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 1 

Einleitung: Gegenstand und Gang der Unter-

suchung 

Ein Mann wird von einem stärkeren Kontrahenten angegriffen und hat das 

Gefühl die zwei weiteren Personen, welche tatsächlich nur schlichten wollen, 

greifen ihn ebenso an. Er greift sein Messer und ersticht den Angreifer.
1
 Ein 

älteres Ehepaar gerät in einen heftigen Streit; die Frau beginnt den Mann zu 

beschimpfen, ihm mit der Scheidung zu drohen und einige seiner Besitztümer 

zu zerstören. Voller Zorn greift er einen Hammer und erschlägt seine Frau.
2
 

Ein anderer Mann lässt sich von seiner Ehepartnerin scheiden, worauf er von 

Kollegen beschimpft wird. Gekränkt und provoziert bezeichnet er diese als 

„Schufte“.
3
  

Bei allen diesen einleitenden Beispielen folgte die Handlung des Täters, so 

unterschiedlich sie auch sein mag, einem emotionalen Impuls. Aus alltäglichen 

Erfahrungen sind uns verschiedene Emotionen geläufig, welche sich auf unser 

Befinden und Verhalten auswirken können. Dazu zählen insbesondere Wut, 

Zorn, Kränkung, Trauer oder Angst. Derartige Gefühle sind grundsätzlich 

allen Menschen bekannt und können sich entscheidend auswirken. Durch eine 

heftige emotionale Erregung können etwa aggressive Handlungstendenzen 

hervorgerufen werden.
4
 Diese erschöpfen sich meistens in einem Schlag auf 

das Steuerrad bei Ärger über andere Verkehrsteilnehmer, verbalen Ausrut-

schern gegen eine andere Person oder einem heftigen Zuknallen der Türe. 

Gelegentlich entstehen sogar emotional bedingte Wünsche, eine andere Person 

zu schütteln, zu schlagen oder gar anzugreifen.  

Wenn schon alltägliche Überreaktionen entscheidend vom emotionalen Befin-

den der betreffenden Person beeinflusst sind, so liegt der Schluss nahe, dass 

dies entsprechend für Straftaten gilt. Demnach ist anerkannt, dass heftige Ge-

mütsbewegungen vor allem bei Aggressions- und Beleidigungsdelikten von 

grosser praktischer Relevanz sind.
5
 Gleichzeitig besteht die Vermutung, dass 

eine starke Gefühlsregung die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung erheblich 

    

1  BGer, Urteil vom 30. August 2012, 6B_810/2011 und 6B_811/2011. 
2  BGer, Urteil vom 27. April 2011, 6B_31/2011. 
3  BGE 83 IV 151. 
4  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 343. 
5  KONRAD/RASCH, 373. 
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einschränken kann.
6
 Daraus folgt die Frage, wie ein Affekt des Täters im 

Rahmen der strafrechtlichen Beurteilung seines Delikts zu berücksichtigen ist. 

Dass Affekte bei der Beurteilung von Straftaten eine Rolle spielen, ist keine 

neue Erkenntnis. Sie lässt sich in der Rechtsgeschichte bis ins römische Recht 

zurückverfolgen. Bereits damals wurden Gewalttaten milder bestraft, wenn sie 

in einem Affekt begangen wurden.
7
 Auch in den ersten grossen Kodifikatio-

nen, insbesondere in der Constitutio Criminalis Carolina von 1532, findet sich 

die strafmildernde Wirkung des Affekts.
8
 Auf dieser und anderer Grundlage 

wurde die heftige Gemütsbewegung in vielen Rechtsgemeinschaften zum 

Strafmilderungsgrund erhoben.
9
 

Dies führt zur Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit. Wenn starke Gefühls-

erregungen die Kontrollfähigkeit eines Straftäters einschränken können, so ist 

dies im Rahmen des geltenden Schuldprinzips entscheidend und kann zur 

Verminderung der Schuld führen. Die affektbedingte Einschränkung der per-

sönlichen Freiheit kann sich allerdings auf verschiedenster Ebene manifestie-

ren. Dabei liegt ein Hauptproblem darin, dass die Frage, welche Intensität und 

welche Konstellationen des Affekts sich wie auswirken, im Grenzgebiet zwi-

schen empirisch-wissenschaftlicher Sachverhaltserfassung und normativ-

juristischer Wertung liegt.
10

 Ziel dieser Arbeit ist es, genau aufzuzeigen, wo 

und in welcher Art und Weise dem Affekt eines Täters im schweizerischen 

Strafrecht Rechnung getragen wird. Wo es notwendig erscheint, werden zu-

dem Vorschläge gemacht, wie die Angemessenheit und die Einheitlichkeit der 

Affektberücksichtigung gewährleistet werden kann. 

A.  Aufbau der Arbeit 

Zur Ausarbeitung der aufgestellten These werden in einem ersten Teil die 

Grundlagen ergründet. In einem ersten Kapitel wird der Begriff des Affekts 

aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, woraus schliesslich eine Arbeits-

definition herausgearbeitet wird. Das zweite Kapitel des ersten Teils beinhaltet 

einen Überblick über die Funktion und die Wirkungsweisen von Emotionen. 

Diese vor allem psychologischen, neurologischen und forensischen Erkennt-

    

6  PIETH, BT, 18. 
7  NEDOPIL/MÜLLER, 279. 
8  WITTER, MschrKrim 1960, 20; vgl. auch MAIHOLD, ius.full 2006, 79; RÜPING/JEROU-

SCHEK, 102. 
9  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 344. 
10  Vgl. auch SAß, Nervenarzt 1983, 557. 
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nisse bilden eine Grundlage für die nachfolgende strafrechtliche Aufarbeitung 

des Affekts und werden demnach im zweiten Teil ergänzend beigezogen.  

Die eigentliche strafrechtliche Untersuchung des Affekts erfolgt im zweiten 

Teil der Arbeit. Im ersten Kapitel wird zunächst der Allgemeine Teil des Straf-

rechts beleuchtet und der Affekt im klassischen Verbrechensaufbau verortet. 

Anschliessend wird gezeigt, wie heftige Gemütsbewegungen in der Strafzu-

messung berücksichtigt werden können. Der Massnahmenvollzug ist bei der 

Beachtung des Allgemeinen Teils ausgeklammert. Dies liegt daran, dass im 

Rahmen dieser Arbeit der normalpsychologische Affekt beleuchtet wird. Dabei 

handelt es sich um eine extreme Gefühlsregung ohne Krankheitscharakter. 

Dementsprechend dürfte sich für die vorliegend zu interessierenden Fälle re-

gelmässig keine Behandlungsbedürftigkeit des Täters ergeben. Damit fehlt 

eine Voraussetzung der Massnahmenanordnung nach Art. 56 Abs. 1 lit. b StGB. 

Anderes gilt, wenn der Täter aufgrund einer psychischen Störung in den Af-

fektzustand geraten ist oder eine krankhafte Affektstörung vorliegt.
11

 In die-

sem Fall sind durchaus Behandlungsmöglichkeiten denkbar.
12

 Die Behandlung 

der psychischen Störung kann die Affektkontrolle stärken.
13

 In der Praxis sind 

zum Beispiel Aggressionstrainings für jähzornige Menschen anzutreffen.
14

 Im 

zweiten Kapitel des zweiten Teils wird gezeigt, in welchen Delikten des Be-

sonderen Teils des StGB einer Affektsituation besonders Rechnung getragen 

wird. Besondere Beachtung erfahren die Tötung im Affekt und die Beschimp-

fung. Als drittes Kapitel wird die gutachterliche Feststellung des Affekts auf-

gezeigt.  

Die Arbeit schliesst mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnis-

se.  

    

11  Nach neusten Erkenntnissen kann eine gestörte Affektkontrolle auch neurologische 

Ursachen haben, insbesondere eine Beeinträchtigung des ventro-lateralen präfrontalen 

Kortex. In den USA wurde insb. der Fall von Donta Page, der in Colorado eine junge 

Frau vergewaltigt und getötet hatte, bekannt. Eine Untersuchung hatte Fehlfunktionen 

seiner Gehirnfunktion ergeben und ausserdem gezeigt, dass er verschiedenen Risiko-

faktoren, u.a. Vernachlässigung und Misshandlung, ausgesetzt war. Er wurde zwar von 

einer ersten Jury für schuldig erklärt, entging aus diesen Gründen jedoch der Todesstra-

fe; vgl. GLENN/RAINE, Nature Reviews Neuroscience 2014, 57, wo die Hirnscans er-

sichtlich sind; RAINE, 61 ff. 
12  Vgl. auch WALDER, ZStrR 1965, 67. 
13  BGer, Urteil vom 23. Januar 2012, 6B_498/2011, E. 2.5. 
14  Vgl. für die theoretische Fundierung von Ärger- bzw. Wuttherapien FICHTEN, 245 ff. 
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B.  Beachtung fachfremder und ausländischer Li-

teratur 

Vor allem im ersten Teil der Arbeit, sowie ergänzend im zweiten, werden Er-

kenntnisse aus anderen Fachbereichen beigezogen. Zum Verständnis des Af-

fekts und der Emotionen im Allgemeinen ist ein Blick in die forensische, psy-

chologische und neurologische Literatur unerlässlich. Dabei ist darauf hinzu-

weisen, dass der Versuch, Emotionen zu verstehen und zu erforschen, eine 

unüberschaubare Anzahl an wissenschaftlichen Aufarbeitungen erzeugt hat. 

Alleine allgemein- und neuropsychologische Abhandlungen und Studien zu 

diesen Themen füllen unzählige Bücher und es bestehen verschiedene Zeit-

schriften, welche sich auf diese Thematik fokussieren und wöchentlich Auf-

sätze und Beiträge dazu veröffentlichen. Im Rahmen dieser Arbeit kann das 

psychologische und neurologische Emotionsverständnis daher höchstens ober-

flächlich beigezogen werden. Dennoch ermöglicht auch ein solcher einge-

schränkter interdisziplinärer Einblick einen alternativen Zugang zur Thematik 

und liefert Erkenntnisse für den strafrechtlichen Umgang mit dem Affekt.
15

 

Obwohl zwischen den beiden Wissenschaftszweigen ein gespanntes Verhältnis 

herrscht,
16

 kann die psychologische Literatur wichtige Aufschlüsse bieten, 

wenn die Strafrechtswissenschaft mit psychologischen Begriffen arbeitet.
17

 

Bei der Beachtung fachfremder Erkenntnisse gilt es jedoch zwischen den ver-

schiedenen Wissenschaftszweigen zu unterscheiden. So ergeben sich gewich-

tige Unterschiede zwischen Strafrecht und Psychologie. Ersteres ist nach dem 

Grundsatz nullum crimen sine lege auf klare und eindeutige Begrifflichkeiten 

angewiesen, die Psychologie lehrt hingegen gerade die Vieldeutigkeit und 

Widersprüchlichkeit der Menschen.
18

 Ausserdem bestehen unterschiedliche 

Beobachtungszeiträume. Beim Strafrecht geht es grundsätzlich um Moment-

aufnahmen, wohingegen bei Sozialwissenschaften vielmehr der Längsschnitt 

interessiert.
19

 Man kann beziehungsweise darf aus psychologischen Erkennt-

nissen keine direkten Lösungen von strafrechtsdogmatischen Problemen er-

    

15  Vgl. auch NAU, 96. 
16  HAFTER, ZStrR 1930, 1 ff.; TRECHSEL, ZStW 1981, 397 f. m.w.H.; vgl. auch PRITT-

WITZ, GA 1994, 455, der gar von einer bewussten Blindheit der Strafrechtspraxis ge-

genüber Fachwissen anderer Disziplinen spricht.  
17   „[E]in Strafrecht, das seine Begriffe nach Massgabe seiner Zwecke soll bilden dürfen, 

erscheint von vornherein illegitim.“ PRITTWITZ, GA 1994, 459. 
18  TRECHSEL, ZStW 1981, 399 ff. 
19  PRITTWITZ, GA 1994, 457. 



 Einleitung: Gegenstand und Gang der Untersuchung 

  

 5 

warten.
20

 Psychologische und psychiatrische Erkenntnisse werden in der Regel 

nicht eins zu eins in die strafrechtliche Untersuchung übertragen. Das Straf-

recht arbeitet vielmehr mit vulgärpsychologischen Fiktionen.
21

 Eine genauere 

psychologische Analyse der Täterpersönlichkeit ist grundsätzlich nur bei der 

Zurechnungsfähigkeit anerkannt.
22

 Dies folgt aus dem richterlichen Beizug 

von psychiatrischen Gutachten für die Beurteilung der Schuldfähigkeit nach 

Art. 20 StGB. In diesen Fällen ist darauf zu achten, dass psychologische be-

ziehungsweise psychiatrische Kriterien nicht schematisch in die Strafrechts-

wissenschaften übernommen werden.
23

 So dürfen psychologische Begriffe 

nicht eo ipso zu Rechtsbegriffen werden, sondern bedürfen der „strafrechts-

dogmatischen Transformation“
24

. Es geht mithin darum, dass die aus anderen 

Wissenschaftszweigen gewonnenen Erkenntnisse sauber in die bestehende 

strafrechtliche Dogmatik überführt werden. Daher werden die im ersten Teil 

der Arbeit herausgearbeiteten fachfremden Erkenntnisse im Rahmen der straf-

rechtlichen Bewertung des Affekts nur ausgewählt beigezogen, sofern sie da-

für einen Beitrag leisten können. 

Da die schweizerische Lehre und Praxis den Affekt nur sehr eingeschränkt 

bearbeiten, wird verschiedentlich auf ausländische Literatur zurückgegriffen. 

Ausländische Quellen und Ansichten können zwar nicht direkt in die Schwei-

zer Rechtslandschaft übertragen werden. Dennoch können insbesondere Er-

kenntnisse aus verwandten Rechtssystemen wichtige Inputs liefern und zu-

mindest einen Rechtsvergleich ermöglichen. Trotzdem ist es wichtig, die Her-

kunft der verschiedenen Meinungen auszuweisen, da sie im Kontext des je-

weiligen Rechtssystems verstanden werden müssen. In der vorliegenden Ar-

beit wird versucht, den Ursprung der verschiedenen Meinungen jeweils klar zu 

benennen und weitmöglichst zu begründen, weshalb sie in einem bestimmten 

Kontext beigezogen werden können. 

    

20  TRECHSEL, ZStW 1981, 399 ff.; vgl. auch NAU, 35, welcher zeigt, dass diejenigen 

Autoren, welche von der forensischen Psychiatrie Antworten auf juristische Fragen er-

warten, enttäuscht werden.  
21  GSCHWIND, FS-Germann, 60; TRECHSEL/NOLL, 97; vgl. auch PRITTWITZ, GA 1994, 

455, der von „Laienpsychologie“ spricht. 
22  TRECHSEL/NOLL, 97. 
23  ZABEL, 42; vgl. auch KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 330. 
24  ZABEL, 42 f. 
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C.  Terminologie 

Wie im ersten Kapitel des ersten Teils gezeigt wird, wird der Affekt in der 

vorliegenden Arbeit als heftige Gemütsbewegung verstanden. Aus sprachäs-

thetischer Sicht wird im weiteren Verlauf der Arbeit indes versucht, die zu 

häufige Wiederholung der Begriffe Affekt und heftige Gemütsbewegung zu 

vermeiden und mit anderen Umschreibungen das gleiche Phänomen zu be-

zeichnen. Wird etwa von einer emotional motivierten Tat geschrieben, so ist 

dies als Synonym für eine Affekttat zu verstehen. Alle derartigen Umschrei-

bungen des Affekts beziehungsweise des Affektdelikts sind demnach so zu 

interpretieren, wie diese in der einleitenden Begriffsbestimmung definiert 

werden. 

Bei der Aufarbeitung von Affektdelikten wird sich häufig virtuoser Sprachbil-

der bedient, die dazu dienen sollen, eine einfühlende Beobachtungsgabe zu 

vermitteln. Es wird etwa von einem höchstgradigen Affektsturm, von einer 

eruptiven Affektentladung, einer ins Rollen gekommenen Lawine, von Affekt-

tunnel oder ähnlichem gesprochen.
25

 Diese Formulierungen zeigen, dass man 

sich bei für Affekttaten typischen Konstellationen in einer gewissen Weise in 

den Täter hineinversetzen und zumindest gewisses Verständnis aufbringen 

kann. Man denke etwa an eine Person, die erfährt, dass sie von ihrem Partner 

seit langer Zeit systematisch hintergangen wird und dann „durchdreht und rot 

sieht“. Solche Umschreibungen sind im Hinblick auf die wissenschaftliche 

Aufarbeitung der dahinterstehenden Geschehnisse problematisch. Es wird ein 

unausweichliches, unbeherrschbares Affektgeschehen geradezu impliziert.
26

 

Richtigerweise muss man sich von derartigen Bildern lösen und die Frage, ob 

und wann ein Affekt un- oder nur schwer beherrschbar ist und wie er straf-

rechtlich zu bewerten ist, mit grösstmöglicher – auch sprachlicher – Objektivi-

tät beantworten. 

Schliesslich noch ein Hinweis in sprachlicher Hinsicht. Wo es aus sprach-

ästhetischer Sicht ohne Weiteres möglich ist, wird in der vorliegenden Arbeit 

versucht, eine geschlechtsneutrale Formulierung zu verwenden. In den übrigen 

Fällen wird nur die männliche Form benutzt, um die sprachliche Klarheit des 

    

25  Aufzählung nach SAß, Nervenarzt 1983, 559 m.w.H.; vgl. auch BGer, Urteil vom 

26. August 2015, 6B_271/2015, E. 5.2: „Affektüberflutung“; GREUEL, Schuldfähig-

keitsbegutachtung, 111; JANZARIK, 61; RUDOLPHI, FS-Henkel, 202 f.; VENZLAFF, 146. 
26  SAß, Nervenarzt 1983, 559; vgl. auch JANZARIK, 61; KONRAD/RASCH, 373; NEDOPIL/ 

MÜLLER, 280. 
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Textes zu wahren. Selbstverständlich sind jeweils alle Geschlechter damit 

gemeint. 
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1. Kapitel: Begriffsbestimmung 

Am Ausgang jeglicher wissenschaftlicher Fragestellung steht in der Regel eine 

Begriffsbestimmung. Es geht darum, zu definieren, was unter den Untersu-

chungsgegenständen zu verstehen ist.
27

 Diese Suche nach der genauen Defini-

tion ist bereits ein gewichtiger Teil der Untersuchung selbst. So beeinflusst das 

Verständnis eines Begriffs dessen weitere Aufarbeitung elementar. Erst mit der 

Definition wird der Bedeutungsgehalt eines Begriffs festgelegt und dessen 

Verwendung im wissenschaftlichen Kontext ermöglicht.
28

 Ist die Begriffsbe-

stimmung der eigentlichen wissenschaftlichen Untersuchung vorangestellt, 

kann keine exakte Definition, sondern bloss eine Arbeitsdefinition herausgear-

beitet werden. Das exakte Verständnis lässt sich schliesslich erst nach gründli-

cher Beschäftigung mit der Thematik ergründen.
29

 

Gerade für die juristische Aufarbeitung des Affekts ist es zentral, was genau 

darunter verstanden wird. In diesem Zusammenhang gibt es allerdings keine 

Einheitlichkeit und es werden unterschiedliche Begrifflichkeiten und Definiti-

onen verwendet.
30

 Im Folgenden wird das Begriffsverständnis aus verschiede-

ner Sicht dargestellt, woraus schliesslich eine Arbeitsdefinition gewonnen 

werden kann.  

A.  Allgemeines Sprachverständnis 

Schon aus dem allgemeinen Sprachverständnis geht hervor, dass es sich beim 

Affekt um einen bestimmten psychischen Zustand eines Menschen handelt. So 

wird ein Affekt im Duden und der Brockhaus-Enzyklopädie als heftige Erre-

gung, Gemütsbewegung beziehungsweise ein Zustand aussergewöhnlicher 

psychischer Angespanntheit definiert.
31

 Etymologisch geht der Begriff auf das 

lateinische Wort affectus (2. Partizip affectum = in Stimmung versetzen) zu-

rück.
32

 Beim Affekt geht es also um Gemütszustände, Gefühle und Emotionen 

eines Menschen.
33

 Diese Begriffe wiederum sind ebenfalls unklar, lassen sich 

    

27  RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, 1199; vgl. auch KROHNE/TAUSCH, 9. 
28  BOTTENBERG/DASSLER, 12. 
29  KROHNE/TAUSCH, 9; OTTO/EULER/MANDL, 11; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 

23; vgl. auch REISENZEIN, Skizze, 77. 
30  NAU, 5 ff. 
31  Die Brockhaus Enzyklopädie Online, Affekt; Duden-Online, Affekt; vgl. auch TAG, 

Emotionen, 69. 
32  Die Brockhaus Enzyklopädie Online, Affekt; vgl. auch FRÖHLICH, 43. 
33  Vgl. auch KÖHLER, 11; SALGER, FS-Tröndle, 204. 
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nur schwer voneinander abgrenzen und werden teilweise synonym ge-

braucht.
34

 Allen Bezeichnungen ist immerhin gemeinsam, dass es um eine 

psychische Reaktion einer Person zu seiner Umwelt geht.
35

 

Aus dem allgemeinen Sprachgebrauch kann man erkennen, dass es sich beim 

Affekt um ein psychologisches
36

 beziehungsweise psychobiologisches
37

 Phä-

nomen handelt. Er kann Emotionen und Gefühlen zugeordnet werden, welche 

wiederum als Grundphänomene des Seelischen betrachtet werden.
38

 Die 

Schwierigkeit der genauen Begriffsbestimmung ergibt sich nun daraus, dass es 

sich bei Gefühlen und Emotionen um Vorgänge handelt, die grundsätzlich 

jeder Mensch erlebt, die jedoch nur schwer allgemein begrifflich umschrieben 

werden können.
39

 So steht jeder Versuch, psychische Zustände näher zu defi-

nieren, vor dem Problem, dass es um die Beschreibung und Erklärung einer 

inneren Tatsache geht; also letztlich um etwas nicht direkt Feststellbares.
40

 So 

wird in diesem Zusammenhang oft folgende auf WILLAM JAMES zurückge-

hende Aussage wiederholt: „Everyone knows what an emotion is […] until one 

is asked to give a definition.“
41

 

Solchen Schwierigkeiten zum Trotz muss im Hinblick auf den Untersu-

chungsgegenstand der vorliegenden Arbeit versucht werden, die Begriffsbe-

stimmung einzugrenzen. Dies ist aus mehreren Gründen zentral. Erstens ist die 

Affektproblematik interdisziplinär; stark betroffen durch Strafrecht, Forensik, 

Psychologie und Psychiatrie.
42

 Infolgedessen ist aufzuzeigen, wo sich die ein-

zelnen Wissenschaftszweige überschneiden, wo es Differenzen gibt und wel-

chem Verständnis die weiteren Ausführungen dieser Arbeit folgen. Zweitens 

werden nicht nur zwischen den verschiedenen Disziplinen, sondern auch in-

nerhalb einzelner Wissenschaftszweige unterschiedliche Phänomene mit dem 

    

34  CIOMPI, 62; ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 285; vgl. auch TAG, Emotionen, 69; 

WOLLHEIM, 15. 
35  SOKOLOWSKI, 299. 
36  KRÜMPELMANN, Affekt und Schuldfähigkeit, 4. 
37  CIOMPI, 63. 
38  WALDER, ZStrR 1965, 26; vgl. auch TAG, Emotionen, 69. 
39  BRANDSTÄTTER et al., 130; WALDER, ZStrR 1965, 26; vgl. auch JANZARIK, 59; MÜL-

LER, Vernunft der Gefühle, 7; ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 285; ULICH, 4 ff. 
40  WALDER, 25. 
41  Zitiert nach FEHR/RUSSELS, Journal of Experimental Psychology: General, 464; vgl. 

auch HAMM, 628; OTTO/EULER/MANDL, 11; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 20. 
42  KÖHLER, 9; vgl. auch NEDOPIL/MÜLLER, 18; REISENZEIN, Skizze, 73, der aufzeigt, dass 

auch verschiedene andere Wissenschaftszweige begonnen haben, sich mit Emotionen 

zu beschäftigen; etwa die Wirtschaftswissenschaften, die Soziologie, die Literaturwis-

senschaft und andere.  
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Begriff Affekt assoziiert.
43

 Mit der einleitenden Begriffsbestimmung ist dem-

zufolge einzugrenzen, welche Phänomene im Rahmen dieser Arbeit aufgear-

beitet werden. 

B.  Strafrechtliches Begriffsverständnis  

I.  Allgemeine Affektdefinition 

In strafrechtlichen Abhandlungen
44

 zur Thematik wird oft von Affekten ge-

sprochen, ohne dass genauer bezeichnet wird, was darunter verstanden wird. 

In der Regel werden lediglich die durch den Affekteinfluss entstehenden juris-

tischen Probleme – wie etwa die Frage nach der Schuldunfähigkeit – bearbei-

tet, ohne sich mit der terminologischen Problematik auseinanderzusetzen.
45

 

Teilweise wird sogar davon ausgegangen, dass eine genauere Definition des 

Begriffs im juristischen Kontext nicht notwendig sei.
46

 Oder es wird sich mit 

ganz einfachen und rudimentären Umschreibungen begnügt. WITTER etwa 

versteht Affekte als „Gefühlserregungen, die ihren Träger irgendwie mit dem 

Strafgesetz in Konflikt bringen“
47

. Das Bundesgericht bezeichnet den Affekt 

als intensive und heftige Gemütsbewegung,
48

 was keine über den allgemeinen 

Sprachgebrauch hinausgehende Erkenntnis liefert. 

Wird der Affekt im Strafrecht behandelt, so drehen sich die Ausführungen stets 

um ein Affektdelikt – eine unter Einfluss eines Affekts begangene strafbare 

Handlung. Das heisst, der Affekt ist in diesem Kontext ein mit der Tatbege-

    

43  Vgl. auch KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 329. 
44  Da die juristische Auseinandersetzung mit dem Affekt insgesamt und insbesondere im 

Hinblick auf dessen Begriffsbestimmung in der Schweiz nur sehr beschränkt stattfin-

det, wird im Rahmen des begriffsbestimmenden Teils neben der schweizerischen Lite-

ratur auch die übrige deutschsprachige Literatur aus Deutschland und Österreich ergän-

zend beigezogen. 
45  Vgl. statt vieler BGE 108 IV 99, E. 2 f.; 107 IV 103, E. 2b; BSK StGB I-WIPRÄCHTI-

GER, Art. 48 N 23; ROXIN, AT I, § 20 N 13 ff.; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 20 f. 
46  WITTER, MschrKrim 1960, 20. Daneben gibt es auch juristische Lehrmeinungen, wel-

che eine allgemeine Affektdefinition als sinnlos erachten, da eine solche die Mannig-

faltigkeit des Begriffes verdecken könnte; so etwa KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 329. Es 

wird dementsprechend die Terminologie an sich abgelehnt; vgl. DIESINGER, 173; an-

deutungsweise ebenso KRÜMPELMANN, Strafrechtliche Beurteilung, 18, 39 f. 
47  WITTER, MschrKrim 1960, 20. 
48  BGE 98 IV 153, E. 3b. 
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hung in engem Zusammenhang stehendes Element.
49

 Gelegentlich wird daher 

versucht, direkt den Begriff des Affektdelikts zu definieren. Als solches gelten 

Straftaten, bei denen der Täter seine Handlung, aufgrund einer heftigen Ge-

mütsbewegung, nur noch eingeschränkt willentlich steuern kann.
50

 Dieser 

Umschreibung entsprechend, wird der Affekt als heftige Gemütsbewegung 

verstanden, welche die Beherrschungsfähigkeit des Täters beeinträchtigt.
51

 Mit 

dieser Aufnahme der Beschränkung der Beherrschungsfähigkeit als Wesens-

merkmal wird der Affektbegriff eingeschränkt. Daran anschliessend wird die 

heftige Gemütsbewegung als normal-psychologisch bedingte Einengung des 

Bewusstseins, nicht krankhafter Art bezeichnet.
52

 Der Affekt ist demnach die 

„Höchstform der Erregung“
53

, bei welcher kein besonnenes Abwägen von 

Handlungsgründen mehr stattfindet.
54

  

Noch etwas genauer wird der Affekt als starke Gefühlsregung, die rasch ent-

steht, relativ schnell wieder abklingt, meistens von körperlichen-vegetativen 

Veränderungen begleitet ist und die Urteilskraft und Selbstbeherrschung der 

betroffenen Person mindern oder ganz ausschalten kann, beschrieben.
55

 Selbst 

mit dieser Begrifflichkeit ist indes noch nicht restlos geklärt, was der Affekt 

genau ist. Um eine detaillierte Aufarbeitung des Affektbegriffs anzustreben, 

muss sich mit psychologischen und psychiatrischen Werken befasst werden. 

Der Affekt ist ein Phänomen des Gefühlslebens beziehungsweise der Emotio-

nen des Menschen und diese werden vorwiegend durch diese Wissenschafts-

zweige untersucht. Dementsprechend wird in rechtlichen Abhandlungen zum 

Affektbegriff verschiedentlich direkt auf Ausführungen aus Psychiatrie und 

Psychologie verwiesen oder mit solchen Quellen gearbeitet, ohne das eine 

eigene juristische Definition gegeben wird.
56

 

    

49  Vgl. ZERBES, 80 ff., die darauf hinweist, dass der Affekt „eine der intensivsten und 

energischsten Formen der Motivation“ darstellt und darum wesentlich ist für die Tat-

begehung. 
50  BSK Strafrecht I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 70. 
51  StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 113 N 2; SSW StGB-KASPAR, § 20 N 56; STRA-

TENWERTH/WOHLERS, Art. 113 N 4; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, 

Art. 113 N 2. 
52  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 6. 
53  So bereits BGH, Urteil vom 10.10.1957, 4 StR 21/57. 
54  GEILEN, FS-Maurach, 175 f.; SCHÖNKE/SCHRÖDER-PERRON/WEIßER, § 20 N 15. 
55  THEUNE, NStZ 1999, 273; ähnlich TAG, Emotionen, 69. 
56  BEHRENDT, 13 ff.; BERNSMANN, NStZ 1989, 160; BLAU, FS-Tröndle, 110 ff.; KRÜM-

PELMANN, Affekt und Schuldfähigkeit, 17 ff.; KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 330 ff.; RU-

DOLPHI, FS-Henkel, 199 ff.; SALGER, FS-Tröndle, 204; SCHÖNKE/SCHRÖDER-PERRON/ 

WEIßER, § 20 N 15; WALDER, ZStrR 1965, 24 ff; vgl. auch TAG, Emotionen, 69 f. 
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II.  Häufig verwendete Begrifflichkeiten 

Fehlt in der juristischen Auseinandersetzung mit dem Affekt zwar häufig eine 

allgemeine Begriffsbestimmung, so werden immerhin die einzelnen Affekte-

lemente, welche in einer spezifischen Vorschrift gesetzlich verankert sind, 

genauer untersucht und definiert. Das schweizerische Strafgesetz verwendet in 

verschiedenen Bestimmungen den Begriff der heftigen Gemütsbewegung.
57

 

Als solche gilt ein besonderer psychologischer Zustand, der dadurch gekenn-

zeichnet ist, dass der Täter von einer starken Gefühlsregung übermannt wird, 

welche seine Fähigkeit zur Einschätzung der Situation oder seine Beherr-

schungsfähigkeit einschränkt.
58

 Es handelt sich um einen sehr weitreichenden 

Gemütsbegriff; ein ganzes Gefüge von Strebungen, Gefühlen und Emotionen 

fällt darunter.
59

 Mit dieser Definition wird einmal mehr verdeutlicht, dass es 

beim Affekt um innere Erfahrungen eines Menschen von bestimmter Qualität 

geht.  

Überschreitet jemand in entschuldbarer Aufregung die Grenzen der eigentlich 

zulässigen Notwehrhandlung, so handelt er gemäss Art. 16 Abs. 2 StGB nicht 

schuldhaft. Bei der entschuldbaren Aufregung beziehungsweise Bestürzung 

über den Angriff handelt es sich um bestimmte Formen des Affekts.
60

 In deren 

Aufarbeitung wird in der Regel nur auf andere Formen des Affekts, insbeson-

dere die heftige Gemütsbewegung, verwiesen, ohne diese Terminologie ge-

sondert zu definieren.
61

  

Werden Affekte im Rahmen der Schuldfähigkeit des Täters behandelt, so wer-

den sie als Anwendungsbeispiel einer schweren Bewusstseinsstörung ge-

    

57  Art. 48 lit. c und Art. 113 StGB. Vgl. zur genauen Definition hinten Zweiter Teil 

1. Kap. B. II. 3. und Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) aa). Die gleiche Terminologie ist 

im österreichischen Strafrecht bekannt und wird in § 34 Abs. 1 Ziff. 8 (Strafmilderung) 

und § 76 Ö-StGB (Totschlag) verwendet. In Übereinstimmung damit wird der Affekt 

in der deutschen Strafrechtslehre vereinzelt als „besonders hochrangige Gefühlsre-

gung“ beschrieben; vgl. etwa GEILEN, FS-Maurach, 175; ähnlich FRISCH, ZStW 1989, 

540; RUDOLPHI, FS-Henkel, 201; vgl. auch BLAU, FS-Tröndle, 109, der auch in 

Deutschland die Begrifflichkeit „heftige Gemütsbewegung“ verwendet. 
58  BGE 119 IV 202, E. 2a; HURTADO POZO, Partie générale, 1533; MATHYS, Leitfaden, 

177; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 82. 
59  WALDER, ZStrR 1979, 159. 
60  BSK StGB I-SEELMANN, Art. 16 N 3; DONATSCH/TAG, 284; SEELMANN/GETH, 252; 

STRATENWERTH, AT I, § 10 N 87. 
61  BSK StGB I-SEELMANN, Art. 16 N 3; vgl. zur entschuldbaren Aufregung auch hinten 

Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. b) cc). 
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nannt.
62

 Im deutschen Schrifttum wird demgegenüber der Begriff der „tiefgrei-

fenden Bewusstseinsstörung“ verwendet.
63

 Als solche gelten nicht krankhafte, 

normalpsychologische Bewusstseinsstörungen.
64

 Es sind nicht mehr im Be-

reich des Normalen liegende Beeinträchtigungen des intellektuellen und emo-

tionalen Erlebens der Aussenwelt.
65

 

Die bisherigen Ausführungen legen nahe, dass es sich beim Affekt um eine 

starke Gefühlsregung handelt. Dieser Einschätzung folgt die juristische Lehre, 

allerdings nicht geschlossen. Der Affekt beziehungsweise das Affektdelikt sind 

im juristischen Schrifttum nicht einheitlich verwendete Begriffe.
66

 Teilweise 

werden unter dem Oberbegriff des Affekts etwa Zustände beschrieben, die 

nicht als heftige Gemütsbewegung, sondern eher als langandauernde und 

schwere psychische Belastung erscheinen. So wird der Affekt etwa als fort-

schreitende seelische Zermürbung beschrieben.
67

 Demzufolge wird etwa die 

vom Gesetz verwendete Terminologie der schweren psychischen Belastung
68

 

teilweise als Affekt betrachtet.
69

 

All diese verschiedenen Begrifflichkeiten und Terminologien werden zwar 

genauer umschrieben, liefern aber keinen wirklichen Aufschluss über ein all-

gemeines Affektverständnis. Sie geben nur Aufschluss darüber, was unter 

einem bestimmten Teil des Affekts zu verstehen und wie dieser strafrechtlich 

zu beurteilen ist.  

    

62  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) cc) (2). 
63  ROXIN, AT I, § 20 N 13; THEUNE, NStZ 1999, 273; vgl. auch KRÖBER, Praxis, 162. 
64  ROXIN, AT I, § 20 N 13. 
65  SCHÖNKE/SCHRÖDER-PERRON/WEIßER, § 20 N, § 20 N 12. 
66  DIESINGER, 173; KRÜMPELMANN, Strafrechtliche Beurteilung, 18, 39. 
67  KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 329; vgl. auch KRÜMPELMANN, Strafrechtliche Beurtei-

lung, 18 ff., wo er sich auf Straftaten im Rahmen eines lang andauernden Beziehungs-

konflikts bezieht.  
68  Art. 48 lit. c und Art. 113 StGB. 
69  StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 113 N 2, 5; SCHULTZ, ZStrR 1991, 402; StGB-

Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 113 N 2, 4; vgl. auch BGer, Urteil vom 

22. August 2000, 6S.94/2000/gnd, E. 2c. 
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C.  Psychologisches Begriffsverständnis 

I.  Definitionsprobleme 

In der strafrechtlichen Literatur zum Affekt wird häufig auf psychologische 

Erkenntnisse verwiesen oder es werden psychologische Begrifflichkeiten ver-

wendet. Folglich soll ein Überblick über die Definitionen von Affekten und 

die verwandten Phänomene in der Psychologie
70

 gegeben werden. Vorweg ist 

darauf hinzuweisen, dass auch das psychologische Schrifttum vor dem Prob-

lem vielfältiger, unterschiedlicher Begrifflichkeiten steht. Die psychologische 

Wissenschaft ist diesbezüglich (noch) nicht zu einem Konsens gelangt.
71

 Ge-

rade die Begriffe Emotion und Gefühl, aber ebenso Affekt, werden ver-

schiedentlich synonym verwendet, zum Teil hingegen klar unterschieden.
72

 

Ein wesentlicher Aspekt der Definitionsproblematik liegt im Umstand, dass es 

sich bei Emotionen und dergleichen um alltagspsychologische Konstrukte 

handelt. Sie werden von jedermann erlebt und sind dementsprechend auch 

ohne spezifische wissenschaftliche Vorkenntnisse oder Vokabular der Diskus-

sion zugänglich.
73

 Gerade weil die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

der Thematik erst relativ spät begann, sind viele Begrifflichkeiten durch ein 

alltagssprachliches Verständnis geprägt.
74

 Nach diesem werden alle im vorlie-

genden Kontext interessierenden Phänomene als vorübergehende mentale 

Zustände einer Person beschrieben.
75

 Die einzelnen Überbegriffe selber – ins-

besondere Emotionen, Gefühle und Affekte – werden nicht speziell umschrie-

ben oder beachtet. Vielmehr stehen die einzelnen Zustände wie Freude, Trauer, 

Zorn, Ärger, Mitleid oder Schuld im Vordergrund. Die Emotionspsychologie 

    

70  Da sich die Aussagen ergänzen, werden hier die Erkenntnisse verschiedener Wissen-

schaftszweige zusammengefasst. Neben rein psychologischen werden etwa auch psy-

chiatrische und neuropsychologische Ansätze miteinbezogen. 
71  BRANDSTÄTTER et al., 130; GALLIKER, 15; KROHNE/TAUSCH, 9; MERTEN, 12; OTTO/EU-

LER/MANDL, 11, 14; PARROTT, 5; SCHERER, 8; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 20; 

SCHÖNPFLUG, 19; VOGEL, 16 ff. 
72  BATSON/SHAW/OLESON, 295; CIOMPI, 62; GRECO/STENNER, 10 f.; MARNEROS, Affektta-

ten, 25; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 23; SCHÖNPFLUG, 19; vgl. auch WOLL-

HEIM, 15, der Gefühl und Emotion explizit gleichsetzt; auch HÜLSHOFF, 12 ff. und  

ULICH, 1 ff. verwenden Emotion und Gefühl synonym.  
73  GRIFFITHS, 1; VOGEL, 10; vgl. auch BOTTENBERG/DASSLER, 1; KONRAD/RASCH, 373; 

NEDOPIL/MÜLLER, 280; REISENZEIN, Skizze, 77; SCHMIDT-ATZERT, Struktur, 32 ff. 
74  BOTTENBERG/DASSLER, 1; VOGEL, 10 f.; vgl. auch KONRAD/RASCH, 373. 
75  REISENZEIN/HORSTMANN, 437; vgl. auch BOTTENBERG/DASSLER, 1; WOLLHEIM, 15. 
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nimmt diese Fokussierung auf.
76

 Das heisst, die wissenschaftliche Auseinan-

dersetzung ist häufig auf die einzelnen Gruppen der mentalen Zustände fokus-

siert und die nur schwer fassbaren Oberkategorien werden gewissermassen 

ausgeklammert. 

Ein weiteres Definitions- und Aufarbeitungsproblem liegt im subjektiven Er-

leben der innerpsychischen Abläufe. Der Persönlichkeit des Erlebenden 

kommt eine erhebliche Bedeutung zu; jede Person erlebt ihr Gefühlsleben 

anders. Die dadurch bedingte Varietät an individuellen Emotionserfahrungen 

erschwert die abstrakte Aufarbeitung der Thematik.
77

 Des Weiteren sind Emo-

tionen bezüglich Erleben, Bewerten und Umgang damit kulturellen Differen-

zen unterworfen.
78

 Zusätzlich bedingt der jeweilige Kontext das Erleben psy-

chischer Zustände.
79

 Es ist daher schwierig, über derartige Phänomene abs-

trakte, allgemein gültige Aussagen zu treffen. 

II.  Definition einzelner Begriffe 

1.  Emotionen 

Das Wort Emotion kommt vom lateinischen emovere, was mit vertreiben, 

wegbewegen oder unterbrechen übersetzt werden kann. Als Begriff im Zu-

sammenhang mit psychischen Zuständen wird es erst seit Beginn des 20. Jahr-

hunderts verwendet.
80

 Nach dem heutigen Begriffsverständnis wird es ge-

meinhin als eigentlicher Überbegriff gebraucht. Das heisst, Emotionen umfas-

sen mehrere Phänomene. So definieren etwa SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEM-

MLER: „Eine Emotion ist ein qualitativ näher beschreibbarer Zustand, der mit 

Veränderungen auf einer oder mehreren der folgenden Ebenen einhergeht: 

Gefühl, körperlicher Zustand und Ausdruck.“
81

 Der Terminus Emotion erfasst 

    

76  BOTTENBERG/DASSLER, 15; REISENZEIN, Skizze, 78, REISENZEIN/HORSTMANN, 437; 

ROHRACHER, 449. 
77  ROHRACHER, 449; ROST, 30; vgl. auch MEYER/REISENZEIN/SCHÜTZWOHL, 37 f., die 

aufzeigen, dass gerade das emotionale Erleben nur der erlebenden Person direkt zu-

gänglich ist; ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 287; STÖBER/SCHWARZER, 192 f.  
78  Vgl. dazu BANSE, 361 ff.; BOTTENBERG/DASSLER, 2 ff. m.w.H.; BRANDSTÄTTER et al., 

206 ff.; HEMERT/POORTINGA/VIJVER, 914 ff.; KELTNER/LERNER, 3331 ff.; MERTEN, 

125 ff.; IZARD, 23; WEBER, 141 ff. 
79  BANSE, 360 f.  
80  SOKOLOWSKI, 296; vgl. auch HAMM, 628. 
81  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 25; vgl. auch REISENZEIN/HORSTMANN, 438; 

ähnlich auch FRÖHLICH, 161. 
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neben dem gefühlsmässigen Erleben auch den körperlichen Zustand und ein 

dadurch bedingtes Ausdrucksverhalten.
82

 

Emotionen werden als bewusst ablaufende, psychische – beziehungsweise 

psychophysiologische
83

 oder psychophysische
84

 – Zustände verstanden.
85

 Sie 

zeichnen sich durch eine Selbstbetroffenheit aus,
86

 besitzen eine bestimmte 

Erlebnisqualität und sind oft auf bestimmte Objekte gerichtet.
87

 Da es sich um 

Zustände handelt, haben Emotionen einen Beginn, einen spezifischen Verlauf, 

ein Ende und sind zeitlich begrenzt.
88

 Die Dauer des Zustands ist nicht exakt 

definiert,
89

 es handelt sich jedoch um ein relativ kurzes Zeitintervall.
90

 In die-

ser Zeitspanne können Emotionen eine ganze Reihe von Auswirkungen haben. 

So können etwa Denken, Handeln oder Ausdrücke verändert werden.
91

 Derar-

tige Reaktionen werden teilweise als „emotionale Erregungen“ bezeichnet.
92

 

Gebräuchlich ist zudem der Begriff des „emotionalen Ausdrucks“; als solcher 

gilt „das beobachtbare und zeitlich befristete Verhalten einer Person, das von 

anderen Menschen qualitativ näher beschreibbar oder benennbar ist.“
93

 Solche 

Reaktionen sind das äusserlich feststellbare Element einer Emotion, welches 

    

82  OTTO/EULER/MANDL, 13 f.; vgl. auch BIRBAUMER/SCHMIDT, 712; BLANCHETTE/RICH-

ARDS, Cognition and Emotion 2009, 562; ENGELMANN, 31; HAMM, 628; HÜLSHOFF, 

12 f.; IZARD, 20; REISENZEIN, Skizze, 78 f. 
83  FRÖHLICH, 161. 
84  JANKE/DEBUS/SCHMIDT-DAFFY, 20. 
85  MEYER/REISENZEIN/SCHÜTZWOHL, 24; REISENZEIN, Skizze, 79 ff., ROHRACHER, 450; 

wobei er Gefühle als eigentlichen Oberbegriff verwendet und den Begriff Emotion gar 

nicht gebraucht; vgl. auch FRIJDA, 4. 
86  ULICH, 34 f. 
87  BRANDSTÄTTER et al., 130; KELTNER/LERNER, 318; LARSEN, Psychological Inquiry 

2000, 130; MEYER/REISENZEIN/SCHÜTZWOHL, 24; REISENZEIN/HORSTMANN, 438; vgl. 

auch REISENZEIN, Skizze, 78, ROHRACHER, 450; teilweise wird auch ein Bezug zu den 

Werten oder Zielen einer Person beschrieben; so etwa BATSON/SHAW/OLESON, 

301 m.w.H. 
88  KROHNE/TAUSCH, 9; MEYER/REISENZEIN/SCHÜTZWOHL, 24; PARROTT, 5; SCHMIDT-

ATZERT/PEPER/STEMMLER, 23; vgl. auch IZARD, 21 f. 
89  SOKOLOWSKI, 299. 
90  KROHNE/TAUSCH, 9. 
91  LARSEN, Psychological Inquiry 2000, 130; PARROTT, 6; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEM-

MLER, 23 f.; ZENTNER/SCHERER, 151; vgl. zum Ausdruckselement der Emotion ausführ-

lich ELLGRING, 85 ff. 
92  FRÖHLICH, 161; vgl. auch SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 26, „emotionaler Aus-

druck“. 
93  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 26. 
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sich insbesondere in veränderter Mimik, Gestik, Körperhaltung und Stimme 

ausdrückt.
94

 Die emotionale Expressivität variiert je nach Person.
95

  

Eine Emotion wird normalerweise durch innere oder äussere Reize und/oder 

kognitive Prozesse – etwa Bewertungen, Vorstellungen oder Erwartungen – 

ausgelöst.
96

 Emotionen stellen in der Regel Reaktionen auf etwas dar. Es ist 

allerdings davon auszugehen, dass sie teilweise auch autogen, also ohne Mit-

wirkung des Bewusstseins, und damit ohne eigentliche kognitive Bewertung, 

entstehen können.
97

 So treten sie gelegentlich sogar entgegen einer bewussten 

Erklärung oder Ursache auf.
98

 

Teilweise werden gewisse Funktionsweisen von Emotionen in die Definition 

aufgenommen. Es wird darauf hingewiesen, dass sie dem Individuum eine 

spezielle Stellung zu seiner Umwelt ermöglichen: „Emotionen haben subjekti-

ve erfahrbare und objektive erfassbare Komponenten, die zielgerichtetes Ver-

halten begleiten bzw. fördern, das dem Organismus eine Anpassung an seine 

Lebensbedingungen ermöglicht.“
99

 

Um die Beschreibung und die Aufarbeitung einzelner Teilbereiche von Emoti-

onen zu vereinfachen, werden diese teilweise in verschiedene Komponenten 

aufgeteilt: Gefühlserlebenskomponente, Ausdruckskomponente, Kognitions-

komponente, Motivationskomponente, Verhaltens- beziehungsweise Hand-

lungskomponente und somatische Komponente.
100

 Verschiedentlich wird nicht 

in einzelne Komponenten geordnet, sondern zwischen verschiedenen Emoti-

onsklassen differenziert.
101

 Ausserdem wird versucht, die gesamte Palette an 

    

94  ELLGRING, 85; HÜLSHOFF, 13; KELTNER/LERNER, 321 ff.; REISENZEIN/HORSTMANN, 

437; vgl. auch SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 26 f. 
95  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 179 ff. 
96  FRÖHLICH, 161; KROHNE/TAUSCH, 9 f; PAULI/BIRBAUMER, 75; SCHMIDT-ATZERT/PE-

PER/STEMMLER, 23; vgl. auch ROHRACHER, 450; ZENTNER/SCHERER, 157 ff.; vgl. auch 

AVERILL, 10 ff. Die Bewertung solcher Reize hängen häufig mit der Meinung bzw. 

Überzeugung der betroffenen Person zusammen; MEYER, Attributionstheoretische An-

sätze, 106; REISENZEIN, Einschätzungstheoretische Ansätze, 117. 
97  BIRBAUMER/SCHMIDT, 717; PAULI/BIRBAUMER, 77; ROHRACHER, 450; SCHMIDT-AT-

ZERT/PEPER/STEMMLER, 23; dies ist jedoch umstritten; vgl. dazu ausführlicher Fn. 279. 
98  BIRBAUMER/SCHMIDT, 717. 
99  BRANDSTÄTTER et al., 130. 
100  BOTTENBERG/DASSLER, 15 f.; BRANDSTÄTTER et al., 130 f.; JANKE/DEBUS/SCHMIDT-

DAFFY, 21 ff.; vgl. auch KELTNER/LERNER, 318 ff.; MERTEN, 15 ff.; MITMANSGRUBER, 

17 ff.; SCHMIDT-ATZERT, Struktur, 39 ff.; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 18, 

86 ff. 
101  JANKE/DEBUS/SCHMIDT-DAFFY, 23 ff.; MERTEN, 18 ff.; vgl. auch HEMERT/POORTINGA/ 

VIJVER, 914. 
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Emotionen auf einzelne Grundemotionen (auch Basis- oder Fundamentalemo-

tionen genannt) zu reduzieren. Aus diesen sollen sich dann alle übrigen Emo-

tionen kombinieren lassen – vergleichbar mit der Farbpalette, auf der sich alle 

Mischfarben aus einer kleinen Anzahl an Grundfarben mischen lassen.
102

 Kei-

ne dieser Einteilungsweisen oder die darin wiederum vorherrschenden Unter-

teilungen haben sich bisher so durchgesetzt, dass sie als vorherrschende An-

sicht zu bezeichnen wären. 

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass es nicht leicht ist, die Emotion auf 

eine kurze und prägnante Definition zu verkürzen. Insofern versuchen viele 

Definitionen eine Reihe der bisher beschriebenen Merkmale aufzunehmen. So 

etwa SCHERER: „Emotionen bestehen aus Abfolgen von aufeinander bezoge-

nen, synchronisierten Veränderungen in den Zuständen aller fünf organismi-

schen Subsysteme. Diese Veränderungen werden ausgelöst durch die Bewer-

tung eines externen oder internen Reizes als bedeutsam für die zentralen Be-

dürfnisse und Ziele des Organismus.“
103

 Eine solche umfassende Definition 

hat sich indes bisher nicht durchgesetzt. Der Begriff Emotion scheint keiner 

einheitlichen Definition zugänglich. Bereits 1981 haben KLEINGINNA/KLEIN-

GINNA in ihrer Untersuchung 92 verschiedene Definitionen herausgearbei-

tet.
104

 Terminologische Unterschiede und Auseinandersetzungen über die ge-

naue Definition von Emotionen halten im psychologischen Schrifttum bis 

heute weiter an. Man ist einer einheitlichen Definition dementsprechend bisher 

nicht näher gekommen.
105

 Diese Unklarheit führt dazu, dass sich die meisten 

Autoren mit der Angabe einer Arbeitsdefinition begnügen, die sich in der Re-

gel aus gewissen Emotionsbestandteilen zusammensetzt, wobei diese wiede-

rum je nach Autor in verschiedene Funktionszusammenhänge gestellt wer-

den.
106

 Umfassend ist die von KLEINGINNA/KLEINGINNA herausgearbeitete 

Definition: „Emotion ist ein komplexes Interaktionsgefüge subjektiver und 

objektiver Faktoren das von neuronal/humoralen Systemen vermittelt wird, die 

    

102  BOTTENBERG/DASSLER, 17 ff.; BRANDSTÄTTER et al., 132 f.; SCHMIDT-ATZERT, Klassi-

fikation, 180 ff.; SCHMIDT-ATZERT, Struktur, 30 ff.; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEM-

MLER, 32 ff.; SOKOLOWSKI, 299 ff.; VOGEL, 18; ZENTNER/SCHERER, 154 f.; vgl. auch 

HEMERT/POORTINGA/VIJVER, 914; MCDOUGALL, 325 ff., der diese Unterscheidung je-

doch vor allem auf die Emotionsqualität bezieht; ROHRACHER, 450 ff.; ROTH, Fühlen, 

Denken, Handeln, 293. 
103  SCHERER, 6; vgl. auch KROHNE/TAUSCH, 9 f. 
104  KLEINGINNA/KLEINGINNA, Motivation and Emotion 1981, 345 ff. 
105  Statt vieler BOTTENBERG/DASSLER, 12 m.w.H.; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 

20; vgl. auch LEDOUX, Neuron 2012, 653; MEYER/REISENZEIN/SCHÜTZWOHL, 22; REI-

SENZEIN, Skizze, 77; ROHRACHER, 449. 
106  JANKE/DEBUS/SCHMIDT-DAFFY, 19 f.; MERTEN, 12. 
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(a) affektive Erfahrungen wie Gefühle der Erregung oder Lust/Unlust bewir-

ken können; (b) kognitive Prozesse wie emotional relevante Wahrnehmungsef-

fekte, Bewertungen, Klassifikationsprozesse hervorrufen können; (c) ausge-

dehnte physiologische Anpassungen an die erregungsauslösenden Bedingun-

gen in Gang setzen können; (c) zu Verhalten führen können, welches oft ex-

pressiv, zielgerichtet und adaptiv ist.“
107

 

Aufgrund der anhaltenden Definitionsprobleme und der grossen Diversität der 

unter den Begriff „Emotion“ fallenden Zustände wird teilweise gefordert, von 

einem einheitlichen Emotionsbegriff oder -konzept Abstand zu nehmen und 

sich auf die einzelnen psychischen Zustände zu fokussieren.
108

  

2.  Affekte 

Der Begriff „Affekt“ wird in der Regel einschränkend verwendet. Nur be-

stimmte Erscheinungsformen von Emotionen werden darunter verstanden: 

kurzfristige und besonders heftige.
109

 Es sind qualifizierte Emotionen. Der 

Übergang von der Emotion zum Affekt ist fliessend, weshalb eine exakte Ab-

grenzung kaum möglich ist.
110

  

Die Intensität des emotionalen Zustands ist das entscheidende Begriffsmerk-

mal.
111

 Dies geht so weit, dass teilweise der durch den Gemütszustand hervor-

gerufene Verlust der Handlungskontrolle als Begriffselement eines Affekts 

aufgenommen wird.
112

 So wird von intensiven Emotionszuständen, welche 

starke Verhaltenstendenzen besitzen, gesprochen.
113

 Mit dem Affekt gehen 

desorganisierende beziehungsweise einengende Wirkungen auf Erleben und 

Verhalten einher.
114

 Die Stärke des Emotionszustands führt dazu, dass spürba-

re körperliche Veränderungen wie zum Beispiel Erröten, Erblassen, Schweiss-

    

107  KLEINGINNA/KLEINGINNA, Motivation and Emotion 1981, 355; Übersetzung nach 

MERTEN, 13. 
108  GRIFFITHS, 241 f.; vgl. auch RADTKE, 36; REISENZEIN, Skizze, 77 f.; ULICH, 31 ff. 
109  ENDRES, 412; FRANK, Psychiatrie, 10; FRÖHLICH, 161; GALLIKER, 16; MERTEN, 11; 

MEYER/REISENZEIN/SCHÜTZWOHL, 39; OTTO/EULER/MANDL, 13; SCHMIDT-ATZERT/PE-

PER/STEMMLER, 30; SOKOLOWSKI, 299; vgl. auch ROTH, Aus Sicht des Gehirns, 167. 
110  ROHRACHER, 460. 
111  Vgl. SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 25 f. 
112  ENDRES, 412; OTTO/EULER/MANDL, 13; vgl. auch GALLIKER, 16, der vom „Beiklang 

des Unkontrollierbaren“ spricht; ROHRACHER, 459, der von einer „Bewusstseinstrü-

bung“ spricht. 
113  FRÖHLICH, 43; SOKOLOWSKI, 299; vgl. auch MERTEN, 11, der dabei auf den juristischen 

Kontext hinweist. 
114  FRÖHLICH, 161. 
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ausbrüche oder Knieschlottern hervorgerufen werden.
115

 Es ist jedoch nicht 

begriffsnotwendig, dass solche Auswirkungen äusserlich feststellbar sind. Es 

liegt bereits ein Affekt vor, „wenn ein Gefühl zu solcher Stärke anwächst, dass 

das Auftreten der Erregung und ihrer körperlichen Begleitvorgänge subjektiv 

spürbar wird.“
116

 Dieser Ansicht wird teilweise widersprochen, indem ein Af-

fektkonzept vertreten wird, in welchem ausschliesslich diese verhaltens- und 

ausdrucksverändernden Komponenten entscheidend sind.
117

 

Neben der Stärke ist mit der Kurzfristigkeit die zeitliche Dimension aus-

schlaggebend. Entsprechend zu Emotionen allgemein handelt es sich auch 

beim Affekt nur um einen vorübergehenden Zustand. Hier ist die zeitliche 

Dauer eingeschränkter, indem ein Affekt in der Regel nur für kurze Zeit an-

hält.
118

 Es ist jedoch nicht möglich, diese Dauer auf einen exakten Zeitraum 

einzugrenzen. Der Affekt entsteht regelmässig als Reaktion auf einen spezifi-

schen Reiz. Er ist eine auf „einen situativen Reiz hin schnell anspringende, 

kurze und intensive emotionale Reaktion mit hoher Verhaltensbereitschaft.“
119

 

Grundsätzlich können sich jegliche Emotionen in das Ausmass steigern, das 

sie als Affekt klassifiziert.
120

 Trotzdem lässt sich schon aus persönlicher Erfah-

rung erkennen und zusätzlich durch psychologische Erkenntnisse stützen, dass 

es bei bestimmten Emotionen, insbesondere Wut und Angst, häufiger zu gros-

sen Intensitätssteigerungen kommt. Dementsprechend gibt es Faktoren, wel-

che die Intensität jeglicher Emotionen beeinflussen und solche, welche dies 

nur für bestimmte Arten von Emotionen tun.
121

 

Auch für den Begriff des Affekts muss man konsternieren, dass in der psycho-

logischen Literatur keine scharfe, begrifflich eindeutige Definition erarbeitet 

wurde,
122

 zumal der Begriff in allgemeinpsychologischen Abhandlungen keine 

grosse Bedeutung hat.
123

 Ausserdem verwenden gewisse Autoren ein anderes 

Affektverständnis. So wird er als Oberbegriff für Emotionen und ähnliche 

Zustände
124

 oder als Synonym für Emotion und Gefühl verwendet.
125

 Gleiches 

    

115  ROHRACHER, 459. 
116  ROHRACHER, 460.  
117  ENGELMANN, 30. 
118  GALLIKER, 16; vgl. auch SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 30. 
119  SOKOLOWSKI, 228; vgl. auch GALLIKER, 16. 
120  ROHRACHER, 460; vgl. auch MEES, Struktur, 19. 
121  MEES, Struktur, 19 ff. m.w.H. 
122  ROHRACHER, 458. 
123  ENDRES, 412; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 30. 
124  So etwa CIOMPI, 67; vgl. auch ENDRES, 412; RADTKE, 34 f.; REICHERTS et al., 11. 
125  ENDRES, 412; so etwa KERNBERG, 16 f.; SELG, 190 ff. 
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gilt für den englischen Begriff „affect“. Im Glossar des Klassifikationssystems 

der American Psychiatric Association wird dieser folgendermassen definiert: 

„A pattern of observable behaviours that is the expression of a subjectively 

experienced feeling state (emotion).”
126

 Der Begriff wird üblicherweise als 

Synonym für andere Begriffe verwendet, hat also nicht die zuvor beschriebene 

einschränkende Bedeutung des deutschen Sprachgebrauchs.
 127

 

3.  Gefühle 

Gefühle werden gemeinhin für eine engere Definition von Emotionen verwen-

det. Nur bestimmte Elemente des Emotionsbegriffs werden als Gefühle be-

zeichnet. Emotionen erfassen weitergehende Elemente und der Terminus gilt 

als eigentlicher Oberbegriff zum Gefühl.
128

 Bei diesen wird die subjektive 

Erlebnisqualität in den Mittelpunkt gerückt.
129

 Als Gefühl gilt dementspre-

chend die erlebnisbezogene Seite einer Emotion.
130

 Es beschreibt, was die von 

der Emotion erfasste Person durch diese erlebt. Damit macht das Gefühl einen 

wesentlichen Aspekt der Emotion aus.
131

  

Neben der Erlebnisqualität ist die Objektgerichtetheit ein zentrales Element 

des Gefühls. So beziehen sie sich in der Regal auf bestimmte Personen oder 

Objekte: Man fürchtet sich vor etwas oder jemandem; man ist wütend auf 

etwas oder jemanden und so weiter.
132

 

    

126  DSM-5, Glossary; vgl. auch FRÖHLICH, 43. 
127  MEYER/REISENZEIN/SCHÜTZWOHL, 39; OTTO/EULER/MANDL, 13; SCHMIDT-ATZERT/PE-

PER/STEMMLER, 30; SOKOLOWSKI, 299; so etwa die Verwendung bei LARSEN, Psycho-

logical Inquiry 2000, 130; vgl. auch BLANCHETTE/RICHARDS, Cognition and Emotion 

2009, 562; BREHM, Personality and Social Psychology Review 1999, 8; GRECO/STEN-

NER, 10 ff.; vgl. aber BATSON/SHAW/OLESON, 298 m.w.H., welche dem Begriff eine ei-

genständige Bedeutung zumessen, wobei sie affect für ein sehr generelles Konzept hal-

ten. 
128  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 23. 
129  FRÖHLICH, 161; MERTEN, 10; OTTO/EULER/MANDL, 13; REISENZEIN/HORSTMANN, 438; 

ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 285; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 23; anders 

BOTTENBERG/DASSLER, 15, die Gefühl als vorwissenschaftlichen Begriff für Emotion 

verwenden; ROST, 32, der Gefühl als Oberbegriff verwendet. 
130  BRANDSTÄTTER et al., 133; JANKE/DEBUS/SCHMIDT-DAFFY, 20; MITMANSGRUBER, 21; 

SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 23; SOKOLOWSKI, 299; vgl. auch AVERILL, 13, der 

davon ausgeht, dass Emotionen als Gefühle interpretiert werden; HAMM, 628. 
131  REISENZEIN/HORSTMANN, 438. 
132  REISENZEIN/HORSTMANN, 438. 
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Gefühle werden regelmässig in verschiedene, unterscheidbare Zustände aufge-

teilt.
133

 Es besteht eine grosse Varietät solcher Zustände; dazu zählen etwa 

Wut, Zorn, Empörung, Hass, Angst, Furcht, Panik, Freude, Glück, Lust und 

viele mehr.
134

 Um der Fülle an verschiedenen spezifischen Gefühlszuständen 

entgegenzuwirken, wird verschiedentlich versucht, Gefühle unter Oberbegrif-

fen zusammenzufassen. Einige wenige Grundgefühle – auch Primär- oder 

Basisgefühle genannt – sollen ermöglichen, dass alle übrigen Zustände unter 

ihnen zusammengefasst werden können. Die Anzahl und die Art solcher 

Grundgefühle variieren je nach Autor, weshalb das Konzept umstritten ist.
135

 

Gefühlszustände zeichnen sich regelmässig durch spezifische, durch sie her-

vorgerufene Vorgänge betreffend Mimik, Verhalten, Erleben und so weiter aus. 

Die innere Erlebnisqualität der Emotion ist allerdings nicht zwangsweise 

durch die äussere Ausdrucksform beeinflusst. So ist das Gefühl selber nur der 

erlebenden Person direkt zugänglich und zeigt sich nicht direkt in äusserlich 

beobachtbaren Verhaltensreaktionen.
136

 Daher ist das Gefühl grundsätzlich nur 

von der betroffenen Person selbst qualitativ beschreibbar.
137

 

4.  Verwandte Begrifflichkeiten 

Viele andere Begriffe liegen nahe bei den bereits beschriebenen Phänomenen. 

Sie sind oft nur schwer und unklar voneinander abzugrenzen. 

Bei Persönlichkeitseigenschaften handelt es sich um Dispositionen, welche 

den Charakter einer Person ausmachen. Diese können sich insbesondere auf 

das Emotionserleben beziehen. Demnach werden Emotionen bei gewissen 

Personen leichter ausgelöst: die Person ist ängstlich, sensibel, jähzornig et 

cetera. Hauptabgrenzungskriterium zu den zuvor genannten Phänomenen ist 

der zeitliche Rahmen. Emotionen, Gefühle und Affekte sind Zustände und 

ergo zeitlich begrenzt. Persönlichkeitseigenschaften beziehen sich demgegen-

über auf länger andauernde Merkmale einer Person.
138

 

    

133  CIOMPI, 78 ff.; vgl. auch AVERILL, 17, der darauf hinweist, dass sich in der englischen 

Sprache über 500 verschiedene Begriffe finden, welche sich auf spezifische Emotions-

zustände beziehen; REISENZEIN/HORSTMANN, 437. 
134  Vgl. etwa die Aufzählung bei CIOMPI, 79 f. 
135  CIOMPI, 80 ff. 
136  REISENZEIN/HORSTMANN, 438. 
137  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 24. 
138  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 28; vgl. zum Verhältnis von Persönlichkeitseigen-

schaften und Emotionen (state vs. trait) beispielsweise HAMAKER/NESSELROADE/MO-

LENAAR, Journal of Research in Personality 2007, 296 ff.; KELAVA/SCHERMELLEH-
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Stimmungen unterscheiden sich von Emotionen dadurch, dass darunter schwä-

chere und länger andauernde Zustände zu verstehen sind.
139

 Sie werden als 

„kleine, alltägliche und low-level Emotionen“
140

 bezeichnet. Oft fehlt ihnen 

ein klarer Bezug zu einem Auslöser,
141

 und damit auch die Objektgerichtetheit, 

wie sie für Emotionen und Gefühle üblich ist.
142

 Ferner sind die äusserlich 

wahrnehmbaren Wirkungen einer Stimmung schwächer als bei einer Emoti-

on.
143

 Die Abgrenzung zwischen den beiden Phänomenen ist häufig kaum 

möglich, was nicht zuletzt daran liegt, dass die Unterscheidungsmerkmale sehr 

vage sind.
144

 Ausserdem werden die Begriffe nicht durchwegs voneinander 

abgegrenzt und teilweise synonym verwendet.
145

 

Eine etwas ältere Bezeichnung für ein emotionales Phänomen ist Leidenschaf-

ten. Als solche werden Handlungen bezeichnet, die von nur schwer zu zügeln-

den Gefühlzuständen angetrieben werden.
146

 In der Fachliteratur findet dieser 

Begriff kaum mehr Verwendung.  

Unter dem Begriff der affektiven Störungen werden nicht mit dem Affekt zu 

verwechselnde psychische Krankheitsbilder erfasst. Dazu gehören beispiels-

weise Depressionen und Manien. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass die 

betroffenen Personen in der Steuerung ihrer Gefühle und Emotionen beein-

trächtigt sind. So reagieren Maniker häufig gereizt und aggressiv, wohingegen 

bei Depressionen vor allem Schuldgefühle, Angst oder wahnhaftes Verhalten 

im Vordergrund stehen.
147

 Solche Störungen haben einen Einfluss auf das 

    

ENGEL, 344 ff.; KROHNE/TAUSCH, 32 ff.; STEYER/SCHMITT/EID, European Journal of 

Personality 1999, 391 ff. 
139  BRANDSTÄTTER et al., 130; BREHM, Personality and Social Psychology Review 1999, 8; 

FRÖHLICH, 161; GALLIKER, 16; KELTNER/LERNER, 318; LARSEN, Psychological Inquiry 

2000, 130; MERTEN, 11; MITMANSGRUBER, 30; OTTO/EULER/MANDL, 12; SCHMIDT-

ATZERT/PEPER/STEMMLER, 29; vgl. auch ABELE-BREHM/GENDOLLA, 299; BIRBAUMER/ 

SCHMIDT, 712; SCHERER, 6. 
140  OTTO/EULER/MANDL, 12. 
141  BIRBAUMER/SCHMIDT, 712; FRÖHLICH, 161; GALLIKER, 16; MERTEN, 11; MEYER/REI-

SENZEIN/SCHÜTZWOHL, 40; MITMANSGRUBER, 30; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 

29. 
142  BRANDSTÄTTER et al., 130; KELTNER/LERNER, 318; LARSEN, Psychological Inquiry 

2000, 130; REISENZEIN/HORSTMANN, 438. 
143  BIRBAUMER/SCHMIDT, 712; LARSEN, Psychological Inquiry 2000, 130. 
144  MITMANSGRUBER, 30. 
145  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 29. 
146  ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 285; vgl. auch Die Brockhaus Enzyklopädie Online, 

Leidenschaft. 
147  HOFF/SAß, 85 ff.; LAUX, 1497 ff. jeweils m.w.H.; vgl. auch BSK StGB I-BOMMER/ 

DITTMANN, Art. 19 N 33. 
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emotionale Befinden des Betroffenen, dennoch sind sie im vorliegenden Kon-

text auszuklammern. So geht es beim Affekt um starke Emotionen ohne 

Krankheitscharakter. Wie in der Einleitung erwähnt, wird in dieser Arbeit nur 

der normalpsychologische Affekt behandelt. 

III.  Schlussfolgerung zum psychologischen Begriffsver-

ständnis 

In der psychologischen Literatur herrscht keine Klarheit über das begriffliche 

Verständnis der vorliegend zu interessierenden psychischen Zustände. Obwohl 

sich keine eindeutige, unumstrittene Definition finden lässt, lässt sich immer-

hin ein grundlegendes Verständnis von Emotionen und Affekten gewinnen: 

 Emotionen sind in der Regel bewusst ablaufende, episodische, psychi-

sche Zustände wie beispielsweise Freude, Furcht, Hoffnung, Enttäu-

schung oder Ärger. Sie werden von den betroffenen Personen als Ge-

fühl wahrgenommen und zeichnen sich durch Erlebnisqualität und 

Objektbezogenheit aus. Sie werden regelmässig durch emotionsspezi-

fische physiologische Veränderungen, Ausdrucksreaktionen und 

Handlungen begleitet.
148

 

 Als Affekte gelten kurzfristige und sehr heftige Emotionen, welche 

ausgeprägte Verhaltensreaktionen bewirken und die Handlungskon-

trolle zumindest erschweren.
149

 Dabei ist ausreichend, dass der emoti-

onale Druckzustand und seine Auswirkungen von der betroffenen Per-

son subjektiv wahrgenommen werden. Eine äusserlich feststellbare 

„makroskopische“ Auswirkung ist nicht erforderlich.
150

 

D.  Forensisches Begriffsverständnis 

Bei der forensischen Psychiatrie handelt es sich um ein Spezialgebiet der Psy-

chiatrie. Sie befasst sich mit der Begutachtung und Behandlung von psychisch 

kranken Rechtsbrechern
151

 und bewegt sich damit im Schnittbereich zwischen 

Recht und Psychiatrie.
152

 Der Affekt als psychologisches Phänomen, welches 
    

148  Definition angelehnt an REISENZEIN/HORSTMANN, 438. 
149  Definition angelehnt an SOKOLOWSKI, 299. 
150  ROHRACHER, 460. 
151  NEDOPIL/MÜLLER, 18; vgl. zur forensischen Psychiatrie in der Schweiz RUCKSTUHL/ 

DITTMANN/ARNOLD, 1691 f. 
152  NEDOPIL/MÜLLER, 18; vgl. auch OEFELE, 1 f. 
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auch im Strafrecht relevant ist, wird von der forensischen Psychiatrie beson-

ders beachtet. Allerdings wird die Frage nach Begriffsdefinitionen nicht für 

Phänomene wie Emotionen oder Affekte aufgeworfen. Es wird vielmehr be-

reits ein Bezug zu den für die strafrechtliche Bewertung relevanten Umständen 

des Affekts getätigt. Im Fokus der Beurteilung und somit ebenso der begriffli-

chen Umschreibung steht die Affekttat beziehungsweise das Affektdelikt. Dem-

zufolge ist die forensische Aufarbeitung der Thematik stark an strafrechtliche 

Begrifflichkeiten angelehnt. In verschiedenen Werken wird daher keine eigene 

Begriffsbestimmung des Affekts oder der Affekttat vorgenommen, sondern es 

wird lediglich – oder zumindest überwiegend – die tiefgreifende Bewusst-

seinsstörung
153

 behandelt, die als Hauptanwendungsfall des Affekts gesehen 

wird.
154

 Dieser Umstand führt insbesondere dazu, dass die Thematik in der 

forensischen Literatur sehr zielorientiert aufgearbeitet wird. Es wird primär 

untersucht, ob und wann ein Affekt als tiefgründige Bewusstseinsstörung zu 

behandeln ist. Auf eine vorangehende Begriffsdefinition des Affekts oder der 

Affekttat wird mehrheitlich verzichtet.  

I.  Definition der Affekttat 

1.  An das psychologische Begriffsverständnis angelehnte Defi-

nition 

Sofern eine Affektdefinition gegeben wird, lehnt man sich in der forensischen 

Literatur teilweise an das psychologische Affektverständnis an. Als Affekttaten 

gelten demnach Delikte, bei denen eine hochgradige Erregung beziehungswei-

se eine gefühlsmässige Ausnahmesituation
155

 das Handeln wesentlich beein-

flussen.
156

 Als typische Emotionen werden etwa Wut, Angst, Zorn oder Ver-

zweiflung aufgezählt.
157

 Unklar ist, welche Intensität die Gemütsbewegung 

erreichen muss, damit sie das Handeln wesentlich beeinflusst. Man geht davon 

aus, dass grundsätzlich bei vielen Handlungen – insbesondere bei strafbaren 

    

153  Dieser Terminus wird im deutschen Strafgesetzbuch zur Umschreibung der Schuldfä-

higkeit verwendet (§ 20 D-StGB). Vgl. zur Frage der Schuldfähigkeit bei einem Af-

fektdelikt hinten Zweiter Teil 1. Kap. A. III.  
154  RÖSLER et al., 114; vgl. auch FOERSTER/VENZLAFF, 282; KONRAD/RASCH, 372; NEDO-

PIL/MÜLLER, 279 f. 
155  So etwa OEFELE, 76; vgl. auch ENDRES, 412. 
156  ENDRES, 412; HORN, 163; NEDOPIL/MÜLLER, 279; vgl. auch GREUEL, Schuldfähigkeits-

begutachtung, 111; KONRAD/RASCH, 372; SAß, Nervenarzt 1983, 558; auch JANZARIK, 

57 ff., geht in seinem Aufsatz implizit von einem solchen Begriffsverständnis aus. 
157  KONRAD/RASCH, 372; ähnlich HORN, 163. 
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Handlungen – Emotionen eine entscheidende Rolle spielen.
158

 Bezüglich der 

Frage, wann eine emotionale Erregung als hochgradig zu verstehen ist und 

somit als Affekt gilt, folgt die forensische Literatur in der Regel dem psycho-

logischen Begriffsverständnis. Als Affekt gilt demnach ein abrupt auftretendes, 

starkes Gefühl von kurzer Dauer, welches körperlich-vegetative Begleiter-

scheinungen hervorruft.
159

 Gewisse Autoren sprechen diesbezüglich nicht von 

einem Affekt, sondern vom „affektiven Durchbruch“. Dabei handelt es sich 

„um kurzdauernde, meist aus einer Konflikt- oder Belastungssituation entste-

hende seelische Ausnahmezustände“
160

. Zur Annahme eines Affektdelikts ist 

vorausgesetzt, dass die Gefühlregung des Täters eine erhebliche Intensität 

erreichte und seinen Handlungsentschluss wesentlich beeinflusste. Es ist indes 

kein heftiger Affekt zu fordern; die Heftigkeit ist bereits Wesensmerkmal des 

Affektbegriffs.
161

  

Im forensischen Schrifttum wird darauf hingewiesen, dass nur normalpsycho-

logische Zustände als Affekt erfasst werden. So werden unter dem Begriff des 

Affektdelikts nur diejenigen Taten untersucht, die von psychisch nicht erheb-

lich kranken oder abnormen Tätern, die sich jedoch in einer emotionalen Aus-

nahmesituation befanden, begangen wurden.
162

 Täter mit Affektstörungen oder 

anderen psychischen Krankheiten, welche zur heftigen Gemütsbewegung füh-

ren, sind psychiatrisch anders zu bewerten und werden in der Affektfrage, wo 

es um ansonsten psychisch gesunde Täter geht, ausgeklammert.
163

 Beim Af-

fekt handelt es sich folglich um heftige emotionale Zustände einer nicht psy-

chisch kranken Person, welche für sich alleine nicht das Ausmass einer psy-

chischen Störung erreichen. 

Im Hinblick auf die Funktion der forensischen Psychiatrie wird zuweilen eine 

sehr zurückhaltende Definition gewählt. Bei Affektdelikten handle es sich um 

Taten, bei denen der Gutachter mit der Frage konfrontiert sei, ob die möglich-

erweise hohe affektive Erregung zum Tatzeitpunkt an eine De- oder Exkulpa-

    

158  KRÖBER, Affektdelikt, 77; MARNEROS, FS-Nedopil, 139; NEDOPIL/MÜLLER, 279. 
159  MARNEROS, FS-Nedopil, 139; RAUCH, 200; SAß, Nervenarzt 1983, 558; vgl. auch END-

RES, 412; FOERSTER/VENZLAFF, 284; KONRAD/RASCH, 372. 
160  FOERSTER/VENZLAFF, 284. 
161  Vgl. MAIER/MÖLLER, 189. 
162  FOERSTER/VENZLAFF, 282; KONRAD/RASCH, 372; NEDOPIL/MÜLLER, 279 f.; OEFELE, 

76; SAß, Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie 2012, 187; SAß, Fort-

schritte der Neurologie Psychiatrie 1985, 55; SAß, Nervenarzt 1983, 558; a.M. HORN, 

163. 
163  Ähnlich SAß, Nervenarzt 1983, 558. 
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tion denken lasse.
164

 Ein solches Begriffsverständnis vermag indes nicht zu 

überzeugen. Indem die hohe Erregung des Täters zum Tatzeitpunkt auch hier 

begriffsgegeben ist, grenzt es sich nur durch die Aufnahme der richterlichen 

Gutachtensauftragserteilung vom vorne benannten Affektverständnis ab. Die 

Anknüpfung an die Auftragserteilung kann dem Phänomen nicht gerecht wer-

den. Sie alleine kann für die Behandlung einer Straftat als Affektdelikt nicht 

relevant sein. Der Sachverständige hat im Gutachten vielmehr zu bestimmen, 

ob ein Affekt tatsächlich massgebend für die Tatbegehung war.
165

 

Der Begriff der Affekttat wird im forensischen Schrifttum zuweilen kritisch 

betrachtet. Da Taten, die unter Einfluss affektiver Ausnahmezustände began-

gen werden, keinesfalls eine homogene Gruppe darstellen, ist eine Vereinheit-

lichung unter einem Oberbegriff sehr schwierig. Solche Delikte treten mit 

verschiedenem Erscheinungsbild auf und die darüber zu treffenden forensisch-

psychiatrischen Folgerungen sind unterschiedlich, weshalb angeregt wird, auf 

den Pauschalbegriff Affekttat zu verzichten.
166

  

Nach Durchsicht der forensischen Literatur kann man feststellen, dass sich 

keine exakte Definition der Affekttat durchgesetzt hat.
167

 In Übereinstimmung 

mit den zuvor erarbeiteten psychologischen Begrifflichkeiten überzeugt die 

Definition von ENDRES: „Mit «Affekttat» meint man aber üblicherweise eine 

Gewalttat, bei der hochgradige emotionale Reaktionen eine bestimmende Wir-

kung haben, also eine Tat, die nicht geplant, sondern aus einem Konflikt her-

aus begangen wird, im Zustand höchster emotionaler Erregung und eben nicht 

planvoll und aufgrund rationaler Abwägung.“
168

 Diese Definition macht deut-

lich, dass sich der Täter zum Tatzeitpunkt in einer hochgradigen affektiven 

Erregung befand, welche entscheidend zu seinem Handlungsentschluss beige-

tragen hat.  

    

164  So KRÖBER, Affektdelikt, 79, der mit diesem Verständnis den Begriff „Affektdelikt“ 

umgehen will. 
165  Vgl. zur gutachterlichen Feststellung des Affekts hinten Zweiter Teil 3. Kap. 
166  FOERSTER/VENZLAFF, 283; kritisch auch KRÖBER, Affektdelikt, 77 ff.; vgl. auch KRÜM-

PELMANN, Strafrechtliche Beurteilung, 39 f.; SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 

350. 
167  KRÖBER, Affektdelikt, 79; vgl. auch MARNEROS, Affekttaten, 1 ff. 
168  ENDRES, 412. 



 1. Kapitel: Begriffsbestimmung 

  

 31 

2.  Begrenzung auf schwere akute Belastungssituationen nach 

ICD-10 

Gewisse Autoren folgern aus der Funktion der forensischen Psychiatrie, dass 

eine Affekttat nur dann angenommen werden kann, wenn eine psychopatholo-

gische Diagnose gestellt werden kann.
169

 Da es bei Affekten um plötzlich auf-

tretende Situationen ohne vorangehende Krankheitsgeschichte geht, kommt 

dafür insbesondere die schwere akute Belastungssituation nach ICD-10 in 

Frage.
170

 Mit der Anknüpfung an dieses medizinische Diagnoseklassifikations-

system soll eine Loslösung von juristischen Begrifflichkeiten ermöglicht wer-

den. So kritisiert insbesondere MARNEROS die starke Ausrichtung des forensi-

schen Affektverständnisses an den psychopathologisch unklaren und an §§ 20 

und 21 D-StGB angelehnten Begriff der tiefgreifenden Bewusstseinsstö-

rung.
171

 Das Augenmerk des Psychiaters soll mit diesem Vorgehen auf die 

psychophysiologischen Auswirkungen des Affekts gelenkt werden.
172

 Nur 

wenn diese eine Klassifikation nach ICD-10 ermöglichen, soll ein relevanter 

Affekt angenommen werden. 

Als schwere akute Belastungssituation gilt nach ICD-10 „[e]ine vorüberge-

hende Störung, die sich bei einem psychisch nicht manifest gestörten Men-

schen als Reaktion auf eine aussergewöhnliche physische oder psychische 

Belastung entwickelt, und die im allgemeinen innerhalb von Stunden oder 

Tagen abklingt. Die individuelle Vulnerabilität und die zur Verfügung stehen-

den Bewältigungsmechanismen (Coping-Strategien) spielen bei Auftreten und 

Schweregrad der akuten Belastungsreaktionen eine Rolle. Die Symptomatik 

zeigt typischerweise ein gemischtes und wechselndes Bild, beginnend mit 

einer Art von "Betäubung", mit einer gewissen Bewusstseinseinengung und 

eingeschränkten Aufmerksamkeit, einer Unfähigkeit, Reize zu verarbeiten und 

Desorientiertheit. Diesem Zustand kann ein weiteres Sichzurückziehen aus der 

Umweltsituation folgen […] oder aber ein Unruhezustand und Überaktivität 

[…]. Die Symptome erscheinen im Allgemeinen innerhalb von Minuten nach 

dem belastenden Ereignis und gehen innerhalb von zwei oder drei Tagen, oft 

innerhalb von Stunden zurück. Teilweise oder vollständige Amnesie […] kann 

    

169  MARNEROS, Affekttaten, 109; vgl. auch FOERSTER/VENZLAFF, 283; NEDOPIL/MÜLLER, 

282 f. 
170  FOERSTER/VENZLAFF, 287; MARNEROS, Affekttaten, 110 ff.; NEDOPIL/MÜLLER, 282 f.; 

vgl. auch KONRAD/RASCH, 372 f. 
171  MARNEROS, Affekttaten, 110. 
172  NEDOPIL/MÜLLER, 282 f. 
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vorkommen. Wenn die Symptome andauern, sollte eine Änderung der Diagno-

se in Erwägung gezogen werden.“
173

  

Die schwere akute Belastungssituation umfasst hiermit einige Elemente, wel-

che dem psychologischen Affektbegriff entsprechen. So führt die belastende 

Situation zu einer Art Betäubung des Betroffenen, welche sich in einer 

dadurch ausgelösten, spezifischen Reaktion zeigt. Die Definition lässt ausser-

dem klar erkennen, dass nicht affektive Störungen, sondern Reaktionen einer 

ansonsten nicht kranken Person auf eine Belastungssituation erfasst sind. Ver-

gleicht man die Umschreibung jedoch mit dem psychologischen Affektver-

ständnis oder den daran orientierten Definitionen in der forensischen Literatur, 

fehlt klarerweise die Konzentration auf die emotionale Sondersituation, in 

welcher sich der Betroffene befindet. Insofern ist davon auszugehen, dass sich 

der Affekt im psychologisch verstandenen Sinne nicht mit der schweren 

akuten Belastungssituation nach ICD-10 deckt.
174

 Ein Affekt kann unter Um-

ständen zu einer psychischen Störung in diesem Sinne führen, kann aber eben-

so unter diesem Niveau bleiben. So ist mehrheitlich anerkannt, dass es für 

einen Affekt keines Krankheitsbefundes bedarf. Es handelt sich um heftige 

Emotionsausbrüche von ansonsten gesunden Personen, die nicht spezifisch für 

eine psychische Störung sind.
175

 

3.  Abgrenzung von Impulstaten 

Vereinzelt wird der am psychologischen Verständnis angelehnte Begriff als 

Affektdelikte im engeren Sinne bezeichnet.
176

 In einem weiteren Verständnis 

wird demgegenüber eine Reihe von zusätzlichen Verhaltensweisen unter den 

Affektbegriff gefasst. Darunter werden beispielsweise impulsive Aggressions-

taten reizbarer und rücksichtsloser Menschen, der rasche Schlagabtausch in 

der aufgeheizten Atmosphäre einer Wirtshausprügelei, die "kopflose" Augen-

blicksreaktion bei Katastrophen und in Paniksituationen, Affekthandlungen bei 

Versagens- und Fluchtreaktionen, sexuelle Spontanentgleisungen, Handlungen 

im "rational gesteuerten" oder protrahierten Affekt sowie viele weitere Vor-

gänge gezählt.
177

 

    

173  ICD-10, F 43.0. 
174  Ebenso THEUNE, NStZ 1999, 274; ebenfalls kritisch SAß, Tiefgreifende Bewusstseins-

störung, 368. 
175  NEDOPIL/MÜLLER, 279 f. 
176  So etwa SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 350; SAß, Nervenarzt 1983, 558. 
177  MARNEROS, Affekttaten, 1 f.; SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 350; SAß, Ner-

venarzt 1983, 557 f. 



 1. Kapitel: Begriffsbestimmung 

  

 33 

Das weite Begriffsverständnis ist problematisch, da sehr viele nicht homogene 

Verhaltensweisen in einer Kategorie zusammengefasst werden.
178

 MARNEROS 

nimmt deshalb eine explizite Unterscheidung vor und bezeichnet Affektdelikte 

im weiteren Sinne als Impulstaten.
179

 Die Unterscheidung zum Affektdelikt 

umschreibt er so: „Eine Impulstat ist häufig der sprichwörtliche «Blitz aus 

heiterem Himmel», während das Affektdelikt bildhaft als der «Regensturm, 

aus seit langem am Himmel zusammengebrauten dunklen Wolken» zu be-

zeichnen ist. […] Als Impulstaten werden all diejenigen impulsiv durchgeführ-

ten, nicht geplanten aggressiven Handlungen bezeichnet, bei denen keine spe-

zifische, aus einer selbstdefinitionsrelevanten Täter-Opfer-Beziehung abgelei-

tete Vorgeschichte der Tat vor der aktuellen Tatsituation bestanden hat. […] 

[Es] fehlt die besondere interaktionale, psychodynamische und nicht ephemere 

spezifische aus der selbstdefinitionsrelevanten Täter-Opfer-Beziehung abgelei-

tete Vorgeschichte, die für die Affektdelikte charakteristisch ist. […] Affektta-

ten sind impulsiv-aggressive Handlungen, begangen im Zustand hoch ge-

spannter Affektregung, gerichtet an einen relevanten Anderen und gekenn-

zeichnet durch eine spezifische Vorgeschichte der Tat, abgeleitet aus der 

selbstdefinitionsrelevante[n] Täter-Opfer-Beziehung.“
180

 Beiden Kategorien 

sei gemeinsam, dass es impulsiv-aggressive Handlungen seien, bei denen sich 

eine hoch gespannte Affektregung entscheidend auswirkt.
181

 

Der ausschlaggebende Punkt dieser Unterscheidung besteht darin, dass Af-

fektdelikte damit grundsätzlich auf Beziehungsdelikte reduziert werden.
182

 

Führt ein anderer Umstand zu einer heftigen emotionalen Reaktion einer Per-

son, welche unter diesem Einfluss eine Straftat begeht, so wäre sie als Impuls-

tat zu verstehen. Eine solche kann indes gleichermassen dazu führen, dass die 

Beherrschungsfähigkeit der betroffenen Person beeinträchtigt ist. Dementspre-

chend geht MARNEROS davon aus, dass bei den Impulstaten die schwere Kon-

trollierbarkeit ebenfalls als Charakteristikum besteht und daher nicht allgemein 

davon ausgegangen werden kann, dass sie ausschliesslich in Ausnahmesitua-

    

178  MARNEROS, FS-Nedopil, 139; MARNEROS, Affekttaten, 2; vgl. zur Heterogenität von 

Affektdelikten auch JANZARIK, 75 f. 
179  MARNEROS, Affekttaten, 2; MARNEROS, Nervenarzt 2007, 1283. 
180  MARNEROS, Affekttaten, 76 f.; vgl. auch MARNEROS, Nervenarzt 2007, 1283 ff. 
181  MARNEROS, Affekttaten, 78 f.; vgl. auch MARNEROS, Nervenarzt 2007, 1288. 
182  MARNEROS, FS-Nedopil, 140; MARNEROS, Affekttaten, 77; vgl. auch KRÖBER, Affekt-

delikt, 77 f. m.w.H.; MK-STRENG, § 20 N 75; ähnlich auch die Verwendung bei KRÜM-

PELMANN, Strafrechtliche Beurteilung, 18 ff. 
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tionen die Schuldfähigkeit des Täters tangieren können.
183

 Folglich ist auch bei 

Impulstaten eine umfassende Schuldfähigkeitsprüfung vorzunehmen.
184

  

Wie bereits in der Einleitung dargelegt, geht es im vorliegenden Kontext da-

rum, die strafrechtliche Relevanz von heftigen Gemütsbewegungen eines Tä-

ters bei der Begehung einer Straftat zu beurteilen. Somit liegt der Fokus auf 

dem emotionalen Zustand des Täters zum Zeitpunkt der Tatbegehung, weshalb 

sich die Unterscheidung in Beziehungsdelikt und Nicht-Beziehungsdelikt 

nicht aufdrängt, zumal sie auch nicht sinnvoll erscheint. In Anlehnung an das 

psychologische Affektverständnis ist einzig entscheidend, ob sich der Täter 

zum Tatzeitpunkt in einer emotionalen Ausnahmesituation befand, die sein 

Verhalten erheblich beeinflusste. Demnach wird von gewissen Vertretern der 

forensischen Psychiatrie nicht die Täter-Opfer-Beziehung ins Zentrum gestellt, 

sondern die durch eine heftige Gemütsbewegung hervorgerufenen psychopa-

thologischen Auffälligkeiten des Täters im Umfeld der Tat, wozu insbesondere 

die Einengung des Bewusstseinsfelds gehört.
185

 Die Erkenntnis, dass einige 

Vertreter der forensischen Psychiatrie die gerade beschriebene Unterscheidung 

treffen, ist dennoch entscheidend. So schwingt sie teilweise in der Beschrei-

bung von Affektmerkmalen mit und wird in gewissen gerichtlichen Gutachten 

verwendet.
186

 Ergo muss sich für jegliche Aussagen über Affektdelikte immer 

der Kontext und das verwendete Begriffsverständnis vergegenwärtigt werden, 

um die Ausführungen richtig interpretieren zu können.  

II.  Merkmale einer Affekttat 

1.  Der SAß-Katalog 

Ein entscheidendes Problem des Affekts ist dessen Feststellbarkeit. So kommt 

es wie gezeigt grundsätzlich nicht auf eine äusserlich wahrnehmbare Wirkung 

der heftigen Emotion an, um einen Affekt anzunehmen. Um das emotionale 

Befinden eines Straftäters allerdings richterlich beurteilen zu können, muss 

zuerst geklärt werden, ob tatsächlich ein Affekt vorgelegen hat oder nicht. 

Wäre bloss die subjektive Einschätzung der jeweiligen Person entscheidend, 

wäre die Frage nach dem Affektdelikt richterlich nicht beantwortbar.
187

 Um 

    

183  MARNEROS, Affekttaten, 2, 77. 
184  MARNEROS, Affekttaten, 123 ff. 
185  KONRAD/RASCH, 375; NEDOPIL/MÜLLER, 281; auch von juristischer Seite her wird die 

Unterscheidung von Impulstaten und Affekttaten hinterfragt; vgl. FISCHER, § 20 N 30. 
186  Vgl. OGer ZH, Urteil vom 14. Dezember 2011, SB110476, E. III. 2.1.1.3.a. 
187  ROHRACHER, 460. 
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diesem Feststellungsproblem entgegenzuwirken, wurden in der forensischen 

Literatur verschiedene Merkmale herausgearbeitet, welche das Bestehen eines 

Affekts objektivieren und bei deren Vorliegen auf eine Affekttat geschlossen 

werden kann. Diese Beschreibungsmerkmale beeinflussen wiederum, was 

unter einem Affektdelikt verstanden wird. 

Betrachtet man die ältere forensische Literatur zum Affektdelikt, so lassen sich 

keine konsistenten Beschreibungen finden.
188

 Darum wurde versucht, die Er-

kenntnisse aus der früheren Literatur zusammenzutragen und daraus eine Auf-

stellung über die typischen Merkmale einer im Affekt begangenen Straftat zu 

erhalten. Am bedeutendsten und bis heute weiterhin rezipiert sind die von SAß 

in seinem 1983 veröffentlichen Aufsatz zu den Affektdelikten erarbeiteten 

Kataloge. Er analysierte die bisherige Literatur und listete die häufig anzutref-

fenden Merkmale, die für beziehungsweise gegen die Annahme einer affektiv 

motivierten Straftat sprechen, auf: 

 

Typische Merkmale eines Affektdelikts nach SAß
189

 

1. Spezifische Vorgeschichte der Tat 

2. Affektive Ausgangssituation 

3. Psychopathologische Disposition der Persönlichkeit 

4. Konstellative Faktoren 

5. Abrupter, elementarer Tatverlauf ohne Sicherungstendenzen 

6. Charakteristischer Affektauf- und -abbau 

7. Folgeverhalten mit schwerer Erschütterung 

8. Einengung des Wahrnehmungsfelds und der seelischen Abläu-

fe 

9. Missverhältnis zwischen Tatanstoss und Reaktion 

10. Persönlichkeitsfremdheit 

 

 

 

 

 

    

188  SAß, Nervenarzt 1983, 562. 
189  SAß, Nervenarzt 1983, 562 ff.; vgl. auch SAß, Fortschritte der Neurologie Psychiatrie 

1985, 61, wo die Liste noch leicht modifiziert wurde. 
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Merkmale die gegen die Annahme eines Affektdelikts sprechen 

nach SAß
190

 

1. Aggressive Vorgestalten in der Fantasie 

2. Ankündigung der Tat 

3. Aggressive Handlungen in der Tatanlaufzeit 

4. Vorbereitungshandlungen für die Tat 

5. Konstellierung der Tatsituation durch den Täter 

6. Fehlender Zusammenhang Provokation-Erregung-Tat 

7. Zielgerichtete Gestaltung des Tatablaufs vorwiegend durch den 

Täter 

8. Lang hingezogenes Tatgeschehen 

9. Komplexer Handlungsablauf in Etappen 

10. Erhaltene Introspektionsfähigkeit bei der Tat 

11. Exakte, detailreiche Erinnerung 

12. Zustimmende Kommentierung des Tatgeschehens 

13. Fehlen von vegetativen, psychomotorischen und psychischen 

Begleiterscheinungen heftiger Affekterregung  

 

An SAß angelehnten Aufstellungen der typischen Affektmerkmale dominieren 

bis heute die forensische Diskussion.
191

 Die Liste der Merkmale hat darüber 

hinaus Eingang in die juristische Literatur gefunden. So wird immer wieder 

darauf verwiesen, um typische Erkennungszeichen einer Affekttat darzustel-

len. Vor allem in Deutschland wird der Katalog breit rezipiert.
192

 Doch auch in 

der Schweiz wird vereinzelt auf die Merkmale nach SAß Bezug genommen.
193

 

    

190  SAß, Nervenarzt 1983, 567 ff.; vgl. auch SAß, Fortschritte der Neurologie Psychiatrie 

1985, 61, wo die Liste noch leicht modifiziert wurde; kritisch zum Negativkatalog 

STELLER, 137. 
191  Satt vieler FOERSTER/VENZLAFF, 290; GREUEL, Schuldfähigkeitsbegutachtung, 112 ff.; 

HOFMANN/EBNER, Psychiatrie & Psychotherapie 2010, 152; KONRAD/RASCH, 374; 

LAMBERTI, Zeitschrift für Neuropsychologie 2009, 222 f.; MARNEROS, Affekttaten, 

8 ff.; NEDOPIL/MÜLLER, 282; SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 351. 
192  SSW StGB-KASPAR, § 20 N 59 ff.; SALGER, FS-Tröndle, 208 f.; MK-STRENG, § 20 

N 76; THEUNE, NStZ 1999, 274; ZABEL, 42; vgl. auch KONRAD/RASCH, 374; MAATZ, 

Nervenarzt 2005, 1394; SCHÖNKE/SCHRÖDER-PERRON/WEIßER, § 20 N 15. Auch in der 

österreichischen Lehre finden sich Verweise auf den SAß-Katalog; so etwa SbgK-

VELTEN, § 76 N 14; vgl. auch ZERBES, 92 ff. 
193  MAIER/MÖLLER, 187 f. 
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2.  Kurze Beschreibung der Merkmale 

Im Folgenden werden die einzelnen Merkmale, welche gemäss SAß für die 

Annahme eines Affektdelikts sprechen, kurz erläutert. Dies ermöglicht ein 

vertieftes Verständnis dessen, was im forensischen Kontext als Affektdelikt 

bezeichnet wird. 

a)  Spezifische Vorgeschichte der Tat 

Wie bereits bei der Abgrenzung zur Impulstat angedeutet, wird von forensi-

scher Seite oft die Täter-Opfer-Beziehung ins Zentrum gerückt. So wird davon 

ausgegangen, dass Affektdelikten eine oft wochen- oder gar jahrelange Perio-

de andauernder, innerer und äusserer Konflikte vorausgeht.
194

 Demgemäss 

wird die Tötung des Intimpartners häufig als wichtigstes Beispiel für ein Af-

fektdelikt verwendet.
195

  

Als spezifische Vorgeschichte eines Affektdelikts verweisen Vertreter der fo-

rensischen Psychiatrie häufig auf sich zuspitzende Situationen. Andauernde 

und sich kumulierende, traumatische Ereignisse würden zu einer chronischen 

Affektspannung, einem eigentlichen „Affektstau“, führen.
196

 Die andauernde 

Anspannung führt zu einer spezifischen Tatanlaufzeit. Es kommt zu zuneh-

menden Erlebniseinengungen, Isolierung, sozialer Ausgliederung, Selbstent-

fremdung und Konfluenz der Antriebe.
197

 Diese aufgestaute Anspannung ent-

lädt sich schliesslich im Delikt. 

Andere Autoren sehen die Täter-Opfer-Beziehung hingegen nicht als zwin-

gende Voraussetzung eines Affektdelikts.
198

 So wird darauf hingewiesen, dass 

es gerade im Rahmen von Schreck- oder Panikreaktionen immer wieder De-

likte gibt, welche sich gegen „Zufallsopfer“ richten. Affektdelikte können also 

    

194  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 351 f.; SAß, Nervenarzt 1983, 563; vgl. auch 

ZERBES, 96 ff. 
195  FOERSTER/VENZLAFF, 286; HOFF, Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie 

2010, 241; KONRAD/RASCH, 373; SAß, Forensische Psychiatrie, Psychologie, Krimino-

logie 2012, 186 ff.; SAß, Nervenarzt 1983, 562; vgl. auch LEYGRAF, Forensische Psy-

chiatrie, Psychologie, Kriminologie 2015, 211; MAATZ, Nervenarzt 2005, 1389; aus-

führlich zu dieser speziellen Konstellation MARNEROS, Intimizid, 1 ff. m.w.H.; RASCH, 

1 ff. 
196  FRANK, Psychiatrie, 11; SAß, Nervenarzt 1983, 563; ähnlich KONRAD/RASCH, 373. 
197  SAß, Nervenarzt 1983, 563. 
198  HORN, 163; KONRAD/RASCH, 373. 
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ohne spezifische Täter-Opfer-Konstellation auftreten.
199

 Im Einklang mit dem 

psychologischen Affektverständnis wird darauf aufmerksam gemacht, dass 

keine spezifische Vorgeschichte vorausgesetzt ist. So handle es sich bei Af-

fektdelikten „um in einer ganz alltäglichen Situation entstandene Aggressions-

taten […] oder um sthenische Kurzschluss- oder Explosivreaktionen ohne 

spezifische Vorgeschichte.“
200

 

b)  Affektive Ausgangssituation 

Unter Berücksichtigung der gerade beschriebenen Ausgangslage wird davon 

ausgegangen, dass sich der Täter unmittelbar vor der Tat in einer speziellen 

affektiven Ausgangssituation befindet. Bildlich gesprochen, handelt es sich um 

den randvollen Eimer, welcher durch den letzten Tropfen zum Überlaufen 

gebracht wird.
201

 Der Täter befindet sich aufgrund der Umstände in einer ei-

gentlichen Tatbereitschaft.
202

 In diesem Zustand ist die Tat die am nächsten 

liegende Option, um auf eine bestimmte Veränderung der Umstände zu reagie-

ren.
203

 Der Täter gerät in den „Sog der Situation“.
204

 Jedoch ist zu beachten, 

dass praktisch jegliche Straftaten mit einem vorgängigen veränderten Motiva-

tionsgefüge einhergehen. Daher ist dieses Merkmal nicht auf Affektdelikte 

beschränkt.
205

 

c)  Täterpersönlichkeit 

Viele Autoren gehen davon aus, dass sich Täter eines Affektdelikts oft durch 

spezielle Persönlichkeitsstrukturen auszeichnen. Es wird etwa von labilen und 

unsicheren Persönlichkeitszügen, Stimmungslabilität, Neigung zu dysphori-

scher Gereiztheit, Selbstunsicherheit sowie weichen, leicht verletzlichen und 

empfindsamen Persönlichkeiten gesprochen.
206

 Richtigerweise kann nicht von 

    

199  FOERSTER/VENZLAFF, 286, die explizit darauf hinweisen, dass damit das Kriterium 

„typische Vorgeschichte“ relativiert wird. 
200  HORN, 163. 
201  SAß, Nervenarzt 1983, 563; vgl. auch STELLER, 137 f.; kritisch JANZARIK, 68; KRÖBER, 

Affektdelikt, 82. 
202  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 352; SAß, Nervenarzt 1983, 563; vgl. auch 

RASCH, 67 f., der für die Tötung des Intimpartners von einer „homizidalen Tatbereit-

schaft“ spricht.  
203  SAß, Nervenarzt 1983, 563. 
204  SAß, Nervenarzt 1983, 563. 
205  SAß, Nervenarzt 1983, 563. 
206  SAß, Nervenarzt 1983, 563 f. m.w.H.; vgl. auch FOERSTER/VENZLAFF, 285; KONRAD/ 

RASCH, 376; KRÖBER, Affektdelikt, 84 ff. 
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einem typischen Affekttäter gesprochen werden, da es keinen speziellen Per-

sönlichkeitstypus gibt, der bei jeglichen Affektdelikten nachgewiesen werden 

könnte.
207

  

Es ist gleichwohl zu beachten, dass emotionale Ausnahmezustände zum Tat-

zeitpunkt auf psychischen Krankheiten und insbesondere auf einer Persönlich-

keitsstörung beruhen können. Im Rahmen einer umfassenden Persönlichkeits-

anamnese ist zu klären, ob ein Affekt normalpsychologisch oder durch eine 

psychische Störung bedingt ist.
208

  

d)  Konstellative Faktoren 

Bei Affektdelikten spielen häufig konstellative Faktoren eine wichtige Rolle. 

Dazu zählen etwa der Einfluss von Alkohol, Betäubungsmitteln sowie psycho-

tropen Medikamenten, Erschöpfung, Übermüdung, vegetative Regulationsstö-

rungen und verschiedene andere Einflussfaktoren.
209

 Solche Umstände fördern 

dysphorische Stimmungen, Antriebsstimulierungen sowie aggressiv-gereizte 

Tendenzen und begünstigen hiermit Affektdelikte.
210

 

e)  Abrupter, elementarer Tatverlauf ohne Sicherungstendenzen 

Affekttaten zeichnen sich durch ein impulsives Tatgeschehen aus.
211

 Oft han-

delt der Täter mit überschiessender Aggressivität, welche durch starke Emoti-

onen, oftmals Wut oder Ärger, ausgelöst wird.
212

 Er nimmt bei seiner Hand-

lung weder auf die äussere Situation noch auf sich selber Rücksicht.
213

 So trifft 

ein Täter während der Tat regelmässig keine Vorsichtsmassnahmen, bereitet 

etwa keine Fluchtmöglichkeiten vor und versucht nicht, der Entdeckung ent-

gegenzuwirken.
214

 Die Anwesenheit von möglichen Zeugen hindert ihn ebenso 

    

207  FOERSTER/VENZLAFF, 285; SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 352. 
208  FOERSTER/VENZLAFF, 285; vgl. auch HOFMANN/EBNER, Psychiatrie & Psychotherapie 

2010, 152. 
209  FOERSTER/VENZLAFF, 289; JOACHIM, 183 ff.; KONRAD/RASCH, 375; KRÖBER, Affektde-

likt, 89 ff.; NEDOPIL/MÜLLER, 281 f.; SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 353; 

SAß, Nervenarzt 1983, 564; STELLER, 136. 
210  SAß, Nervenarzt 1983, 564. 
211  SAß, Nervenarzt 1983, 564. 
212  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 353. 
213  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 353; SAß, Nervenarzt 1983, 564. 
214  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 353; SAß, Nervenarzt 1983, 564; ähnlich 

FOERSTER/VENZLAFF, 288. 
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wenig an der Tatausführung.
215

 Mit diesem Kriterium wird neben dem inneren 

Erleben des Täters zusätzlich der äussere Geschehnisablauf berücksichtigt.
216

 

f)  Charakteristischer Affektauf- und -abbau 

Die Gemütslage eines Affekttäters hat einen spezifischen Verlauf. Die Intensi-

tät erlebter Emotionen steigt unmittelbar vor der Tat auf ein Maximum an und 

flacht danach rasch wieder ab. Die heftige Gemütsbewegung setzt abrupt ein 

und entlädt sich mit der Tatbegehung.
217

 

Im Einklang mit der zuvor beschriebenen und oft angenommenen Vorge-

schichte eines Affektdelikts wird teilweise ein anderer Verlauf der täterlichen 

Gefühlslage beschrieben. Statt des abrupten Entstehens wird ein allmähliches 

Aufschaukeln über längere Zeit beschrieben. Die Gemütslage steigert sich 

kontinuierlich, bis hin zu einer hochgradigen Erregung, welche sich in der Tat 

entlädt.
218

 

g)  Folgeverhalten mit schwerer Erschütterung 

Affektdelikte zeichnen sich häufig durch ein spezifisches Nachtatverhalten des 

Täters aus. Unmittelbar nach der Tat findet bei ihm oftmals eine schwere Er-

schütterung, fassungsloses Erstaunen, Weinen, Selbstvorwürfe und im Extrem-

fall sogar ein völliger seelischer Zusammenbruch statt.
219

 Die grosse Erschüt-

terung über das eigene Handeln offenbart sich gelegentlich darin, dass der 

Täter unmittelbar nach der Tat selber Hilfsmassnahmen für das Opfer einlei-

tet.
220

 Vereinzelt ist der psychische Zustand des Täters derart durcheinander, 

dass es in der Folge von Affektdelikten zu suizidalen Handlungen kommt.
221

 

    

215  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 353. 
216  FOERSTER/VENZLAFF, 288. 
217  FOERSTER/VENZLAFF, 288; KONRAD/RASCH, 375; SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstö-

rung, 353 f.; SAß, Nervenarzt 1983, 564. 
218  RAUCH, 202 f.; vgl. auch FOERSTER/VENZLAFF, 287; SAß, Tiefgreifende Bewusstseins-

störung, 353 f.; SAß, Nervenarzt 1983, 564. 
219  HOFMANN/EBNER, Psychiatrie & Psychotherapie 2010, 152 f.; SAß, Tiefgreifende Be-

wusstseinsstörung, 354; SAß, Nervenarzt 1983, 564; vgl. auch NEDOPIL/MÜLLER, 281. 
220  NEDOPIL/MÜLLER, 281; SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 354. 
221  FOERSTER/VENZLAFF, 290; SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 354; SAß, Nerven-

arzt 1983, 564. 
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h)  Einengung des Wahrnehmungsfelds 

Ein stark emotional motivierter Täter befindet sich bei der Tatbegehung häufig 

in einer Bewusstseinseinengung. Seine Aufmerksamkeit ist bloss noch auf 

einzelne wenige Bewusstseinsinhalte und situative Elemente fokussiert.
222

 Die 

übrigen Umstände werden ausgeblendet. Zudem verblassen aufgrund der hef-

tigen Gemütsbewegung die moralisch-ethische Grundausrichtung und die 

rationalen Überlegungen der handelnden Person.
223

 Dieses Merkmal wird 

häufig bildlich umschrieben: Der Täter gerät in einen „Affekttunnel“.
224

 

Einer solchen Bewusstseinseinengung entsprechend, geben viele Affekttäter 

im Nachhinein an, sich gar nicht mehr oder nur noch eingeschränkt an die 

Tatgeschehnisse erinnern zu können.
225

 Tatsächlich ist aus der psychologi-

schen Forschung bekannt, dass es insbesondere bei hochgradigen Bedro-

hungserlebnissen zu durch Aufmerksamkeitseinengungen bedingten Erinne-

rungsausfällen kommen kann.
226

 Das Problem der Beurteilung einer Amnesie 

liegt indessen darin, dass es dafür keine verlässlichen Aussenkriterien gibt.
227

 

Ausserdem wird das Erinnerungsbild gerade bei einschneidenden Erlebnissen 

in Richtung Erträglichkeit und Selbstentlastung manipuliert.
228

 Demnach ist 

die Erinnerungslücke für sich alleine kein relevantes Kriterium für die An-

nahme eines Affektdelikts.
229

 

i)  Missverhältnis zwischen Tatanstoss und Reaktion 

Bei vielen Affektdelikten stehen der Anstoss zur Tat und die eigentliche Tä-

terreaktion in einem Missverhältnis.
230

 Durch einen vermeintlich harmlosen 

Umstand wird eine heftige Reaktion hervorgerufen. Eine solche Diskrepanz 

zwischen Auslöser und Reaktion kann auf eine affektiv bedingte Orientie-

    

222  NEDOPIL/MÜLLER, 281; SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 354; SAß, Nervenarzt 

1983, 564. 
223  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 354; SAß, Nervenarzt 1983, 564. 
224  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 351; vgl. auch SAß, Nervenarzt 1983, 564 f. 
225  FOERSTER/VENZLAFF, 288; HOFMANN/EBNER, Psychiatrie & Psychotherapie 2010, 153; 

KONRAD/RASCH, 375; NEDOPIL/MÜLLER, 281. 
226  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 355. 
227  FOERSTER/VENZLAFF, 288; vgl. auch LAMBERTI, Zeitschrift für Neuropsychologie 

2009, 224. 
228  JANZARIK, 60; vgl. auch BERNSMANN, NStZ 1989, 162; LAMBERTI, Zeitschrift für Neu-

ropsychologie 2009, 221; SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 355. 
229  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 355. 
230  HOFF, Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie 2010, 241; SAß, Tiefgreifen-

de Bewusstseinsstörung, 354 f.; SAß, Nervenarzt 1983, 565. 
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rungsstörung hindeuten.
231

 Hier wird erneut auf das Bild des letzten kleinen 

Tropfens, der das Fass zum Überlaufen bringt, zurückgegriffen.
232

 Dieses 

Merkmal kann für die Feststellung eines Affektdelikts nicht ausschlaggebend 

sein. So ist die Angemessenheit eines Tatanlasses beziehungsweise der Reakti-

on nur mit grosser Subjektivität bestimmbar und bietet kein zuverlässiges Ab-

grenzungskriterium.
233

 

j)  Persönlichkeitsfremdheit 

Verschiedentlich wird angenommen, dass das Verhalten des Täters bei einer 

Affekttat persönlichkeitsfremd sei. Dem Delikt liege ein inkonsistenter Verhal-

tensstil zugrunde.
234

 Auch dies ist eine rein subjektiv geprägte Wertung, wes-

halb das Merkmal abzulehnen ist.
235

 Ausserdem gilt grundsätzlich für jegliche 

Straftaten, dass der Täter gerade nicht normkonform agiert.
236

 Ferner ist es 

ohnehin fraglich, ob es persönlichkeitsfremde Handlungen überhaupt geben 

kann, da die handelnde Person immer im Kontext ihrer Persönlichkeit 

agiert.
237

 

3.  Der Wert von Kriterienkatalogen 

SAß selber warnte vor einer „Verkürzung auf einen kochbuchartigen Kriterien-

katalog“
238

. Auch von anderen Autoren werden die Kataloge kritisiert. Es wird 

ausgeführt, dass die benutzten Kriterien unscharf sind und die Interpretation 

des Sachverhalts lediglich auf eine andere Ebene verschoben wird.
239

 Zusätz-

lich wird insbesondere bemängelt, dass bei mehreren Kriterien auf ein Verhal-

ten des Täters abgestellt wird, welches nichts mit der Tat und der Tatzeit zu tun 

hat. Eine solche allgemeine Bewertung der Handlungsweise eines Täters gehö-

    

231  SAß, Nervenarzt 1983, 565. 
232  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 355. 
233  SAß, Nervenarzt 1983, 565. 
234  Vgl. FOERSTER/VENZLAFF, 285; SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 355; SAß, 

Nervenarzt 1983, 565. 
235  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 355; SAß, Nervenarzt 1983, 565; vgl. auch 

SbgK-VELTEN, § 76 N 17. 
236  MAIER/MÖLLER, 188; SAß, Nervenarzt 1983, 565; vgl. auch SAß, Tiefgreifende Be-

wusstseinsstörung, 355 f. 
237  FOERSTER/VENZLAFF, 285; RAUCH, 208 f.; ähnlich HOFMANN/EBNER, Psychiatrie & 

Psychotherapie 2010, 153; kritisch auch MAIER/MÖLLER, 188. 
238  SAß, Affekt und Schuldfähigkeit, 216; vgl. auch KONRAD/RASCH, 374. 
239  KONRAD/RASCH, 374 f.; vgl. auch MK-STRENG, § 20 N 77; SbgK-VELTEN, § 76 N 17: 

„Scheinobjektivität“. 
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re nicht zur Aufgabe des forensischen Gutachters.
240

 Grundsätzlich werden fast 

alle Kriterien, welche in einem Katalog zur Umschreibung von Affektdelikten 

enthalten sind, durch gewisse Autoren kritisiert.
241

 Verschiedentlich wird das 

Konzept von Merkmalenkatalogen per se hinterfragt. Da es bei der Frage, ob 

es sich bei einer Straftat um ein Affektdelikt handelte, um eine nachträgliche 

Bewertung eines Verhaltens gehe, könne damit nur „ein nicht-psychologisches 

Konstrukt letztlich […] per Zirkelschluss pseudo-verifiziert [werden].“
242

 

Trotz der häufig dagegen erhobenen Kritik bezieht sich die juristische Lehre 

bis heute auf Elemente aus derartigen Katalogen. Sie werden immer wieder als 

Anhaltspunkte, die für oder gegen die Annahme eines Affektdelikts sprechen, 

genannt.
243

 Wichtig zu betonen ist, dass es sich bei den Kriterienkatalogen 

nicht um ein eigentliches Diagnoseinstrument handelt. Der Katalog soll ledig-

lich eine systematische Untersuchung der wesentlichen Gesichtspunkte er-

möglichen.
244

 In einem konkreten Fall ist es Aufgabe des Gerichts, die emoti-

onale Befindlichkeit des Täters zur Tatzeit zu analysieren und dazu ergänzend 

die Persönlichkeit des Täters sowie gegebenenfalls die Entwicklung der Täter-

Opfer-Beziehung beizuziehen.
245

 Da dem Gericht die nötige Fachkompetenz 

dazu fehlt, wird diese Aufgabe regelmässig an eine sachverständige Person 

delegiert.
246

 Für diese können die Kriterienkataloge als indizielle Merkmale 

fungieren.
247

 Dabei kommt es weniger auf die Vollständigkeit der einzelnen 

Merkmale, als vielmehr auf die Ausprägung einzelner Elemente an.
248

 Die 

Kriterienkataloge können die umfassende Analyse der Biographie und der 

Persönlichkeit des Täters, der spezifischen Vorgeschichte eines Delikts sowie 

des tatsächlichen Tathergangs nicht ersetzen.
249

 Es müssen jeweils die Beson-

derheiten des Einzelfalls beachtet werden.
250

 Die forensische Begutachtung 
    

240  KONRAD/RASCH, 375. 
241  NEDOPIL/MÜLLER, 284 m.w.H. 
242  GREUEL, Schuldfähigkeitsbegutachtung, 113. 
243  In eine ähnliche Richtung gehen die Kriterien bei BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, 

Art. 113 N 7; ähnlich bereits WALDER, ZStrR 1965, 56. Dies gilt insbesondere für 

Deutschland; statt vieler SSW StGB-KASPAR, § 20 N 59 ff.; SALGER, FS-Tröndle, 

208 f.; SCHÖNKE/SCHRÖDER-PERRON/WEIßER, § 20 N 15; THEUNE, NStZ 1999, 274. 
244  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 362. 
245  FOERSTER/VENZLAFF, 285. 
246  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 3. Kap. 
247  FOERSTER/VENZLAFF, 284 f.; ähnlich MAATZ, Nervenarzt 2005, 1394; SCHÖNKE/ 

SCHRÖDER-PERRON/WEIßER, § 20 N 15; THEUNE, NStZ 1999, 274. 
248  MK-STRENG, § 20 N 77 m.w.H. 
249  THEUNE, NStZ 1999, 274; vgl. auch BLAU, FS-Tröndle, 123; SAß, Tiefgreifende Be-

wusstseinsstörung, 362. 
250  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 362.  
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muss sich von starr kriteriengebundenen Beurteilungen lösen und es ist jeweils 

eine Gesamtschau der Täterverfassung mit Konzentration auf den Tatzeitpunkt 

vorzunehmen.
251

 Nur so wird eine einheitliche und auf umfassende Informati-

onen basierende Abklärung ermöglicht.
252

 Die Kriterienkataloge können be-

züglich der Vollständigkeit der beachteten Umstände und des einheitlichen 

Aufbaus von Affektgutachten eine Hilfestellung leisten.
253

 

III.  Bemerkungen zum forensischen Affektverständnis  

Betrachtet man die bisherigen Ausführungen so wird deutlich, dass sich das 

forensische vom psychologischen Affektverständnis unterscheidet. Verschie-

dene Elemente, insbesondere die spezifische Vorgeschichte der Tat und der 

sich langsam steigernde Affektaufbau, beziehen sich eher auf sich über längere 

Zeit anbahnende, psychische Konfliktsituationen.
254

 Es fehlt die Fokussierung 

auf die heftige Gemütsbewegung zum Tatzeitpunkt. Stattdessen wird häufig 

auf länger andauernde Störungen in der Täter-Opfer-Beziehung eingegangen.  

Ein entscheidendes Problem des forensischen Affektverständnisses liegt im 

Wesen der forensischen Psychiatrie. Dabei handelt es sich um eine Unterdis-

ziplin der Medizin. Bei der forensischen Beurteilung von Straftätern steht in 

der Regel eine medizinische Diagnose im Zentrum. Orientiert an einem inter-

nationalen Klassifikationssystem, wie etwa der ICD-10, wird eine psychische 

Störung des Täters diagnostiziert oder ausgeschlossen.
255

 Beim Affekt fehlt ein 

solches Krankheitsbild, handelt es sich doch „um Gefühlsveränderungen, die 

auch Gesunde betreffen können.“
256

 Der Affekt gehört somit genau genommen 

gar nicht zum eigentlichen Metier der forensischen Psychiatrie.
257

 Da sich die 

forensische Literatur dennoch mit dem normalpsychologischen Affekt befasst, 

werden darauf häufig Begrifflichkeiten angewandt, die dem klinisch-

psychiatrischen Umgang mit psychotischen Erkrankungen entnommen sind 

und daher nicht wirklich auf ein nicht krankhaftsbedingtes Phänomen pas-

    

251  FOERSTER/VENZLAFF, 284; KONRAD/RASCH, 376; ähnlich auch NEDOPIL/MÜLLER, 285; 

RÖSLER et al., 124; vgl. auch BLAU, FS-Tröndle, 123. 
252  JANZARIK, 61. 
253  Vgl. zum Inhalt von Affektgutachten hinten Zweiter Teil 3. Kap. E. V. 
254  Vgl. auch SCHÖNKE/SCHRÖDER-PERRON/WEIßER, § 20 N 15. 
255  RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, 1695; kritisch HOFF, Forensische Psychiatrie, Psy-

chologie, Kriminologie 2010, 241 f., der darauf hinweist, dass sich insbesondere kom-

plexe psychopathologische Phänomene einer solchen Klassifizierung entziehen. 
256  NEDOPIL/MÜLLER, 280. 
257  BERNSMANN, NStZ 1989, 161.  
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sen.
258

 Entsprechend scheint sich die forensische Literatur eher auf die Eskala-

tion bei einem länger andauernden, chronischen Beziehungskonflikt zu fokus-

sieren, welche eigentlich anders zu beurteilen ist als eine emotionale „Explosi-

onsentgleisung“.
259

  

Obwohl Affektdelikte grundsätzlich nicht ein klassisches Phänomen der foren-

sischen Psychiatrie darstellen, wird in der Praxis in der Regel eine Begutach-

tung durch einen forensischen Psychiater angeordnet.
260

 Deswegen ist das 

forensische Affektverständnis kaum theoretisch fundiert und die Begrifflich-

keiten sind vielmehr in der Praxis entstanden.
261

 Zunächst war das jeweilige 

Verständnis der einzelnen Gutachter massgebend und aus dieser Füllmenge hat 

sich das forensische Affektverständnis induktiv ergeben. Erst mit der Zeit 

wurden Versuche unternommen, eine Vereinheitlichung zu erreichen.
262

 Trotz 

solcher Anstrengungen ist das forensische Affektverständnis weiterhin stark 

von der Strafrechtswissenschaft geprägt. Gerade die deutschsprachige forensi-

sche Literatur orientiert sich häufig an der tiefgreifenden Bewusstseinsstörung 

im Sinne von § 20 D-StGB oder an alltagssprachlichen Begriffen, welche in 

der strafrechtlichen Diskussion ebenfalls geläufig sind.
263

 So wird das Affekt-

delikt als Hauptanwendungsfall der tiefgreifenden Bewusstseinsstörung be-

trachtet und die Begriffe teilweise praktisch synonym verwendet.
264

 Mit dieser 

Entwicklung hat sich die forensische Begriffsdefinition in gewisser Weise vom 

psychologischen Affektverständnis entfernt, da sich nicht primär an der emoti-

onalen Ausnahmesituation, sondern an juristischen Begriffen orientiert wird. 

Die Fokussierung auf Beziehungsdelikte ist wohl ebenso der rechtlichen Pra-

xis geschuldet.
265

 Im Gegensatz zu anderen Konstellationen wird in derartigen 

Fällen regelmässig eine Begutachtung angeordnet. Dies dürfte damit zusam-

menhängen, dass es bei einem Beziehungskonflikt nachvollziehbarer er-

scheint, dass der Täter in einer psychischen Drucksituation stand, welche seine 

Beherrschungsfähigkeit beeinflusste. 

Insgesamt ist auch für die forensische Literatur anzumerken, dass es kein kon-

sesual verwendetes Begriffsverständnis des Affekts beziehungsweise des Af-

    

258  BERNSMANN, NStZ 1989, 162. 
259  So auch THEUNE, NStZ 1999, 274. 
260  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 3. Kap. E. 
261  MAIER/MÖLLER, 186; vgl. auch STELLER, 133. 
262  So etwa die Bemühungen von SAß, Nervenarzt 1983, 562 ff. 
263  GREUEL, Schuldfähigkeitsbegutachtung, 110; KONRAD/RASCH, 374; NEDOPIL/MÜLLER, 

280; ZIEGERT, Affekttat, 47. 
264  Vgl. etwa SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 344 ff. 
265  ENDRES, 412. 
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fektdelikts gibt.
266

 Unter dem Terminus werden sehr unterschiedliche Fall-

gruppen zusammengefasst, insbesondere solche Fälle, welche sich nicht pri-

mär auf eine heftige Gemütsbewegung des Täters beziehen. Aus diesem Grund 

wird verschiedentlich der Begriff an sich in Frage gestellt.
267

 

E.  Interdisziplinäre Begriffsprägung 

Die Frage nach der Definition von Emotionen, Gefühlen und Affekten ist nicht 

auf die bisher beschriebenen Wissenschaftszweige beschränkt. Die lebensprä-

genden Funktionsweisen und die grundsätzlich für jedermann gegebene Erleb-

barkeit von entsprechenden psychischen Zuständen bedingt, dass diesbezügli-

che Wesens- und Definitionsfragen in verschiedensten Bereichen gestellt wer-

den.
268

 Neben den verschiedenen Teildisziplinen von Psychologie und Psychi-

atrie beschäftigen sich mittlerweile auch die Linguistik, Soziologie, Ge-

schichts-, Wirtschafts- und Computerwissenschaften sowie die Biologie ver-

mehrt mit der Thematik. Die Übergänge zwischen den einzelnen Forschungs-

programmen und den daraus gewonnenen Erkenntnissen sind fliessend.
269

 

Einen sehr prägenden Beitrag zur Begrifflichkeit und zum Wesen von Affek-

ten, Gefühlen und Emotionen leistet seit jeher die Philosophie. So setzte sich 

bereits ARISTOTELES mit der Frage nach dem Zusammenhang von Emotionen 

beziehungsweise Affekten und der Zurechnung einer Handlung zu einer Per-

son auseinander.
270

 Im Rahmen dieser Arbeit verbleibt kein Platz für eine um-

fassende Aufarbeitung der philosophischen Abhandlungen zur Thematik.
271

 

Der Hinweis darauf ist dennoch wichtig, da philosophische Ansätze und Be-

grifflichkeiten die Diskussion in anderen Disziplinen beeinflussen. So wird 

verschiedentlich auf philosophische Denkansätze Bezug genommen und sie 

prägen insbesondere die juristische Begriffsfindung. Verschiedene Konzepte, 

welche im juristischen Schrifttum bis heute verbreitet werden, haben ihre 

Wurzeln in philosophischen Abhandlungen.
272

 

    

266  GREUEL, Schuldfähigkeitsbegutachtung, 110; vgl. auch SbgK-VELTEN, § 76 N 12. 
267  HOFF, Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie 2010, 241. 
268  Vgl. auch REISENZEIN/HORSTMANN, 494; SCHÖNPFLUG, 19 ff. 
269  REISENZEIN/HORSTMANN, 494; vgl. auch REISENZEIN, Skizze, 73. 
270  Vgl. dazu KÖHLER, 12 ff.; ROBINSON, 21 f., jeweils m.w.H. 
271  Vgl. überblicksweise zu philosophischen Ansätzen z.B. FINK-EITEL, Zeitschrift für 

philosophische Forschung 1986, 521 ff.; KÖHLER, 11 ff.; MARNEROS, Affekttaten, 

27 ff.; MERTEN, 22 ff.; MÜLLER, Vernunft der Gefühle, 7 ff.; WOLLHEIM, 11 ff. 
272  So geht etwa die Unterscheidung zwischen sthenischen und asthenischen Affekten auf 

KANT zurück; vgl. dazu auch hinten Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) cc). 
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Insgesamt werden die divergierenden Begrifflichkeiten in unterschiedlichen 

Kontexten immer wieder anders verwendet. Mithin ist es wichtig, sich jeweils 

die Wurzeln des gerade verwendeten Begriffsverständnisses vor Augen zu 

führen. Nur unter Kenntnis des jeweiligen Kontextes kann mit Aussagen zu 

Affekten und Emotionen gearbeitet werden. 

F.  Schlussfolgerung und Arbeitsdefinition 

Die Ausführungen zum begrifflichen Verständnis von Affekten, Emotionen 

und Gefühlen haben gezeigt, dass eine grosse diesbezügliche Unklarheit 

herrscht. Selbst innerhalb einzelner Wissenschaftszweige unterscheiden sich 

die vorgebrachten Definitionen.  

Im strafrechtlichen Kontext wird in der Regel darauf verwiesen, dass es sich 

beim Affekt um eine heftige Gemütsbewegung handelt. Zum genaueren Ver-

ständnis wird auf die psychologische Literatur verwiesen. Dort wird der Affekt 

übereinstimmend als Zustand heftiger Emotionalität beschrieben. Dennoch 

bestehen gewisse Unklarheiten. Es ist umstritten, ab welchem Grad an emoti-

onaler Erregung man von einem Affekt ausgehen kann und ob eine mit dem 

Affekt einhergehende Bewusstseinseinschränkung begriffsnotwendig ist oder 

nicht. Die begriffliche Unklarheit wird dadurch, dass auch die einem Affekt 

zugrunde liegenden Emotionen keiner einheitlichen Definition zugänglich 

sind, noch erhöht.  

Betrachtet man die forensische Literatur, so fallen verschiedene Unterschiede 

zur psychologischen Literatur auf. Der Affektbegriff wird insbesondere nicht 

auf Zustände heftiger Emotionalität begrenzt. Es wird demgegenüber häufiger 

eine kontinuierlich anwachsende, psychische Drucksituation beschrieben. 

Damit geht das forensische Affektverständnis weg von der dieser Arbeit zu-

grunde liegenden Fragestellung nach der strafrechtlichen Beurteilung von 

Taten, welche unter dem Einfluss einer heftigen Gemütsbewegung begangen 

werden. Es liegt auf den ersten Blick näher an der ebenfalls im Gesetz aner-

kannten schweren seelischen Belastung.
273

 Bei diesem von den psychologi-

schen Begrifflichkeiten gelösten Affektverständnis steht eher die Beachtung 

der Affektgenese als der eigentliche Affektdurchbruch im Zentrum.
274

 Den-

noch gibt es verschiedene Elemente des forensischen Affektverständnisses, 

    

273  Art. 48 lit. c, Art. 113 und Art. 119 Abs. 1 StGB; vgl. dazu auch hinten Zweiter Teil 

2. Kap. A. II. 3. b). 
274  KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 329 f. 
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welche im hier interessierenden Kontext zu beachten sind und daher in der 

vorliegenden Arbeit beigezogen werden.  

Um die dieser Arbeit zugrunde liegende Frage, wie eine Tat, die unter dem 

Einfluss starker Emotionen begangen wurde, nach schweizerischem Strafrecht 

zu bewerten ist, muss sich in gewisser Weise vom forensischen Begriffsver-

ständnis gelöst werden. Dies rechtfertigt sich nur schon mit Blick in das 

schweizerische Strafgesetzbuch. Dieses beinhaltet in verschiedenen Bestim-

mungen die heftige Gemütsbewegung. Auf diese Begrifflichkeit – welche es 

im zweiten Teil der Arbeit noch genauer zu definieren gilt
275

 – passt der an der 

psychologischen Literatur ausgerichtete Affektbegriff am ehesten und er soll 

deshalb für die folgenden Ausführungen massgebend sein. Es gelten diese 

Arbeitsdefinitionen: 

 Als Affekt gilt ein Zustand heftiger Emotionalität, welcher nur für eine 

begrenzte Zeitspanne anhält. Die Heftigkeit zeigt sich insbesondere in 

einem ausgeprägten Erlebnisaspekt des Gefühls und kann unter Um-

ständen kognitive Entscheidungs- und Steuerungsprozesse beeinträch-

tigen. 

 Ein Affektdelikt ist demzufolge eine Tat, bei welcher sich der Täter 

zum Tatzeitpunkt in einem Zustand intensiver Emotionalität befand, 

welcher entscheidend auf seinen Tatentschluss oder den Tatvorgang 

wirkte. Der Täter hat demnach vorwiegend aufgrund des Affekts ge-

handelt oder aufgrund des Affekts in einer bestimmten Art und Weise 

gehandelt.
276

  

Eine über diese Arbeitsdefinitionen hinausgehende begriffliche Klarheit kann 

erst die strafrechtliche Auseinandersetzung mit der Thematik bringen. 

    

275  Vgl. Zweiter Teil 1. Kap. B. II. 3. und Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) aa). 
276  In eine ähnliche Richtung geht die Definition von ENDRES, 412. 
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2. Kapitel: Funktion und Wirkungsweisen von 

heftigen Emotionen 

Wie in der Einleitung beschrieben, basiert die vorliegende Untersuchung auf 

der Annahme, dass heftige Emotionen dazu führen können, dass die Beherr-

schungsfähigkeit einer Person eingeschränkt ist. Um zu überprüfen, ob diese 

Annahme im Hinblick auf die strafrechtliche Bewertung von Affektdelikten 

korrekt ist, ist es unerlässlich, vorweg zu untersuchen, wie sich heftige Ge-

mütsbewegungen auf das menschliche Verhalten auswirken. Führen intensive 

Emotionen tatsächlich zur Einschränkung der Beherrschungsfähigkeit und 

beeinflussen menschliches Verhalten? 

Um sich der Beantwortung dieser Frage anzunähern, ist das Verhältnis und 

Zusammenspiel zwischen intensiven Emotionszuständen und kognitiven Pro-

zessen zu beleuchten. Dass es zwischen Gefühlen und Verstand immer wieder 

zu einem Spannungsverhältnis kommen kann, lässt sich bereits aus Alltagser-

fahrungen darlegen. So kommt es verschiedentlich vor, dass ein Gefühl – etwa 

die Angst respektive die Nervosität vor einer Prüfung oder die Eifersucht auf 

den Erfolg eines Kollegen
277

 – als irrational bewertet wird, die betroffene Per-

son sich jedoch nicht davon lösen kann. Bisweilen sind uns zudem emotionale 

Handlungsimpulse bewusst, welche sich auf unsere Handlungen auswirken. 

Man schlägt etwa aus Wut eine Tür heftig zu oder man schreit sein Gegenüber 

im Streit an und schämt sich im Nachhinein für sein Verhalten. Im Folgenden 

soll unter Beizug von wissenschaftlichen Erkenntnissen versucht werden, die 

oben gestellte Frage zu beantworten. Dazu werden Erkenntnisse der Emoti-

onswirkungsforschung aufgezeigt, wobei der Fokus auf jenen Ergebnissen 

liegt, die Aussagen über das Verhältnis von menschlichen Entscheidungen und 

Handlungen und emotionalen Prozessen ermöglichen. Von besonderem Inte-

resse ist der Einfluss von Emotionen auf aggressives Verhalten, da dies häufig 

in direktem Zusammenhang mit strafbaren Handlungen steht. Wichtig ist 

schliesslich die Frage nach der Möglichkeit, solche Einflüsse zu steuern.  

    

277  Beispiel nach ROTH, Aus Sicht des Gehirns, 167. 
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A.  Erkenntnisse der Emotionspsychologie 

In der Emotionspsychologie
278

 werden verschiedene Fragestellungen bearbei-

tet. Zunächst werden der Ursprung und die Entstehung von Emotionen und 

Gefühlen untersucht.
279

 Sodann werden die Beschaffenheit des menschlichen 

Emotionssystems, dessen Verknüpfung mit anderen psychischen Systemen 

und die diesbezüglichen Auswirkungen analysiert. Schliesslich werden die den 

Emotionen zugrunde liegenden neuralen Strukturen und Prozesse eruiert.
280

 

Zur Aufarbeitung dieser Fragen oder einzelner Teilaspekte davon werden ver-

schiedene Emotionstheorien vertreten.
281

 Dazu zählen etwa evolutionstheoreti-

sche Theorien,
282

 psychoanalytische Ansätze,
283

 einschätzungstheoretische 

Ansätze
284

 oder sozial-konstruktivistische Theorien
285

. Je nach Theorie werden 
    

278  Ausführlich zu den Methoden der Emotionsforschung z.B. BRANDSTÄTTER et al., 

144 ff.; IZARD, 134 ff.; MERTEN, 27 ff.; OTTO/EULER/MANDL, 395 ff.; SCHMIDT-

ATZERT/PEPER/STEMMLER, 37 ff.; ULICH, 56 ff. 
279   Nicht nur bei der Frage der Auswirkungen von Emotionen steht das Verhältnis zur 

Kognition im Zentrum der psychologischen Diskussion. Auch die Frage nach der Be-

deutung von kognitiven Prozessen bei der Entstehung von Emotionen ist Gegenstand 

einer fortlaufenden Kontroverse. Nach einer Meinung entstehen Emotionen autogen, 

also ohne Mitwirkung des Bewusstseins. Andere Autoren sehen die kognitive Bewer-

tung eines äusseren Reizes demgegenüber als notwendige Voraussetzung für die Ent-

stehung von Emotionen. Vgl. ausführlich zu dieser Debatte statt vieler BIRBAUMER/ 

SCHMIDT, 717 ff.; GALLIKER, 291 ff.; MANDL/REISERER, 95 ff. m.w.H.; MERTEN, 68 ff.; 

PAULI/BIRBAUMER, 75 ff.; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 134 ff.; SOKOLOWSKI, 

321 ff.  

 Gegen rein kognitive Theorien sprechen experimentelle Erfahrungen. So wurde mehr-

fach gezeigt, dass Gefühle sogar vor jeglicher bewussten Wahrnehmung oder Wieder-

erkennung der Situation auftreten können; vgl. BIRBAUMER/SCHMIDT, 718; REISENZEIN/ 

HORSTMANN, 459 f.  

 Teilweise wird in diesem Zusammenhang vertreten, dass kognitive Prozesse nicht die 

Intensität der erlebten Emotion, jedoch deren Qualität bzw. deren Art ausmachen; vgl. 

MEYER, Attributionstheoretische Ansätze, 107 m.w.H.; REISENZEIN, Einschätzungsthe-

oretische Ansätze, 117 ff.  
280  REISENZEIN/HORSTMANN, 439; ähnlich MEYER/REISENZEIN/SCHÜTZWOHL, 40 ff.; vgl. 

auch ULICH, 42 ff. 
281  REISENZEIN/HORSTMANN, 440; ZENTNER/SCHERER, 151; vgl. überblicksweise zu ver-

schiedenen Theorien REISENZEIN/HORSTMANN, 439 ff.; ROHRACHER, 487 ff.; SCHERER, 

8 ff.; SOKOLOWSKI, 299 ff. 
282  Dazu ausführlich EULER, 45 ff. m.w.H.; GALLIKER, 79 ff.; vgl. auch LANTERMANN, 

Handlung und Emotion, 383; MERTEN, 35 ff.; REISENZEIN/HORSTMANN, 474 ff.; SOKO-

LOWSKI, 303 f.; ULICH, 102 ff. 
283  Dazu ausführlich KRUSE, 64 ff. m.w.H.; GALLIKER, 105 ff.; vgl. auch IZARD, 37 ff.; 

ULICH, 109 f. 
284  Dazu ausführlich REISENZEIN, Einschätzungstheoretische Ansätze, 117 ff. m.w.H. 
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unterschiedliche Funktionen und Wirkungsweisen von Emotionen beschrie-

ben. So etwa eine kommunikative,
286

 eine organismische,
287

 eine informati-

ve
288

 oder die sogleich näher zu beschreibende motivationale Funktion. Es hat 

sich kein universelles Erklärungsmodell durchgesetzt und in verschiedenen 

Bereichen bestehen weiterhin Meinungsverschiedenheiten.
289

 

I.  Die motivationale Funktion der Emotionen 

Bereits gestützt auf Alltagserfahrungen wird angenommen, dass Emotionen 

menschliche Entscheidungen beeinflussen.
290

 Übereinstimmend damit wird 

die handlungsmotivierende Funktion von der Emotionspsychologie als eine 

der Hauptaufgaben menschlichen Gefühlserlebens betrachtet.
291

 Seit den ers-

ten Ansätzen zur Untersuchung des menschlichen Emotionserlebens wird ver-

sucht, den Einfluss von Emotionen auf die Motivationsbildung und das 

menschliche Verhalten experimentell zu untersuchen.
292

  

Früher wurde angenommen, dass grundsätzlich alle menschlichen Handlungen 

wenigstens zu einem gewissen Grad emotional motiviert sind.
293

 Diese Positi-

on lässt sich in ihrer Absolutheit nicht weiter aufrechterhalten. So werden heu-

te verschiedene Motivationstheorien vertreten, bei welchen Emotionen keine 

oder nur eine untergeordnete Rolle spielen.
294

 Trotzdem ist berechtigterweise 

    

285  Dazu ausführlich REISENZEIN/HORSTMANN, 478 ff.; WEBER, 139 ff. m.w.H.; vgl. auch 

KELTNER/HAIDT, Cognition and Emotion 1999, 507 ff. m.w.H. 
286  BANSE, 363 ff.; BIRBAUMER/SCHMIDT, 713; BRANDSTÄTTER et al., 135; ELLGRING, 

87 ff.; EULER, 47; GALLIKER, 241 ff.; SOKOLOWSKI, 312 f.; vgl. auch REISENZEIN/ 

HORSTMANN, 470 ff., die von der Informationsfunktion sprechen; ROLLS, Behavioral 

and Brain Sciences 2000, 180.  
287  So erleichterten beispielsweise aus Angst weit geöffnete Augen die Informationsauf-

nahme und der geöffnete Mund erleichtert die Atmung; vgl. EULER, 47. Solche Wir-

kungen wurden vor allem für einzelne Emotionen – insbesondere die Angst – unter-

sucht; vgl. etwa STÖBER/SCHWARZER, 191 ff. 
288  BRANDSTÄTTER et al., 135; vgl. auch IZARD, 56 f.; KELTNER/HAIDT, Cognition and 

Emotion 1999, 509 f.  
289  REISENZEIN, Skizze, 75. 
290  SCHWARZ, Cognition and Emotion 2000, 433; vgl. auch SCHMIDT-ATZERT/PEPER/ST-

EMMLER, 231. 
291  BRANDSTÄTTER et al., 134; IZARD, 63; MERTEN, 15; REISENZEIN/HORSTMANN, 463; 

ROST, 19; ULICH, 126; vgl. auch SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 223 ff. 
292  Erste Ansätze finden sich bereits bei ARISTOTELES; vgl. dazu LOWE/ZIEMKE, Frontiers 

in Psychology 2011, 3 m.w.H. 
293  Vgl. dazu REISENZEIN/HORSTMANN, 463 m.w.H. 
294  REISENZEIN/HORSTMANN, 463 f. 
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davon auszugehen, dass Emotionen bei der Entstehung von Handlungsmotiva-

tionen vielfach eine entscheidende Rolle spielen.
295

 Dies gilt insbesondere für 

Basisemotionen wie etwa Furcht, Ärger, Freude, Anerkennung oder Trauer. 

Diese werden als evolutiv begründet betrachtet und werden mit einem be-

stimmten, durch die Emotion hervorgerufenen Verhaltensmuster assoziiert.
296

 

Furcht geht etwa eher mit protektiven Verhaltensmustern einher, während Är-

ger eher nach Zerstörung ruft.
297

  

Zur Beantwortung der Frage, wie die emotionale Handlungsmotivation ab-

läuft, werden unterschiedliche Theorien vertreten. Die Theorien der hedonisti-

schen Motivation und diejenigen der emotionalen Handlungsimpulse stehen 

dabei im Vordergrund. Ausserdem ist anerkannt, dass Emotionen die Umstän-

de menschlicher Entscheidungen beeinflussen und als eigentliche Entschei-

dungshilfen fungieren.  

1.  Hedonistische Motivationstheorien  

Hedonistische Motivationstheorien basieren auf einer einfachen Annahme: Die 

Hervorrufung von Emotionen und Gefühlen ist das eigentliche Handlungsziel. 

Der menschliche Grundwunsch besteht demnach darin, angenehme Gefühle zu 

erleben, unangenehme Gefühle dagegen nicht.
298

 Insofern werden Emotionen 

in zwei Dimensionen aufgeteilt: Gefühle werden entweder als angenehm oder 

unangenehm beziehungsweise als erregend oder deaktivierend empfunden.
299

 

Eine Person handelt so, dass positive Emotionen generiert und negative ver-

mieden werden. 

Es werden zwei unterschiedliche Konzeptionen der hedonistischen Theorie 

vertreten. Der Hedonismus der Gegenwart basiert darauf, dass Menschen ver-

suchen ihre momentane Gefühlslage zu beeinflussen. Eine Person, die sich 

gerade traurig fühlt, wird Handlungen vornehmen, welche sie glücklich ma-

chen; ist jemand wütend, wird er in einer Weise handeln, die seine Wut verge-

    

295  ABELE-BREHM/GENDOLLA, 297 ff. 
296  ABELE-BREHM/GENDOLLA, 298; vgl. auch BANSE, 367 f.; HAMM, 629; LOWE/ZIEMKE, 

Frontiers in Psychology 2011, 3 f. 
297  ABELE-BREHM/GENDOLLA, 298; vgl. auch HAMM, 628. 
298  ABELE-BREHM/GENDOLLA, 299; BRANDSTÄTTER et al., 134; LARSEN, Psychological 

Inquiry 2000, 131; REISENZEIN/HORSTMANN, 464; vgl. auch ISEN et al., 246 ff., die vor 

allem bei positiven Emotionen einen starken Einfluss auf die Motivationsbildung se-

hen; LOWE/ZIEMKE, Frontiers in Psychology 2011, 4; ROST, 19. 
299  BIRBAUMER/SCHMIDT, 718; PAULI/BIRBAUMER, 78 m.w.H.; vgl. auch IZARD, 45; ZENT-

NER/SCHERER, 152 ff. 
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hen lässt. Nach dem Hedonismus der Zukunft beeinflussen Menschen nicht nur 

die momentane Gefühlslage, sondern sie streben zusätzlich die Optimierung 

zukünftiger Gefühle an.
300

 Eine Person ist demnach versucht, bei einer Ent-

scheidungsfällung diese Variante zu wählen, die sie in Zukunft am ehesten 

nicht bereuen oder von der sie am ehesten nicht enttäuscht werden wird.
301

 

Gewisse Belege für die Geltung hedonistischer Theorien kann man bereits aus 

Alltagserfahrungen gewinnen; immer wieder versuchen wir, negative Emotio-

nen durch bestimmte Handlungsentscheidungen mit positiven zu übertönen. 

Die hedonistischen Theorien werden darüber hinaus von empirischen Befun-

den gestützt.
302

 Beim Hedonismus der Zukunft wurden insbesondere bezüglich 

der Betrachtung von antizipierter Enttäuschung und Reue einschlägige Resul-

tate erzielt.
303

 Dennoch geht man heute insgesamt davon aus, dass das hedo-

nistische Motiv nur eines von mehreren Grundmotiven der Menschen ist.
304

 

Menschen versuchen demnach ihre Gefühlslage zu maximieren, Entscheidun-

gen werden jedoch von zusätzlichen Motiven beeinflusst.  

2.  Emotionale Handlungsimpulse 

Ein anderer Ansatz besteht darin, dass Emotionen nicht als Ziel, sondern als 

Ursprung menschlicher Handlungen gesehen werden. Nach der Theorie der 

emotionalen Handlungsimpulse bringen Emotionen direkte Impulse zur Be-

wältigung der emotionsauslösenden Situation mit sich.
305

 Man spricht hier von 

der „handlungsvorbereitenden Funktion von Emotionen“.
306

 Wut oder Zorn 

führen etwa dazu, dass bei der betroffenen Person ein Wunsch zur Aggression 

    

300  REISENZEIN/HORSTMANN, 464 ff.; vgl. speziell zur antizipierten Reue ZEELENBERG, 

Journal of Behavioral Decision Making 1999, 93 ff. 
301  SCHWARZ, Cognition and Emotion 2000, 436. 
302  ISEN et al., 248 ff.; LARSEN, Psychological Inquiry 2000, 131 ff.; REISENZEIN/HORST-

MANN, 466; vgl. für eine Untersuchung im Rahmen der Selbstbeherrschung auch TICE/ 

BRATSLAVSKY, Psychological Inquiry 2000, 149 ff. 
303  REISENZEIN/HORSTMANN, 468; ZEELENBERG, Journal of Behavioral Decision Making 

1999, 93 ff. m.w.H. 
304  REISENZEIN/HORSTMANN, 464. 
305  REISENZEIN/HORSTMANN, 468; vgl. auch BREHM, Personality and Social Psychology 

Review 1999, 2; LOWE/ZIEMKE, Frontiers in Psychology 2011, 3 ff.  

 Teilweise wird ein gewisser Handlungsimpuls nicht in der Emotion, sondern bereits in 

der dieser vorangehenden Bewertung der Umwelt verortet; vgl. dazu etwa LEDOUX, 

Emotional Brain, 43 ff.; REISENZEIN/HORSTMANN, 469. 
306  HAMM, 628. 
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gegenüber der Quelle der Wut entsteht; bei Mitleid entsteht der Wunsch, der 

bemitleideten Person zu helfen.
307

  

Die emotional bedingte Handlungsdisposition unterbricht das aktuelle Verhal-

ten und/oder mentale Prozesse einer Person und räumt einer bestimmten 

Handlungsweise – zum Beispiel Flucht oder Angriff – Priorität ein.
308

 Die 

Handlungsvorbereitung bedingt eine generelle, unspezifische Aktivierung des 

Organismus, wobei eine Mobilisierung der körperlichen Ressourcen erfolgt. 

So werden etwa Puls sowie Blutdruck erhöht und es wird Adrenalin ausge-

schüttet. Diese emotional bedingte Erregungsveränderung bereitet den Körper 

auf die spezifische, mit der Emotion angeregte Verhaltensweise vor.
309

 Der 

exakte Handlungsmodus bleibt offen; wie genau dem Motivationsimpuls ent-

sprochen wird, ist nicht in der Emotion enthalten.
310

 Es handelt sich insofern 

bloss um emotional bedingte Handlungstendenzen.
311

 Wird diesem Muster 

entsprochen, kann es unter Umständen zur Aktivierung eines eigentlichen 

Verhaltensprogramms kommen.
312

 

Die emotionale Handlungsmotivation wird nicht automatisch in der entspre-

chenden Reaktion umgesetzt. Emotionales Ausdrucksverhalten und durch 

Gefühlszustände bewirkte Reaktionen können in gewissen Situationen aktiv 

unterdrückt werden.
313

 Bei dem hervorgerufenen Bereitschaftszustand handelt 

es sich gewissermassen um einen Appell, der noch zur Disposition steht.
314

 

Wie gross die Wahlfreiheit der Person zur Abweichung von der disponierten 

Handlung ist, hängt von der Intensität der Emotion ab. Je intensiver diese ist, 

    

307  Beispiele nach REISENZEIN/HORSTMANN, 468. 
308  HAMM, 628; vgl. auch BREHM, Personality and Social Psychology Review 1999, 2; 

KELTNER/HAIDT, Cognition and Emotion 1999, 510, welche die vorbereitende Funktion 

der Emotion für soziale Interaktionen beschreiben; SOKOLOWSKI, 312. 
309  HAMM, 628; vgl. zur verhaltensvorbereitenden Funktion von Emotionen auch ABELE-

BREHM/GENDOLLA, 298; MERTEN, 77 ff.; ROLLS, Behavioral and Brain Sciences 2000, 

179; SOKOLOWSKI, 311 f.  
310  ABELE-BREHM/GENDOLLA, 298; vgl. jedoch HAMM, 628, der darauf hinweist, dass 

Emotionen auch zu spezifischen Verhaltensreaktionen führen können.  
311  Der Begriff geht zurück auf ARNOLD, 177 „action tendency“; vgl. auch ABELE-BREHM/ 

GENDOLLA, 298; LOWE/ZIEMKE, Frontiers in Psychology 2011, 1 ff. 
312  HAMM, 629. 
313  ABELE-BREHM/GENDOLLA, 298. 
314  SOKOLOWSKI, 312; vgl. ausführlich zur Emotionsregulation hinten Erster Teil 2. Kap. 

A. IV. 2. 
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desto grösser ist der damit einhergehende Handlungsimpuls und desto schwe-

rer kontrollierbar ist das emotional angeregte Verhaltensmuster.
315

  

Diese Theorie lässt sich ebenfalls mit Alltagserfahrungen in Einklang brin-

gen,
316

 man knallt aus Wut eine Tür zu oder man zieht sich aus Trauer zurück. 

Die Theorie wird ausserdem durch systematische, empirische Erkenntnisse 

gestützt. Vor allem die Situation bei Ärger und Mitleid wurde erforscht und es 

konnte gezeigt werden, dass tatsächlich bei Mitleid der Wunsch zur Hilfe und 

bei Ärger eine Tendenz zu Aggression entsteht.
317

 

3.  Emotionen als Entscheidungshilfen 

Emotionen wirken in verschiedener Weise motivationsfördernd. Darüber hin-

aus beeinflussen sie die Entscheidung bezüglich einer bestimmten Handlung. 

So sind menschliches Verhalten und die dazu führenden Entscheidungen stark 

von Emotionen abhängig. Zunächst sind verschiedene auf die Entscheidungs-

findung wirkende Umstände durch das emotionale Befinden beeinflusst. Dazu 

zählen insbesondere die Bewertung der Umwelt sowie der Rückgriff auf Ge-

dächtnisinformationen bezüglich vergangener Situationen.
318

 Darüber hinaus 

ist die Nutzung der zur Entscheidung vorhandenen Informationen stark vom 

emotionalen Befinden der betroffenen Person abhängig. Mittels verschiedener 

Studien konnte belegt werden, dass positiv gestimmte Personen weniger In-

formationen zur Entscheidung beiziehen als negativ gestimmte.
319

 Zusätzlich 

ist die für verschiedene Entscheidungen zentrale Risikoeinschätzung schliess-

lich ebenfalls vom emotionalen Zustand der betreffenden Person abhängig.
 320 

Aus diesen und weiteren Gründen beeinflusst das emotionale Befinden einer 

Person deren Entscheidungen, insbesondere wenn zwischen verschiedenen 

Handlungsoptionen zu wählen ist.
321

 
 

    

315  BREHM, Personality and Social Psychology Review 1999, 5; SOKOLOWSKI, 312. 
316  REISENZEIN/HORSTMANN, 469. 
317  REISENZEIN/HORSTMANN, 469 m.w.H.; vgl. zum Verhältnis von Ärger und Aggression 

sogleich Erster Teil 2. Kap. A. II. 
318  BRANDSTÄTTER et al., 140 f.; KELTNER/HAIDT, Cognition and Emotion 1999, 509 ff.; 

KELTNER/LERNER, 336; SOKOLOWSKI, 310; vgl. dazu auch sogleich Erster Teil 2. Kap. 

A. III. 2. 
319  ISEN, JCP 2001, 78 ff.; vgl. auch BRANDSTÄTTER et al., 142; SCHMIDT-ATZERT/PE-

PER/STEMMLER, 266 ff. 
320  BAUMANN/DESTENO, Journal of Personality and Social Psychology 2010, 609; 

SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 231 ff. m.w.H. 
321  KELTNER/LERNER, 336. 
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II.  Das Verhältnis von Ärger und anderen Emotionen zu 

aggressivem Verhalten 

1.  Ärger-Emotionen und ähnliche emotionale Zustände 

Wut und Ärger sind Emotionen, die bei den meisten Menschen durchaus häu-

fig auftreten.
322

 Aus dem Alltag sind uns verschiedene Erfahrungen geläufig, 

welche die verhaltenssteuernde Funktion von Wut aufzeigen.
323

 Aus Wut wird 

in einem Streit etwa die Tür heftig zugeknallt, es wird etwas zerschlagen oder 

es kommt gar zur verbalen oder physischen Gewalttätigkeit gegenüber einer 

anderen Person.
324

 Aus diesen Gründen werden derartige Gemütszustände seit 

jeher als Antrieb für Aggressionen und insbesondere als Ausgangspunkt für 

kriminelles Verhalten gesehen.
325

 

Wut und Ärger sind von der Aggression abzugrenzen. Letzteres ist eine be-

stimmte Verhaltensweise, bei der eine Schädigung oder Zerstörung des Wider-

sachers oder anderer Personen oder Dingen zumindest in Kauf genommen 

wird, während ersteres emotionale Zustände sind.
326

 Derartige Gemütszustän-

de treten in verschiedener Ausprägung auf. Neben den eigentlichen Ärger-

Emotionen wie Ärger, Wut oder Zorn gibt es „Vorwurfs-Emotionen“ wie Ent-

rüstung oder Empörung sowie weitere verwandte Emotionen wie Frustration, 

Erbitterung oder dergleichen.
327

 Zu erwähnen ist ausserdem die Eifersucht, 

welche jedoch nicht als einzelner Gefühlszustand angesehen wird. Sie stellt 

vielmehr ein Gemisch aus verschiedenen Emotionen wie Ärger, Furcht und 

Traurigkeit dar.
328

 

Bei allen Ärger-Emotionen handelt es sich um unlustbetonte emotionale Reak-

tionen, die auf Störungen des subjektiven Erlebens folgen können.
329

 Sie ent-

stehen in der Regel durch eine Unzufriedenheit mit einem als tadelnswert be-

trachteten Tun oder Unterlassen eines anderen oder unerwünschten äusseren 

Umständen. Das Ausmass der Unerwünschtheit oder der Tadelswürdigkeit 

    

322  AVERILL, 162; MEES, Ärger, 30; SELG, 191.  
323  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 226 f. 
324  Vgl. auch HODAPP, 199; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 226 f. 
325  SELG, 191, mit einem Verweis auf die Bibel; vgl. für die verschiedenen Theorien zur 

Verknüpfung von Aggression und Ärger auch SELG, 192 ff. m.w.H. 
326  HÜLSHOFF, 151; vgl. auch ANDERSON/BUSHMAN, Annual Review of Psychology 2002, 

28; AVERILL, 30; HODAPP, 199; SELG, 190. 
327  MEES, Ärger, 30. 
328  Vgl. dazu ausführlich HUPKA/OTTO, 275 ff. m.w.H.; ROST, 293 ff. 
329  SELG, 190. 
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beeinflusst dabei die Intensität der Emotion.
330

 Die sich ärgernde Person 

schiebt der Ursache eine gewisse Schuld an der Situation zu. Andernfalls han-

delt es sich nicht um eine Ärger-, sondern um eine Leid-Emotion.
331

 Wut ist 

die gesteigerte Form des Ärgers. Sie ist ein „Zustand des der denkenden Will-

kür entzogenen leiblich-seelischen Aussersichseins“
 332

; wobei man auch von 

„blinder Wut“ spricht.
333

 Bei der Wut handelt es sich demnach in der Regel um 

einen Affekt.  

2.  Der Zusammenhang mit aggressivem Verhalten  

Es ist davon auszugehen, dass derartige Emotionszustände häufig entschei-

dend an der Entstehung aggressiven Verhaltens beteiligt sind. Aggressive 

Handlungen sind typisch für das Erleben einer solchen Emotion; sie stehen in 

einer logisch-semantischen Beziehung.
334

 Aggressives Verhalten ermöglicht 

die Beseitigung der emotionsauslösenden Störung.
335

 Gerade bei Zorn und 

Wut wurde beobachtet, dass sich diese eher in einer agonalen Verhaltensweise 

entladen, während es insbesondere bei Angst und Panik leichter zu einer Blo-

ckierung der betroffenen Person kommt.
336

 Das exakte Verhältnis zwischen 

den Emotionen und der Aggression ist allerdings unklar. Es ist kaum herauszu-

finden, was genau der kausale Auslöser einer Aggressionshandlung ist. Wird 

beispielsweise jemand provoziert, so kann dies Ärger und eine aggressive 

Reaktion hervorrufen. Offen bleibt hingegen, ob erst die ausgelöste Wut zur 

aggressiven Reaktion führte oder ob das aggressive Verhalten ebenso ohne 

Emotionsbeteiligung bloss auf die Provokation erfolgt wäre – beispielsweise 

als erzieherische Massnahme.
337

  

Um die Auswirkungen von Ärger-Emotionen auf aggressives Verhalten zu 

erforschen, wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt.
338

 Bekannt 

sind etwa die bereits in den 1930er-Jahren durchgeführten Dembo-Versuche. 

Dabei wurden Probanden vor unlösbare Aufgaben gestellt, was zunehmend zu 

    

330  MEES, Ärger, 30 f.; SELG, 190. 
331  MEES, Ärger, 30, 38 ff. m.w.H.; vgl. auch AVERILL, 165 ff. 
332  MEES, Ärger, 35; vgl. auch KERNBERG, 36 f.; SELG, 190 f. 
333  MEES, Ärger, 35; SELG, 190; vgl. auch GALLIKER, 12; RUDOLPHI, FS-Henkel, 

202 m.w.H. 
334  MEES, Ärger, 31. 
335  KERNBERG, 36 f.; SELG, 190; vgl. auch BREHM, Personality and Social Psychology 

Review 1999, 13 ff. 
336  HÜLSHOFF, 155 f. 
337  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 227; vgl. auch MEES, Ärger, 31. 
338  Vgl. zu verschiedenen empirischen Erkenntnissen AVERILL, 147 ff. m.w.H. 
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deren Frustration führte und sich bis in Ärger und Wut steigerte. In dieser 

Konfliktsituation verlor ein Teil der Teilnehmenden die Kontrolle und atta-

ckierte den Versuchsleiter oder zerstörte Versuchsmaterial.
339

 Ähnliche Expe-

rimente wurden in späteren Jahren durchgeführt und es konnte gezeigt werden, 

dass Wut und Ärger keinen monokausalen Zusammenhang zu Aggressivität 

besitzen. Sie wirken jedoch zumindest aggressionsfördernd; die Bereitschaft 

zu aggressivem Verhalten wird gesteigert. Diese hemmungsreduzierende Wir-

kung basiert darauf, dass das emotionale Befinden mit kognitiven Prozessen, 

die eine andere Situationsbewältigung ermöglichen würden, interferiert.
340

 Ob 

eine Person tatsächlich zu aggressivem Verhalten greift, hat viel mit individu-

ellen Faktoren zu tun. Es hängt insbesondere vom Geschlecht sowie den Ei-

genschaften, Einstellungen und Werten der betroffenen Person ab.
341

 Verspürt 

eine aggressionsaffine Person eine Ärgeremotion und tritt dazu ein geeigneter 

Auslöser hinzu, wird die Emotion verhaltenswirksam.
342

 Das aggressive Ver-

halten ist die nach aussen getragene Manifestation des Gemütszustands.
343

 Die 

Emotion fördert kein spezifisches Verhalten; es stehen verschiedene aggressive 

Reaktionsmöglichkeiten offen.
344

  

Dass sich eine emotionale Ausgangslage häufig in einer aggressiven Handlung 

offenbart, zeigt die Studie von AVERILL. Er konnte belegen, dass über 90 Pro-

zent der von ihm befragten Personen bei einem Zustand von Ärger oder Wut 

schon einmal einen Impuls zur Aggression erlebt hatten; über 80 Prozent hat-

ten dann tatsächlich aggressiv reagiert.
345

 Mehrheitlich blieb es bei verbaler 

oder symbolischer Aggression; zu physischer Gewalt kam es nur selten 

(10 Prozent).
346

 Es kommt indes nicht in jedem Fall von verspürtem Ärger zu 

einer aggressiven Handlung. So gaben 60 Prozent der Befragten an, bei erleb-
    

339  DEMBO, 1 ff.; vgl. dazu auch KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 330; SAß, Nervenarzt 1983, 

559 f.; ZERBES, 86 ff. 
340  ANDERSON/BUSHMAN, Annual Review of Psychology 2002, 44 f.; SCHMIDT-ATZERT/ 

PEPER/STEMMLER, 227. 
341  ANDERSON/BUSHMAN, Annual Review of Psychology 2002, 35 ff. m.w.H.; vgl. zur 

Rolle des Geschlechts auch NOLEN-HOEKSEMA, Annual Review of Clinical Psychology 

2012, 173. 
342  AVERILL, 191 ff.; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 229; vgl. auch HÜLSHOFF, 

154 ff.; ausführlich zu den auslösenden Umständen von aggressivem Verhalten AN-

DERSON/BUSHMAN, Annual Review of Psychology 2002, 37 ff. 
343  HODAPP, 204. 
344  SELG, 191; vgl. AVERILL, 191 ff., welcher mit seiner Studie zeigen konnte, dass die 

tatsächlich ausgeübten aggressiven Reaktionen sich in Art und Ausmass deutlich unter-

scheiden können.  
345  AVERILL, 195; vgl. auch SELG, 191. 
346  AVERILL, 193; vgl. auch SELG, 191 f. 
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tem Ärger oder Wut auch schon mit nicht-aggressiven, beruhigenden Hand-

lungen reagiert zu haben.
347

 

3.  Aggression als Folge anderer Emotionszustände 

Daneben können ebenso andere Gefühlszustände einen aggressionsfördernden 

Effekt haben. Vor allem für negative Emotionen wird eine solche Wirkung 

beschrieben.
348

 Zur Entstehung aggressiver Verhaltensweisen bedarf es gleich-

ermassen hinzukommender hemmender oder fördernder Faktoren.
349

 Unklar 

ist, wie sich angenehme Emotionszustände, wie Belustigung oder sexuelle 

Erregung, auf das Aggressionspotential auswirken. Diesbezügliche Experi-

mente lieferten gemischte Resultate. Teilweise kam es zur Stärkung, teilweise 

zur Abschwächung von aggressiven Tendenzen.
350

  

Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass eine bestimmte Emotion keine 

zwingende Voraussetzung für aggressives Verhalten ist. Solches tritt ver-

schiedentlich auch ohne emotionale Ursache auf. Dies ist vorwiegend bei in-

strumenteller – also zweckorientierter – Aggression der Fall.
351

 

III.  Das Verhältnis zwischen emotionalen und kognitiven 

Prozessen 

1.  Verhältnis zwischen Emotion und Kognition bei der Hand-

lungsmotivation 

Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass Emotionen und kognitive 

Prozesse zur menschlichen Verhaltenssteuerung entscheidend zusammenwir-

ken. Eine Grundannahme von kognitiven Emotionstheorien ist denn auch, dass 

Kognition, Emotion und Motivation nicht getrennt voneinander betrachtet 

    

347  AVERILL, 194 f.; vgl. auch SELG, 192. 
348  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 229 f.; vgl. auch BERKOWITZ, 1 ff. m.w.H.; HO-

DAPP, 202. 
349  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 229. 
350  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 230 f.; vgl. auch HÜLSHOFF, 158 ff. 
351  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 227; SELG, 191; vgl. auch ANDERSON/BUSHMAN, 

Annual Review of Psychology 2002, 29; HÜLSHOFF, 150. 
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werden können.
352

 Im Folgenden soll versucht werden dieses Zusammenwir-

ken im Hinblick auf die menschliche Handlungskontrolle zu beleuchten. 

Grundsätzlich ist anerkannt, dass kognitive Prozesse oft in erheblichem Mass 

von Emotionen beeinflusst sind.
353

 Nach LANTERMANN wird der Handlungs-

prozess eines Menschen von einem emotionalen und einem kognitiven Kon-

trollsystem beeinflusst. Letzteres verhilft der Person zur Entwicklung von 

Handlungsplänen und ermöglicht die Überprüfung aktuell ablaufender Hand-

lungen. Das emotionale System hingegen selektiert die wahrgenommene Per-

son-Umwelt-Transaktion und bestimmt hiermit in unterschiedlich starkem 

Ausmass die Richtung und die Art des kognitiven Kontrollsystems.
354

 In ei-

nem späteren Aufsatz hebt LANTERMANN die Wichtigkeit emotionaler Prozes-

se in der Handlungsregulation und ihren Einfluss auf kognitive Vorgänge wei-

ter hervor: sie sind „durch ein hohes Mass an Motiviertheit, an Spontanität 

ihres Auftretens, an Automatizität und Nichtkontrollierbarkeit charakterisiert, 

verbunden mit einer Präferenz für und einer eingeschränkten freien Wählbar-

keit von kognitiven Operationen […].“
355

 

Das exakte Verhältnis zwischen emotionaler Handlungsmotivation und Kogni-

tion lässt sich kaum bestimmen und es werden in der psychologischen Litera-

tur unterschiedliche Positionen vertreten. Der motivierende Charakter der 

Emotionen lässt zumindest erahnen, dass sich Spannungen zwischen emotio-

nalen Handlungsmotivationen und Kognition ergeben können. Grundsätzlich 

kann trotzdem davon ausgegangen werden, dass gefühlsmässig motivierte 

Handlungsimpulse kontrolliert werden können.
356

 Es kann jedoch Ausnahmen 

von dieser Regel geben. Ausserdem ist anerkannt, dass Emotionen impulsver-

stärkend wirken und so die kognitive Handlungskontrolle zumindest erschwe-

ren. Dabei spielt die Intensität des Gefühlszustands eine entscheidende Rolle; 

je stärker dieser ist, desto grösser sind die Wirkungen auf kognitive Prozes-

se.
357

 Gerade bei Affekten ist folglich von einer miteinhergehenden verminder-

ten Handlungsfreiheit auszugehen.
358

 

    

352  MANDL/REISERER, 100; vgl. auch ROST, 19, der von einem arbeitsteiligen Zusammen-

spiel spricht. 
353  KELTNER/LERNER, 338; SCHWARZ, Cognition and Emotion 2000, 433; vgl. auch IZARD, 

26 f. 
354  LANTERMANN, Prozesse, 248 ff.; vgl. auch MANDL/REISERER, 101; RADTKE, 125 ff. 
355  LANTERMANN, Handlung und Emotion, 382. 
356  Vgl. zur Emotionskontrolle sogleich Erster Teil 2. Kap. A. IV. 2.  
357  BREHM, Personality and Social Psychology Review 1999, 5. 
358  SOKOLOWSKI, 312. 
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2.  Wirkung auf andere kognitive Prozesse 

Lässt sich das generelle Verhältnis zwischen Emotionen und Kognition bei der 

Handlungsmotivation nur schwer bestimmen, so lässt sich der emotionale 

Einfluss auf bestimmte kognitive Prozesse hingegen relativ klar belegen. Im 

Folgenden wird die Wirkung auf einzelne dieser Prozesse kurz beschrieben. 

Einen wichtigen Einfluss haben Emotionen auf die Wahrnehmung einer Per-

son. Die menschliche Wahrnehmung ist sehr selektiv; es wird ständig eine 

Auswahl getroffen, welche Informationen aufgenommen werden sollen und 

welche nicht. Emotionen beeinflussen diese Selektion.
359

 Bedingt durch das 

eigene Gefühlsleben wird die menschliche Wahrnehmung darüber hinaus in-

haltlich beeinflusst. So können etwa Ärger oder Angst dazu führen, dass eine 

an sich unbedrohliche Situation fehlinterpretiert wird.
360

 Die Wahrnehmungs-

verzerrung wird in der Regel im Nachhinein erkannt. Die emotionale Wahr-

nehmungsbeeinflussung ist nach einer gewissen Bedenkzeit erkennbar.
361

 

Vor allem bei starken Emotionszuständen kann es zusätzlich zu einer Einen-

gung der Aufmerksamkeit kommen. Unter dem Einfluss einer heftigen Ge-

mütsregung wird diese auf die zentralen Situationselemente gelenkt und die 

peripheren Informationen werden ausgeblendet.
362

 Aufgrund dieser Aufmerk-

samkeitseinengung können etwa Opfer eines Überfalls die Waffe des Täters 

bis ins Detail beschreiben, über die weiteren Umstände wird dagegen sehr 

lückenhaft berichtet.
363

 Es erfolgt zudem eine qualitative und zeitliche Auf-

merksamkeitsfokussierung auf emotionale Stimuli.
364

 Gerade für angstauslö-

sende Situationen und Objekte wurde gezeigt, dass diese viel schneller identi-

fiziert werden als neutrale Gegebenheiten.
365

  

Ferner ist die kognitive Bewertung der wahrgenommenen Umgebung von der 

momentanen Gefühlslage der betroffenen Person abhängig. Ärger und Angst 

    

359  BRANDSTÄTTER et al., 138; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 242; vgl. auch KELT-

NER/LERNER, 335 f.; IZARD, 221. 
360  BAUMANN/DESTENO, Journal of Personality and Social Psychology 2010, 595 ff.; vgl. 

auch IZARD, 408; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 240 ff. 
361  BAUMANN/DESTENO, Journal of Personality and Social Psychology 2010, 607 f. 
362  BRANDSTÄTTER et al., 138; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 249 f.; vgl. auch  

ACUNZO/HENDERSON, Emotion 2011, 1134 f. m.w.H. 
363  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 249. 
364  ACUNZO/HENDERSON, Emotion 2011, 1134 ff. 
365  ACUNZO/HENDERSON, Emotion 2011, 1134 m.w.H. 
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führen etwa dazu, dass einer anderen Person eher negative Eigenschaften zu-

geschrieben werden.
366

 

Anerkannt ist zudem, dass Emotionen eine wichtige Rolle in der Speicherung 

und dem Abrufen von Erinnerungen spielen. So werden Ereignisse häufig 

zusammen mit einer emotionalen Bewertung abgespeichert und dann einfa-

cher abgerufen, wenn sie zur momentanen Stimmungslage passen.
367

 

IV.  Relativität des Emotionserlebens 

Die bisherigen Erkenntnisse lassen erkennen, dass Emotionen und insbesonde-

re Affekte einen starken Einfluss auf menschliches Verhalten haben können. 

Dies lässt sich jedoch nicht für alle Menschen in gleicher Weise verallgemei-

nern. So ist das Emotionserleben durch diverse Faktoren disponiert. Diese 

führen dazu, dass unterschiedliche Personen Emotionen verschieden wahr-

nehmen und kontrollieren können sowie unterschiedlich durch sie beeinflusst 

werden. Dementsprechend ist das Emotionserleben von erheblicher Relativi-

tät. Darüber hinaus variiert die Fähigkeit zur Kontrolle einer Emotion je nach 

Person und Umstände. 

1.  Persönliche Disposition 

Zunächst zeigt sich eine gewisse persönliche Veranlagung für einzelne Ge-

fühlszustände. Gewisse Personen sind eher ängstlich, andere werden schnell 

traurig, wieder andere neigen zu Ekel und so weiter.
368

 Dementsprechend gibt 

es grosse Unterschiede in der emotionalen Reaktion auf innere und äussere 

Reize zwischen unterschiedlichen Personen.
369

 Zudem ist die Intensität der 

erlebten Emotionen in gewissem Mass ebenfalls von der persönlichen Disposi-

tion abhängig. Wie stark jemand emotional reagiert, hängt unter anderem mit 

seiner Persönlichkeit zusammen.
370

 Ein wichtiger Unterscheidungsfaktor im 

emotionalen Erleben scheint das Geschlecht zu sein. Trotz teilweiser Kritik an 

    

366  CURTIS/LOCKE, British Journal of Social Psychology 2005, 69 ff.; vgl. auch BRAND-

STÄTTER et al., 140; MERTEN, 104 ff.; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 254. 
367  BRANDSTÄTTER et al., 139 f.; SCHWARZ, Cognition and Emotion 2000, 433; vgl. auch 

DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 672 ff. m.w.H.; 

SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 256 ff. 
368  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 169 ff.  
369  JANKE/KALLUS, 137 ff.; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 173. 
370  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 173 f. 
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dieser Einschätzung wird immer wieder von geschlechtsspezifischem Emoti-

onserleben und emotional bedingtem Verhalten berichtet.
371

 

Zu dieser persönlichen Disposition tritt hinzu, dass das Emotionsempfinden 

dadurch beeinflusst ist, wie häufig sich eine Person in emotionsauslösende 

Situationen begibt.
372

 Personen, die sich wiederholt in solche Situationen be-

geben, zeigen ein anderes Emotionserleben und berichten öfters von intensive-

ren emotionalen Erregungszuständen.
373

 

2.  Die Kontrolle des eigenen Emotionserleben 

a)  Emotionsregulation 

In verschiedenen Situationen stehen uns unsere Emotionen im Weg und wir 

versuchen, sie zu unterdrücken oder zu manipulieren. Wir wollen eine andere 

Person unsere Angst nicht spüren lassen, um sie nicht selber zu verängstigen; 

wir wollen uns nicht zu exzessiv über etwas freuen, was anderen nicht gelun-

gen ist; oder wir versuchen, unsere Wut gar zu intensivieren, um ein Gegen-

über einzuschüchtern. In solchen Situationen wird versucht, das eigene Emoti-

onserleben zu beeinflussen, um einer Situation gerecht zu werden und die 

eigene Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.
374

 

Mit der Emotionsregulation wird der Prozess umschrieben, wie Emotionen 

initiiert, vermieden, modifiziert oder aufrechterhalten werden können.
375

 So-

wohl der Zeitpunkt und die Qualität des Emotionserlebens als auch der hinzu-

tretender Emotionsausdruck können beeinflusst werden.
376

 Als Folge davon 

wird ebenfalls auf die mit Emotionen einhergehenden Verhaltensreaktionen 

eingewirkt.
377

 Zu unterscheiden ist die Emotionsregulation von sogenannten 

Coping-Strategien. Bei diesen stehen Ärger, Wut und ähnliche Zustände, die 

mit aggressivem Verhalten assoziiert werden, im Zentrum und es wird etwa 

    

371  Vgl. dazu ausführlich MERTEN, 151 ff.; NOLEN-HOEKSEMA, Annual Review of Clinical 

Psychology 2012, 165, jeweils m.w.H. 
372  MAIO/ESSES, Journal of Personality 2001, 583 ff.; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 

172 f. 
373  MAIO/ESSES, Journal of Personality 2001, 597. 
374  BRANDSTÄTTER et al., 174. 
375  GROSS, Review of General Psychology 1998, 275; REICHERTS et al., 19; SCHMIDT-

ATZERT/PEPER/STEMMLER, 165 f.; vgl. auch BARNOW, Psychologische Rundschau, 112. 
376  BRANDSTÄTTER et al., 175; GROSS, Review of General Psychology 1998, 275; 

SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 165. 
377  REICHERTS ET AL., 19; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 166. 
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nach Anger-Coping-Strategien gesucht.
378

 Solche Konzepte haben zwar einen 

Berührungspunkt mit der Emotionsregulation, sind aber nicht deckungsgleich. 

Coping ist ein breiteres Konzept, da jegliche Versuche, mit einer schwierigen 

Situation umzugehen, miteingeschlossen sind. Emotionen können dabei eine 

Rolle spielen, dies ist indes nicht zwingend.
379

 

b)  Regulationsstrategien 

Die einzelnen Aspekte der Emotionsregulation sind sehr unterschiedlich, wes-

halb verschiedene Strategien differenziert werden: 

 Die erste Einflussmöglichkeit ist die Wahl der Situation. Man kann 

sich bewusst in Situationen begeben, welche zu emotionalen Reaktio-

nen führen.
380

 Geht man als Zuschauer zu einer Sportveranstaltung, 

sind gewisse gefühlsmässige Reaktionen zu erwarten; je nach Aus-

gang ist mit Frustration oder Freude zu rechnen. Begibt sich ein 

Hooligan in eine Auseinandersetzung mit anderen, wird er wohl mit 

Wut und Zorn rechnen müssen. Umgeht man eine solche Situation, 

kommt es nicht zu den entsprechenden Emotionsausbrüchen. 

 Zweitens ist es unter Umständen möglich, die Situation zu modifizie-

ren, um die emotionale Reaktion darauf zu vermeiden.
381

 Trifft man 

eine Person, mit der es Erfahrungsgemäss bei bestimmten Gesprächs-

themen zum Streit kommt, können diese bei ihrem Aufkommen aktiv 

gewechselt werden. In diesem Fall kommt es nicht zu dem im Streit 

entstehenden Ärger. 

 Drittens können innerhalb einer bestimmten Situation nur einzelne 

Aspekte beachtet und andere ignoriert werden.
382

 Eine ängstliche Per-

son versucht etwa beim Heimweg durch eine dunkle Strasse, sich 

nicht auf die Umgebung zu konzentrieren und stattdessen an etwas 

anderes zu denken, um nicht in Angst zu geraten.  

    

378  Vgl. dazu FICHTEN, 220 ff.; HODAPP, 204 f. 
379  BRANDSTÄTTER et al., 175. 
380  BARNOW, Psychologische Rundschau, 114; BRANDSTÄTTER et al., 181; GROSS, Review 

of General Psychology 1998, 282; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 165. 
381  BARNOW, Psychologische Rundschau, 114; BRANDSTÄTTER et al., 181; GROSS, Review 

of General Psychology 1998, 283; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 165. 
382  BARNOW, Psychologische Rundschau, 114; BRANDSTÄTTER et al., 181; GROSS, Review 

of General Psychology 1998, 284; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 165; vgl. auch 

WEBB/MILES/SHEERAN, Psychological Bulletin 2012, 779. 
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 Viertens kann einer Situation eine andere Bedeutung beigemessen, al-

so aktiv eine andere Bewertung vorgenommen werden.
383

 Eine be-

drohliche Situation kann etwa als Gelegenheit, Mut zu zeigen, statt als 

Bedrohung wahrgenommen werden.  

 Fünftens kann schliesslich die emotional bedingte Reaktion verhindert 

oder modifiziert werden.
384

 In einem Streit kann eine Person sich 

zwingen, in normalem Ton weiter zu sprechen, anstatt aus Wut zu 

schreien. Ist jemand traurig, kann die entsprechende Person ein künst-

liches Lächeln aufsetzen, anstatt zu weinen.  

Solche Regulationsstrategien wurden verschiedentlich experimentell unter-

sucht, um ihre Erfolgsaussichten beurteilen zu können. In einer Metaanalyse 

wurde gezeigt, dass alle Bewältigungsstrategien gewisse Auswirkungen auf 

das Emotionserleben und dadurch bedingte Reaktionen haben. Die Stärke der 

Auswirkung variiert stark nach dem gewählten Regulationskonzept. Am wir-

kungsvollsten erwies sich die Neubewertung der Situation; die Unterdrückung 

der Reaktion ist dagegen am wenigsten erfolgreich.
385

 Bei Letzterem ist dazu 

auffällig, dass es am einfachsten möglich ist, den emotionalen (Gesichts-) 

Ausdruck zu steuern.
386

 Dies ist jedoch unbedeutend für das weitere Gefühls-

erleben und die emotionalen Reaktionen.
387

 Die Unterdrückung von emotiona-

len Handlungsimpulsen scheint demgegenüber schwieriger zu sein. 

c)  Einflussfaktoren  

Damit eine Person die eigenen Emotionen regulieren kann, ist vorausgesetzt, 

dass sie sich den ablaufenden Emotionen und Stimmungen bewusst ist.
388

 Erst 

dann kann sie erkennen, dass eine Situation besteht, die eine Regulation des 

eigenen Gefühlslebens erfordert. Ein Regulationsbedürfnis besteht vor allem 

    

383  BARNOW, Psychologische Rundschau, 114; BRANDSTÄTTER et al., 181; GROSS, Review 

of General Psychology 1998, 284 f.; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 165 f.; vgl. 

auch WEBB/MILES/SHEERAN, Psychological Bulletin 2012, 779 f. 
384  BARNOW, Psychologische Rundschau, 114; BRANDSTÄTTER et al., 182; GROSS, Review 

of General Psychology 1998, 284 f.; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 166; vgl. 

auch IZARD, 172; WEBB/MILES/SHEERAN, Psychological Bulletin 2012, 780. 
385  WEBB/MILES/SHEERAN, Psychological Bulletin 2012, 791 ff.; vgl. auch SCHMIDT-

ATZERT/PEPER/STEMMLER, 166. 
386  WEBB/MILES/SHEERAN, Psychological Bulletin 2012, 792 f.; vgl. auch SCHMIDT-

ATZERT/PEPER/STEMMLER, 167. 
387  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 167. 
388  REICHERTS et al., 20. 
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bei intensiven Emotionszuständen.
389

 Falls sich für die Regulation entschieden 

wird, muss die betreffende Person beschliessen, mit welcher Strategie dies 

erfolgen soll. Für eine erfolgreiche Emotionsregulierung ist erforderlich, dass 

die Wahl entsprechend der aktuellen Situation getroffen wird. Sie hängt ent-

scheidend von der Intensität und der Art des Emotionszustands ab.
390

 

Die gewählte Strategie gilt es schliesslich umzusetzen.
391

 Der Erfolg der Um-

setzung in der konkreten Situation ist von verschiedenen Faktoren abhängig. 

Vorweg sind die Art und die Qualität der erlebten Emotion entscheidend.
392

 

Positive Gefühle lassen sich einfacher regulieren als negative.
393

 Je intensiver 

der Emotionszustand ist, desto grösser ist der zur erfolgreichen Regulierung 

benötigte Effort.
394

 Zudem spielt die Veränderungsrichtung eine Rolle. Es ist 

einfacher, positive Gefühle abzuschwächen und negative Gefühle zu verstär-

ken, als positive Gefühle zu verstärken und negative abzuschwächen.
395

 Je 

häufiger eine Emotionsstrategie von der betreffenden Person bereits angewen-

det wurde, desto eher ist sie erfolgreich.
396

  

Bei der Emotionsregulation spielen zudem individuelle Merkmale wie das 

Geschlecht, die Persönlichkeit, die Gesundheit, die kognitiven Fähigkeiten, 

der Entwicklungsstand, das soziale Umfeld sowie insbesondere die Fähigkeit 

zur Selbstkontrolle der betreffenden Person eine Rolle.
397

 Ausserdem können 

    

389  DIXON-GORDON/ALDAOB/DE LOS REYES, Personality and Individual Differences 2015, 

273. 
390  DIXON-GORDON/ALDAOB/DE LOS REYES, Personality and Individual Differences 2015, 

274. 
391  WEBB et al., European Review of Social Psychology 2012, 147 ff.; vgl. auch BRAND-

STÄTTER et al., 176 f. 
392  DIXON-GORDON/ALDAOB/DE LOS REYES, Personality and Individual Differences 2015, 

271 f. m.w.H. 
393  WEBB/MILES/SHEERAN, Psychological Bulletin 2012, 781 m.w.H. 
394  DIXON-GORDON/ALDAOB/DE LOS REYES, Personality and Individual Differences 2015, 

271 m.w.H. 
395  WEBB/MILES/SHEERAN, Psychological Bulletin 2012, 781; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/ 

STEMMLER, 167. 
396  WEBB/MILES/SHEERAN, Psychological Bulletin 2012, 782. 
397  WEBB et al., European Review of Social Psychology 2012, 153 ff.; vgl. auch BARNOW, 

Psychologische Rundschau, 117 ff.; BRANDSTÄTTER et al., 177 ff.; GROSS, Review of 

General Psychology 1998, 276 ff.; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 168 f.; 

ausführlich zur Rolle des Geschlechts NOLEN-HOEKSEMA, Annual Review of Clinical 

Psychology 2012, 165 ff. 
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verschiedene psychische Störungen die Fähigkeit zur Emotionskontrolle stark 

beeinträchtigen oder ganz ausschalten.
398

 

Insgesamt ist grundsätzlich davon auszugehen, dass es den meisten Personen 

in der Regel gelingt, die eigenen emotionalen Reaktionen zu beeinflussen.
399

 

Für eine erfolgreiche Regulierung ist entscheidend, dass die den Umständen 

angemessene Regulationsstrategie gewählt wird und deren Umsetzung der 

betreffenden Person aufgrund ihrer individuellen Fähigkeiten möglich ist. 

B.  Neurowissenschaftliche Erkenntnisse  

I.  Verortung der Emotionalität in bestimmten Hirnregio-

nen 

Bei der wissenschaftlichen Aufarbeitung von Emotionen wird vermehrt neuro-

logischen Aspekten Beachtung geschenkt. Seit geraumer Zeit wird versucht, 

die emotionalen Vorgänge im Gehirn zu lokalisieren. Eigentliche Grundan-

nahme der neurowissenschaftlichen Forschung ist, dass unterschiedliche psy-

chische Prozesse in verschiedenen Gehirnregionen stattfinden.
400

 Gerade in 

den letzten 25 Jahren hat sich die diesbezügliche Forschung mit dem gleich-

zeitigen Aufkommen und Fortschreiten bildgebender Untersuchungsmöglich-

keiten intensiviert.
401

  

Neben den Werken verschiedener anderer Forscher
402

 war anfänglich vor al-

lem die Theorie MCLEANS massgebend. Er ging von der entscheidenden Be-

deutung des limbischen Systems in der Emotionsverarbeitung aus. Werden 

seine entwicklungsgeschichtlichen Aussagen zum limbischen System und 

seine Unterteilung in drei Gehirne im Gehirn
403

 auch kritisiert,
404

 so ist trotz-

    

398  BARNOW, Psychologische Rundschau, 117 ff. m.w.H. 
399  IZARD, 172; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 168. 
400  LEDOUX, Emotional Brain, 73 ff.; MERTEN, 86; REISENZEIN/HORSTMANN, 484; 

SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 185 f.; vgl. für die Ursprünge der Lokalisations-

theorie GALLIKER, 27 ff. 
401  CANLI/AMIN, Brain and Cognition, 415; vgl. auch BRANDSTÄTTER et al., 166. 
402  Vgl. dazu den Überblick in REISENZEIN/HORSTMANN, 484 ff.; vgl. auch ADOLPHS/ 

ACKERMANN, 636 ff.  
403  MACLEAN, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 1952, 407 ff.; 

MACLEAN, Psychosomatic Medicine 1949, 338 ff.; vgl. dazu auch REISENZEIN/HORST-

MANN, 488 f.; ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 289 f. 
404  So etwa MERTEN, 91; ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 289. 
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dem anzuerkennen, dass er als Vertreter einer der ersten neurowissenschaftli-

chen Emotionstheorien die Emotionen dem limbischen System zuordnete und 

die zentrale Rolle von Hypothalamus und Amygdala erkannte.
405

 Dies ist in 

der neurowissenschaftlichen Emotionsforschung bis heute anerkannt.
406

  

Eine genauere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit neurologischen As-

pekten von Emotionen begann, angetrieben durch die technische Fortentwick-

lung bei bildgebenden Untersuchungen, erst in den 1990er-Jahren.
407

 Massge-

bend waren vor allem die Ergebnisse von ANTONIO DAMASIO und JOSEPH 

LEDOUX.
408

 Sie haben insbesondere die Bedeutung der Amygdala weiter her-

vorgehoben. Diese wird heute als eigentliche Schaltzentrale des emotionalen 

Netzwerks betrachtet. Sie steht mit praktisch allen anderen Hirnregionen, wel-

che für emotionale Prozesse von Bedeutung sind, in wechselseitigem Aus-

tausch.
409

 

Beim Gefühlserleben und bei emotional bedingten Reaktionen leisten unter-

schiedliche Hirnregionen einen Beitrag. Verschiedene Gehirnsysteme und die 

dazugehörigen Neurotransmitter haben einen grossen Einfluss auf das emotio-

nale Geschehen.
410

 Man geht davon aus, dass bei einzelnen Basisemotionen, 

wie etwa Glück, Ärger, Ekel, Furcht, Trauer und Lust,
411

 ein spezifisches 

Hirnprogramm abläuft.
412

 Bei Ärger und Zorn wird etwa darauf hingewiesen, 

dass das limbische System sehr stark angeregt wird, was zur Abrufung von 

    

405  ADOLPHS/ACKERMANN, 636; MERTEN, 90 f.; REISENZEIN/HORSTMANN, 488 f.; vgl. auch 

CANLI/AMIN, Brain and Cognition, 416; CHUAH et al., SLEEP 2010, 1305 ff.; DOLCOS/ 

IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 669 ff. 
406  Statt vieler BISHOP/DUNCAN/LAWRENCE, The Journal of Neuroscience 2004, 10364; 

DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 686; LAMBERTI, 

Zeitschrift für Neuropsychologie 2009, 221; LEDOUX, Cellular and Molecular Neuro-

biology 2003, 728 ff.; MERTEN, 90 ff.; OCHSNER/SILVERS/BUHLE, Annals of the New 

York Academy of Sciences 2012, E3 f.; PAUEN/ROTH, 90; REISENZEIN/HORSTMANN, 

489; ROLLS, Behavioral and Brain Sciences 2000, 184 ff.; ROST, 72 f.; ROTH, Fühlen, 

Denken, Handeln, 289 ff.; ROTH, Aus Sicht des Gehirns, 28 ff. 
407  MERTEN, 87 f.; ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 290. 
408  ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 290. 
409  MERTEN, 92 f. 
410  Vgl. dazu SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 191 ff. m.w.H. 
411  Vgl. z.B. EKMAN, Basic Emotions, 45 ff.; EKMAN, Cognition and Emotion 1992, 

172 ff.; EUGÈNE et al., NeuroImage 2003, 354 ff.; ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 

293 f. m.w.H. Von den Basisemotionen sind die elementaren Emotionszustände, wie 

Hunger, Durst, Müdigkeit etc. zu unterscheiden; vgl. dazu ROTH, Fühlen, Denken, 

Handeln, 292. 
412  Vgl. auch EKMAN, Basic Emotions, 45 ff.; EKMAN, Cognition and Emotion 1992, 

174 ff.; ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 293. 
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gewissen Aggressionsritualen führt, die jedoch nicht zwangsweise in Aggres-

sionshandlungen umgesetzt werden müssen.
413

 

II.  Neurowissenschaftliche Ergebnisse zu Funktion und 

Wirkungsweise von Emotionen 

Entsprechend zur Psychologie werden von den Neurowissenschaften sehr 

verschiedene Funktionsweisen von Emotionen beschrieben und in die For-

schung aufgenommen. Dazu zählen etwa die kommunikative Funktion, ein 

Zusammenhang zur Abspeicherung und Abrufung von Erinnerungen, eine 

soziale Funktion und viele weitere.
414

 Im Folgenden sollen nur die Erkenntnis-

se kurz aufgezeigt werden, welche im Kontext dieser Arbeit besonders interes-

sieren. 

1.  Handlungsvorbereitung und Motivation 

Die handlungsvorbereitende und motivierende Funktion von Emotionen ist in 

der Neurowissenschaft gleichermassen anerkannt.
415

 Ähnlich zur hedonisti-

schen Motivationstheorie
416

 gehen gewisse Forscher ebenfalls von einer Pola-

rität von Affekten und Emotionen aus. Es herrscht ein zweigeteiltes Bewer-

tungssystem; der Mensch versucht positive Gefühle anzustreben und negative 

zu vermeiden. Die Handlungsmotivation erfolgt indem die als belohnend er-

wartende Situation bevorzugt wird,
417

 wobei dem Neurotransmitter der Beloh-

nungsverarbeitung Dopamin eine entscheidende Bedeutung zukommt.
418

  

Die menschliche Handlungsentscheidung basiert zu einem grossen Teil auf der 

Fähigkeit, Ereignisse und Reize hinsichtlich ihrer Bedeutung zu bewerten. 

Eine erste Bewertung läuft automatisch ab, wobei der Amygdala eine zentrale 

Rolle zukommt. Sie erhält viele Inputs aus kortikalen, limbischen und subkor-

tikalen Strukturen und löst gestützt darauf vegetative, behaviorale und endo-

    

413  HÜLSHOFF, 154. 
414  Vgl. z.B. CAHILL et al., Learning & Memory 2004, 261 ff.; CANLI/AMIN, Brain and 

Cognition, 416 f.; DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 

669 ff.; MERTEN, 95 ff.; ROLLS, Behavioral and Brain Sciences 2000, 179 ff. 
415  DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 677; PAUEN/ROTH, 

90 ff. 
416  Vgl. dazu vorne Erster Teil 2. Kap. A. I. 1. 
417  ROLLS, Behavioral and Brain Sciences 2000, 179 ff.; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEM-

MLER, 194, 202 ff.; vgl. auch ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 294 f. 
418  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 194. 
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krine Reaktionen aus.
419

 Aus dem Output der Amygdala an den Hirnstamm 

resultieren emotional gesteuerte einfache Handlungsabläufe wie etwa ein-

fachstes Abwehr- und Fluchtverhalten.
420

 Die Amygdala unterhält zusätzlich 

Verbindungen zu den an den Hippocampus angrenzenden Kortexarealen, wel-

che eine emotionale Handlungsmodulation ermöglichen.
421

 Aus der emotiona-

len Bewertung der Situation in der Amygdala und anderen Gehirnregionen 

werden dann Handlungsimpulse generiert sowie einzelne Handlungsoptionen 

bewertet und priorisiert.
422

 Auch die eigentliche Handlungsausführung ist 

durch spezifische neurologische Prozesse beeinflusst. Es kommt zu einem 

komplexen Zusammenspiel von verschiedenen Funktionen wie insbesondere 

Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Bewegungssteuerung.
423

 Insgesamt ist 

davon auszugehen, dass Emotionen „alle Teilprozesse der Handlungssteuerung 

beeinflussen [können], so etwa die handlungsmotivierenden Prozesse, die 

Verhaltensvorbereitung, die Abwägung von Handlungsalternativen und 

schliesslich die Ausführung der Handlung selbst.“
424

 

2.  Einfluss individueller Unterschiede 

Wie bereits aus der Emotionspsychologie bekannt, sind das Erleben und die 

Verarbeitung von Emotionen durch individuelle Unterschiede geprägt. Die 

neurologische Forschung konnte diesbezüglich zeigen, dass es bei verschiede-

nen Probanden zur Aktivierung unterschiedlicher Hirnregionen kommen kann, 

selbst wenn sie die gleichen Emotionen beschreiben.
425

 Dies ist darin begrün-

det, dass das individuelle Emotionserleben durch verschiedene Faktoren ge-

prägt ist. Zunächst haben Persönlichkeitsmerkmale einen grossen Einfluss. So 

wurde etwa für Menschen, welche sich eher als extrovertiert beschrieben eine 

andere Aktivierung von Amygdala und präfrontalem Kortex gemessen, als für 

solche, die sich als neurotisch bezeichneten.
426

 Ähnliche Ergebnisse und eben-

    

419  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 199. 
420  Dazu ausführlich LEDOUX, Emotional Brain, 163 ff.; vgl. auch BOATMAN/KIM, EJN 

2006, 894 ff.; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 199 ff. 
421  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 199 f. 
422  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 211 ff. m.w.H. 
423  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 215. 
424  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 210. 
425  EUGÈNE et al., NeuroImage 2003, 362; vgl. auch DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of 

Cognitive Psychology 2011, 680. 
426  CANLI/AMIN, Brain and Cognition, 417 ff.; vgl. auch DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal 

of Cognitive Psychology 2011, 681. 
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falls Unterschiede in der Emotionsverarbeitung wurden für Personen festge-

stellt, welche als ängstlich gelten.
427

 

Als weiterer Unterscheidungsfaktor wird oft das Geschlecht der betroffenen 

Person genannt. Verschiedentlich wurde demnach versucht, die gesellschaft-

lich weit verbreitete Annahme, Frauen seien emotionaler als Männer, experi-

mentell zu stützen. Gewisse Ergebnisse gehen tatsächlich in diese Richtung, 

andere zeigen demgegenüber das Gegenteil.
428

 Es konnte etwa gezeigt werden, 

dass es beim Umgang mit emotionalen Erinnerungen zu einer geschlechtsty-

pisch unterschiedlichen Aktivierung der Amygdala kommt.
429

 

Einen entscheidenden Einfluss auf die Emotionalität eines Menschen hat 

schliesslich sein Alter. Die genaue Auswirkung des Älterwerdens auf das Ge-

fühlsleben ist jedoch teilweise noch unklar.
430

 Neuere Untersuchungen zeigen 

immerhin eine stark erhöhte Aktivität des anterioren cingulären Kortexes in 

der Emotionsverarbeitung bei älteren Personen, während die Aktivität der 

Amygdala gleich bleibt.
431

 Insgesamt scheint sich die Emotionsverarbeitung 

und insbesondere das Verhältnis zu kognitiven Prozessen mit dem Alter zu 

verändern, indem es zu einem verstärkten Zusammenspiel zwischen präfronta-

lem Kortex und Amygdala kommt, was sich in einer verbesserten Fähigkeit 

zur Emotionskontrolle auswirkt.
432

 

3.  Untersuchungen zur Emotionskontrolle 

Die Neurowissenschaften setzen sich ebenfalls mit der Emotionsregulation 

auseinander. Es wird untersucht, inwiefern eine Person bestehende Emotionen 

    

427  Siehe z.B. die Studien von BISHOP/DUNCAN/LAWRENCE, The Journal of Neuroscience 

2004, 10364 ff. oder EWBANK et al., NeuroImage 2009, 1144 ff.; vgl. auch DOLCOS/ 

IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 681. 
428  DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 682 f. m.w.H.; 

MCRAE et al., Group Processes & Intergroup Relations 2008, 144 ff., die darauf hin-

weisen, dass viele Studien deshalb kritisch zu betrachten sind, weil sie auf selbstberich-

teten Emotionserfahrungen beruhen, was zu Verzerrungseffekten führen könnte. 
429  CAHILL et al., Learning & Memory 2004, 261 ff.; DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of 

Cognitive Psychology 2011, 682 f.; vgl. auch EWBANK et al., NeuroImage 2009, 1149; 

vgl. für eine psychologische Untersuchung zum Einfluss des Geschlechts auf das emo-

tionale erleben CRAWFORD et al., 185 ff. 
430  DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 684 m.w.H. 
431  DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 684 f.; ST. JACQUES/ 

DOLCOS/CABEZA, Neurobiology of Aging 2010, 315. 
432  DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 684 f.; vgl. auch 

ST. JACQUES/DOLCOS/CABEZA, Neurobiology of Aging 2010, 319 ff. 
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verändern oder neue Emotionen hervorrufen oder unterdrücken kann.
433

 Auch 

hier werden die bereits erwähnten Regulationsstrategien untersucht: Wahl der 

Situation, Modifikation der Situation, Aufmerksamkeitsfokussierung, Neube-

wertung der Umstände sowie die Regulation der emotional bedingten Reakti-

on.
434

  

In der experimentellen Forschung stehen Studien zur Aufmerksamkeitssteue-

rung und Neubewertung im Vordergrund, da sich diese am einfachsten durch 

bildgebende Verfahren untersuchen lassen.
435

 Je nach angewandter Regulati-

onsstrategie kommt es zur Aktivierung unterschiedlicher Nervenbahnen und 

Hirnregionen.
436

 Die meisten Regulationsstrategien laufen im präfrontalen 

Kortex ab, wobei die genauen Prozesse während der kognitiven Emotionsre-

gulation teilweise noch unklar sind.
437

 Nach neueren Erkenntnissen durch 

bildgebenden Untersuchungen scheint es zu einer Interaktion zwischen der 

emotionsverarbeitenden Amygdala und dem präfrontalen Kortex zu kommen, 

welche es ermöglicht, ablenkende Emotionen kognitiv zu kontrollieren.
438

 Je 

nach Intensität und Art der Emotion werden indes andere Hirnareale benö-

tigt.
439

 Insgesamt konnte gezeigt werden, dass es den meisten Personen mög-

lich ist, selbst in emotional aufgeladenen Situationen eine kognitive Kontrolle 

über die eigene Emotionalität zu wahren.
440

 

Neben der bewussten Einflussnahme auf das eigene Gefühlsleben, besteht 

zudem eine unbewusst ablaufende Regulation. Solche automatische Kontroll-

    

433  OCHSNER/SILVERS/BUHLE, Annals of the New York Academy of Sciences 2012, E4; 

vgl. zum psychologischen Verständnis vorne Erster Teil 2. Kap. A. IV. 2. 
434  OCHSNER/SILVERS/BUHLE, Annals of the New York Academy of Sciences 2012, E4 f.; 

vgl. auch ETKIN/EGNER/KALISCH, Trends in Cognitive Science 2011, 90; ausführlicher 

zu den einzelnen Strategien vorne Erster Teil 2. Kap. A. IV. 2. b). 
435  OCHSNER/SILVERS/BUHLE, Annals of the New York Academy of Sciences 2012, E15 f. 
436  DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 670 m.w.H.; vgl. 

auch MCRAE et al., Group Processes & Intergroup Relations 2008, 145; OCHSNER/SIL-

VERS/BUHLE, Annals of the New York Academy of Sciences 2012, E5 ff. 
437  CANLI/AMIN, Brain and Cognition, 419; DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cogni-

tive Psychology 2011, 678 m.w.H.; vgl. auch BARNOW, Psychologische Rundschau, 

115; OCHSNER/SILVERS/BUHLE, Annals of the New York Academy of Sciences 2012, 

E5 ff. 
438  CHUAH et al., SLEEP 2010, 1309 ff.; DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive 

Psychology 2011, 678 ff. m.w.H.; OCHSNER/SILVERS/BUHLE, Annals of the New York 

Academy of Sciences 2012, E11 ff.; vgl. auch ETKIN/EGNER/KALISCH, Trends in Cog-

nitive Science 2011, 85; MCRAE et al., Group Processes & Intergroup Relations 2008, 

145 ff. 
439  OCHSNER/SILVERS/BUHLE, Annals of the New York Academy of Sciences 2012, E11. 
440  DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 670. 
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prozesse sind noch wenig erforscht.
441

 Sie sind eng mit altersbedingten Lern-

prozessen verbunden. So erlernt ein Mensch, dass gewisse Emotionen in spe-

zifischen Situationen unangebracht sind und so kommt es mit zunehmender 

Erfahrung zu automatisierten Regulationsabläufen.
442

 

Die neurologische Forschung bestätigt die Individualität der Fähigkeit zur 

Regulation der eigenen Emotionen. Sie hängt zuerst von der Persönlichkeit ab; 

gewisse Personen werden eher von ihren Emotionen eingenommen, während 

andere sie viel besser kontrollieren können.
443

 Eine in starkem Mass einge-

schränkte Fähigkeit zur Emotionskontrolle kann bei spezifischen psychischen 

Störungsbildern wie Angststörungen oder Depressionen bestehen.
444

 Auch das 

Geschlecht ist bei der Emotionskontrolle von Bedeutung. So scheinen Männer 

und Frauen unterschiedliche Kontrollstrategien anzuwenden.
445

 Schliesslich 

steigt die Fähigkeit seine Gefühle zu kontrollieren mit zunehmendem Alter.
446

 

4.  Das Verhältnis zwischen Emotionen und bewussten Prozes-

sen 

a)  Allgemeines 

Untersuchungen zum Verhältnis zwischen Emotionen und kognitiven Prozes-

sen sind dadurch erschwert, dass beide teilweise in den gleichen Gehirnregio-

nen verarbeitet werden.
447

 Man ist sich daher einig, dass kognitive Prozesse 

und Emotionen in wechselseitiger Beziehung stehen.
448

 Die ursprüngliche 

Annahme, emotionale Prozesse würden in anderen Hirnregionen als kognitive 

ablaufen und seien darum getrennte Systeme, ist durch die Forschung wider-

legt.
449

 

    

441  DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 678. 
442  DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 678. 
443  DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 670. 
444  DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 670. 
445  DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 683; LÜCK/STRÜBER/ 

ROTH, 107 ff.; MCRAE et al., Group Processes & Intergroup Relations 2008, 145 ff. 

m.w.H. 
446  DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 684 f.; ST. JACQUES/ 

DOLCOS/CABEZA, Neurobiology of Aging 2010, 315 ff. 
447  GRAY, Cognition and Emotion 1990, 269. 
448  CHUAH et al., SLEEP 2010, 1305; DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive 

Psychology 2011, 669; MERTEN, 86. 
449  MERTEN, 86. 
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Die Frage von kognitiven Abläufen und ihrem Verhältnis zu Emotionen wird 

aus neurowissenschaftlicher Sicht zunächst ebenfalls für die Entstehung der 

Emotion aufgeworfen. In der Regel wird die Auffassung vertreten, dass es 

sowohl bewusste als auch unbewusste Emotionen gibt; Emotionen können 

demnach ohne Einfluss von kognitiven Prozessen entstehen.
450

 

Untersucht wird zudem die Frage, wie sich bereits entstandene Emotionen auf 

die bewusste Verhaltensplanung und -steuerung auswirken. Diesbezüglich ist 

bekannt, dass Emotionen bei der Auswahl bestimmter Handlungen mitwirken 

und bestimmte Verhaltensweisen fördern oder hemmen.
451

 So ist es in der 

Regel erst ein emotionaler Zustand, der eine Person im Zusammentreffen mit 

rein kognitiven Prozessen zu einem bestimmten Handeln antreibt.
452

 Entspre-

chend zur Emotionspsychologie anerkennen Neurowissenschaftler, dass Emo-

tionen zu einer spezifischen Aktivierung des Nervensystems führen können. 

Dadurch kann der Organismus auf eventuell erforderliche, intensive motori-

sche Reaktionen wie Flucht oder Kampf vorbereitet werden.
453

  

Nach ROTH ist das für emotionale Prozesse massgebende limbische System 

hierarchisch strukturiert.
454

 Je nach Ebene der Aktivierung ist das Verhältnis 

von Verstand und Gefühlen ein anderes. Entscheidend ist die Art der Emotion. 

Lernunabhängige affektive Zustände – zu diesen zählen etwa Wut, Furcht und 

Lust – sind auf der untersten Ebene des limbischen Systems angesiedelt. Diese 

Ebene lässt sich nur schwer bewusst steuern.
455

 Auf einer mittleren Ebene liegt 

die emotionale Konditionierung, die durch die basolaterale Amygdala, das 

mesolimbische System, das ventrale Pallidum sowie limbische thalamische 

    

450  REISENZEIN/HORSTMANN, 486 ff.; ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 292. Die These der 

unbewussten Emotionen wurde schon früh aufgeworfen; vgl. z.B. CANNON, Psycholo-

gical Review 1931, 283 ff. Gestützt wird sie zudem durch neuere Forschungsergebnis-

se, welche belegen, dass emotionale Stimuli auch verarbeitet werden, wenn die Auf-

merksamkeit auf etwas anderes gerichtet ist; dazu SHAW et al., Journal of Cognitive 

Psychology 2011, 695 ff.; SUTTON/ALTARRIBA, Journal of Cognitive Psychology 2011, 

736 ff.; zum Ganzen auch DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 

2011, 671 ff.; vgl. auch die Anmerkungen zur diesbezüglichen Debatte in der Emoti-

onspsychologie Fn. 279. 
451  ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 291; vgl. auch DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of 

Cognitive Psychology 2011, 669. 
452  ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 297. 
453  REISENZEIN/HORSTMANN, 486 ff.; so bereits CANNON, Psychological Review 1931, 

283 ff.  
454  Das limbische System als Grundlage der Emotionsverarbeitung wird jedoch teilweise 

kritisiert; vgl. LEDOUX, Cellular and Molecular Neurobiology 2003, 727 m.w.H. 
455  ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 373. 
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Kerne konstruiert wird. Darin wird alles was der Körper tut, nach positiven 

und negativen Konsequenzen bewertet und diese Beurteilung wird im emotio-

nalen Erfahrungsgedächtnis abgespeichert.
456

 Dieses Wissen wird in zukünfti-

gen Situationen abgerufen und beeinflusst somit bevorstehende kognitive Pro-

zesse. Ob das emotionale Gedächtnis umlernen kann, ist unklar.
457

 Auf der 

obersten Ebene, welche bewusst gesteuert werden kann, erfolgt die Bewertung 

von Objekten und Geschehnissen.
458

 Die verschiedenen Ebenen werden vor 

allem von unten nach oben beeinflusst, eine bewusste Kontrolle von oben nach 

unten ist hingegen nur beschränkt möglich.
459

 Das affektiv-emotionale Erfas-

sen und Bewerten einer Situation, welches verhaltensmotivierend wirken 

kann, erfolgt relativ zeitgleich zum tatsächlichen Geschehnisablauf. Erst nach 

einer späteren mehr oder weniger unemotionalen detaillierten Erfassung der 

Sachlage kann es zu einer rationalen Abwägung der Umstände und ihrer Kon-

sequenzen kommen.
460

 Solche kortikale Aktivitäten können die subkortikal 

generierten Antriebe des limbischen Systems entweder unterstützen oder 

hemmen.
461

 Der bewusste Einfluss auf das emotionale Geschehen ist infolge-

dessen erst mit gewisser Verzögerung möglich. ROTH folgert daraus, dass 

„Gefühle den Verstand eher beherrschen als der Verstand die Gefühle.“
462

 

Wie das allgemeine Emotionserleben ist das Verhältnis zwischen Bewusstsein 

und Gefühlslage in erheblichem Mass von individuellen Unterschieden ge-

prägt.
463

 Hier haben sie sogar eine grössere Bedeutung, weil sich zwischen 

verschiedenen Personen sowohl die Emotionsverarbeitungsprozesse als auch 

die übrigen kognitiven Prozesse unterscheiden.
464

 

b)  Die Furchttheorie LeDoux 

LEDOUX hat sich vor allem der Erforschung einzelner Emotionszustände, 

insbesondere der Furcht, gewidmet. Im Unterschied zu anderen Forschern geht 

er nicht einer allgemeinen neurowissenschaftlichen Emotionstheorie nach.
465

 

    

456  ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 373. 
457  ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 274. 
458  ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 374 f. 
459  ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 375. 
460  ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 376. 
461  ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 376, der davon spricht, dass der orbitofrontale Kortex 

vornehmlich eine hemmende Wirkung auf die Amygdala ausübt.  
462  ROTH, Fühlen, Denken, Handeln, 375. 
463  DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 670. 
464  DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 680 
465  REISENZEIN/HORSTMANN, 490. 
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In seiner Furchttheorie hat er sich ausführlich mit der Entstehung und den 

Auswirkungen dieser Emotion auseinandergesetzt.  

Vorweg ist zu betonen, dass die Furcht klar von der dadurch hervorgerufenen 

Verteidigungs- oder Abwehrhandlung zu unterscheiden ist.
466

 Solche Reaktio-

nen müssen nicht zwangsweise durch die Amygdala ausgelöst werden. Vor 

allem, wenn bedrohliche Situationen gut erlernt sind, wird die Reaktion nicht 

über die Amygdala gesteuert.
467

 Ein Verteidigungsverhalten wird daher nicht 

notwendigerweise durch ein Furchtgefühl gesteuert.
468

 

Im vorliegenden Kontext besonders interessant ist die Erkenntnis, dass es zwei 

mögliche Wege der Furchtverarbeitung gibt. LEDOUX zeigte zunächst eine 

direkte Verbindung vom sensorischen Thalamus zur Amygdala.
469

 Dieses „tha-

lamo-amygdaloide System“
470

 ermöglicht insbesondere die emotionale Reak-

tion auf einfache Reize aus der Umwelt.
471

 Die Emotion wird ohne Umweg 

über bewusste Prozesse ausgelöst und ermöglicht eine rasche Reaktion auf 

bedrohliche Reize, ohne dass sich kognitive Prozesse einschalten.
472

 Die emo-

tionale Aktivierung der Amygdala ermöglicht insbesondere die Auslösung 

einer Reihe von motorischen Systemen.
473

 Es kann mit anderen Worten zu 

unbewussten, durch die emotionale Aktivierung ausgelösten Reflexreaktionen 

kommen. Am einfachsten lassen sich die Erkenntnisse LEDOUX an einem 

Beispiel erläutern. Erblickt jemand auf einem Waldboden ein dünnes, ge-

krümmtes Objekt, so wird diese Wahrnehmung im Thalamus schnell und ein-

fach auf die Gefährlichkeit – handelt es sich bloss um eine Wurzel oder eine 

Schlange? – eingeschätzt. Diese Kurzeinschätzung wird auf direktem Weg an 

die Amygdala geleitet, welche wiederum über den Hypothalamus eine Reihe 

von hormonellen und vegetativen Reaktionen veranlasst. Dazu zählt zum Bei-

spiel Beschleunigung der Herzfrequenz und der Atmung sowie Glucoseaus-

schüttung aus der Leber. All dies versetzt den Körper in eine Handlungsbereit-

    

466  LEDOUX, Trends in Cognitive Sciences 2013, 155. 
467  LEDOUX, Trends in Cognitive Sciences 2013, 155. 
468  LEDOUX, Trends in Cognitive Sciences 2013, 156. 
469  LEDOUX, Emotional Brain, 150 ff.; vgl. auch MERTEN, 94 f. 
470  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 201. 
471  LEDOUX, Emotional Brain, 150 ff.; vgl. auch LEDOUX, Neuron 2012, 656; MERTEN, 

94 f. 
472  LEDOUX, Emotional Brain, 150 ff.; vgl. auch BOATMAN/KIM, EJN 2006, 894 ff.; LAM-

BERTI, Zeitschrift für Neuropsychologie 2009, 221; LEDOUX, Neuron 2012, 656; MER-

TEN, 95; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 201. 
473  LEDOUX, Emotional Brain, 163 ff.; vgl. auch MERTEN, 95; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/ 

STEMMLER, 201. 
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schaft, noch bevor eine bewusste Informationsverarbeitung im Thalamus er-

folgt.
474

 

Ein zweites und langsameres Verarbeitungssystem läuft über den Thalamus zu 

den neokortikalen Assoziationsarealen, welche eine Dekodierung des Objekts 

erlauben. Bei diesem „cortico-amygdaloiden System“
475

 gelangen die Infor-

mationen erst nach der Bewertung an die Amygdala, welche dann wiederum 

die behaviorale Reaktion beeinflusst.
476

 Bei dieser zweiten Furchtverarbei-

tungsvariante können sich vermehrt kognitive Prozesse einschalten und so-

wohl die Emotionsentwicklung als auch deren Auswirkung beeinflussen. 

Inwiefern sich die tierexperimentellen Befunde LEDOUX, welche sich zudem 

auf einfache sensorische Furchtstimuli beschränken, auf andere Emotionszu-

stände übertragen lassen, ist fraglich.
477

 Seine Forschung legt immerhin nahe, 

dass es zumindest in der Verarbeitung der Furcht zu direkt von der Emotion 

ausgelösten und nicht vom Bewusstsein gesteuerten Reaktionsmustern kom-

men kann. 

c)  Auswirkungen auf bestimmte kognitive Prozesse 

Entsprechend zur Emotionspsychologie lassen sich aus neurowissenschaftli-

chen Erkenntnissen kaum allgemein gültige Aussagen zum generellen Verhält-

nis zwischen Emotionen und bewussten Prozessen finden. Es gibt allerdings 

vermehrt Ergebnisse zum Verhältnis zwischen Emotionen und bestimmten 

kognitiven Prozessen. Interessante Ausführungen dazu finden sich in der Me-

taanalyse von BLANCHETTE und RICHARDS. Sie untersuchten den Einfluss von 

Emotionen auf entscheidende kognitive Prozesse wie Interpretation, Einschät-

zung, Entscheidung und Denkfähigkeit und konnten zeigen, dass derartige 

Prozesse entscheidend vom emotionalen Befinden einer Person abhängen.
478

 

Die Interpretation der Umwelt wird erheblich durch die Gefühlslage der be-

troffenen Person beeinflusst. Wer Angst verspürt oder generell ängstlicher ist 

als andere, interpretiert seine Umwelt schneller negativ, nimmt etwa schneller 

    

474  Darstellung nach LEDOUX, Emotional Brain, 163 ff.; vgl. auch BRANDSTÄTTER et al., 

170 f. 
475  SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 201. 
476  LEDOUX, Emotional Brain, 161 ff.; vgl. auch BOATMAN/KIM, EJN 2006, 894 ff.; 

SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 134. 
477  LEDOUX, Neuron 2012, 653; SCHMIDT-ATZERT/PEPER/STEMMLER, 134. 
478  BLANCHETTE/RICHARDS, Cognition and Emotion 2009, 561 ff. 
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eine Gefahrensituation als gegeben an. Andere Emotionszustände können 

ebenfalls zu ähnlichen Bewertungsverzerrungen führen.
479

 

Die an die Interpretation anschliessende und auf die Zukunft gerichtete Beur-

teilung der Situation ist ebenso von der Gefühlslage abhängig. Personen in 

positiver Emotionslage nehmen eher positive Einschätzungen vor und erwar-

ten erfreulichere Geschehnisse; Personen mit negativer Gefühlslage erwarten 

demgegenüber nachteilige Ereignisse.
480

 Damit einhergehend ist ferner die 

Risikofreudigkeit der entsprechenden Person emotional bedingt.
481

 

Im Einklang mit der handlungsvorbereitenden Funktion von Emotionen ist 

anerkannt, dass sie aufmerksamkeitsfördernd wirken können. Die für die Emo-

tionsverarbeitung notwendigen Gehirnregionen werden aktiviert und ermögli-

chen eine effiziente Verarbeitung des emotionalen Stimulus.
482

 Dies scheint 

insbesondere für negative Emotionen wie etwa Wut, Angst oder Bedrohung zu 

gelten.
483

 

Die Abspeicherung und Abrufung von Erinnerungen ist stark vom emotiona-

len Befinden der betreffenden Person abhängig. Es ist leichter, Erinnerungen 

abzurufen, welche zum momentanen Befinden passen, da sie zusammen mit 

der emotionalen Bewertung abgespeichert werden.
 484

  

Aufgrund ihres Einflusses auf all diese kognitiven Prozesse scheinen Emotio-

nen insgesamt das logische Denken zu einem gewissen Grad zu beeinträchti-

gen.
485

 So wird etwa die Auswahl an Denkstrategien vom Emotionszustand 

beeinflusst. Positive Gefühle führen eher zu heuristischen Problemverarbei-

tungen als negative.
486

 

    

479  BLANCHETTE/RICHARDS, Cognition and Emotion 2009, 563 ff. m.w.H. 
480  BLANCHETTE/RICHARDS, Cognition and Emotion 2009, 571 ff. m.w.H. 
481  BLANCHETTE/RICHARDS, Cognition and Emotion 2009, 575 f. 
482  DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of Cognitive Psychology 2011, 671 m.w.H.; vgl. 

auch SUTTON/ALTARRIBA, Journal of Cognitive Psychology 2011, 744;  
483  SHAW et al., Journal of Cognitive Psychology 2011, 704 f.; SUTTON/ALTARRIBA, Jour-

nal of Cognitive Psychology 2011, 739 ff.; wobei sich diese Studien auf die Wahrneh-

mung und Verarbeitung von emotionalen Gesichtsausdrücken bzw. Aussagen anderer 

Personen beziehen. 
484  Vgl. dazu statt vieler CRAWFORD et al., 37 ff.; DOLCOS/IORDAN/DOLCOS, Journal of 

Cognitive Psychology 2011, 670 ff.; LEDOUX, Cellular and Molecular Neurobiology 

2003, 731 ff.; LEDOUX, Emotional Brain, 179 ff. 
485  BLANCHETTE/RICHARDS, Cognition and Emotion 2009, 578 ff. m.w.H. 
486  BLANCHETTE/RICHARDS, Cognition and Emotion 2009, 582. 
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C.  Aussagen zur Wirkungsweise des Affekts in der 

forensischen Psychiatrie 

Da sich die forensische Literatur in der Regel nicht gesondert mit dem Affekt 

beschäftigt, sondern auf Affektdelikte fokussiert ist, werden die Auswirkungen 

heftiger Gemütsbewegungen nicht allgemein, sondern nur gezielt auf affektiv 

motivierte Straftaten behandelt. Ganz allgemein werden die psychologischen 

Erkenntnisse aufgenommen und es wird darauf hingewiesen, dass Emotionen 

bei spezieller quantitativer Ausprägung Denken und Handeln des Individuums 

bestimmen können.
487

 In Extremfällen können gar nicht bewusst gesteuerte 

„Verhaltens- und Handlungsschablonen“ ablaufen.
488

 FURGER folgert daraus: 

„Unbewusste Komplexe, Stimmungen, Affekte, Gefühle und Leidenschaften 

sind oft die massgeblich bestimmenden Kräfte menschlichen Handelns und 

Verhaltens.“
489

 Zusätzlich wird auf neurologische Erkenntnisse zurückgegrif-

fen. Affektdelikte werden als „Kurzschlusshandlungen“ ohne oder nur mit 

geringer kortikaler Beteiligung betrachtet,
490

 bei welchen die bewusste Hand-

lungsregulation des Täters zumindest erschwert ist. Gesondert wird teilweise 

der Affektstupor beschrieben. Dies ist eine Situation, in der eine Person auf-

grund ihrer heftigen Emotionen nicht mehr zu einer Reaktion fähig ist; sie ist 

etwa „vor Schreck gelähmt“.
491

 

Eine häufig vorgebrachte These ist die Behandlung des Affektdelikts als Pri-

mitivreaktion. Demnach führt eine starke affektive Erregung zu Explosivreak-

tionen und Kurzschlusshandlungen; der Affekt entlädt sich direkt in der straf-

baren Handlung, ohne dass sich zügelnde Überlegungen einschalten könn-

ten.
492

 Für die Bestätigung eines derartigen Beherrschungsverlusts wird auf 

psychologische Experimente, insbesondere die Dembo-Versuche, verwie-

sen.
493

 Im Hinblick auf die Frage der Schuldfähigkeit des Affekttäters werden 

solche Versuche in Frage gestellt. Aus dem Kontrollverlust alleine kann noch 

nicht die Schuldunfähigkeit abgeleitet werden. Gerade mit Begriffen wie Ex-

plosivreaktion und anderen plakativen Umschreibungen muss zurückhaltend 

    

487  NEDOPIL/MÜLLER, 117. 
488  NEDOPIL/MÜLLER, 117 m.w.H. 
489  FURGER, AJP 1992, 1122. 
490  ENDRES, 415. 
491  KONRAD/RASCH, 373; anderes Begriffsverständnis bei FRANK, Psychiatrie, 11, der von 

einer „fast vollständigen Sperrung der Affektivität“ spricht. 
492  So etwa KONRAD/RASCH, 373; RÖSLER et al., 114; SAß, Nervenarzt 1983, 559. 
493  KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 330; SAß, Nervenarzt 1983, 559 f.; vgl. dazu auch vorne 

Erster Teil 2. Kap. A. II. 2.  
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umgegangen werden, da diese die Unbeherrschbarkeit des Affekts geradezu 

implizieren.
494

 

Die Auswirkungen eines Affekts werden in der forensischen Psychiatrie in der 

Regel nicht gesondert untersucht, sondern nur Aussagen hinsichtlich dessen 

Relevanz für die Schuldfähigkeit des Täters getroffen. Bis zum Zweiten Welt-

krieg wurde diesbezüglich überwiegend davon ausgegangen, dass insbesonde-

re affekttypische Delikte bei Vorliegen von bestimmten Gemütsbewegungen – 

vor allem Eifersucht und Zorn – entschuldigt werden können.
495

 In der Folge 

wurde diese Position in Zweifel gezogen. Gewisse Autoren führten aus, dass 

eine normalpsychologische Affekterregung grundsätzlich keine Beeinflussung 

der Kontrollfähigkeit bewirke und dass der Affekt ergo ausschliesslich norma-

tiven Bewertungskriterien offenstehe. So könnte juristisch höchstens die Zu-

mutbarkeit normgemässen Verhaltens im Raum stehen, die Schuldfähigkeit sei 

jeweils gegeben.
496

 Andere Meinungen gingen demgegenüber weiterhin davon 

aus, dass auch der nicht krankhafte Affekt dazu führen kann, dass eine Person 

soweit in ihrer Beherrschungsfähigkeit eingeschränkt ist, dass dies die Schuld-

fähigkeit des Täters beeinträchtigt.
497

 Diesbezüglich wurde bereits in den Aus-

führungen zum forensischen Verständnis der Affekttat deutlich, dass eine Ein-

engung des Bewusstseinsfelds teilweise gar als Begriffselement betrachtet 

wird.
498

 Dies verdeutlicht, dass eine Auswirkung einer heftigen Gemütsbewe-

gung darin liegen kann, dass nur noch bestimmte, durch den Affekt gefilterte 

Erlebnisreize wahrgenommen werden.
499

 Die starken Gefühlsregungen beim 

Affekt führen dazu, dass die Reflexion über die Wahrnehmungsgegebenheiten 

    

494  SAß, Nervenarzt 1983, 559; kritisch auch JANZARIK, 60. 
495  SAß, Nervenarzt 1983, 560 m.w.H. 
496  Vgl. SAß, Nervenarzt 1983, 560 f. m.w.H. 
497  Dabei ergab sich auch unter den forensischen Psychiatern ein Diskurs, wie dieser zu 

beachten sei. Ein Teil der forensischen Lehre ging weiterhin davon aus, dass es sich ty-

pischerweise um ein Schuldproblem handelt, da Einsicht- und Steuerungsfähigkeit ein-

geschränkt oder im Extremfall gar ausgeschlossen werden können. Andere Autoren 

hielten dem dagegen, dass nur für diejenigen Taten, bei denen der Gesetzgeber bei Vor-

liegen eines Affekts ein vermindertes Verschulden sieht, eine besondere Strafnorm ge-

schaffen wird – entsprechend wie es bis heute in Art. 113 StGB für die Tötung der Fall 

ist. Da die strafrechtlichen Möglichkeiten zur Beachtung des Affekts im Folgenden 

ausführlich dargelegt werden, wird auf eine genauere Darstellung dieses Disputs in der 

forensischen Literatur verzichtet; vgl. dazu etwa SAß, Nervenarzt 1983, 561 m.w.H. 
498  Vgl. Erster Teil 1. Kap. D. I. 3. 
499  KONRAD/RASCH, 375; LAMBERTI, Zeitschrift für Neuropsychologie 2009, 224; NEDO-

PIL/MÜLLER, 281. 
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und das eigene Tun eingeschränkt ist.
500

 Es kann zur Herabsetzung der Wahr-

nehmungs- und der Steuerungsfähigkeit kommen.
501

 

Die forensische Psychiatrie orientiert sich aufgrund ihrer Ausrichtung nicht an 

der allgemeinen Wirkungsweise von Affekten oder Emotionen. Vielmehr geht 

es darum, Auskünfte für den juristischen Umgang damit zu liefern. So wird 

mehrheitlich versucht zu beantworten, ob und wann ein Affekt zur Schuldun-

fähigkeit oder zur verminderten Schuldfähigkeit eines Straftäters führen kann. 

Die diesbezüglichen Ausführungen werden nicht hier, sondern bei den ent-

sprechenden Stellen im zweiten Teil dieser Arbeit beigezogen.  

D.  Zwischenfazit 

Genauso wie die eigentliche Begrifflichkeit des Affekts nur schwer präzise 

festgestellt werden kann, so lassen sich auch über dessen Auswirkungen kaum 

allgemein gültige Aussagen treffen. Die psychologische und neurowissen-

schaftliche Emotionsforschung zeigt immerhin die stark handlungsmotivieren-

den Tendenzen von Emotionen, welche mit der Intensität des Gemütszustands 

steigen. Es besteht insbesondere ein enger Zusammenhang zwischen Wut und 

aggressivem Verhalten.  

Kognitive Prozesse können durch starke Emotionen gesteigert oder einge-

schränkt werden. Für ganz einfache Verteidigungsreaktionen ist es sogar mög-

lich, dass bewusste Prozesse gänzlich ausgeschlossen sind. Für ein exakteres 

Verständnis des Verhältnisses von Affekten und Bewusstsein bleibt die weitere 

wissenschaftliche Entwicklung abzuwarten. Der momentane Wissensstand 

bestätigt indes die dieser Arbeit zugrunde liegende Annahme. Affekte können 

stark verhaltensmotivierend wirken, gewisse kognitive Prozesse beeinflussen 

und infolgedessen die Beherrschungsfähigkeit einer Person einschränken. 

    

500  KONRAD/RASCH, 375. 
501  Vgl. die strafrechtliche Bewertung der Schuldfähigkeit eines Affekttäters hinten Zwei-

ter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) cc). 
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1. Kapitel: Affekt im Allgemeinen Teil des StGB 

In diesem Kapitel soll untersucht werden, wie der Affekt im Allgemeinen Teil 

des StGB zu berücksichtigt ist. Dabei wird dem klassischen Deliktsaufbau 

gefolgt und jeweils aufgezeigt, welche Probleme sich bei einem Affektdelikt 

ergeben können. Besondere Beachtung wird dem Verhältnis von Affekt und 

Schuld geschenkt. Ausserdem wird die Berücksichtigung des Affekts bei der 

Strafzumessung untersucht.  

A.  Verortung des Affekts im klassischen Verbre-

chensaufbau 

Der Verbrechensaufbau bezeichnet jene Elemente, welche eine Handlung zu 

einem strafbaren Delikt werden lassen. Gefordert ist ein menschliches Verhal-

ten
502

, welches tatbestandsmässig, rechtswidrig und schuldhaft ist.
503

 Für die 

folgende Darstellung ist damit der dreistufige Verbrechensaufbau
504

 massge-

bend.  

Der Tatbestand beschreibt alle materiellen Voraussetzungen, welche ein Ver-

halten als strafwürdig erscheinen lassen, sodass ein staatliches Strafbedürfnis 

entsteht. Er wird durch die im Gesetz festgeschriebenen Voraussetzungen be-

stimmt (nullum crimen sine lege). Der Tatbestand umfasst damit alle unrechts-

begründenden Tatsachen.
505

 

Die Tatbestandsmässigkeit eines Verhaltens indiziert dessen Rechtswidrig-

keit.
506

 Es ist daher einzig nach Gründen zu suchen, welche ein tatbestands-

mässiges Tun ausnahmsweise rechtfertigen. So kann eine Handlung, welche 

    

502  Dies ist jedoch gerade seit der Einführung des Unternehmensstrafrechts ein umstritte-

ner Punkt; vgl. JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, 7 ff., welcher darauf hinweist, dass die 

allgemeinen Voraussetzungen der Strafbarkeit für Unternehmungen angepasst werden 

müssen; PIETH, Wirtschaftsstrafrecht, 56 ff.; RIKLIN, AT I, § 12 N 14 ff. Dies soll hier 

jedoch nicht weiter aufgegriffen werden, da der Affekt in jedem Fall nur bei von Men-

schen begangenen Delikten von Bedeutung sein kann. Vgl. zur strafrechtlich relevanten 

Handlung auch hinten Zweiter Teil 1. Kap. I. 1. a) aa). 
503  DONATSCH/TAG, 82; TRECHSEL/NOLL, 69; ähnlich bereits SCHWANDER, 123. 
504  Statt vieler STRATENWERTH, AT I, § 8 N 11; anders etwa in Deutschland, wo die Recht-

fertigungsgründe teilweise als negative Tatbestandsmerkmale aufgefasst werden und 

daher einem lediglich zweistufigen Verbrechensaufbau gefolgt wird; vgl. dazu bspw. 

SCHÖNKE/SCHRÖDER-LENCKNER/EISELE, Vor §§ 13 ff. N 15 ff. m.w.H. 
505  Zum Ganzen STRATENWERTH, AT I, § 8 N 5 ff.; TRECHSEL/NOLL, 73 f. 
506  Statt vieler DONATSCH/TAG, 217; SEELMANN/GETH, 153; TRECHSEL/NOLL, 115.  
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einen Straftatbestand erfüllt, ausnahmsweise rechtmässig sein, wenn bestimm-

te Umstände vorliegen.
507

 Die Rechtswidrigkeit hat damit die umgekehrte 

Sichtweise als die Tatbestandsmässigkeit. Zu prüfen sind die unrechtsaus-

schliessenden Voraussetzungen. Tatbestand und Rechtmässigkeit zusammen 

umfassen den Unrechtsgehalt einer Tat.
508

 

Die Schuld schliesslich bezieht sich nicht auf die Tat, sondern auf den Täter. 

Es ist zu prüfen, ob er für sein Verhalten auch verantwortlich gemacht werden 

kann.
509

 Es geht mithin um den persönlichen Vorwurf gegenüber dem Täter.
510

 

I.  Tatbestandsmässigkeit 

1.  Objektiver Tatbestand 

a)  Handlung 

aa)  Rechtlich relevante Handlung  

Die Tatbestandsmässigkeit einer Straftat kann grundsätzlich nur durch eine 

menschliche Handlung ausgelöst werden.
511

 Vorausgesetzt ist zudem, dass die 

Handlung vom Willen der handelnden Person getragen ist.
512

 Allerdings kann 

nur geäussertes Verhalten strafrechtlich relevant sein; der blosse Wille oder die 

Gesinnungen sind nicht vom Strafrecht erfasst.
513

 

Rechtlich relevante Handlungen müssen von sogenannten Nichthandlungen 

abgegrenzt werden. Unbeachtlich ist die Handlung eines Menschen, wenn er 

keinerlei Einfluss darauf hat. Dies ist etwa bei mechanischen Einwirkungen, 

unkontrollierten Bewegungen im Schlaf oder unter Hypnose, reinen Reflex-

handlungen, Krampferscheinungen oder in Fällen der vis absoluta anzuneh-

men.
514

 Als weitere Beispiele zählt RIKLIN das Agieren im Zustand der totalen 

Bewusstlosigkeit sowie Handlungen von Säuglingen auf und fügt an, dass der 

    

507  SEELMANN/GETH, 153 f. 
508  Vgl. dazu auch STRATENWERTH, AT I, § 8 N 22 ff. 
509  DONATSCH/TAG, 82; STRATENWERTH, AT I, § 8 N 16. 
510  STRATENWERTH, AT I, § 8 N 22. 
511  DONATSCH/TAG, 84; FREI, Kausalzusammenhang, 7; SEELMANN/GETH, 95; differenzie-

rend JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, 7 ff. 
512  DONATSCH/TAG, 84; FREI N 10; HEIERLI, 36; RIKLIN, AT I, § 12 N 8. 
513  RIKLIN, AT I, § 12 N 13; TRECHSEL/NOLL, 83. 
514  DONATSCH/TAG, 84; HEIERLI, 40; RIKLIN, AT I, § 12 N 11; SEELMANN/GETH, 95. 
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Übergang zwischen der rechtlich relevanten und der Nichthandlung fliessend 

ist.
515

 

Bei Reflexen ist die Problemlage nicht restlos geklärt. Auf der einen Seite sind 

angeborene oder unbedingte Reflexe Aktionen, welche ohne bewusste Mit-

wirkung des Gehirns, also nur aufgrund einer äusseren Reizung, ablaufen. 

Solchen nicht willentlich gesteuerten Handlungen kommt keine rechtliche 

Relevanz zu.
516

 Anders ist die Lage bei erlernten oder bedingten Reflexen. 

Dabei handelt es sich um Verhaltensweisen, welche aufgrund von Erfah-

rungswerten oder gezieltem Training ohne bewusste Steuerung ablaufen. Ob-

wohl in diesem Fall die Handlung „wie von selbst“ abläuft, wird sie zumindest 

in einer tieferen Bewusstseinsebene verarbeitet,
517

 läuft daher nicht automa-

tisch ab und hat als willentlich gesteuerte Handlung zu gelten.
518

 

bb)  Affekttaten als rechtlich relevante Handlungen 

Eine Affekttat begeht der Täter unter dem Einfluss einer heftigen emotionalen 

Drucksituation, welche die Beherrschungsfähigkeit des Täters beeinflussen 

kann. Es stellt sich somit die Frage, ob eine Affekthandlung überhaupt recht-

lich relevant sein kann. 

Im Gegensatz zur schweizerischen Lehre beschäftigt sich die deutsche mit 

dieser Problematik. Aufgrund der grossen Ähnlichkeit der Handlungsbegriffe 

im deutschen und im schweizerischen Strafrecht – nach deutschem Strafrecht 

geht es beim Handlungsbegriff ebenfalls primär darum rein mechanische und 

nicht unter Mitwirkung der geistigen Kräfte des Menschen vollzogene Hand-

lungen von der rechtlich relevanten Handlung abzugrenzen
519

 – können die 

von der deutschen Lehre erarbeiteten Ansätze für die Beurteilung der Situation 

nach schweizerischem Recht herangezogen werden.  

SCHEWE wirft die Frage der Handlungsqualität von Affekttaten unter Zuhilfe-

nahme des psychologischen Schrifttums auf. Er zeigt auf, dass bei affektiv 

motivierten Taten in der Psychologie und in Sachverständigengutachten oft 

von ungewollten, reflexartigen Handlungen gesprochen wird.
520

 Trotzdem 
    

515  RIKLIN, AT I, § 12 N 13. 
516  FREI, Kausalzusammenhang, 11 ff. 
517  HEIERLI, 37. 
518  Anders FREI, Kausalzusammenhang, 14, die keine kategorisierte Abgrenzung vor-

nimmt, sondern auf den Einzelfall abstellt. 
519  Statt vieler SCHEWE, 24 ff.; SCHÖNKE/SCHRÖDER-LENCKNER/EISELE, Vor §§ 13 ff. 

N 37 ff. jeweils m.w.H. 
520  SCHEWE, 27 ff. 
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setzen sich sowohl Praxis als auch Dogmatik nur wenig mit diesem Problem 

auseinander.
521

 Wenn ein Gutachten von einem unwillkürlichen oder gar au-

tomatischen Ablauf einer Affekttat spricht, ist die Frage nach der Handlungs-

qualität zu stellen. Dies hat das Oberlandesgericht Hamburg in folgendem Fall 

getan: Der Täter sollte eine Frau einkleiden. Dabei versuchte er sie zu umar-

men. Als sie sich losreissen wollte, wurde ihre Brust entblösst. Darauf küsste 

der Täter die Brust und verletzte sie durch einen Biss.
522

 Die Vorinstanz mach-

te geltend, dass es sich möglicherweise gar nicht um eine relevante Handlung, 

sondern um eine Art Reflexbewegung gehandelt habe.
523

 Dem widersprach das 

Oberlandesgericht und machte darauf aufmerksam, dass ein triebhaftes Af-

fektgeschehen vorgelegen habe. Einem solchen könne die Handlungsqualität 

nicht abgesprochen werden. Anders sei es bei der Reflexhandlung, weil da die 

Erregung der motorischen Nerven nicht unter seelischem Einfluss, sondern 

rein aufgrund eines physiologischen Reizes ausgelöst werde.
524

  

SCHEWE verdeutlicht, dass es sich bei der Affekttat nicht um eine eigentliche 

Reflexbewegung handelt. Trotzdem wirft er die Frage auf, wieso man nicht 

von einem „automatischen“ oder „instinktiven“ Geschehen ausgehen könne.
525

 

Er ist der Meinung, dass die Gerichte oft vom Ergebnis her argumentieren und 

deshalb in gravierenden Fällen die Frage nach der Handlungsqualität gar nicht 

zulassen. Gemäss SCHEWE gäbe es viele Konstellationen, in denen diese Frage 

zumindest aufgeworfen werden müsste. Er weist jedoch auch darauf hin, dass 

die „Unwillkürlichkeit“ von Affekttaten nicht mit derjenigen von Nichthand-

lungen identisch ist.
526

 Die Unklarheit der diesbezüglichen strafrechtlichen 

Definitionen führt dazu, dass man die Lösung ergebnisorientiert sucht, damit 

das gefühlsmässig „richtige“ Resultat entsteht.
527

 Im Endeffekt geht SCHEWE 

dennoch davon aus, dass Affekthandlungen zumindest in einem gewissen 

Mass von Willen beeinflusst sind, indem sie direkt auf eine Rechtsverletzung 

    

521  SCHEWE, 31; vgl. auch KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 328. 
522  OLG Hamburg vom 13. Dezember 1949, JR 1950, 408; vgl. auch ROXIN, AT I, § 8 

N 69; SCHEWE, 31. 
523  Wobei diese Möglichkeit nicht vollends vertreten wurde, sondern bloss festgehalten 

wurde, dass es sich dabei um eine interessante Frage handle; vgl. OLG Hamburg vom 

13. Dezember 1949, JR 1950, 409. 
524  OLG Hamburg vom 13.12.1949, JR 1950, 409. 
525  SCHEWE, 32. 
526  SCHEWE, 32 f. 
527  SCHEWE, 32. 
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gerichtet sind. Es fehlt die reflextypische Zufälligkeit der Verursachung.
528

 

Damit eine rechtlich relevante Handlung vorliegt, muss die willentliche Steue-

rung vom Täter nicht bewusst vorgenommen werden. Auch eine unbewusste 

Steuerung genügt, dass eine willentliche Handlung angenommen werden 

kann.
529

 

Die deutsche Lehre ist sich darin einig, dass eine Affekthandlung strikt von der 

Reflexbewegung zu unterscheiden ist. Wie vom OLG Hamburg ausgeführt, 

wird ein Reflex alleine durch einen körperlich-physiologischen Reiz unmittel-

bar ausgelöst, ohne dass es dazu der Mitwirkung des Bewusstseins bedarf.
530

 

Demgegenüber ist die Handlung bei einem Affekt immer noch durch bewusste 

Vorgänge geprägt, weshalb eine willentliche Beherrschbarkeit zumindest mög-

lich ist.
531

 

In der Schweizer Lehre taucht die Frage nach der Handlungsqualität einer 

Affekthandlung nur indirekt auf. Dennoch wird den Erkenntnissen der deut-

schen Lehre gefolgt, indem etwa erwähnt wird, dass ein Affekt nicht zur An-

nahme einer Nichthandlung führt.
532

 STRATENWERTH macht deutlich, dass 

auch Affekthandlungen als Willensakte zu verstehen sind. Sie werden mindes-

tens unbewusst in einer Weise, die auch bewusst erfolgen könnte, gesteuert.
533

 

Die Abgrenzung zur Reflexhandlung wurde auch schon von WALDER verdeut-

licht. Er stellte klar: „Was wir im Jähzorn tun, ist prinzipiell vorsätzliches Tun, 

nicht unwillkürliche Reflexreaktion.“
534

 

Dieser Auffassung ist zweifellos zu folgen. In Anlehnung an die deutsche Leh-

re ist zu bemerken, dass es sich bei Affekttaten nicht um ein zufällig anmuten-

des, unbewusstes Verhalten handelt. So lassen auch die psychologische und 

die psychiatrische Literatur erkennen, dass emotional motivierte Handlungs-

    

528  SCHEWE, 32; ebenso KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 328; ROXIN, AT I, § 8 N 69, welcher 

darauf hinweist, dass auch eine Affekttat als Persönlichkeitsäusserung zu verstehen ist; 

SCHÖNKE/SCHRÖDER-LENCKNER/EISELE, Vor §§ 13 ff. N 40. 
529  STRATENWERTH, FS-Welzel, 300, der in Anwendung des finalen Handlungsbegriffes 

von einer „unbewussten Finalität“ spricht. 
530  NAU, 17; SCHÖNKE/SCHRÖDER-LENCKNER/EISELE, Vor §§ 13 ff. N 40; vgl. auch KRÜM-

PELMANN, FS-Welzel, 334 ff.; RAUCH, 207 f. 
531  BLAU, FS-Tröndle, 116; NAU, 18; RAUCH, 207 f.; vgl. auch ZABEL, 31 ff.; im Ergebnis 

ebenso in der österreichischen Lehre WK-MOOS, § 76 N 7; MOOS, ZStW 1977, 807. 
532  RIKLIN, AT I, § 12 N 13; SEELMANN/GETH, 95, die jedoch nicht vom Affekt, sondern 

lediglich von „instinktgeleiteten Schreckreaktionen“ sprechen.  
533  STRATENWERTH, AT I, § 7 N 7. 
534  WALDER, ZStrR 1965, 58. 
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impulse in der Regel willentlich steuerbar sind.
535

 Affekthandlungen sind also 

nicht als reine Reflexe zu betrachten und stellen willentlich getragene – und 

somit rechtlich relevante – Handlungen dar.
536

 

b)  Kausalität  

Bei Erfolgsdelikten ist der Täter nur strafbar, wenn seine Handlung kausal für 

den Erfolgseintritt war. Die Kausalität – der Ursachenzusammenhang – ist 

grundsätzlich gegeben, wenn die Handlung nicht weggedacht werden könnte, 

ohne dass der Erfolg entfiele (conditio sine qua non).
537

 

Ob sich ein Täter bei seiner Tat in einer emotionalen Ausnahmesituation be-

fand, hat grundsätzlich keinen Einfluss auf die Kausalität seiner Handlung. Bei 

der Berücksichtigung des Affekts stellt sich allerdings die Frage, ob dieser 

überhaupt ursächlich für die Tatbegehung war. Der emotionale Ausnahmezu-

stand des Täters muss entscheidende Bedeutung für die Tatausführung gehabt 

haben, damit er beachtet werden kann. Dies ist jedoch eine Frage der Affektbe-

rücksichtigung und kein Kausalitätsproblem, weshalb es an anderer Stelle zu 

behandeln ist.
538

 

2.  Subjektiver Tatbestand 

a)  Vorsatz 

„Es ist denkbar, dass ein Affekt die Entstehung des Deliktvorsatzes hindert. 

Zumindest scheint es bei einem Affekttäter mitunter ungewiss, ob er einen, 

einem bestimmten Straftatbestand entsprechenden Vorsatz gebildet habe.“
539

 

Dieses Zitat macht deutlich, dass zu untersuchen ist, inwiefern ein Affekt bei 

der subjektiven Seite der Tat zu beachten ist. Ein Täter kann gemäss 

Art. 12 Abs. 1 StGB nur bestraft werden, wenn die Tat vorsätzlich begangen 

wurde; er muss mit Wissen und Willen gehandelt haben.  

    

535  Vgl. vorne Erster Teil 2. Kap. A. IV. 2. und Erster Teil 2. Kap. B. II. 3. 
536  Insofern ungeschickt formuliert OGer ZH, Urteil vom 25. November 2014, SU140052, 

Strafzumessung, E. 3, wo für eine Person, welche eine Ohrfeige unmittelbar mit einer 

solchen retournierte, davon gesprochen wird, sie habe „auch in einem unmittelbaren 

Reflex und im Affekt“ gehandelt.  
537  Statt vieler DONATSCH/TAG, 103; vgl. ausführlich zur Kausalität FREI, Kausalzusam-

menhang, 19 ff.; WALDER, ZStrR 1977, 113 ff.  
538  Vgl. für die entsprechende Voraussetzung beim Totschlag, hinten Zweiter Teil 2. Kap. 

A. II. 3. a) aa) (4). 
539  WALDER, ZStrR 1965, 57 f. 
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Vorweg ist zu beachten, dass subjektive Elemente einer Tat früher unter der 

Schuld behandelt wurden. Bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts wurden 

alle inneren Vorgänge, welche beim Täter bei der Tatausführung abliefen, als 

Schuldelemente betrachtet. Vorsatz und Fahrlässigkeit waren Ausprägungen 

der Schuld.
540

 Erst unter dem Einfluss der finalen Handlungslehre entwickelte 

sich die Eigenständigkeit des subjektiven Tatbestands und er etablierte sich 

weg von der Schuld.
541

 Der Vorsatz gehört heute zum psychischen Unwert der 

Tat. Das heisst, er betrifft den Unrechtsgehalt der Tat und nicht bloss die Zu-

rechnung der Tat zum Täter. Er ist daher nicht mehr direkt mit der Schuld 

verknüpft.
542

 

Da sich der Paradigmenwechsel vollständig vollzogen hat, muss das Verhältnis 

zwischen Affekt und Vorsatz eigenständig untersucht werden. Es genügt nicht, 

darauf zu verweisen, dass der Affekt ein Zurechnungsproblem ist und darum 

bei der Schuld abgehandelt werden muss. Es ist vielmehr der Eigenständigkeit 

des psychischen Tatelements Rechnung zu tragen und zu prüfen, inwiefern ein 

Affekt intellektuelle und voluntative Vorgänge beim Täter beeinflussen kann 

und welche Auswirkungen dies auf den Vorsatz hat.
543

 

aa)  Affekt und Wissen 

(1) Die intellektuelle Vorsatzkomponente 

Beim Wissen handelt es sich um die intellektuelle Vorsatzkomponente. Der 

Täter muss den Tatbestand in Kenntnis aller objektiven Tatbestandselemente 

ausführen.
544

 Es muss ihm dabei nicht eine exakte juristische Subsumtion be-

kannt sein; es genügt wenn der Täter den Tatbestand so verstanden hat, wie es 

der landläufigen Anschauung entspricht (sog. Parallelwertung in der Laien-

sphäre).
545

 Der Täter muss aktuelles Wissen besitzen; die Tatumstände müssen 

    

540  MEYER, ZStrR 1943, 70 ff.; SCHULTZ, AT, 187; vgl. auch THOMMEN, recht 2013, 285. 
541  STRATENWERTH, AT I, § 9 N 50 ff.; STRATENWERTH, ZStrR 1965, 184 ff.; TRECHSEL/ 

NOLL, 63; vgl. auch WELZEL, Strafrecht, 33 ff., 64 ff. 
542  DONATSCH/TAG, 271. 
543  So auch NAU, 116, der sich wundert, dass es in neuerer Zeit nicht zu einer grösseren 

Auseinandersetzung mit den vorsatzrelevanten Problemen einer Affekttat gekommen 

ist; vgl. auch ZIEGERT, Diss., 22 f. 
544  DONATSCH/TAG, 113; DUPUIS et al., Art. 12 N 5; HURTADO POZO, Partie générale, 562; 

KILLIAS et al., 305; RIKLIN, AT I, § 16 N 7; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-

RICHARD, Art. 12 N 5; VEST/FREI/MONTERO, 57. 
545  BGE 138 IV 130, E. 3.2.1; 135 IV 12, E. 2.2; 129 IV 238, E. 3.2.2; CR CP I-CORBOZ, 

Art. 12 N 34; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 12 N 5; DONATSCH/TAG, 115; DUPUIS 
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ihm zum Tatzeitpunkt tatsächlich bewusst gewesen sein.
546

 Dabei ist nicht 

zwingend Wissen im engeren Sinne nötig, da nur wirklich gewusst werden 

kann, was schon passiert ist. Weil der Tatbestand erst noch vollendet wird, 

muss der Täter dessen Erfüllung für ernsthaft möglich halten.
547

 Dies schliesst 

auch mit ein, dass der Täter eine gewisse Voraussicht über den Geschehensab-

lauf besitzt. Er ist sich bewusst, dass seine Handlung kausal für die Erfüllung 

des Tatbestands sein wird.
548

 

Das Wissen kann auch in der Form eines sogenannten Mitbewusstseins vor-

handen sein. Der Täter muss nicht alle objektiven Tatbestandsmerkmale expli-

zit bedenken; es genügt, wenn ihm die wesentlichen Umstände als dauerndes 

Begleitwissen mitbewusst sind.
549

  

(2) Das Wissen beim Affektdelikt 

Handelt ein Täter im Affekt, stellt sich die Frage, ob er überhaupt in der Lage 

ist, sich die nötige Vorstellung über die Umwelt zu bilden, welche für die Er-

füllung des Wissenselements vorausgesetzt ist.
550

 Es ist zu beurteilen, ob es 

dem Täter in seiner emotionalen Ausnahmesituation die Möglichkeit hat, die 

Wirklichkeit korrekt wahrzunehmen.
551

 

WALDER ist der Ansicht, dass die Wissensseite durch den Affekt nur in Aus-

nahmefällen betroffen ist. Der Affekttäter sei sich in der Regel bewusst, was er 

tut. Probleme sieht er höchstens bei Tatbestandselementen, die sich nicht im 

Mittelpunkt des Vorstellungsfelds des Täters befinden. Als Beispiel nennt er 

eine Person, die nach einer Auseinandersetzung beim Weggehen nicht den 

    

et al., Art. 12 N 5; HURTADO POZO, Partie générale, 565; BSK StGB I-NIGGLI/MAEDER, 

Art. 12 N 27; RIKLIN, AT I, § 16 N 7; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 12 N 3. 
546  CR CP I-CORBOZ, Art. 12 N 31; BSK StGB I-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 25; STRATEN-

WERTH, AT I, § 9 N 73; VEST/FREI/MONTERO, 57. 
547  BSK StGB I-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 26; STRATENWERTH, AT I, § 9 N 65, 75. 
548  Dies kann insbesondere bei Konstellationen des Irrtums über den Kausalverlauf zu 

Schwierigkeiten führen. Vgl. dazu ausführlich BSK StGB I-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 

N 30 ff.; SEELMANN/GETH, 135 ff.; STRATENWERTH, AT I, § 9 N 82 ff. 
549  HURTADO POZO, Partie générale, 567; BSK StGB I-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 25; 

STRATENWERTH, AT I, § 9 N 74; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, 

Art. 12 N 4. 
550  Ebenso WALDER, ZStrR 1965, 58. 
551  So NAU, 22 f.  
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eigenen, sondern einen fremden Mantel mitnimmt.
552

 Der Affekt führt grund-

sätzlich nicht dazu, dass der Täter nicht mehr weiss, was er tut.  

Die schweizerische Lehre und Rechtsprechung hat sich bisher nicht ausführ-

lich mit dem Verhältnis zwischen Affekt und Wissen befasst. Daher ist erneut 

auf die deutsche Lehre zurückzugreifen, da sie sich bereits mit der Bewusst-

seinsform bei Affekttaten befasst hat. Die Meinungen gehen dabei auseinan-

der. Für eine Gruppe von Autoren hat ein Affekt grundsätzlich keine Auswir-

kungen auf das kognitive Element des Vorsatzes. Plakativ zu dieser Haltung ist 

WELZELS Aussage: „Man sieht nur noch ‘rot’, aber man sieht!“
553

 Einige Au-

toren lassen demgegenüber in gewissen Formulierungen erkennen, dass sie 

grundsätzlich eine Einengung der kognitiven Fähigkeiten durch den Affekt 

anerkennen, sie unterlassen allerdings die Frage nach der Vorsätzlichkeit eines 

Affektdelikts und beschränken sich auf die Schuldproblematik.
554

 In die glei-

che Richtung geht SCHEWE, der dazu ein exzessives Vorsatzverständnis ver-

tritt. Für ihn sind alle Affektdelikte vorsätzlich, da eine unbewusste Steuerung 

des Geschehens für die Annahme der Vorsätzlichkeit genügen soll.
555

 Dieses 

Vorsatzverständnis ohne Tatbestandsbewusstsein wird jedoch von der übrigen 

deutschen Lehre richtigerweise als mit § 16 D-StGB nicht vereinbar abge-

lehnt.
556

 

ROXIN vertritt eine den Ausschluss des Wissenselements nicht eindeutig beja-

hende beziehungsweise verneinende Haltung. Er hält zunächst fest, dass für 

die Bejahung der Wissensseite des Vorsatzes nicht nötig ist, dass eine sorgfäl-

tige gedankliche Verarbeitung stattfindet. Vielmehr genügt ein nicht notwendi-

    

552  WALDER, ZStrR 1965, 58. 
553  WELZEL, Vom Bleibenden, 360 Fn. 45, Hervorhebung im Original; sehr kritisch gegen 

diese „generalisierende“ Formulierung PRITTWITZ, GA 1994, 470; vgl. zum vorhande-

nen Wissen bei Affektdelikten auch KRÖBER, Affektdelikt, 80 ff. 
554  Vgl. etwa DIESINGER, 25, welche zwar davon spricht, dass sich ein Affekt auf die kog-

nitiven Vorgänge bis hin zu deren Abschaltung auswirken könne, den Affekt dennoch 

lediglich als Schuldproblematik behandelt. Dies dürfte jedoch auch damit zusammen-

hängen, dass sie die deutsche Rechtsprechung auswertete und dort jeweils die Schuld-

frage im Vordergrund steht; GEILEN, FS-Maurach, 176; RUDOLPHI, FS-Henkel, 201 ff. 

Für einen Vertreter der österreichischen Lehre siehe PLATZGUMMER, 55 ff. Zum Gan-

zen ausführlicher NAU, 29 ff. 
555  SCHEWE, 101 ff.; vgl. zu diesem Ansatz auch ZIEGERT, Diss., 27 ff., welcher ihn im 

Ergebnis jedoch ablehnt. 
556  NAU, 26; ROXIN, AT I, § 12 N 129; STRATENWERTH, FS-Welzel, 304; ZIEGERT, Diss., 

27 ff.; vgl. jedoch JAKOBS, 8. Abschn. N 13, welcher anfügt, dass ein eigentliches Wol-

len dem Vorsatz nicht wesentlich ist; nach ihm genügt es, wenn sich der Täter ein Bild 

davon macht, mit welchen Folgen er agiert. 
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gerweise reflektiertes Mitbewusstsein.
557

 Ein solches hält er beim Affekttäter 

grundsätzlich für gegeben.
558

 Einzig wenn zur Tatverwirklichung neben das 

eigentliche Ziel weitere Tatbestandsmerkmale hinzutreten müssen – ROXIN 

verwendet die Mordmerkmale als Beispiel –, kann dem Täter das entspre-

chende Bewusstsein fehlen, weshalb das kognitive Element des Vorsatzes 

diesbezüglich zu verneinen ist.
559

 

Konträr dazu gehen andere Autoren allgemeiner davon aus, dass es einem 

Täter, welcher im Affekt handelt, zumindest in Ausnahmefällen gänzlich am 

kognitiven Vorsatzelement fehlen kann.
560

 Sie warnen vor einem starren 

Schematismus und wollen Raum für eine Einzelfallbetrachtung lassen.  

NAU bezeichnet Auseinandersetzungen mit dem kognitiven Vorsatzelement 

bei Affektdelikten auch für die deutsche Literatur als „Unikum“.
561

 Daher 

beschäftigt er sich ausführlich mit dieser Frage. Auch für ihn steht die Überle-

gung am Ausgang, dass Wissen beim Vorsatz nicht Klarbewusstsein im Sinne 

eines reflektierten Denkens voraussetzt.
562

 Der Täter muss nicht aktiv über die 

objektiven Tatbestandselemente reflektieren; ein lediglich potentielles Wissen-

können genügt jedoch ebenso wenig. Man befindet sich „hier in einem Grenz-

bereich zwischen aktuellem Daran-Denken und blosser potentieller Kennt-

nis“.
563

 Bezüglich Affekttaten legt er dar, dass die Fähigkeit des Täters, die ihn 

umgebende Realität zu betrachten, beeinträchtigt wird, was mindestens zu 

einer veränderten Wahrnehmung und Verarbeitung führt. Wenn der Täter „rot“ 

sieht, ist daher fraglich, was er überhaupt noch sieht und ob diese eventuell 

noch vorhandene Wahrnehmung und deren Verarbeitung zur Erfüllung des 

kognitiven Vorsatzerfordernisses führen.
564

 Insgesamt erkennt NAU, unter 

Einbezug von medizinischen und psychologischen Erkenntnissen, dass beim 

Affekttäter die Wahrnehmung und deren assoziative Verarbeitung derart einge-

schränkt sein können, dass ihm das Wissen um die objektiven Tatumstände 

    

557  ROXIN, AT I, § 12 N 129; vgl. auch KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 338; differenzierend 

JAKOBS, 8. Abschn. N 13; auch in der österreichischen Lehre wird für Affektdelikte auf 

ein solches Mitbewusstsein abgestützt; MOOS, ZStW 1977, 806; PLATZGUMMER, 81 ff. 
558  ROXIN, AT I, § 12 N 129; ebenso MOOS, ZStW 1977, 806; PLATZGUMMER, 92 ff. 
559  ROXIN, AT I, § 12 N 129 f. 
560  JAKOBS, 8. Abschn. N 13; PLATE, 48 ff.; PRITTWITZ, GA 1994, 469; SCHÖNKE/ 

SCHRÖDER-STERNBERG-LIEBEN, § 15 N 51; STRATENWERTH, FS-Welzel, 305; nur an-

deutungsweise LACKNER/KÜHL, § 15 N 9; vgl. ausführlicher NAU, 29 ff. 
561  NAU, 55. 
562  NAU, 95. 
563  NAU, 96 f. 
564  NAU, 105 f.  
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jedenfalls nicht einfach unterstellt werden darf. Vielmehr ist ihm dies im Ein-

zelfall genau begründet nachzuweisen und müsste daher, wenn dieser Nach-

weis nicht gelingt, verneint werden.
565

 NAU geht davon aus, dass in der Praxis 

mit der Nichtbeachtung von Vorsatzproblemen bei Affektdelikten kriminalpo-

litischen Erfordernissen nachgegangen wird. Würde man nämlich den Vorsatz 

des im Affekt handelnden Haupttäters verneinen, hätte dies aufgrund des Ak-

zessorietätsgrundsatzes Folgen für andere Tatbeteiligte.
566

 

Die psychologische und die neurologische Literatur lassen erkennen, dass das 

Bewusstsein beim Erleben starker Emotionen tatsächlich eingeschränkt sein 

kann. Insbesondere die Wahrnehmungsselektion kann beeinflusst werden und 

Fehlinterpretationen sind möglich.
567

 Für das relevante Wissen nach 

Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB genügt es jedoch, wenn der Täter die Möglichkeit 

der Tatverwirklichung erkennt. Ein diesbezüglich vorhandenes Mitbewusstsein 

reicht aus.
568

 Der Täter muss die objektiven Tatbestandselemente in groben 

Umrissen erkennen.
569

 Eine solche Erfassung der Umwelt ist grundsätzlich 

auch dann möglich, wenn der Täter sich in heftigen Emotionen befindet. Die 

Wahrnehmungsauswahl bezieht sich häufig gerade auf den emotionalen Reiz, 

was ein nötiges Wissen um die Situation darstellt. Auch über den Unrechts-

gehalt des eigenen Handelns besteht zumindest noch ein andauerndes Be-

wusstsein.
570

 Auch beim Affektdelikt dürfte die Wissensseite damit grundsätz-

lich gegeben sein. 

Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass es Ausnahmen von dieser Regel geben 

kann. Wenn das Wissen nach psychologischen Erkenntnissen in einem Einzel-

fall tatsächlich nicht vorliegt, ist der Vorsatz wegen Fehlen der intellektuellen 

Komponente nicht gegeben und der Täter handelt nicht tatbestandsmässig. 

Eine zu pauschale Betrachtung, also die absolute Bejahung, aber auch die 

völlige Ablehnung, würde zu einer „Entpsychologisierung“ des Vorsatzbegrif-

fes führen.
571

 

    

565  NAU, 109 f., 117, wo er anführt, dass dies vor allem für den Grundtatbestand modifizie-

rende Merkmale gilt. Er plädiert denn auch dafür, im Zweifel nur nach dem Grundtat-

bestand zu bestrafen. 
566  NAU, 110 ff. 
567  Vgl. vorne Erster Teil 2. Kap. A. III. 2.  
568  HURTADO POZO, Partie générale, 567; BSK StGB I-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 25; 

STRATENWERTH, AT I, § 9 N 73 f. 
569  RIKLIN, AT I, § 16 N 8. 
570  Aus psychiatrischer Sicht KRÖBER, Affektdelikt, 80 ff. 
571  PLATE, 47. 
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bb)  Affekt und Willen 

(1) Die voluntative Vorsatzkomponente 

„Der Wille ist die innere Kraft, die das eigene Verhalten steuert“
572

; er ist die 

voluntative Vorsatzkomponente. Zur Begründung der Strafbarkeit genügt es 

nicht, wenn der Täter sich der Tat bewusst ist, er muss sie auch gewollt ha-

ben.
573

 Er erkennt die objektiven Tatbestandsmerkmale und fasst den Ent-

schluss, die Tat zu verwirklichen.
574

 Der Täter entscheidet sich damit bewusst 

gegen ein rechtlich geschütztes Gut.
575

 Ist die Tatverwirklichung das eigentli-

che Handlungsziel des Täters, liegt die stärkste Ausprägung des Willens vor.
576

 

Als vorsatzbegründender Wille genügt es jedoch bereits, wenn der Täter die 

Verwirklichung des Tatbestands in Kauf nimmt.
577

  

Die für die Annahme des Eventualvorsatzes notwendige Inkaufnahme ist in 

der Praxis kaum beweisbar. Die minimen Unterschiede in psychischen Vor-

gängen, welche zur Abgrenzung von der bewussten Fahrlässigkeit gebraucht 

werden, lassen sich kaum zuverlässig eruieren.
578

 In der Praxis wird daher oft 

vom Wissen auf den Willen geschlossen.
579

 Das Bundesgericht geht in betref-

fenden Fällen davon aus, dass Eventualvorsatz anzunehmen ist, „wenn sich 

dem Täter der Erfolg seines Verhaltens als so wahrscheinlich aufdrängte, dass 

sein Verhalten vernünftigerweise nur als Inkaufnahme dieses Erfolgs ausgelegt 

werden kann.“
580

 

    

572  StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 12 N 12. 
573  CR CP I-CORBOZ, Art. 12 N 47; HURTADO POZO, Partie générale, 573; STRATENWERTH, 

AT I, § 9 N 93. 
574  CR CP I-CORBOZ, Art. 12 N 50; DUPUIS et al., Art. 12 N 7; DONATSCH/TAG, 115; HUR-

TADO POZO, Partie générale, 573. 
575  BGE 130 IV 58, E. 8.2; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 12 N 8. 
576  STRATENWERTH, AT I, § 9 N 93; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 12 N 6. 
577  Eventualvorsatz, Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB. Die gesetzliche Umschreibung des Even-

tualvorsatzes folgt der Einwilligungstheorie. Das Willenselement ist entscheidend für 

die Annahme des Eventualvorsatzes. Die Wahrscheinlichkeitstheorie knüpft demge-

genüber am Wissen des Täters an. Er handelt vorsätzlich, wenn er die Verwirklichung 

der Tat als naheliegende Wahrscheinlichkeit erkennt und trotzdem handelt. Vgl. dazu 

EGE, Raser, 78; HURTADO POZO, Partie générale, 580 ff.; BSK StGB I-NIGGLI/MAEDER, 

Art. 12 N 52; RIKLIN, AT I, § 16 N 40; TRECHSEL/NOLL, 101; STRATENWERTH, AT I, 

§ 9 N 104. 
578  CR CP I-CORBOZ, Art. 12 N 76 ff.; BSK StGB I-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 59 ff. 
579  EGE, Raser, 79; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 12 N 15; vgl. 

auch NIGGLI/MAEDER, AJP 2016, 589 ff. 
580  BGE 109 IV 137, E. 2b; 101 IV 42, E. 4; 84 IV 127, E. 2; 80 IV 184, E. 1d. 
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(2) Der Willen beim Affektdelikt 

Für Straftaten, welche in einer heftigen Gemütsbewegung begangen werden, 

ist zu fragen, ob der Täter einen genüglichen Verwirklichungswillen hatte. Für 

die affekttypischen Spontanreaktionen ist unklar, ob beim Täter überhaupt ein 

Willensbildungsprozess ablaufen kann.
581

  

Es wurde bereits gezeigt, dass Affekttaten Handlungsqualität besitzen und 

somit als vom menschlichen Willen gesteuerte Handlungen gelten.
582

 WALDER 

geht dementsprechend davon aus, dass man aufgrund eines Affekts nicht 

leichthin unvorsätzliches Handeln annehmen könne. Zur Bejahung des Wil-

lenselements ist nicht notwendig, dass Gegenmotive mobilisiert und abgewo-

gen werden.
583

 Der Vorsatz ist gemäss WALDER bloss beim plötzlichen 

Durchbrechen eines unbewusst aufgestauten Affekts zu verneinen. In einem 

solchen Fall ist es möglich, dass das Ansetzen zur Handlung so unmittelbar auf 

den emotionalen Sonderzustand folgt, dass keine bewusste Willensbildung 

ergehen kann. Führt der Täter jedoch eine etwas länger andauernde Handlung 

aus, können sich spätestens dann bewusste Überlegungen bilden. Daher sei 

beim Weiterführen der Handlung der Vorsatz zu bejahen.
584

  

In der schweizerischen Lehre wird der voluntativen Vorsatzkomponente beim 

Affektdelikt kaum nachgegangen. Anders ist dies wiederum in Deutschland. 

Bereits zuvor wurde das abweichende Vorsatzverständnis von SCHEWE er-

wähnt. Bezüglich des Willenselements weist er darauf hin, dass es sich beim 

psychologischen und beim strafrechtlichen Willensbegriff um unterschiedliche 

Dinge handle. Bei der strafrechtlichen Feststellung der Vorsätzlichkeit gehe es 

vor allem um die Willensrichtung; es sei zu entscheiden, ob der Täter die 

Rechtsgutsverletzung zumindest in Kauf genommen habe.
585

 Da eine im Af-

fekt begangene Tat zielgerichtet ist, geht er von deren Vorsätzlichkeit aus.
586

  

Diese Grundthese der Zielgerichtetheit einer Affekthandlung wird weitgehend 

vertreten. Auch wenn ein Täter im Affekt handelt, agiert er durchaus zielge-

    

581  Ebenso WALDER, ZStrR 1965, 58. 
582  Vgl. vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. I. 1. a) bb). 
583  WALDER, ZStrR 1965, 58. 
584  WALDER, ZStrR 1965, 59 mit Verweis auf einen Fall aus Zürich: Eine Mutter lies ihr 

wenige Wochen altes Kind in der Badewanne ertrinken. Das psychiatrische Gutachten 

stellte unbewusst aufgestaute Hassgefühle und Tötungstendenzen fest. Das Gericht fol-

gerte daraus, dass sie die Tat unvorsätzlich begonnen hatte. Indem sie das Kind jedoch 

niedersinken liess, habe sie den Ertrinkungstod dann willentlich angestrebt.  
585  SCHEWE, 89 ff. m.w.H.  
586  SCHEWE, 148. 
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richtet, womit seine Tat nicht mit einer fahrlässigen Handlung verglichen wer-

den kann.
587

 Aus der gezielten Handlung des Täters ist erkennbar, dass die 

Herbeiführung des Erfolgs beziehungsweise die Ausführung der Tathandlung 

von seinen Willen erfasst ist. Zur Darlegung, wieso bei einer Affekttat vorsätz-

liches Handeln angenommen werden kann, wird auf pseudopsychologische 

Ausführungen zurückgegriffen:
588

 „Die Berechtigung dafür, auch in solchen 

Fällen von einem ausreichenden Willenselement für ein vorsätzliches Handeln 

zu sprechen, liegt darin, dass auch bei der Affekttat ein persönlichkeitsadäqua-

ter Impuls zum Handeln vorliegt, der jedenfalls der potentiellen Steuerungs-

möglichkeit der Person durch die Möglichkeit einer Einschaltung der Be-

wusstseinsebene unterliegt.“
589

 Darüber hinaus wird sich auch hier, wie schon 

beim intellektuellen Vorsatzelement, damit begnügt, darauf hinzuweisen, dass 

der Affekt ein Schuldfähigkeits- und kein Vorsatzproblem darstellt.
590

  

Ausserdem ist zu beachten, dass sich emotional motivierte Taten oft gerade 

durch eine starre Zielfixierung auszeichnen.
591

 Die grosse Emotionalität führt 

dazu, dass der Täter sein Ziel intensiv anstrebt; sie begünstigt das Wollen.
592

 In 

solchen Fällen sieht der Affekttäter gerade nicht „rot“, sondern nur noch sein 

Ziel und die dahinführenden Mittel.
593

 In diesem Sinne hat das Zürcher Ober-

gericht entschieden, dass die Zieländerung aufgrund von neuen Überlegungen 

in einem solchen psychischen Zustand sehr unwahrscheinlich ist.
594

 Das Ge-

richt geht davon aus, dass bei einem emotionalen Zustand Rückschlüsse vom 

tatsächlichen Handlungsablauf auf die subjektive Vorstellung des Täters sehr 

zuverlässig seien.
595

 PRITTWITZ leitet aus der starken Zielfixierung ab, dass es 

Affekttaten gäbe, welche sich durch einen Vorsatz ersten Grades auszeichnen. 

Denkbar seien jedoch auch Situationen – etwa ein zufälliger Affektstimulus –, 

in denen ein Täter nur „rot“ sehe und der Affekt sich blind entlade. Daraus 

leitet er ab, dass die psychische Befindlichkeit des Affekttäters dolus eventua-

    

587  ROXIN, AT I, § 12 N 129. 
588  PRITTWITZ, GA 1994, 470, spricht von generalisierenden Formulierungen, welche auf 

ein wenig differenziertes Verständnis der Affektproblematik verweisen. 
589  SCHÖNKE/SCHRÖDER-STERNBERG-LIEBEN, § 15 N 61. 
590  ROXIN, AT I, § 12 N 129; SCHÖNKE/SCHRÖDER-STERNBERG-LIEBEN, § 15 N 61; ZABEL, 

35 f. 
591  RUDOLPHI, FS-Henkel, 204 f., mit verschiedenen Hinweisen auf psychologische Litera-

tur; ZERBES, 83; vgl. auch FRISCH, ZStW 1989, 540; KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 332. 
592  ROXIN, AT I, § 12 N 129; SCHÖNKE/SCHRÖDER-STERNBERG-LIEBEN, § 15 N 61. 
593  PRITTWITZ, GA 1994, 470. 
594  OGer ZH, Urteil vom 15. Juni 2012, SB120085, E. 5.4. 
595  OGer ZH, Urteil vom 15. Juni 2012, SB120085, E. 5.4. 
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lis ausschliesse.
596

 Eine pauschale Verweigerung des Eventualvorsatzes wird 

von der übrigen Lehre abgelehnt.
597

 

Einige Autoren gehen davon aus, dass bei Affektdelikten ein Willensproblem 

bestehen kann. Da solche Taten auf einem in den tiefen Schichten der Persön-

lichkeit liegenden Impuls beruhen, laufe unter Umständen kein rational kon-

trollierter Willensbildungsvorgang ab.
598

 Ob dies tatsächlich der Fall ist, lässt 

sich indes nur schwer nachweisen. Daher soll auch das Nachtatverhalten oder 

sogar mit dem Taterfolg in Widerspruch stehende Zukunftspläne des Täters als 

Anhaltspunkte für einen fehlenden Willen herangezogen werden.
599

 

Psychologische und neurologische Erkenntnisse beschreiben die motivierende 

Funktion von Emotionen. Spezifische Gefühlszustände können gerade dazu 

führen, dass sich der Wille einer Person für eine bestimmte Handlung bildet. 

Die Tätigkeit der unter dem Affekteinfluss stehenden Person erscheint daher 

gerade als Manifestation des dadurch hervorgerufenen beziehungsweise ver-

stärkten Willens.
600

 Dementsprechend ist bei einer Affekttat grundsätzlich 

davon auszugehen, dass der Täter durchaus in der Lage ist, gezielte Handlun-

gen vorzunehmen. Fehlen kann es allerdings an rationalen Überlegungen.
601

 

Solche sind für den vorsatzbegründenden Willen jedoch nicht von Nöten.  

Insgesamt ist anzunehmen, dass der Affekttäter prinzipiell mit Wissen und 

Willen handelt und somit den notwendigen Vorsatz im Sinne von Art. 12 StGB 

hat.
602

 

b)  Fahrlässigkeit 

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie es zum Zusammenspiel von Affekt und Fahr-

lässigkeit kommen kann. Wie ausgeführt wurde, sind extrem Situationen 

denkbar, in welchen der Affekt zum Ausschluss der Vorsätzlichkeit führt. In 

    

596  PRITTWITZ, GA 1994, 470; ähnlich THEUNE, NStZ 1999, 279. 
597  ROXIN, AT I, § 12 N 130 Fn. 273, der darauf hinweist, dass damit die verschiedenen 

Stärkegrade des Affekts nicht mehr berücksichtigt werden können; SCHÖNKE/SCHRÖ-

DER-STERNBERG-LIEBEN, § 15 N 61. 
598  PRITTWITZ, GA 1994, 469 f.; SCHÖNKE/SCHRÖDER-STERNBERG-LIEBEN, § 15 N 61; vgl. 

auch LACKNER/KÜHL, § 15 N 25; ZIEGERT, Diss., 24 ff. 
599  PLATE, 53 f. mit Hinweis auf einen BGH-Entscheid. 
600  Vgl. vorne Erster Teil 2. Kap. A. I. und Erster Teil 2. Kap. B. II. 1. 
601  BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013, E. 3.3. 
602  Vgl. etwa OGer ZH, Urteil vom 12. November 2014, SB140187, E. 3.11.2; dies gilt 

selbst, wenn der Täter „wie in Trance“ gewirkt hat. Ähnlich für das österreichische 

Recht MOOS, ZStW 1977, 806. 
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einem solchen Fall ist zu untersuchen, ob eine Strafbarkeit für ein Fahrlässig-

keitsdelikt vorliegt.
603

 Häufiger dürfte Affekt und Fahrlässigkeit jedoch dann 

zusammenfallen, wenn ein vorsätzliches Handeln grundsätzlich ausser Frage 

steht und sich die Frage nach einem Fahrlässigkeitsdelikt stellt. Auch in einer 

solchen Situation kann sich der Täter in einem Affekt befunden haben. Es fragt 

sich dann wiederum, welche Auswirkungen der Affekt auf die fahrlässige Tat-

begehung haben kann.  

aa)  Fahrlässigkeit im Allgemeinen  

Kann man einem Täter kein vorsätzliches Handeln unterstellen, ist zu prüfen, 

ob er sich eines Fahrlässigkeitsdelikts strafbar gemacht hat.
604

 Die fahrlässige 

Begehung einer Tat ist indes nur da strafbar, wo es das Gesetz ausdrücklich 

vorsieht.
605

 Fahrlässig handelt, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwid-

riger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder nicht darauf Rücksicht nimmt. 

Pflichtwidrig handelt, wer die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Um-

ständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
606

  

Zentrales Kriterium für die Strafbarkeit eines unvorsätzlichen Handelns ist die 

Missachtung einer Sorgfaltspflicht und deren Relevanz für die Tatverwirkli-

chung.
607

 Der Massstab für die Sorgfaltspflicht, die eine Person an den Tag zu 

legen hat, ist nicht objektiv. Jeder ist zu der Sorgfalt verpflichtet, die von ihm 

nach den tatsächlichen Umständen und seinen persönlichen Verhältnissen ver-

langt werden kann. Bei der Sorgfaltspflicht wird also ein individueller Mass-

stab angelegt.
608

 Die Individualisierung verdeutlicht, dass Sorgfaltsgebote 

    

603  STRATENWERTH, FS-Welzel, 305. 
604  Die Vorwerfbarkeit fahrlässigen Handelns wird allerdings teilweise in Frage gestellt; 

vgl. DUBS, ZStrR 1962, 31 ff.; GERMANN, 88 ff.; STRATENWERTH, AT I, § 16 N 1, der 

jedoch darauf hinweist, dass die Strafbarkeit im Verschuldensstrafrecht richtigerweise 

da beginnt, wo eine Person fremde Rechtsgüter so geringschätzt, dass sie durch ihr 

Handeln entstehende Gefahren nicht bedenkt oder sich über bekannte Gefahren leicht-

fertig hinwegsetzt.  
605  Art. 12 Abs. 1 StGB. Anderes gilt im Nebenstrafrecht gemäss Art. 333 Abs. 7 StGB; 

kritisch dazu THOMMEN, recht 2013, 276 ff. 
606  Art. 12 Abs. 3 StGB. 
607  DONATSCH/TAG, 335. 
608  CR CP I-CORBOZ, Art. 12 N 149 ff.; HURTADO POZO, Partie générale, 1397 ff.; RIKLIN, 

AT I, § 13 N 51; SEELMANN/GETH, 467; STRATENWERTH, AT I, § 16 N 3; teilweise 

a.M. DONATSCH/TAG, 347, die davon ausgehen, dass bei der Bemessung des Sorgfalts-

inhalts von einem Minimum an Fähigkeiten zur Risikobeherrschung auszugehen ist, 

womit sie einen generellen Massstab anwenden; vgl. auch DONATSCH, Sorgfaltsbemes-

sung, 230 ff. 
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nicht weiter gehen können, als die Fähigkeit eines Menschen, Kausalverläufe 

zu erkennen und gestaltend auf sie Einfluss zu nehmen. Es kann von nieman-

dem verlangt werden, nicht erkennbaren Risiken auszuweichen oder Men-

schenunmögliches zu tun.
609

 Grundvoraussetzungen für sorgfaltspflichtwidri-

ges Verhalten sind demnach die Vorhersehbarkeit des Erfolgs sowie dessen 

Vermeidbarkeit.
610

  

Bezüglich der Umstände wird die Sorgfaltspflicht folgendermassen angepasst: 

Je höher die Wahrscheinlichkeit für eine Rechtsgutsverletzung ist und je 

schwerer deren zu erwartenden Folgen wiegen, desto grösser muss die Sorgfalt 

sein.
611

 Dieser Rahmen muss dann den persönlichen Verhältnissen angepasst 

werden. Es ist zu prüfen, „was ein gewissenhafter und besonnener Mensch mit 

der Ausbildung und den individuellen Fähigkeiten des Angeschuldigten in der 

fraglichen Situation getan oder unterlassen hätte.“
612

 

Bei der individuellen Bestimmung der Sorgfaltspflicht geht es darum, inwie-

fern eine Person fähig ist, vom Sachverhalt Kenntnis zu nehmen und den un-

gefähren Kausalverlauf vorherzusehen sowie die als richtig erkannte Verhal-

tensweise praktisch zu verwirklichen. Die Frage, ob der Täter den gestellten 

Sollensanforderungen überhaupt genügen kann, ist demgegenüber Teil der 

Schuldfähigkeitsprüfung. Es ist zu unterscheiden, ob danach gefragt wird, 

welche Pflicht den Täter in der konkreten Situation trifft und nicht, ob ihm die 

festgestellte Pflichtwidrigkeit in Anbetracht seiner persönlichen Situation vor-

werfbar ist.
613

 

bb)  Affekt und Fahrlässigkeit 

Ein Affekt ist bei der Fahrlässigkeit nur dann zu beachten, wenn er den indivi-

duellen Sorgfaltsmassstab beeinflusst. Würde es nur darum gehen, ob dem 

Täter die Pflichtwidrigkeit überhaupt vorgeworfen werden kann, würde es sich 

um ein Schuldproblem handeln.
614

 Aufgrund der Anerkennung der Fahrlässig-

keit als eigenständiges Tatbestandselement lässt sich eine blosse Berücksichti-

    

609  BSK StGB I-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 99. 
610  DONATSCH/TAG, 352, 364; BSK StGB I-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 99; RIKLIN, AT I, 

§ 13 N 44 ff.; STRATENWERTH, AT I, § 16 N 8 ff.; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/ 

JEAN-RICHARD, Art. 12 N 38 f. 
611  StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 12 N 31. 
612  BGE 122 IV 303, E. 3a; vgl. auch StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, 

Art. 12 N 35. 
613  DONATSCH, Sorgfaltsbemessung, 228 f. 
614  DONATSCH, Sorgfaltsbemessung, 229. 
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gung des Affekts bei der Schuld nicht aufrechterhalten und mögliche Auswir-

kungen einer heftigen Gemütsbewegung auf die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit 

sind zumindest zu prüfen.  

Zentrales Element der Fahrlässigkeitsstrafbarkeit ist die Sorgfaltspflichtverlet-

zung. Sorgfalt ist die Kontrolle über das eigene Handeln und die Voraussicht 

der möglichen Folgen.
615

 Jede Person ist verpflichtet, sich in gefährlichen 

Situationen nach ihren individuellen Möglichkeiten sorgfältig zu verhalten. 

Befindet sich ein Täter in einem Affekt, kann die individuelle Möglichkeit zur 

sorgfaltsgemässen Vorsicht eingeschränkt oder gar inexistent sein. WALDER 

folgert daraus, dass Affekte der Annahme von Fahrlässigkeit entgegenstehen 

können.
616

 Er beschränkt sich in seiner Darstellung auf den Schreckensaffekt 

im Strassenverkehr. Wird jemand durch eine plötzlich auftretende Gefahr in 

Schrecken versetzt, kann dies zu verzögerten Reaktionen führen.
617

 Die af-

fektbedingte verzögerte beziehungsweise ausbleibende Reaktion kann nicht 

als fahrlässiges Verhalten gewertet werden.
618

 Damit dem Affekt fahrlässig-

keitsausschliessende
619

 Wirkung zukommt, muss der Auslöser des Schreckens-

affekts eine grosse, unmittelbar drohende Gefahr sein.
620

 Beachtet ein Ver-

kehrsteilnehmer sorgfaltspflichtwidrig jedoch nicht, dass ihm eine Gefahr 

drohen könnte, ist die Affektauslösung fahrlässig verursacht, weshalb er wei-

terhin strafbar ist.
621

 

Auch in der deutschen Literatur wird davon ausgegangen, dass ein Affektzu-

stand die Fahrlässigkeitsschuld
622

 ausschliessen kann. Befindet sich der Täter 

in einem ausgeprägten Erregungszustand, kann zum einen die Vorhersehbar-

keit des Erfolgs ausgeschlossen sein.
623

 Der Affekt kann ausserdem dazu füh-

ren, dass sich eine Person nicht mehr nach der objektiven Sorgfaltspflicht rich-

    

615  WALDER, ZStrR 1965, 60. 
616  WALDER, ZStrR 1965, 61. 
617  HEIERLI, 66, spricht verdeutlichend von einer „Schrecksekunde“. 
618  WALDER, ZStrR 1965, 62; ebenso HEIERLI, 66. 
619  WALDER spricht von einer „entschuldigenden“ Wirkung. Dies entspricht der früheren 

Einordnung von Vorsatz und Fahrlässigkeit bei der Schuld. Vgl. auch vorne Zweiter 

Teil 1. Kap. A. I. 2. a). 
620  WALDER, ZStrR 1965, 62 mit Verweis auf BGE 83 IV 84. 
621  WALDER, ZStrR 1965, 63; andeutungsweise ebenso HEIERLI, 66 f. 
622  In der deutschen Lehre wird die Individualisierung der Sorgfaltspflicht auf Schuldebe-

ne vorgenommen. Nur eine Mindermeinung vertritt eine individuelle Sorgfaltspflicht 

bereits auf Tatbestandsebene; vgl. statt vieler SSW StGB-MOMSEN, § 15, 16 N 64, 

89 ff.; ROXIN, AT I, § 24 N 114 ff. 
623  PLATE, 490 f.; SCHÖNKE/SCHRÖDER-STERNBERG-LIEBEN, § 15 N 196. 
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ten kann. Die Vermeidbarkeit des Erfolgs ist zu verneinen.
624

 Der Täter bleibt 

allerdings nur straffrei, wenn er durch die Affektsituation hilflos wurde und 

seine Handlung unter Anbetracht des Erregungszustands und allenfalls einer 

kurzen Zeitspanne für die Entscheidfällung nicht als die eindeutig falsche 

Handlungsvariante gesehen werden kann.
625

 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass ein Affekt den individuellen Sorgfalts-

pflichtmassstab beeinflussen kann. In Ausnahmesituationen können die Vo-

raussehbarkeit des Erfolgs oder dessen Vermeidbarkeit ausgeschlossen sein.
626

 

In diesem Fall ist der Tatbestand des Fahrlässigkeitsdelikts nicht erfüllt. Nach 

einer Mindermeinung wäre bloss die Schuld ausgeschlossen.
627

 Praktisch be-

deutsam ist diese Unterscheidung allerdings nicht.
628

 Sind Vorhersehbarkeit 

und Vermeidbarkeit bloss eingeschränkt und nicht ausgeschlossen, kann eine 

Sorgfaltspflichtverletzung vorliegen. Dann ist jedoch zu prüfen, ob die Aus-

wirkung des Affekts bei der Schuld zu beachten ist.
629

 

Damit eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit in Extremfällen ausgeschlossen werden 

kann, ist allerdings zu fordern, dass die Entstehung des Affekts keine Sorg-

faltspflichtverletzung darstellt.
630

 Ist die heftige Gemütsbewegung auf das 

Verhalten des Täters selbst zurückzuführen, so kann dies in gewissen Konstel-

lationen eine Sorgfaltspflichtverletzung darstellen. Das affektauslösende Ver-

halten kann den allgemeinen Regeln der Sorgfalt widersprechen beziehungs-

weise das sozialadäquate Risiko überschreiten.
631

 Entsprechende Fälle lassen 

sich vor allem in gefährlicher Umgebung konstruieren. Zu denken ist etwa an 

das Anzetteln eines Streits durch den Fahrzeuglenker, wodurch dieser selbst in 

grosse Aufregung gerät und in der Folge einen Unfall verursacht. Auch denk-

bar wäre die Bedrohung des Opfers durch eine Schusswaffe, wobei das Opfer 

ebenfalls zu einer Waffe greift und der Täter aus Schrecken über diese Reakti-

on einen Schuss abgibt.  
    

624  PLATE, 490 f. 
625  PLATE, 494 ff.  
626  Die Begründung entspricht praktisch dem Einfluss des Affekts auf Einsichts- und 

Steuerungsfähigkeit bei der Schuld. Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) 

cc). 
627  Vgl. zu den verschiedenen Standpunkten in der Lehre und m.w.H. statt vieler DO-

NATSCH/TAG, 346 ff.; BSK StGB I-NIGGLI/MAEDER, Art. 12 N 101; STRATENWERTH, 

AT I, § 16 N 4. 
628  STRATENWERTH, AT I, § 16 N 4. 
629  Vgl. dazu sogleich Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. 
630  Vgl. auch HEIERLI, 66 f.; WALDER, ZStrR 1965, 63. 
631  Vgl. dazu CR CP I-CORBOZ, Art. 12 N 140 ff.; DONATSCH/TAG, 343 ff.; HURTADO 

POZO, Partie générale, 1369 ff.; STRATENWERTH, AT I, § 16 N 12. 
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II.  Rechtswidrigkeit  

Erfüllt eine Person sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand 

einer mit Strafe bedrohten Tat, so impliziert dies gleichzeitig die Rechtswid-

rigkeit ihres Verhaltens. Dementsprechend ist bei der Beurteilung der Rechts-

widrigkeit ein umgekehrter Blickwinkel einzunehmen: Gibt es Gründe, welche 

das Verhalten des Täters rechtfertigen? Das Gesetz kennt drei Rechtferti-

gungsgründe: die gesetzlich erlaubte Handlung (Art. 14 StGB), die rechtferti-

gende Notwehr (Art. 15 StGB) und der rechtfertigende Notstand 

(Art. 17 StGB). Zusätzlich sind übergesetzliche Rechtfertigungsgründe aner-

kannt. Dazu zählen insbesondere die Einwilligung des Verletzten und die 

Wahrnehmung berechtigter Interessen. 

Befindet sich ein Täter bei der Tatbegehung in einer Affektlage, führt dies 

nicht zur Rechtfertigung einer Straftat. Gerade in Notwehrsituationen ist aller-

dings augenfällig, dass dabei häufig Umstände bestehen, in denen der Täter in 

einer durch den Angriff bedingten, grossen Erregung steht. In diesem Fall ist 

es möglich, dass er die eigentlich angemessene Abwehr überschreitet und sei-

ne Handlung darum über die Grenzen der gerechtfertigten Notwehr hinaus-

geht. Wenn der Affekt der Grund für die Überschreitung des Angemessenen 

ist, kann die Tat entschuldigt werden.
632

 Es liegt allerdings keine Rechtferti-

gung vor, weshalb dies bei der Schuld zu behandeln ist.  

III.  Schuld 

1.  Unterschiedliches Schuldverständnis 

a)  Strafbegründungsschuld 

Tatbestandmässigkeit und Rechtswidrigkeit machen den Unrechtsgehalt einer 

Tat aus; die Schuld beinhaltet die persönliche Vorwerfbarkeit der Tat gegen-

über dem Täter.
633

 Das Unrecht einer Tat bezeichnet, was der Täter tun soll, 

die Schuld, ob er das Gesollte auch tun könnte. Es ist zu untersuchen, ob der 

Täter die Möglichkeit hatte, die rechtliche Sollensforderung zu erkennen und 

sich nach ihr zu richten.
634

  

    

632  Art. 18 Abs. 2 StGB. 
633  BSK StGB I-BOMMER, Vor Art. 19 N 3; DONATSCH/TAG, 269; STRATENWERTH, AT I, 

§ 8 N 22. 
634  STRATENWERTH, AT I, § 11 N 5. 
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Über die Konzeption der Schuld herrschten verschiedentlich Unstimmigkeiten 

und der Begriff ist dem Wandel der Zeit unterworfen. Weithin anerkannt ist die 

zentrale Bedeutung der Schuld. Sie ist letztlich die entscheidende Vorausset-

zung für die Bestrafung einer Person. Pointiert mit den Worten HAFTERS: 

„Wer die Möglichkeit einer menschlichen Schuld nicht anerkennt, muss für die 

Abschaffung des Strafrechts eintreten. Strafe ohne Schuld ist Unsinn, Barba-

rei.“
635

 

Das für die Bestrafung einer Person zentrale Element ist ein Merkmal der 

Straftat und wird daher im Verbrechensaufbau verortet. Es handelt sich dabei 

um die Strafbegründungsschuld.
636

 Die Schuld spielt auch bei der Bestim-

mung der Sanktionsfolgen eine entscheidende Rolle.
637

 Gemäss Art. 47 StGB 

wird die Strafe nach dem Verschulden des Täters bemessen. Man spricht hier 

von der Strafzumessungsschuld.
638

  

Darüber hinaus ist die Schuld auch Anknüpfung für viel umfassendere Diskus-

sionen. Sie steht häufig im Mittelpunkt der Frage nach der Rechtfertigung und 

dem Zweck staatlicher Bestrafung.
639

 Gerade diese Auseinandersetzung mit 

der Schuld ist nicht auf juristische Diskussionen beschränkt. Vielmehr steht 

diese Problematik seit jeher auch im Zentrum von theologischen, philosophi-

schen, soziologischen und psychologischen (neuerdings vermehrt auch neuro-

    

635  HAFTER, AT, 101; vgl. auch SCHWANDER, 178. 
636  BSK StGB I-BOMMER, Vor Art. 19 N 2; GSCHWEND, 14. 
637  Vgl. dazu auch hinten Zweiter Teil 1. Kap. B. I.  
638  BSK StGB I-BOMMER, Vor Art. 19 N 2; GSCHWEND, 15; MATHYS, Leitfaden, 54; 

SEELMANN/GETH, 208. 
639  BSK StGB I-BOMMER, Vor Art. 19 N 2.  

 Der Schuld wurde gerade in den früher vorherrschenden absoluten Straftheorien die 

eigentlich strafbegründende Wirkung zugesprochen. Hat eine Person schuldhaft ein 

Verbrechen begangen, so ist sie zu bestrafen. Demgegenüber werten die heute teilweise 

als vorherrschend angesehenen relativen Straftheorien die Schuld als weniger zentral. 

Hier wird entweder gestraft, um den Täter vor zukünftigen Taten abzuhalten (Spezial-

prävention) oder um auf die Gesellschaft zu wirken (Generalprävention). Mit dem 

Aufkommen neuerer Verbindungstheorien sind jedoch auch die absoluten Ansätze 

wieder in den Fokus der straftheoretischen Diskussion geraten. Vgl. als Übersicht zu 

den verschiedenen Straftheorien etwa BSK StGB I-BOMMER, Vor Art. 19 N 45 ff.; 

SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 6 ff.; vgl. für einen etwas älteren Überblick über die 

Positionen der schweizerischen Lehre FORSTER, ZStrR 1984 242 ff. 
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logischen) Abhandlungen.
640

 Die straftheoretischen Auseinandersetzungen 

haben jedoch insbesondere im juristischen Schrifttum Tradition.
641

 

Die folgenden Ausführungen drehen sich indes nur um die Strafbegründungs-

schuld. 

b)  Vom psychologischen zum normativen Schuldbegriff  

Ältere Strafrechtslehren gingen vom psychologischen Schuldbegriff aus.
642

 

Die Schuld bezog sich auf das voluntative und das kognitive Element eines 

Delikts und kennzeichnete damit die subjektive Beziehung zwischen Täter und 

Tat.
643

 Nach dieser Konzeption sind auch Vorsatz und Fahrlässigkeit Ausprä-

gungen der Schuld.
644

 Die innere Beziehung des Täters zur Tat bildete das 

zentrale Element des psychologischen Schuldbegriffs.
645

 

Eine strenge psychologische Konzeption würde dazu führen, dass ein Schuld-

ausschlussgrund zur Verneinung des Vorsatzes führen müsste. Richtigerweise 

kann jedoch auch vorsätzlich gehandelt werden, wenn ein Schuldausschluss-

grund vorliegt.
646

 Darüber hinaus wäre unbewusste Fahrlässigkeit undenkbar, 

da ein Täter in diesem Fall gerade keine subjektive Verbindung zur Tat hat.
647

 

Dennoch wurde die schweizerische Strafrechtsdogmatik in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts vom psychologischen Schuldbegriff geprägt.
648

 Die meis-

ten Lehrmeinungen gingen von dieser Konzeption aus und zählten dement-

sprechend Vorsatz und Fahrlässigkeit zur Schuld.
649

 

SCHWANDER und SCHULTZ vertraten zwar noch ein psychologisches Schuld-

verständnis.
650

 Sie bezogen sich allerdings schon auf normativ orientierte 

    

640  Vgl. auch GSCHWEND, 13; SEELMANN, FS-Wiprächtiger, 575 ff. 
641  Vgl. etwa die Auseinandersetzung zwischen KADEĈKA und PFANDER in der Schweize-

rischen Zeitschrift für Strafrecht; KADEĈKA, ZStrR 1936, 343 ff.; KADEĈKA, ZStrR 

1937, 170 ff.; PFANDER, ZStrR 1937, 152 ff.; KADEĈKA, ZStrR 1937, 170 ff. 
642  Vgl. die detaillierte Aufarbeitung der Entwicklung des Schuldbegriffs in der älteren 

schweizerischen Strafrechtslehre bei GSCHWEND, 15 ff.; OEHEN, 19 ff. 
643  DONATSCH/TAG, 269; FIOLKA, ZStrR 2007, 137; GSCHWEND, 18; HAFTER, AT, 101. 
644  DONATSCH/TAG, 269; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 2. 
645  STRATENWERTH, AT I, § 11 N 2. 
646  GSCHWEND, 18. 
647  TRECHSEL/NOLL, 147. 
648  STOOSS, Grundzüge, 171 ff.; ZÜRCHER, 39 ff.; auch biologische Ansätze wurden vertre-

ten; vgl. etwa LENZ, ZStrR 1928, 186. 
649  HAFTER, AT, 115; THORMANN/OVERBECK, Erster Band, Art. 18 N 1; vgl. auch 

SCHULTZ, AT, 187; SCHWANDER, 179. 
650  SCHULTZ, AT, 176; SCHWANDER, 176. 
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Schulddefinitionen und nahmen gewisse Elemente davon in ihrem Begriffs-

verständnis auf. Schuldhaft handelt nur, wer erkennt, dass er gegen das Recht 

verstösst und es ihm überhaupt möglich war, den Verstoss zu verhindern.
651

 

SCHULTZ sprach bereits von einer normativen Schuld.
652

 

Das normative Schuldverständnis wurde massgeblich vom deutschen Straf-

rechtler REINHARD FRANK geprägt. In einem Aufsatz aus dem Jahr 1907 führ-

te er den Begriff der Vorwerfbarkeit ein und legte damit den Grundstein für die 

normative Betrachtung der Schuld.
653

 Die Normatisierung wurde auch in der 

Schweiz rezipiert.
654

  

Anfänglich wurde die Schuld dreigeteilt in ein biologisches (die Zurechnungs-

fähigkeit), ein psychologisches (Vorsatz und Fahrlässigkeit) und ein normati-

ves Element (die Zumutbarkeit).
655

 Damit vertrat die schweizerische Lehre bis 

in die 1960er-Jahre einen psychologisch-normativen Schuldbegriff. Erst unter 

Einfluss der finalen Handlungslehre wurde ein eigenständiger subjektiver Tat-

bestand anerkannt.
656

  

In der Lehre wurde die normative Prägung der Schuld immer weiter akzep-

tiert.
657

 TRECHSEL erklärte, dass es sich bei der Schuld grundsätzlich um einen 

einfachen Vorwurf handelt: das „Etwas-dafür-können“.
658

 In der Folge wurde 

ein rein normativer Schuldbegriff befürwortet.
659

 Der Täter handelt schuldhaft, 

wenn von ihm rechtmässiges Verhalten hätte verlangt werden können.
660

 Ein 

solches normatives Schuldverständnis ist heute Grundlage der schweizeri-

schen Strafrechtsdogmatik. Der Begriffszusatz „normativ“ verdeutlicht, dass 

es sich um ein wertendes Element handelt. Es wird beurteilt, ob ein tatbe-

standsmässiges und rechtswidriges Handeln dem Täter auch persönlich vor-

geworfen werden kann. Dies ist zu bejahen, wenn man von ihm ein rechtsge-

    

651  SCHULTZ, AT, 176 f.; SCHWANDER, 176. 
652  SCHULTZ, AT, 177. 
653  FRANK, FS-Juristische Fakultät Giessen, 529: „Auf der Suche nach einem kurzen 

Schlagwort, das alle erwähnten Bestandteile des Schuldbegriffs in sich enthält, finde 

ich kein anderes als Vorwerfbarkeit.“ Vgl. dazu auch STRATENWERTH, AT I, § 11 N 3. 
654  Vgl. etwa KADEĈKA, ZStrR 1936, 350 f.; NOWAKOWSKI, ZStrR 1950, 301 ff. 
655  NOWAKOWSKI, ZStrR 1950, 302 ff.; vgl. auch SCHULTZ, AT, 176 ff. 
656  HURTADO POZO, Partie générale, 825; TRECHSEL/NOLL, 63; STRATENWERTH, AT I, § 9 

N 50 ff.; STRATENWERTH, ZStrR 1965, 184 ff.; vgl. auch WELZEL, Strafrecht, 33 ff., 

64 ff. 
657  Vgl. etwa NOLL, FS-Mayer, 221 ff.; NOLL, AT I, 120; TRECHSEL, AT I, 131. 
658  TRECHSEL, AT I, 131. 
659  HAUSER/REHBERG, 76. 
660  HAUSER/REHBERG, 76. 
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treues Handeln hätte verlangen dürfen.
661

 Welche Handlungsweise vom Täter 

gefordert werden dürfen, ergibt sich hierbei aus den Normen des Strafrechts 

und damit aus der dem Strafrecht zugrunde liegenden Sozialethik der Gesell-

schaft.
662

 Die Schuld ist kein innerpsychologischer Vorgang, sondern ein 

ethisch-wertender Vorwurf gegenüber dem Täter, welcher durch die urteilende 

Instanz gefällt wird.
663

 Sie wird zugewiesen beziehungsweise zugeschrieben 

und ist demnach askriptiv.
664

 „Schuld ist also Zuschreibung von Verantwort-

lichkeit.“
665

 Gefolgt wird damit dem Grundgedanken der individuellen Ver-

antwortlichkeit.
666

 

2.  Voraussetzungen der Schuld 

Bezüglich der strafrechtlichen Schuld wird in drei Erfordernisse unterteilt: Der 

Täter muss zum Tatzeitpunkt erstens fähig gewesen sein, zu erkennen, welche 

Konsequenzen sein Verhalten hervorruft und nach dieser Einsicht zu handeln 

(Schuldfähigkeit). Zweitens muss er um das Unrecht seiner Tat gewusst haben 

oder zumindest darum wissen können (Unrechtsbewusstsein). Zuletzt darf die 

Tat nicht durch eine aussergewöhnliche Bedrängnis entschuldigt werden (Zu-

mutbarkeit rechtmässigen Verhaltens).
667

 

Im Regelfall wird davon ausgegangen, dass die Schuld eines erwachsenen 

Täters gegeben ist. Es ist nur zu prüfen, ob Gründe vorliegen, welche die 

Strafbarkeit des Täters entfallen lassen würden.
668

 Solche Schuldausschluss-

    

661  BSK-StGB I-BOMMER, Vor Art. 19 N 3 ff.; DONATSCH/TAG, 271; FIOLKA, ZStrR 2007, 

138; SEELMANN/GETH, 210; vgl. auch STRATENWERTH, AT I, § 11 N 1; auch in 

Deutschland folgt die h.L. dem normativen Schuldbegriff; vgl. statt vieler KINDHÄUS-

SER, Vor §§ 19-21 N 8. 
662  DONATSCH/TAG, 271. 
663  GSCHWEND, 19; vgl. auch TRECHSEL/NOLL, 147. 
664  BSK-StGB I-BOMMER, Vor Art. 19 N 16; TRECHSEL/NOLL, 146 f. 

 Da es im Hinblick auf diese Zuschreibung nicht möglich ist, immer vollständig auf die 

spezifische Täterpersönlichkeit einzugehen, muss generalisiert werden. Die Fähigkeit 

zum normgemässen Verhalten wird vom Täter gefordert. Dabei werden kriminalpoliti-

schen Gegebenheiten Rechnung getragen. Dementsprechend wird auch vom sozialen 

Schuldbegriff gesprochen; vgl. etwa HURTADO POZO, Partie générale, 829; STRATEN-

WERTH, AT I, § 11 N 6. 
665  TRECHSEL/NOLL, 148, Hervorhebung im Original; vgl. auch FIOLKA, ZStrR 2007, 138. 
666  DUBS, ZStrR 1989, 338. 
667  RIKLIN, AT I, § 15 N 4 ff.; SEELMANN/GETH, 213; STRATENWERTH, AT I, § 8 N 25; 

VEST/FREI/MONTERO, 94; ähnlich DONATSCH/TAG, 272. 
668  DONATSCH/TAG, 273; DUBS, ZStrR 1989, 339; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 9; vgl. 

auch KELLER, ZStrR 1980, 370. 
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gründe können die Schuld des Täters entweder vollständig aufheben (Schuld-

unfähigkeit) oder verringern (verminderte Schuldfähigkeit).
669

 Hätte der Täter 

die Schuldunfähigkeit beziehungsweise die Verminderung der Schuldfähigkeit 

vermeiden können und konnte er die in diesem Zustand begangene Tat voraus-

sehen, so gilt er dennoch als voll schuldfähig.
670

  

Der Affekt beeinflusst vor allem das Erfordernis der Schuldfähigkeit. Ist der 

emotional gesteuerte Täter überhaupt fähig, zu erkennen, welche Folgen sein 

Handeln hat und kann er dieser Einsicht entsprechend handeln? Der Affekt 

kann die Schuldfähigkeit des Täters dabei gänzlich in Frage stellen oder zu-

mindest vermindern. Darüber hinaus sind auch Situationen denkbar, in wel-

chen dem Affekttäter nicht zugemutet werden kann, sich normkonform zu 

verhalten. Dies ist insbesondere beim Notwehrexzess der Fall. Beide Problem-

felder werden im Folgenden näher betrachtet. 

Der Affekt ist hingegen kein Problem des Unrechtsbewusstseins. Auch eine 

extreme Affektlage kann nicht dazu führen, dass dem Täter gänzlich unbe-

wusst ist, dass er unrecht handelt. Die verschiedenen Arten des Verbotsirrtums 

sind anders gelagert. Typischerweise fehlt einem Täter das Unrechtsbewusst-

sein, wenn er erst gerade aus einer völlig fremden Rechtsordnung, die mit der 

hiesigen nicht vergleichbar ist, gekommen ist und damit mit den geltenden 

Normen nicht vertraut ist.
671

 Ein Affekt kann zwar die intellektuellen Fähigkei-

ten und damit das Bewusstsein des Täters einengen. Er kann dadurch die Um-

gebung unter Umständen nicht mehr richtig wahrnehmen und damit auch die 

realitätskonforme Bewertung verlieren. Dies bezieht sich allerdings vorwie-

gend auf die tatsächlichen und nicht auf die rechtlichen Umstände seines Han-

delns und hat damit eine andere Ausrichtung als der Verbotsirrtum. Dabei ist 

stets ein Irrtum über einen Rechtssatz gefordert.
672

 Der Affekt betrifft im Ge-

gensatz dazu nur das Bewusstsein um die tatsächlichen Umstände und führt 

nicht dazu, dass der Täter nicht um das Unrecht seiner Tat wusste oder zumin-

dest darum hätte wissen müssen.
673

 

    

669  Dazu hinten Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 4. 
670  Art. 19 Abs. 4 StGB statuiert die sog. actio libera in causa; dazu hinten Zweiter Teil 

1. Kap. A. III. 5. 
671  DONATSCH/TAG, 287; EGETER, 56 ff.; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 48.  
672  RIKLIN, AT I, § 15 N 54. 
673  Ebenso die deutsche Lehre; vgl. ROXIN, AT I, § 20 N 17; SCHÖNKE/SCHRÖDER-

PERRON/WEIßER, § 20 N 15a; ähnlich für die österreichische Lehre SbgK-VELTEN, § 76 

N 75 f.; ZERBES, 53. 
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3.  Affekt als Schuldausschlussgrund 

a)  Die Schuldunfähigkeit (Art. 19 Abs. 1 StGB) 

aa)  Die verschiedenen Methoden zur Bestimmung der Schuldunfähigkeit 

Ist ein Täter zum Tatzeitpunkt nicht in der Lage, das Unrecht seiner Tat einzu-

sehen (Einsichtsfähigkeit) oder gemäss dieser Einsicht zu handeln (Steue-

rungsfähigkeit), so ist er gemäss Art. 19 Abs. 1 StGB nicht strafbar. Diese 

gesetzliche Umschreibung der Schuldunfähigkeit, welche erst mit der Revisi-

on des Allgemeinen Teils von 2002 eingeführt wurde und seit 2007 in Kraft 

ist, folgt nach dem Wortlaut einer rein psychologischen Methode der Schuld-

unfähigkeitsbestimmung.
 674

 Es kommt lediglich darauf an, ob der Täter psy-

chologisch gesehen nicht fähig war, das Unrecht seiner Tat einzusehen 

und/oder nach dieser Einsicht zu handeln.
675

 Dieses durch die Revision einge-

führte Novum bedarf weiterer Klärung. 

Im Vorentwurf zum Schweizer StGB von 1893 wurde noch eine vollständig 

biologische Methode vorgeschlagen.
676

 Schuldunfähig sollte sein, „wer zur 

Zeit der That geisteskrank oder blödsinnig oder bewusstlos war.“
677

 Dies be-

deutet, dass für die Anwendung der Schuldunfähigkeit eine diagnostizierte 

psychische Störung genügen sollte.
678

 Da der psychiatrische Begriff der Geis-

teskrankheit schon um die Jahrhundertwende sehr weit ausgedehnt wurde, 

befürchtete man, dass auch leichte Fälle in den Anwendungsbereich der Norm 

gekommen wären. Daher erschien eine strafrechtliche Einschränkung des Be-

griffs notwendig.
679

 Um auf diese Befürchtung zu reagieren und dem Richter 

im Verhältnis zum Sachverständigen eine freie Urteilsfindung zu ermöglichen, 

wurden im Gesetz die zusätzlichen Kriterien Einsichts- und Steuerungsfähig-

keit eingeführt. Demnach handelte ein Täter nicht strafbar, wenn er wegen 

Geisteskrankheit, Schwachsinn oder schwerer Störung des Bewusstseins zum 

    

674  STRATENWERTH, AT I, § 11 N 12; vgl. auch BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 

N 14, die von der „normativen Methode“ sprechen. 
675  DUPUIS et al., Art. 19 N 1; KUONEN, 75; MAIER/MÖLLER, 62; STRATENWERTH, AT I, 

§ 11 N 12; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 19 N 2; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/ 

JEAN-RICHARD, Art. 19 N 6; vgl. auch Vallender, Amtl. Bull. NR, 2001, 543, der klar 

ausspricht, dass die Schuldunfähigkeit nicht zwingend auf einer schweren psychischen 

Störung beruhen muss. 
676  STRATENWERTH, AT I, § 11 N 13. 
677  Art. 8 VE StGB 1893. 
678  MAIER/MÖLLER, 62; SCHMID, Diss., 178. 
679  BINDER, Geisteskrankheit, 62 f.; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 13. 
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Tatzeitpunkt nicht fähig war, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss 

dieser Einsicht zu handeln.
680

 Aus dem Gesetzeswortlaut („wegen“) ging klar 

hervor, dass die Störung von Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit auf einer 

bestimmten psychiatrischen Diagnose beruhen musste. Damit wurde zur Be-

stimmung der Schuldunfähigkeit bis zur AT-Revision einer biologisch-

psychologischen Methode – auch gemischte Methode genannt – gefolgt.
681

 

Nach dem ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates sollte mit der Revision 

der umstrittene Begriff der Geisteskrankheit ersetzt werden und die Schuldun-

fähigkeit fortan auf einer schweren psychischen Störung basieren.
682

 Damit 

sollten insbesondere Störungen organischer Herkunft, Persönlichkeits-, Verhal-

tens- und Entwicklungsstörungen sowie vorübergehende anormale psychische 

Zustände, die unter den Begriff der Bewusstseinsstörung fallen, erfasst wer-

den.
683

 Um klarzustellen, dass nicht jede psychische Störung zur Schuldunfä-

higkeit führen kann, wurde eine schwere Beeinträchtigung vorausgesetzt.
684

 

Damit sollte an der biologisch-psychologischen Methode festgehalten wer-

den.
685

 

Diese Fassung von Art. 17 E StGB wurde zunächst durch den Ständerat gut-

geheissen.
686

 In der Rechtskommission des Nationalrates wurden jedoch Ein-

wände gegen den Begriff der schweren psychischen Störung laut.
687

 Zunächst 

wurden begriffliche Unklarheiten vorgebracht und es wurde darauf hingewie-

sen, dass es in einem Schuldstrafrecht unerheblich ist, aus welchen Gründen 

ein Täter schuldunfähig ist. Daraufhin wurde die Formulierung „wegen einer 

schweren psychischen Störung“ ersatzlos gestrichen.
688

 Der Wegfall wurde im 

Nationalrat bestätigt. Es wurde vorgebracht, dass der Begriff der schweren 

psychischen Störung in der Wissenschaft uneinheitlich definiert wird und dass 

es nicht Aufgabe des Gesetzgebers ist, die Gründe, welche zur Schuldunfähig-

keit führen, festzulegen. Vielmehr ist es Funktion des Gerichts die Einsichtsfä-

    

680  Art. 10 aStGB. 
681  CR CP I-MOREILLON, Art. 19 N 19; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 19 N 2; TRECH-

SEL/NOLL, 154; so bereits BINDER, Geisteskrankheit, 161; HAFTER, ZStrR 1951, 10; 

OVERBECK, ZStrR 1927, 52; WYRSCH, ZStrR 1945, 7; kritisch MAIER/MÖLLER, 63. 
682  Botschaft StGB 1998, 2006. 
683  Botschaft StGB 1998, 2006. 
684  Botschaft StGB 1998, 2006. 
685  Botschaft StGB 1998, 2006. 
686  Amtl. Bull. SR 1999, 1111. 
687  Vgl. auch NIVEAU, Jusletter vom 27. April 2015, 5. 
688  Protokoll der Sitzungen der Rechtskommission des NR, zitiert nach BSK StGB I-

BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 6. 
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higkeit – und die Steuerungsfähigkeit, obwohl dies im Votum nicht genannt 

wurde – zu beurteilen.
689

 Der Ständerat folgte diesem Beschluss des National-

rates.
690

 

Vom Wortlaut her ist im Gesetz klar eine rein psychologische und nicht mehr 

eine biologisch-psychologische Methode vorgesehen.
691

 Dies ist zu begrüssen, 

da dadurch das biologische Erfordernis der Schuldunfähigkeit überwunden ist. 

Ein solches ist mit dem Schuldprinzip nicht in Einklang zu bringen.
692

 

Abweichend davon geht ein gewichtiger Teil der Lehre davon aus, dass das 

Gesetz weiterhin der biologisch-psychologischen Methode folgt. Es sei nach 

wie vor ein biologischer Befund nachzuweisen, welcher zur psychologischen 

Folge geführt hat.
693

 Insbesondere BOMMER/DITTMANN und SCHMID legen 

diese Ansicht detailliert dar. Sie führen an, dass eine rein psychologische Me-

thode nicht praktikabel sei, da der Gutachter seine Expertise immer auf eine 

psychiatrische Diagnose abstellen würde.
694

 Bezüglich der Unvereinbarkeit 

mit dem Schuldprinzip wird entgegnet, dass dieses nicht ausschliesslich in 

Art. 19 StGB verwirklicht wird, sodass man den Anwendungsbereich dieser 

Bestimmung auf Personen mit schweren psychischen Störungen beschränken 

könne.
695

 Weiter wird vorgebracht, dass die rein psychologische Methode zu 

systematischen Konsequenzen führen würde, welche vom Gesetzgeber nicht 

    

689  Ménétrey-Savary, Amtl. Bull. NR, 2001, 543; Vallender, Amtl. Bull. NR, 2001, 543; 

dazu auch BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 7; KUONEN, 74 f.; SCHMID, 

Diss., 180 f.; WIPRÄCHTIGER, Revision, 152; vgl. auch HEER, FS-Niggli, 104 ff., wel-

che darauf hinweist, dass psychiatrische Diagnosen oft bloss relativ sind; ebenso 

WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 213.  
690  Amtl. Bull. SR, 2001, 508. 
691  DUPUIS et al., Art. 19 N 1; KUONEN, 75; RIKLIN, AT I, § 15 N 28; SCHMID, Diss., 182; 

STRATENWERTH, AT I, § 11 N 12; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, 

Art. 19 N 6; ähnlich CR CP I-MOREILLON, Art. 19 N 20; vgl. auch NIVEAU, Jusletter 

vom 27. April 2015, 4. 
692  StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 N 6; vgl. auch TRECHSEL/ 

NOLL, 154, welche schon unter der alten Gesetzesfassung ausführten, dass das psycho-

logische Kriterium entscheidend ist. 
693  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 14; DITTMANN/GRAF, Aspekte, 694; DO-

NATSCH/TAG, 274 f.; HURTADO POZO, Partie générale, 865; KIESEWETTER, ZStrR 2010, 

327 Fn. 26; RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, 1699, sprechen von einem „gesetzestech-

nischen Versehen“; TAG, Schnittstellen, 58; VEST/FREI/MONTERO, 97; ähnlich TAG, 

Strafbarkeitsvoraussetzungen, 38; dies wird teilweise auch von psychiatrischer Seite 

gefordert; vgl. HABERMEYER/SACHS, Jusletter vom 27. April 2015, 2, die von einem 

„handwerklichen Fehler“ sprechen; VOSSEN, VOSSEN, Möglichkeiten und Grenzen, 18. 
694  SCHMID, Diss., 183. 
695  SCHMID, Diss., 184. 
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beachtet wurden. So würde Art. 19 Abs. 1 StGB zu einem „alles überdachen-

den Super-Schuldausschliessungsgrund“ werden. Damit wäre insbesondere 

das Verhältnis zum Verbotsirrtum nach Art. 21 StGB unklar.
696

 Schliesslich 

wird der Begriff der schweren psychischen Störung als nicht ungeeignet ange-

sehen, da er insbesondere in der forensischen Psychiatrie zum Usus gehöre.
697

 

Der biologisch-psychologischen Methode soll aus rechtspolitischen und 

rechtspraktischen Überlegungen der Vorzug gegeben werden. Indem man den 

Verlust von Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit nur für bestimmte Ursachen 

als rechtserheblich anerkennt, können die Fallzahlen von Freisprüchen infolge 

von Schuldunfähigkeit reduziert werden. Wobei diese Filterung nicht primär 

mit dem Begriff der psychischen Störung, sondern mit deren Schwere vorge-

nommen wird.
698

 

Beachtet man die Entstehung des Artikels und dessen klaren Wortlaut, er-

scheint diese Auslegung äusserst zweifelhaft. Es ist eine rein psychologische 

Methode festgesetzt. Die Streichung der biologischen Voraussetzung wurde im 

Gesetzgebungsprozess begründet, weshalb nicht von einem Versehen ausge-

gangen werden kann. Dies zeigt sich darin, dass der Übergang zur rein psy-

chologischen Methode konsequent umgesetzt wurde. Seit der AT-Revision 

wird auch in Art. 19 Abs. 4 StGB sowie bei der Begutachtungspflicht nach Art. 

20 StGB von einem biologischen Erfordernis der Schuldunfähigkeit abgese-

hen.
699

 Es ist stossend, zwingend den psychiatrischen Befund einer schweren 

psychischen Störung vorauszusetzen, damit eine ausgeschlossene oder ver-

minderte Schuldfähigkeit angenommen werden darf. Im Lichte des strikten 

Legalitätsprinzips im Strafrecht erscheint diese Auslegung zuungunsten eines 

Täters unhaltbar. In der Praxis dürfte es sich indes so verhalten, dass mehrheit-

lich in Fällen, in welchen eine schwere psychische Störung festgestellt wird, 

das Fehlen oder die Verminderung von Einsichts- und/oder Steuerungsfähig-

keit beurteilt wird.
700

 Dies erklärt sich nur schon daraus, dass ein Gutachter – 

in der Regel ein Psychiater – im Rahmen von Schuldfähigkeitsbegutachtungen 

    

696  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 11. 
697  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 9. 
698  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 15; auch in Deutschland war die Angst 

vor einem „Dammbruch“ bei rein psychologischer Methode vorherrschend; vgl. dazu 

STRATENWERTH, Zukunft, 13 ff. m.w.H. 
699  Dies wird von den Gegnern der rein psychologischen Methode kritisiert; vgl. etwa BSK 

StGB I-BOMMER, Art. 19 N 91, Art. 20 N 4. 
700  DITTMANN/GRAF, Forensische Psychiatrie, 464; DONATSCH/TAG, 275; STRATENWERTH, 

AT I, § 11 N 15; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 N 6; 

TRECHSEL/NOLL, 157 
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eine medizinische Diagnose stellt.
701

 Käme der Sachverständige beziehungs-

weise das Gericht aufgrund eines Gutachtens jedoch zur Überzeugung, dass 

Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit nicht vorhanden oder vermindert waren, 

ohne dass dies an einer bestimmten psychiatrisch feststellbaren Störung fest-

gemacht werden kann, müsste auf Schuldunfähigkeit oder verminderte 

Schuldfähigkeit erkannt werden. Nur damit wird dem klaren Wortlaut und dem 

in der Entstehungsgeschichte erkennbaren Willen des Gesetzgebers entspro-

chen.  

Im vorliegenden Kontext kommt der Diskussion um die richtige Methode zur 

Feststellung der Schuldunfähigkeit keine praktische Bedeutung zu. Der Affekt 

wird gemeinhin als schwere Störung des Bewusstseins – und damit als schwe-

re psychische Störung – aufgefasst.
702

 Daher kann eine affektbedingte Vermin-

derung der Einsichts- und/oder der Steuerungsfähigkeit selbst unter Anwen-

dung einer gemischten Methode zur Annahme einer verminderten Schuldfä-

higkeit führen. Dies stellt eine weitere Kritik an der biologisch-

psychologischen Methode dar. Um einen Affekt als schwere psychische Stö-

rung zu definieren, ist ein Kunstgriff von Nöten. So wird einerseits gefordert, 

dass die Feststellung der psychischen Störung „mithilfe der etablierten diag-

nostischen Kriterien der Psychiatrie“
703

 ergehen soll. Andererseits wird der 

Affekt als medizinische Diagnose und damit als Krankheit behandelt, obwohl 

er genaugenommen keinen Krankheitswert hat.
704

 

Zum Schluss ist darauf hinzuweisen, dass die Feststellung der Schuldunfähig-

keit unabhängig von der verwendeten Methodik kein wissenschaftlich exakter 

Befund ist. Sie ist stark kontext- und zeitbezogen. So lässt sich unter dem Ein-

fluss des seit den 1990er-Jahren eingesetzten, vermehrt punitiven Denkens 

erkennen, dass die Annahme einer ausgeschlossenen oder verminderten 

Schuldfähigkeit in den letzten Jahren signifikant abgenommen hat.
705

 

bb)  Voraussetzungen für die Schuldunfähigkeit 

Die Schuldfähigkeit setzt voraus, dass weder die Einsichts- noch die Steue-

rungsfähigkeit des Täters ganz ausgeschlossen sind.
706

 Ansonsten ist Schuld-

    

701  SCHMID, Diss., 182 f.; TRECHSEL/NOLL, 157.  
702  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) cc) (2). 
703  DITTMANN/GRAF, Aspekte, 694. 
704  BERNSMANN, NStZ 1989, 161; NEDOPIL/MÜLLER, 280. 
705  HEER, FS-Niggli, 107 f; QUELOZ, Prise en charge, 106. 
706  BSK StGB I-BOMMER, Vor Art. 19 N 5; VEST/FREI/MONTERO, 93. 
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unfähigkeit anzunehmen. Fehlende Einsichts- und Steuerungsfähigkeit können 

allerdings auch nebeneinander bestehen oder ineinander übergehen.
707

 

Die Schuldunfähigkeit muss bezüglich einer spezifischen Tat festgestellt wer-

den; sie ist in sachlicher, zeitlicher und persönlicher Hinsicht relativ. Einsichts- 

und/oder Steuerungsfähigkeit müssen für eine konkrete Handlung ausge-

schlossen gewesen sein (sachliche Relativität).
708

 Zudem ist die Schuldunfä-

higkeit nur einschlägig, wenn sie zum Tatzeitpunkt vorlag (zeitliche Relativi-

tät).
709

 Es bedarf somit keiner andauernden Schuldunfähigkeit; ein vorüberge-

hender Ausschluss der Einsichts- beziehungsweise Steuerungsfähigkeit zum 

Tatzeitpunkt genügt.
710

 Die Schuldunfähigkeit stellt darüber hinaus ein persön-

liches Merkmal im Sinne von Art. 27 StGB dar, sodass es für jeden Tatbetei-

ligten einzeln zu bestimmen ist (persönliche Relativität).
711

 

(1) Einsichtsfähigkeit 

Die Einsichtsfähigkeit ist die intellektuelle Komponente der Schuldfähigkeit. 

Sie setzt voraus, dass der Täter die Realität der Umwelt erfassen und aus die-

ser Erkenntnis Schlüsse auf Kausalbeziehungen ableiten kann. Es muss dem 

Täter möglich sein, die tatsächlichen Auswirkungen seines Verhaltens zu er-

kennen.
712

 Ihm muss mit anderen Worten die wesentliche Bedeutung seines 

Handelns bewusst sein.
713

 Um die Folgen seines Tuns korrekt einzuschätzen, 

muss der Täter auch eine gewisse Einsicht in soziale Normen haben, damit es 

    

707  DONATSCH/TAG, 278. 
708  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 41; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 22; 

STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 19 N 5; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-

RICHARD, Art. 19 N 4; TRECHSEL/NOLL, 155; vgl. auch MAIER/MÖLLER, 64; VOSSEN, 

Möglichkeiten und Grenzen, 17. 
709  So schon der Wortlaut von Art. 19 Abs. 1 StGB: „zur Zeit der Tat“; vgl. auch 

BGE 117 IV 292, E. 2a: „zum Zeitpunkt der Tatbegehung“; BSK StGB I-BOMMER/ 

DITTMANN, Art. 19 N 42; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 19 N 6; StGB-Praxiskom-

mentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 N 5; TRECHSEL/NOLL, 155; so bereits STRE-

BEL, ZStrR 1947, 220; vgl. auch MAIER/MÖLLER, 64; VOSSEN, Möglichkeiten und 

Grenzen, 17. 
710  CR CP I-MOREILLON, Art. 19 N 22. 
711  BGE 105 IV 182, E. 2a; 87 IV 49, E. 2; BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 

N 43; BSK StGB I-FORSTER, Art. 27 N 18. 
712  MAIER/MÖLLER, 61; RIKLIN, AT I, § 15 N 26; SCHMID, Diss., 196; TRECHSEL/NOLL, 

154; vgl. auch NIVEAU, Jusletter vom 27. April 2015, 13 f. 
713  SCHMID, Diss., 196; TRECHSEL/NOLL, 154. 
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ihm überhaupt möglich ist, zumindest in rudimentärster Weise rechtliche Aus-

wirkungen seines Tuns abschätzen zu können.
714

 

Die Einsichtsfähigkeit und das intellektuelle Vorsatzelement sind nicht de-

ckungsgleich. Auch der völlig schuldunfähige Täter kann vorsätzlich han-

deln.
715

 Beim intellektuellen Element der Schuldfähigkeit genügt im Gegen-

satz zum Vorsatz eine allgemeine Einsichtsfähigkeit im zuvor beschriebenen 

Ausmass.
716

 Demgegenüber geht es beim Vorsatz darum, dass ein Handlungs-

entschluss auf der Grundlage von wahrgenommenen oder vorgestellten Um-

ständen bewusst umgesetzt wird, was auch bei fehlender Einsicht in das Un-

recht möglich ist.
717

 Ebenfalls abzugrenzen ist die Einsichtsfähigkeit vom 

Erfordernis des Unrechtsbewusstseins. So wurde bereits dargelegt, dass die 

Schuldfähigkeit eine andere Ausrichtung als das Unrechtsbewusstsein hat.
718

 

Generell ist für die Einsichtsfähigkeit ein Mindestmass an Intelligenz voraus-

gesetzt. Die intellektuellen Fähigkeiten des Täters müssen zur Zeit der Tataus-

führung intakt gewesen sein, sodass ihm eine korrekte Realitätswahrnehmung 

möglich war.
719

 Über diese intellektuellen Anforderungen hinaus können auch 

die Ausprägung der emotionalen Betreffbarkeit sowie die Verankerung des 

Gewissens eine Rolle für die Einsichtsfähigkeit spielen.
720

 Es ist irrelevant, ob 

der Täter die ihm zur Verfügung stehenden Erkenntnismöglichkeiten zum Tat-

zeitpunkt tatsächlich genutzt hat oder nicht. Es geht lediglich darum, dass er 

grundsätzlich im Besitz der fraglichen Fähigkeiten war und diese somit hätte 

einsetzen können.
721

 

Nur wenn die Einsichtsfähigkeit vollständig aufgehoben war, ist auf Schuldun-

fähigkeit des Täters zu erkennen.
722

 Die völlige Auflösung der Einsichtsfähig-

keit wird oft damit umschrieben, dass der Täter „überhaupt nicht mehr wusste, 

    

714  MAIER/MÖLLER, 61; SCHMID, Diss., 196; TRECHSEL/NOLL, 154. 
715  BGE 115 IV 221, E. 1; BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 19. 
716  SCHMID, Diss., 196. 
717  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 19, die jedoch richtigerweise darauf hin-

weisen, dass beim Vorsatz immer mehr normative Kriterien eingeführt werden (so etwa 

bei den Raserfällen; vgl. dazu beispielsweise EGE, Raser, 75 ff. m.w.H.); damit rücken 

auch fehlender Vorsatz und fehlende Einsichtsfähigkeit zusammen. 
718  Vgl. vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 2. 
719  SCHMID, Diss., 196; ähnlich TRECHSEL/NOLL, 155. 
720  FURGER, AJP 1992, 1122. 
721  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 37; SCHMID, Diss., 197. 
722  So ausdrücklich der Wortlaut von 19 Abs. 1 StGB: „[…] nicht fähig, das Unrecht 

seiner Tat einzusehen […]“; SCHMID, Diss., 196. 
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was er tat.“
723

 Beachtet man die forensische und die juristische Praxis, ist fest-

zustellen, dass die Schwelle für die Annahme einer aufgehobenen, aber auch 

nur schon einer herabgesetzten Einsichtsfähigkeit sehr hoch ist.
724

 

(2) Die Steuerungsfähigkeit 

Das voluntative Element der Schuldfähigkeit liegt in der Steuerungsfähig-

keit.
725

 Der Täter muss in der Lage sein, sein eigenes Verhalten einsichtsge-

mäss zu steuern; das heisst, sich selber zu kontrollieren.
726

 Dementsprechend 

ist die Steuerungsfähigkeit als gegeben zu betrachten, wenn der Täter zum 

Tatzeitpunkt fähig war, sein Verhalten willentlich nach der Einsicht in die Fol-

gen seines Tuns zu steuern.
727

 Dafür ist indes nicht erforderlich, dass der Täter 

sein Verhalten während der Tat bewusst reflektiert.
728

 Eine vorhandene Ein-

sichtsfähigkeit ist Grundlage der Steuerungsfähigkeit. Fehlt sie, so ist ohnehin 

kein einsichtsgemässes Handeln möglich.
729

 

Die Steuerungsfähigkeit lässt sich nicht direkt messen, was die Feststellung in 

der Praxis anspruchsvoll macht. Daher muss sich die Einschätzung des Sach-

verständigen aus einer Gesamtbeurteilung des Verhaltens des Täters vor, wäh-

rend und nach der Tat ergeben.
730

 Ebenso wenig darf aus dem Vorliegen einer 

psychischen Störung – auch wenn es sich um eine schwere handelt – direkt der 

Ausschluss der Steuerungsfähigkeit gefolgert werden. So gibt es schwere psy-

chische Störungen, welche den Betroffenen nicht in seiner Verhaltenssteue-

rung einschränken.
731

 

Trotz dieser Feststellungsschwierigkeiten ist die praktische Bedeutung der 

Steuerungsfähigkeit grösser als jene der Einsichtsfähigkeit. Der Grund dürfte 

darin liegen, dass sozialabweichendes Verhalten nicht sehr oft mit mangelnder 

Selbsterkenntnis zu tun hat; mindestens schemenhaftes Wissen um die Aus-

wirkungen einer Tat dürften die meisten Täter auch in einer psychischen Son-

dersituation besitzen. Hingegen sind Schwierigkeiten in der eigenen Hand-

    

723  DONATSCH/TAG, 277. 
724  SCHMID, Diss., 197; vgl. auch KRÖBER, Qualitätsstandards, 22; MAIER/MÖLLER, 62. 
725  Teilweise auch Bestimmungs-, Motivations-, Direktions- oder Hemmfähigkeit genannt; 

SCHMID, Diss., 197 Fn. 271; vgl. auch NIVEAU, Jusletter vom 27. April 2015, 15. 
726  MAIER/MÖLLER, 61; RIKLIN, AT I, § 15 N 27; TRECHSEL/NOLL, 155. 
727  SCHMID, Diss., 198; SCHULTZ, AT, 184. 
728  SCHMID, Diss., 198. 
729  BRANDENBERGER, 6. 
730  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 38; SCHMID, Diss., 198. 
731  SCHMID, Diss., 198. 
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lungskontrolle – beispielsweise indem den eigenen Trieben nachgegangen 

wird oder Bedürfnisse nicht zurückgestellt werden, bis sie auf legale Weise 

befriedigt werden können – typische Umstände von deliktischem Verhalten.
732

  

Um das Phänomen der Steuerungsunfähigkeit alltagssprachlich zu umschrei-

ben wird oft vorgebracht, der Täter „konnte nicht mehr anders handeln.“ Diese 

Formulierung wird jedoch als ungeeignetes Kriterium abgelehnt, da sie sich 

nie wissenschaftlich beweisen lässt.
733

 Für die Feststellung des Bestehens der 

Steuerungsfähigkeit sind zum einen die Stärke der Willenskraft und zum ande-

ren die Intensivität von erlebten Triebstrebungen sowie der Ablauf anderer 

unbewusster Prozesse massgebend.
734

 Beachtet werden sowohl die äusseren 

Umstände als auch die individuellen Fähigkeiten der betreffenden Person.  

Für die Einsichts- und die Steuerungsfähigkeit ist zu beachten, dass es sich 

dabei um normativ festgeschriebene Rechtsbegriffe handelt. Die Fähigkeit 

einer Person, das Unrecht einer Tat einzusehen und ihr Verhalten im Rahmen 

ihrer individuellen Freiheit an dieser Einsicht auszurichten, ist retrospektiv 

grundsätzlich unbeweisbar.
735

 Die strafrechtliche Beurteilung der Schuldfähig-

keit ist daher eine normative Zuschreibung.
736

 Das heisst, man kann lediglich 

aus psychologischer beziehungsweise psychiatrischer Sicht die Tatumstände 

und die Täterpersönlichkeit beurteilen und einschätzen, ob dem Täter bei der 

betroffenen Tat die Fähigkeit, das Unrecht seines Handelns einzusehen und 

sich nach dieser Einsicht zu verhalten, nicht mehr zugesprochen werden 

kann.
737

  

cc)  Der Affekt als Grund für die Schuldunfähigkeit 

Dass eine im Affekt begangene Tat ein Problem für die Schuldfähigkeit des 

Täters darstellen kann, wird im Schrifttum grundsätzlich anerkannt. Über die 

genauen Einzelheiten und die tatsächlichen Auswirkungen des Affekts – also 

insbesondere ob er die Schuldfähigkeit tatsächlich auszuschliessen vermag –

herrscht jedoch grosse Unklarheit.  

    

732  SCHMID, Diss., 197 f.; TRECHSEL/NOLL, 155; vgl. auch KRÖBER, Qualitätsstandards, 22. 
733  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 38; SCHMID, Diss., 198; vgl. auch KIESE-

WETTER, ZStrR 2010, 324. 
734  FURGER, AJP 1992, 1122. 
735  KIESEWETTER, ZStrR 2010, 324; SCHMID, Diss., 199; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 23, 

der jedoch davon ausgeht, dass die Einsichtsfähigkeit in gewissen Fällen positiv fest-

stellbar ist. 
736  BSK-StGB I-BOMMER, Vor Art. 19 N 16; SCHMID, Diss., 199; TRECHSEL/NOLL, 146 f. 
737  SCHMID, Diss., 199. 
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Oftmals wird der Affekt in der Literatur nicht eingehend behandelt, sondern 

lediglich im Zusammenhang mit der Schuldfähigkeit in die Diskussion einge-

bracht. Dabei gibt es verschiedene Umgangsformen. Einzelne Autoren begnü-

gen sich damit, festzuhalten, dass ein Affekt zum Ausschluss der Schuldfähig-

keit führen kann.
738

 Andere Autoren beurteilen die Situation genau umgekehrt 

und statuieren, dass ein Affektzustand des Täters seine Schuldfähigkeit grund-

sätzlich nicht ausschliessen kann.
739

 Weitere wiederum folgen einem Mittel-

weg und stellen sich auf den Standpunkt, dass ein Affekt die Schuldfähigkeit 

grundsätzlich nicht ausschliessen, jedoch vermindern kann. Bloss für Extrem-

situationen wird die Möglichkeit einer Schuldunfähigkeit anerkannt.
740

 

Im Folgenden soll versucht werden, der Diskussion eine bessere Struktur zu 

geben, indem die Auswirkungen des Affekts für die einzelnen Elemente der 

Schuldfähigkeit aufgezeigt werden. Weil sich die schweizerische Lehre bisher 

kaum systematisch damit beschäftigte, werden psychologische und forensisch-

psychiatrische Erkenntnisse sowie teilweise auch Lehrmeinungen aus 

Deutschland und Österreich ergänzend beigezogen, um die Frage so exakt wie 

möglich zu beantworten.  

(1) Unterscheidung zwischen sthenischen und asthenischen Affekten 

Gefühlsregungen, die auf Zorn, Wut oder Hass und damit auf Kraft beruhen, 

werden als sthenische Affekte bezeichnet (griechisch sthenos = Kraft). Stehen 

demgegenüber Schrecken, Angst oder Trauer und damit Schwäche im Vorder-

grund, so handelt es sich um asthenische Affekte (griechisch a-sthenes = kraft-

los).
741

 Als Fallbeispiele für asthenische Affekte werden etwa die Fahrerflucht, 

Panikreaktionen und der erweiterte Suizid genannt.
742

  

Die Unterscheidung zwischen sthenischen und asthenischen Affekten ist histo-

risch gewachsen. Sie findet sich bereits bei IMMANUEL KANT.
743

 Später wurde 

sie in der Psychologie weiterverfolgt, wobei darauf hingewiesen wurde, dass 

    

738  DUKOR, ZStrR 1951, 434, der von „Affektdämmerzuständen“ spricht; HURTADO POZO, 

Partie générale, 877. 
739 STREBEL, ZStrR 1947, 219. 
740  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 35; RYSER BÜSCHI, 229 f.; VEST/FREI/ 

MONTERO, 96; WALDER, ZStrR 1965, 55 f., der vor allem an schwere Affektzustände 

nach Unfällen und Straftaten denkt. 
741  FUCHS, 24. Kap. N 31; SSW StGB-KASPAR, § 20 N 57; TAG, Emotionen, 69; THEUNE, 

NStZ 1999, 273; VEST/FREI/MONTERO, 193. 
742  BLAU, FS-Tröndle, 110. 
743  KANT, 52 f., 213 ff.; vgl. auch BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 4. 
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grundsätzlich jede Emotion entweder eine sthenische oder eine asthenische 

Ausprägung haben kann.
744

 

Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass verschiedentlich davon ausgegan-

gen wird, dass nur asthenische Affekte schuldrelevant sein können.
745

 Diese 

Ansicht geht über den Rahmen der Schuldfähigkeit hinaus und wird auch in 

anderen Zusammenhängen vorgebracht. Immer wieder wird bloss dem asthe-

nischen Affekt strafrechtliche Relevanz zugesprochen.
746

 

Für die Frage der Schuldfähigkeit eines Täters, der in einer heftigen Gemüts-

bewegung handelte, ist entscheidend, ob der psychische Zustand die Einsichts- 

oder die Steuerungsfähigkeit vermindert oder ausgeschlossen hat. Dabei kann 

es nicht darauf ankommen, ob die Emotionslage des Täters „aus Kraft“ (beim 

sthenischen Affekt) oder „aus Schwäche“ (beim asthenischen Affekt) herrührt. 

Die neurobiologischen, physiologischen und psychologischen Reaktionen auf 

eine Emotion lassen sich nicht in diese Unterscheidung einteilen. So wird die 

Differenzierung durch die aktuelle Emotionsforschung auch nicht mehr vorge-

nommen und deren Erkenntnisse weisen eher darauf hin, dass an der Unter-

scheidung zwischen sthenischen und asthenischen Affekten nicht festzuhalten 

ist.
747

 

Die Unterscheidung ist ausserdem nicht sachgemäss, weil der Übergang zwi-

schen den Kategorien fliessend ist.
748

 In der Praxis zeigt sich, dass keine klare 

Trennung möglich ist. So kommt es einerseits in Fällen des sthenischen Af-

fekts zu einer Prüfung der Schuldfähigkeit; andererseits wird asthenischen 

Affekten teilweise die strafrechtliche Beachtlichkeit abgesprochen.
749

 Insge-

samt sollte daher von dieser Kategorisierung gänzlich abgesehen werden.
750

 

Handelte ein Täter unter dem Einfluss einer heftigen Gemütsbewegung, ist zu 

    

744  WUNDT, § 13 N 6 ff. 
745  BGer, Urteil vom 1. Oktober 2010, 6B_432/2010, E. 5.3; dies wird vor allem in der 

deutschen Literatur vertreten; vgl. etwa FISCHER, § 20 N 30a; SSW StGB-KASPAR, § 20 

N 58; MAATZ, Nervenarzt 2005, 1393.  
746  Vgl. für die Beachtung des Affekts beim Notwehrexzess hinten Zweiter Teil 1. Kap. A. 

III. 3. b) cc) (1) und beim Totschlag hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) aa). 
747  Im Rahmen von Art. 113 StGB ebenso BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 

N 4 f.; vgl. zu den Erkenntnissen der Emotionsforschung vorne Erster Teil 2. Kap. A. 
748  SALGER, FS-Tröndle, 204; vgl. auch WUNDT, § 13 N 6 ff. 
749  So BLAU, FS-Tröndle, 114, für die deutsche Praxis. 
750  Im Rahmen von Art. 113 StGB ebenso BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 4; 

in der deutschen Lehre andeutungsweise BLAU, FS-Tröndle, 114; vgl. auch SCHÖNKE/ 

SCHRÖDER-PERRON/WEIßER, § 20 N 15, die ebenfalls darauf hinweisen, dass der asthe-

nische Affekt schuldrelevant sein kann. 
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prüfen, ob dadurch Einsichts- und/oder Steuerungsfähigkeit ausgeschlossen 

oder beeinträchtigt waren. Nur bei Vorliegen spezifischer Gründe – insbeson-

dere in Konstellationen der actio libera in causa – ist die schuldausschliessen-

de beziehungsweise -mindernde Wirkung nicht zu berücksichtigen.
751

 Die 

Unbeachtlichkeit aufgrund der Art des Affekts ist hingegen nicht angemessen 

und daher nicht aufrechtzuerhalten. 

(2) Der Affekt als schwere Störung des Bewusstseins 

Zuvor wurde dargelegt, dass nach hier vertretener Auffassung zur Feststellung 

der Schuldunfähigkeit eines Täters im Sinne von Art. 19 Abs. 1 StGB keine 

psychische Störung diagnostiziert werden muss.
752

 Da die Gegenauffassung 

weithin aufrechterhalten wird, soll dennoch geklärt werden, ob ein Affektzu-

stand als schwere psychische Störung gelten kann. 

Zur Definition einer schweren psychischen Störung wird teilweise das Klassi-

fikationssystem der Weltgesundheitsorganisation ICD-10 beigezogen. Eine 

schwere psychische Störung liegt demnach vor, wenn ein psychiatrischer Be-

fund ein Krankheitsbild zeigt, welches zur Diagnose einer psychischen Stö-

rung im Sinne der ICD-10 führt.
753

 Andere Lehrmeinungen greifen demgegen-

über auf die alte Gesetzesfassung zurück. Zur Bejahung der Schuldunfähigkeit 

war eine der folgenden Diagnosen notwendig: Geisteskrankheit, Schwachsinn 

oder schwere Störung des Bewusstseins.
754

 Wieder andere Autoren begnügen 

sich mit einer rudimentären Umschreibung. Nach DONATSCH/TAG kommen 

nicht nur Geisteskrankheiten im streng medizinischen Sinne als Ursache der 

Störung in Frage, „sondern alle Arten anhaltender grober Störungen der Ver-

standestätigkeit, des Willens-, Gefühls- und Trieblebens, die sich auf die Fä-

higkeit zu einer normalen Willensbildung auswirken können.“
755

 Daneben 

anerkennen sie auch sonstige schwere Störungen des Bewusstseins als vo-

    

751  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 5. b). 
752  Vgl. dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) aa). Die gleiche Meinung wird für 

den normalpsychologischen Affekt in Deutschland schon seit Längerem vertreten; vgl. 

GEILEN, FS-Maurach, 188 f., der darauf hinweist, dass die psychologische Wirkung des 

Affekts zur Beurteilung der Schuldfrage massgebend ist.  
753  SCHMID, Diss., 188 ff. m.w.H., für den das Qualifizierungsattribut “schwer” insoweit 

keine eigenständige Bedeutung hat; vgl. auch DITTMANN/GRAF, Forensische Psychiat-

rie, 464. 
754  Art. 10 aStGB; BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 30 ff.; STRATENWERTH, 

AT I, § 11 N 16 ff., welcher in Psychosen bzw. Persönlichkeitsstörungen, Schwachsinn 

und schwere Bewusstseinsstörungen unterteilt.  
755  DONATSCH/TAG, 276. 
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rübergehende Ausnahmezustände.
756

 Allen Umschreibungen ist gemeinsam, 

dass sie relativ weitläufig sind. Damit können viele unterschiedliche psychiat-

rische Krankheitsbilder als psychologische Anknüpfungsdiagnose für die Fest-

stellung der Schuldunfähigkeit dienen. 

Geht man nun auf die allgemeine Definition der schweren psychischen Stö-

rung zurück, so ist zunächst festzustellen, dass der Affekt im hier verstandenen 

Sinne nicht als krankhafte psychische Störung verstanden werden kann. Er ist 

von keinem der internationalen Klassifikationssysteme (z.B. ICD-10 oder 

DSM-V) erfasst.
757

 Dementsprechend kann der Affekt nur als schwere Störung 

des Bewusstseins aufgefasst werden. Ob diese Einordung tatsächlich vorge-

nommen werden kann, wurde bisher nur sehr oberflächlich beantwortet. Die 

Autoren, die sich zu dieser Frage äussern, beschränken sich mehrheitlich da-

rauf, den Affekt als schwere Bewusstseinsstörung anzuerkennen oder eben 

nicht, ohne diese Aussage näher zu begründen. Dabei ist für die Annahme des 

Affekts als schwere Bewusstseinsstörung eine gewisse Zurückhaltung zu er-

kennen. So wird teilweise komplett bestritten, dass ein Affekt das qualitative 

Erfordernis der Schwere erfüllen könne.
758

 WALDER meint dazu, dass dies nur 

dann der Fall sein kann, wenn der Affekt zu einer eigentlichen Benommenheit 

des Täters geführt hat, welche ihn sinnlos agieren liess.
759

 Die Zurückhaltung 

lässt sich darin erkennen, dass die meisten Autoren, welche den Affekt grund-

sätzlich als Bewusstseinsstörung auffassen, die für die Schuldunfähigkeit rele-

vante Schwere nur in Extremfällen – oft als hochgradiger oder höchster Affekt 

bezeichnet – als gegeben erachten.
760

 Nur vereinzelt wird keine Steigerungs-

form des Affekts gefordert, sondern lediglich darauf hingewiesen, dass ein 

Affekt eine schwere Störung des Bewusstseins sein kann.
761

 

Ähnliches ist in der deutschen Strafrechtswissenschaft festzustellen. Dort gilt 

zur Feststellung der Schuldunfähigkeit noch die gemischte Methode.
762

 Dabei 

    

756  DONATSCH/TAG, 277; MAIER/MÖLLER, 69. 
757  THEUNE, NStZ 1999, 274; vgl. auch vorne Erster Teil 1. Kap. D. I. 2. 
758  WALDER, ZStrR 1965, 54; vgl. auch MAIER/MÖLLER, 69. 
759  WALDER, ZStrR 1965, 55. 
760  DONATSCH/TAG, 277; HURTADO POZO, Partie générale, 877; MAIER/MÖLLER, 185; 

RIKLIN, AT I, § 15 N 31; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 20; STRATENWERTH/WOHLERS, 

Art. 19 N 4; TRECHSEL/NOLL, 156. 
761  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 35; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/ 

JEAN-RICHARD, Art. 19 N 9; wohl ebenso HURTADO POZO, Partie générale, 877; bloss 

andeutungsweise FURGER, ZStrR 1988, 399.  
762  Statt vieler GREUEL, Schuldfähigkeitsbegutachtung, 105; SSW StGB-KASPAR, § 20 

N 1; SALGER, FS-Tröndle, 206. 
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kann die verminderte oder die ausgeschlossene Schuldfähigkeit insbesondere 

in einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung im Sinne von Art. 20 D-StGB 

begründet liegen. Unter diesem Begriff werden ausschliesslich normalpsycho-

logische, nicht von definierten Krankheiten ableitbare Beeinträchtigungen des 

Bewusstseins erfasst.
763

 Dementsprechend wird der Affekt in Deutschland in 

der Regel zu den tiefgreifenden Bewusstseinsstörungen gezählt.
764

 Teilweise 

erfolgt auch hier eine Einschränkung, indem vorgebracht wird, dass eine Ge-

fühlsregung nur in Ausnahmefällen die Intensität erreichen kann, die eine da-

rauf beruhende Bewusstseinsstörung als tiefgreifend erscheinen lässt.
765

 

In diesem Kontext ist jedoch zu beachten und erneut darauf hinzuweisen, dass 

mit der Interpretation des Affekts als schwere psychische Störung eine Über-

dehnung des Krankheitsbegriffs stattfindet. Die Bewusstseinseinengung auf-

grund des normalpsychologischen Affekts ist gerade keine biologische Fest-

stellung.
766

 Wird dennoch an der biologisch-psychologischen Methode der 

Schuldfähigkeitsbestimmung festgehalten, sollte der Anwendungsbereich von 

Art. 19 StGB nicht zu weit beschränkt werden, indem der Affekt nur zurück-

haltend als schwere Störung des Bewusstseins angenommen wird. Rein be-

griffsnotwendig handelt es sich beim Affekt um einen Ausnahmezustand hef-

tigster Emotionalität und hat daher als schwere Störung des Bewusstseins zu 

gelten. Es bedarf keiner weiteren Einschränkung auf heftige Affekte. So ist 

dabei zu bedenken, dass damit keine direkte Annahme einer verminderten oder 

ausgeschlossenen Schuldfähigkeit verbunden ist. Dies kann erst nach einer 

Untersuchung, ob sich der Affekt auf Einsicht- und/oder Steuerungsfähigkeit 

ausgewirkt hat, beantwortet werden.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass der Affekt als schwere Störung des 

Bewusstseins eingestuft wird. Selbst wenn man in Abweichung von der hier 

vertretenen Meinung von der gemischten Methode ausgeht, kann der Affekt 

    

763  SALGER, FS-Tröndle, 205. 
764  Statt vieler FISCHER, § 20 N 30; FRISCH, ZStW 1989, 548; KINDHÄUSSER, § 20 N 7; 

MAATZ, Nervenarzt 2005, 1394; SALGER, FS-Tröndle, 205; THEUNE, NStZ 1999, 274; 

differenzierend ZABEL, 38 f., der dem Affekt unter Zuhilfenahme eines „sozial-

normativen“ Krankheitsbegriffs als krankhafte Störung versteht. Gleiches gilt für Ös-

terreich, wo ebenfalls die gemischte Methode herrscht (WK-HÖPFEL, § 11 N 2; ZER-

BES, 43 ff.) und der Affekt als Grund für eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung nach 

§ 11 Ö-StGB genannt wird; vgl. FABRIZY, § 11 N 7; WK-HÖPFEL, § 11 N 9; SbgK-

TRIFFTERER, § 11 N 31, 37; ZERBES, 107 ff. 
765  FRISCH, ZStW 1989, 547 f. 
766  MAIER/MÖLLER, 63; vgl. auch KantGer SG, Urteil vom 8. März 1989, GVP 1989, 

Nr. 38, E. 2. 
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als quasi-biologischer Anknüpfungspunkt gelten. Von praktischer Relevanz ist 

daher vor allem die Frage, welche es im Folgenden zu klären gilt: Zeigt der 

Affekt Auswirkungen, welche Einsichts- und/oder Steuerungsfähigkeit des 

Täters ausschliessen?  

(3) Affekt und Einsichtsfähigkeit 

Bezüglich der Einsichtsfähigkeit des Täters ist zu untersuchen, ob dessen kog-

nitive Fähigkeiten zum Tatzeitpunkt eingeschränkt waren. Dabei ist das Ver-

halten des Täters und die Symptomatik eines Einflussfaktors – vorliegend der 

Affekt – zu beurteilen.
767

 Es ist zu untersuchen, ob eine zum Tatzeitpunkt vor-

handene heftige Gemütsbewegung die intellektuellen Fähigkeiten des Täters 

beeinträchtigen kann.  

Grundsätzlich ist anzunehmen, dass eine starke emotional bedingte Erregung 

dazu führt, dass die Wahrnehmung beziehungsweise das Bewusstseinsfeld in 

gewissem Mass eingeschränkt wird.
768

 Es kommt zu einer „Verdunkelung des 

Blickfelds“
769

; die betroffene Person fokussiert ihre Wahrnehmung vor allem 

auf die Ursache ihrer Erregung und lässt die übrigen Geschehnisse ausser 

Acht.
770

 Der Täter nimmt nur noch das angestrebte Ziel und die dazu vorhan-

denen Mittel wahr.
771

 Damit wird einerseits die Wahrnehmungsfähigkeit für 

andere Umwelteinflüsse, aber auch die Reflexionsfähigkeit über das eigene 

Handeln eingeschränkt.
772

 Dementsprechend wird teilweise angenommen, 

dass der Täter im Affekt gewissermassen „blind“ handelt; er sieht nur noch 

„rot“. Es kann ihm demnach die Einsicht in das von ihm begangene Unrecht 

fehlen.
773

 WALDER begrenzt den Ausschluss der Einsichtsfähigkeit auf „Primi-

tivreaktionen“. Bei solchen Handlungen, welche durch seelische Kräfte ge-

steuert werden, kann sich keine höhere, vernünftige Instanz einschalten.
774

 

Psychologische und neurowissenschaftliche Befunde legen nahe, dass heftige 

Emotionen in enger Beziehung zu kognitiven Prozessen stehen. Insbesondere 

    

767  Vgl. BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 37; SCHMID, Diss., 197. 
768  MAIER/MÖLLER, 185; in der deutschen Lehre ebenso GEILEN, FS-Maurach, 175; vgl. 

auch SbgK-VELTEN, § 76 N 71, für die österreichische Lehre. 
769  GEILEN, FS-Maurach, 175; THEUNE, NStZ 1999, 273. 
770  MAIER/MÖLLER, 185; vgl. auch KONRAD/RASCH, 375; vorne Erster Teil 2. Kap. A. III. 

2. 
771  KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 336. 
772  KONRAD/RASCH, 375. 
773  BLAU, FS-Tröndle, 116 f.; GEILEN, FS-Maurach, 188. 
774  WALDER, ZStrR 1965, 56. 
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die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung werden auf den affektauslösenden 

Umstand gerichtet. Bestimmte bewusste Prozesse können durch die Emotiona-

lität hervorgerufen, andere gehemmt werden. Gerade in Furchtsituationen 

können einfache Reaktionen ohne Einschaltung des Kortex, direkt durch die 

Amygdala ausgelöst werden, was eine bewusste Steuerung verunmöglicht.
775

  

Obwohl gewalttätiges Verhalten in engem Zusammenhang mit dem emotiona-

len Befinden des Täters steht,
776

 ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der 

Täter auch bei einer Handlung im Affekt die Auswirkungen seines Verhalten 

sowie die strafrechtlichen Gebote und damit das Unrecht strafbarer Handlun-

gen – beziehungsweise im Sinne einer Parallelwertung in der Laiensphäre die 

allgemeinen Gesellschaftskonventionen – erkennt oder zumindest erkennen 

kann.
777

 Betrachtet man die zuvor beschriebenen Bewusstseinseinengungen, so 

bedeuten diese in der Regel vor allem eine eingeschränkte Wahrnehmung der 

tatsächlichen Umwelt. Die heftige Gemütsbewegung führt kaum dazu, dass 

die handelnde Person die Auswirkungen seines Verhaltens nicht mehr erfassen 

kann. Dementsprechend kann festgestellt werden, dass die Einsichtsfähigkeit 

auch bei affektiven Erregungszuständen erhalten bleibt.
778

 Nur in Extremsitua-

tionen – etwa bei einer kurzschlussartigen Furchtreaktion – können sich keine 

bewussten Prozesse einschalten, weshalb auch die Unrechtseinschätzung aus-

geschlossen ist.  

(4) Affekt und Steuerungsfähigkeit  

Die voluntative Komponente der Schuldfähigkeit richtet sich danach, ob der 

Täter einsichtsgemäss handeln kann. Es stellt sich somit die Frage, ob der in 

einer heftigen Gemütsbewegung agierende Täter sein Tun steuern kann. Aus 

der Psychologie und der Neurobiologie ist bekannt, dass Emotionen entschei-

denden Einfluss auf die Motivation und Verhaltensregulation haben.
779

 Für den 

affektiv motivierten Täter ist zu erörtern, ob er die emotionalen Handlungsim-

pulse überhaupt hätte unterdrücken können.  

    

775  Ausführlich dazu vorne Erster Teil 2. Kap. A. III. und Erster Teil 2. Kap. B. II. 4. 
776  Dazu vorne Erster Teil 2. Kap. A. II. 
777  Vgl. BezGer Dielsdorf, Urteil vom 9. Februar 1999, U/D/GU980025/cb, E. 4; für die 

deutsche Lehre ebenso ZABEL, 46. 
778  OGer ZH, Urteil vom 14. Dezember 2011, SB110476, E. III. 2.1.1.3b; für die deutsche 

Lehre ebenso ZABEL, 46, der jedoch darauf hinweist, dass die Einsichtsfähigkeit durch-

aus eingeschränkt werden kann. 
779  Vgl. vorne Erster Teil 2. Kap. A. und Erster Teil 2. Kap. B. II. 1.  
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Die Grundannahme besteht darin, dass ein Affekt das Hemmungsvermögen 

des Täters beeinträchtigt. Er kann den emotionalen Handlungsimpulsen nur 

noch eingeschränkt willentlichen Widerstand leisten.
780

 Der Täter verliert seine 

Beherrschungsfähigkeit.
781

 Umgangssprachlich wird dies damit umschrieben, 

dass der Täter bei der Tatausführung „ausser sich“ war und „nicht mehr anders 

konnte“. Dies verdeutlicht, dass die handelnde Person durch das Situationsge-

füge überwältigt wurde, wodurch hemmende Schranken wegfielen.
782

  

Es ist weiter anerkannt, dass heftige Emotionen dazu führen, dass eine starre 

Zielfixierung hervorgerufen wird.
783

 Damit kann die Wahrnehmung von Hand-

lungsalternativen ausgeschlossen oder zumindest erschwert werden. Für ande-

re als die durch den Affekt angeregte Handlungsvariante, bleibt nur ein einge-

schränkter Anwendungsbereich.
784

  

Der Affekt wird in der Praxis relativ häufig als Ursache dafür angenommen, 

dass die Steuerungsfähigkeit des Täters eingeschränkt war.
785

 Dabei nehmen 

Gerichte in der Regel höchstens eine leichtgradige Einschränkung der Steue-

rungsfähigkeit an.
786

 Nur selten ist von einer deutlichen Einschränkung auszu-

gehen.
787

 Ein kompletter Verlust der Steuerungsfähigkeit ist in der Praxis so 

gut wie ausgeschlossen. Das emotionale Befinden des Täters wirkt sich zwar 

stark handlungsmotivierend aus, hat in der Regel aber nicht zur Folge, dass 

keine Handlungskontrolle mehr möglich ist. Entscheidend ist, inwieweit der 

Täter die Emotionen, die ihm eine Regulierung des Geschehens verunmögli-

chen, kontrollieren kann.
788

 Es kommt damit auf die Fähigkeit zur Emotions-

kontrolle an. War es dem Täter möglich, sein emotionales Befinden zu regulie-

ren, so ist nicht von einer relevanten Auswirkung auf die Steuerungsfähigkeit 

auszugehen. Aus der psychologischen und der neurologischen Forschung ist 

diesbezüglich anerkannt, dass es den meisten Personen regelmässig möglich 

ist, ihre Emotionen und die damit einhergehenden Handlungsimpulse zu kon-
    

780  GEILEN, FS-Maurach, 188; THEUNE, NStZ 1999, 273, spricht von einer „Störung der 

voluntativ-emotionalen Willenskontrolle“. 
781  KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 338; vgl. auch ROXIN, AT I, § 20 N 14. 
782  FRISCH, ZStW 1989, 548; ZABEL, 31 f. 
783  RUDOLPHI, FS-Henkel, 204 f., mit verschiedenen Hinweisen auf psychologische Litera-

tur; vgl. auch FRISCH, ZStW 1989, 540; KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 332. 
784  KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 336; vgl. auch FRISCH, ZStW 1989, 540. 
785  So etwa OGer ZH, Urteil vom 12. November 2014, SB140187, E. 3.12.; Urteil vom 22. 

Juni 2012, SB110610, E. C. 4.; Urteil vom 14. Dezember 2011, SB110476, E. III. 

2.1.1.3b. 
786  OGer ZH, Urteil vom 14. Dezember 2011, SB110476, E. III. 2.1.1.3b. 
787  OGer ZH, Urteil vom 12. November 2014, SB140187, E. 3.12. 
788  So RUDOLPHI, FS-Henkel, 201, für die deutsche Lehre. 
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trollieren.
789

 Da Ausnahmen möglich sind, ist im Einzelfall trotzdem zu unter-

suchen, ob es der betreffenden Person in der konkreten Situation möglich war, 

den Affekt zu beherrschen. Dazu ist ein Gutachter beizuziehen.
790

 Kommt 

dieser zum Schluss, dass eine Affektkontrolle nicht möglich war und die Steu-

erungsfähigkeit damit ausgeschlossen oder vermindert war, ist dies vom Rich-

ter zu beachten. 

Aus der forensischen Literatur lässt sich zumindest ein Fall erkennen, bei dem 

es in Extremsituationen zu einem kompletten Ausschluss der Steuerungsfähig-

keit kommen kann. Wenn es sich bei der fraglichen Tat um ein Unterlassungs-

delikt handelt, so fallen insbesondere Zustände sogenannten Affektstupors in 

Betracht. Der Täter ist in einem solchen Fall „vor Schreck gelähmt“. Selbst 

wenn er die Situation, welche seine Handlungspflicht auslöst, erkennt und den 

Willen zur entsprechenden Handlung hat, kann er sein Verhalten unter dem 

Einfluss seines emotionalen Befindens nicht anpassen.
791

 Seine Steuerungsfä-

higkeit ist demnach ausgeschlossen und er ist schuldunfähig. 

(5) Erst nach Tatbeginn einsetzender Affekt 

Die Beurteilung der Schuldfähigkeit ist insbesondere in Fällen schwierig, in 

denen der Affekt erst im Verlauf der Tathandlung einsetzt. Man spricht in die-

sem Kontext von „Blutrausch“-Fällen. Es geht um Situationen, in denen der 

Täter zur Tat schreitet und dabei von heftigen Emotionen übermannt wird und 

unkontrolliert auf sein Opfer losgeht.
792

  

Vor allem in Deutschland wird diesbezüglich die Frage aufgeworfen, wie die 

Schuldfähigkeit des Täters in einer solchen Situation zu beurteilen ist. Weicht 

die Art der Tatvollendung nicht wesentlich von der noch im Zustand der vollen 

Zurechnungsfähigkeit gefassten Vorstellung des Täters ab, so ist der Täter für 

die vollendete – oder unter Umständen bloss versuchte – Tat als voll zurech-

nungsfähig zu sehen.
793

 Weicht die Tat indes klar von seinen Vorstellungen ab, 

so ist er diesbezüglich als schuldunfähig oder zumindest als vermindert 

schuldfähig zu betrachten. Allerdings ist zu bedenken, dass diese ausgeschlos-

sene oder verminderte Schuldfähigkeit in der Regel nicht beachtlich sein dürf-

    

789  Dazu vorne Erster Teil 2. Kap. A. IV. 2. und Erster Teil 2. Kap. B. II. 3. 
790  Dazu ausführlich hinten Zweiter Teil 3. Kap. E.  
791  Zum Ganzen KONRAD/RASCH, 373. 
792  Als eigentlicher Ursprung der Diskussion gilt BGHSt 7, 325; vgl. auch GEILEN, FS-

Maurach, 179 ff. 
793  Dies wurde in Deutschland vom BGH so entschieden; BGHSt 7, 325; vgl. dazu aus-

führlich GEILEN, FS-Maurach, 180 m.w.H. 
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te, da der Täter sich durch die strafbare Handlung in einen Zustand der hefti-

gen Gemütsbewegung brachte. Sofern diese Reaktion bei pflichtgemässer 

Vorsicht vorausgesehen werden konnte oder sogar als möglich erkannt wurde, 

liegt ein Fall der actio libera in causa vor.
794

  

Die Problematik dieses Grundsatzes liegt in der praktischen Feststellbarkeit. 

So wäre die schuldausschliessende beziehungsweise -mindernde Wirkung des 

Affekts unbeachtlich, wenn dieser wenigstens eine logische Sekunde nach 

Beginn der Tatausführung eintritt.
795

 Solche praktischen Bedenken vermögen 

jedoch nicht den Grundsatz an sich in Frage zu stellen. Vielmehr muss unter 

der Einhaltung der prozessualen Prinzipien – und häufig wohl auch unter Be-

zugnahme auf ein psychiatrisches Gutachten
796

 – entschieden werden, ob von 

einem vorbestehenden oder erst während der Tathandlung entstandenen Affekt 

auszugehen ist, da nur der erste schuldrelevant sein kann. 

(6) Beachtung von konstellativen Faktoren 

Bei Affektdelikten haben konstellative Faktoren einen entscheidenden Ein-

fluss. Insbesondere durch Alkohol oder Betäubungsmittel ausgelöste Rausch-

zustände können die Emotionskontrolle schwächen und heftige Gemütsbewe-

gungen und damit Affektdelikte begünstigen.
797

  

Bei der Beurteilung der Schuldfähigkeit ist es in derartigen Fällen kaum mög-

lich, bezüglich der Auswirkung auf die Einsichts- beziehungsweise die Steue-

rungsfähigkeit zwischen dem Affekt und den konstellativen Faktoren zu unter-

scheiden. So haben Affektdelikte ähnliche Auswirkungen wie Rauschzustände, 

was die Differenzierung praktisch verunmöglicht.
798

 Es bleibt nichts anderes 

übrig, als die Schuldfähigkeit des Täters im Rahmen einer Gesamtbetrachtung 

aller wesentlichen objektiven und subjektiven Umstände zu beurteilen.
799

 Ge-

rade bei ausgeprägten Rauschzuständen ist es möglich, dass die beim Affekt 

oft noch teilweise erhaltenen Einsicht- und Steuerungsfähigkeit gänzlich nicht 

    

794  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 5. b). 
795  GEILEN, FS-Maurach, 182. 
796  Dazu ausführlich Zweiter Teil 3. Kap. 
797  Vgl. dazu auch vorne Erster Teil 1. Kap. D. II. 2. d). 
798  MAATZ, Nervenarzt 2005, 1394; vgl. auch JOACHIM, 181 ff. 
799  Für Deutschland ebenso MAATZ, Nervenarzt 2005, 1394 m.H. auf Entscheide des 

BGH. 
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mehr vorhanden waren.
800

 Auch in diesen Fällen ist eine ausgeschlossene oder 

verminderte Schuldfähigkeit noch auf ihre Beachtlichkeit hin zu prüfen.
801

 

(7) Krankheitsbedingte Affektstörung 

Teilweise wirkt sich ein Affekt nicht direkt auf die Schuldfähigkeit des Täters 

aus, sondern die besondere Gefühlslage zum Tatzeitpunkt hängt mit einer psy-

chischen Erkrankung zusammen. In einer solchen Konstellation ist zu prüfen, 

ob die den Affekt auslösende Störung als Grund für die Schuldunfähigkeit – 

oder allenfalls eine verminderte Schuldfähigkeit – in Frage kommt. 

Wenn nicht der Affekt, sondern die psychische Krankheit auf Einsicht- und 

Steuerungsfähigkeit wirkt, sind deren Auswirkungen im Rahmen der Schuld-

fähigkeitsprüfung massgebend. Dies ist beispielsweise dann anzunehmen, 

wenn ein Täter aufgrund der Scheidung von seiner Frau und der damit einher-

gehenden Auflösung des Familienbundes in eine depressive Phase verfällt, für 

welche er medikamentös therapiert wird. Ist er dann aufgrund dieser Behand-

lung leicht reizbar, so ist der daraus hervorgehende und bei der Tatausführung 

vorliegende Affekt nur zweitrangig für die Beantwortung der Schuldfähigkeit. 

Vorweg ist zu prüfen, ob der Täter aufgrund seiner Depression in einen Zu-

stand verminderter oder ausgeschlossener Schuldfähigkeit geraten ist.
802

  

dd)  Fazit: Schuldunfähigkeit und Affekt 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Einsichts- und Steuerungsfähigkeit 

durch einen Affekt kaum je gänzlich ausgeschlossen werden. Wenn überhaupt, 

wird in der Praxis nur eine gewisse Beschränkung der Steuerungsfähigkeit 

angenommen. Dementsprechend wird häufig darauf verwiesen, dass ein Affekt 

höchstens in Extremfällen zu einem vollständigen Schuldausschluss führen 

kann, in der Mehrheit der Fälle jedoch lediglich von einer verminderten 

Schuldfähigkeit ausgegangen werden kann.
803

 Die Praxis ist bei der Annahme 

    

800  Vgl. JOACHIM, 193 f.; MAATZ, Nervenarzt 2005, 1394 f. 
801  Zur actio libera in causa hinten Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 5. b). 
802  BGer, Urteil vom 1. November 2012, 6B_23/2012, 6B_46/2012, E. 6.1 und 7., i.c. 

wurde ein Einfluss der Medikation auf die Schuldfähigkeit verneint. 
803  BGer, Urteil vom 7. Juni 1999, E. 1b zitiert nach ZWR 2000, 306 ff.; OGer ZH, Urteil 

vom 7. November 1963, SJZ 1966, 141, E. 2; KantGer SG, Urteil vom 8. März 1989, 

GVP 1989, Nr. 38, E. 2; BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 35; RYSER BÜ-

SCHI, 229 f.; VEST/FREI/MONTERO, 96; WALDER, ZStrR 1965, 55. In der deutschen 

Lehre wird etwas häufiger davon ausgegangen, dass hochgradige Affektzustände 

durchaus zur Schuldunfähigkeit des Täters führen können; vgl. FISCHER, § 20 N 30; 
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einer durch den Affekt begründeten Schuldunfähigkeit „äusserst zurückhal-

tend“.
804

 Dies gilt auch für starke Affekte.
805

 Häufig wird auf volle Schuldfä-

higkeit des Täters entschieden, selbst wenn zum Tatzeitpunkt eine Affekthand-

lung vorlag.
806

 

Hinter dieser starken Zurückhaltung dürften kriminalpolitische Überlegungen 

stehen.
807

 Gerade weil viel menschliches Handeln emotional motiviert ist, 

besteht die Befürchtung, es könnte bei einer nicht so restriktiven Beachtung 

des Affekts bei der Schuldfähigkeitsbeurteilung zu vielen Freisprüchen kom-

men, was die Allgemeinheit nicht mehr verstehen würde. Es soll ein eigentli-

cher Dammbruch verhindert werden.
808

 Bei solchen Erwägungen ist indes 

Vorsicht geboten. So geht es dabei gerade nicht darum, dass die eigentlichen 

Voraussetzungen der ausgeschlossenen oder verminderten Schuldfähigkeit 

bestritten werden. Es werden vielmehr die normativen und dogmatischen Vo-

raussetzungen für den Einzelfall verändert oder ignoriert.
809

 Derartige einzel-

fallorientierte Veränderungen dogmatischer Konzepte können zu unbedachten 

    

RUDOLPHI, FS-Henkel, 206; ähnlich in der österreichischen Lehre WK-HÖPFEL, § 11 

N 9; SbgK-TRIFFTERER, § 11 N 31, der die Exkulpation auf „besonders gelagerte Aus-

nahmesituationen“ beschränkt; differenzierend ZERBES, 107 ff. 
804  STRATENWERTH, AT I, § 11 N 21; WALDER, ZStrR 1965, 55. Gleiches gilt in der öster-

reichischen Praxis; vgl. WK-HÖPFEL, § 11 N 9. In der deutschen Strafrechtswissen-

schaft ist die möglicherweise schuldausschliessende Wirkung des Affekts eher aner-

kannt; vgl. THEUNE, NStZ 1999, 273 m.w.H. Auch hier wird gelegentlich vom Grund-

satz der zumindest teilweisen Schuldfähigkeit des Affekttäters ausgegangen; so etwa 

ZABEL, 37; der Ausschluss der Schuldfähigkeit wird nur in Extremfällen angenommen; 

so FRISCH, ZStW 1989, 542. Dementsprechend kommt es in der Praxis in Deutschland 

nur sehr selten zur Annahme einer vollständig aufgehobenen Schuldfähigkeit; BLAU, 

FS-Tröndle, 117; SALGER, FS-Tröndle, 213 f.; THEUNE, NStZ 1999, 279. Gleiches gilt 

für Österreich; vgl. ZERBES, 180. 
805  OGer ZH, Urteil vom 7. November 1963, SJZ 62/1966, S. 141; vgl. auch URBANIOK, 

276. 
806  So etwa OGer ZH, Urteil vom 13. Juli 2012, SB110642, E. II.; Urteil vom 30. Ap-

ril 2012, SB110690, E. Rechtliche Würdigung 3.3.2.2. 
807  KantGer SG, Urteil vom 8. März 1989, GVP 1989, Nr. 38, E. 2; STRATENWERTH, AT I, 

§ 11 N 21. Auch in Deutschland ist die Rechtsprechung durch kriminalpolitische Über-

legungen beeinflusst; vgl. FRISCH, ZStW 1989, 549 f.; GEILEN, FS-Maurach, 178; 

KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 339; THEUNE, NStZ 1999, 279 f. Gleiches gilt für Öster-

reich; siehe MOOS, ZStW 1977, 814. 
808  So teilweise die Befürchtung in Deutschland; vgl. GEILEN, FS-Maurach, 177, der dies 

jedoch kritisch beurteilt; GREUEL, Schuldfähigkeitsbegutachtung, 108; LAMBERTI, Zeit-

schrift für Neuropsychologie 2009, 220; SALGER, FS-Tröndle, 212; vgl. auch ZERBES, 

75 ff.  
809  FRISCH, ZStW 1989, 550. 
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oder unerwünschten Auswirkungen auf andere Fallkonstellationen führen.
810

 

Solche kriminalpolitischen Überlegungen können daher höchstens im Rahmen 

der gesetzlich vorgesehen Beachtung des Vorverschuldens im Rahmen der 

actio libera in causa angebracht werden.
811

 

Ein häufig verwendetes Argument zur Begründung dieser Zurückhaltung ist 

die Aussage: „Man muss seine Gefühle beherrschen können.“
812

 Dies ist je-

doch kein stichhaltiges Argument. Grundsätzlich ist zwar tatsächlich davon 

auszugehen, dass emotionale Handlungsimpulse mehrheitlich kontrolliert 

werden können.
813

 Daher darf die Schuldfähigkeit des Täters in der Regel auch 

vermutet werden. Nur bei Ausnahmesituationen ist zu prüfen, ob Einsichts- 

oder Steuerungsfähigkeit ausgeschlossen oder zumindest vermindert waren. 

Beim Affekt handelt es sich jedoch gerade um eine emotionale Extremsituati-

on, weshalb die Schuldfähigkeit genau zu untersuchen ist. So ist zu beachten, 

dass Emotionen im Regelfall kontrolliert werden können; aber eben nur „im 

Rahmen des Möglichen.“
814

 Dementsprechend ist es richtig, dass bei Affekten 

nicht grundlegend die Schuldunfähigkeit des Täters angenommen wird. Ge-

nauso darf aber auch nicht blindlings vom Gegenteil ausgegangen werden. Es 

ist im Einzelfall zu prüfen, ob und wie sich die heftige Gemütsbewegung zum 

Tatzeitpunkt auf Einsichts- und Steuerungsfähigkeit ausgewirkt hat.
815

 Hat sie 

zum Ausschluss der intellektuellen oder voluntativen Fähigkeiten des Täters 

geführt, ist er schuldunfähig. 

b)  Entschuldbare Notwehr – Notwehrexzess im Affekt (Art. 16 

Abs. 2 StGB) 

aa)  Die rechtfertigende Notwehr (Art. 15 StGB) 

Wird jemand rechtswidrig angegriffen oder mit einem Angriff bedroht, so ist 

die betroffene Person sowie jede Drittperson gemäss Art. 15 StGB berechtigt, 

den Angriff in einer den Umständen angemessenen Weise abzuwehren. Um 

von rechtfertigender Notwehr ausgehen zu können, sind verschiedene Voraus-

setzungen nötig: 

    

810  Gleiches gilt beispielsweise für die bundesgerichtliche Begründung des Eventualvor-

satzes bei Raser-Fällen; vgl. etwa EGE, Raser, 111 f. m.w.H. 
811  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 5.  
812  Dies wurde vor allem in Deutschland häufig gefordert; vgl. BLAU, FS-Tröndle, 113; 

GEILEN, FS-Maurach, 176 f.; SALGER, FS-Tröndle, 205. 
813  Vorne Erster Teil 2. Kap. A. IV. 2. c). 
814  GEILEN, FS-Maurach, 177. 
815  Ähnlich schon die Feststellung von SAß, Nervenarzt 1983, 558. 
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(1) Die Notwehrlage 

Die objektive Voraussetzung der Notwehrlage ist gegeben, wenn beliebige 

persönliche Rechtsgüter einer Person attackiert werden oder dies unmittelbar 

droht. Der Angriff muss ausserdem widerrechtlich sein, was entfällt, wenn 

diesbezüglich eine Rechtfertigung vorliegt.
816

 

(2) Die Abwehrhandlung  

Als weitere objektive Voraussetzung wird eine angemessene Abwehr gefor-

dert. Grundsätzlich gelten nur Handlungen, die sich gegen Rechtsgüter des 

Angreifers richten, als Abwehr.
817

 Nur wenn der Angreifer eine Sache zur 

Attacke verwendet und die Notwehr sich gegen diese fremde Sache richtet, ist 

anderes möglich.
818

 Ansonsten ist im Verhältnis zu Dritten immer von Not-

stand gemäss Art. 17 StGB auszugehen.
819

 Beschädigt die attackierte Person 

etwa einen Zaun eines Fremden, um sich mit einer Holzlatte zu verteidigen, ist 

hinsichtlich der Sachbeschädigung des Zauns der Notstand einschlägig, hin-

sichtlich einer allfälligen Körperverletzung des Angreifers jedoch die Not-

wehr.
820

 

Die Abwehr muss nach dem Gesetzeswortlaut „in einer den Umständen ange-

messenen Weise“ erfolgen.
821

 Die Handlung der abwehrenden Person muss 

    

816  DONATSCH/TAG, 225 ff.; DUBS, ZStrR 1973, 341 ff.; HURTADO POZO, Partie générale, 

699 ff.; CR CP I-MONNIER, Art. 15 N 5 ff.; MÜLLER, Notwehr, 15 ff.; RIKLIN, AT I, 

§ 14 N 27 ff.; BSK StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 4 ff.; SEELMANN/GETH, 193 ff.; 

STRATENWERTH, AT I, § 10 N 69 ff.; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 15 N 2 f.; StGB-

Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, Art. 15 N 6 ff.; TRECHSEL/NOLL, 126 ff. 
817  GRAVEN, infraction, 133; HURTADO POZO, Partie générale, 716; STRATENWERTH, AT I, 

§ 10 N 75; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 15 N 6; TRECHSEL/NOLL, 130. 
818  STRATENWERTH, AT I, § 10 N 75; vgl. auch SCHWANDER, 170.  
819  BSK StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 9; STRATENWERTH, AT I, § 10 N 75; STRATEN-

WERTH/WOHLERS, Art. 15 N 6. 
820  STRATENWERTH, AT I, § 10 N 75; vgl. auch GRAVEN, infraction, 123. 
821  Art. 15 StGB.  Die Formulierung geht auf CARL STOOSS zurück, welcher dem Richter 

ein weites Ermessen zugestehen wollte, um den verschiedenen Fallkonstellationen ge-

recht zu werden. In Abkehr vom deutschen System, wo die Notwehr gemäss § 32 

Abs. 2 D-StGB auf die „erforderliche“ Abwehr begrenzt wird, sollte die Notwehr nur 

auf die Proportionalität beschränkt werden; STOOSS, Motive AT, 31; vgl. auch KUNZ, 

Umfang, 162; MÜLLER, Notwehr, 52. Gegen die Beschränkung auf proportionale Ab-

wehrhandlungen wurde früher teilweise Kritik geübt, die jedoch mehrheitlich abgelehnt 

wurde und heute nicht mehr aufrechterhalten wird; dazu DUBS, ZStrR 1973, 346 ff. Die 

französische Fassung „par des moyens proportionnés aux circonstances“ ist unglück-

lich gewählt; GRAVEN, infraction, 124. 
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demnach verhältnismässig sein; das heisst, sie muss den Grundsätzen der Sub-

sidiarität und der Proportionalität entsprechen.
822

 

(a) Subsidiarität der Abwehrhandlung 

Der Grundsatz der Subsidiarität betrifft die Auswahl von mehreren möglichen 

Abwehrhandlungen. Stehen der eine Gefahr abwehrenden Person verschiede-

ne erfolgsversprechende Möglichkeiten offen, hat sie die ungefährlichste Vari-

ante zu wählen.
823

 Als zielführend gelten Handlungsalternativen, die den An-

griff mit Sicherheit sofort beenden.
824

 Die entsprechende Möglichkeit zur Ver-

teidigung muss dem Täter tatsächlich offen stehen. Es kann nicht verlangt 

werden, eine mildere Möglichkeit zu suchen, wenn dadurch eine wirksame 

Abwehr verunmöglicht wird.
825

 Bei der Beurteilung der Effektivität einer Ab-

wehrmassnahme sind die persönlichen Fähigkeiten des Angegriffenen zu be-

rücksichtigen. Ist er beispielsweise dem Angreifer körperlich unterlegen, darf 

er schon zu einer Waffe greifen, während sich eine andere Person noch mit 

Fäusten hätte wehren müssen.
826

  

Die Pflicht, das mildeste Verteidigungsmittel zu wählen, bedeutet nicht, dass 

eine angegriffene Person verpflichtet ist, der Gefahr mit Flucht oder Hilferufen 

zu begegnen, selbst wenn sie sich damit in Sicherheit begeben könnte. Man 

hat in jedem Fall das Recht, sich zu verteidigen.
827

 Die Flucht oder der Hilfe-

    

822  DONATSCH/TAG, 233; MÜLLER, Notwehr, 51 f.; BSK StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 11; 

vgl. auch SEELMANN/GETH, 200. 
823  BGE 136 IV 49, E. 3.3; 107 IV 12, E. 3b; DONATSCH/TAG, 234; RIKLIN, AT I, § 14 

N 33; BSK StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 12; SEELMANN/GETH, 201; STRATENWERTH, 

AT I, § 10 N 76; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 15 N 7. 
824  BSK StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 12; SEELMANN/GETH, 201. 
825  STRATENWERTH, AT I, § 10 N 76; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 15 N 7; vgl. auch 

BGE 136 IV 49, E. 4.2. 
826  BGE 102 IV 65, E. 2b; RIKLIN, AT I, § 14 N 33; BSK StGB I-SEELMANN, Art. 15 

N 12; SEELMANN/GETH, 201; STRATENWERTH, AT I, § 10 N 76; STRATENWERTH/WOH-

LERS, Art. 15 N 7. 
827  BGE 101 IV 119; 79 IV 148, E. 2; DONATSCH/TAG, 234; RIKLIN, AT I, § 14 N 35; BSK 

StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 12; SEELMANN/GETH, 202; STRATENWERTH, AT I, § 10 

N 76; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 15 N 7; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/ 

GETH, Art. 15 N 6. 
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ruf gehen der Verteidigung nicht vor.
828

 Die Notwehr kennt somit keine abso-

lute Subsidiarität.
829

 

Die Subsidiarität verlangt, dass bei der Verwendung von gefährlichen Gegen-

ständen zur Abwehr Zurückhaltung geboten ist, da deren Verwendung die 

Gefahr schwerer oder gar tödlicher Verletzungen für den Angreifer mit sich 

bringt.
830

 Beim Waffeneinsatz ist zu beachten, dass nicht der Gebrauch des 

Abwehrmittels alleine, sondern deren tatsächliche Verwendung entscheidend 

ist. So kann die Benutzung einer Pistole weniger schwer wiegen als körperli-

che Gewalt, wenn beispielsweise bloss ein Warnschuss abgegeben wird.
831

 

Beim Schusswaffeneinsatz verlangt die Angemessenheit in der Regel, dass 

zunächst ein Warnschuss oder höchstens ein gezielter Schuss in Richtung der 

Beine des Angreifers abgegeben wird.
832

 

(b) Proportionalität der Abwehrhandlung 

Für die Angemessenheit der Abwehrhandlung genügt es nicht, wenn bloss das 

mildeste Mittel verwendet wurde, sie muss zusätzlich der Proportionalität 

entsprechen (Verhältnismässigkeit im engeren Sinn). Die durch den Angriff 

und die Abwehr drohenden Rechtsgutsverletzungen dürfen nicht in einem 

offensichtlichen Missverhältnis stehen.
833

 

Grundsätzlich darf zur Abwehr nur ein Rechtsgut verletzt werden, welches 

von gleichem oder geringerem Wert ist als das vom Angriff bedrohte.
834

 Dabei 

findet jedoch keine eigentliche Güterabwägung wie beim Notstand statt.
835

 Bei 

    

828  BGE 79 IV 148, E. 2; GRAVEN, ZStrR 1990, 196; CR CP I-MONNIER, Art. 15 N 21; 

STRATENWERTH, AT I, § 10 N 76; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 15 N 7; StGB-

Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, Art. 15 N 3. 
829  BSK StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 12; vgl. auch KILLIAS et al., 709; SEELMANN/GETH, 

202. 
830  BGE 136 IV 49, E. 3.3; 107 IV 12, E. 3b; BGer, Urteil vom 16. Mai 2011, 

6B_1039/2010, E. 2.1.3; BSK StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 13. 
831  BGE 79 IV 148, E. 3 f.; STRATENWERTH, AT I, § 10 N 76; etwas unklar diesbezüglich 

BGE 102 IV 1. 
832  BGer, Urteil vom 30. Mai 2013, 6B_632/2012, 6B_653/2012 und 6B_654/2012, E. 3.6; 

vgl. auch BGE 136 IV 49, E. 4.2. 
833  DONATSCH/TAG, 234; KILLIAS et al., 709; RIKLIN, AT I, § 14 N 36; BSK StGB I-

SEELMANN, Art. 15 N 13; SEELMANN/GETH, 203; STRATENWERTH, AT I, § 10 N 77; 

STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 15 N 7; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, 

Art. 15 N 6; TRECHSEL/NOLL, 131; vgl. auch DUBS, ZStrR 1973, 339, der von einem 

vernünftigen Verhältnis spricht; STOOSS, Motive AT, 31. 
834  DONATSCH/TAG, 234. 
835  BSK StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 13; SEELMANN/GETH, 203. 
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der Notwehr ist gewisse Zurückhaltung geboten; es sind keine allzu hohen 

Anforderungen an die Proportionalität zu stellen.
836

 Aus dieser Regel folgt 

nämlich, dass der Angegriffene den Eingriff in seine Rechtssphäre hinnehmen 

muss, wenn er ihn nur mit unverhältnismässigen Mitteln abwehren kann.
837

 So 

dürfen etwa Ohrfeigen nicht mit Faustschlägen abgewehrt werden.
838

 

Dabei ist die Rangordnung nicht immer klar, insbesondere wenn unterschiedli-

che Rechtsgüter betroffen sind. Ein Eingriff in die sexuelle Integrität kann im 

Extremfall die Tötung des Angreifers rechtfertigen.
839

 Handelt es sich um ei-

nen Angriff auf Vermögenswerte, so ist eine Notwehrhandlung, welche sich 

gegen die körperliche Integrität des Täters richtet, nur äusserst zurückhaltend 

als angemessen anzunehmen – etwa bei Schädigungen von grossen und un-

ersetzlichen Vermögenswerten mit krassen Methoden wie etwa Brandstiftung 

oder bei einem Raub, wo auch die körperliche Integrität bedroht ist.
840

 Die 

Angemessenheit kann nur bei einem nicht schweren Eingriff angenommen 

werden, sodass die schwere Körperverletzung und insbesondere die Tötung 

einer Person, deren Tat sich ausschliesslich gegen fremde Vermögenswerte 

richtet, nicht angemessen ist.
841

 Das Verweilen in fremden Räumlichkeiten, 

trotz der Aufforderung diese zu verlassen, stellt einen Eingriff in das Haus-

recht des Betroffenen dar. Dieser darf nicht damit abgewendet werden, dass 

der Eindringling mit geladener und entsicherter Waffe bedroht wird.
842

 

Zur Beurteilung der Angemessenheit der Verteidigungshandlung sind die ge-

samten Umstände des Angriffs zu berücksichtigen. Je schwieriger die Gegen-

wehr und je unübersichtlicher die konkrete Situation war, desto extremer darf 

    

836  KUNZ, Umfang, 168; BSK StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 13; SEELMANN/GETH, 203; 

StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, Art. 15 N 10; vgl. auch DUBS, ZStrR 1973, 

347 ff., der dies anhand von verschiedenen Fällen erörtert; STRATENWERTH, AT I, § 10 

N 77. 
837  STRATENWERTH, AT I, § 10 N 77. 
838  BGer, Urteil vom 9. November 2010, 6B_529/2010, E. 1.3. 
839  DONATSCH/TAG, 234 f.; HURTADO POZO, Partie générale, 723; KILLIAS et al., 712; 

RIKLIN, AT I, § 14 N 34; STRATENWERTH, AT I, § 10 N 77; TRECHSEL/NOLL, 131. 
840  BGE 107 IV 12, E. 3b; BGer, Urteil vom 7. Juli 2011, 6B_994/2010, E. 4.4; HURTADO 

POZO, Partie générale, 723; STRATENWERTH, AT I, § 10 N 77; vgl. auch BSK StGB I-

SEELMANN, Art. 15 N 13; SEELMANN/GETH, 203; grundsätzlich ablehnend TRECHSEL/ 

NOLL, 131 f. 
841  Ähnlich KUNZ, Umfang, 168; RIKLIN, AT I, § 14 N 34. 
842  BGE 102 IV 1, E. 3a. 
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auch die Abwehr sein.
843

 So darf gegenüber einem nächtlichen Einbrecher 

einschneidender Gegenwehr geleistet werden als gegenüber dem bei Tages-

licht ertappten Taschendieb.
844

 

(3) Subjektiver Tatbestand 

Subjektive Voraussetzung der Notwehr ist, dass die Abwehr übende Person in 

Kenntnis der Notwehrlage handelt.
845

 Zusätzlich muss sich ihre Handlung 

genau auf die Abwendung des Angriffs richten; die verteidigende Person muss 

mit Abwehrwillen handeln.
846

 

(4) Entfallen des Notwehrrechts  

In Sonderfällen kann das Notwehrrecht gemäss herrschender Lehre und 

Rechtsprechung entfallen, wenn der Angriff durch das Opfer vorsätzlich pro-

voziert wurde.
847

 Entscheidend ist, dass der Provokateur den Vorsatz zur Tat, 

welche er in vermeintlicher Notwehr ausführen kann, schon vorher gefasst hat 

und sein Opfer gerade provozierte, um den Angriff und damit die Notwehrlage 

eintreten zu lassen (sog. Absichtsprovokation).
848

 Dies bedeutet, dass der An-

gegriffene in einer solchen Situation zur Flucht beziehungsweise zum Auswei-

chen verpflichtet ist.
849

 Eine bloss leichte Aufreizung einer anderen Person 

    

843  BGE 136 IV 49, E. 3.2 f.; STRATENWERTH, AT I, § 10 N 78; vgl. auch DUBS, ZStrR 

1973, 348 ff., welcher die nach den Umständen angemessene Notwehr anhand von ver-

schiedenen Fällen aufzeigt. 
844  STRATENWERTH, AT I, § 10 N 76. 
845  DONATSCH/TAG, 230; NOLL, ZStrR 1964, 171; BSK StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 17; 

SEELMANN/GETH, 205; STRATENWERTH, AT I, § 10 N 83; StGB-Praxiskommentar-

TRECHSEL/GETH, Art. 15 N 13; vgl. allgemein zur subjektiven Seite beim Rechtferti-

gungsgrund NOLL, ZStrR 1964, 171 ff. 
846  SEELMANN/GETH, 205; STRATENWERTH, AT I, § 10 N 83; StGB-Praxiskommentar-

TRECHSEL/GETH, Art. 15 N 13; TRECHSEL/NOLL, 132; a.A. MÜLLER, Notwehr, 58, der 

sich gegen das Erfordernis des Abwehrwillens ausspricht, weil sonst urteilsunfähige 

Personen keine Notwehr leisten könnten.  
847  BGer, Urteil vom 25. Juli 2013, 6B_463/2013, E. 4.2; CR CP I-MONNIER, Art. 15 

N 22; KILLIAS et al., 716; BSK StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 14; SEELMANN/GETH, 

203; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, Art. 15 N 11; TRECHSEL/NOLL, 132. 
848  Urteil vom 30. August 2012, 6B_810/2011 und 6B_811/2011, E. 5.3.3; MAUSBACH, 

Jusletter vom 11. Juli 2016, 42; BSK StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 14; SEELMANN/ 

GETH, 203. 
849  BGE 136 IV 49, E. 4.1; BSK StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 14; SEELMANN/GETH, 203; 

StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, Art. 15 N 11. 
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kann dabei noch nicht als eigentliche Provokation gelten, ebenso wenig eine 

lediglich verbale Auseinandersetzung oder ungebührliches Verhalten.
850

  

Eine weitere Konstellation, in welcher das Notwehrrecht eingeschränkt ist, 

besteht bei Angriffen durch Kinder oder erkennbar schuldunfähige Personen. 

In solchen Konstellationen hat die betroffene Person, sofern möglich, auszu-

weichen beziehungsweise die Flucht zu ergreifen.
851

 

In der Lehre wird ausserdem teilweise gefordert, dass bei einer engen, bei-

spielsweise familiären Beziehung zwischen Angreifer und Betroffenem nur 

zurückhaltend Notwehr geübt werden darf.
852

 Dem kann jedoch nicht gefolgt 

werden. Gerade im familiären Nahraum kommt es immer wieder zu erhebli-

chen Übergriffen in Form von häuslicher Gewalt. Diese können zu schweren 

Folgen für das Opfer führen. Die betroffene Person hat aufgrund des Nähever-

hältnisses oft Hemmungen, den Aggressor strafrechtlich verfolgen zu lassen. 

Als Reaktion darauf wurde bei vielen Delikten das Antragserfordernis bei 

Straftaten in der Ehe, eingetragenen Partnerschaften oder Konkubinatsverhält-

nissen aufgehoben.
853

 Aus diesen Gründen muss auch eine Person, welche von 

ihr nahestehenden Personen angegriffen wird, das Recht haben, umfassend 

von ihrer Notwehrbefugnis Gebrauch zu machen.
854

 

bb)  Der Notwehrexzess (Art. 16 StGB) 

Überschreitet der Abwehrende die Grenzen des Notwehrrechts, so handelt es 

sich um einen Notwehrexzess.
855

 Gemäss Art. 16 Abs. 1 StGB wird die Tat 

dann nicht gerechtfertigt, das Gericht hat die Strafe allerdings nach 

    

850  StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, Art. 15 N 11; TRECHSEL/NOLL, 132. 
851  RIKLIN, AT I, § 14 N 36; BSK StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 15; SEELMANN/GETH, 203; 

STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 15 N 8; vgl. auch HURTADO POZO, Partie générale, 

724; KILLIAS et al., 712. 
852  STRATENWERTH, AT I, § 10 N 82, welcher die Zurückhaltung in den besonderen Ver-

pflichtungen, die zwischen solchen Personen bestehen, begründet sieht; vgl. auch BGE 

101 IV 119; HURTADO POZO, Partie générale, 725; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 15 

N 8. 
853  Vgl. dazu Bericht der Kommission für Rechtsfragen NR 2002, 1909 ff.; vgl. auch BSK 

StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 16; SEELMANN/GETH, 203. 
854  Ebenso CR CP I-MONNIER, Art. 15 N 3; BSK StGB I-SEELMANN, Art. 15 N 16; SEEL-

MANN/GETH, 203; für Deutschland WOHLERS, JZ 1999, 441 f., der ausführt, dass alle 

nicht gerade marginalen Angriffe – solche im Bereich von Tätlichkeiten – das Nähe-

verhältnis ohnehin in Frage stellen. 
855  DONATSCH/TAG, 236; MÜLLER, Notwehr, 15 f.; SEELMANN/GETH, 252; WALDER, ZStrR 

1965, 46. 
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Art. 48a StGB zu mildern. Es handelt sich um einen obligatorischen Strafmil-

derungsgrund.
856

  

Hauptanwendungsfall ist die unangemessene Abwehr. Die Verteidigungshand-

lung überschreitet die Anforderungen der Subsidiarität oder der Proportionali-

tät.
857

 Es handelt sich dabei um einen intensiven Notwehrexzess.
858

  

Eine weitere Möglichkeit ist das Verlassen der zeitlichen Grenzen des Not-

wehrrechts. Es ist jedoch umstritten, ob dieser extensive Exzess auch unter die 

Bestimmung von Art. 16 StGB fällt. Zusammen mit einem Teil der Lehre ist 

davon auszugehen, dass dieser Artikel zumindest bei geringfügigen zeitlichen 

Abweichungen – Handlungen kurz nach Beendigung der Notwehrlage –

Anwendung findet.
859

 Die zeitliche Vorversetzung ist nicht relevant, da das 

Notwehrrecht bereits vor dem eigentlichen Angriff gilt, sofern ein solcher 

unmittelbar droht. Vor dieser Phase fehlt einer Abwehrhandlung die Nähe zur 

Notwehrlage, weshalb nicht von einem Notwehrexzess im Sinne von 

Art. 16 StGB auszugehen ist. Zu beachten ist allerdings die Rückversetzung. 

Führt der Täter die Verteidigungshandlung nach beendetem Angriff weiter 

oder setzt er erst kurz danach damit ein, liegt ein beachtlicher Notwehrexzess 

vor. Bei minimaler zeitlicher Verzögerung der Abwehr – das Bundesgericht 

spricht von einer „um Sekundenbruchteile zu spät erfolgten Abwehrhand-

lung“
860

 – ist der extensive Notwehrexzess als Strafmilderungsgrund im Sinne 

von Art. 16 Abs. 1 StGB zu beachten.
861

  

Ein zu grosser zeitlicher Abstand zwischen Angriff und Reaktion führt zur 

absoluten Verneinung einer tatsächlichen Notwehrsituation, weshalb auch die 

Anwendung des Notwehrexzesses ausgeschlossen ist. Dies hat das Bundesge-

    

856  RIKLIN, AT I, § 14 N 38; BSK StGB I-SEELMANN, Art. 16 N 2; STRATENWERTH, AT I, 

§ 10 N 85. Nach dem früheren Gesetzeswortlaut hatte der Richter die Strafe nach frei-

em Ermessen zu mildern (Art. 33 Abs. 2 Satz 1 a StGB); vgl. dazu DUBS, ZStrR 1973, 

355 f. Schon unter dessen Geltung gingen Teile der Lehre bei gewissen Fällen von ei-

ner obligatorischen Strafmilderung aus; vgl. MÜLLER, Notwehr, 75 ff. 
857  DONATSCH/TAG, 236; STRATENWERTH, AT I, § 10 N 86. 
858  DONATSCH/TAG, 236; STRATENWERTH, AT I, § 10 N 86; VEST/FREI/MONTERO, 77. 
859  RIKLIN, AT I, § 14 N 38; BSK StGB I-SEELMANN, Art. 16 N 4; SEELMANN/GETH, 253; 

STRATENWERTH, AT I, § 10 N 86; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 16 N 2; kritisch 

VEST/FREI/MONTERO, 78. 
860  BGer, Urteil vom 8. November 2012, 6B_466/2012, E. 3.4.2. 
861  BGE 99 IV 187; BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013, 6B_366/2013, E. 

4.3; Urteil vom 8. November 2012, 6B_466/2012, E. 3.4.2; RIKLIN, AT I, § 14 N 38; 

BSK StGB I-SEELMANN, Art. 16 N 4; SEELMANN/GETH, 253; STRATENWERTH, AT I, 

§ 10 N 86. 
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richt in folgenden Entscheiden bestätigt: Eine Person hatte sich in einer Bar 

ungebührlich aufgeführt, worauf es zu einem Handgemenge kam und sie von 

zwei anderen Barbesuchern gewaltsam vom Grundstück entfernt wurde. Als 

diese den Täter abgesetzt hatten und sich schon etwas entfernt hatten, bewarf 

der Täter sie mit Kies. Das Bundesgericht sah darin einen tätlichen Angriff, 

der nicht mehr von Notwehr gedeckt ist.
862

 Auch wenn eine Person, nachdem 

sie angeschossen wurde, zum Schrank geht, dort einen Revolver holt, den 

Angreifer verfolgt und auf der Strasse auf diesen schiesst, liegt ein zu grosser 

zeitlicher Abstand zur Attacke und demnach ein unbeachtlicher extensiver 

Notwehrexzess vor.
863

  

Gewisse Lehrmeinungen gehen demgegenüber davon aus, dass nur Abwehr-

handlungen, die während der Notwehrlage begonnen wurden und dann nach 

Abschluss des Angriffs weitergeführt werden, als zeitlicher Notwehrexzess zu 

betrachten sind.
864

 Wieder andere wollen die zeitliche Grenzüberschreitung gar 

nicht als Notwehrexzess im Sinne von Art. 16 Abs. 1 StGB zulassen.
865

 

Die Frage stellt sich dabei ausschliesslich für Fälle, in welchen sich die Ab-

wehr übende Person bewusst ist, dass der Angriff bereits beendet war. Geht sie 

hingegen fälschlicherweise davon aus, dass in dem Moment, in welchem sie 

zu ihrer Verteidigung schreitet, noch eine Notwehrlage besteht, handelt es sich 

um eine Konstellation der Putativnotwehr. Demnach wird sie nach den Regeln 

über den Sachverhaltsirrtum so behandelt, wie sie es sich vorgestellt hat.
866

 

cc)  Notwehrexzess im Affekt (Art. 16 Abs. 2 StGB) 

Das Gesetz legt fest, dass der die Grenzen der Notwehr überschreitende Täter 

entschuldigt wird, wenn er sich in Aufregung oder Bestürzung über den An-

griff befunden hat.
867

 Der Hintergrund dieser Regelung liegt darin, dass nur 

wenige Menschen kühles Blut bewahren und überlegt handeln können, wenn 

    

862  BGE 104 IV 53, E. 2b. 
863  BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013, E. 4.3. 
864  DONATSCH/TAG, 237; vgl. auch CR CP I-MONNIER, Art. 16 N 7 f.; auch das Bundesge-

richt scheint gelegentlich dieser Meinung zu folgen; BGer, Urteil vom 20. Januar 2012, 

6B_383/2011, E. 5.4; Urteil vom 15. November 2005, 6P.76/2005, E. 5.2. 
865  MÜLLER, Notwehr, 48; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, Art. 16 N 1; TRECH-

SEL/NOLL, 134; WALDER, ZStrR 1965, 46. 
866  Art. 13 Abs. 1 StGB; KILLIAS et al., 717; MÜLLER, Notwehr, 37 ff.; BSK StGB I-

SEELMANN, Art. 16 N 5; STRATENWERTH, AT I, § 10 N 86; TRECHSEL/NOLL, 134. 
867  Art. 16 Abs. 2 StGB. 
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sie angegriffen werden.
868

 So sind die Grenzen der Notwehr „in der Aufregung 

des Augenblicks nicht so leicht zu ermessen.“
869

 

(1) Der Affekt 

Der Gesetzeswortlaut erwähnt den Notwehrexzess in Aufregung oder Bestür-

zung. Bei diesen handelt es sich um bestimmte Affekte.
870

 Da nicht wie in 

anderen Gesetzesbestimmungen von jeglicher heftigen Gemütsbewegung ge-

sprochen wird, fragt sich, ob tatsächlich eine legislatorische Einschränkung 

vorliegt. Die verwendeten Begriffe sind nicht klar definierbar; es können un-

terschiedliche Geisteszustände darunter fallen.
871

 In einer vergleichenden Be-

trachtung sollte man deshalb alle emotionalen Zustände berücksichtigen, wel-

che sonst als heftige Gemütsbewegung umschrieben werden.
872

 Der Geset-

zeswortlaut geht auf den Vorentwurf von CARL STOOSS zurück.
873

 Dieser 

nahm damit die kantonalen Gesetzgebungen auf, wo der Notwehrexzess oft-

mals entschuldigt wurde, wenn er auf Überraschung, Furcht oder Schrecken 

beruhte.
874

 Anders als beim Totschlag wurde beim Notwehrexzess die Formu-

lierung des Vorentwurfes ohne Änderung ins Gesetz aufgenommen. Dennoch 

sprach STOSS explizit von einer Überschreitung der Notwehr im Affekt.
875

  

Hintergrund der Straffreiheit des Notwehrexzesses in Bestürzung oder Aufre-

gung ist, dass der Täter aufgrund der durch den Angriff verursachten Gefühls-

lage nicht vollständig für seinen Kontrollverlust zur Rechenschaft gezogen 

werden kann. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Gefühlsreaktio-

nen ist nicht sachgerecht. Demnach sind Bestürzung und Aufregung weit aus-

zulegen und es sind grundsätzlich alle Affekte darunter zu subsumieren.
876

 Am 

    

868  MÜLLER, Notwehr, 79; STRATENWERTH, AT I, § 10 N 85. 
869  STOOSS, Grundzüge, 258. 
870  OGer ZH, Urteil vom 14. September 2012, SB120127, E. Rechtliche Würdigung 1.3.; 

BSK StGB I-SEELMANN, Art. 16 N 3; STRATENWERTH, AT I, § 10 N 87; STRATEN-

WERTH/WOHLERS, Art. 16 N 3; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, Art. 16 N 2; 

vgl. auch MÜLLER, Notwehr, 79, der vom „subjektiven Gemütszustand“ spricht; RYSER 

BÜSCHI, 233; STOOSS, Grundzüge, 258. 
871  MÜLLER, Notwehr, 80, der sthenische Affekte jedoch nicht als entschuldbar ansieht. 
872  MÜLLER, Notwehr, 80. 
873   STOOSS, Vorentwurf AT, Art. 17. 
874  STOOSS, Grundzüge, 257 f.; STOOSS, Strafgesetzbücher, 80 ff. 
875  STOOSS, Grundzüge, 258. 
876  Vgl. auch MÜLLER, Notwehr, 80, der von „Affektzust[änden], welcher Art diese auch 

sein [mögen]“ spricht; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, Art. 16 N 2, die von 

„entschuldbaren Affekten“ sprechen. 
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häufigsten dürfte der Angegriffene in Angst oder Panik verfallen.
877

 Jedoch 

sollten auch Wut oder Zorn über Angriff als relevante Aufregung verstanden 

werden. Diese Emotionen können den Täter ebenfalls daran hindern, die mo-

mentane Situation reflektiert zu betrachten und zu erkennen, dass er mit seiner 

Handlung die Grenzen der zulässigen Notwehr überschreitet. Eine Einschrän-

kung erfolgt ausschliesslich durch das Erfordernis der Entschuldbarkeit. 

Verschiedentlich wird davon ausgegangen, dass Art. 16 Abs. 2 StGB nur den 

asthenischen Affekt, insbesondere Angstgefühle, erfasst.
878

 Sthenische Affekte 

– Wut, Zorn, Rache oder Kampfeseifer – sollen demgegenüber nicht berück-

sichtigt werden.
879

 Selbst Vertreter dieser Ansicht verdeutlichen jedoch, dass 

untergeordnete Anteile sthenischer Affekte die Annahme des entschuldigenden 

Notwehrexzesses nicht ausschliessen.
880

 Wie bereits dargelegt, ist auf die Un-

terscheidung in sthenische und asthenische Affekte zu verzichten, da sie eine 

nicht sachgerechte Ungleichbehandlung mit sich bringt.
881

 Nichts anderes 

kann für den affektiven Notwehrexzess gelten. Zumal gerade bei einem An-

griff eine zornerfüllte Spontanreaktion als menschlich begreiflich erscheint. 

Im Gegensatz zur Regelung beim Totschlag, wo eine heftige Gemütsbewe-

gung gefordert ist, verlangt das Gesetz in Art. 16 Abs. 2 StGB keinen besonde-

    

877  BGer, Urteil vom 16. Mai 2011, 6B_1039/2010, E. 2.2.1; OGer ZH, Urteil vom 

14. September 2012, SB120127, E. Rechtliche Würdigung 1.3.4.: „Panikreaktion“; 

KILLIAS et al., 719. 
878  BGer, Urteil vom 1. Oktober 2010, 6B_432/2010, E. 5.3; OGer ZH, Urteil vom 

14. September 2012, SB120127, E. Rechtliche Würdigung 1.3.; DONATSCH/TAG, 284; 

BSK StGB I-SEELMANN, Art. 16 N 3; RYSER BÜSCHI, 233; SEELMANN/GETH, 252; 

STRATENWERTH, AT I, § 10 N 87; VEST/FREI/MONTERO, 193; zumindest implizit 

BGE 118 IV 254, E. 2; TAG/GRUBMILLER, 31; Gleiches wird in Deutschland für § 33 

D-StGB („aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken“) vertreten; vgl. etwa SSW StGB-

KASPAR, § 20 N 58; KÜHL, § 12 N 146; entsprechend auch die östereichische Lehre für 

§ 3 Abs. 2 Ö-StGB („aus Bestürzung, Furcht oder Schrecken“); vgl. etwa FABRIZY, § 3 

N 13; FUCHS, 24. Kap. N 31; WK-LEWISCH, § 3 N 159, 170 ff.; WK-MOOS, § 76 N 11; 

ZERBES, 154 f.; differenzierend SbgK-STEININGER, § 3 N 118, die die Entschuldigung 

immerhin auch dann noch anwendet, wenn der asthenische Affekt in einem „Affekt-

bündel“ dominant gewesen ist. 
879  BGer, Urteil vom 1. Oktober 2010, 6B_432/2010, E. 5.3; BSK StGB I-SEELMANN, 

Art. 16 N 3; RYSER BÜSCHI, 233; SEELMANN/GETH, 252. 
880  BGer, Urteil vom 1. Oktober 2010, 6B_432/2010, E. 5.3; BSK StGB I-SEELMANN, 

Art. 16 N 3. 
881  Dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) cc) (1). 
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ren Grad der Emotion.
882

 Da jedoch die meisten angegriffenen Personen in 

eine gewisse Aufregung versetzt werden, kann nicht jegliche emotionale Reak-

tion von Art. 16 Abs. 2 StGB erfasst sein und es bedarf einer gewissen Intensi-

tät.
883

 So führt nicht jeglicher Angstzustand zu einer Anwendung des Ent-

schuldigungsgrunds.
884

 Das Bundesgericht geht davon aus, dass der Richter 

von Fall zu Fall entscheiden muss, ob die Aufregung oder die Bestürzung hin-

reichend erheblich war, um die Schuldlosigkeit des Täters anzunehmen.
885

 Ob 

eine entschuldbare Aufregung angenommen wird oder nicht, liegt im richterli-

chen Ermessen.
886

 Für die Anwendung des entschuldigenden Notwehrexzesses 

ist somit ein Gefühl von einer gewissen Stärke vorausgesetzt. Damit entspricht 

die Aufregung oder die Bestürzung dem Affekt wie er in Art. 48 lit. c und 

Art. 113 StGB berücksichtigt wird und es werden bei Art. 16 Abs. 2 StGB 

nicht andere Gefühlszustände berücksichtigt.
887

  

Einschränkende Voraussetzung für die Beachtung der Affektsituation beim 

Notwehrexzess ist, dass sie ausschliesslich oder zumindest vorwiegend durch 

den Angriff verursacht wurde.
888

 Der Täter ist alleine oder mindestens über-

    

882  BGer, Urteil vom 17. Februar 2014, 6B_889/2013, E. 3.1; Urteil vom 8. Septem-

ber 2011, 6B_65/2011, E. 3.1; Urteil vom 16. Juni 2011, 6B_66/2011, 5.4; Urteil vom 

14. März 2007, 6S.38/2007, E. 2.  
883  BGE 102 IV 1, E. 3b; BGer, Urteil vom 17. Februar 2014, 6B_889/2013, E. 3.1; Urteil 

vom 19. Juli 2013, 6B_148/2013, E. 3.2; Urteil vom 30. Mai 2013, 6B_632/2012, 

6B_653/2012 und 6B_654/2012, E. 3.7; Urteil vom 8. September 2011, 6B_65/2011, 

E. 3.1: „doit revêtir une certaine importance“; Urteil vom 14. März 2007, 6S.38/2007, 

E. 2; andeutungsweise auch BGer, Urteil vom 30. August 2012, 6B_810/2011 und 

6B_811/2011, E. 5.3.2; Urteil vom 26. Januar 2012, 6B_643/2011, E. 2.4.3. 
884  BGer, Urteil vom 17. Februar 2014, 6B_889/2013, E. 3.1; Urteil vom 22. April 2013, 

6B_257/2012, E. 5.2; Urteil vom 8. September 2011, 6B_65/2011, E. 3.1. 
885  BGE 102 IV 1, E. 3b, wo das Gericht jedoch in Übereinstimmung mit dem früheren 

Wortlaut noch davon spricht, „den Täter nicht mit Strafe zu belegen“; BGer, Urteil 

vom 17. Februar 2014, 6B_889/2013, E. 3.1; Urteil vom 8. September 2011, 

6B_65/2011, E. 3.1; Urteil vom 14. März 2007, 6S.38/2007, E. 2; vgl. auch StGB-

Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, Art. 16 N 2. 
886  BGE 102 IV 1, E. 3b; BGer, Urteil vom 14. März 2007, 6S.38/2007, E. 2. 
887  A.M. OGer ZH, Urteil vom 14. September 2012, SB120127, E. Rechtliche Würdigung 

1.3., wo ausgeführt wird, bei der entschuldbaren Notwehr gelte ein geringerer Mass-

stab. Dieser wird damit gerechtfertigt, dass eine Verhältnismässigkeitsprüfung zwi-

schen Angriff und Abwehr angestellt wird. Ein solcher ist jedoch, wie sogleich ausge-

führt wird, abzulehnen.  
888  Das folgt schon aus dem Gesetzeswortlaut: “über den Angriff”; vgl. auch BGE 102 

IV 1, E. 3b; BGer, Urteil vom 17. Februar 2014, 6B_889/2013, E. 3.1; Urteil vom 

19. Juli 2013, 6B_148/2013, E. 3.2; Urteil vom 30. Mai 2013, 6B_632/2012, 

6B_653/2012, 6B_654/2012, E. 3.7; Urteil vom 8. September 2011, 6B_65/2011, 
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wiegend wegen dem Angriff in die emotionale Sondersituation geraten. Dies 

wurde vom Bundesgericht beispielsweise verneint, als sich eine Person schon 

seit Längerem vor einem Widersacher fürchtete und entsprechende Schutzvor-

kehrungen getroffen hat. Das Gericht sah den Affekt in dieser Situation nicht 

vorwiegend durch den konkreten Angriff ausgelöst, sondern durch die bedro-

hende Situation in den vergangenen Monaten.
889

 Meines Erachtens belässt das 

Bundesgericht den Notwehrexzess mit dieser Begründung zu Unrecht unbe-

achtet. Selbst wenn die emotionale Reaktion des Täters durch frühere Ereig-

nisse beeinflusst ist, so wurde der eigentliche Affekt erst durch den Angriff des 

Kontrahenten ausgelöst. Dementsprechend war der emotionale Ausbruch di-

rektes Ergebnis des Angriffs.  

Das Bundesgericht hat festgelegt, dass der durch den Angriff ausgelöste Affekt 

nicht bloss aus pauschalen Überlegungen verneint werden kann. Insbesondere 

kann aus der Feststellung, dass die angegriffene Person dem Angreifer körper-

lich überlegen ist, nicht geschlossen werden, dass sie durch einen überra-

schenden Angriff nicht in eine heftige Gemütsbewegung geraten kann.
890

 

(2) Entschuldbarkeit des Affekts 

Zur Entschuldigung des Notwehrexzesses genügt es nicht, dass der Täter die 

Grenzen der Notwehr aus Bestürzung oder Aufregung über den Angriff über-

schritten hat. Diese Zustände müssen zudem entschuldbar sein. Dies entspricht 

sowohl terminologisch als auch inhaltlich der Regelung beim Totschlag.
891

 Zur 

Auslegung der Entschuldbarkeit kann daher auf die Lehre und die Rechtspre-

chung zum Totschlag zurückgegriffen werden.
892

  

Im Rahmen der Notwehr ist ein Affekt entschuldbar, wenn auch ein normal 

gesinnter Mensch durch den Angriff in Aufregung oder Bestürzung geraten 

wäre.
893

 Die Art und die Umstände des Angriffs lassen eine heftige emotionale 

    

E. 3.1; Urteil vom 14. März 2007, 6S.38/2007, E. 2; STRATENWERTH, AT I, § 10 N 87; 

a.A. MÜLLER, Notwehr, 81. 
889  BGer, Urteil vom 30. Mai 2013, 6B_632/2012, 6B_653/2012, 6B_654/2012, E. 3.6. 
890  BGer, Urteil vom 8. September 2011, 6B_65/2011, E. 3.2. 
891  BGer Urteil vom 16. Juni 2011, 6B_66/2011, 5.4; vgl. auch BGer, Urteil vom 17. 

Februar 2014, 6B_889/2013, E. 3.1; zu den Anforderungen der Entschuldbarkeit aus-

führlich hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb). 
892  OGer ZH, Urteil vom 14. September 2012, SB120127, E. Rechtliche Würdigung 1.3. 
893  OGer ZH, Urteil vom 14. September 2012, SB120127, E. Rechtliche Würdigung 1.3.; 

StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, Art. 16 N 2. Anders die Regelung in Öster-

reich, wo kein normatives Korrektiv vorgenommen wird; die Entschuldigung folgt al-

leine aus dem Affekt; WK-LEWISCH, § 3 N 172. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, 
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Reaktion als nachvollziehbar erscheinen.
894

 Der Affekt muss aus objektiver 

Sicht menschlich begreifbar sein und die Schuld des Täters demzufolge als 

vermindert erscheinen.
895

 Entscheidend ist, „dass es dem Täter aufgrund der 

Aufregung oder Bestürzung über den Angriff nicht möglich war, besonnen und 

verantwortlich zu reagieren.“
896

 

Teilweise wird darauf abgestellt, in was für einen Affekt der Täter geraten ist. 

Bestimmte Gefühlszustände werden nicht als entschuldbar angesehen.
897

 Diese 

Auffassung ist abzulehnen. Es geht bei der Entschuldbarkeit um einen verglei-

chenden Massstab. Dabei kann die Art des Affekts berücksichtigt werden, 

indem gefragt wird, ob eine Durchschnittsperson in der Lage des Täters auch 

in eine entsprechende Gefühlslage geraten wäre. Mit der Verneinung der Ent-

schuldbarkeit alleine wegen der Art des Affekts wäre eine solche vergleichen-

de Betrachtung von vornhinein ausgeschlossen. 

Bei der Frage nach der Entschuldbarkeit handelt es sich um eine Einzelfallbe-

trachtung. Es ist eine Ermessensfrage,
898

 welche der Richter unter Gesamt-

würdigung aller wesentlichen Umstände zu beantworten hat.
899

 So hat er je-

weils nach der Art und den Umständen des Angriffs zu entscheiden, ob diese 

die Erregung als entschuldbar erscheinen lassen.
900

 Die Bewertung ergeht nach 

ethischen beziehungsweise sozialadäquaten Gesichtspunkten und hat zum 

    

dass gemäss § 3 Abs. 2 Ö-StGB die Bestrafung wegen Fahrlässigkeit möglich bleibt, 

was insbesondere anzunehmen ist, wenn „ein sorgfältiger Mensch auch in einer solchen 

Notwehrsituation nicht dermassen in Angst und Schrecken geraten wäre, sondern sei-

nen Affekt entsprechend beherrscht hätte“; FUCHS, 24. Kap. N 32, Hervorhebungen im 

Original, der die Fahrlässigkeitshaftung jedoch als unlogisch kritisiert; vgl. auch WK-

LEWISCH, § 3 N 181 ff.; SbgK-STEININGER, § 3 N 119 ff. 
894  BGer, Urteil vom 22. April 2013, 6B_257/2012, E. 5.2; Urteil vom 8. September 2011, 

6B_65/2011, E. 3.1. 
895  OGer ZH, Urteil vom 14. September 2012, SB120127, E. Rechtliche Würdigung 1.3. 
896  BGer, Urteil vom 19. Juli 2013, 6B_148/2013, E. 3.2; Urteil vom 30. Mai 2013, 

6B_632/2012, 6B_653/2012 und 6B_654/2012, E. 3.7; Urteil vom 30. August 2012, 

6B_810/2011 und 6B_811/2011, E. 5.3.2. 
897  MÜLLER, Notwehr, 81 f., der sthenische Affekte wie Hass und Zorn nicht als ent-

schuldbar ansieht.  
898  BGE 102 IV 1, E. 3b; BGer, Urteil vom 26. November 2015, 6B_454/2015, E. 3.2; 

Urteil vom 30. Mai 2013, 6B_632/2012, 6B_653/2012 und 6B_654/2012, E. 3.7. 
899  BGer, Urteil vom 26. November 2015, 6B_454/2015, E. 4.2; Urteil vom 30. August 

2012, 6B_810/2011 und 6B_811/2011, E. 5.6. 
900  BGE 109 IV 5, E. 3; 102 IV 1, E. 3b; BGer, Urteil vom 19. Juli 2013, 6B_148/2013, 

E. 3.2; Urteil vom 30. August 2012, 6B_810/2011 und 6B_811/2011, E. 5.3.2. 
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Gegenstand, ob die Überschreitung der Notwehrgrenzen dem Betreffenden 

persönlich zum Vorwurf gemacht werden kann.
901

 

Schon aus dem Gesetzeswortlaut folgt, dass nur die Gemütsbewegung ent-

schuldbar sein muss. Diese Auslegung entspricht jener beim Totschlag. Es ist 

nur der Erregungszustand des Täters und nicht die Tat zu bewerten.
902

 Das 

Bundesgericht und Teile der Lehre wenden darüber hinaus allerdings eine 

gewisse Verhältnismässigkeitsprüfung an. Stehen das angegriffene und das 

durch die Abwehrhandlung verletzte Rechtsgut in krassem Missverhältnis, 

spreche dies gegen die Entschuldbarkeit.
903

 Auch die Art und das Ausmass der 

unangemessenen Abwehr werden zur Beurteilung der Entschuldbarkeit beige-

zogen. Es wird ein umso strengerer Massstab angelegt, d.h. ein umso höherer 

Grad an Aufregung gefordert, je mehr der Angreifende verletzt oder gefährdet 

wird.
904

 Insbesondere wenn der Täter in Kauf nimmt, den Angreifer lebensge-

fährlich zu verletzen, wendet das Bundesgericht einen strengen Massstab 

an.
905

 Dieser Anforderung wird genüge getan, wenn der Täter mit der Hand-

lung, welche zu einer schweren oder gar lebensgefährlichen Verletzung des 

Angreifers führt, dennoch eine gewisse Zurückhaltung übt. Dies sah das Ober-

gericht Zürich bei einem Täter erfüllt, der nur einmal in Richtung des Angrei-

fers schoss, obwohl das Magazin vollgeladen war – der Täter habe damit das 

mildeste Mittel genutzt.
906

 

Mit diesem Zusatzerfordernis gehen Lehre und Rechtsprechung einen zweifel-

haften Weg. Beim Notwehrexzess ist es gerade begriffsnotwendig, dass die 

Verhältnismässigkeit der Abwehrhandlung überschritten wurde. Daher ist die-

ses Missverhältnis bei der Prüfung der Entschuldbarkeit nicht nochmals zu 

beachten. Darüber hinaus steht diese Auffassung im Widerspruch dazu, dass 

    

901  DONATSCH/TAG, 237. 
902  BGE 102 IV 1, E. 3b; BGer, Urteil vom 8. September 2011, 6B_65/2011, E. 3.1; Urteil 

vom 14. März 2007, 6S.38/2007, E. 2; OGer ZH, Urteil vom 14. September 2012, 

SB120127, E. Rechtliche Würdigung 1.3.; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 16 N 3; vgl. 

dazu auch hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb). 
903  BGer, Urteil vom 19. Juni 2014, 6B_748/2013, E. 3.4, vorliegend Hausrecht gegen 

Verletzung von Leib und Leben. 
904  BGE 102 IV 1, E. 3b; BGer, Urteil vom 19. Juni 2014, 6B_748/2013, E. 3.4; Urteil 

vom 30. August 2012, 6B_810/2011 und 6B_811/2011, E. 5.3.2; Urteil vom 26. Janu-

ar 2012, 6B_643/2011, E. 2.4.3; Urteil vom 20. Januar 2012, 6B_383/2011, E. 5.3; Ur-

teil vom 16. Juni 2011, 6B_66/2011, 5.4; DONATSCH/TAG, 237; STRATENWERTH, AT I, 

§ 10 N 87. 
905  BGer, Urteil vom 19. Juni 2014, 6B_748/2013, E. 3.4; Urteil vom 16. Mai 2011, 

6B_1039/2010, E. 2.2.3. 
906  OGer ZH, Urteil vom 14. September 2012, SB120127, E. Rechtliche Würdigung 1.3.4. 
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grundsätzlich nur die heftige Gemütsbewegung entschuldbar sein muss und 

nicht die Tat. Indem die Art der Abwehr und das Ausmass der dadurch erfolg-

ten Rechtsgutsgefährdung oder -verletzung in die Entschuldbarkeitsprüfung 

aufgenommen werden, kommt es zu einer unsachgemässen Bewertung der Tat 

an sich. Richtigerweise ist nur der Affekt im Lichte des Angriffs zu bewerten. 

Ist dieser so intensiv, dass auch eine andere Person in der gleichen Situation in 

eine heftige Gemütsbewegung versetzt worden wäre, so gilt diese als ent-

schuldbar. Die Art und Weise der darauf erfolgenden Abwehrhandlung kann zu 

dieser Frage nichts beitragen. Eine ähnlich verhältnismässigkeitsorientierte 

Bewertung wird indes auch im Rahmen von Art. 48 lit. c und Art. 113 StGB 

angestellt, ist jedoch auch dort nicht sachgerecht.
907

  

Für die Entschuldbarkeit ist die Beziehung zwischen Täter und Angriff respek-

tive Angreifer zu beachten. So bejaht das Bundesgericht die Entschuldbarkeit 

in Fällen, in denen der Angegriffene kein Wissen um eine Konfliktsituation hat 

und vom Angriff überrascht wird.
908

 Dies ist nach dem Zürcher Obergericht 

auch dann noch der Fall, wenn der Täter zwar schon seit Längerem vom An-

greifer bedroht wird und daher vom bestehenden Konflikt weiss, dieser jedoch 

plötzlich bewaffnet und drohend auftaucht.
909

 Wird der Täter hingegen vor 

dem Angriff gewarnt und hat genügend Zeit, sich auf eine angemessene Ab-

wehr vorzubereiten, ist die Entschuldbarkeit des Affekts zu verneinen.
910

 Be-

sorgt sich der Täter – den Angriff antizipierend – eine Waffe für seine Abwehr, 

handelt er mit Vorbedacht und eine etwaige Aufregung ist nicht entschuld-

bar.
911

 Im Rahmen von häuslicher Gewalt spricht eine vorbestehende Konflikt-

situation jedoch nicht gegen die Entschuldbarkeit des Affekts. Das Kind, wel-

chem droht, von einer körperlich klar überlegenen Person in erheblichem 

Mass geschlagen zu werden, hat die Grenzen der Notwehr in einem entschuld-

baren Affekt überschritten, wenn es als Abwehr dreimal statt nur einmal mit 

einem Messer zusticht.
912

 Auch wenn die bereits erwachsene Tochter vom 

    

907  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 1. Kap. B. II. 3. für Art. 48 lit. c StGB und Zweiter Teil 

2. Kap. A. II. 3. a) bb) für Art. 113 StGB. 
908  BGE 101 IV 119; vgl. auch BGer, Urteil vom 17. Februar 2014, 6B_889/2013, E. 3.1; 

Urteil vom 8. September 2011, 6B_65/2011, E. 3.1; Urteil vom 14. März 2007, 

6S.38/2007, E. 2.3; auch in Deutschland wird der Überraschungseffekt als Vorausset-

zung für den entschuldbaren Notwehrexzess betrachtet; vgl. statt vieler KÜHL, § 12 

N 147. 
909  OGer ZH, Urteil vom 14. September 2012, SB120127, E. Rechtliche Würdigung 1.3.4. 
910  OGer AG, Urteil vom 25. Mai 1984, AGVE 1984, S. 86, E. 1d. 
911  OGer OW, Urteil vom 24. Mai 2011, AbR 2010/11, Nr. 15, E. 4.7. 
912  OGer ZH, Urteil vom 6. September 2012, SB120218, E. 3.2.6. 
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körperlich überlegenen Vater tätlich angegriffen wird, kann ihr ein Handeln im 

entschuldbaren Affekt zugestanden werden.
913

 

Klarerweise nicht entschuldbar ist ein Affekt, wenn der Täter die Konfliktlage 

selber herbeigeführt hat, da er dann notwendigerweise um einen möglicher-

weise folgenden Angriff weiss. Es besteht Einigkeit darüber, dass die Ent-

schuldbarkeit fehlt, wenn der Täter zwar nicht seine Gemütsbewegung, hinge-

gen den Angriff schuldhaft verursacht hat.
914

 Führt der Angegriffene die Not-

wehrsituation sogar absichtlich herbei, um den Angreifer unter dem Deckman-

tel der Notwehr zu töten oder zu verletzen, liegt eine Absichtsprovokation und 

damit keine Notwehrsituation vor.
915

 

Die Praxis ist auch im Rahmen eines im Affekt begangenen Notwehrexzesses 

sehr zurückhaltend mit der Annahme einer Entschuldigung des Täters. Dies 

zeigt sich nicht zuletzt darin, dass ein zusätzliches Verhältnismässigkeitskrite-

rium eingeführt wurde. Diese Praxis dürfte kriminalpolitische Beweggründe 

haben und steht im Einklang mit der Zurückhaltung bei der affektbedingten 

Schuldunfähigkeit.
916

 

(3) Auswirkung 

Im Gegensatz zum früheren Recht ist nun explizit im Gesetz festgehalten, dass 

die Überschreitung der Notwehrgrenzen im entschuldbaren Affekt zur Schuld-

losigkeit des Täters führt.
917

 Es hat ein Freispruch zu ergehen.
918

 Nach dem 

früheren Gesetzeswortlaut war bloss die Folge der Straflosigkeit vorgeschrie-

ben, nicht jedoch die Schuldlosigkeit.
919

 Dies führte in der Praxis allerdings 

    

913  BezGer Horgen, Urteil vom 27. Oktober 2011, DG110011, zitiert nach NZZ vom 

28. Oktober 2011, 19. 
914  BGE 109 IV 5, E. 3; 102 IV 1, E. 3b; BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 

6B_251/2013, E. 1.3.2; OGer ZH, Urteil vom 4. Juni 2014, SB130461, E. II. 2.3; 

STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 16 N 3; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, Art. 

16 N 2; vgl. auch MÜLLER, Notwehr, 80 f. 
915  BGer, Urteil vom 30. August 2012, 6B_810/2011 und 6B_811/2011, E. 5.3.3; vgl. dazu 

auch vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. b) aa) (4). 
916  Vgl. vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) dd). 
917  Art. 16 Abs. 2 StGB.  
918  Botschaft StGB 1998, 2009; OGer ZH, Urteil vom 14. September 2012, SB120127, 

E. Rechtliche Würdigung 1.3.4.; OGer ZH, Urteil vom 6. September 2012, SB120218, 

E. 3.2.6.; RIKLIN, AT I, § 14 N 38; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, Art. 16 

N 2; WIPRÄCHTIGER, Revision, 150. 
919  Art. 33 Abs. 2 Satz 2 aStGB. 
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ebenfalls zum Freispruch des Täters.
920

 Der Grund für die Straflosigkeit wurde 

bereits unter Geltung des früheren Gesetzestextes in der Verminderung der 

Schuld des Täters gesehen.
921

 Unabhängig vom Gesetzeswortlaut wurde dem 

Affekt in diesem Zusammenhang also schuldausschliessende Wirkung beige-

messen.
922

 Daraus folgt, dass der Exzess rechtswidrig ist, das Gegenüber da-

gegen also seinerseits Notwehr üben darf.
923

 

Überschreitet der Täter die Notwehrgrenzen im Affekt, so kann gleichzeitig 

eine Situation von Schuldunfähigkeit oder verminderter Schuldfähigkeit vor-

liegen. Es fragt sich, wie dies zu beurteilen ist. MÜLLER legte in seiner Disser-

tation von 1948 dar, dass solche Fälle alleine unter Art. 33 aStGB (heute 

Art. 19 StGB) zu behandeln seien.
924

 Das Bundesgericht folgt dieser Ansicht 

bis heute, indem es ausschliesslich Art. 19 StGB anwendet, wenn der Täter die 

Grenzen der Notwehr im Zustand der Schuldunfähigkeit beziehungsweise der 

verminderten Schuldfähigkeit überschreitet.
925

 Dieser Auffassung ist nicht 

durchwegs zu folgen. Führt der Affekt in einer Extremsituation tatsächlich 

dazu, dass der Täter bei der Tatausführung völlig schuldunfähig ist,
926

 so ist 

die Fallbeurteilung mit der Feststellung der Schuldunfähigkeit beendet. Ande-

res gilt jedoch, wenn der Affekt nur zur Annahme der verminderten Schuldun-

fähigkeit im Sinne von Art. 19 Abs. 2 StGB führt. In diesem Fall ist zunächst 

die Frage nach einem Schuldausschluss und insofern der Notwehrexzess im 

Affekt nach Art. 16 Abs. 2 StGB zu prüfen. Wird dieser bejaht, ist die Tat ent-

schuldigt und die Prüfung der verminderten Schuldfähigkeit erübrigt sich. Nur 

wenn der Affekt nicht als entschuldbar gesehen wird, ist zu untersuchen, ob 

der Täter sich in einem Zustand der verminderten Schuldfähigkeit befunden 

hat.  

    

920  BGE 101 IV 119; 73 IV 261, E. 2. 
921  BGE 102 IV 1, E. 3b. 
922  Eine ähnliche Berücksichtigung des Affekts gibt es im deutschen Strafrecht, wo der 

Notwehrexzess aufgrund von Verwirrung, Furcht oder Schrecken zur Straflosigkeit 

führt. Auch hier wird dies mit der schuldausschliessenden Wirkung des Affekts be-

gründet; vgl. z.B. ZABEL, 48 ff. 
923  STRATENWERTH, AT I, § 10 N 88; TRECHSEL/NOLL, 132. 
924  MÜLLER, Notwehr, 66. 
925  BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013, E. 4.4. 
926  Vgl. dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) cc). 
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(4) Prozessuales 

Ob der Notwehrexzess im Affekt begangen wurde, muss retroperspektiv fest-

gestellt werden. Die zuständige Behörde hat für diese Feststellung grundsätz-

lich auf die Einschätzung einer sachverständigen Person zurückzugreifen.
927

 

In welchem psychischen Zustand sich die Person, welche die Grenzen der 

Notwehr überschritt, befunden hat, ist eine Frage der Sachverhaltsfeststellung 

und demnach eine Tatfrage.
928

 Die Entschuldbarkeit des Affekts ist demge-

genüber eine juristische Rechtsauslegung und stellt eine Rechtsfrage dar.
929

 

Vor Bundesgericht kann grundsätzlich nur Letzteres überprüft werden.
930

 

c)  Der Notstandsexzess (Art. 17 StGB) 

Gemäss Art. 17 StGB handelt rechtmässig, wer eine Straftat begeht, um ein 

eigenes oder das Rechtsgut einer anderen Person aus einer unmittelbaren, nicht 

anders abwendbaren Gefahr zu retten, sofern damit höherwertige Interessen 

gewahrt werden. Im Unterschied zur Notwehr nach Art. 15 StGB wird beim 

Notstand zur Abwehr einer Gefahr in die Rechtsgüter einer Person eingegrif-

fen, die für das Entstehen der Gefahrenlage nicht verantwortlich ist.
931

 

Für den rechtfertigenden Notstand ist vorausgesetzt, dass eine unmittelbare 

Gefahrenlage mit einer verhältnismässigen Rettungsaktion abgewehrt wird, 

um höherwertige Interessen zu wahren.
932

 Ist dies nicht der Fall oder es wer-

den die Schranken der Subsidiarität oder der Proportionalität überschritten, so 

liegt ein Notstandsexzess vor.
933

 In dieser Konstellation wird der Täter milder 

bestraft oder bleibt straffrei, wenn ihm die Preisgabe des gefährdeten Guts 

nicht zugemutet werden konnte.
934

 

    

927  Im österreichischen Recht ebenso WK-LEWISCH, § 3 N 173; ausführlich zur Begutach-

tung eines Affektdelikts hinten Zweiter Teil 3. Kap. 
928  Vgl. dazu im Rahmen von Art. 113 StGB hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) dd) 

(2). 
929  BGer, Urteil vom 30. August 2012, 6B_810/2011 und 6B_811/2011, E. 5.3.4; Urteil 

vom 14. März 2007, 6S.38/2007, E. 2. 
930  Art. 97 Abs. 1 BGG sowie Art. 105 Abs. 2 BGG. 
931  DONATSCH/TAG, 238 f. 
932  Ausführlich zu den Anforderungen an den Notstand statt vieler DONATSCH/TAG, 

239 ff.; CR CP I-MONNIER, Art. 17 N 1 ff.; BSK StGB I-SEELMANN, Art. 17 N 1 ff.  
933  DONATSCH/TAG, 248; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, Art. 18 N 1 ff.  
934  Art. 18 Abs. 1 und 2 StGB. 
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Der Strafausschluss beziehungsweise die Strafmilderung dürfte ihren Hinter-

grund in gewisser Weise im emotionalen Befinden der betroffenen Person 

haben. So wird nach WALDER damit berücksichtigt, „dass der Täter wegen der 

akuten Gefahr meistens in eine gewisse Erregung, mitunter sogar in einen 

Affektzustand gerät, in welchem man sich nicht immer völlig korrekt ver-

hält.“
935

 Im Rahmen des Notstandsexzesses besteht keine dem Notwehrexzess 

im Affekt entsprechende Regelung, welche Rechtsfolgen an eine entschuldba-

re heftige Gemütsbewegung knüpft. Trotzdem beruht Art. 18 StGB zu einem 

wesentlichen Teil auf dem durch die Umstände hervorgerufenen emotionalen 

Zustand des Täters.  

Da ein etwaiger Affekt damit jedoch nicht gesondert behandelt wird, ist bei 

klarem Vorliegen eines Affekts aufgrund der Gefahrensituation die verminder-

te Schuldfähigkeit oder zumindest eine Berücksichtigung des Affekts im Rah-

men der Strafzumessung zu prüfen.
936

 

4.  Affekt als Schuldmilderungsgrund 

a)  Die verminderte Schuldfähigkeit (Art. 19 Abs. 2 StGB) 

War der Täter zum Tatzeitpunkt nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat 

einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, so hat das Gericht die Strafe 

zu mildern. Art. 19 Abs. 2 StGB umschreibt damit die verminderte Schuldfä-

higkeit. Entscheidend ist hier nicht ein völliger Ausschluss, sondern eine Ein-

schränkung von Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit. Die Funktionsfähigkeit 

des Täters ist soweit beeinträchtigt, dass er zwar noch nicht unter die Regelung 

von Art. 19 Abs. 1 StGB fällt, er aber auch nicht als voll schuldfähig betrachtet 

werden kann.
937

 Mögliche Schuldausschlussgründe sind weniger stark ausge-

prägt, haben das normgemässe Handeln des Täters aber dennoch in erhebli-

chen Mass erschwert.
938

 

    

935  WALDER, ZStrR 1965, 53; vgl. auch FRISCHKNECHT, recht 2008, 187 f., der von einer 

„psychischen Zwangslage“ spricht; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 18 N 1, welche 

von psychischem Druck sprechen. 
936  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 1. Kap. B. 
937  DONATSCH/TAG, 282; DUPUIS et al., Art. 19 N 14; HURTADO POZO, Partie générale, 

881; KILLIAS et al., 915; CR CP I-MOREILLON, Art. 19 N 26; RIKLIN, AT I, § 15 N 47; 

SCHMID, Diss., 209 f.; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 26; STRATENWERTH/WOHLERS, 

Art. 19 N 7. 
938  STRATENWERTH, AT I, § 11 N 26; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 19 N 7; vgl. auch 

DONATSCH/TAG, 282; KUONEN, 77. 
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Die Einsichtsfähigkeit eines Täters ist dann herabgesetzt, wenn es ihm im 

Vergleich zu einem Menschen in normaler Verfassung wesentlich schwerer 

fällt, das Unrecht seiner Tat zu erkennen. 
939

 Die Herabsetzung der Steuerungs-

fähigkeit zeigt sich dadurch, dass der Täter der Versuchung zur Tatbegehung 

nur durch ungewöhnliche Willensanstrengung hätte entgehen können.
940

 Dabei 

genügt jedoch nicht jegliche Herabsetzung der Beherrschungsfähigkeit; es 

bedarf einer gewissen Intensität für die Annahme einer verminderten Schuld-

fähigkeit.
941

 Die Praxis folgt diesbezüglich einer harten Linie. Eine verminder-

te Schuldfähigkeit wird nur zurückhaltend angewendet. Dafür ist eine bedeu-

tende Einschränkung von Einsichts- und/oder Steuerungsfähigkeit vorausge-

setzt.
942

 

Zur Feststellung der verminderten Schuldfähigkeit ist eine Vergleichsdiagnose 

anzustrengen. Entscheidend ist, in welchem Ausmass der Täter von einer 

Durchschnittsperson abweicht. Dabei muss eine erhebliche Diskrepanz festge-

stellt werden, welche den Täter auch von anderen „Verbrechensgenossen“ 

unterscheidet.
943

 Damit wird klargestellt, dass das deliktische Verhalten des 

Täters für sich alleine keine rechtlich relevante Begründung für die verminder-

te Schuldfähigkeit sein kann.
944

 Es darf insbesondere kein Zirkelschluss getä-

tigt werden: „Wiederholt delinquent gleich abnorm gleich psychisch gestört 

gleich vermindert schuldfähig“.
945

  

Die Grenze zwischen völliger Schuldunfähigkeit und verminderter Schuldfä-

higkeit ist fliessend. Daher ist es in der Praxis sehr schwierig, eine klare 

Trennlinie zwischen diesen beiden Kategorien zu ziehen.
946

 Ausserdem ist die 

verminderte Schuldfähigkeit nicht immer von gleicher Relevanz. Daher wer-

den verschiedene Grade der Schuldverminderung unterschieden. Die Herab-

setzung wird in leicht, mittelschwer und schwer unterteilt.
947

 Die Quantifizie-

    

939  DONATSCH/TAG, 283 f. 
940  DONATSCH/TAG, 284. 
941  BGE 102 IV 226, E. 7b; 107 IV 5, E. 1a; DONATSCH/TAG, 284; StGB-Praxiskom-

mentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 N 13. 
942  STRATENWERTH, AT I, § 11 N 27, der darauf hinweist, dass dabei kriminalpolitische 

Rücksichten im Spiel sind; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 19 N 7; vgl. auch CR CP I-

MOREILLON, Art. 19 N 26 ff. 
943  BGE 102 IV 226, E. 7b; vgl. auch DUPUIS et al., Art. 19 N 15; StGB-Praxiskommentar-

TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 N 13. 
944  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 60. 
945  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 60 m.w.H. 
946  SCHMID, Diss., 209; vgl. auch HURTADO POZO, Partie générale, 878. 
947  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 73; MATHYS, Leitfaden, 120; StGB-

Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 N 16.  
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rung hat durch einen Sachverständigen zu ergehen und ist für die Strafzumes-

sung relevant.
948

 

Auch bei der verminderten Schuldfähigkeit stellt sich die Frage nach der zu-

grunde liegenden Methode ihrer Feststellung. So wurde im Revisionsprozess 

das Erfordernis einer psychischen Beeinträchtigung des Täters als Ursache für 

die Herabsetzung von Einsichts- beziehungsweise Steuerungsfähigkeit gestri-

chen. Ebenso wie bei der Feststellung der Schuldunfähigkeit geht ein Teil der 

Lehre allerdings davon aus, dass trotzdem von der gemischten Methode aus-

zugehen sei.
949

 Grundsätzlich ist unter Bezugnahme auf den klaren Wortlaut 

von Art. 19 Abs. 2 StGB auch hier vom biologischen Erfordernis abzusehen 

und demnach von einer rein psychologischen Methode auszugehen. Wobei die 

verminderte Schuldfähigkeit hier in den meisten Fällen ebenfalls auf einem 

psychiatrischen Befund basiert.  

Im Unterschied zur vollständigen Schuldunfähigkeit ist die verminderte 

Schuldfähigkeit keine Frage der Strafbegründung, sondern der Strafzumessung 

– der Täter ist weiterhin zumindest teilweise schuldfähig.
950

 Als Rechtsfolge 

ist eine obligatorische Strafmilderung nach Art. 48a StGB vorgesehen.
951

 Rein 

dogmatisch wäre die Frage demnach eher unter den Strafmilderungsgründen 

abzuhandeln.
952

 

b)  Affekt und verminderte Schuldfähigkeit  

aa)  Der Affekt als Grund für eingeschränkte Einsichts- und 

Steuerungsfähigkeit 

Wie gezeigt, kann der Täter seine Handlung unter dem Einfluss des Affekts 

nur eingeschränkt willentlich steuern oder unter Umständen kann ihm auch die 

Einsicht in sein Handeln schwer fallen. Trotzdem ist der Affekttäter grundsätz-

    

948  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 73; MATHYS, Leitfaden, 119 f.; ausführ-

lich zum sachverständigen Gutachten hinten Zweiter Teil 3. Kap. und zur Beachtung 

der verminderten Schuldfähigkeit bei der Strafzumessung hinten Zweiter Teil 1. Kap. 

B. III. 2. a) aa). 
949  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 56; DONATSCH/TAG, 283; vgl. zu dieser 

Debatte ausführlich vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) aa). 
950  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 59; SCHMID, Diss., 209. 
951  CR CP I-MOREILLON, Art. 19 N 29; RIKLIN, AT I, § 15 N 51; STRATENWERTH, AT I, 

§ 11 N 28; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 N 16. Vgl. zur 

Berücksichtigung der verminderten Schuldfähigkeit bei der Strafzumessung hinten 

Zweiter Teil 1. Kap. B. III. 2. a) aa). 
952  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 59. 
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lich schuldfähig.
953

 Aufgrund der eingeschränkten Beherrschungsfähigkeit 

wird die Handlung im Affekt verschiedentlich als wichtiges Beispiel für eine 

verminderte Schuldfähigkeit genannt.
954

  

Nicht jegliche Gefühlsregung kann zur Annahme einer verminderten Schuld-

fähigkeit führen. Nur bei einer als Affekt zu klassifizierenden heftigen Ge-

mütsbewegung ist die Prüfung der verminderten Schuldfähigkeit ange-

bracht.
955

 Zu bejahen ist diese nur, sofern die Einsichts- oder die Steuerungs-

fähigkeit des Täters massgeblich eingeschränkt war. Für eine entsprechende 

Einschätzung ist grundsätzlich auf ein fachmännisches Gutachten zurückzu-

greifen.
956

 Dabei können Kriterienkataloge als Hilfsmittel dienen. Daneben 

sind jedoch stets alle anderen Umstände des Einzelfalls zu beachten, um den 

retrospektiven Schluss auf eine durch den Affektzustand des Täters verursach-

te verminderte Schuldunfähigkeit sachgemäss zu ermöglichen.
957

 Kommt der 

Gutachter zum Schluss, dass der Affekt zur Beeinträchtigung der Beherr-

schungsfähigkeit des Täters geführt hat, kann dies zur Annahme einer vermin-

derten Schuldfähigkeit nach Art. 19 Abs. 2 StGB führen.
958

 Die Handlung des 

Täters kann zwar zielgerichtet und damit vorsätzlich ablaufen und trotzdem 

der „bewussten, vernunftgemässen Steuerung mehr oder weniger entzogen 

sei[n]“
959

.  

    

953  Vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) cc); vgl. auch BSK StGB I-BOMMER/DITT-

MANN, Art. 19 N 70. 
954  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 70; HURTADO POZO, Partie générale, 877; 

STRATENWERTH, AT I, § 11 N 20 f.; vgl. auch StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/ 

JEAN-RICHARD, Art. 19 N 19; für das deutsche Schrifttum FRISCH, ZStW 1989, 560; 

LACKNER/KÜHL, § 21 N 2; ROXIN, AT I, § 20 N 33; SALGER, FS-Tröndle, 201 ff. In der 

psychologischen Literatur ist eine freiheitsbeschränkende Funktion des Affekts eben-

falls anerkannt; vgl. SOKOLOWSKI, 312. 
955  Vgl. BGer, Urteil vom 21. April 2015, 6B_132/2015, E. 3.5. 
956  Ausführlich zum Gutachten hinten Zweiter Teil 3. Kap. 
957  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 70; zu den Kriterienkatalogen vorne Ers-

ter Teil 1. Kap. D. II. 3. 
958  BGE 121 IV 49, E. 2c/bb, wo der Gutachter jedoch die Bewusstseinsbeeinträchtigung 

verneinte und das Gericht daher die verminderte Schuldfähigkeit ausschloss; BGer, Ur-

teil vom 30. August 2012, 6B_379/2012, E. 4.6; Urteil vom 24. Oktober 2013, 

6B_345/2013, 6B_366/2013, E. 5.; OGer ZH, Urteil vom 22. Juni 2012, SB110610, 

E. C. 2; auch in Deutschland führen Affekte regelmässig zur Annahme einer vermin-

derten Schuldfähigkeit; vgl. BLAU, FS-Tröndle, 117; FISCHER, § 20 N 30; SALGER, FS-

Tröndle, 214 m.w.H. 
959  So ein in BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013, E. 3.3. 

zitierter Gutachter.  
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Wie zuvor dargelegt, kann sich ein Affekt auf Einsichts- und Steuerungsfähig-

keit auswirken.
960

 Auch hier ist es mehrheitlich die eingeschränkte Steuerungs-

fähigkeit, welche zur Verminderung der Schuldfähigkeit führt.
961

 Zur Feststel-

lung einer affektbedingten Einschränkung der Steuerungsfähigkeit ist der Tat-

hergang zu beachten. Wenn es einem Täter vor der Tatbegehung während einer 

gewissen Zeit trotz zahlreicher Provokationen durch das Opfer gelang, Ruhe 

zu bewahren, spricht dies zumindest für eine grundsätzlich erhaltene Steue-

rungsfähigkeit. Der Affekt kann daher nur zu einer höchstens leicht- bis  

mittelgradigen Minderung der Steuerungsfähigkeit geführt haben.
962

 

Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass ein Täter bei fast jeder Straftat 

in einer gewissen affektiven Anspannung steht. Daher bleibt es vor allem ein 

Quantifizierungsproblem, wann von einer verminderten Schuldfähigkeit aus-

zugehen ist.
963

 Entscheidend ist, ob die Gemütsbewegung eine Intensität er-

reichte, die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit des Täters in einer relevanten 

Weise einschränkte. Da die Schuld des Täters grundsätzlich eine juristische 

Zuschreibung ist,
964

 geht es massgeblich darum, inwieweit vom Täter die Be-

herrschung seiner Gefühle und Handlungsimpulse gefordert werden kann.
965

 

Die Praxis ist dabei äusserst zurückhaltend. So wird eine verminderte Schuld-

fähigkeit kaum je angenommen und noch seltener wird auf eine starke Ver-

minderung entschieden.
966

 Das Bundesgericht führt dazu aus, dass „die An-

nahme eines Handelns im Affekt für sich allein noch nicht [bedeutet], dass 

diesem emotionalen Zustand in jedem Fall auch schuldeinschränkende Wir-

kung zukommt.“
967

 

Neben dem Affekt können verschiedene weitere Faktoren – etwa eine Alkoho-

lisierung zum Tatzeitpunkt oder eine Persönlichkeitsstörung – die Schuldfä-

higkeit in einem weiteren Umfang vermindern oder gar ganz ausschliessen. 

Auch wenn eine Persönlichkeitsstörung dazu führt, dass der Täter schneller 

    

960  Vgl. vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) cc) (3) und (4). 
961  So etwa OGer ZH, Urteil vom 22. Juni 2012, SB110610, E. C. 2.; Urteil vom 14. De-

zember 2011, SB110476, E. III. 2.1.1.3b; BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 

N 70; vgl. zum Verhältnis des Affekts zur Steuerungsfähigkeit auch vorne Zweiter Teil 

1. Kap. A. III. 3. a) cc) (4). 
962  OGer ZH, Urteil vom 22. Juni 2012, SB110610, E. C. 4. 
963  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 70. 
964  Dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 1. b). 
965  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 70; vgl. auch BGer, Urteil vom 

13. Mai 2016, 6B_1180/2015, E. 4.2. 
966  OGer ZH, Urteil vom 7. November 1963, SJZ 62/1966, S. 141, E. 2. 
967  BGer, Urteil vom 13. Mai 2016, 6B_1180/2015, E. 4.2. 



 1. Kapitel: Affekt im Allgemeinen Teil des StGB 

  

 155 

reizbar ist und darum leichter in einen Affekt gerät, so ist es in der Regel die 

Persönlichkeitsstörung, welche zur verminderten Schuldfähigkeit führt, wäh-

rend der Affekt unbeachtet bleibt, da er nur eine Folge des Krankheitsbilds 

ist.
968

 

bb)  WALDERS Kritik an der affektbedingten verminderten Schuldfähigkeit 

An der Beachtung des Affekts für die Annahme einer verminderten Schuldfä-

higkeit wurde vereinzelt Kritik geübt. So führte WALDER aus, dass eine dies-

bezügliche Berücksichtigung des Affekts im Vergleich zu den allgemeinen 

Strafmilderungsgründen unstatthaft sei und Affekttaten so zu sehr privilegiert 

würden.
969

 Er bezog sich damit auf Art. 64 Abs. 3 aStGB, wonach bei Hand-

lungen im Zorn oder unter grossem Schmerz aufgrund von ungerechter Rei-

zung oder Kränkung eine Strafmilderung möglich war. WALDER hielt es für 

unangebracht, für eine Strafmilderung bei einer Handlung aus Zorn oder 

Schmerz einen begründeten Anlass zu verlangen, bei einer Strafmilderung 

wegen affektbedingter verminderter Schuldfähigkeit dagegen nicht. Er forder-

te daher eine Unterscheidung in „gewöhnliche“ und „höher oder höchstgradige 

Affekte“, wobei nur bei Letzteren von einer verminderten Schuldfähigkeit 

ausgegangen werden könne.
970

  

Dieser Argumentation ist aus mehreren Gründen zu widersprechen. Zunächst 

erübrigt sich die von WALDER geforderte Unterscheidung. Eine Differenzie-

rung geschieht schon dadurch, dass die Feststellung eines Affekts nicht auto-

matisch zur Annahme der verminderten Schuldfähigkeit führt. Nur wenn sich 

erhebliche Auswirkungen auf Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit zeigen, wird 

Art. 19 Abs. 2 StGB angewendet. Ausserdem bestimmt sich der Grad der 

Verminderung der Schuldfähigkeit nach der Stärke der Auswirkung auf die 

intellektuellen beziehungsweise voluntativen Fähigkeiten des Täters. Demnach 

kommt es zu einer angemessenen Berücksichtigung des Affekts basierend auf 

dessen Stärkegrad. Die Schaffung künstlicher Kategorien ist nicht notwendig 

und hindert die einzelfallgerechte Beurteilung. Schliesslich bezieht sich WAL-

DER auf Art. 64 Abs. 3 aStGB. Mit der Einführung von Art. 48 lit. c StGB 

wurde der Affekt zu einem allgemeinen Schuldmilderungsgrund gemacht.
971

 

Damit ist gewährleistet, dass ein Affekt nicht unterschiedlich berücksichtigt 

    

968  Vgl. dazu auch hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb) (6). 
969  WALDER, ZStrR 1965, 56 f. 
970  WALDER, ZStrR 1965, 57. 
971  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 1. Kap. B. II. 3. 
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wird, indem jede entschuldbare heftige Gemütsbewegung zu einer Strafmilde-

rung führt.
972

 

cc)  Fazit zur affektbedingten verminderten Schuldfähigkeit 

Insgesamt ist es sachgerecht und in der Praxis anzutreffen, dass dem Affekt 

schuldvermindernde Wirkung zukommt. Der Grad der Verminderung be-

stimmt sich dabei nach den Auswirkungen, welcher der Affekt auf die Ein-

sichts- oder im Regelfall auf die Steuerungsfähigkeit hat. 

Die Praxis ist bei der affektbedingten verminderten Schuldfähigkeit allerdings 

zu ungenau. Zu fordern ist, dass sich beim Vorliegen eines Affekts differen-

ziert mit dessen Auswirkungen auf die Einsichts- und die Steuerungsfähigkeit 

auseinandergesetzt wird. Dazu ist regelmässig ein Sachverständiger beizuzie-

hen.
973

 Nur so wird ermöglicht, dass einzelfallgerecht entschieden werden 

kann, ob der Affekt tatsächlich eine Beeinträchtigung der Beherrschungsfähig-

keit zur Folge hatte und dementsprechend eine verminderte Schuldfähigkeit 

vorlag. Ausserdem lässt sich nur so der richtige Grad der Verminderung fest-

stellen. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass die gutachterliche Feststel-

lung der Wirkung der heftigen Gemütsbewegung zu beachten ist. Eine gene-

relle Ablehnung einer schweren verminderten Schuldfähigkeit bei Affektdelik-

ten ist nicht angebracht. 

5.  Der vorverschuldete Affekt – eine Anwendung der actio 

libera in causa 

Bereits die Beachtung der Entschuldbarkeit bei der Notwehr hat gezeigt, dass 

dem Affekt keine strafausschliessende Wirkung zukommen kann, wenn der 

Täter dessen Entstehung vorwiegend selbst zu verantworten hat.
974

 Eine solche 

Beachtung einer vor der Affektentstehung liegenden Mitverantwortung des 

Täters ist beim Affekt typisch.
975

 Es stellt sich daher die Frage, ob und wie ein 

solches Vorverschulden des Täters im Rahmen der Schuldfähigkeitsprüfung 

beachtet werden kann.  

    

972  Wobei anzumerken ist, dass die Umsetzung in der Praxis dies teilweise verhindert; vgl. 

dazu auch hinten im Schlusswort. 
973  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 3. Kap. 
974  Vgl. dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. b) cc) (2). 
975  Diese Mitverantwortung wird in der Regel mit der Voraussetzung der Entschuldbarkeit 

umschreiben; so bei Art. 16 Abs. 2, Art. 48 lit. c und Art. 113 StGB. 
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a)  Die actio libera in causa (Art. 19 Abs. 4 StGB) 

Gemäss Art. 19 Abs. 4 StGB ist eine ausgeschlossene oder verminderte 

Schuldfähigkeit nicht zu beachten, wenn der Täter diese hätte vermeiden kön-

nen und die in diesem Zustand begangene Tat für ihn vorhersehbar war. Damit 

wird die Rechtsfigur der actio libera in causa umschrieben.
976

 Grundsätzlich 

soll das selbstverantwortliche Herbeiführen einer Situation, in welcher der 

Täter eine Tat im Zustand von verminderter oder ausgeschlossener Schuldfä-

higkeit begeht, gleich bestraft werden wie die Begehung derselben Tat im 

Zustand voller Schuldfähigkeit.
977

 

Die actio libera in causa steht grundsätzlich im Widerspruch zum Schuldprin-

zip. Nach diesem wäre der zum Tatzeitpunkt schuldunfähige oder vermindert 

schuldfähige Täter grundsätzlich freizusprechen respektive milder zu bestra-

fen. Aus rechtspolitischen Gründen – vorwiegend um dem öffentlichen Straf-

bedürfnis gerecht zu werden – wird die strafrechtliche Verantwortung mit der 

actio libera in causa in das Vorfeld der Tat verlegt.
978

 

aa)  Verschiedene Arten der actio libera in causa 

Bei der actio libera in causa werden grundsätzlich zwei Arten unterschieden: 

die vorsätzliche und die fahrlässige. Entsprechend zur Rechtspraxis zu 

Art. 12 aStGB sind nach Lehre und Rechtsprechung beide Arten von Art. 19 

Abs. 4 StGB erfasst.
979

 Der aktuelle Gesetzeswortlaut ist diesbezüglich irre-

    

976  Vgl. zur Herkunft der Terminologie HRUSCHKA, ZStrR 1974, 55 ff. 
977  Vgl. auch BGE 85 IV 1, E. 2; BGer, Urteil vom 16. März 2006, 6S.3/2006, 6P.10/2006, 

E. 14.1; Urteil vom 15. Oktober 2001, 6P.96/2001, 6S.413/2001, E. 5a; BSK StGB I-

BOMMER, Art. 19 N 86; SEELMANN/GETH, 222. 
978  Vgl. etwa TRECHSEL/NOLL, 146, die von „irrationalen Ängsten“ der Bevölkerung spre-

chen. Zur Begründung dieser Vorverlagerung werden verschiedene Konzepte vertreten, 

die an dieser Stelle nicht ausführlich erarbeitet werden können; dazu z.B. BSK StGB I-

BOMMER, Art. 19 N 122 ff.; HETTINGER, 57 ff.; HRUSCHKA, ZStrR 1974, 60 ff. In der 

österreichischen Literatur ebenso ZERBES, 133. 
979  BGer, Urteil vom 10. September 2012, 6B_58/2012, E. 5.4; Urteil vom 8. Novem-

ber 2007, 6B_401/2007, 6B_426/2007, 6B_473/2007, E. 7.2; Urteil vom 8. Febru-

ar 2007, 6P.227/2006, 6S.522/2006, E. 4.1; OGer ZH, Urteil vom 23. Mai 2014, 

SB140061, Strafzumessung 4.1.2.2.; HEINE, recht 2008, 251; KUONEN, 80 f.; RIKLIN, 

AT I, § 15 N 44; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 N 22; 

WIPRÄCHTIGER, Revision, 152 f.; vgl. auch CR CP I-MOREILLON, Art. 19 N 35. Vgl. 

für Art. 12 aStGB BGE 120 IV 169, E. 2a; 117 IV 292, E. 2a; 104 IV 249, E. 2b; 

85 IV 1, E. 2; KUONEN, 80 f.; REHBERG, Kriminalistik 1983, 507; TRECHSEL/NOLL, 

160; VEST/FREI/MONTERO, 98. 
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führend, da er bloss die fahrlässige Variante erkenntlich wiedergibt.
980

 In 

Art. 12 aStGB war demgegenüber ausschliesslich die vorsätzliche actio libera 

in causa statuiert.
981

 Beiden Formen ist gemeinsam, dass der Täter den Zu-

stand der Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit selbst 

verschuldet hat.
982

 Unterschieden wird nach der Einstellung des Täters zur 

späteren Tatbegehung zum Zeitpunkt, in welchem er zur Herbeiführung der 

verminderten oder ausgeschlossenen Schuldfähigkeit ansetzt.
983

 Zur Differen-

zierung ist nicht darauf abzustellen, ob die spätere Tat vorsätzlich oder fahrläs-

sig begangen wurde.
984

 Auch ob die Herbeiführung des Zustands der ausge-

schlossenen oder verminderten Schuldfähigkeit vorsätzlich oder fahrlässig 

erfolgte, ist nicht massgebend für die Abgrenzung.
985

 

(1) Vorsätzliche actio libera in causa 

Fasst der Täter noch im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten den Entschluss, 

eine Straftat zu verüben und sich zu diesem Zweck vorgängig zu betäuben, 

handelt es sich um eine direkt vorsätzliche actio libera in causa.
986

 Der Täter 

handelt sowohl hinsichtlich der Herbeiführung der verminderten Schuldfähig-

keit als auch bezüglich der darauffolgenden Tatbegehung vorsätzlich.
987

 Wird 

die Rauschtat dann noch vorsätzlich begangen, so herrscht ein „Dreifachvor-

satz“.
988

 Da der subjektive Tatbestand der Tatbegehung für die Unterscheidung 

    

980  STRATENWERTH, AT I, § 11 N 33; vgl. auch DUPUIS et al., Art. 19 N 28. Anders war 

dies noch im Vorentwurf von SCHULTZ, wo beide Varianten erwähnt waren; vgl. 

SCHULTZ, Vorentwurf, 58 ff. 
981  Der Absatz hatte folgenden Wortlaut: „Die Bestimmungen der Artikel 10 und 11 sind 

nicht anwendbar, wenn die schwere Störung oder die Beeinträchtigung des Bewusst-

seins vom Täter selbst in der Absicht herbeigeführt wurde, in diesem Zustande die 

strafbare Handlung zu verüben“; vgl. SEELMANN/GETH, 223; STRATENWERTH, AT I, 

§ 11 N 33. 
982  BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 97; vgl. auch BGE 93 IV 39, E. 2. 
983  BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 98. 
984  BGer, Urteil vom 16. März 2006, 6S.3/2006, 6P.10/2006, E. 14.1; so jedoch OGer ZH, 

Urteil vom 23. Mai 2014, SB140061, Strafzumessung 4.1.2.2. 
985  BGer, Urteil vom 16. März 2006, 6S.3/2006, 6P.10/2006, E. 14.1; BSK StGB I-

BOMMER, Art. 19 N 98; GRAVEN, infraction, 243; REHBERG, Kriminalistik 1983, 507; 

vgl. auch KUONEN, 80. 
986  BGer, Urteil vom 15. Oktober 2001, 6P.96/2001, 6S.413/2001, E. 5a; DONATSCH/TAG, 

280; DONATSCH/WOHLERS, 248; DUPUIS et al., Art. 19 N 28; GRAVEN, infraction, 

238 f.; SEELMANN/GETH, 222; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 33; vgl. auch CR CP I-

MOREILLON, Art. 19 N 34. 
987  DONATSCH/TAG, 280; SEELMANN/GETH, 222. 
988  BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 99. 
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nicht relevant ist, spricht man sachgerechter von einem notwendigen „Doppel-

vorsatz“.
989

 

Für die Annahme einer vorsätzlichen actio libera in causa ist nicht vorausge-

setzt, dass der Täter die Herbeiführung des Defektzustands und auch die späte-

re Deliktsbegehung direkt anstrebt. Sowohl für das Wissen als auch den Willen 

über die Tat und die Herbeiführung des Defektzustands genügt ein Eventual-

vorhaben. Art. 19 Abs. 4 StGB ist demnach anzuwenden, wenn der Täter die 

Möglichkeit erkennt, dass er in einen Zustand der verminderten oder ausge-

schlossenen Schuldfähigkeit kommt sowie dass er in diesem Zustand eine 

Straftat begehen könnte und er diese Konsequenz in Kauf nimmt.
990

 Der dolus 

eventualis richtet sich dabei nach den üblichen Abgrenzungskriterien des Vor-

satzes.
991

 

In der Praxis kommt es selten vor, dass sich jemand zum Zweck einer späteren 

Deliktsbegehung in einen Zustand der vollen Schuldunfähigkeit bringt. So ist 

die Fähigkeit zur Umsetzung dieses Ziels durch den Defektzustand gefähr-

det.
992

 Dieses Risiko besteht nicht, wenn das spätere Delikt vom Täter nicht 

angestrebt, sondern bloss als möglich erkannt und in Kauf genommen wird. 

Eine eventualvorsätzliche actio libera in causa dürfte daher häufiger vorkom-

men als eine direkt vorsätzliche, was auch mit der enthemmenden Wirkung 

einer Berauschung zu tun hat.
993

 

(2) Fahrlässige actio libera in causa 

Hat der Täter die Tat vor der Herbeiführung der Schuldunfähigkeit nicht ge-

plant oder zumindest als möglich erkannt und in Kauf genommen, wäre sie für 

ihn bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit jedoch vorhersehbar und vermeidbar 

    

989  So etwa HURTADO POZO, Partie générale, 893; vgl. auch GRAVEN, infraction, 238; 

KUONEN, 79; in der deutschen Lehre ebenso SALGER/MUTZBAUER, NStZ 1993, 562. 
990  BGE 120 V 224, E. 3a; 117 IV 292, E. 2b; BGer, Urteil vom 10. September 2012, 

6B_58/2012, E. 5.3; Urteil vom 15. Oktober 2001, 6P.96/2001, 6S.413/2001, E. 5a; 

KantGer GR, Urteil vom 18. April 2012, SK1 11 40, E. II. 6a; BSK StGB I-BOMMER, 

Art. 19 N 99; DONATSCH/TAG, 280; GRAVEN, infraction, 239; REHBERG, recht 1996, 

82 f.; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 33; vgl. auch StGB Kommentar-DONATSCH, 

Art. 19 N 15; HURTADO POZO, Partie générale, 893; RIKLIN, AT I, § 15 N 43; StGB-

Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 N 22; für die deutsche Lehre 

ebenso SALGER/MUTZBAUER, NStZ 1993, 562. 
991  BGer, Urteil vom 16. März 2006, 6S.3/2006, 6P.10/2006, E. 14.2. 
992  BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 99; vgl. auch STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 19 N 9. 
993  BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 99. 
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gewesen, liegt eine fahrlässige actio libera in causa vor.
994

 Dabei besteht zu-

nächst die Möglichkeit, dass sowohl bezüglich der eigenen Versetzung in den 

Status der verminderten oder ausgeschlossenen Schuldfähigkeit als auch be-

züglich der späteren Tatbegehung Fahrlässigkeit vorliegt.
995

 Selbst wenn die 

Herbeiführung des Defektzustands vorsätzlich geschieht, die spätere Möglich-

keit einer Tatbegehung in dieser Befindlichkeit jedoch durch pflichtwidrige 

Unvorsicht ausser Acht gelassen wurde, kann dem Täter lediglich eine fahrläs-

sige actio libera in causa entgegengehalten werden.
996

  

Die fahrlässige actio libera in causa ist auch anzuwenden, wenn der Täter die 

pflichtwidrig nicht vorausgesehene Tat vorsätzlich begeht.
997

 Das Konstrukt 

des Vorverschuldens macht klar, dass es in einem solchen Fall nur darauf an-

kommen kann, was dem Täter im Vorfeld der Tat vorgeworfen werden kann. 

Hat er aufgrund einer Sorgfaltspflichtverletzung verkannt, dass er später vor-

sätzlich eine Straftat begeht, so ist das relevante Vorverschulden die Fahrläs-

sigkeit. 

(3) Notwendige Kenntnisse über den Kausalverlauf 

Für beide Formen der actio libera in causa und der sich daraus ergebenden 

strafrechtlichen Haftung ist erforderlich, dass der Täter im Zeitpunkt der vol-

len Schuldfähigkeit ein bestimmtes Delikt plante, es als möglich erkannte oder 

bei pflichtgemässem Verhalten hätte vorhersehen können.
998

 Nicht notwendig 

ist hingegen, dass er den Geschehnisverlauf in allen Einzelheiten voraussehen 

    

994  BGE 85 IV 1, E. 2; BGer, Urteil vom 10. September 2012, 6B_58/2012, E. 5.4; Urteil 

vom 16. März 2006, 6S.3/2006, 6P.10/2006, E. 14.1; Urteil vom 15. Oktober 2001, 

6P.96/2001, 6S.413/2001, E. 5a; DONATSCH/TAG, 280; DONATSCH/WOHLERS, 248; DU-

PUIS et al., Art. 19 N 28; GRAVEN, infraction, 243 f.; KUONEN, 80; CR CP I-

MOREILLON, Art. 19 N 35; REHBERG, recht 1996, 82 f.; REHBERG, Kriminalistik 1983, 

507; RIKLIN, AT I, § 15 N 44; TRECHSEL/NOLL, 160; vgl. auch StGB Kommentar-

DONATSCH, Art. 19 N 16. 
995  BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 103, der von einer „Dreifachfahrlässigkeit“ spricht. 
996  HURTADO POZO, Partie générale, 895; REHBERG, Kriminalistik 1983, 507; RIKLIN, 

AT I, § 15 N 44; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 19 N 9; vgl. auch BGE 117 IV 292, 

E. 2b. 
997  BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 105. 
998  BGE 120 IV 169, E. 2c; BGer, Urteil vom 10. September 2012, 6B_58/2012, E. 5.4; 

Urteil vom 15. Oktober 2001, 6P.96/2001, 6S.413/2001, E. 5a; OGer ZH, Urteil vom 

23. Mai 2014, SB140061, Strafzumessung 4.1.2.2.; DUPUIS et al., Art. 19 N 29; 

VEST/FREI/MONTERO, 100; vgl. auch REHBERG, Kriminalistik 1983, 507. 
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konnte.
999

 Eine actio libera in causa ist anzuwenden, wenn der Täter den späte-

ren Handlungsablauf in seinen wesentlichen Zügen erkennen konnte.
1000

  

Für die geforderte Bestimmbarkeit des Delikts ist vorausgesetzt, dass der Täter 

die Tat nach ihrer Art und in den Grundzügen auch nach dem Tatort und der 

Tatzeit bei pflichtgemässem Verhalten zumindest hätte vorhersehen kön-

nen.
1001

 Es genügt nicht, wenn der Täter bloss den Taterfolg erkennen konnte, 

vielmehr muss er auch die Tathandlung im Wesentlichen erkannt haben kön-

nen.
1002

 Das Bundesgericht verneint die Vorhersehbarkeit dann, wenn der Täter 

erst durch ein Fehlverhalten einer anderen Person zur konkreten Tathandlung 

veranlasst wird.
1003

 

bb)  Rechtsfolge der actio libera in causa 

(1) Unbeachtlichkeit der Schuldunfähigkeit 

Grundsätzlich unbestritten sind die Rechtsfolgen der vorsätzlichen actio libera 

in causa. Hat der Täter die Tat bewusst in Kauf genommen und sich dennoch 

in den Zustand der verminderten oder ausgeschlossenen Schuldunfähigkeit 

begeben, so sind die Art. 19 Abs. 1-3 StGB nicht anwendbar und der Täter 

wird bestraft, wie wenn er voll schuldfähig gewesen wäre. Diese an sich rela-

tiv klare Regel bedarf gewisser Ergänzungen und ist im Einzelfall durchaus 

umstritten. 

Liegt eine vorsätzliche actio libera in causa vor und hat der Täter den Vorsatz 

bei noch bestehender voller Schuldfähigkeit gefasst, so ist er für das später 

begangene Delikt vollumfänglich strafrechtlich zur Verantwortung zu zie-

    

999  BGE 120 IV 169, E. 2c; BGer, Urteil vom 10. September 2012, 6B_58/2012, E. 5.4; 

Urteil vom 15. Oktober 2001, 6P.96/2001, 6S.413/2001, E. 5a; DUPUIS et al., Art. 19 

N 29; CR CP I-MOREILLON, Art. 19 N 35; VEST/FREI/MONTERO, 100. 
1000  BGE 120 IV 169, E. 2c; DUPUIS et al., Art. 19 N 29; vgl. auch GRAVEN, infraction, 241. 
1001  BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 104, mit Verweis auf OGer BL, Urteil vom 9. Febru-

ar 1993, BJM 1994, 210. 
1002  BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 104; vgl. auch StGB-Praxiskommentar-

TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 N 22; für die deutsche Lehre SALGER/MUTZBAUER, 

NStZ 1993, 560, die darauf hinweisen, dass die Bestimmtheit des Opfers nicht unbe-

dingt vorhanden sein muss; so genüge etwa die Vorstellung einer Vergewaltigung ir-

gendeiner Frau. 
1003  BGE 120 IV 196, E. 2d; BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 104; kritisch gegen den 

Entscheid des BGer REHBERG, recht 1996, 84. 



Zweiter Teil: Die Beurteilung eines Affektdelikts im Strafrecht 

 

162 

hen.
1004

 Der Täter kann sich nicht auf den Strafausschluss nach Art. 19 

Abs. 1 StGB oder die Strafmilderung nach Art. 19 Abs. 2 StGB berufen.
1005

 

Fasst der Täter den Vorsatz zur Tatbegehung hingegen erst im Zustand der 

verminderten Schuldfähigkeit, so trifft ihn nicht die volle Verantwortung. 

Schliesslich befand er sich zum für das Vorverschulden relevanten Zeitpunkt – 

der Entschlussfassung beziehungsweise der Erkennung der Möglichkeit des 

späteren Delikts – in einem Zustand der verminderten Schuldfähigkeit. Dem-

entsprechend bleibt der Täter bei der späteren Tatbegehung in vollständiger 

Schuldunfähigkeit nicht straffrei, kommt aber in den Genuss einer Strafmilde-

rung nach Art. 19 Abs. 2 StGB.
1006

 

Für die fahrlässige actio libera in causa wird in der Regel angenommen, dass 

der Täter – sofern er voll schuldunfähig war – nur wegen der fahrlässigen Va-

riante des Delikts bestraft werden soll, was einen gesetzlich normierten Fahr-

lässigkeitstatbestand des entsprechenden Delikts voraussetzt.
1007

 Damit wird 

der Täter nur für ein fahrlässiges Vorverhalten bestraft: er hat die Tat sorg-

faltswidrig nicht vorhergesehen.
1008

 So darf dem Täter „der subjektive Tatbe-

stand nur so weit angerechnet werden, wie er ihn vor Eintritt der Schuldunfä-

higkeit verwirklicht hat.“
1009

 Betrachtet man indes den Wortlaut von Art. 19 

Abs. 4 StGB, wo bloss die Unbachtlichkeit von Art. 19 Abs. 1-3 StGB nor-

miert wird, so scheint die Bestrafung einer fahrlässigen actio libera in causa 

als Vorsatzdelikt möglich. Dies stellt jedoch eine nicht beabsichtigte Folge der 

Gesetzesänderung dar.
1010

 Eine Mindermeinung ist im Gegensatz dazu der 

    

1004  BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 99; DONATSCH/TAG, 280; GRAVEN, infraction, 238; 

STRATENWERTH, AT I, § 11 N 33; TRECHSEL/NOLL, 160. 
1005  BGE 117 IV 292, E. 2b; BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 99; DONATSCH/TAG, 280; 

REHBERG, recht 1996, 83; RIKLIN, AT I, § 15 N 43; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 36; 

STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 19 N 9 ff.; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-

RICHARD, Art. 19 N 21. 
1006  BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 114; GRAVEN, infraction, 242; REHBERG, recht 1996, 

83; vgl. auch BGE 117 IV 292, E. 2b, welcher sich jedoch auf die fahrlässige actio 

libera in causa bezieht; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 

N 23. 
1007  BGE 120 V 224, E. 3a; 117 IV 292, E. 2b; BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 107; StGB 

Kommentar-DONATSCH, Art. 19 N 16; DONATSCH/TAG, 280 f.; RIKLIN, AT I, § 15 

N 44; vgl. auch HRUSCHKA, ZStrR 1974, 72; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 19 N 10. 
1008  BGE 117 IV 292, E. 2b; BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 107; vgl. auch STRATEN-

WERTH, Schuldausschluss, 492. 
1009  StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 N 22. 
1010  SEELMANN/GETH, 223; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 

N 23; vgl. auch BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 110. 
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Ansicht, dass eine Vorsatzhaftung entsteht, wenn der Täter die Straftat bei 

pflichtgemässem Verhalten hätte vorhersehen können.
1011

 

Die Rechtsfolgen sind gerade bei der fahrlässigen actio libera in causa unklar 

und bedürfen der Differenzierung. Die gerade skizzierte Lösung gilt nur für 

den Fall, dass der Täter die spätere Tatbegehung vor dem Zeitpunkt der ver-

minderten Schuldfähigkeit hätte voraussehen können und die Tat dann im 

Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat.
1012

 Hat er die Tat demgegenüber 

im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit begangen, so soll er nach herr-

schender Lehre für die vorsätzliche Tatvariante bestraft werden.
1013

 Dies ist zu 

rechtfertigen, weil der Täter bei der Tatausführung gerade nicht voll schuldun-

fähig war und er demnach zumindest einen Teil der Verantwortung für das 

Delikt zu tragen hat.
1014

 In diesem Fall wird ihm trotzdem eine Strafmilderung 

nach Art. 19 Abs. 2 StGB zugutegehalten.
1015

 Im Rahmen eines Analogie-

schlusses zur Situation der Schuldunfähigkeit, wo anstelle eines Vorsatz-  

lediglich wegen eines Fahrlässigkeitsdelikts bestraft wird, soll auch die zum 

Tatzeitpunkt vorliegende verminderte Schuldfähigkeit beachtet werden.
1016

 So 

kann „eine Minderung des verschuldeten Vorsatzunrechts im Tatzeitpunkt […] 

nicht durch den Fahrlässigkeitsvorwurf kompensiert werden.“
1017

 Obwohl der 

Wortlaut von Art. 19 Abs. 4 StGB die Nichtanwendbarkeit von Abs. 1-3 vor-

zugeben scheint, muss dem Täter in dieser Konstellation zugutegehalten wer-

den, dass ihm seine Tat zwar wegen einem fahrlässigen Vorverschulden vor-

geworfen werden kann, diese Fahrlässigkeit jedoch nicht gleich schwer wiegt, 

wie ein vorsätzliches Vorverschulden. Dementsprechend hat das Bundesge-

richt eindeutig entschieden, dass die fahrlässige actio libera in causa die An-

wendung der Strafmilderung nach Art. 19 Abs. 4 StGB nicht ausschliesst.
1018

 

Aufgrund des fahrlässigen Vorverschuldens kann der verminderten Schuldfä-

    

1011  STRATENWERTH, AT I, § 11 N 35; STRATENWERTH, Schuldausschluss, 495. 
1012  BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 107. 
1013  BGE 117 IV 292, E. 2b; BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 108; GRAVEN, infraction, 

241; DONATSCH/TAG, 286. 
1014  Vgl. auch REHBERG, recht 1996, 83. 
1015  BGE 117 IV 292, E. 2b; BGer, Urteil vom 10. September 2012, 6B_58/2012, E. 5.5.5; 

BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 108; GRAVEN, infraction, 242; REHBERG, recht 1996, 

83; vgl. auch STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 19 N 11; differenzierend StGB-Praxis-

kommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 N 23. 
1016  BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 108; a.M. STRATENWERTH, AT I, § 11 N 36. 
1017  BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 108. 
1018  BGE 117 IV 292, E. 2b; zustimmend BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 108. 
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higkeit jedoch „nicht vollumfänglich strafmindernd Rechnung getragen wer-

den“.
1019

  

Handelt es sich demgegenüber um einen Fall doppelter Fahrlässigkeit; d.h. der 

Täter hat die im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit begangene Fahr-

lässigkeitstat pflichtwidrig nicht vorausgesehen, so hält das Bundesgericht die 

Anwendung von Art. 19 Abs. 2 StGB für unbeachtlich. Es kommt zu keiner 

Strafmilderung; der Täter haftet voll für das von ihm begangene Fahrlässig-

keitsdelikt.
1020

 Diese Lösung ist aus Sicht der zuvor skizzierten Analogie zur 

vorsätzlichen actio libera in causa stringent. Wenn das relevante Vorverschul-

den in einer Fahrlässigkeit liegt, so ist der Täter für ein danach begangenes 

Fahrlässigkeitsdelikt vollumfänglich, also ohne Strafmilderung nach Art. 19 

Abs. 2 StGB, zu bestrafen. Der kleinere Schuldvorwurf der Fahrlässigkeit wird 

mit der geringeren Strafdrohung für das Fahrlässigkeitsdelikt abgegolten. Hät-

te der Täter indes erst im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit bei 

pflichtgemässer Aufmerksamkeit erkennen können, dass er später ein Delikt 

begehen wird, so ist ihm die Strafmilderung nach Art. 19 Abs. 2 StGB zu ge-

währen.
1021

 

(2) Verübung einer Tat in selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit 

Wer infolge selbstverschuldeter Trunkenheit oder Betäubung unzurechnungs-

fähig ist und in diesem Zustand eine Straftat begeht, welche als Verbrechen 

oder Vergehen bestraft wird, macht sich nach Art. 263 StGB strafbar.
1022

 Die 

Verübung einer Tat in selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit ist dabei 

nach dem klaren Wortlaut auf Fälle von Trunkenheit und Betäubung – insbe-

sondere durch Rauschmittel und Medikamente – anwendbar.
1023

 Ausserdem 

kommt Art. 263 StGB nur für Fälle zur Anwendung, in welchen die Schuldfä-

higkeit des Täters gänzlich ausgeschlossen war; eine bloss verminderte 

    

1019   BGer, Urteil vom 8. November 2007, 6B_401/2007, 6B_426/2007, 6B_473/2007, 

E. 7.2; vgl. auch BGE 117 IV 292, E. 2b; BGer, Urteil vom 10. September 2012, 

6B_58/2012, E. 5.5.2. 
1020  BGE 120 IV 169, E. 2a; 117 IV 292, E. 2b; BGer, Urteil vom 8. Februar 2007, 

6P.227/2006, 6S.522/2006, E. 4.1; DONATSCH/TAG, 285; vgl. auch REHBERG, recht 

1996, 83. 
1021  BGE 117 IV 292, E. 2b. 
1022  Vgl. ausführlich zu Art. 263 StGB z.B. BSK StGB II-BOMMER, Art. 263 N 1 ff.; 

CORBOZ, Volume II, Art. 263 N 1 ff.; DONATSCH/WOHLERS, 244 ff.; DUPUIS et al., 

Art. 263 N 1 ff.; GRAVEN, infraction, 246 ff. 
1023  BSK StGB II-BOMMER, Art. 263 N 8; CORBOZ, Volume II, Art. 263 N 2; SEELMANN/ 

GETH, 224; STRATENWERTH/BOMMER, § 40 N 57. 
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Schuldfähigkeit führt nicht zu dessen Anwendung.
1024

 Bei der Rauschtat han-

delt es sich nach herrschender Lehre um eine objektive Strafbarkeitsbedin-

gung.
1025

 

Liegt jedoch eine actio libera in causa vor, so tritt Art. 263 StGB als subsidiäre 

Bestimmung hinter die Bestrafung der Rauschtat zurück.
1026

 Die Norm ist nur 

anzuwenden, wenn „sämtliche Formen strafbarer actio libera in causa ausge-

schlossen sind.“
1027

 Dies gilt auch für den Fall der fahrlässigen actio libera in 

causa.
1028

 Der Anwendungsfall für Art. 263 StGB ist insbesondere gegeben, 

wenn für das betreffende Delikt keine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit vorgesehen 

ist oder wenn der Täter die spätere Rauschtat nicht vorhersehen konnte.
1029

 

b)  Der vorverschuldete Affekt 

aa)  Die Anwendung der actio libera in causa auf den vorverschuldeten 

Affekt 

Wie einleitend ausgeführt, wird beim Affekt eine Mitverantwortung des Täters 

bei dessen Entstehung in verschiedener Weise beachtet. Man spricht in diesem 

Zusammenhang häufig vom „vorverschuldeten Affekt“.
1030

 Diese Begrifflich-

keit entspringt der deutschen Strafrechtswissenschaft. Dort wird ein vorver-

schuldeter Affekt regelmässig von der Exkulpation ausgeschlossen. Gegenüber 

dem Täter wird ein Schuldvorwurf, der sich auf ein vor der eigentlichen Tat 

    

1024  BSK StGB II-BOMMER, Art. 263 N 7; vgl. auch DUPUIS et al., Art. 19 N 33; STRATEN-

WERTH/BOMMER, § 40 N 56. 
1025  BGE 104 IV 249, E. 2a; CORBOZ, Volume II, Art. 263 N 1; DONATSCH/TAG, 282; 

DUPUIS et al., Art. 263 N 4; REHBERG, Kriminalistik 1983, 507; SEELMANN/GETH, 224; 

STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 263 N 2; differenzierend BSK StGB II-BOMMER, 

Art. 263 N 15; DONATSCH/WOHLERS, 244 f.; STRATENWERTH/BOMMER, § 40 N 61 ff.; 

kritisch TRECHSEL/NOLL, 163. 
1026  BGE 104 IV 249, E. 2b; CORBOZ, Volume II, Art. 263 N 7; RIKLIN, AT I, § 15 N 45; 

SEELMANN/GETH, 224; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 

N 24; vgl. auch DUPUIS et al., Art. 19 N 34; CR CP I-MOREILLON, Art. 19 N 37 f. 
1027  BSK StGB II-BOMMER, Art. 263 N 12; vgl. auch BGE 120 V 224, E. 3a; GRAVEN, 

infraction, 248; REHBERG, Kriminalistik 1983, 507; STRATENWERTH/BOMMER, § 40 

N 60. 
1028  SEELMANN/GETH, 224.  
1029  Vgl. auch BSK StGB II-BOMMER, Art. 263 N 12; andeutungsweise ebenso DONATSCH/ 

WOHLERS, 249. 
1030  Kritisch bezüglich dieses Begriffs FRISCH, ZStW 1989, 555 ff., der den Terminus 

„vorverschuldete Affekttat“ vorzieht. 
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liegendes Versäumnis stützt, erhoben.
1031

 Dem Täter wird vorgehalten, den 

Affekt während der Entstehung durch für ihn mögliche und zumutbare Vor-

kehrungen nicht vermieden zu haben.
1032

 Die Figur des vorverschuldeten Af-

fekts wurde vor allem durch die Rechtsprechung geschaffen und als Rechts-

folge wurde die Unbeachtlichkeit einer auf dem Affekt beruhenden ausge-

schlossenen oder verminderten Schuldfähigkeit festgelegt.
1033

 Im deutschen 

Schrifttum wird diese Haltung verschiedentlich kritisiert. So widerspricht es 

dem Schuldprinzip – insbesondere § 20 und § 21 D-StGB – wenn zur Schuld-

begründung auf vor der Tat liegende Gegebenheiten zurückgegriffen wird; 

massgebend ist die Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt. Dementsprechend wur-

de sich in der Lehre darum bemüht, eine dogmatisch saubere Begründung für 

die Unbeachtlichkeit der verminderten oder ausgeschlossenen Schuldfähigkeit 

beim vorverschuldeten Affekt zu finden. Dazu wird vor allem auf die Rechts-

figuren des unvermeidbaren Verbotsirrtums
1034

 und der actio libera in causa
1035

 

zurückgegriffen. 

In der schweizerischen Strafrechtspraxis ist die actio libera in causa überaus 

bedeutsam für Fälle, in denen ein Straftäter wegen der Einnahme von Alkohol, 

Betäubungsmitteln oder Drogen vermindert schuldfähig oder voll schuldunfä-

hig war.
1036

 Sie ist indes nicht auf solche Konstellationen beschränkt und ist 

grundsätzlich für jegliche Situationen relevant, in denen die Schuldfähigkeit 

    

1031  Der vorverschuldete Affekt wird indes auch mit anderen dogmatischen Begründungen 

versehen. Ausführlich zum vorverschuldeten Affekt nach deutscher Lehre GEILEN, FS-

Maurach, 182 ff.; RUDOLPHI, FS-Henkel, 206 ff.; MK-STRENG, § 20 N 83 ff. THEUNE, 

NStZ 1999, 278 ff. 
1032  SALGER, FS-Tröndle, 213; kritisch ZERBES, 122 ff. 
1033  Vgl. dazu ausführlich FRISCH, ZStW 1989, 543 ff., mit Hinweisen auf verschiedene 

Urteile; MAATZ, Nervenarzt 2005, 1396 f. 
1034  KRÜMPELMANN, Strafrechtliche Beurteilung, 36 f.; KRÜMPELMANN, FS-Welzel, 341; 

RUDOLPHI, FS-Henkel, 207 ff.; vgl. auch SALGER, FS-Tröndle, 213; zu Recht kritisch 

dazu FRISCH, ZStW 1989, 560 ff.; ROXIN, AT I, § 20 N 17. 
1035  FISCHER, § 20 N 34; GEILEN, FS-Maurach, 182; SSW StGB-KASPAR, § 20 N 65; KIND-

HÄUSSER, § 20 N 12 f.; ROXIN, AT I, § 20 N 18 m.w.H.; SCHÖNKE/SCHRÖDER-PERRON/ 

WEIßER, § 20 N 15a; andeutungsweise ebenso FRISCH, ZStW 1989, 558 ff.; MAATZ, 

Nervenarzt 2005, 1395 f.; differenzierend SALGER, FS-Tröndle, 216; MK-STRENG, § 20 

N 85 ff.; kritisch gegen die Anwendung der actio libera in causa bei Affektdelikten 

THEUNE, NStZ 1999, 280. Auch die österreichische Lehre anerkennt die Anwendung 

der actio libera in causa auf den Affekt; vgl. WK-HÖPFEL, § 11 N 9; ZERBES, 133 ff.; 

krtitisch WK-MOOS, § 76 N 14. 
1036  BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 86. 
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des Täters aus Gründen, welche in gewisser Weise seiner Kontrolle unterlagen, 

ausgeschlossen war. Dies gilt insbesondere auch für den Affekt.
1037

 

Der Zustand der verminderten oder ausgeschlossenen Schuldfähigkeit muss 

vom Täter selbstverschuldet verursacht worden sein. In Anlehnung an die 

Entschuldbarkeit des Affekts sind dabei insbesondere die Ausgangssituation 

und das Verhalten des Täters zu beachten.
1038

 Hat der Täter zu einer Situation 

beigetragen, in welcher es erfahrungsgemäss zu starken emotionalen Reaktio-

nen kommt oder welche der Täter sogar bereits ähnlich erlebt hat und dabei in 

einen Affekt geriet, so liegt eine selbstverschuldete heftige Gemütsbewegung 

vor. Vorausgesetzt ist, dass der Täter die Entstehung beziehungsweise die 

Auswirkungen des Affekts überhaupt hätte vermeiden können. Fehlt es daran, 

so kann kein vorgelagertes Verschulden des Täters angenommen werden. Die 

Vermeidbarkeit des Affekts alleine genügt jedoch nicht zur Annahme einer 

actio libera in causa. Vielmehr müssen die zusätzlichen Anforderungen der 

vorsätzlichen oder fahrlässigen actio libera in causa erfüllt sein. Der Täter 

muss dazu im Zeitpunkt der Vermeidbarkeit des Affekts erkannt haben oder 

hätte zumindest bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit erkennen müssen, dass 

er unter dem Einfluss einer heftigen Gemütsbewegung möglicherweise eine 

Straftat begeht.
1039

  

bb)  Vorsätzlich vorverschuldeter Affekt 

Die vorsätzliche actio libera in causa verlangt, dass der Täter die Möglichkeit, 

dass er in den Zustand der Schuldunfähigkeit kommt und darin eine Straftat 

begeht, erkennt und in Kauf nimmt. Für ein Affektdelikt bedeutet dies, dass 

der Täter die Entstehung der heftigen Gemütsbewegung und deren Folgen 

mindestens als potentiell voraussieht, dieser Entwicklung nicht entgegensteu-

ert und sie somit in Kauf nimmt.
1040

 Damit verfügt er über den notwendigen 

Doppelvorsatz hinsichtlich der Entstehung der heftigen Gemütsbewegung und 

der später folgenden Affekttat.  

In der deutschen Lehre wird gegen die Anwendung der actio libera in causa 

auf den Affekt vorgebracht, dass der Täter nicht den nötigen Doppelvorsatz 

    

1037  BSK StGB I-BOMMER, Art. 19 N 86; HURTADO POZO, Partie générale, 877; STRATEN-

WERTH, AT I, § 11 N 35; vgl. auch STRATENWERTH, Schuldausschluss, 493 f. 
1038  Vgl. dazu insb. hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb) (2) und (3). 
1039  Für das deutsche Recht ebenso FRISCH, ZStW 1989, 565 ff.; RUDOLPHI, FS-Henkel, 

210; SCHÖNKE/SCHRÖDER-PERRON/WEIßER, § 20 N 15a. Ähnlich für das österreichische 

Recht ZERBES, 136 f. 
1040  Ähnlich im deutschen Recht SCHÖNKE/SCHRÖDER-PERRON/WEIßER, § 20 N 15a. 
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bilden könne. So werde der Affekt nicht durch aktives Tun herbeigeführt, son-

dern höchstens nicht verhindert.
1041

 Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass 

eine Affektentstehung stark umgebungsgeprägt ist, da Emotionen regelmässig 

auf äussere Reize folgen.
1042

 Das Verhalten einer Person kann daher auf das 

eigene Emotionsbefinden wirken, wenn es typischerweise affektauslösende 

Umstände begünstigt. Dies gilt etwa für das Anzetteln eines Streits oder ähnli-

cher Situationen. Ausserdem ist es grundsätzlich möglich, das eigene Gefühls-

leben steuernd zu beeinflussen.
1043

 Sowohl die Schaffung einer emotionsauslö-

senden Situation als auch die Nichtverhinderung der Affektentstehung bezie-

hungsweise -beherrschung kann vom Wissen und Willen der handelnden Per-

son erfasst sein, weshalb diesbezüglich ein relevanter Vorsatz gebildet werden 

kann.
1044

 Ist der relevante Vorsatz also nicht grundsätzlich auszuschliessen, so 

dürfte die Annahme einer vorsätzlichen actio libera in causa bei Affektdelikten 

häufig an der notwendigen Vorhersehbarkeit der heftigen Gemütsbewegung 

scheitern.
1045

 So handelt es sich dabei um eine emotionale Extremsituation, 

welche nur in Ausnahmefällen entsteht. Daher wird der Täter diese nur in sel-

tenen Fällen vorhersehen können.
1046

 Fehlt ihm jedoch das Wissen über den 

späteren Zustand der verminderten oder eingeschränkten Schuldfähigkeit und 

die darin begangene Tat, so kann er dies nicht in Kauf genommen haben. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass bei Affektdelikten kaum einmal von 

einer vorsätzlichen actio libera in causa auszugehen ist. Insbesondere ist so gut 

wie nie eine direkt vorsätzliche Variante denkbar, da über eine emotionale 

Sondersituation kein sicheres Wissen bestehen kann und sie auch nicht direkt 

angestrebt werden kann. Hat der Täter jedoch die Möglichkeit eines Affekts 

und der damit einhergehenden Tat erkannt und nimmt er sie in Kauf, so liegt 

eine vorsätzliche actio libera in causa vor. Ist dies der Fall, kann sich der Täter 

nicht auf eine ausgeschlossene oder eine verminderte Schuldfähigkeit berufen 

und wird bestraft, wie wenn er vollständig schuldfähig gewesen wäre.
1047

 

Das Erkennen der Möglichkeit einer im Affekt begangenen Tat und deren In-

kaufnahme müssen bei noch vollständiger erhaltener Schuldfähigkeit vorhan-

    

1041  THEUNE, NStZ 1999, 280. 
1042  Vgl. vorne Erster Teil 1. Kap. C. 
1043  Vgl. vorne Erster Teil 2. Kap. A. IV. 2. und Erster Teil 2. Kap. B. II. 3.  
1044  Bei der Nichtverhinderung des Affekts folgt dies nicht zuletzt daraus, dass auch eine 

Nichthandlung vorsätzlich begangen werden kann (vorsätzliches echtes Unterlassungs-

delikt). 
1045  Für das österreichische Recht ähnlich ZERBES, 144. 
1046  So für das deutsche Recht THEUNE, NStZ 1999, 280. 
1047  Art. 19 Abs. 4 StGB. 
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den sein, um die Anwendung einer vorsätzlichen actio libera in causa zu er-

möglichen.
1048

 Gelangt der Täter erst im Zustand der verminderten Schuldfä-

higkeit zu dieser Erkenntnis, so kann ihm die Strafmilderung nach Art. 19 Abs. 

2 StGB nicht versagt werden.  

cc)  Fahrlässig vorverschuldeter Affekt 

Ein Affektdelikt ist fahrlässig durch den Täter vorverschuldet, wenn er die 

emotionale Sondersituation und das spätere Delikt im Zustand voller Schuld-

fähigkeit bei pflichtgemässer Vorsicht hätte voraussehen und vermeiden kön-

nen. Im Unterschied zur vorsätzlichen actio libera in causa ist die Wissens-

problematik über den Affekt und die dabei verübte Tat bei der fahrlässigen 

Variante kleiner. So handelt es sich um eine fahrlässige actio libera in causa, 

wenn der Täter das Affektdelikt sorgfaltswidrig nicht erkannte oder wenn er 

pflichtwidrig davon ausging, die Affektentstehung vermeiden beziehungsweise 

die heftige Gemütsbewegung kontrollieren zu können.
1049

 Dementsprechend 

ist der Anwendungsbereich der fahrlässigen actio libera in causa beim Affekt 

grösser. 

Von zentraler Bedeutung ist der Tathergang. Es ist zu prüfen, was der Täter 

hätte tun können und müssen, um der Affektentstehung und der Tatausführung 

entgegenzuwirken.
1050

 Zu denken ist etwa, dass der Täter eine physische Aus-

einandersetzung unterlässt, einen Konflikt der Eskalation in straffreier Weise 

beendet, den Tatort verlässt oder keine Waffe zu einem Treffen mit einem 

Kontrahenten mitführt.
1051

 Es ist jedoch zu beachten, dass die sorgfaltspflicht-

widrige Voraussicht nicht zu weit gezogen werden darf. Es kann nicht ange-

hen, dass in der allgemeinen Lebensweise oder der konkreten Handlung des 

Täters bloss eine „moralische Entgleisung“ gesehen wird, in welcher er 

zwanghaft mit einer emotionalen Reaktion rechnen muss.
1052

 Dies würde das 

Abstellen auf eine eigentliche Lebensführungsschuld bedeuten, was nicht mit 

    

1048  Vgl. auch FRISCH, ZStW 1989, 572, für das deutsche Recht. 
1049  Ähnlich ROXIN, AT I, § 20 N 18, für das deutsche Recht. 
1050  So in Deutschland SCHÖNKE/SCHRÖDER-PERRON/WEIßER, § 20 N 15a. 
1051  Vgl. auch FRISCH, ZStW 1989, 580, der verschiedene Beispiele aufzählt und ausführt: 

„[d]ie Mitnahme einer Waffe, wenn nach früheren Erfahrungen eine affektive Entglei-

sung möglich ist, ist insoweit ein typisches Beispiel.“; ähnlich SCHÖNKE/SCHRÖDER-

PERRON/WEIßER, § 20 N 15a. 
1052  Dies war in der älteren deutschen Rechtsprechung gebräuchlich; vgl. dazu kritisch und 

m.w.H. GEILEN, FS-Maurach, 183 f.  
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dem geltenden Schuldkonzept in Einklang zu bringen ist.
1053

 Die Bewertung 

muss sich auf den konkreten Affekt und die darin ausgeführte Tat beziehen. 

Das heisst, nur die direkten Umstände sind miteinzubeziehen. Es muss eine 

konkrete sorgfaltswidrige Unvorsicht des Täters, die zum Affektdelikt geführt 

hat, vorliegen. Andernfalls würde lediglich Vorhersehbarkeit und Vermeidbar-

keit des Affekts zur Annahme der fahrlässigen actio libera in causa ausreichen. 

Dies kann jedoch nicht genügen.
1054

 Es bedarf konkreter Anhaltspunkte, dass 

der Täter im Affekt delinquiert oder dies tun könnte. Solche können etwa darin 

erblickt werden, dass er in ähnlichen Situationen bereits straffällig wurde
1055

 

oder die Situation – wie in den bereits beschriebenen Beispielen – unangemes-

sen handhabt, sodass mit grosser Wahrscheinlichkeit mit einer heftig emotio-

nalen Reaktion und einer strafbaren Handlung gerechnet werden muss. 

Da für die fahrlässige actio libera in causa eine Pflichtwidrigkeit verlangt wird, 

stellt sich die Frage nach dem Pflichtinhalt. Dabei gelten zwei unterschiedliche 

Formen. Zum einen ist dies die Pflicht zur ordnungsgemässen Vorsicht und 

Reflexion über das eigene Handeln. Steht hingegen die pflichtwidrige Nicht-

vermeidung der eigenen Emotionen in Frage, so geht es um eine allgemeine 

„Pflicht zur Selbstzügelung“
1056

. Diese beiden Formen lassen sich nicht direkt 

aus dem Gesetz entnehmen. Nur in Einzelfällen können normierte Regeln 

herangezogen werden – beispielsweise beim unsachgerechten Umgang mit 

einer Schusswaffe. Überwiegend geht es jedoch um Situationen, in denen sich 

der Täter nicht so verhalten hat, wie dies von einem besonnenen und gewis-

senhaften Menschen in der konkreten Lage und der sozialen Rolle des Han-

delnden erwartet werden könnte.
1057

 Zu fordern ist jedoch stets, dass das 

    

1053  GEILEN, FS-Maurach, 183; vgl. auch KUNZ, ZstrR 2014, 49 f.; MATHYS, Leitfaden, 54; 

ROXIN, AT I, § 20 N 15; SCHWARZENEGGER, ZStrR 2000, 363. 
1054  Vgl. FRISCH, ZStW 1989, 566, der ebenfalls klar darauf hinweist, dass blosse Vorher-

sehbarkeit und Vermeidbarkeit des Affekts nicht zur Unbeachtlichkeit einer ausge-

schlossenen oder verminderten Schuldfähigkeit führen können; in Österreich ebenso 

ZERBES, 139. 
1055  Ähnlich FRISCH, ZStW 1989, 566. 
1056  FRISCH, ZStW 1989, 580; kritisch ZERBES, 135. 
1057  Dies richtet sich nach dem allgemeinen Gefahrensatz, wonach jeder, der eine Gefah-

renzustand – vorliegend die Affektbegünstigung – hervorruft, alles Zumutbare zu tun 

hat, damit die Gefahr zu keiner Rechtsgutsverletzung führt; siehe dazu statt vieler 

BGE 106 IV 80, E. 4; HURTADO POZO, Partie générale, 565; BSK StGB I-NIGGLI/MAE-

DER, Art. 12 N 98 ff.; SEELMANN/GETH, 473. Für das österreichische Recht ähnlich 

ZERBES, 145 f. 
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pflichtgemässe Verhalten tatsächlich eine reale Chance zur Entspannung der 

Situation gebracht hätte.
1058

 

Führt ein Affekt im Extremfall zur Schuldunfähigkeit des Täters und hätte er 

seinen emotionalen Ausnahmezustand sowie das darin begangene Delikt bei 

pflichtgemässer Sorgfalt voraussehen und verhindern können, so ist er wegen 

der fahrlässigen Variante des Delikts zu bestrafen – praktisch relevant dürften 

insbesondere die fahrlässige Tötung oder die fahrlässige Körperverletzung 

sein.
1059

 In der Regel wird dem Affekt allerdings höchstens schuldvermindern-

de Wirkung zugestanden. Dann kommt es im Rahmen der fahrlässigen actio 

libera in causa dennoch zu einer Bestrafung wegen der Vorsatztat, da dem 

Täter weiterhin ein gewisser diesbezüglicher Schuldvorwurf gemacht werden 

kann. Aufgrund des fahrlässigen Vorverschuldens des Täters hat die Strafmil-

derung nach Art. 19 Abs. 2 StGB bloss in eingeschränkter Weise zu erfol-

gen.
1060

  

dd)  Notwendige Kenntnisse über den wesentlichen Geschehnisverlauf 

Damit von einem vorverschuldeten Affekt im Sinne einer actio libera in causa 

ausgegangen werden kann, ist zu fordern, dass der Täter den späteren Ge-

schehnisablauf wenigstens in seinen wesentlichen Zügen voraussehen konnte. 

Es muss ihm also im Zustand von erhaltener Schuldfähigkeit insbesondere 

bewusst gewesen sein oder er hätte zumindest bei pflichtgemässem Verhalten 

voraussehen können, dass er in eine emotionale Ausnahmesituation geraten 

könnte und welches Delikt er aufgrund deren begehen könnte. Dementspre-

chend muss ihm zunächst bewusst sein oder hätte ihm bewusst sein müssen, 

dass er durch sein Verhalten in eine starke Gefühlsregung, welche zur vermin-

derten oder ausgeschlossenen Schuldfähigkeit führt, gerät. Dazu genügt es im 

Sinne einer Parallelwertung in der Laiensphäre, wenn er zumindest erkennen 

konnte, dass er seine Beherrschungsfähigkeit affektbedingt verlieren oder ihm 

die Situationskontrolle erschwert werden könnte.
1061

 

    

1058  So in der österreichischen Lehre ZERBES, 139. 
1059  In der deutschen Lehre ebenso THEUNE, NStZ 1999, 279; vgl. auch FRISCH, ZStW 

1989, 570. 
1060  Vgl. dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 5. a) bb) (1); diese Einschränkung der 

Strafmilderung aufgrund des Fahrlässigkeitsverschuldens im Vorfeld wird auch in 

Deutschland vertreten; vgl. FRISCH, ZStW 1989, 574. 
1061  So im deutschen Recht FRISCH, ZStW 1989, 572 f. 
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Ausserdem muss der Täter die später folgende Unrechtstat jedenfalls nach 

ihrer Art vorhergesehen haben oder er hätte sie vorhersehen können.
1062

 Es 

genügt dabei zwar die Voraussicht des wesentlichen Geschehnisablaufs und 

der Art des Delikts, indes kein allgemeines Wissen über emotionale Abfällig-

keiten. Die blosse Kenntnis darum, dass eine Person zu Gefühlausbrüchen und 

Unbeherrschtheiten neigt, begründet noch keine notwendige Voraussicht des 

wesentlichen Geschehnisablaufs.
1063

 In einem solchen Fall ist ein Fehlverhal-

ten zwar nicht ausgeschlossen, es liegt jedoch noch nicht so nahe, dass bei 

pflichtgemässer Aufmerksamkeit eine bestimmte Straftat vorhergesehen wer-

den müsste.
1064

 Dies bedeutet für die Annahme eines vorverschuldeten Affekts, 

dass über eine bloss allgemeine emotionale Unausgeglichenheit hinausgehen-

de Anhaltspunkte vorliegen müssen. Solche können etwa darin liegen, dass der 

Täter bereits früher in einer gleichen Situation in eine heftige Gemütsbewe-

gung geriet und zu strafbaren Handlungen schritt.
1065

 Ebenfalls beachtlich ist, 

wenn sich der Täter selber so an der Situation beteiligt, dass ihm klar sein 

muss, dass er in eine emotionale Erregung geraten und infolgedessen eine 

rechtswidrige Handlung begehen könnte. Dies ist etwa anzunehmen, wenn der 

Täter die Ausgangssituation – insbesondere einen Streit oder eine andere Aus-

einandersetzung mit dem Opfer – massgeblich selber verschuldet oder zumin-

dest mitverursacht.
1066

 Dabei muss aber die konkrete Gefahr einer im Affekt 

begangenen Straftat bestehen und erkannt werden; es kann nicht genügen, 

wenn bloss eine abstrakte diesbezügliche Möglichkeit besteht.
1067

 

ee)  Fazit zum vorverschuldeten Affekt 

Da bei Affektdelikten in der Regel nur eine verminderte und keine ausge-

schlossene Schuldfähigkeit im Raum steht, bedeutet dies, dass dem Täter 

grundsätzlich eine Strafmilderung zugesprochen werden muss.
1068

 Sind jedoch 

die Voraussetzungen der vorsätzlichen actio libera in causa gegeben, entfällt 

    

1062  Für das deutsche Recht ebenso RUDOLPHI, FS-Henkel, 211. 
1063  BGE 120 IV 169, E. 2d; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 19 

N 23. 
1064  BGE 120 IV 169, E. 2d. 
1065  Das BGer pflegt auf einschlägige Vorstrafen abzustellen; vgl. BGer, Urteil vom 

10. September 2012, 6B_58/2012, E. 5.4. 
1066  Vgl. auch die diesbezüglichen Ausführungen bei der Entschuldbarkeit der heftigen 

Gemütsbewegung bei Art. 113 StGB hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb) (2). 
1067  Vgl. dazu ausführlich FRISCH, ZStW 1989, 584 ff. 
1068  Gleiches wird auch in Deutschland vertreten; vgl. FRISCH, ZStW 1989, 551 f.; RU-

DOLPHI, FS-Henkel, 214, der fordert, dass bei einem Affektdelikt in jedem Fall eine 

gemilderte Strafe auszusprechen ist. 
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diese Strafmilderung in Anwendung von Art. 19 Abs. 4 StGB. Handelt es sich 

lediglich um ein fahrlässiges Vorverschulden, so kommt es dennoch zu einer 

Strafmilderung; diese wird jedoch nur in eingeschränktem Mass berücksich-

tigt.
1069

 

Die volle Strafbarkeit trotz schuldausschliessendem Affekt steht eigentlich im 

Widerspruch zum Schuldprinzip. Mit der Anwendung der actio libera in causa 

auf den Affekt werden kriminalpolitische Interessen verfolgt.
1070

 So wird be-

fürchtet, dass es gerade bei Tötungsdelikten zu einer zu häufigen Ex- bezie-

hungsweise Dekulpierung kommen würde.
1071

 

Solche Gründe dürfen jedoch nicht dazu führen, dass die Berücksichtigung des 

Vorverschuldens zu weit ausgedehnt wird. Würde man etwa davon ausgehen, 

dass bereits mit dem Ergreifen einer Waffe notwendigerweise mit dem Auf-

kommen von heftigen Emotionen gerechnet werden muss, so bedeutet dies 

nichts anderes, als dass eine schuldausschliessende beziehungsweise schuld-

mildernde Wirkung des Affekts praktisch ausgeschlossen wäre.
1072

 Mit einer 

so weitgehenden Beachtung des Vorverschuldens beim Affekt würde das 

Schuldprinzip in Frage gestellt werden.
1073

 

Sind die Voraussetzungen der actio libera in causa nicht erfüllt und kommt es 

im Extremfall zu einer vollständigen Schuldunfähigkeit aufgrund des Affekts, 

so ist eine Bestrafung des Täters ausgeschlossen, da Art. 263 StGB nach kla-

rem Wortlaut nur auf Rauschzustände ausgelegt ist. Haben beim Affekt aller-

dings vorwiegend konstellative Faktoren, insbesondere ein durch Alkoholkon-

sum verursachter Rausch, eine Rolle gespielt und führen erst diese zur voll-

ständigen Aufhebung der Schuldfähigkeit, so kommt es dennoch zu einer An-

wendung von Art. 263 StGB.
1074

 

Nicht zu verwechseln ist der vorverschuldete Affekt mit der forensischen Fra-

ge nach sogenannten Vorgestalten. Dabei handelt es sich um ein Merkmal, 

welches gegen die Annahme eines Affektdelikts spricht.
1075

 Der Gutachter hat 

zu untersuchen, ob vor der Tat schon eine Auseinandersetzung mit aggressiven 

    

1069  Vgl. zur Begründung dieser Rechtsfolge vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 5. a) bb) (1). 
1070  So etwa RUDOLPHI, FS-Henkel, 206; vgl. auch THEUNE, NStZ 1999, 279 f. 
1071  Vgl. auch ROXIN, AT I, § 20 N 16 m.w.H., der diese Befürchtungen jedoch ablehnt. 
1072  Vgl. auch GEILEN, FS-Maurach, 180 f., der sich dabei jedoch auf die Zurechnungsfrage 

bei Blutrausch-Fällen bezieht.  
1073  Für Deutschland ähnlich ROXIN, AT I, § 20 N 16. 
1074  Für Deutschland wird Gleiches für die Anwendung von § 323a D-StGB vorgebracht; 

MAATZ, Nervenarzt 2005, 1398 f. 
1075  Es ist so im SAß-Katalog enthalten; vgl. vorne Erster Teil 1. Kap. D. II. 1. 
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Inhalten stattfand. Die Bejahung davon kann zur Annahme der erhaltenen 

Steuerungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt führen.
1076

 Bei den Vorgestalten handelt 

es sich um einen forensisch-psychiatrischen und keinen juristischen Begriff, 

welcher nichts mit dem juristischen Konzept des vorverschuldeten Affekts zu 

tun hat.
1077

 

B.  Berücksichtigung von Affekten bei der Straf-

zumessung 

Wie bisher gezeigt, kann einer Affektlage des Täters bei verschiedenen Ele-

menten des Verbrechensaufbaus Bedeutung zukommen. Führt der Affekt je-

doch nicht zur völligen Exkulpation des Täters, handelt dieser schuldhaft und 

wird mit einer Strafe belegt. Im Folgenden soll untersucht werden, ob und wie 

eine besondere psychische Verfassung des Täters, die ihn zum Tatzeitpunkt in 

seiner Beherrschungsfähigkeit einschränkte, bei der Strafzumessung zu beach-

ten ist. 

I.  Die Strafzumessung 

Handelt ein Täter rechtswidrig und schuldhaft, so ist gegen ihn eine Sanktion 

auszusprechen. Grundlage bildet dabei die im Tatbestand des Besonderen Teils 

des StGB festgesetzte Strafdrohung. Gerade im schweizerischen Strafrecht, 

welches sich durch weite Strafrahmen auszeichnet,
1078

 bedarf es weiterer 

Schritte, um die genaue Strafhöhe festzulegen. 

Zunächst ist zu untersuchen, ob das Verhalten des Täters überhaupt zu sankti-

onieren ist. Es sind allfällige Strafbefreiungsgründe (Art. 52-55 StGB) zu prü-

fen. Danach sind die Art und die Höhe der Strafe festzulegen. Dazu ist zu be-

urteilen, ob der im Besonderen Teil für die betreffende Tat vorgegebene Straf-

rahmen anzupassen ist. Liegen Schuldmilderungsgründe vor, wird er nach 

unten erweitert (Strafmilderung), hat der Täter mehrere Taten in echter Kon-

kurrenz erfüllt, erfolgt eine Ausdehnung nach oben (Strafschärfung). Erst 

wenn der Strafrahmen festgelegt ist, erfolgt die konkrete Strafzumessung; das 

    

1076  Ausführlich dazu HOFF, Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie 2010, 

242 ff.; HOFF, Vorgestalten, 95 ff. 
1077  Vgl. HOFF, Vorgestalten, 97 ff.; KRÜMPELMANN, Strafrechtliche Beurteilung, 34 ff. 
1078  DUBS, ZStW 1982, 161 f.; HUG, forumpoenale 2011, 365; KILLIAS et al., 1009; 

SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 73; STRATENWERTH, AT II, § 6 N 1; BSK StGB I-

WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 47 N 5. 
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heisst, die Festlegung der genau bezifferten Strafe – auch Strafzumessung im 

engeren Sinne genannt. Dabei kann die Strafe innerhalb dieses Rahmens ent-

sprechend den vorliegenden Umständen höher (Straferhöhung) oder tiefer 

(Strafminderung) ausfallen. Je nach Delikt und festgelegter Strafhöhe stehen 

dem Gericht verschiedene Strafarten zur Verfügung, woraus die geeignete zu 

wählen ist. Die Richter haben, sofern es die Strafhöhe zulässt, ausserdem über 

den bedingten Vollzug der Strafe zu entscheiden.
1079

 

Der Affekt ist bei der Strafzumessung vor allem bei zwei Aspekten zu berück-

sichtigen: bei der Strafmilderung und bei der konkreten Strafzumessung. Zwar 

können sich bei einer Affekttat auch andere Fragen der Sanktionsfestlegung 

stellen, diese sind aber nicht vorwiegend mit der heftigen Gemütsbewegung 

verknüpft. So kann in einem bestimmten Fall etwa eine Strafbefreiung nach 

Art. 52 StGB möglich sein. Nach dieser Bestimmung ist eine Tat nicht mit 

Strafe zu belegen, wenn die Schuld des Täters und die Tatfolgen gering sind. 

Der Affekt könnte unter Umständen die Schuld des Täters als vermindert er-

scheinen lassen. Dazu müssen jedoch kumulativ unerhebliche Tatfolgen hin-

zukommen. So ist dieser Strafbefreiungsgrund vorwiegend dazu geschaffen, 

bei Bagatelldelikten auf Strafe verzichten zu können.
1080

 Die geringen Tatfol-

gen und nicht der Affekt stehen im Vordergrund. Dementsprechend beschränkt 

sich die folgende Darstellung auf die beiden erwähnten Themenbereiche. 

II.  Der Affekt als Strafmilderungsgrund  

1.  Allgemeines zur Strafmilderung und deren Wirkung 

Zur Festlegung von Art und Höhe der Strafe ist zunächst von der Strafdrohung 

aus dem Besonderen Teil auszugehen. Diese kann nach unten erweitert wer-

den, wenn ein Strafmilderungsgrund vorliegt.
 1081

 Solche Gründe sind im Ge-
    

1079  Vgl. zum schematischen Ablauf der Strafzumessung SCHWARZENEGGER, FS-

Wiprächtiger, 33 ff.; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 58 ff.; SEELMANN/GETH, 

592 ff.; vgl. auch KOCH, 137 f.; ob in der Praxis indes jeweils ein derart schemenhaftes 

Vorgehen gewählt wird, kann bezweifelt werden; ALBRECHT, ZStrR 1991, 51; BSK 

StGB I-; MATHYS, Leitfaden, 23 ff.; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 47 

N 87, weisen darauf hin, dass keine allgemein anerkannte, gebräuchliche Systematik 

existiert; in der Praxis ist zuweilen ein Streben nach systematischen Zumessungsansät-

zen auszumachen; BGE 136 IV 55. 
1080  SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 62 f.; STRATENWERTH, AT II, § 7 N 5; vgl. jedoch 

zur Strafbefreiung bei der Beschimpfung hinten Zweiter Teil 2. Kap. B. II. 1. c). 
1081  Bei einem anderen Begriffsverständnis wird nur dann von Strafmilderung ausgegan-

gen, wenn tatsächlich eine Strafe unterhalb des ordentlichen Strafrahmens ausgespro-
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setz in verschiedenen Bestimmungen vorgesehen:
1082

 sowohl im Allgemei-

nen
1083

, als auch im Besonderen Teil.
1084

 

Die Wirkung einer Strafmilderung ist Art. 48a StGB zu entnehmen. Das Ge-

richt ist nicht mehr an die in der Strafdrohung festgesetzte Mindeststrafe ge-

bunden. Das im Besonderen Teil festgelegte Strafminimum fällt weg.
1085

 Es 

kann sogar auf eine andere als die angedrohte Strafart entschieden werden, 

wobei die gesetzlichen Höchst- beziehungsweise Mindestmasse der Strafarten 

weiterhin den Rahmen vorgeben.
1086

 Die Strafmilderung reagiert einerseits 

darauf, dass sich der ordentliche Strafrahmen bei Vorliegen von ausseror-

dentlichen Umständen als zu eng erweist.
1087

 Andererseits werden mit einer 

Strafmilderung teilweise unter rechtstaatlichen Gesichtspunkten bedenklich 

weitreichende Strafrahmen geschaffen – im Extremfall von einem Franken 

Busse bis zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe.
1088

  

Mit der AT-Revision 2007 wurde die Strafmilderung in den meisten Fällen 

obligatorisch gemacht. Liegt ein Strafmilderungsgrund vor, muss das Gericht 

den Strafrahmen nach unten anpassen.
1089

 In der Praxis wird die Strafe aller-

dings trotz Vorliegen eines Strafmilderungsgrunds in der Regel innerhalb des 

ordentlichen Strafrahmens angesetzt. Nach bundesgerichtlicher Rechtspre-

    

chen wird; so etwa StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Vor Art. 48 

N 2. 
1082  StGB Kommentar-HUG, Art. 48a N 1; SCHWARZENEGGER, FS-Wiprächtiger, 33 f.; 

SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 76; SEELMANN/GETH, 600; STRATENWERTH, AT II, 

§ 6 N 93. 
1083  Z.B. Art. 11 Abs. 4, Art. 16 Abs. 1, Art. 18 Abs. 1, Art. 19 Abs. 2, Art. 22 oder insbe-

sondere die Spezialbestimmung in Art. 48 StGB. 
1084  Z.B. Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2, Art. 173 Ziff. 4, Art. 174 Ziff. 3 oder Art. 308 StGB. 
1085  KILLIAS et al., 1011; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art 48a N 1; vgl. auch 

DUBS, ZStW 1982, 162; NAY, ZStrR 1994, 180; SCHWARZENEGGER, FS-Wiprächtiger, 

34. 
1086  Art. 48a Abs. 2 StGB. 
1087  MAHAIM, 238; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 48 N 1. 
1088  SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 91; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art 48a 

N 1. 
1089  Botschaft StGB 1998, 2601, GREINER, 104 f.; StGB Kommentar-HUG, Art. 48a N 3; 

MAHAIM, 239; CR CP I-PELLET, Art. 48a N 1; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 76 f.; 

STRATENWERTH, AT II, § 6 N 106; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 48 N 1; TAG/GRUB-

MILLER, 131; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Vor Art. 48 N 1; 

BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 48 N 4, Art 48a N 1; damit nahm die Revi-

sion einen schon zuvor eingeleiteten Prozess der Umwandlung von fakultativen in ob-

ligatorische Milderungsgründe explizit ins Gesetz auf; vgl. zur diesbezüglichen Situati-

on vor der Revision, ARZT, recht 1994, 146 f. 
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chung darf die untere Strafgrenze des ordentlichen Strafrahmens nur bei Vor-

liegen von aussergewöhnlichen Umständen unterschritten werden.
1090

 Zu wi-

dersprechen ist dem Bundesgericht jedoch, wenn es ausführt, dass sich der 

„der ordentliche Strafrahmen durch Strafschärfungs- oder Strafmilderungs-

gründe nicht automatisch erweitert.“
1091

 Richtigerweise führt die Strafmilde-

rung wie soeben beschrieben tatsächlich zu einer Erweiterung des Strafrah-

mens, indem das Gericht nicht mehr an die vorgesehene Begrenzung gebun-

den ist.
1092

 Die Anpassung des Strafrahmens nach unten bedeutet indes nicht, 

dass der ordentliche Strafrahmen tatsächlich zu verlassen ist. Dies ist nur mög-

lich, wenn dem Täter bei der konkreten Strafzumessung lediglich ein sehr 

geringes Verschulden attestiert wird.
1093

 

Dennoch sind Strafmilderungsgründe keineswegs bedeutungslos. Ihnen wird 

in der Regel schuldmildernder Charakter zugemessen und sie führen dement-

sprechend zu einer geringeren Strafe innerhalb des ordentlichen Strafrahmens. 

SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH folgern: „Die Strafmilderungsgründe sind 

zudem, ja sogar in erster Linie Strafminderungsgründe.“
1094

 Diese strafmin-

dernde Wirkung der Strafmilderung gilt als zwingend.
1095

 

    

1090  BGE 136 IV 55, E. 5.8; vgl. auch BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art 48a N 5. 
1091  BGE 136 IV 55, E. 5.8. 
1092  Ebenfalls für eine zwingende Erweiterung des Strafrahmens SCHWARZENEGGER, FS-

Wiprächtiger, 34; andeutungsweise ebenso KILLIAS et al., 1011; StGB-Praxiskom-

mentar-TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Vor Art. 48 N 3.  
1093  Auch STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 48a N 2, verdeutlichen, dass die gemilderte 

Strafe durchaus innerhalb des ordentlichen Strafrahmens liegen kann; dem BGer im 

Ergebnis zustimmend StGB Kommentar-HUG, Art. 47 N 4a, Art. 48a N 4; HUG, fo-

rumpoenale 2011, 364 f.; KILLIAS et al., 1011; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/AF-

FOLTER-EIJSTEN, Vor Art. 48 N 3; andeutungsweise ebenso SCHWARZENEGGER, FS-

Wiprächtiger, 36. 
1094  SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 74; vgl. auch BGE 116 IV 11, E. 2e; ARZT, recht 

1994, 147; StGB Kommentar-HUG, Art. 47 N 4a; KIENER, ZStrR 2007, 378 f.; KILLIAS 

et al., 1211; KOCH, 139; MAHAIM, 238; MATHYS, Leitfaden, 114; MATHYS, SJZ 2004, 

177; NAY, ZStrR 1994, 180; CR CP I-PELLET, Art. 48a N 24; BSK StGB I-

WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art 48a N 5. 
1095  StGB Kommentar-HUG, Art. 48a N 4; NAY, ZStrR 1994, 176; SCHWARZENEGGER, FS-

Wiprächtiger, 40; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Vor Art. 48 

N 3; zumindest implizit ebenso KILLIAS et al., 1211; vgl. auch PAREIN, 125 f.  
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2.  Strafmilderung nach Art. 19 Abs. 2 StGB 

Eine Affektlage des Täters kann zur Annahme einer verminderten Schuldfä-

higkeit nach Art. 19 Abs. 2 StGB führen.
1096

 Wird auf eine solche entschieden, 

hat das Gericht die Strafe zwingend zu mildern.
1097

 Die Milderung richtet sich 

auch bei Art. 19 Abs. 2 nach Art. 48a StGB. Die Strafe wird jedoch auch im 

Falle einer verminderten Schuldfähigkeit regelmässig innerhalb des ordentli-

chen Strafrahmens angesetzt. Die Schuldverminderung ist allerdings nicht 

wirkungslos, sondern wirkt strafmindernd.
1098

 

3.  Strafmilderung aufgrund einer heftigen entschuldbaren 

Gemütsbewegung (Art. 48 lit. c StGB) 

a)  Entstehung der Regelung 

Gemäss Art. 48 lit. c StGB ist ein Täter milder zu bestrafen, wenn er in einer 

entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belas-

tung handelte. Die Bestimmung wurde mit der Revision des Allgemeinen Teils 

neu gefasst und ersetzt das Handeln aus Zorn oder grossem Schmerz über eine 

ungerechtfertigte Reizung oder Kränkung (Art. 64 Abs. 4 aStGB).
1099

 Mit der 

heutigen Fassung wurde eine sprachliche Aktualisierung vorgenommen und 

die Strafmilderung auf die umständehalber entschuldbare heftige Gemütsbe-

wegung oder grosse seelische Belastung ausgeweitet.
1100

 Der Affekt wird da-

mit als allgemeiner Strafmilderungsgrund für jegliche Delikte anerkannt.
1101

 

    

1096  Vgl. dazu ausführlich vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 4. 
1097  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 76; DUPUIS et al., Art. 19 N 19; KILLIAS et 

al., 920; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 28; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-

RICHARD, Art. 19 N 16. 
1098  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 1. Kap. B. III. 2. a) aa). 
1099  STOOSS hingegen hatte das Ziel, die Provokation einzig im BT zu regeln; vgl. STOOSS, 

Prot. I, Bd 1, 244; vgl. auch CR CP I-PELLET, Art. 48 N 31; STRATENWERTH, AT II, § 6 

N 101. 
1100  Botschaft StGB 1998, 2061; BGer, Urteil vom 1. Mai 2009, 6B_158/2009, E. 1.1; 

Urteil vom 27. August 2008, 6B_517/2008, E. 5.3.1; DUPUIS et al., Art. 48 N 19; GREI-

NER, 105; KUHN, RJJ 2006, 242; MATHYS, Leitfaden, 176; CR CP I-PELLET, Art. 48 

N 31; STRATENWERTH, AT II, § 6 N 101; TAG/GRUBMILLER, 129; BSK StGB I-

WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 48 N 24. 
1101  BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 48 N 24; vgl. auch BGer, Urteil vom 

13. Januar 2009, 6B_622/2008, E. 8.1; BGer, Urteil vom 27. August 2008, 

6B_517/2008, E. 5.3.1; MOREILLON/MAIRE, JdT 2006, 119; STRATENWERTH, AT II, § 6 

N 101. Gleiches gilt im österreichischen Strafrecht mit der Bestimmung von § 34 
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Diesbezüglich kam es zu einer Erweiterung des Anwendungsbereichs.
1102

 Hin-

tergrund der Strafmilderung ist, dass der Täter aufgrund seines emotionalen 

Erregungszustands zum Tatzeitpunkt nur noch beschränkt in der Lage ist, sein 

Verhalten zu kontrollieren.
1103

  

Die gegenwärtige Fassung entspricht wortwörtlich Art. 113 StGB. Zur Ausle-

gung von Art. 48 lit. c StGB – insbesondere zur Frage, was als heftige Ge-

mütsbewegung gilt und wann eine solche entschuldbar ist – wird auf die Lite-

ratur und Rechtsprechung zum Totschlag zurückgegriffen.
1104

 Da sich beide 

Bestimmungen sowohl grammatikalisch als auch inhaltlich entsprechen, kön-

nen die erarbeiteten Regeln ohne Anpassung übernommen werden.
1105

 Die 

bezüglich Art. 113 StGB geschaffene Praxis ist jedoch mit derjenigen zu 

Art. 64 aStGB zu ergänzen.
1106

 Lehre und Rechtsprechung sind allerdings 

vorwiegend für den historisch bedeutsameren Totschlag entwickelt worden. 

Daher wird hier nur ein kurzer Überblick über die heftige Gemütsbewegung 

im Sinne von Art. 48 lit. c StGB gegeben. Verschiedene Einzelfragen werden 

beim Totschlag detailliert aufgearbeitet.
1107

  

b)  Der Affekt 

Der zur Strafmilderung führende Affekt ist ein psychologischer Zustand emo-

tionalen Ursprungs, wobei der Täter von einer starken Gefühlsregung überwäl-

    

Abs. 1 Ziff. 8 Ö-StGB; vgl. SbgK-BIRKLBAUER/SCHMIDTHUBER, § 34 N 65; MA-

LECZKY, 59. 
1102  BGer, Urteil vom 13. Januar 2009, 6B_622/2008, E. 8.1; BGer, Urteil vom 27. August 

2008, 6B_517/2008, E. 5.3.1. 
1103  SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 83 mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Literatur 

zu Art. 113 StGB; vgl. auch MATHYS, Leitfaden, 175. 
1104  BGer, Urteil vom 28. Februar 2011, 6B_829/2010, E. 5.4; Urteil vom 1. Mai 2009, 

6B_158/2009, E. 1.1; Urteil vom 13. Januar 2009, 6B_622/2008, E. 8.1; Urteil vom 

27. August 2008, 6B_517/2008, E. 5.3.1; OGer ZH, Urteil vom 17. Februar 2014, 

SB130458, E. Sanktion 3.3; Urteil vom 22. Juni 2012, SB110610, E. C. 3.; StGB 

Kommentar-HUG, Art. 48 N 6; KUHN, RJJ 2006, 242; MAHAIM, 239; MATHYS, Leitfa-

den, 176; MOREILLON/BICHOVSKY, ZStrR 2010, 235; CR CP I-PELLET, Art. 48 N 32; 

BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 48 N 24; vgl. auch BGer, Urteil vom 10. Ju-

li 2012, 6B_246/2012, E. 2.4.1; Urteil vom 22. Mai 2009, 6B_105/2009, E. 3.1; KILLI-

AS et al., 1018; MOREILLON/MAIRE, JdT 2006, 119. 
1105  MAHAIM, 240; CR CP I-PELLET, Art. 48 N 32J; vgl. auch MATHYS, Leitfaden, 176. 
1106  MOREILLON/BICHOVSKY, ZStrR 2010, 235; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, 

Art. 48 N 24; vgl. auch BGer, Urteil vom 13. Januar 2009, 6B_622/2008, E. 8.1; Urteil 

vom 27. August 2008, 6B_517/2008, E. 5.3.1. 
1107  Vgl. dazu ausführlich hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a). 
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tigt wird und seine Fähigkeit zur Einschätzung der Lage oder zur Selbstbeherr-

schung einschränkt wird.
1108

 Typischerweise wird die betroffene Person durch 

ein äusseres Geschehnis in den emotional aufgewühlten Zustand gebracht. So 

ist Art. 48 lit. c StGB insbesondere anwendbar, wenn der Täter durch eine 

ungerechte Reizung oder Kränkung zutiefst aufgebracht und dadurch zu einer 

spontanen Reaktion getrieben wurde.
1109

 Geht der Tatvorgang über längere 

Zeit, kann nicht mehr von einer situativen Reaktion gesprochen werden, wes-

halb das kausale Vorliegen eines Affekts zu verneinen ist.
1110

 

Die gesetzliche Neufassung im Zuge der AT-Revision macht deutlich, dass der 

Affekt nicht zwingend auf eine Reizung oder Kränkung zurückgeführt werden 

muss. Jegliche heftige Gemütsbewegung kann zur Anwendung der Strafmilde-

rung nach Art. 48 lit. c StGB führen. Es sind nicht nur spezifische Emotions-

zustände erfasst.
1111

 

Die in Art. 48 lit. c StGB ebenfalls erwähnte Variante der grossen seelischen 

Belastung entspricht nicht der klassischen Affekttat. Darunter fallen Verzweif-

lungszustände, welche über einen längeren Zeitraum entstehen, bis dem Täter 

die deliktische Handlung als alternativlose Lösungsmöglichkeit erscheint.
1112

 

Auch zu dieser Variante kann auf die Auslegung nach Art. 113 StGB zurück-

gegriffen werden.
1113

 

    

1108  BGer, Urteil vom 10. November 2014, 6B_88/2014, E. 4.2; Urteil vom 10. Juli 2012, 

6B_246/2012, E. 2.4.1; Urteil vom 21. November 2011, 6B_384/2011, E. 2.2; Urteil 

vom 20. Oktober 2009, 6B_395/2009, E. 6.6.2; Urteil vom 22. Mai 2009, 

6B_105/2009, E. 3.1; Urteil vom 27. August 2008, 6B_517/2008, E. 5.3.2; HURTADO 

POZO, Partie générale, 1533; MATHYS, Leitfaden, 178; CR CP I-PELLET, Art. 48 N 32; 

SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 82.  
1109  BGE 104 IV 232, E. c; BGer, Urteil vom 21. November 2011, 6B_384/2011, E. 2.2; 

Urteil vom 22. Mai 2009, 6B_105/2009, E. 3.1; StGB Kommentar-HUG, Art. 48 N 6; 

BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 48 N 26; vgl. auch BGer, Urteil vom 10. Ju-

li 2012, 6B_246/2012, E. 2.4.1; Urteil vom 20. Oktober 2009, 6B_395/2009, E. 6.6.2. 
1110  BGer, Urteil vom 21. November 2011, 6B_384/2011, E. 2.3; Urteil vom 20. Okto-

ber 2009, 6B_395/2009, E. 6.6.2. 
1111  Vgl. dazu ausführlich hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) aa) (1). 
1112  BGer, Urteil vom 22. Mai 2009, 6B_105/2009, E. 3.1. mit Verweis auf BGE 119 IV 

202, E. 2a und 118 IV 233, E. 2a, wo es jedoch um die grosse seelische Belastung nach 

Art. 113 StGB geht. 
1113  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. b). 
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c)  Die Entschuldbarkeit des Affekts 

Der Affekt wirkt nach dem Gesetzeswortlaut nur strafmildernd, wenn er – und 

nicht die Tat – entschuldbar ist. Die Gefühlslage des Täters muss dafür psy-

chologisch nachvollziehbar sein und die Tat darüber hinaus im Sinne einer 

normativen, ethischen Bewertung nach objektiven Gesichtspunkten milder 

erscheinen lassen.
1114

 Dafür ist insbesondere erforderlich, dass der Täter die 

affektauslösende Situation nicht hauptverantwortlich selbst hervorrief.
1115

 Die 

Emotionslage muss vielmehr auf Umständen beruhen, welche ausserhalb sei-

ner Verantwortung liegen.
1116

 Zu solchen Gegebenheiten zählt insbesondere 

das Verhalten eines späteren Opfers.
1117

 Gibt dieses Anlass zur emotionalen 

Reaktion des Täters, ist die Entschuldbarkeit zu bejahen. Auch das Verhalten 

eines Dritten oder andere objektive Umstände können zur Beurteilung der 

Entschuldbarkeit beigezogen werden.
1118

 Ist der Täter jedoch entscheidend an 

einer verbalen oder tätlichen Auseinandersetzung vor einem Raufhandel betei-

ligt, so hat er die Ausgangssituation erheblich mitzuverantworten und die 

durch Beleidigungen oder den Angriff des Opfers hervorgerufene Gemütsbe-

wegung ist nicht entschuldbar.
1119

 Auch wer sich bewusst auf die Konfrontati-

on mit einer bereits gereizten Person einlässt und daher erwarten muss, dass 

diese unbeherrscht reagieren könnte, kann sich nicht auf Art. 48 lit. c StGB 

berufen.
1120

 Die Person, die einen Streit mit ihrem Gegenüber selber verur-

sacht, kann nicht anführen , dass sie im Rahmen dieser Auseinandersetzung in 

einen entschuldbaren Affekt geraten ist.
1121

 

Zur Beurteilung der Entschuldbarkeit wird danach gefragt, ob eine besonnene 

Durchschnittsperson der Rechtsgemeinschaft unter den gleichen Umständen 

    

1114  OGer ZH, Urteil vom 17. Februar 2014, SB130458, E. Sanktion 3.3; MATHYS, Leitfa-

den, 179; CR CP I-PELLET, Art. 48 N 33; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 83; vgl. 

ausführlich zur Entschuldbarkeit hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb).  
1115  BGer, Urteil vom 28. April 2015, 6B_187/2015, E. 5.3; Urteil vom 10. Juli 2012, 

6B_246/2012, E. 2.4.1. 
1116  BGer, Urteil vom 10. Juli 2012, 6B_246/2012, E. 2.4.1; Urteil vom 22. Mai 2009, 

6B_105/2009, E. 3.1. Ähnlich im österreichischen Recht WK-EBNER, § 34 N 20. 
1117  BGer, Urteil vom 21. November 2011, 6B_384/2011, E. 2.2; Urteil vom 22. Mai 2009, 

6B_105/2009, E. 3.1. 
1118  BGer, Urteil vom 21. November 2011, 6B_384/2011, E. 2.2; Urteil vom 22. Mai 2009, 

6B_105/2009, E. 3.1; vgl. auch MATHYS, Leitfaden, 179. 
1119  BGer, Urteil vom 27. August 2008, 6B_517/2008, E. 5.3.3; KantGer GR, Urteil vom 

9. April 2010, SK1-10-1, E. 6cb; MATHYS, Leitfaden, 180. 
1120  KantGer GR, Urteil vom 19. September 2009, AR GVP 21/2009, Nr. 3537, E. 2. 
1121  BGer, Urteil vom 22. Mai 2009, 6B_105/2009, E. 3.2. 
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ebenfalls in eine entsprechend heftige Gefühlserregung geraten wäre.
1122

 Die 

gedankliche Durchschnittsperson wird zumindest dahingehend individuali-

siert, dass sie dem Täter nach Herkunft, Erziehung und täglicher Lebensfüh-

rung entsprechen muss.
1123

 Wird beispielsweise eine sonst friedliebende Per-

son verbal und handgreiflich provoziert, so erscheint es menschlich begreif-

lich, dass diese dadurch emotional zutiefst aufgewühlt wird und darum zu 

einer spontanen Fehlreaktion veranlasst werden kann.
1124

 Geringfügige Provo-

kationen genügen demgegenüber nicht zur Annahme der Entschuldbarkeit; 

solche sind ungeeignet, einen besonnenen Menschen aus dem emotionalen 

Gleichgewicht zu bringen.
1125

 Da es sich um einen Vergleich mit einer ausge-

glichenen Durchschnittsperson handelt, können abnorme Elemente in der Tä-

terpersönlichkeit nicht zur Bejahung der Entschuldbarkeit beigezogen wer-

den.
1126

 

Die Praxis fordert für die Entschuldbarkeit des Affekts nach Art. 48 lit. c StGB 

in gewissen Entscheiden auch, dass es eine Verhältnismässigkeit zwischen der 

den Affekt auslösenden Provokation und der Reaktion des Täters gibt.
1127

 So 

sei der Stich mit einem Messer in den Thorax eine unverhältnismässige Reak-

tion auf einen Schlag im Rahmen eines Streits aufgrund einer politischen Dis-

kussion.
1128

 Nach dem Obergericht Zürich sind der Angriff und die Drohung 

mit einem Beilhammer gegenüber der in flagranti beim Fremdgehen erwisch-

ten Partnerin und deren Liebhaber unangemessen zur Ausgangssituation.
1129

 

Wenn die Gerichte bei der Frage nach der Entschuldbarkeit jedoch die Tat-

handlung in Vergleich mit der Provokation setzen, so widerspricht dies dem 

    

1122  BGer, Urteil vom 10. Juli 2012, 6B_246/2012, E. 2.4.1; Urteil vom 22. Mai 2009, 

6B_105/2009, E. 3.1; MATHYS, Leitfaden, 179; vgl. dazu auch hinten Zweiter Teil 

2. Kap. A. II. 3. a) bb) (1). Ein entsprechender, vergleichender Massstab wird bei der 

„allgemeinen Begreiflichkeit“ nach § 34 Abs. 1 Ziff. 8 Ö-StGB angewendet; vgl. 

SbgK-BIRKLBAUER/SCHMIDTHUBER, § 34 N 66; WK-EBNER, § 34 N 20. 
1123  MATHYS, Leitfaden, 179. 
1124  OGer ZH, Urteil vom 17. Januar 2012, SB110524, E. Strafzumessung 1. 
1125  OGer ZH, Urteil vom 14. November 2011, SB110521, E. II. 2.2.2.; vgl. zur Beachtung 

der Ausgangssituation ausführlich hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb) (2). 
1126  Dazu ausführlich hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb) (6). 
1127  BGer, Urteil vom 10. Juli 2012, 6B_246/2012, E. 2.4.1; Urteil vom 13. Januar 2009, 

6B_622/2008, E. 8.2; Urteil vom 27. August 2008, 6B_517/2008, E. 5.3.2; vgl. auch 

OGer ZH, Urteil vom 30. April 2012, SB110690, E. Rechtliche Würdigung 3.3.2.2. 

Gleiches wurde schon unter Geltung von Art. 64 aStGB angenommen; vgl. BGer, Ur-

teil vom 5. Juli 2004, 6S.119/2004, E. 2.5; in der Lehre ebenso MATHYS, Leitfaden, 

178. 
1128  BGer, Urteil vom 10. Juli 2012, 6B_246/2012, E. 2.4.2. 
1129  OGer ZH, Urteil vom 30. April 2012, SB110690, E. Rechtliche Würdigung 3.3.2.2. 



 1. Kapitel: Affekt im Allgemeinen Teil des StGB 

  

 183 

Grundsatz, dass einzig der Affekt und nicht die Tat entschuldbar sein muss. 

Die Verhältnismässigkeit zwischen Provokation und Reaktion ist keine rele-

vante Bedingung für die Entschuldbarkeit der Emotionslage. Es ist einzig da-

nach zu fragen, ob ein Anlass – beispielsweise ein Schlag im Rahmen eines 

Streits – auch bei einem besonnenen Menschen eine heftige Gemütsbewegung 

hervorgerufen hätte.
1130

 Dass das Verhältnismässigkeitskriterium nichts mit 

dem Affekt, sondern bloss mit der Tat zu tun hat, zeigt der soeben erwähnte 

Entscheid des Zürcher Obergerichts. Dem Täter wird zwar attestiert, dass er 

auf das Vorfinden seiner Partnerin mit einem Geliebten erzürnt und verletzt 

war. Diese emotionale Reaktion wird auch als nachvollziehbar betitelt. Trotz-

dem wird die Strafmilderung nach Art. 48 lit. c StGB wegen Unverhältnismäs-

sigkeit der Reaktion auf die Fremdbeziehung abgelehnt.
1131

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Strafmilderung nach Art. 48 

lit. c StGB immer dann anzuwenden ist, wenn der Täter zum Tatzeitpunkt 

unter dem Einfluss eines Affekts spontan zur Tat schritt. Einschränkend ist für 

die Entschuldbarkeit vorausgesetzt, dass die Entstehung der heftigen Gemüts-

bewegung menschlich nachvollziehbar ist – also bei einer anderen Person in 

der gleichen Situation auch hervorgerufen worden wäre – und sie nicht über-

wiegend vom Täter selbstverschuldet wurde. Ist dies gegeben, erscheint die 

Tat in einem milderen Licht und die Strafe des Täters ist zu reduzieren. 

d)  Anwendungsbereich 

Der Anwendungsbereich von Art. 48 lit. c StGB ist unklar. Es stellt sich zu-

nächst die Frage, ob ein provozierter Affekt unter dieser Bestimmung zu be-

achten ist oder ob die Strafmilderung wegen einer Provokation gemäss Art. 48 

lit. b StGB greift.
1132

 SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH gehen diesbezüglich 

davon aus, dass einzig Art. 48 lit. b StGB anzuwenden ist, wenn eine Provoka-

tion durch das Opfer vorliegt.
1133

 Dem ist nicht zuzustimmen. Wie die voran-

gehenden Ausführungen zur Definition des Affekts im Sinne von Art. 48 lit. c 

StGB zeigen, ist eine Reizung beziehungsweise eine Kränkung typischerweise 

der Auslöser für die heftige Gemütsbewegung. Litera c ist im Verhältnis zu 

Litera b die speziellere Bestimmung, da Erstere nur Provokationen, welche zu 

    

1130  Die gleiche Fehlüberlegung wird auch beim Totschlag angestellt; vgl. hinten Zweiter 

Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb) (8). 
1131  OGer ZH, Urteil vom 30. April 2012, SB110690, E. Rechtliche Würdigung 3.3.2.2. 
1132  Art. 48 lit. b StGB. 
1133  SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 82; differenzierend BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/ 

KELLER, Art. 48 N 27. 
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einem Affekt führen, erfasst. Handelt der Täter in einer entschuldbaren hefti-

gen Gemütsbewegung, ist dies nach Art. 48 lit. c StGB zu beurteilen; diese 

Bestimmung geht Art. 48 lit. b StGB als lex specialis vor. Praktische Bedeu-

tung kommt dieser Frage dahingehend zu, dass der Affekt bei der konkreten 

Strafzumessung zu berücksichtigen ist.
1134

 Wird die Provokation und nicht der 

Affekt beachtet, so bleibt die verschuldensvermindernde Wirkung der heftigen 

Gemütsbewegung unbeachtet. 

Eine weitere Abgrenzungsproblematik ergibt sich zu Art. 48 lit. a Ziff. 2 StGB. 

So ist gerade der Fall einer grossen seelischen Belastung kaum von der schwe-

ren Bedrängnis im Sinne von Art. 48 lit. a Ziff. 2 StGB zu unterscheiden.
1135

 

Eine Lösung bietet hier PIGNAT. Er will Art. 48 lit. c StGB nur auf Straftaten 

gegen die bedeutsamsten Rechtsgüter anwenden. Für Delikte zum Schutz we-

niger wichtiger Rechtsgüter soll die schwere Bedrängnis, bei der keine Ent-

schuldbarkeit vorausgesetzt ist, zur Anwendung gelangen.
1136

 Diesem Vor-

schlag wird entgegengehalten, dass er keine Grundlage im Gesetz hat und 

dementsprechend wird eine parallele Anwendung beider Strafmilderungsgrün-

de befürwortet.
1137

 Zumindest im Ergebnis ist erster Meinung zuzustimmen. 

So wird bei der schweren Bedrängnis im Sinne von Art. 48 lit. a Ziff. 2 StGB 

auf eine notstandsähnliche Situation abgestellt. Entsprechend zum Notstand 

wird darum die Verhältnismässigkeit zwischen dem Beweggrund des Täters 

und dem verletzten Rechtsgut vorausgesetzt.
1138

 Dies dürfte bei einer Tat ge-

gen gewichtige Rechtsgüter regelmässig nicht gegeben sein.
1139

 Es kann aber 

nicht ausgeschlossen werden, dass die Verhältnismässigkeit in einem Einzel-

fall auch bei der Verletzung von gewichtigen Rechtsgütern angenommen wer-

den kann. Für den Fall eines Affekts stellt sich indes diese Abgrenzungsfrage 

nicht, da sich dieser klar von der schweren Bedrängnis gemäss Art. 48 lit. a 

Ziff. 2 StGB unterscheidet. Handelt der Täter in einer heftigen Gemütsbewe-

gung, richtet sich die Strafmilderung alleine nach Art. 48 lit. c StGB.  

    

1134  Vgl. zur konkreten Strafzumessung beim Affektdelikt hinten Zweiter Teil 1. Kap. B. 

III. 2. 
1135  KUHN, RJJ 2006, 242; MAHAIM, 240; STRATENWERTH, AT II, § 6 N 101; BSK StGB I-

WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 48 N 29; vgl. auch KILLIAS et al., 1018; PIGNAT, 37. 
1136  PIGNAT, 37 f.; differenzierend MAHAIM, 240 f. 
1137  BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 48 N 29. 
1138  BGE 127 IV 10, E. 4; BGer, Urteil vom 17. Juli 2008, 6B_289/2008, 6B_290/2008/sst, 

E. 9.4; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 79; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, 

Art. 48 N 13 f.  
1139  Vgl. etwa BGE 127 IV 10. 
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Dennoch hält STRATENWERTH die praktische Bedeutung von Art. 48 

lit. c StGB, gestützt auf den unklaren Anwendungsbereich der Bestimmung 

und weil ihr die Strafmilderungsgründe im Besonderen Teil sowie andere 

Strafmilderungsgründe nach Art. 48 StGB und dem Allgemeinen Teil vorge-

hen, für gering.
1140

 Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Neufassung der 

Bestimmung anlässlich der AT-Revision dazu führt, dass nun in allen Fällen, 

in welchen der Täter im entschuldbaren Affekt handelte, zwingend eine Straf-

milderung vorzunehmen ist. Betrachtet man die Praxis, so fällt jedoch auf, 

dass nur sehr eingeschränkt von der affektbedingten Strafmilderung Gebrauch 

gemacht wird. Insbesondere das Kriterium der Entschuldbarkeit wird sehr 

restriktiv ausgelegt, weshalb der praktische Anwendungsbereich der Norm 

tatsächlich gering ist.
1141

 

e)  Begründungspflicht nach Art. 50 StGB 

Gemäss Art. 50 StGB hat ein Gericht im Urteil die für die Zumessung der 

Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung festzuhalten. Es hat die 

einzelnen Elemente so zu bezeichnen, dass die Strafzumessung nachvollzieh-

bar ist.
1142

 Stand der Täter zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von heftigen 

Emotionen und liegen damit Umstände vor, welche die Anwendung von 

Art. 48 lit. c StGB zumindest als möglich erscheinen lassen, muss sich das 

Gericht explizit damit auseinandersetzen. Anderenfalls verletzt es die Begrün-

dungspflicht nach Art. 50 StGB.
1143

 Um dieser Pflicht in jedem Fall nachzu-

kommen wird in gewissen Urteilen pauschal darauf hingewiesen, dass keine 

entschuldbare Gemütsbewegung im Sinne von Art. 48 lit. c StGB vorliegt, 

auch wenn die Umstände keinen Affekteinfluss nahelegen.
1144

 Derart pauscha-

le Ausführungen sind zu unterlassen. Entscheidend ist, dass eine affektbeding-

te Strafmilderung geprüft wird, wenn tatsächlich Anhaltspunkte dafür vorlie-

gen. 

    

1140  STRATENWERTH, AT II, § 6 N 101; vgl. auch STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 48 N 7. 
1141  Vgl. etwa BGer, Urteil vom 15. Dezember 2014, 6B_564/2014, E. 1.3; Urteil vom 

11. Februar 2014, 6B_501/2013, E. 6.3. 
1142  BGE 134 IV 17, E. 2.1; 127 IV 101, E. 2c; 121 IV 49, E. 2a/aa; 120 IV 136, E. 3a; 

MATHYS, Leitfaden, 52; CR CP I-QUELOZ/HUMBERT, Art. 50 N 15 ff.; BSK StGB I-

WIPRÄCHTIGER/ECHLE, Art. 50 N 8 ff. 
1143  BGer, Urteil vom 7. Februar 2012, 6B_525/2011, E. 5.2. 
1144  So insbesondere die Rechtsprechung des OGer ZH; vgl. statt vieler OGer ZH, Urteil 

vom 8. Dezember 2011, SB110460, E. IV. 2.4.; Urteil vom 08. September 2011, 

SB110371, E. 3.2.2. 
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f)  Doppelverwertungsverbot bei der Strafmilderung 

Das Doppelverwertungsverbot verlangt, dass belastende oder entlastende Fak-

toren nicht doppelt verwendet werden.
1145

 Daraus folgt insbesondere, dass ein 

Sachverhaltselement, welches bereits die Auswahl des konkreten Tatbestands 

– und die damit einhergehende Strafdrohung – bestimmt hat, bei der Anpas-

sung des Strafrahmens nicht erneut berücksichtigt werden darf.
1146

 Die Tatbe-

standserfüllung hat „sich bereits im Eröffnen des gesetzlichen Strafrahmens 

niedergeschlagen und ist in ihrer Bedeutung für die Strafmassfindung insoweit 

verbraucht, sonst würde dem Täter der gleiche Umstand zwei Mal zur Last 

gelegt oder zugutegehalten.“
1147

 Wenn ein bestimmtes Merkmal im Besonde-

ren Teil des StGB zur Anwendung einer milderen Tatbestandsvariante führt, 

darf es aufgrund des gleichen Umstands nicht zu einer verschuldensbedingten 

Anpassung des Strafrahmens im Sinne einer Strafmilderung kommen.
1148

 

Für den Affekt bedeutet dies, dass eine heftige Gemütsbewegung, welche 

schon bei der Auswahl des Tatbestands entscheidend war, nicht auch als 

Strafmilderungsgrund im Sinne von Art. 48 lit. c StGB gelten kann.
1149

 Insbe-

sondere wenn die Tötung im Affekt als Totschlag klassifiziert wird und damit 

der mildere Strafrahmen von Art. 113 StGB einschlägig ist, darf keine zusätz-

liche Strafmilderung angenommen werden.
1150

 Art. 48 lit. c StGB ist demnach 

subsidiär zum Totschlag nach Art. 113 StGB.
1151

 Daher ist ein Zusammentref-

fen von Art. 48 lit. c StGB mit einem Mord oder einer vorsätzlichen Tötung 

nicht möglich. Wird eine vorsätzliche Tötung in einer entschuldbaren heftigen 

Gemütsbewegung begangen, so ist diese als Totschlag nach Art. 113 StGB zu 

klassifizieren. Eine gleichzeitige Annahme einer entschuldbaren heftigen Ge-

    

1145  FIOLKA, ZStrR 2007, 136; vgl. auch CR CP I-PELLET, Art. 48 N 3. 
1146  BGE 118 IV 342, E. 2b; BGer, Urteil vom 20. Januar 2004, 6P.119/2003, E. 7.5; Urteil 

vom 15. Juni 2001, 6S.132/2001/sch, E. 2c/aa; OGer ZH, Urteil vom 7. Juli 2014, 

SB140053, E. 3.7; FIOLKA, ZStrR 2007, 136; KILLIAS et al., 1212; MATHYS, Leitfaden, 

28; PAREIN, 179; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 47 N 6. 
1147  OGer ZH, Urteil vom 7. Juli 2014, SB140053, E. 3.7. 
1148  CR CP I-PELLET, Art. 48 N 3; vgl. auch BGer, Urteil vom 20. Januar 2004, 

6P.119/2003, E. 7.5. 
1149  Vgl. BGer, Urteil vom 27. August 2008, 6B_517/2008, E. 5.3.2. 
1150  FIOLKA, ZStrR 2007, 136; MATHYS, Leitfaden, 177; PAREIN, 179; CR CP I-PELLET, 

Art. 48 N 3; PIETH, BT, 19; vgl. auch BGer, Urteil vom 28. Februar 2011, 

6B_829/2010, E. 5.4; KILLIAS et al., 1018; SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 113 

N 23 ff. Im österreichischen Recht für das Zusammenspiel von § 76 und § 34 Abs. 1 

Ziff. 8 Ö-StGB ebenso SbgK-BIRKLBAUER/SCHMIDTHUBER, § 34 N 68; WK-EBNER, 

§ 34 N 21; MALECZKY, 60. 
1151  OGer ZH, Urteil vom 22. Juni 2012, SB110610, E. C. 3. 
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mütsbewegung und der besonderen Skrupellosigkeit des Mordes ist nicht 

möglich, da sich die beiden Definitionen ausschliessen.
1152

 Liegt der Annahme 

des Totschlags jedoch eine entschuldbare grosse seelische Belastung zugrunde 

und handelte der Täter gleichzeitig in einem Affekt, so kann dieser unter Um-

ständen noch einmal zu beachten sein.
1153

 In der Regel dürfte es dann jedoch 

bloss zu einer strafmindernden Berücksichtigung des Affekts führen.
1154

  

Ausserdem kann es nicht zu einer doppelten Strafmilderung kommen. Führt 

eine heftige Gemütsbewegung zur Annahme der verminderten Schuldfähig-

keit, so ist eine Strafmilderung nach Art. 19 Abs. 2 StGB vorzunehmen.
1155

 

Eine Anwendung von Art. 48 lit. c StGB erübrigt sich in diesen Fällen. 

III.  Berücksichtigung eines Affekts bei der konkreten 

Strafzumessung 

1.  Die konkrete Strafzumessung nach Art. 47 StGB 

Ausgangspunkt der auszufällenden Strafe ist jeweils der Strafrahmen, welcher 

im Besonderen Teil des StGB für das in Frage stehende Delikt vorgesehen ist. 

Dieser zeichnet sich meist durch einen grossen Ermessensspielraum für das 

Gericht aus. Daher kommt der Zumessung der Strafe innerhalb des – unter 

Umständen erweiterten – Strafrahmens grosse Tragweite zu. Dieser Schritt 

wird als konkrete Strafzumessung bezeichnet. 

Nach der gesetzlichen Konzeption misst das Gericht die Strafe nach dem Ver-

schulden des Täters zu. Dabei berücksichtigt es das Vorleben und die persönli-

chen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1156

 

In dieser auf dem Schuldprinzip beruhenden Konzeption der Strafzumessung 

ist das Verschulden von entscheidender Bedeutung.
1157

 Dieses wird gemäss 

Art. 47 Abs. 2 StGB „nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des 

betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweg-

    

1152  BGer, Urteil vom 1. Mai 2009, 6B_158/2009, E. 1.2; vgl. auch MATHYS, Leitfaden, 

177; ausführlich dazu hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 5. 
1153  BGer, Urteil vom 15. Juni 2001, 6S.132/2001/sch, E. 2c/cc. 
1154  BGer, Urteil vom 15. Juni 2001, 6S.132/2001/sch, E. 2c/cc. 
1155  Siehe vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. II. 2. 
1156  Art. 47 Abs. 1 StGB. 
1157  DUBS, ZStW 1982, 168; HURTADO POZO, Partie générale, 1522; MATHYS, Leitfaden, 

53; MATHYS, SJZ 2004, 173; PAREIN, 127; CR CP I-QUELOZ/HUMBERT, Art. 47 N 3; 

vgl. auch STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 47 N 1. 
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gründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter 

nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung 

oder Verletzung zu vermeiden.“ Damit wurden die zuvor in der bundesgericht-

lichen Rechtsprechung entwickelten Kriterien in die Formulierung von 

Art. 47 StGB übernommen und präzisiert.
1158

 

a)  Für die Strafzumessung relevantes Verschulden 

Bei dem für die Strafzumessung massgeblichen Verschulden handelt es sich 

um die Einzeltatschuld.
1159

 Es werden also nur diejenigen Umstände beachtet, 

welche für die zu beurteilende Tat relevant sind.
1160

 Zu berücksichtigen sind 

einerseits Faktoren, welche direkt die Tat betreffen, aber auch solche, welche 

beim Täter liegen. Die aus der Rechtsprechung entwickelte gesetzliche Um-

schreibung in Art. 47 StGB unterscheidet zwischen Tat- und Täterkomponen-

ten.
1161

 Damit geht das Konzept der Strafzumessungsschuld weiter als jenes 

der Strafbegründungsschuld.
1162

 Sie umfasst den gesamten Unrechts- und 

Schuldgehalt der konkreten Tat.
1163

 

    

1158  Botschaft StGB 1998, 2060 f.; BGE 134 IV 17, E. 2.a; BGer, Urteil vom 27. April 

2011, 6B_31/2011, E. 3.3; FIOLKA, ZStrR 2007, 133; GREINER, 104; StGB Kommen-

tar-HUG, Art. 47 N 5; HUG, forumpoenale 2011, 361; KOCH, 139; MAHAIM, 234; 

PAREIN, 128; PIGNAT/KUHN, ZStrR 2004, 251 f.; SEELMANN/GETH, 610; TAG/GRUB-

MILLER, 129; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Art. 47 N 1, 18; 

vgl. zur früheren Rechtsprechung insbesondere NAY, ZStrR 1994, 175 ff.; QUELOZ, 

ZStrR 1998, 136 ff.; CR CP I-QUELOZ/HUMBERT, Art. 47 N 7; WIPRÄCHTIGER, ZStrR 

1996, 422 ff. 
1159  HURTADO POZO, Partie générale, 1523; MATHYS, Leitfaden, 54; MATHYS, SJZ 2004, 

174; SEELMANN/GETH, 611; STRATENWERTH, AT II, § 6 N 9; STRATENWERTH/WOH-

LERS, Art. 47 N 2; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 47 N 15; vgl. auch ARZT, 

recht 1994, 152; DUBS, ZStW 1982, 163. 
1160  MATHYS, Leitfaden, 30; MATHYS, SJZ 2004, 174; STRATENWERTH, AT II, § 6 N 9. 
1161  BGE 129 IV 6, E. 6.1; 121 IV 49, E. 2a/aa; 118 IV 342, E. 1a; 118 IV 21, E. 2a; 117 IV 

112, E. 1; ARZT, recht 1994, 151; StGB Kommentar-HUG, Art. 47 N 6; KOCH, 138; 

MATHYS, SJZ 2004, 173; PAREIN, 129; STRATENWERTH, AT II, § 6 N 16; STRATEN-

WERTH/WOHLERS, Art. 47 N 3; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, 

Art. 47 N 16; vgl. auch DUBS, ZStW 1982, 164; FIOLKA, ZStrR 2007, 138 f.; HURTADO 

POZO, Partie générale, 1525.  
1162  BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 47 N 17; a.M. FIOLKA, ZStrR 2007, 138; 

umstritten ist zudem, welcher Verschuldensbegriff für die Gewährung des bedingten 

Vollzugs nach Art. 43 Abs. 1 StGB massgebend ist; vgl. dazu ausführlich SCHENKER, 

ZStrR 2012, 230 ff. 
1163  StGB Kommentar-HUG, Art. 47 N 6; STRATENWERTH, AT II, § 6 N 14. 
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aa)  Tatbezogene Kriterien 

Betrachtet man die Tat im Lichte der Strafzumessung, so ist zwischen einer 

objektiven und einer subjektiven, den Täter betreffenden, Seite zu unterschei-

den.
1164

 Objektiv wird vorwiegend die Tatschwere beachtet.
1165

 Massgebend 

ist, in welchem Ausmass das strafrechtlich geschützte Rechtsgut durch die 

Täterhandlung beeinträchtigt worden ist.
1166

 Um dies zu bestimmen, ist einer-

seits auf die Intensität des Erfolgs – z.B. Opferzahlen, Deliktsbetrag, Grösse 

der Gefährdung sowie Umfang der körperlichen oder psychischen Schädigung 

beim Opfer – und andererseits auf die Art und Weise der Tathandlung abzu-

stellen.
1167

 Gerade im Hinblick auf Letzteres spricht das Gesetz von der Ver-

werflichkeit des Handelns. Entscheidend ist der Modus operandi – das Vorge-

hen des Täters vor, während und nach der Tat.
1168

 Insgesamt geht es darum, 

festzustellen, wie gross die kriminelle Energie war, die der Täter durch die Tat 

offenbart hat.
1169

  

Subjektiv wird auf das personale Handlungsunrecht des Täters abgestellt. 

Berücksichtigt wird der Vorwurf, der ihm für den von ihm im konkreten Fall 

    

1164  KOCH, 139; MATHYS, SJZ 2004, 175; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 47 N 4; BSK 

StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 47 N 90. 
1165  HANSJAKOB, SJZ 1994, 58; StGB Kommentar-HUG, Art. 47 N 8; KOCH, 139; MATHYS, 

Leitfaden, 59; MATHYS, SJZ 2004, 175; vgl. auch PAREIN, 131; QUELOZ, ZStrR 1998, 

151; CR CP I-QUELOZ/HUMBERT, Art. 47 N 14 ff.; SEELMANN/GETH, 613; STRATEN-

WERTH, AT II, § 6 N 19; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 47 N 5; StGB-Praxiskom-

mentar-TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Art. 47 N 15. 
1166  BGE 129 IV 6, E. 6.1; BGer, Urteil vom 12. März 2013, 6B_561/2012, E. 1.4; 

MATHYS, SJZ 2004, 175; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 92; STRATENWERTH, 

AT II, § 6 N 19; vgl. auch ARZT, recht 1994, 143, 152; FIOLKA, ZStrR 2007, 149; MA-

HAIM, 235; NAY, ZStrR 1994, 176. 
1167  BGE 117 IV 112, E. 1; StGB Kommentar-HUG, Art. 47 N 8; HURTADO POZO, Partie 

générale, 1525; KOCH, 139; MATHYS, Leitfaden, 66 ff.; MATHYS, SJZ 2004, 175, 181; 

PAREIN, 131 ff.; CR CP I-QUELOZ/HUMBERT, Art. 47 N 14 ff., 30 ff.; SCHWARZENEG-

GER/HUG/JOSITSCH, 92 ff.; STRATENWERTH, AT II, § 6 N 19 ff.; STRATENWERTH/WOH-

LERS, Art. 47 N 5; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Art. 47 

N 18; vgl. zu den einzelnen Elementen auch FIOLKA, ZStrR 2007, 149 ff.; WIPRÄCHTI-

GER, ZStrR 1996, 434 ff.; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 47 N 91 ff.; aus-

führlich zu den massgebenden Kriterien bei der Strafzumessung in Betäubungsmittel-

fällen z.B. ALBRECHT, ZStrR 1998, 418 ff.; EUGSTER/FRISCHKNECHT, AJP 2014, 

331 ff.; FREI/RANZONI, AJP 1995, 1439 ff.; HANSJAKOB, SJZ 1994, 57 ff. 
1168  PAREIN, 137 ff.; vgl. auch SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 93 f. 
1169  MATHYS, SJZ 2004, 175; vgl. auch MATHYS, Leitfaden, 67; StGB-Praxiskommentar-

TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Art. 47 N 19; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, 

Art. 47 N 107. 



Zweiter Teil: Die Beurteilung eines Affektdelikts im Strafrecht 

 

190 

begangenen Rechtsbruch gemacht wird.
1170

 Es geht mit anderen Worten da-

rum, inwieweit ihm die objektive Tatschwere tatsächlich zugerechnet werden 

kann.
1171

 Nach der gesetzlichen Formulierung in Art. 47 Abs. 2 StGB ist da-

nach zu fragen, „wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen 

in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.“ Je leichter es 

dem Täter gewesen wäre, sich an die entsprechende Norm zu halten, desto 

schwerer wiegt seine Schuld.
1172

 Betrachtet wird also das Mass an Entschei-

dungsfreiheit, über welches der Täter verfügte.
1173

 

Es ist ausserdem zu prüfen, ob Umstände vorliegen, welche die Tat in einem 

günstigeren Licht erscheinen lassen, oder ob die Motivation des Täters er-

schwerend ins Gewicht fällt.
1174

 Was alles für die Bewertung des Täterver-

schuldens wesentlich ist, lässt sich abstrakt nicht abschliessend beurteilen. Im 

Einzelfall hat eine Gesamtwürdigung und -einschätzung der Situation zu er-

folgen.
1175

 Dabei ist in subjektiver Hinsicht insbesondere die Intensität des 

deliktischen Willens entscheidend.
1176

 So ist etwa beim Handeln mit Eventual-

vorsatz von einem tieferen Verschulden auszugehen.
1177

 Ausserdem sind die 

    

1170  MATHYS, Leitfaden, 99; MATHYS, SJZ 2004, 176; vgl. auch SEELMANN/GETH, 614. 
1171  MATHYS, Leitfaden, 99; MATHYS, SJZ 2004, 176. 
1172  BGE 127 IV 101, E. 2a; 122 IV 241, E. 1a; BGer, Urteil vom 27. April 2011, 

6B_31/2011, E. 3.4.2; NAY, ZStrR 1994, 176; PAREIN, 143 f.; QUELOZ, ZStrR 1998, 

151; CR CP I-QUELOZ/HUMBERT, Art. 47 N 26; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 95; 

SEELMANN/GETH, 614; STRATENWERTH, AT II, § 6 N 13; StGB-Praxiskommentar-

TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Art. 47 N 21; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, 

Art. 47 N 117. 
1173  PAREIN, 142 f.; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 95; StGB-Praxiskommentar-TRECH-

SEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Art. 47 N 21; vgl. auch TAG/GRUBMILLER, 129. 
1174  MATHYS, Leitfaden, 110 ff.; MATHYS, SJZ 2004, 176, 181; vgl. auch EGE, ZStrR 2012, 

297 ff. 
1175  MATHYS, SJZ 2004, 176. 
1176  BGE 127 IV 101, E. 2a; 122 IV 241, E. 1a; 118 IV 21, 2a; 116 IV 288, E. 2a; StGB 

Kommentar-HUG, Art. 47 N 11; PAREIN, 148; CR CP I-QUELOZ/HUMBERT, Art. 47 

N 22; SEELMANN/GETH, 614; STRATENWERTH, AT II, § 6 N 25; STRATENWERTH/WOH-

LERS, Art. 47 N 7; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 47 N 115; StGB-Praxis-

kommentar-TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Art. 47 N 20; vgl. auch KIENER, ZStrR 

2007, 370. 
1177  BGer, Urteil vom 16. Juli 2009, 6B_337/2009, 6B_422/2009, E. 5; Urteil vom 26. 

November 2008, 6B_619/2008, 6B_620/2008/sst, E. 5.3; StGB Kommentar-HUG, 

Art. 47 N 10; MATHYS, Leitfaden, 184 f.; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 98; STRA-

TENWERTH, AT II, § 6 N 27; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, 

Art. 47 N 20; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 47 N 116, mit Hinweis auf 

BGer, Urteil vom 3.11.1995, 6S.676/1994; vgl. auch KOCH, 139. 
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Beweggründe und Ziele des Täters beizuziehen.
1178

 Die Strafe hat umso höher 

auszufallen, je grösser das Missverhältnis zwischen den vom Täter verfolgten 

und den dafür geopferten Interessen ist.
1179

 

Von Bedeutung sind ausserdem die Strafmilderungsgründe. Diese haben sich 

grundsätzlich immer strafmindernd auszuwirken.
1180

 In der Praxis hat die ver-

minderte Schuldfähigkeit die grösste Bedeutung.
1181

 

bb)  Täterbezogene Kriterien 

Die Täterkomponenten bestehen nicht etwa aus den einzelnen, beim Täter 

liegenden Verschuldenselementen. Vielmehr kann eine Strafe aufgrund von 

Umständen, die eigentlich mit der Tat nichts direkt zu tun haben, erhöht oder 

herabgesetzt werden.
1182

 Dazu gehören nach Art. 47 Abs. 1 Satz 2 StGB insbe-

sondere das Vorleben des Täters sowie die zu erwartende Auswirkung der 

Strafe auf das Leben des Täters.  

Unter dem Vorleben des Täters – welches seine ganze Lebensgeschichte um-

fasst – können insbesondere Vorstrafen berücksichtigt werden.
1183

 Nach geän-

derter bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind bereits entfernte Vorstrafen 

    

1178  KILLIAS et al., 1213; MAHAIM, 235; PAREIN, 139 ff.; CR CP I-QUELOZ/HUMBERT, 

Art. 47 N 36 ff.; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 94 f.; STRATENWERTH, AT II, § 6 

N 30; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 47 N 8; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/AF-

FOLTER-EIJSTEN, Art. 47 N 29; vgl. auch BGE 121 IV 49, E. 2d; ARZT, recht 1994, 

152 f.; KOCH, 139; MATHYS, SJZ 2004, 176. 
1179  STRATENWERTH, AT II, § 6 N 31. 
1180  BGE 116 IV 11, E. 2e; ARZT, recht 1994, 147; KIENER, ZStrR 2007, 378 f.; KOCH, 139; 

MATHYS, Leitfaden, 114; MATHYS, SJZ 2004, 177; SCHWARZENEGGER, FS-

Wiprächtiger, 34; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 74; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/ 

KELLER, Art 48a N 5. 
1181  MATHYS, SJZ 2004, 177; vgl. dazu auch hinten Zweiter Teil 1. Kap. B. III. 2. a) aa). 
1182  ARZT, recht 1994, 153; MATHYS, Leitfaden, 227; MATHYS, SJZ 2004, 178; vgl. auch 

KILLIAS et al., 1210, welche ausführen, dass diese Umstände erfasst werden, weil sie 

„namentlich die Rückfallrisiken beeinflussen“; CR CP I-QUELOZ/HUMBERT, Art. 47 

N 48. 
1183  ARZT, recht 1994, 153; StGB Kommentar-HUG, Art. 47 N 14a; KILLIAS et al., 1214; 

MATHYS, Leitfaden, 236; PAREIN, 149; CR CP I-QUELOZ/HUMBERT, Art. 47 N 56 ff.; 

SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 98 f.; STRATENWERTH, AT II, § 6 N 43; STRATEN-

WERTH/WOHLERS, Art. 47 N 11; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/AFFOLTER-

EIJSTEN, Art. 47 N 30; WIPRÄCHTIGER, ZStrR 1996, 437 f.; BSK StGB I-WIPRÄCHTI-

GER/KELLER, Art. 47 N 130; kritisch SEELMANN/GETH, 617. 
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nun richtigerweise nicht mehr in Betrachtung zu ziehen.
1184

 Das Bundesgericht 

hat zudem entschieden, dass die Vorstrafenlosigkeit nicht strafmindernd, son-

dern neutral zu behandeln ist.
1185

 Auch unter dem Vorleben zu beachten sind 

Schwierigkeiten in der Kinder- und Jugendzeit oder ein Kulturkonflikt.
1186

 

Die persönlichen Verhältnisse des Täters im Zeitpunkt der Tat finden ebenfalls 

als Täterkomponente Beachtung. Dazu zählen etwa eine besondere Beziehung 

zwischen Täter und Opfer, sein sonstiges familiäres und soziales Umfeld, sei-

ne psychische und physische Gesundheit sowie insbesondere die Berücksich-

tigung der Straffolgen für den Täter.
1187

 Eine besondere Berücksichtigung der 

Strafempfindlichkeit des Täters ist dabei nur bei einer Abweichung vom 

Grundsatz einer einheitlichen Leidempfindlichkeit geboten, so etwa bei Ge-

hirnverletzten, Schwerkranken, Gehörlosen oder Personen mit Haftpsycho-

se.
1188

 

Schliesslich wird auch das Nachtatverhalten bei der Strafzumessung miteinbe-

zogen. Dabei wirken insbesondere das Geständnis und kooperatives Verhalten 

des Täters strafmindernd.
1189

 Auch das Verhalten des Staates – etwa der Ein-
    

1184  BGE 135 IV 87, E. 2; BGer, Urteil vom 8. Juli 2010, 6B_83/2010, E. 4.5; zuvor anders 

aufgrund von BGE 121 IV 3, E. 1c/cc; dazu bereits kritisch NIGGLI, AJP 1995, 943 f. 
1185  BGE 136 IV 1, E. 2.6.2 ff.; z.B. bestätigt in BGer, Urteil vom 27. Januar 2015, 

6B_182/2014, E. 5.3; Urteil vom 4. Dezember 2014, 6B_484/2014, E. 4.3; vgl. auch 

StGB Kommentar-HUG, Art. 47 N 14a; HUG, forumpoenale 2011, 363; MATHYS, Leit-

faden, 241; WEISSENBERGER/HIRZEL, FS-Killias, 928 ff. 
1186  StGB Kommentar-HUG, Art. 47 N 13; PAREIN, 153 ff.; SEELMANN/GETH, 617; STRA-

TENWERTH, AT II, § 6 N 37 ff.; WIPRÄCHTIGER, ZStrR 1996, 438 f.; BSK StGB I-

WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 47 N 120 ff.; vgl. zum Kulturkonflikt in der Strafzumes-

sung ausführlich EGETER, 131 ff.; ZIMMERLIN, 261 ff. 
1187  MATHYS, Leitfaden, 259 ff.; QUELOZ, ZStrR 1998, 152; PAREIN, 159 ff.; CR CP I-

QUELOZ/HUMBERT, Art. 47 N 64 ff.; SEELMANN/GETH, 618 f.; STRATENWERTH, AT II, 

§ 6 N 49; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 47 N 13 ff.; StGB-Praxiskommentar-TRECH-

SEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Art. 47 N 32; WIPRÄCHTIGER, ZStrR 1996, 439 ff.; BSK 

StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 47 N 146 ff. 
1188  BGer, Urteil vom 26. März 1996, 6S.703/1995; OGer ZH, Urteil vom 7. Juli 2014, 

SB140053, E. 3.13; vgl. für die Folgeberücksichtigung ausführlich HÄRRI, ZStrR 1998, 

212 ff.; StGB Kommentar-HUG, Art. 47 N 15a; HUG, forumpoenale 2011, 362, der da-

rauf hinweist, dass diese spezialpräventiv motivierte Bestimmung nur sehr zurückhal-

tend angewendet wird; PAREIN, 162 ff. 
1189  ARZT, recht 1994, 155; HUG, forumpoenale 2011, 363 f.; MATHYS, Leitfaden, 266 f.; 

PAREIN, 165 ff.; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 101; WIPRÄCHTIGER, ZStrR 1996, 

441 f.; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 47 N 146 ff.; vgl. auch CR CP I-

QUELOZ/HUMBERT, Art. 47 N 74 ff.; STRATENWERTH, AT II, § 6 N 52 ff.; kritisch 

DUBS, ZStW 1982, 165; SEELMANN/GETH, 619; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/AF-

FOLTER-EIJSTEN, Art. 47 N 24. 
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satz von V-Leuten oder die Verletzung des Beschleunigungsgebots – kann sich 

strafmindernd auswirken.
1190

 Gleiches gilt – jedoch in weit umstrittenerem 

Mass – für das Opferverhalten. Dieses kann bereits zur Einschränkung des 

Tatbestands, zur Rechtfertigung oder zur Strafmilderung im Sinne von Art. 48 

lit. b StGB führen. Der Opfermitverantwortung kommt aber auch bei der 

Strafzumessung grosse Bedeutung zu.
1191

 

Inwiefern weitere, insbesondere spezial- oder generalpräventive, Überlegun-

gen bei der Strafzumessung eine Rolle spielen können, sollen oder dürfen, ist 

im Einzelnen unklar, kann im vorliegenden Kontext offen gelassen werden.
1192

  

b)  Auswirkung einzelner Zumessungselemente 

Alle bisher benannten Elemente sind bei der Strafzumessung zu beachten. 

Verschiedene Zumessungskriterien können nebeneinander bestehen. Liegt ein 

Strafminderungsgrund vor, so können weitere Minderungs- und Straferhö-

hungsgründe bestehen. Dabei muss vermieden werden, dass einzelnen Ele-

menten ein zu grosses Gewicht eingeräumt wird.
1193

 Jeder Faktor ist angemes-

sen zu berücksichtigen, was eine Quantifizierung der einzelnen Elemente be-

dingt.
1194

 

Um die konkrete Strafzumessung nachvollziehbar zu gestalten, wird ein sche-

matisches Vorgehen vorgeschlagen: Zunächst soll aufgrund einer Qualifizie-

rung der objektiven Tatschwere – als leicht, mittel oder schwer – eine erste 

hypothetische Einstufung der Strafhöhe, eine sogenannte Einsatzstrafe, festge-

legt werden.
1195

 In einem nächsten Schritt wird die Einsatzstrafe aufgrund der 

    

1190  ARZT, recht 1994, 154; StGB Kommentar-HUG, Art. 47 N 12, 21; MATHYS, Leitfaden, 

270 ff.; SEELMANN/GETH, 620; STRATENWERTH, AT II, § 6 N 57 ff.; WIPRÄCHTIGER, 

ZStrR 1996, 442 ff.; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 47 N 178 ff. 
1191  ARZT, recht 1994, 154. 
1192  Vgl. dazu etwa KILLIAS et al., 1216 f.; PIGNAT/KUHN, ZStrR 2004, 255 ff.; SCHWAR-

ZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 103 ff.; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/AFFOLTER-

EIJSTEN, Art. 47 N 8 ff.; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 47 N 48 ff., jeweils 

m.w.H. 
1193  ALBRECHT, ZStrR 1991, 54 f. 
1194  MATHYS, Leitfaden, 56. 
1195  EUGSTER/FRISCHKNECHT, AJP 2014, 330 f.; KIENER, ZStrR 2007, 363 ff., der einige 

Hinweise dazu macht, wie diese Einsatzstrafe festzusetzen ist; MATHYS, SJZ 2004, 

176; WIPRÄCHTIGER, ZStrR 1996, 426; vgl. auch KOCH, 142 f. Die gleichen Kategorien 

verwendet das Bundesgericht; BGE 136 IV 55, E. 5.6; die Festlegung einer Einsatzstra-

fe wird nicht als zwingend angesehen; BGE 121 IV 49, E. 2a/aa; HUG, forumpoenale 

2011, 365, weist darauf hin, dass die Begriffe teilweise bloss als „Worthülsen“ zu be-
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übrigen Verschuldensmerkmale und täterbezogenen Zumessungskriterien er-

höht oder gemindert. Dafür ist unerlässlich, dass das Gericht für jegliche Ver-

schuldenselemente feststellt, ob es sie strafmindernd oder straferhöhend bei-

zieht und in welchem Ausmass dies geschieht.
1196

 Es besteht indes keine Ver-

pflichtung, absolute Zahlen zu nennen oder Prozentangaben zu machen.
1197

 Es 

genügt, wenn ausgeführt wird, ob sich ein Element in leichtem, mittlerem oder 

schwerem Mass straferhöhend oder -mindernd auswirkt. 

Aus der objektiven Tatschwere und den einzelnen, anzuwendenden Zumes-

sungskriterien ergibt sich dann die zusammenfassende Gesamteinschätzung 

des Täterverschuldens. Dieses ist wiederum zu qualifizieren – als sehr leichtes, 

leichtes, mittleres, mittelschweres, schweres oder sehr schweres Verschul-

den.
1198

 Dabei ist zu betonen, dass das Verschulden in Relation zur konkreten 

Tat bestimmt wird. So kann bei einer Tötung ein leichtes und bei einer Be-

schimpfung ein schweres Verschulden angenommen werden, auch wenn erste-

re Tat von der objektiven Schwere her klar überwiegt.
1199

 Aus dieser Einschät-

zung des Täterverschuldens und der einzelnen Zumessungskriterien ergibt sich 

unter Beachtung der Einsatzstrafe die, normalerweise im ordentlichen Straf-

rahmen liegende, erhöhte oder geminderte Strafe. Nur im Ausnahmefall, bei 

Vorliegen eines Strafmilderungsgrunds und entsprechenden Strafminderungs-

gründen, kann die Strafe unter dem ordentlichen Strafrahmen angesetzt wer-

den. 

    

trachten sind und kein Konsens über deren Tragweite besteht; WIPRÄCHTIGER, ZStrR 

1996, 426.  
1196  KIENER, ZStrR 2007, 371; KOCH, 142; MATHYS, Leitfaden, 56; MATHYS, SJZ 2004, 

176; NAY, ZStrR 1994, 176; WIPRÄCHTIGER, ZStrR 1996, 424. 
1197  BGE 121 IV 49, E. 2a/aa; OGer ZH, Urteil vom 12. November 2014, SB140187, 

E. 5.4.2.; GREINER, 106; NAY, ZStrR 1994, 176; PAREIN, 177; SCHWARZENEGGER, FS-

Wiprächtiger, 35 f.; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Art. 47 

N 38; WIPRÄCHTIGER, ZStrR 1996, 425; kritisch KIENER, ZStrR 2007, 355 ff.; KILLIAS, 

FS-Gauthier, 43; ein schematischeres, mit Kategorien arbeitendes Zumessungssystem 

herrscht bei der Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen; vgl. dazu etwa EUGSTER/ 

FRISCHKNECHT, AJP 2014, 327 ff. m.w.H.; FREI/RANZONI, AJP 1995, 1439 ff.; HANS-

JAKOB, SJZ 1994, 57 ff.; kritisch ALBRECHT, ZStrR 1998, 424 ff.; ALBRECHT, AJP 

1996, 369 ff. 
1198  BGE 136 IV 55, E. 5.7; StGB Kommentar-HUG, Art. 47 N 13a; MATHYS, SJZ 2004, 

178. 
1199  MATHYS, SJZ 2004, 178, der darauf hinweist, dass dies in der Praxis oft missachtet 

wird; auch HUG, forumpoenale 2011, 365, führt aus, dass den Gerichten oft der Mut 

fehlt, bei einer schweren Straftat von einem leichten Verschulden zu sprechen.  



 1. Kapitel: Affekt im Allgemeinen Teil des StGB 

  

 195 

Ein schematisches Vorgehen bei der Strafzumessung kann einerseits gewähr-

leisten, dass einzelne Zumessungskriterien nicht unsachgemäss berücksichtigt 

werden und trägt andererseits massgeblich zur Wahrung der Begründungs-

pflicht bei.
1200

 Mit Art. 50 StGB wird der bisherigen Rechtsprechung des Bun-

desgerichts Rechnung getragen, wonach der Richter die Überlegungen, die für 

die Strafzumessung ausschlaggebend waren, in den Grundzügen wiedergeben 

muss. Entscheidend ist, dass die Strafzumessung nachvollziehbar ist. Erst bei 

einer auffallenden Diskrepanz zwischen der Strafe und der Begründung greift 

das Bundesgericht ein. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Strafe unhaltbar 

hoch oder mild ist.
1201

 In solch einem Fall weist es die Sache in der Regel zur 

Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück.
1202

 Trotz der Begründungspflicht 

verbleibt dem kantonalen Richter bei der Strafzumessung ein grosser Spiel-

raum.
1203

 

c)  Doppelverwertungsverbot bei der konkreten Strafzumessung 

Ein strikt angewandtes Doppelverwertungsverbot würde bei der konkreten 

Strafzumessung dazu führen, dass Umstände, die zu einem höheren oder tiefe-

ren Strafrahmen führten, bei der konkreten Strafzumessung nicht nochmals 

berücksichtigt werden dürften.
1204

 Das würde allerdings bedeuten, dass Straf-

milderungsgründe nicht strafmindernd zu berücksichtigen sind. Dies ist gerade 

nicht der Fall; Strafmilderungsgründe haben in erster Linie strafmindernde 

Wirkung.
1205

 

Das Doppelverwertungsverbot bedarf bei der konkreten Strafzumessung ge-

wisser Einschränkung. Grundsätzlich wird die Strafe auch bei einem nach 

unten angepassten Strafrahmen innerhalb der ordentlichen Strafdrohung ange-

    

1200  Art. 50 StGB. Vgl. zu den einzelnen Anforderungen der Begründungspflicht an die 

Strafzumessung insbesondere BGE 121 IV 49, E. 2a/aa; 118 IV 14, E. 2; KIENER, 

ZStrR 2007, 353 ff.; KILLIAS et al., 1220 ff.; WIPRÄCHTIGER, ZStrR 1996, 423 ff.; 

BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/ECHLE, Art. 50 N 1 ff. 
1201  BGE 127 IV 101, E. 2c; 121 IV 49, E. 2a/aa; 120 IV 136, E. 3a; 118 IV 337, E. 2a; 

StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Art. 50 N, 2 f.; BSK StGB I-

WIPRÄCHTIGER/ECHLE, Art. 50 N 23. 
1202  BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/ECHLE, Art. 50 N 23. 
1203  BGE 129 IV 6, E. 6.1; 127 IV 101, E. 2c, SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 123; 

StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Art. 50 N 4. 
1204  BGE 118 IV 342, E. 2b; FIOLKA, ZStrR 2007, 136; KILLIAS et al., 1212; CR CP I-

QUELOZ/HUMBERT, Art. 47 N 2; SCHENKER, ZStrR 2012, 237; StGB-Praxiskommentar-

TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Art. 47 N 27; WIPRÄCHTIGER, ZStrR 1996, 450; BSK 

StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 47 N 102; vgl. auch PAREIN, 179. 
1205  Vgl. vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. I.  
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setzt; nur bei ausserordentlichen Umständen kann diese unterschritten wer-

den.
1206

 Würde man davon ausgehen, dass eine Strafminderung aufgrund eines 

Strafmilderungsgrunds ausgeschlossen ist, käme dem Umstand, welcher zur 

Strafmilderung führt, faktisch keine Bedeutung zu. Eine entschuldbare heftige 

Gemütsbewegung würde nach Art. 48 lit. c i.V.m. Art. 48a StGB nur zu einem 

angepassten Strafrahmen führen, hätte darüber hinaus allerdings keine konkre-

te Auswirkung auf die ausgefällte Strafe. Richtigerweise beeinflussen die 

Strafmilderungsgründe jedoch auch das für die konkrete Strafzumessung rele-

vante Verschulden. So ist mit der Beachtung des Strafmilderungsgrunds erst 

das abstrakte Vorhandensein eines bestimmten Elements „verbraucht“; dem 

konkreten Ausmass, in welchem es sich auf das Verschulden auswirkte, wurde 

damit noch nicht Rechnung getragen. Diese Auswirkung muss bei der konkre-

ten Strafzumessung berücksichtigt werden.
1207

 Daher ist es sachgerecht und 

wird in der Praxis auch so gehandhabt, dass sich die Strafmilderungsgründe 

innerhalb des konkreten Strafrahmens strafmindernd auswirken.  

Dennoch ist das Doppelverwertungsverbot bei der konkreten Strafzumessung 

zu berücksichtigen. So kann der gleiche Umstand nicht in verschiedener Weise 

strafmindernd wirken. Kommt dem Affekt im Rahmen einer verminderten 

Schuldfähigkeit verschuldensmindernde Bedeutung zu, so kann er nicht noch 

eine Strafmilderung beziehungsweise -minderung gemäss Art. 48 lit. c StGB 

nach sich ziehen. 

2.  Berücksichtigung des Affekts bei der Strafbestimmung in-

nerhalb des Strafrahmens 

a)  Strafmindernde Wirkung der affektbedingten Strafmilderung 

aa)  Strafmindernde Berücksichtigung der verminderten Schuldfähigkeit 

Handelt der Täter im Affekt und führt dieser zu einer entscheidenden Einen-

gung des Bewusstseins oder der Beherrschungsfähigkeit, so ist ihm eine ver-

    

1206  So insbesondere die bundesgerichtliche Rechtsprechung nach BGE 136 IV 55; vgl. 

auch vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. I.  
1207  BGE 118 IV 342, E. 2b; 120 IV 67, E. 2b; BGer, Urteil vom 22. August 2013, 

6B_305/2013, E. 5.3.2; Urteil vom 20. Januar 2004, 6P.119/2003, E. 7.5; FIOLKA, 

ZStrR 2007, 137; STRATENWERTH, AT II, § 6 N 22; StGB-Praxiskommentar-

TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, Art. 47 N 27; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, 

Art. 47 N 102; vgl. auch MATHYS, Leitfaden, 114. 
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minderte Schuldfähigkeit zuzusprechen.
1208

 Aufgrund dessen ist die Strafe 

zwingend zu mildern.
1209

 Die Schuldverminderung ist zusätzlich bei der Be-

stimmung des Tatverschuldens nach Art. 47 StGB zu beachten.
1210

 Im Rahmen 

der konkreten Strafzumessung kommt Art. 19 Abs. 2 StGB strafmindernder 

Charakter zu.
1211

  

Um die Auswirkungen auf das Strafmass genauer zu beziffern, werden häufig 

verschiedene Grade – leicht, mittel und schwer – der Schuldverminderung 

unterschieden.
1212

 Wie sich diese jedoch im Strafmass niederschlagen, ist Ge-

genstand momentaner Diskussionen. Pauschale Reduktionen des Strafmasses 

– etwa 25 Prozent Reduktion bei leichter, 50 Prozent bei mittlerer und 

75 Prozent bei schwerer Verminderung – werden vom Bundesgericht grund-

sätzlich abgelehnt.
1213

 Auch wenn nicht auf genaue Prozentangaben zurückge-

griffen werden muss, so war die Strafe unter Geltung der bisherigen Recht-

sprechung bei einer mittleren Schuldverminderung in mittlerem Mass zu redu-

zieren. Im Ergebnis wurde also einer linearen Reduktionsbemessung ge-

folgt.
1214

 Das Bundesgericht will die Auswirkungen der verminderten Schuld-

fähigkeit jedoch eindämmen, indem es im Rahmen einer Praxisänderung fest-

setzte, dass diese nicht zur Herabsetzung der Strafe, sondern lediglich zu einer 

Reduktion des Verschuldens führe.
1215

 Demnach sei zunächst das Gesamtver-

schulden des Täters unter Berücksichtigung des Grads der Verminderung zu 

bestimmen. Abgestützt darauf sei dann eine Strafe innerhalb des Strafrahmens 

festzulegen, welche aufgrund von Täterkomponenten nochmals verändert 

    

1208  Vgl. vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 4. b). 
1209  Vgl. vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 4. b) sowie Zweiter Teil 1. Kap. B. II. 2. 
1210  BGE 136 IV 55, E. 5.5; BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 

6B_366/2013, E. 5.1. 
1211  MATHYS, Leitfaden, 118; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 97; vgl. andeutungsweise 

auch WIPRÄCHTIGER, AJP 2009, 1509. 
1212  BGE 136 IV 55, E. 5.6; vgl. auch MATHYS, Leitfaden, 120. 
1213  BGE 136 IV 55, E. 5.6; 134 IV 132, E. 6.2; 129 IV 22, E. 6.2; 123 IV 49, E. 2c; so 

bereits in BGE 76 IV 34, E. 2; FORNI, ZStrR 2004, 218; MATHYS, Leitfaden, 123; 

demgegenüber eher befürwortend StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, 

Art. 19 N 16; vgl. zur zahlenmässigen Berücksichtigung von Strafmessungsfaktoren 

ausführlich KIENER, ZStrR 2007, 351 ff. 
1214  BGE 134 IV 132, E. 6.1; 129 IV 22, E. 6.2; 123 IV 1, E. 2; 118 IV 1, E. 2; vgl. auch 

FORNI, ZStrR 2004, 219; KIENER, ZStrR 2007, 355 ff.; KILLIAS et al., 920; SCHWAR-

ZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 97, die ausführen, dass eine nicht lineare Berücksichtigung 

der verminderten Schuldfähigkeit besonders begründet werden muss; kritisch zur alten 

Rechtsprechung hingegen MATHYS, SJZ 2004, 177 f. 
1215  BGE 136 IV 55, E. 5.5; vgl. auch MATHYS, Leitfaden, 118. 
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werden könne.
1216

 Ausserdem hält das Bundesgericht fest, dass die verminder-

te Schuldfähigkeit alleine nicht genügt, um den ordentlichen Strafrahmen zu 

unterschreiten.
1217

  

Diese Rechtsprechung – an welcher in einigen Entscheiden festgehalten wur-

de
1218

 – wird berechtigterweise kritisiert.
1219

 Gerade im Strafrecht sollte mit 

Praxisänderungen zurückhaltend umgegangen werden und eine solche muss 

auf hinreichende sachliche Gründe abgestützt werden.
1220

 Dies lässt BGE 136 

IV 55 vermissen; die Praxisänderung scheint bloss auf einem Hang des Bun-

desgerichts zu härteren Strafen
1221

 und einem Misstrauen gegenüber forensi-

schen Psychiatern
1222

 zu beruhen. Sie überzeugt zudem inhaltlich nicht. Das 

Bundesgericht führt aus: „Ein (objektiv) sehr schweres Tatverschulden kann 

sich wegen einer leichten Verminderung der Schuldfähigkeit auf ein schweres 

bis sehr schweres Verschulden reduzieren, bei einer mittelgradigen Beeinträch-

tigung auf ein mittelschweres bis schweres und bei einer schweren Einschrän-

kung auf ein leichtes bis mittelschweres.“
1223

 Dieses Tatverschulden solle dann 

mit weiteren Täterkomponenten konkretisiert werden.
1224

 Letzteres kann mei-

nes Erachtens nicht überzeugen. Die volle Schuldunfähigkeit führt zur Straflo-

sigkeit des Täters – und damit auch zur Unbeachtlichkeit anderer Täterkompo-

nenten. Dies muss auch für die verminderte Schuldfähigkeit gelten. Kann der 

Täter aufgrund eingeschränkter Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit nur teil-

weise für sein Handeln verantwortlich gemacht werden, so gilt diese vermin-

derte Verantwortung nicht nur für die objektive Tatschwere, sondern auch für 

alle anderen Verschuldenskomponenten, weshalb sich die verminderte Schuld-

    

1216  BGE 136 IV 55, E. 5.7; vgl. auch MATHYS, Leitfaden, 124. 
1217  BGE 136 IV 55, E. 5.8; ebenso DONATSCH/TAG, 285. 
1218  Statt vieler BGer, Urteil vom 22. Januar 2014, 6B_658/2013, E. 4.3; Urteil vom 

24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013, E. 5.1; Urteil vom 29. Okto-

ber 2012, 6B_272/2012, E. 3.4. 
1219  HUG, forumpoenale 2011, 365 f.; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 48a 

N 17 ff.; eher befürwortend BERNARD, Jusletter vom 13. Februar 2012, 27 ff. 
1220  Für den konkreten Fall HUG, forumpoenale 2011, 366; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/ 

KELLER, Art. 48a N 19; vgl. allgemein zur Praxisänderung im Strafrecht GRAF, Diss., 

31 ff. m.w.H. 
1221  Ebenso HUG, forumpoenale 2011, 366, der zusätzlich ausführt, dass „eine geänderte 

personelle Zusammensetzung in der strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts“ 

kein hinreichender Grund für die Praxisänderung sein kann; BSK StGB I-WIPRÄCHTI-

GER/KELLER, Art. 48a N 22; vgl. auch BERNARD, Jusletter vom 13. Februar 2012, 28, 

der den Trend zu härteren Strafen anerkennt, den Entscheid jedoch nicht ablehnt.  
1222  BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 48a N 225. 
1223  BGE 136 IV 55, E. 5.6; vgl. auch MATHYS, Leitfaden, 122. 
1224  BGE 136 IV 55, E. 5.7. 
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fähigkeit auf das gesamte Strafzumessungsverschulden und damit auch direkt 

auf die Strafe auswirken muss.  

Die genauen Auswirkungen einer verminderten Schuldfähigkeit sind demnach 

umstritten. Trotzdem ist unzweifelhaft, dass ein Affekt, welcher zur Schuld-

verminderung führte, bei der konkreten Strafzumessung strafmindernd zu 

berücksichtigen ist.
1225

 Wie gerade gezeigt, hat sich dabei der – in der Regel 

durch einen Gutachter festzustellende – Grad der affektbedingten Schuldver-

minderung für das gesamte Zumessungsverschulden auszuwirken und dieses 

sollte nicht mehr durch andere Kriterien erhöht werden können. 

bb)  Strafmindernde Wirkung von Art. 48 lit. c StGB 

Auch beim Affekt, welcher nach Art. 48 lit. c StGB zur Strafmilderung führt, 

kommt es zu einer Strafminderung innerhalb des Strafrahmens. Dementspre-

chend ist das Verschulden des Täters, der eine Tat in einem entschuldbaren 

Affekt im Sinne dieser Bestimmung begangen hat, zu mindern.
1226

  

Für den Umfang der Minderung ist entsprechend zur sogleich zu erläuternden 

allgemein strafmindernden Wirkung des Affekts darauf abzustellen, inwieweit 

der Täter in seiner Entscheidungsfreiheit eingeschränkt war.  

b)  Affektbedingte Verminderung des Strafzumessungsverschuldens  

Handelt ein Täter im Affekt und führt dies nicht zu einer verminderten Schuld-

fähigkeit oder zu einer Strafmilderung nach Art. 48 lit. c StGB – insbesondere 

bei fehlender Entschuldbarkeit –, ist dem Gemütszustand unter Umständen 

dennoch im Rahmen der konkreten Strafzumessung Rechnung zu tragen.  

Das für diese Frage entscheidende Zumessungskriterium ist die Entschei-

dungsfreiheit des Täters.
1227

 Dabei ist zu berücksichtigen, ob der Täter nach 

inneren Umständen nur erschwert in der Lage war, die Gefährdung oder Ver-

    

1225  Vgl. etwa BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013, E. 5, 

in diesem Fall ist jedoch speziell, dass der Affekt zugleich bei der Bewertung der Tat 

als Totschlag ausgezeichnet hatte; OGer ZH, Urteil vom 12. November 2014, 

SB140187, E. 5.4.2. 
1226  Statt vieler BGE 136 IV 55, E. 5.6; OGer ZH, Urteil vom 7. Juli 2014, SB140053, 

E. 3.5.; Urteil vom 3. Juli 2014, SB140018, Sanktion E. 1.; Urteil vom 25. Febru-

ar 2014, SB130174, E. V. 4.; vgl. auch MATHYS, Leitfaden, 175. Ähnlich für das öster-

reichische Recht SbgK-BIRKLBAUER/SCHMIDTHUBER, § 34 N 68; WK-EBNER, § 34 

N 21. 
1227  Vgl. vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. III. 1. a) aa). 



Zweiter Teil: Die Beurteilung eines Affektdelikts im Strafrecht 

 

200 

letzung eines fremden Rechtsguts zu vermeiden. Diesbezüglich kommen vor-

wiegend Zustände, welche unterhalb der Schwelle zur verminderten Schuldfä-

higkeit oder anderer Strafmilderungsgründe liegen, in Betracht. Dazu gehören 

insbesondere Affekte, die nicht entschuldbar sind, aber dennoch einen Einfluss 

auf das Tatgeschehen haben.
1228

 Es ist zu bestimmen, wie leicht es für den 

Täter gewesen wäre, trotz seiner heftigen Gemütsbewegung auf die Tat zu 

verzichten. War dies nur schwerlich möglich, so vermindert der Affekt die 

subjektive Tatschwere und hat strafmindernde Wirkung.
1229

 

Das Bundesgericht anerkennt die strafmindernde Wirkung des Affekts.
1230

 Es 

korrigierte jedoch einen Entscheid des Zürcher Obergerichts, in welchem der 

Affekt eines Täters „merklich strafmildernd“ berücksichtigt wurde. Das Bun-

desgericht führte dazu aus, dass ein in der Angst vor dem Gefängnisaufenthalt 

und in der Bestürzung über die Verhaftung begründeter Affekt „höchstens 

geringfügig strafmindernd berücksichtigt werden [könne], jedenfalls dann, 

wenn ein Tötungsversuch zum Nachteil eines korrekt seine Aufgabe erfüllen-

den Polizeibeamten […] begangen wird.“
1231

 Der Täter sei trotz des starken 

Affektdrucks in der Lage gewesen, die beiden Polizeibeamten durch eine List 

hinzuhalten und er sei auch im weiteren Tathergang gefasst und unauffällig 

gewesen.
1232

 Mit dieser Betrachtung vermischt das Gericht jedoch verschiede-

ne Umstände. Die gefasste und unauffällige Handlungsweise des Täters lässt 

darauf schliessen, dass seine Entscheidungsfreiheit nicht stark eingeschränkt 

war und lässt Zweifel an der Intensivität des Affekts erwachsen. Ein solcher 

schwacher Affekt ist bei der Strafzumessung tatsächlich nur leicht strafmin-

dernd zu beachten. Unangebracht ist demgegenüber die erste Überlegung des 

Gerichts, wenn es ausführt, der Affekt könne höchstens geringfügig strafmin-

dernd berücksichtigt werden, weil es sich um einen Tötungsversuch zum 

Nachteil eines korrekt seine Aufgabe erfüllenden Polizeibeamten handelt. Dies 

stellt eine Verhältnismässigkeitsprüfung dar. Das Gericht vergleicht den Affekt 

und die affektauslösende Situation mit der konkreten Tat. Richtigerweise geht 

    

1228  BGer, Urteil vom 27. April 2011, 6B_31/2011, E. 3.4.2; STRATENWERTH, AT II, § 6 

N 35. 
1229  Vgl. auch BGer, Urteil vom 22. August 2013, 6B_305/2013, E. 5.3.3; OGer ZH, Urteil 

vom 26. November 2012, SB120260, E. Sanktion 1.4.1.; vgl. für die deutsche Lehre 

ähnlich THEUNE, NStZ 1999, 279. 
1230  BGE 121 IV 49, E. 2d/bb; BGer, Urteil vom 27. April 2011, 6B_31/2011, E. 3.4.2; vgl. 

auch BGer, Urteil vom 22. August 2013, 6B_305/2013, E. 5.3.3; Urteil vom 

15. Dezember 2014, 6B_564/2014, E. 1.3; Urteil vom 21. Februar 2013, 6B_687/2012, 

E. 1.3. 
1231  BGE 121 IV 49, E. 2d/bb. 
1232  BGE 121 IV 49, E. 2d/bb. 
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es bei der Strafzumessung um die Feststellung des relativen Tatverschuldens. 

Die Bedeutung und der Umfang der Gefährdung des betroffenen Rechtsguts 

sind bei der objektiven Tatschwere zu berücksichtigen. Sie können nicht 

nochmals bei der Beurteilung weiterer Strafmilderungsgründe beigezogen 

werden. Bei Vorliegen eines Affekts ist einzig entscheidend, in welchem Aus-

mass dieser die Entscheidungsfreiheit des Täters eingeschränkt hat. Diesbe-

züglich ist grundsätzlich auf ein fachmännisches Gutachten zurückzugrei-

fen.
1233

  

Das Gericht nimmt bei der Berücksichtigung des Affekts innerhalb der Straf-

zumessung gelegentlich ethische Bewertungen der Tat vor. Im zuvor erwähn-

ten Fall wurde beispielsweise ausgeführt, dass die Angst vor einem drohenden 

Gefängnisaufenthalt und die Bestürzung über die Verhaftung einen Tötungs-

versuch an den handelnden Beamten nicht milder erscheinen lassen kön-

nen.
1234

 In einem anderen Fall stützte es die vorinstanzliche Entscheidung, eine 

emotionale Ausnahmesituation des Täters nicht anzuerkennen, weil dieser 

schon länger Probleme mit seiner Partnerin hatte, so dass ihn die Auseinander-

setzung nicht wie aus heiterem Himmel traf.
1235

 Solche Überlegungen erinnern 

an die Entschuldbarkeit des Affekts, wie sie für die heftige Gemütsbewegung 

nach Art. 48 lit. c und Art. 113 StGB vorausgesetzt wird. Diesbezüglich sind 

sich Lehre und Rechtsprechung jedoch einig, dass es der Affekt sein muss, der 

entschuldbar ist und nicht die Tat.
1236

 Daher ist die Argumentation des Bun-

desgerichts einerseits nicht sachgerecht und hat andererseits keine Grundlage 

im Gesetz. Anders als bei der Strafmilderung und beim Totschlag ist für die 

einzelnen Strafzumessungskriterien nicht vorgesehen, dass diese nur dann zur 

Anwendung gelangen können, wenn sie nach einer ethischen Betrachtung 

beachtlich erscheinen. Da verschiedene Kriterien – sowohl mindernd wie auch 

erhöhend – für die Strafzumessung massgeblich sind und das relevante Ver-

schulden im Rahmen einer Gesamtbewertung bestimmt wird, kann nichts an-

deres angenommen werden, als dass jeglicher Affekt, der die Entscheidungs-

fähigkeit des Täters beeinflusste, im Rahmen der Strafzumessung strafmin-

dernd zu berücksichtigen ist.
1237

 

    

1233  Vgl. dazu auch hinten Zweiter Teil 3. Kap. 
1234  BGE 121 IV 49, E. 2d/bb; implizit ähnlich BGer, Urteil vom 30. August 2012, 

6B_379/2012, E. 3.1. 
1235  BGer, Urteil vom 21. Juli 2014, 6B_547/2014, E. 2.2. 
1236  Dazu ausführlich hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb) (8). 
1237  BGer, Urteil vom 15. Dezember 2014, 6B_719/2014, E. 1.3. 
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Die Gemütsbewegung des Täters kann sich aber nur dann bei der Strafzumes-

sung auswirken, wenn er zum Tatzeitpunkt entscheidend durch sie beeinflusst 

war. Wird ein Delinquent provoziert, unternimmt dann aber noch verschiedene 

planerische Schritte und schreitet erst nach einiger Zeit zur Tat, handelte er 

nicht mehr unter dem direkten Einfluss seiner Emotionen. Dementsprechend 

kann sich die zuvor erlebte Gefühlsregung nicht strafmindernd auswirken.
1238

 

Dies gilt insbesondere dann, wenn er genügend Zeit hatte, „sich zu besin-

nen“
1239

. Entsprechend zur Beachtung des Affekts beim Totschlag ist auch bei 

der Strafzumessung relevant, dass es sich bei der Tat um eine unmittelbare 

Reaktion auf den affektauslösenden Zustand handelt.
1240

 Der Täter muss die 

Tat in einer heftigen Gemütsbewegung begangen haben.
1241

  

Die grundsätzliche Anerkennung, dass eine für den Tathergang relevante hefti-

ge Gemütsbewegung des Täters bei der Strafzumessung zu berücksichtigen ist, 

sagt noch nichts über die Quantität dieser Auswirkung aus. Welche konkrete 

Folge einem Strafminderungsgrund zukommt, lässt sich nur schwer in absolu-

ten Zahlen ausdrücken.
1242

 Es ist daher unerlässlich, dass das Gericht quantifi-

ziert, in welchem Ausmass sich der Affekt strafmindernd ausgewirkt hat. Das 

Bundesgericht ist bei der Überprüfung der Affektberücksichtigung bei der 

Strafzumessung sehr zurückhaltend. So hat es ein Urteil gestützt, in welchem 

das vorinstanzliche Gericht lediglich angab, sich zur Berücksichtigung des 

Affekts bei der Strafzumessung auf die gutachterliche Feststellung abzustüt-

zen. Damit habe sich das Gericht die gutachterliche „Einschätzung, der Be-

schwerdeführer habe in einem heftigen normalpsychologischen Affekt gehan-

delt, zu eigen [gemacht].“
1243

 Mit einer solchen Globalfeststellung wird indes 

ein relevantes Strafzumessungskriterium nicht einzeln bewertet und gewich-

tet.
1244

 Im Hinblick auf die aus der Begründungspflicht abzuleitende Nachvoll-

ziehbarkeit der Strafzumessung sollte auf solche unspezifizierten Angaben 

verzichtet und die heftige Gemütsbewegung einzeln quantifiziert werden. Es 

ist anzugeben, in welchem Ausmass der Affekt das Verschulden des Täters 

beeinflusste. In der Regel kann es dabei nur zu einer leichten Verschuldens-

minderung kommen. So handelt es sich bei den ausschliesslich bei der konkre-

    

1238  BGer, Urteil vom 30. August 2012, 6B_379/2012, E. 3.1. 
1239  BGer, Urteil vom 30. August 2012, 6B_379/2012, E. 3.2. 
1240  Vgl. zum temporalen Aspekt des Affekts hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) aa) (3). 
1241  Vgl. ausführlich dazu hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) aa) (4). 
1242  So bereits ALBRECHT, ZStrR 1991, 48. 
1243  BGer, Urteil vom 26. November 2008, 6B_619/2008, 6B_620/2008/sst, E. 5.4. 
1244  Soweit gibt das Bundesgericht dem Beschwerdeführer gar recht; BGer, Urteil vom 

26. November 2008, 6B_619/2008, 6B_620/2008/sst, E. 5.4. 
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ten Strafzumessung zu beachtenden Gemütszuständen meistens lediglich um 

solche, die zwar die Intensitätsschwelle erreichen, um als Affekt zu gelten, 

jedoch keine sehr grossen Auswirkungen auf das Bewusstsein des Täters hat-

ten. Andernfalls wäre eine verminderte Schuldfähigkeit aufgrund des Gefühls-

zustands des Täters anzunehmen.  

Ausserdem sind neben dem Affekt auch alle übrigen Strafzumessungselemente 

zu beachten. Dementsprechend führt die emotionale Ausnahmesituation des 

Täters nicht notwendigerweise zu einer geringeren Strafe. Trotz einer heftigen 

Gemütsbewegung zum Tatzeitpunkt kann der Täter etwa aus niedrigen Moti-

ven und mit direktem Vorsatz handeln, was sich straferhöhend auswirkt.
1245

 

Die Praxis lässt erkennen, dass die strafmindernde Wirkung des Affekts häufig 

nicht beachtet wird. Bei Fällen, in welchen im Rahmen von Art. 48 lit. c StGB 

die Entschuldbarkeit einer heftigen Gemütsbewegung verneint wird, bleibt der 

Affekt in der Strafzumessung gänzlich unbeachtet.
1246

 Das soeben Ausgeführte 

zeigt jedoch, dass auch der nicht entschuldbare Affekt die Entscheidungsfrei-

heit des Täters einschränken kann. Demnach ist von der Praxis zu fordern, 

dass eine Strafminderung aufgrund des Affekts dementsprechend auch bei 

Ablehnung einer Strafmilderung nach Art. 19 Abs. 2 oder Art. 48 lit. c StGB 

zumindest geprüft wird.  

C.  Zwischenfazit zur Beachtung des Affekts im 

Allgemeinen Teil des StGB 

Die aus der Emotionsforschung bekannte, verhaltensmotivierende Funktion 

von Gefühlszuständen, welche im Extremfall zu Einschränkungen in der Be-

herrschungsfähigkeit führen kann, wird im Strafrecht berücksichtigt. Ein Af-

fektdelikt stellt eine rechtlich relevante Handlung dar und auch der Vorsatz ist 

in der Regel zu bejahen. Affektbedingte Einschränkungen in der Verhaltens-

steuerung eines Täters können allerdings seine Schuld beeinflussen.  

Die Wirkungen einer heftigen Gemütsbewegung sind in verschiedener Hin-

sicht schuldrelevant. Eine affektbedingte Schuldunfähigkeit ist zwar denkbar, 

stellt jedoch einen in der Praxis kaum anzutreffenden Extremfall dar. Über-

schreitet eine Person die Grenzen der Notwehr in entschuldbarer Aufregung 

oder Bestürzung, so wird der Täter exkulpiert. Führt die emotionale Sondersi-

    

1245  BGer, Urteil vom 13. April 2010, E. 3.3. 
1246  So z.B. OGer ZH, Urteil vom 17. Februar 2014, SB130458, E. Sanktion 3.3; Urteil 

vom 30. April 2012, SB110690, E. Rechtliche Würdigung 3.3.2.2. 
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tuation zu einer Einschränkung von Einsichts- und/oder Steuerungsfähigkeit, 

so liegt eine verminderte Schuldfähigkeit vor. Diese ist allerdings nicht zu 

beachten, wenn der Affekt im Sinne einer actio libera in causa vorverschuldet 

wurde. Obwohl die affektbedingten Auswirkungen auf die Schuldfähigkeit in 

der Praxis sehr selten berücksichtigt werden, ist nicht nötig, dass ein eigener 

Tatbestand, der zur Schuldfähigkeit beim Affektdelikt Stellung nimmt, ge-

schaffen wird.
1247

 Die einheitliche und konsequente Anwendung der vorhan-

denen Möglichkeiten würde genügen. 

Die Gemütslage beeinflusst auch das Strafzumessungsverschulden. Der Affekt 

wirkt im Rahmen der verminderten Schuldfähigkeit und der Strafmilderung 

nach Art. 48 lit. c StGB strafmildernd und gleichzeitig strafmindernd. Grund-

sätzlich ist jeder Affekt zumindest auf seine verschuldensvermindernde Wir-

kung zu prüfen, unabhängig davon, ob er entschuldbar ist oder nicht. Die Ver-

schuldensreduktion basiert auf der affektbedingten Einschränkung der Hand-

lungskontrolle.  

Die strafrechtlichen Instrumentarien, um den Affekt bei der Tatbeurteilung zu 

berücksichtigen, sind vorhanden. Sie werden in der Praxis allerdings zu wenig 

angewandt. Es ist notwendig, dass eine systematische Befassung mit Affektde-

likten stattfindet. So wurde im Rahmen der Revision des Allgemeinen Teils 

mit Art. 48 lit. c StGB klargestellt, dass die heftige Gemütsbewegung grund-

sätzlich in allen Fällen zu beachten ist; ob ihm dann schuld- beziehungsweise 

verschuldensvermindernde Wirkung zukommt, kann erst die sachgerechte 

Prüfung im Einzelfall ergeben. Die Bestimmung wird in der Praxis allerdings 

ebenfalls zu inkonsequent angewendet. 

Die Zurückhaltung bei der Beachtung des Affekts in der Praxis beruht auf 

zwei Gründen. Zunächst wurde an verschiedener Stelle gezeigt, dass kriminal-

politische Überlegungen eine bedeutende Rolle spielen. Es wird befürchtet, 

dass ein Täter bei einer Berücksichtigung des Affekts in zu vielen Fällen straf-

los oder zumindest mit einer sehr geringen Strafe davonkommen würde. Sol-

che Überlegungen sind der Grund für die Schaffung von Art. 19 Abs. 4 StGB. 

Eine über die Regeln der actio libera in causa hinausgehende Einschränkung 

der Beachtung der affektbedingten Schuldverminderung ist nicht statthaft. 

Dies würde dazu führen, dass der Affekt im Vergleich zu anderen Gründen, 

welche die Schuld des Täters aufheben oder vermindern können, ungerechtfer-

tigterweise nicht angewendet würde. So ist daran zu erinnern, dass nicht jegli-

    

1247  Dies verlangte noch WALDER, ZStrR 1965, 57, m.H. auf die italienische Gesetzgebung.  
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che Emotionen, welche bei den meisten Straftätern vorhanden sind, einen Af-

fekt darstellen; ein solcher liegt nur in Extremsituationen vor.  

Das zweite Problem ist tatsächlicher Natur. Die Feststellbarkeit einer massge-

benden heftigen Gemütsbewegung ist äusserst schwierig. Es ist eine retrospek-

tive Beurteilung des psychischen Zustands des Täters zum Tatzeitpunkt nötig. 

Dabei handelt es sich – anders etwa als bei länger andauernden psychischen 

Störungen – um eine Momentaufnahme. Diese nachzuvollziehen ist äusserst 

schwierig, da man sich grundsätzlich nur auf eine durch Zeugenaussagen re-

konstruierte Verhaltensbeobachtung oder eine retrospektive Analyse des Tat-

geschehens stützen kann.
1248

 Um diesem Problem zu begegnen, ist jedoch 

nicht die Beachtlichkeit des Affekts einzuschränken, sondern es sind prozessu-

ale Regeln zu finden, wie eine Feststellung möglich ist. Im Vordergrund stehen 

dabei die Bestimmungen über die sachverständige Begutachtung. Eine solche 

ist regelmässig einzuholen, wenn Zweifel bestehen, ob und wie sich eine hef-

tige Gemütsbewegung auf den Tathergang auswirkte.
1249

  

Die Beachtung des Affekts ist im schweizerischen Strafrecht nicht auf den 

Allgemeinen Teil beschränkt. Auch im Besonderen Teil des StGB finden sich 

verschiedene Bestimmungen, welche am emotionalen Zustand des Täters an-

knüpfen. Auf diese wird im nächsten Kapitel eingegangen. 

 

    

1248  LAMBERTI, Zeitschrift für Neuropsychologie 2009, 222; vgl. zum Problem der Fest-

stellbarkeit auch BERNSMANN, NStZ 1989, 161; RYSER BÜSCHI, 230; SALGER, FS-

Tröndle, 207. 
1249  Vgl. ausführlich dazu hinten Zweiter Teil 3. Kap. 
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2. Kapitel: Affekt im Besonderen Teil des StGB 

A.  Tötung im Affekt 

I.  Vorbemerkungen 

Delinquenz weist häufig eine affektive Komponente auf. Geht die psychologi-

sche Forschung teilweise davon aus, dass jegliches menschliches Handeln 

emotional motiviert ist,
1250

 so gilt dies umso mehr für schwere Straftaten. Ins-

besondere gravierende Delikte zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass 

sich der Täter in einem emotionalen Sonderzustand befindet. Dieser wird nicht 

zuletzt hervorgebracht, weil der Täter normalerweise weiss, dass er soeben 

etwas Verbotenes tut.
1251

 

Gerade bei Tötungsdelikten ist es typisch, dass sich der Täter in einer emotio-

nalen Situation befindet, welche ihn zur Handlung motiviert. So kann davon 

ausgegangen werden, dass es sich bei zahlreichen Tötungen um emotional 

motivierte Straftaten handelt.
1252

 THORMANN/OVERBECK führen aus, dass 

wohl die wenigsten „Menschen die Tötung eines Mitmenschen in vollkomme-

ner Gemütsruhe auszuführen im Stande sind.“
1253

 Die forensische Literatur 

unterstützt diesen Schluss und weist darauf hin, dass eine affektive Erregung 

bei Tötungsdelikten den Normalfall darstellt.
1254

 

Diese Feststellung ist entscheidend. Sie zeigt, dass Tötungen häufig in einer 

Gemütsbewegung begangen werden. Dies ist jedoch nicht zwangsweise be-

deutsam für die juristische Klassifizierung. Eine affektiv motivierte Tötung 

wird nicht in jedem Fall als Totschlag privilegiert.
1255

 Es kann sich gegebenen-

    

1250  RAUCH, 200 f.; vgl. auch vorne Erster Teil 2. Kap. A. I. 
1251  FOERSTER/VENZLAFF, 283; MAIER/MÖLLER, 186; NEDOPIL/MÜLLER, 279; vgl. auch 

SALGER, FS-Tröndle, 206; URBANIOK, 276. 
1252  BINDER, ZStrR 1952, 319; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 8; STRATEN-

WERTH, AT I, § 11 N 21; WALDER, ZStrR 1979, 162; vgl. auch FISCHER, § 20 N 30; 

HURTADO POZO, Partie spéciale, 161; WK-MOOS, § 76 N 17. 
1253  THORMANN/OVERBECK, Zweiter Band, Art. 113 N 3; vgl. auch BINDER, ZStrR 1952, 

320. 
1254  SAß, Nervenarzt 1983, 558; vgl. auch HORN, 163; MARNEROS, Affekttaten, 2 ff.  
1255  WALDER, ZStrR 1979, 162; vgl. auch BGE 82 IV 86, E.1. 
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falls auch um einen Mord handeln.
1256

 Die Annahme eines Affekts steht der 

Mordqualifikation nicht entgegen.
1257

  

Ist bei einer Affekttötung kein Qualifizierungsmerkmal von Art. 112 StGB 

einschlägig und kann auch keine Privilegierung im Sinne von Art. 113 StGB 

angenommen werden – zum Beispiel aufgrund einer Verneinung der Ent-

schuldbarkeit des Affekts –, so ist sie als vorsätzliche Tötung gemäss Art. 111 

StGB zu beurteilen.
1258

 

Eine fahrlässige Tötung im Affekt ist nicht nach Art. 113 StGB, sondern nach 

Art. 117 StGB zu beurteilen.
1259

 Dabei sind die Auswirkungen des emotiona-

len Erregungszustands auf die Fahrlässigkeit zu beachten.
1260

 

Im Zusammenhang mit Tötungsdelikten – und wohl sogar im Kontext mit dem 

Strafrecht an sich – wird der Affekt vor allem beim Totschlag nach 

Art.113 StGB thematisiert. Dieser Tatbestand bestimmt, dass eine Tötung als 

Totschlag verstanden wird, wenn der Täter in einer entschuldbaren heftigen 

Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat. Als 

Ergebnis wird der Täter mit einer erheblich geringeren Strafdrohung konfron-

tiert.
1261

 Die dazu führenden Umstände entsprechen wortwörtlich der Strafmil-

derung nach Art. 48 lit. c StGB. Der Totschlag ist damit genau genommen eine 

Strafzumessungsregel. Es handelt sich um einen obligatorischen Strafmilde-

rungsgrund, welcher vom Gesetzgeber aus historischen Gründen im BT gere-

gelt wird.
1262

 Gerade auf Tötungen im Affekt wurde schon früher eine geringe-

re Strafdrohung angewendet,
1263

 was erklären dürfte, wieso an der Regelung 

festgehalten wird, obwohl sie durch die Bestimmung des Affekts als allgemei-

    

1256  So ist nach BINDER, ZStrR 1952, 319 f., davon auszugehen, dass die meisten Täter 

zumindest bei der Durchführung des Mordes in einen affektiven Zustand geraten. 
1257  BGE 101 IV 279, E. 5; 98 IV 153, E. 5; 81 IV 150, E. 3; WALDER, ZstrR 1979, 157; 

vgl. zur Konkurrenz von Art. 113 mit Art 111 bzw. 112 StGB hinten Zweiter Teil 

2. Kap. A. II. 5. 
1258  WALDER, ZStrR 1979, 142. 
1259  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 2; WALDER, ZStrR 1979, 159. 
1260  Dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. I. 2. b) bb). 
1261  1-10 Jahre Freiheitsstrafe bei Art. 113 statt nicht unter 5 Jahren bei Art. 111 bzw. nicht 

unter 10 Jahren bei Art. 112 StGB. Im österreichischen Gesetz gilt beim Totschlag 

nach § 76 Ö-StGB demgegenüber ein Strafrahmen von 5-10 Jahren Freiheitsstrafe; kri-

tisch zur Mindeststrafe von 5 Jahren WK-MOOS, § 76 N 2. 
1262  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 2; vgl. dazu ausführlicher hinten Zweiter 

Teil 2. Kap. A. II. 3. c) bb). 
1263  Dazu ausführlich PAHUD DE MORTANGES, FS-Bühler, 3 ff.; vgl. auch MAIHOLD, ius.full 

2006, 79; RÜPING/JEROUSCHEK, 102; WITTER, MschrKrim 1960, 20. 
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nen Strafmilderungsgrund nach Art. 48 lit. c StGB im Grunde genommen 

unnötig ist. 

Die geschichtliche Verankerung des Totschlags dürfte schliesslich dazu geführt 

haben, dass der Affekt vor allem bei Tötungsdelikten vertieft beachtet und in 

anderen Kontexten oft aussen vor gelassen wird. Aufgrund dieser gewichtigen 

Bedeutung des Totschlags in der Frage nach der Berücksichtigung des Affekts 

im Strafrecht wird im folgenden Unterkapitel vertieft darauf eingegangen.  

II.  Totschlag (Art. 113 StGB) 

Wird eine Tötung in entschuldbarer heftiger Gemütsbewegung oder unter 

grosser seelischer Belastung ausgeführt, so handelt es sich um einen Totschlag. 

Dies ist gemäss der herrschenden Lehre eine privilegierte beziehungsweise 

mildere Form der Tötung (Art. 111 StGB).
1264

 Zu beachten ist jedoch, dass der 

Hintergrund der milderen Strafdrohung im Affekt liegt und damit grundsätz-

lich kein geringeres Tatunrecht, sondern bloss ein vermindertes Verschulden 

des Täters berücksichtigt wird.
1265

 SCHWARZENEGGER weist daher darauf hin, 

dass es sich nur dann um eine privilegierte Form der Tötung handeln kann, 

wenn bei der Entstehung der heftigen Gemütsbewegung beziehungsweise der 

grossen seelischen Belastung eine Opfermitverantwortung vorliegt, da nur in 

diesen Fall ein vermindertes Tatunrecht gegeben ist.
1266

 Wie später gezeigt 

wird, stellt der Totschlag richtigerweise einen im Besonderen Teil geregelten 

Strafmilderungsgrund dar.
1267

 

    

1264  BGE 119 IV 202, E. 2a; 108 IV 99, E. 3a; 107 IV 103, E. 2b; BGer, Urteil vom 

23. Januar 2015, 6B_600/2014, E. 3.1; Urteil vom 1. Mai 2009, 6B_158/2009, E. 2; 

CORBOZ, Volume I, Art. 113 N 1; DISCH, 383; DONATSCH, SR III, 7; DUPUIS et al., 

Art. 113 N 2; GRAVEN, ZStrR 1946, 370; HERREN, 47; HURTADO POZO, Partie spéciale, 

157; NOLL, BT I, 19; SCHWANDER, 510; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 

N 2; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 27; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 113 

N 1, THORMANN/OVERBECK, Zweiter Band, Art. 113 N 1 f.; WALDER, ZStrR 1979, 160. 

Gleiches wird in Österreich für § 76 Ö-StGB angenommen; siehe BIRKLBAUER/HILF/ 

TIPOLD, § 75 N 1; FUCHS/REINDL-KRAUSKOPF, 11; KIENAPFEL/SCHROLL, § 76 N 1; 

WK-MOOS, § 76 N 3. 
1265  SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 113 N 4; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, 

Art. 113 N 2; vgl. auch SCHWANDER, 510. 
1266  StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 2. 
1267  Vgl. hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. c) bb). 
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1.  Objektiver Tatbestand 

Der objektive Tatbestand setzt die Tötung eines anderen Menschen voraus. 

Die Handlung des Täters muss dabei kausal für die Todesfolge sein. Es muss 

damit der objektive Tatbestand der vorsätzlichen Tötung nach Art 111 StGB 

erfüllt werden.
1268

 

2.  Subjektiver Tatbestand 

Auf subjektiver Seite des Totschlags ist Vorsatz im Sinne von Art. 12 

Abs. 2 StGB gefordert. Der Täter muss die Tötung mit Wissen und Willen 

ausgeführt haben.
1269

 Dabei genügt Eventualvorsatz.
1270

 

Wichtig zu bemerken ist, dass sich der Vorsatz des Täters nicht auf die heftige 

Gemütsbewegung beziehen muss.
1271

 Dies beruht nicht zuletzt auf dogmati-

schen Überlegungen. Mit der Privilegierung wird eine schuldmildernde Tatsa-

che für die Tötungsdelikte vom Allgemeinen in den Besonderen Teil verscho-

ben. Nach der im schweizerischen Strafrecht geltenden Trias der Strafbarkeit – 

Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld – werden schuldrelevante Tatsachen 

nach der Tatbestandsmässigkeit berücksichtigt. Demnach ist es folgerichtig, 

dass die Privilegierungsmerkmale des Totschlags nicht vom Vorsatz erfasst 

werden müssen. Gleiches gilt für die Strafmilderungs- und Strafminderungs-

gründe. 

Insgesamt sind der objektive und der subjektive Tatbestand von Art. 113 und 

Art. 111 StGB identisch.
1272

 Es kommen lediglich die Privilegierungsmerkma-

le der entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder der seelischen Belas-

tung hinzu. PAHUD DE MORTANGES führt demzufolge aus: „Wesentlich für die 

Abgrenzung zum ordentlichen Tötungstatbestand ist nur der besondere See-

lenzustand, aus dem heraus der Täter handelt.“
1273

 

    

1268  CORBOZ, Volume I, Art. 113 N 4; DUPUIS et al., Art. 113 N 5; HURTADO POZO, Partie 

spéciale, 160; THORMANN/OVERBECK, Zweiter Band, Art. 113 N 2. 
1269  CORBOZ, Volume I, Art. 113 N 5; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 113 N 9; DUPUIS 

et al., Art. 113 N 6; HERREN, 51; vgl. zum Vorsatz auch vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. 

I. 2. a). 
1270  CORBOZ, Volume I, Art. 113 N 5; DUPUIS et al., Art. 113 N 6; HERREN, 51; BSK 

StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 22. 
1271  OGer ZH, Urteil vom 21. April 2010, SE090045, E. II. 4.3.; BSK StGB II-SCHWAR-

ZENEGGER, Art. 113 N 22; WALDER, ZStrR 1979, 165; WALDER, ZStrR 1965, 41. 
1272  SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 113 N 5. 
1273  PAHUD DE MORTANGES, FS-Bühler, 3. 
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3.  Privilegierungsmerkmale  

a)  Handeln in einer entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung 

aa)  Heftige Gemütsbewegung 

(1) Entstehung des Wortlauts 

Obwohl die strafmindernde Wirkung eines Affekts insbesondere bei Tötungs-

delikten historisch angestammt ist, hatte der Vorentwurf zum schweizerischen 

Strafgesetzbuch noch einen anderen Wortlaut. Der Totschlag sollte angewen-

det werden, wenn der Täter „in leidenschaftlicher Aufwallung“ handelte.
1274

 

STOOSS führt dazu aus: „Die mildere Behandlung der jähen Blutthat des erreg-

ten Totschlägers rechtfertigt sich aus ihrem beinahe elementaren Ursprunge. 

Der Thäter wird von seinem Temperamente zu der That hingerissen, das Blut 

wallt auf und die That ist geschehen.“
1275

 

In der zweiten Expertenrunde wurde diese Formulierung jedoch in Frage ge-

stellt. So wurde von zwei Mitgliedern eine Änderung der Bestimmung ange-

regt; es sollten Tötungen, welche in einer Gemütsbewegung begangen wurden, 

erfasst werden.
1276

 LANG forderte, dass jede tötende Person, welche von einem 

Affekt beherrscht war, milder zu bestrafen sei. Er hielt es zudem nicht für an-

gebracht, nur die berechtigte Gemütsbewegung als Anknüpfung zu nehmen. 

Jeglicher Affekt sollte beachtet werden; die Berechtigung sollte jedoch bei der 

Strafzumessung berücksichtigt werden.
1277

 HAFTERS Vorschlag war einge-

schränkter. Er befürwortete, den Totschlag auf die Fälle, in welchen „der Täter 

in gerechtfertigter, aus den Umständen begreiflicher Gemütsbewegung gehan-

delt hat“, zu beschränken.
1278

 Trotz gewisser Bedenken an dieser Formulierung 

wurde schliesslich die Tötung in einer nach den Umständen gerechtfertigten – 

also begreiflichen oder erklärbaren – heftigen Gemütsbewegung als Totschlag 

definiert.
1279

 

    

1274  STOOSS, Vorentwurf mit Motiven, 38, Art. 50 Abs. 2.  
1275  STOOSS, Vorentwurf mit Motiven, 147. 
1276  Prot. 1912, 147, wobei der Antrag LANGS von „Gemütsregung“ sprach. 
1277  Prot. 1912, 153 f. 
1278  Prot. 1912, 155. 
1279  Prot. 1912, 164 f. 
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Schliesslich wurde der heutige Wortlaut – die Handlung „in einer nach den 

Umständen entschuldbaren
1280

 heftigen Gemütsbewegung“ – in den Vorent-

wurf von 1916 und ins Gesetz aufgenommen.
1281

  

Der zweite Privilegierungsgrund der grossen seelischen Belastung wurde erst 

mit der Gesetzesänderung von 1986 ins Gesetz aufgenommen.
1282

 

(2) Der Affekt als heftige Gemütsbewegung 

Zur Anwendung des Totschlags ist gefordert, dass der Täter in einer Gemüts-

bewegung handelt. Mit dem Begriff „Gemüt“ sind das gefühlsmässige Erleben 

beziehungsweise die Emotionen eines Menschen gemeint.
1283

 Dies wird durch 

den französischen Terminus der „émotion violente“ verdeutlicht. Es handelt 

sich um einen psychologischen Zustand emotionalen Ursprungs.
1284

 Grund-

sätzlich kommen alle möglichen Gefühlszustände in Betracht; jegliche heftige 

Emotion kann zur Anwendung dieses Privilegierungsmerkmals führen.
1285

 

Dennoch werden Jähzorn, Wut, Eifersucht, Verzweiflung, Angst und Bestür-

zung als typische Beispiele für die Gemütsbewegung genannt.
1286

 Daneben 

sind aber auch Furcht, Glück, Abscheu et cetera zu beachten.
1287

  

Die vom Gesetz geforderte heftige Gemütsbewegung macht deutlich, dass 

Handeln in jeder Emotion nicht genügt.
1288

 Vielmehr wird vom Gesetz eine 

Einschränkung in quantitativer Hinsicht vorgenommen.
1289

 Um diese Voraus-

    

1280  Der Begriff der Entschuldbarkeit wurde bereits in der zweiten Expertenkommission 

von ZÜRCHER aufgeworfen; vgl. Prot. 1912, 163. 
1281  Art. 105 VE StGB 1916; vgl. auch Botschaft StGB 1918, 30 f. 
1282  Botschaft StGB 1985, 1023 ff. 
1283  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 3; ähnlich im österreichischen Recht 

BIRKLBAUER/HILF/TIPOLD, § 75 N 6. 
1284  BGE 119 IV 202, E. 2a; 118 IV 233, E. 2a; BGer, Urteil vom 23. Januar 2015, 

6B_600/2014, E. 3.1.1; Urteil vom 10. November 2014, 6B_88/2014, E. 4.2; Urteil 

vom 21. Februar 2013, 6B_687/2012, E. 1.2; OGer ZH, Urteil vom 14. Dezem-

ber 2011, SB110476, E. II. 2.1.2. 
1285  BGer, Urteil vom 16. Juni 2011, 6B_66/2011, E. 4.3.2; BSK StGB II-SCHWARZEN-

EGGER, Art. 113 N 6; WALDER, ZStrR 1979, 159. 
1286  BGer, Urteil vom 19. Juni 2014, 6B_748/2013, E. 2.2; Urteil vom 16. Juni 2011, 

6B_66/2011, E. 4.3.2; Urteil vom 27. April 2011, 6B_31/2011, E. 2.3.2; Urteil vom 

19. April 2011, 6B_876/2010, E. 2.1; Urteil vom 28. Februar 2011, 6B_829/2010, 

E. 4.3.1; Urteil vom 17. Juli 2008, 6B_289/2008, 6B_290/2008/sst, E. 6.3. 
1287  OGer ZH, Urteil vom 5. Juli 2012, SB120026, E. 4.5. 
1288  STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 29. 
1289  OGer ZH, Urteil vom 5. Juli 2012, SB120026, E. 4.5; BSK StGB II-SCHWARZEN-

EGGER, Art. 113 N 6. 
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setzungen zu erfüllen, wird die heftige Gemütsbewegung von Lehre und 

Rechtsprechung als normalpsychologische – also nicht krankhafte –, starke 

Gefühlsregung, welche die Fähigkeit des Täters eine Situation einzuschätzen 

oder sich selber zu beherrschen einschränkt, umschrieben.
1290

 Ist ein Täter 

einfach „sauer, verärgert und psychisch ziemlich verletzt“, handelt es sich 

nicht um eine heftige Gemütsbewegung im Sinne des Gesetzes.
1291

 

Damit die Privilegierung des Totschlags angewendet werden kann, muss der 

Täter also unter Einfluss eines Gefühls von besonderer Stärke handeln.
1292

 

Dementsprechend stellt die heftige Gemütsbewegung im Sinne von 

Art. 113 StGB klarerweise einen Affekt dar. Diese Terminologie wird beim 

Totschlag häufig verwendet.
1293

 Teilweise wird auch von einem „Affektsturm“ 

gesprochen.
1294

 Allerdings ist kein qualifizierter Affekt vorausgesetzt. Es ist 

nur eine heftige Gemütsbewegung und nicht ein heftiger Affekt verlangt.
1295

 

Dementsprechend trifft HERRENS Aussage nicht zu, dass das Gesetz einen 

heftigen Affekt fordere.
1296

 Zwar ist es korrekt, dass die Gemütsbewegung die 

    

1290  BGE 119 IV 202, E. 2a; 118 IV 233, E. 2a; BGer, Urteil vom 23. Januar 2015, 

6B_600/2014, E. 3.1.1; Urteil vom 22. August 2013, 6B_305/2013, E. 4.3.2; OGer ZH, 

Urteil vom 14. Dezember 2011, SB110476, E. II. 2.1.2.; GeschwGer ZH, Urteil vom 

13. Juni 1996, ZR 96/1997, 60; CORBOZ, Volume I, Art. 113 N 8; StGB Kommentar-

DONATSCH, Art. 113 N 2; DONATSCH, SR III, 15; DUPUIS et al., Art. 113 N 7; HURTADO 

POZO, Partie spéciale, 161; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 113 N 4; StGB-Praxiskom-

mentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 113 N 2; vgl. auch MARKWALDER, 185, die von 

„intense emotions“ spricht; NOLL, BT I, 20, der fordert, dass der Affekt „die normge-

mässe Steuerung beeinträchtigt“. 
1291  OGer ZH, Urteil vom 14. Dezember 2011, SB110476, E. II. 5., i.c. wurde der Tot-

schlag jedoch vorwiegend wegen der fehlenden Entschuldbarkeit verneint. 
1292  BGer, Urteil vom 22. August 2013, 6B_305/2013, E. 4.3.2; Urteil vom 8. Dezember 

2011, 6B_524/2010 und 6B_626/2011, E. 3.5.1; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, 

Art. 113 N 6. 
1293  BGE 82 IV 86, E. 1: „Der Totschlag ist ... eine Affekthandlung.“; BINDER, ZStrR 

1952, 318: „Totschlag ist ... stets eine Affekthandlung.“; GRAVEN, RSC 1966, 252: 

„Tötung im Affekt“; HAFTER, BT I, 16: „Totschlag ist Affekttötung.“; PETRZILKA, 122; 

THORMANN/OVERBECK, Zweiter Band, Art. 113 N 1 f.: „Der Totschlag ist Tötung im 

Affekt.“; WALDER, ZStrR 1965, 34. Gleiches gilt im österreischischen Recht; FUCHS/ 

REINDL-KRAUSKOPF, 12 f.; WK-MOOS, § 76 N 1: „Tötung im Affekt“; MOOS, ZStW 

1977, 806: “Tötung in begreiflichem Affekt”.  
1294  OGer ZH, Urteil vom 12. November 2014, SB140187, E. 4.2.2; in der österreichischen 

Lehre ebenso KIENAPFEL/SCHROLL, § 76 N 17. 
1295  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 6; WALDER, ZStrR 1979, 159; WALDER, 

ZStrR 1965, 34. 
1296  HERREN, 48; vgl. auch SCHULTZ, ZStrR 1991, 402, der von einem starken Affekt aus-

geht; unklar BGE 107 IV 103, E. 2b, wo von einem ausserordentlichen Affekt gespro-
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Grenzen des Gewohnten und Alltäglichen sprengen muss,
1297

 dies ist jedoch – 

wie in der einleitenden Begriffserklärung gezeigt
1298

 – gerade ein Begriffsele-

ment des Affekts. Dessen Stärke ist nur bei der Strafzumessung zu beachten. 

So umschreibt sie, wie stark sich das Gefühlsleben auf die Beherrschungsfä-

higkeit des Täters ausgewirkt hat und damit inwieweit es strafmindernd zu 

berücksichtigen ist.
1299

 Ein bloss leichter Affekt kann zur Anwendung des 

Totschlags führen, da es sich dabei immer noch um eine heftige Emotion han-

delt.
1300

 

Zusätzlich zum starken Gefühl ist nach der aufgeführten Definition eine 

dadurch hervorgerufene Auswirkung auf die kognitiven Prozesse des Täters 

von Nöten. Dieser kann einerseits darin eingeschränkt sein, die aktuelle Situa-

tion korrekt einzuschätzen. Anderseits kann es auch möglich sein, dass er die 

Situation zwar richtig erkennt, sie jedoch falsch bewertet. Schliesslich kann 

seine Fähigkeit, sich selber zu kontrollieren beziehungsweise zu beherrschen, 

durch die starke Gefühlsregung eingeschränkt sein. Die heftige Emotion führt 

mit anderen Worten dazu, dass sich eine kognitive und willentliche Verarbei-

tung der Handlung nicht mehr – oder nicht mehr wie üblich – einschalten 

kann.
1301

 Der Wille und die Vernunft des Täters sind zu einem gewissen Grad 

eingeschränkt.
1302

 Nicht vorausgesetzt ist eine vollständige Ausschaltung von 

bewussten Überlegungen. Auch im Affekt können noch kritische Reflexionen, 

Hemmungs- sowie Gegenvorstellungen gegenüber den affektiven Impulsen 

steuernd und bremsend eingeschaltet werden. Es gibt auch beim Affektdelikt 

noch Momente, in denen der Täter das gerade ablaufende Geschehen reflek-

tiert oder zumindest reflektieren könnte.
1303

  

Die Einengung des Bewusstseinsfelds muss nicht zwangsweise soweit gehen, 

dass der Täter einer verminderten Zurechnungsfähigkeit im Sinne von 

    

chen wird, ohne jedoch zu klären, ob ein solcher vorausgesetzt ist oder nicht. In der ös-

terreichischen Lehre fordert WK-MOOS, § 76 N 17, einen „hochgradigen Affekt“, der 

zwischen einem höchstgradigen Affekt bei der Schuldunfähigkeit und einem normalen 

Affet bei jeglicher Tötung liegt; ähnlich KIENAPFEL/SCHROLL, § 76 N 11. 
1297  HERREN, 48. 
1298  Vgl. vorne Erster Teil 1. Kap. 
1299  Zur Berücksichtigung des Affekts bei der Strafzumessung vorne Zweiter Teil 1. Kap. 

B. III. 
1300  Anders jedoch OGer AG, Urteil vom 25. Mai 1984, AGVE 1984, S. 86, E. 1d. 
1301  BINDER, ZStrR 1952, 318; PIETH, BT, 18; vgl. dazu insbesondere auch die affektbe-

dingten Auswirkungen auf die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit vorne Zweiter Teil 

1. Kap. A. III. 3. a) cc). 
1302  So schon KantGer VS, Urteil vom 27. Oktober 1972, ZWR 1973, S. 372. 
1303  GeschwGer ZH, Urteil vom 13. Juni 1996, ZR 96/1997, 60. 
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Art. 19 StGB unterliegt. Vielmehr sind auch Fälle denkbar, in denen der Täter 

durch die emotionale Ausnahmesituation zwar in gewissen kognitiven Fähig-

keiten eingeschränkt ist, dies jedoch nicht zur Annahme einer verminderten 

Schuldfähigkeit genügt. Insofern ist eine verminderte Zurechnungsfähigkeit 

kein obligatorisches Tatbestandsmerkmal von Art. 113 StGB.
1304

 Ausserdem 

ist zu beachten, dass die Einschränkung der kognitiven Prozesse einzig auf 

dem Affekt beruhen muss. Das Handeln des Täters ist nicht krankhaft be-

stimmt; es handelt sich um eine normalpsychologische Einengung des Be-

wusstseinsfelds aufgrund der heftigen Gemütsbewegung.
1305

 

Nach der herrschenden Lehre können sthenische und asthenische Affekte als 

heftige Gemütsbewegung im Sinne von Art. 113 StGB gelten.
1306

 So wird dem 

Täter beim Totschlag eine verminderte Schuld zugerechnet, weil er unter dem 

Einfluss einer starken Gefühlsregung handelt. Seine Fähigkeit zu normgemäs-

sem Verhalten ist aus nachvollziehbaren Gründen eingeschränkt.
1307

 Dabei 

könne es nicht darauf ankommen, ob die Emotionslage des Täters aus Kraft 

oder aus Schwäche herrührt. Der Unterscheidung komme daher im vorliegen-

den Kontext keinerlei praktische Bedeutung zu.
1308

 Dennoch wird teilweise 

zumindest andeutungsweise darauf hingewiesen, dass bei Art. 113 StGB nur 

eine der beiden Formen erfasst sei.
1309

 Daher ist hier nochmals zu betonen, 

dass auf diese Unterscheidung aus sachlichen Gründen zu verzichten ist und 

jegliche Emotionen als Gemütsbewegung im Sinne der Bestimmung erfasst 

sind.
1310

 Eine falsche Differenzierung liegt ausserdem vor, wenn der stheni-

sche Affekt mit der heftigen Gemütsbewegung und der asthenische Affekt mit 

der grossen seelischen Belastung gleichgesetzt wird.
1311

  

    

1304  BINDER, ZStrR 1952, 337. 
1305  BGer, Urteil vom 25. September 2003, 6S.292/2003, E. 1.2; GeschwGer ZH, Urteil 

vom 13. Juni 1996, ZR 96/1997, 60; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 6. 
1306  CORBOZ, Volume I, Art. 113 N 9; DONATSCH, SR III, 15; HURTADO POZO, Partie spéci-

ale, 162; NOLL, BT I, 20; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 4 f.; STRATEN-

WERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 29; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 113 N 4; WALDER, 

ZStrR 1979, 160; WALDER, ZStrR 1965, 35. Gleiches gilt für die heftige Gemütsbewe-

gung im österreichischen Recht; siehe SbgK-BIRKLBAUER/SCHMIDTHUBER, § 34 N 65; 

FABRIZY, § 76 N 2; FUCHS/REINDL-KRAUSKOPF, 12; KIENAPFEL/SCHROLL, § 76 N 16; 

WK-MOOS, § 76 N 40; SbgK-VELTEN, § 76 N 89. 
1307  STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 113 N 1. 
1308  CORBOZ, Volume I, Art. 113 N 9. 
1309  OGer ZH, Urteil vom 25. Mai 2012, SB120029, E. 2.3.2.2.1.1: „sthenischer Affekt“. 
1310  Dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) cc) (1). 
1311  So jedoch OGer ZH, Urteil vom 23. Mai 2013, SB110725, E. IV. 3cb; Urteil vom 

21. April 2010, SE090045, E. II. 4.1; KantGer GR, Urteil vom 9. Oktober 2007, 
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In der älteren Literatur wird eine lang bestehende Konfliktsituation, welche zu 

einer Aggressionsstauung führt und den Täter zum Tatzeitpunkt „überrollt“, als 

heftige Gemütsbewegung verstanden.
1312

 Ein derartiges Begriffsverständnis ist 

einerseits nicht kompatibel mit dem psychologischen Affektverständnis und 

andererseits seit der letzten Revision
1313

 des Totschlags nicht mehr notwendig. 

Eine solche Situation ist unter den Begriff der grossen seelischen Belastung zu 

subsumieren.
1314

 Mit der heutigen Zweiteilung der Totschlagsvarianten ist klar, 

dass die heftige Gemütsbewegung auf eigentliche Affekte abzielt. Der Täter 

handelt aus einer kurzfristig auftretenden, impulsiven Emotion.
1315

  

(3) Temporale Voraussetzung 

Weiter ist ein zeitlicher Aspekt zu beachten. Es ist zu prüfen, wann der Affekt 

vorgelegen haben muss, damit ein Totschlag angenommen werden kann. Aus 

dem Gesetz geht hervor, dass die heftige Gemütsbewegung bei Vornahme der 

Tötungshandlung auf den Täter gewirkt haben muss.
1316

 Sie muss mit anderen 

Worten unmittelbar vor und während der Tatausführung bestanden haben.
1317

 

Die Handlung ist eine emotionale Kurzschlussreaktion des Täters.
1318

 Sie ist 

die direkte Umsetzung des gefühlsmässigen Zustands.
1319

 Das Bundesgericht 

    

SF 06 21, E. 4b; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 113 N 2 und 5; SCHULTZ, ZStrR 

1991, 402; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 113 N 2 und 4; vgl. 

auch BGer, Urteil vom 22. August 2000, 6S.94/2000/gnd, E. 2c. 
1312  OGer ZH, Urteil vom 1. Juni 1970, SJZ 1970, S. 344; BINDER, ZStrR 1952, 318 f.; 

SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 113 N 9 ff., welcher diesen Fall gar als „eigent-

liche Affekttaten“ bezeichnet, wohingegen die übrigen Fälle als „uneigentliche Affekt-

taten“ gelten sollen; vgl. für ein Beispiel aus der Praxis BGE 100 IV 150. In eine ähnli-

che Richtung geht teilweise die österreichische Literatur; vgl. etwa KIENAPFEL/ 

SCHROLL, § 76 N 19; SbgK-VELTEN, § 76 N 94 ff., was aber damit zusammenhängen 

dürfte, dass dort keine Normierung der grossen seelischen Belastung besteht. 
1313  Vgl. zu dieser Revision ausführlich SCHUTLZ, 395 ff. 
1314  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. b). 
1315  BGE 118 IV 233, E. 2a; BGer, Urteil vom 24. September 2004, 6S.180/2004/gnd, 

E. 1.3. Unter dem östereichischen Gesetz werden länger andauernde Konfliktsituatio-

nen deshalb nicht als Totschlag i.S.v. § 76 aufgefasst; WK-MOOS, § 76 N 24, der eine 

der Schweizer Regelung entsprechende Anpassung fordert. 
1316  THORMANN/OVERBECK, Zweiter Band, Art. 113 N 4; in der österreichischen Lehre 

ebenso KIENAPFEL/SCHROLL, § 76 N 18; WK-MOOS, § 76 N 21; SbgK-VELTEN, § 76 

N 92. 
1317  DISCH, 385; NOLL, BT I, 20; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 29; WALDER, 

ZStrR 1979, 161. 
1318  OGer ZH, Urteil vom 5. Juli 2012, SB120026, E. 4.5. 
1319  BINDER, ZStrR 1952, 318. 
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fasst diese Voraussetzung folgendermassen zusammen: “Der Täter [reagiert] 

mehr oder weniger unverzüglich auf eine ihn jäh ergreifende Gefühlswal-

lung.“
1320

 Ein ca. 15- bis 20-minütiger Abstand zwischen einer tätlicher Ausei-

nandersetzung, die eine heftige Gemütsbewegung hervorrief, und der eigentli-

chen Tat stellt ein Indiz dafür dar, dass es sich nicht um eine Affekttat han-

delt.
1321

 Vergehen zwischen dem Umstand, der die heftige Emotion ausgelöst 

hat, und der Tat zwei Stunden, so liegt kein beachtlicher Affekt mehr vor.
1322

 

Damit geht die Praxis mit der Lehrmeinung einher, dass es sich bei einer af-

fektiven Tötung in der Regel um ein sehr plötzliches Tatgeschehen handelt.
1323

 

Typischerweise greift der Täter sein Opfer unter Einfluss der heftigen Ge-

mütsbewegung spontan an.
1324

 Es lassen sich jedoch keine klaren zeitlichen 

Grenzen ziehen.
1325

 Es bleibt immer im Einzelfall zu beurteilen, ob der Affekt 

des Täters zur Tatzeit noch vorherrschend war oder nicht.  

Beruht die heftige Gemütsbewegung auf einer Auseinandersetzung
1326

 zwi-

schen dem Täter und dem Opfer, so ist entscheidend, ob sich die Tathandlung 

vor Abschluss dieser Auseinandersetzung ereignet. Findet ein tätlicher Streit – 

beispielsweise mit Fusstritten und Provokationen – ein Ende darin, dass einer 

der Kontrahenten die Örtlichkeit des Streits verlässt, so ist bei einem Tötungs-

versuch bei dessen Rückkehr davon auszugehen, dass dieser nicht unmittelbar 

mit der tätlichen Auseinandersetzung zusammenhängt und der Affekt daher 

keinen entscheidenden Einfluss auf das Tatgeschehen hat.
1327

 Diesbezüglich ist 

allerdings zu bemerken, dass zwischen der Hervorrufung des Affekts und der 

    

1320  BGer, Urteil vom 8. Dezember 2011, 6B_524/2010 und 6B_626/2011, E. 3.5.1; Urteil 

vom 28. Februar 2011, 6B_829/2010, E. 4.3.1; vgl. auch BGer, Urteil vom 23. Janu-

ar 2015, 6B_600/2014, E. 3.1.1. 
1321  BGer, Urteil vom 14. Dezember 2007, 6B_418/2007, E. 2.3, wobei das Bundesgericht 

betont, dass das Fehlen eines Affekts nicht alleine aus diesem Zeitablauf geschlossen 

werden könne; ebenso BGer, Urteil vom 10. Juli 2012, 6B_246/2012, E. 2.4.2, jedoch 

für den Affekt nach Art. 48 lit. c StGB. 
1322  BGer, Urteil vom 2. September 2014, 6B_104/2014, E. 2.2; KantGer JU, Urteil vom 

28. November 2013, E. 6.1.; Gleiches gilt sicherlich auch bei einem Abstand zwischen 

Streit und Tat von 60 Stunden; KrimGer TG, Urteil vom 8. April 1983, RBOG 1983, 

S. 98, E. 2. 
1323  BGer, Urteil vom 14. Dezember 2007, 6B_418/2007, E. 2.3; BSK StGB II-SCHWAR-

ZENEGGER, Art. 113 N 7. 
1324  BGer, Urteil vom 24. September 2004, 6S.180/2004/gnd, E. 1.3. 
1325  Für das österreichische Recht ebenso FUCHS/REINDL-KRAUSKOPF, 13; WK-MOOS, § 76 

N 23. 
1326  Solche Auseinandersetzungen sind vor allem für die Frage der Entschuldbarkeit ent-

scheidend; dazu hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb) (2). 
1327  OGer ZH, Urteil vom 10. Oktober 2013, SB130154, E. Rechtliche Würdigung 2.3. 
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dadurch ausgelösten Tatausführung durchaus gewisse Schritte erfolgen kön-

nen. Entscheidend ist, dass der Affekt noch nicht abgeflacht ist und der Täter 

keine Zeit zur Einschaltung von rationalen Überlegungen hatte. Wird eine 

Person in einem Lokal tätlich angegriffen und flieht der Angreifer, so ist auch 

dann noch von einem massgeblichen Affekt auszugehen, wenn der Täter sich 

zunächst eine Waffe hinter der Bar holt und erst auf der Strasse vor der Lokali-

tät auf seinen Kontrahenten schiesst.
1328

 Massgebend ist, ob die heftige Ge-

mütsbewegung auch bei einem kurzen zeitlichen Unterbruch und der räumli-

chen Zäsur fortbestand.
1329

  

Nur der Affekt muss unmittelbar vor der Tat vorliegen. Dies bedingt nicht, 

dass der Täter den Tötungsvorsatz spontan und unmittelbar vor der Tat gefasst 

haben muss.
1330

 Es ist möglich, dass eine Person den Beschluss zur Tötung 

vorgehend fasst und dann im Rahmen des tatsächlichen Tatgeschehens in eine 

heftige Gemütsbewegung versetzt wird und schliesslich unter deren Einfluss 

handelt. Jedoch spricht es gegen ein affektives Tathergehen, wenn der Täter 

eine Tötung als Abrechnung beziehungsweise als Racheakt begeht.
1331

 

(4) Verübung einer Tötung in einer heftigen Gemütsbewegung 

Unklar ist, wann genau eine Tat in einer heftigen Gemütsbewegung begangen 

wurde und ob dieses Erfordernis über die soeben beschriebene zeitliche Vo-

raussetzung hinausgeht. Es gibt grundsätzlich zwei mögliche Auslegungsvari-

anten. Es könnte zum einen rein darauf abgestellt werden, ob sich der Täter 

zum Tatzeitpunkt in einem emotionalen Sonderzustand befand, unabhängig 

davon, ob dies auch nur eine zufällige Begleiterscheinung darstellte. Oder es 

könnten nur die Konstellationen, in welchen der Affekt das Handeln des Täters 

– also die Tötung – tatsächlich beeinflusste, erfasst sein.
1332

  

    

1328  BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013, E. 3.3; ähnlich 

für das österreichische Recht FUCHS/REINDL-KRAUSKOPF, 14; KIENAPFEL/SCHROLL, 

§ 76 N 20. 
1329  BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013, E. 3.3; vgl. auch 

OGer ZH, Urteil vom 12. November 2014, SB140187, E. 4.2.2., wo zwischen dem af-

fektauslösenden Umstand und der Tat zumindest „wenige Minuten“ lagen. 
1330  THORMANN/OVERBECK, Zweiter Band, Art. 113 N 4; a.M. im österreichischen Recht 

FABRIZY, § 76 N 2. 
1331  OGer ZH, Urteil vom 5. Juli 2012, SB120026, E. 4.5. 
1332  Vgl. BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 7. 
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Mit der herrschenden Lehre ist davon auszugehen, dass unter dem Totschlag 

nur jener Affekt beachtlich ist, der sich in der Tat verwirklicht hat.
1333

 Er muss 

kausal für die Tatbegehung sein.
1334

 Für diesen Verwirklichungszusammen-

hang ist in der Regel notwendig, dass die Tat in einer Beziehung mit der hefti-

gen Gemütsbewegung steht. Hat das Opfer beispielsweise keinerlei Einfluss 

auf die Verursachung der heftigen Emotionalität, handelt es sich grundsätzlich 

um einen unbeachtlichen Affekt.
1335

 Hat zum Tatzeitpunkt eine heftige Ge-

mütsbewegung vorgelegen, welche sich nicht in der Tatbegehung manifestier-

te, so kann dies gegebenenfalls zu einer verminderten Schuldfähigkeit im Sin-

ne von Art. 19 StGB führen,
1336

 ist jedoch für die Feststellung des Totschlags 

nicht geeignet.  

In jedem Fall unbeachtlich ist die heftige Gemütsbewegung, welche erst nach 

der Tatausführung auftritt.
1337

 Ebenfalls nicht zu berücksichtigen ist ein Affekt, 

welcher den Täter vor der Tat ergriffen hat, wenn er die Tat selbst wieder in 

völliger Gemütsruhe ausführt.
1338

 

Nicht notwendig ist, dass die Entschlussfassung des Täters unter Affektein-

fluss geschieht.
1339

 Es ist denkbar, dass er sich für eine Tötung entscheidet und 

erst bei oder unmittelbar vor der Umsetzung des Plans in eine heftige Gemüts-

bewegung gerät, unter deren Einfluss er seinen vorangehenden Entschluss 

verwirklicht. Demnach schliessen Vorüberlegungen zur Tatbegehung die An-

    

1333  StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 113 N 3; DUPUIS et al., Art. 113 N 10; HERREN, 49; 

SCHWANDER, 510a; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 7; StGB-

Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 113 N 7; vgl. auch HAFTER, BT I, 16: 

„die heftige Gemütsbewegung hat ihn [den Täter] zur Tat geführt.“  
1334  BGE 108 IV 99, E. 3a; OGer ZH, Urteil vom 19. Dezember 2012, SB120131, E. III. 

2.5.5.; SCHWANDER, 510; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 7; jeweils mit 

Hinweis auf den italienischen Gesetzeswortlaut: „cedendo a una violenta commozione 

dell’animo“. In der österreichischen Lehre ebenso FUCHS/REINDL-KRAUSKOPF, 13; 

WK-MOOS, § 76 N 21; SbgK-VELTEN, § 76 N 90. 

 Hier ist noch darauf hinzuweisen, dass es fraglich ist, ob psychische Zustände – vorlie-

gend der Affekt – in einer naturwissenschaftlichen Kausalität zu einem Ereignis stehen 

können. WALDER, ZStrR 1977, 123, führte zur Kausalität allgemein aus, dass nur Er-

eignisse, nicht aber Zustände, kausal verbunden sein können. Demnach müsste man 

vorliegend konkretisieren: das Auftreten des Affekts (als Änderung des Gemütszu-

stands) muss kausal sein für die Tat. 
1335  OGer ZH, Urteil vom 29. Februar 2012, SB110597, E. III. 6.2. 
1336  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 7; vgl. zum Affekt als Grund für eine 

verminderte Schuldfähigkeit vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 4. b). 
1337  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 7; WALDER, ZStrR 1979, 161. 
1338  HERREN, 49. 
1339  DUPUIS et al., Art. 113 N 10; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 7. 
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wendbarkeit von Art. 113 StGB nicht eo ipso aus.
1340

 Sie dürften jedoch in 

Fällen der heftigen Gemütsbewegung sehr selten vorkommen. Eher denkbar 

sind Konstellationen mit Vorüberlegungen im Zusammenhang mit der grossen 

seelischen Belastung.
1341

 Dieses Kriterium ist in der Totschlagsklassifikation 

allerdings seit der Einführung des schweizerischen Strafgesetzbuches nicht 

mehr entscheidend. Nach den zuvor geltenden kantonalen Strafgesetzen war 

das Überlegungskriterium von zentraler Bedeutung. Eine nach Vorbedacht 

durchgeführte Tötung wurde zumeist als Mord qualifiziert, eine Tötung ohne 

Vorüberlegung demgegenüber als Totschlag.
1342

 

(5) Indikatoren für eine heftige Gemütsbewegung 

Wie bisher gesehen, muss die Tat insgesamt eine plötzliche Reaktion auf die 

unmittelbar auftretende heftige Gemütsbewegung darstellen.
1343

 Um eine sol-

che Tat zu erkennen, wird häufig auf verschiedene Indikatoren hingewiesen, 

welche auf eine affektiv motivierte Tötung schliessen lassen. Betrachtet wer-

den die Umstände, die sich im unmittelbaren Vorfeld des inkriminierten Ver-

haltens abspielten und Rückschlüsse auf die psychische Verfassung des Täters 

zum Tatzeitpunkt erlauben.
1344

 

Typischerweise präsentiert sich eine affektbedingte Tötung folgendermas-

sen:
1345

 

 fehlende Ankündigung der Tat; 

 Fehlen einer vorangehenden Tatbereitschaft;  

 keine Vorbereitungshandlungen; 

 Zusammenhang zwischen Provokation, Erregung und Tat;
1346

 

 nicht zielgerichteter Tatablauf; 

    

1340  BINDER, ZStrR 1952, 318; GRAVEN, ZStrR 1960, 134; HAFTER, BT I, 17; HERREN, 

49 ff.; THORMANN/OVERBECK, Zweiter Band, Art. 113 N 4. 
1341  StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 113 N 6; vgl. zur Tötung unter 

einer grossen seelischen Belastung hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. b). 
1342  BINDER, ZStrR 1952, 308 f.; vgl. auch COTTER, ZStrR 2004, 381. 
1343  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 7. 
1344  OGer ZH, Urteil vom 21. April 2010, SE090045, E. II. 5.2. 
1345  Liste mehrheitlich nach BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 6; vgl. auch 

OGer ZH, Urteil vom 14. Dezember 2011, SB110476, E. II. 2.1.2.; GeschwGer ZH, 

Urteil vom 13. Juni 1996, ZR 96/1997, 60 ff. 
1346  Vgl. auch MAIER/MÖLLER, 188. 
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 plötzliches und impulsives Tatgeschehen;
1347

 

 Einengung des Bewusstseinsfelds; 

 fehlende Detailerinnerung;
1348

 

 nachträgliche Unerklärbarkeit der eigenen Tat;
1349

 

 widersprüchliches und ambivalent wirkendes Nachtatverhalten.
1350

 

Bei einer in Folge eines Affekts bestehenden Erinnerungslücke ist indes Zu-

rückhaltung geboten. Gerade wenn die übrigen Aussagen des Täters kurz vor 

und nach der Tat relativ detailliert ausfallen, ist davon auszugehen, dass es sich 

bei der Amnesie um eine Schutzbehauptung handelt.
1351

 Zudem können Erin-

nerungsstörungen auch das Ergebnis eines Verdrängungsprozesses bezie-

hungsweise eines bewussten Nicht-Erinnern-Wollens sein.
1352

 Eine genaue 

Beurteilung der Amnesie kann nur eine gutachterliche Einschätzung lie-

fern.
1353

 

Aus der Rechtsprechung – teilweise unter Bezugnahme auf fachmännische 

Gutachten – können auch Gegebenheiten herausgearbeitet werden, welche 

gegen das Vorliegen einer affektiven Tötung sprechen: 

 länger andauernder Konflikt, welcher erst nach einiger Zeit in der Tö-

tung mündete;
1354

 

    

1347  So auch BGer, Urteil vom 14. Dezember 2007, 6B_418/2007, E. 2.3. 
1348  Eine Amnesie gilt jedoch nicht als Beweis für eine Affekttat; vgl. OGer ZH, Urteil vom 

12. November 2014, SB140187, E. 3.10.1. Die Erinnerungslücke kann indes Folge ei-

nes hochgradigen Affekts sein; vgl. MAIER/MÖLLER, 188. 
1349  Vgl. auch MAIER/MÖLLER, 189. 
1350  BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013, E. 3.3; um zu 

verifizieren, welchen Eindruck der Täter kurz nach der Tat erweckte, werden insbeson-

dere auch die Polizeiprotokolle einbezogen; vgl. OGer ZH, Urteil vom 12. Novem-

ber 2014, SB140187, E. 3.10.2; Urteil vom 30. April 2012, SB110690, E. Rechtliche 

Würdigung 3.3.2.2., der Täter küsste sein Opfer zwischen verschiedenen Schlägen (es 

ging i.c. um einen Affekt nach Art. 48 lit. c StGB); Urteil vom 14. Dezember 2011, 

SB110476, E. II. 5. 
1351  OGer ZH, Urteil vom 13. Juli 2012, SB110642, E. II.; vgl. auch ZERBES, 95, für die 

österreichische Lehre. 
1352  MAIER/MÖLLER, 188; vgl. auch BERNSMANN, NStZ 1989, 162; HORN, 163 ff.; LAM-

BERTI, Zeitschrift für Neuropsychologie 2009, 224; RAUCH, 204; SAß, Tiefgreifende 

Bewusstseinsstörung, 355; WALDER, ZStrR 1965, 55. 
1353  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 3. Kap. E. III. 
1354  BGer, Urteil vom 9. Oktober 2009, 6B_579/2009, E. 2.4. 
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 lange andauerndes Tatbegehen; im fraglichen Fall wurde das Opfer 

über längere Zeit hinweg zu Tode geprügelt;
1355

 

 plan- und zweckmässiges Vorgehen;
1356

 

 kaltblütige und konsequente Umsetzung der Tat;
1357

  

 besonnene Reaktionen während dem Tatablauf;
1358

 

 koordiniertes und kontrolliertes Nachtatverhalten;
1359

 

 komplexer Tatablauf;
1360

 

 Flucht nach der Tat;
1361

 

 fehlende Reue nach der Tat.
1362

 

Wie diese Liste schon zeigt, ist es nicht nur der Deliktsablauf selbst, welcher 

zur Bewertung hinzugezogen wird. Die Vorgeschichte der Tat kann hilfreiche 

Aufschlüsse über die psychische Situation des Täters zum eigentlichen Tat-

zeitpunkt geben.
1363

 Dabei ist jedoch anzumerken, dass nicht direkt den De-

liktshergang betreffende Elemente nur sehr zurückhaltend beachtet werden 

    

1355  BGer, Urteil vom 16. Juli 2009, 6B_337/2009, 6B_422/2009, E. 4.3; vgl. auch BGer, 

Urteil vom 24. September 2004, 6S.180/2004/gnd, E. 1.3, wo der Täter dem Opfer vo-

rausfuhr und ihm dann auflauerte, um die Tat unbeobachtet und risikolos ausführen zu 

können; Urteil vom 21. November 2011, 6B_384/2011, E. 2.2, wo es um den Affekt 

nach Art. 48 lit. c StGB ging. 
1356  BGer, Urteil vom 28. Februar 2011, 6B_829/2010, E. 4.4., der Täter hatte hier vor der 

Tat die Storen heruntergelassen; BGer, Urteil vom 11. September 2008, 6B_535/2008/ 

sst, E. 4.2 ff.; Urteil vom 24. September 2004, 6S.180/2004/gnd, E. 1.3, hier spricht das 

Gericht vom „normalpsychologisch organisierten Handlungsentwurf“; vgl. auch BGer, 

Urteil vom 19. Mai 2014, 6B_138/2013; OGer ZH, Urteil vom 5. November 2012, 

SB120039, E. 5.2.2., wo es um die heftige Gemütsbewegung nach Art. 48 lit. c StGB 

ging; Urteil vom 7. November 1963, SJZ 62/1966, S. 141; GeschwGer ZH, Urteil vom 

13. Juni 1996, ZR 96/1997, 62. 
1357  BGer, Urteil vom 11. September 2008, 6B_535/2008/sst, E. 4.2. 
1358  BGer, Urteil vom 24. September 2004, 6S.180/2004/gnd, E. 1.3. 
1359  BGer, Urteil vom 9. Oktober 2009, 6B_579/2009, E. 2.2 ff.; Urteil vom 11. Septem-

ber 2008, 6B_535/2008/sst, E. 4.2 ff.; GeschwGer ZH, Urteil vom 13. Juni 1996, 

ZR 96/1997, 62. 
1360  KantGer GR, Urteil vom 9. Oktober 2007, SF 06 21, E. 4ba. 
1361  KantGer GR, Urteil vom 9. Oktober 2007, SF 06 21, E. 4ba. 
1362  Vgl. COTTER, ZStrR 2004, 363, der dies zu Recht kritisiert.  
1363  BINDER, ZStrR 1952, 315; MAIER/MÖLLER, 189. 
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sollten. Aus einer fehlenden Reue nach der Tat kann etwa nicht schon die Ver-

neinung der Affekthandlung gefolgert werden.
1364

 

Insgesamt ist zu beachten, dass dies lediglich Indikatoren sind. Es muss in 

einer Gesamtbeurteilung der Sachlage entschieden werden, ob eine heftige 

Gemütsbewegung vorlag.
1365

 Wird sich auf die Umstände bezogen, so kann 

aus einzelnen Elementen kaum auf das Vorliegen eines Affekts geschlossen 

oder dieser verneint werden. Vielmehr müssen die verschiedenen Elemente 

zusammen beachtet und es muss im Gesamten darauf geschlossen werden, ob 

der Täter im Affekt handelte oder nicht. Der blosse Umstand, dass es vor der 

Tat zu Vorüberlegungen gekommen ist, schliesst die Anwendung von 

Art. 113 StGB nicht aus. Erscheint die Tat jedoch mehr als Folge eines langen 

und kaltblütig vorbereiteten Plans statt der heftigen Gemütsbewegung, ist 

nicht von einem Affektdelikt auszugehen.
1366

 Zur Bestimmung, ob ein Täter 

im Affekt gehandelt hat, ist ein fachmännisches Gutachten beizuziehen.
1367

 

bb)  Entschuldbarkeit der heftigen Gemütsbewegung 

Eine Tötung wird nicht alleine dadurch, dass sie in einer heftigen Gemütsbe-

wegung ausgeführt wurde, milder bestraft. Diese muss überdies nach den Um-

ständen entschuldbar sein. 

(1) Normative Bewertung nach ethischen Gesichtspunkten 

Mit der Entschuldbarkeit wird die Gemütsbewegung einer normativen Bewer-

tung nach ethischen Gesichtspunkten unterzogen.
1368

 Um entschuldbar zu sein, 

genügt es nicht, wenn ein Affekt aus den Umständen heraus psychologisch 

erklärbar ist. Vielmehr verlangen die Rechtsprechung und die Lehre, dass die 

Gegebenheiten die ausgelöste Erregung rechtfertigen und die Tötung dadurch 

    

1364  COTTER, ZStrR 2004, 382. 
1365  Ähnlich MAIER/MÖLLER, 189. 
1366  So schon KantGer VS, Urteil vom 27. Oktober 1972, ZWR 1973, S. 372. 
1367  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 3. Kap. 
1368  BGE 107 IV 161, E. 2; 107 IV 103, E. 2b/bb; 100 IV 150, E. 1; 82 IV 86, E. 1; 

CORBOZ, Volume I, Art. 113 N 11; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 9; 

WALDER, ZStrR 1979, 162; vgl. auch BGer, Urteil vom 1. November 2012, 

6B_23/2012, 6B_46/2012, E. 6. Im österreichischen Recht wird mit der „allgemeinen 

Begreiflichkeit“ ebenfalls eine normative Bewertung des Affekts vorgenommen; vgl. 

FUCHS/REINDL-KRAUSKOPF, 13; KIENAPFEL/SCHROLL, § 76 N 26; differenzierend 

SbgK-VELTEN, § 76 N 26, welche die in § 76 Ö-StGB geforderte Begreiflichkeit, als 

Teil der Zumutbarkeit und damit ebenfalls als Schuldmerkmal auffasst.  
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in einem milderen Licht erscheint.
1369

 Diese Begriffsdefinition ist allerdings 

problematisch. Die „Rechtfertigung“ ist die Begrifflichkeit, welche im Entste-

hungsprozess der Norm gerade als zu weitgehend empfunden und durch die 

Entschuldbarkeit ersetzt wurde.
1370

 Das Bundesgericht verwendet dennoch die 

Formulierung der gerechtfertigten heftigen Gemütsbewegung, da es davon 

ausgeht, dass der Inhalt der Voraussetzung mit der geänderten Ausdrucksweise 

nicht gewandelt worden sei.
1371

 Allerdings ist erkennbar, dass das Gericht 

diese Formulierung in neueren Entscheiden nicht mehr verwendet.
1372

 Die 

Entstehungsgeschichte der Totschlagsnorm ist so zu deuten, dass der Affekt 

nicht gerechtfertigt, sondern bei einer objektiven Betrachtungsweise als 

menschlich begreiflich beziehungsweise verständlich erscheinen muss.
1373

 

Für die Annahme der Entschuldbarkeit genügt es nicht, dass der Affekt 

menschlich begreifbar ist. Gefordert wird, dass ein Durchschnittsmensch der 

Rechtsgemeinschaft unter den gleichen objektiven Umständen ebenfalls in 

einen solchen Affekt geraten wäre oder zumindest leicht hätte geraten kön-

nen.
1374

 Die Affektbeherrschung ist in der betreffenden Situation demnach 

auch nach durchschnittlichen moralischen Vorstellungen nicht mehr zumut-

    

1369  BGE 108 IV 99, E. 3b; 107 IV 161, E. 2; 107 IV 103, E. 2b/bb; 82 IV 86, E. 1; BGer, 

Urteil vom 19. Juni 2014, 6B_748/2013, E. 2.2; vgl. auch StGB Kommentar-

DONATSCH, Art. 113 N 3; PIETH, BT, 18; SCHWANDER, 510; STRATENWERTH/JENNY/ 

BOMMER, § 1 N 30. 
1370  Prot. 1912, 147 ff.; GRAVEN, RSC 1966, 253 f.; PAHUD DE MORTANGES, FS-Bühler, 8; 

BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 9. 
1371  BGE 82 IV 86, E. 1. 
1372  Statt vieler BGer, Urteil vom 8. Dezember 2011, 6B_524/2010 und 6B_626/2011, 

E. 3.5.1. 
1373  Ebenso HAFTER, BT I, 17; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 9; THORMANN/ 

OVERBECK, Zweiter Band, Art. 113 N 5; vgl. auch BGE 108 IV 99, E. 3b; 107 IV 103, 

E. 2b/bb, wo aber jeweils auch davon gesprochen wird, dass die Gemütsbewegung „ge-

rechtfertigt“ sein muss. 
1374  BGE 108 IV 99, E. 3b; BGer, Urteil vom 29. Juli 2016, 6B_1149/2015, E. 3.1; Urteil 

vom 23. Januar 2015, 6B_600/2014, E. 3.1.2; Urteil vom 10. Juli 2012, 6B_246/2012, 

E. 2.4.1; Urteil vom 21. November 2011, 6B_384/2011, E. 2.2; Urteil vom 

1. Mai 2009, 6B_158/2009, E. 2; Urteil vom 1. Februar 2007, 6P.252/2006, E. 8.1; 

BINDER, ZStrR 1952, 338; CORBOZ, Volume I, Art. 113 N 13; DONATSCH, SR III, 16; 

BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 11; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 

N 30; WALDER, ZStrR 1965, 38; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 113 N 5. Einen ent-

sprechenden, an die schweizerische Rechtsprechung angelehnten, Vergleichsmasstab 

wendet die österreichische Lehre an; dazu BIRKLBAUER/HILF/TIPOLD, § 75 N 8; 

FABRIZY, § 76 N 3; FUCHS/REINDL-KRAUSKOPF, 13; KIENAPFEL/SCHROLL, § 76 N 26; 

WK-MOOS, § 76 N 29, 33; MOOS, ZStW 1977, 832. 
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bar.
1375

 Es ist zu betrachten, „wie sich ein vernünftiger Mensch unter densel-

ben äusseren Umständen verhalten hätte und ob dieser aus diesen Gründen 

ebenfalls nicht mehr in der Lage gewesen wäre, die Situation richtig einzu-

schätzen und sie zu meistern.“
1376

 Ungeschickt ist allerdings der Hinweis des 

Obergerichts Zürich, dass „für die Beurteilung der Entschuldbarkeit der Af-

fekttat nicht auf die subjektive Seite bzw. Befindlichkeit des individuellen 

Täters abzustellen [ist], sondern es ist mit dem Bundesgericht als Massstab 

vielmehr der rechtlich gesinnte Durchschnittsmensch zu nehmen.“
1377

 Zu prü-

fen ist hingegen genau, ob das subjektive Befinden des Täters entschuldbar ist. 

Aufgrund des objektiven Vergleichsmasstabs sind individuelle, beim Täter 

liegende Triggerfaktoren jedoch nicht berücksichtigbar.
1378

 

Das Kriterium der Entschuldbarkeit ist kein psychologischer Umstand. Viel-

mehr wird eine normative, ethische Beurteilung der Gemütsbewegung vorge-

nommen.
1379

 Demgegenüber stellt das Vorhandensein des Affekts das psycho-

logische Kriterium des Totschlags dar. Wird dieses bejaht, so ist der emotiona-

le Zustand des Täters folgerichtig psychologisch erklärbar. Das wiederum sagt 

allerdings noch nichts über die ethische Bewertung der Gemütsbewegung aus. 

So wird einer rein „psychologischen Theorie“
1380

 der Entschuldbarkeit entge-

gengehalten, dass sie grundsätzlich alle Affekte entschuldigen würde, also 

auch diejenigen des sexuell motivierten Lustmörders oder des Räubers, wel-

cher seinen Verfolger aus Aufregung erschiesst.
1381

 

Die ethische Bewertung stellt jedoch nicht die einzige Möglichkeit zur Klassi-

fizierung der Tötungsdelikte dar. So war unter der Geltung der kantonalen 

Strafgesetze das Kriterium der Vorüberlegung massgebend zur Unterscheidung 

zwischen Mord und Totschlag. Ob ein Täter überlegt gehandelt hatte oder 

nicht, ist eine rein psychologische Differenzierung. Erst mit der Einführung 

des eidgenössischen Strafgesetzbuches wurde eine ethische Bewertung hinzu-

gefügt.
1382

 Das geltende Recht kombiniert die psychologische mit einer ethi-

schen Voraussetzung. Abzulehnen ist eine übersteigerte, rein ethische Betrach-

    

1375  NOLL, BT I, 21; WALDER, ZStrR 1979, 164. 
1376  BGer, Urteil vom 27. April 2011, 6B_31/2011, E. 2.3.2. 
1377  OGer ZH, Urteil vom 23. Mai 2013, SB110725, E. IV. 3cb. 
1378  Vgl. dazu sogleich Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb). 
1379  NOLL, BT I, 20 f.; vgl. auch BINDER, ZStrR 1952, 309. 
1380  HURTADO POZO, Partie spéciale, 167. 
1381  HURTADO POZO, Partie spéciale, 167; NOLL, BT I, 19. 
1382  BINDER, ZStrR 1952, 309. Im österreichischen Recht wird für die allgemein begreifli-

che Gemütsbewegung gefordert, dass deren Ursache sittlich verständlich sein muss; 

vgl. FABRIZY, § 76 N 3; MOOS, ZStW 1977, 830. 
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tungsweise. So wurde teilweise verlangt, die heftige Gemütsbewegung müsse 

von höherem sittlichem Wert sein. Dabei lässt sich jedoch fragen, ob ein Af-

fekt dieser Anforderung überhaupt je entsprechen kann. Eine ethische Bewer-

tung ist sachgerecht an den Vergleichsmassstab der besonnenen Durch-

schnittsperson zu knüpfen. Damit wird das objektiv Zumutbare als Ver-

gleichswert eingeführt.
1383

 Eine solche objektive Betrachtung nach ethischen 

Grundsätzen ist typisch für die juristische Bewertung von Emotionszustän-

den.
1384

 

(2) Beachtung der Ausgangssituation 

Ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Entschuldbarkeit ist die Aus-

gangssituation. Es wird darauf abgestellt, ob der Täter aufgrund der Umstände 

unmittelbar vor der Tatbegehung nachvollziehbar in einen Affekt geraten war 

beziehungsweise ob eine besonnene Person unter den gleichen Umständen 

ebenfalls von einer heftigen Gemütsbewegung erfasst worden wäre. Zu beach-

ten sind der Tat unmittelbar vorangegangene Verletzungen oder Schädigungen 

der höchstpersönlichen Rechtsgüter des Täters.
1385

 

Dieses Element ist zu Recht massgebend für die Prüfung der Entschuldbarkeit. 

So ist aus der psychologischen und neurologischen Forschung bekannt, dass 

ein Affekt in der Regel auf eine äussere Reizung hin erfolgt.
1386

 Dementspre-

chend ist auch für die strafrechtliche Bewertung entscheidend, ob die Umstän-

de unmittelbar vor der Tat tatsächlich ausschlaggebend für die emotionale 

Sondersituation des Täters waren. Das Bundesgericht geht so weit, dass es 

andeutet, ein Affekt könne ohne psychische oder physische Auseinanderset-

zung zwischen Täter und Opfer nicht entschuldbar sein.
1387

 Diese Handhabung 

erfasst zwar die weitaus häufigsten Fälle des Totschlags, ist jedoch zu weit-

greifend. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Affekt auch aus ande-

ren Gründen als einer Konfliktsituation zwischen Täter und Opfer entstehen 

und als entschuldbar betrachtet werden kann. Es sind insbesondere auch das 

    

1383  WALDER, ZStrR 1979, 164 f.; vgl. auch KantGer GR, Urteil vom 25. November 1970, 

PKG 1970, S. 47. Kritisch zur sittlichen Rechtfertigung im österreichischen Recht WK-

MOOS, § 76 N 31. 
1384  Vgl. AVERILL, 112 f. 
1385  So in der österreichischen Literatur SbgK-VELTEN, § 76 N 81. 
1386  Vgl. vorne Erster Teil 1. Kap. C. II. und Erster Teil 1. Kap. D. II. 2. a). 
1387  BGer, Urteil vom 23. Januar 2015, 6B_600/2014, E. 3.2; vgl. auch BGer, Urteil vom 

1. Februar 2007, 6P.252/2006, E. 8.1. In der österreichischen Lehre ähnlich WK-

MOOS, § 76 N 50, der davon ausgeht, dass beim „wildfremden“ Opfer keine allgemeine 

Begreiflichkeit bestehen kann; SbgK-VELTEN, § 76 N 88. 
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Verhalten Dritter sowie andere objektive Umstände zu beachten.
1388

 In jedem 

Fall ist für die Entschuldbarkeit zu beurteilen, ob auch eine besonnene Durch-

schnittsperson der Rechtsgemeinschaft in der gleichen Situation ebenfalls in 

einen gleichen Gemütszustand wie der Täter geraten wäre. Als affektauslösen-

de Gegebenheiten kommen regelmässig nur dramatische Ereignisse in Fra-

ge.
1389

  

Die meisten Tötungen, bei welchen die Frage nach der Qualifikation als Tot-

schlag geprüft wird, zeichnen sich durch eine bestimmte Täter-Opfer-

Beziehung aus. Es sind mehrheitlich spezielle Vorkommnisse zwischen Täter 

und Opfer, die für die Entscheidung über die Entschuldbarkeit herangezogen 

werden.
1390

 

Die Ausgangssituation kann zur Entschuldbarkeit einer heftigen Gemütsbewe-

gung führen, wenn sich zwischen dem Täter und dem Opfer kurz vor der Tat 

eine Auseinandersetzung ereignet hat. In verschiedenen Urteilen wird zur Be-

urteilung der Entschuldbarkeit auf einen Streit zwischen den betroffenen Per-

sonen abgestellt.
1391

 Handelt es sich dabei um einen schweren Konflikt, bei-

spielsweise indem der Täter durch sein späteres Opfer verletzt wird, ist anzu-

nehmen, dass auch ein durchschnittlicher Mensch in einen Affekt geraten wä-

    

1388  BGE 119 IV 202, E. 2a; BGer, Urteil vom 2. September 2014, 6B_104/2014, E. 2.2; 

Urteil vom 21. Februar 2013, 6B_687/2012, E. 1.2; Urteil vom 1. November 2012, 

6B_23/2012, 6B_46/2012, E. 6.2; Urteil vom 21. November 2011, 6B_384/2011, 

E. 2.2; Urteil vom 1. Mai 2009, 6B_158/2009, E. 2; Urteil vom 1. Februar 2007, 

6P.252/2006, E. 8.1. 
1389  BGE 119 IV 202, E. 2a; BGer, Urteil vom 10. Juli 2012, 6B_246/2012, E. 2.4.1; Urteil 

vom 21. November 2011, 6B_384/2011, E. 2.2; Urteil vom 22. Mai 2009, 

6B_105/2009, E. 3.1; Urteil vom 1. Mai 2009, 6B_158/2009, E. 2; Urteil vom 1. Feb-

ruar 2007, 6P.252/2006, E. 8.1. 
1390  Anderes dürfte für die entschuldbare heftige Gemütsbewegung nach Art. 48 lit. c StGB 

gelten; vgl. dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. II. 3. Gerade bei Delikten, die sich nicht 

durch eine Täter-Opfer-Konstellation auszeichnen, dürften andere Umstände zur Her-

vorrufung einer heftigen Gemütsbewegung eine grössere Rolle spielen. Auch im deut-

schen Schrifttum wird darauf hingewiesen, dass die Täter-Opfer-Beziehung bei Affekt-

delikten entscheidend ist; teilweise wird gar gefordert, dass sie zum wichtigsten Krite-

rium über die strafrechtliche Beachtlichkeit des Affekts werden soll; vgl. dazu ausführ-

lich BERNSMANN, NStZ 1989, 162 ff. m.w.H.; BLAU, FS-Tröndle, 112 f. 
1391  So etwa BGE 108 IV 99; 100 IV 150; BGer, Urteil vom 29. Juli 2016, 6B_1149/2015, 

E. 3; Urteil vom 19. Juni 2014, 6B_748/2013, E. 2.3; Urteil vom 24. Oktober 2013, 

6B_345/2013 und 6B_366/2013, E. 3.3; Urteil vom 22. August 2013, 6B_305/2013, 

E. 4.3.2; Urteil vom 27. April 2011, 6B_31/2011. 
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re.
1392

 Ist eine Auseinandersetzung jedoch nicht schwer oder brutal, so ist sie 

nicht geeignet, einen Affekt als entschuldbar erscheinen zu lassen.
1393

 Ein „ba-

naler“ Streit vermag die Entschuldbarkeit nicht zu begründen, selbst wenn das 

Gegenüber Gegenstände des Täters auf den Boden wirft und beschädigt.
1394

  

Kommt die Auseinandersetzung für den Täter nicht überraschend, spricht dies 

gegen dies Entschuldbarkeit eines daraus entstehenden Affekts. Dies gilt etwa, 

wenn sich Täter und Opfer häufig streiten
1395

 oder wenn es sich um einen 

normalen Konflikt im Ablösungsprozess eines Teenagers von seinen Eltern 

handelt, selbst wenn das Verhalten kränkend ist und über den üblichen Um-

gangston in einer Familie hinausgeht.
1396

 Entstand der Streit wegen einer 

Handlung des Opfers, die klar zum Schutz des Täters gedacht war und von 

diesem auch so verstanden wurde, kann er die aus dem Streit ausgelöste hefti-

ge Gemütsbewegung nicht entschuldigen. Dies wurde in einem Fall angewen-

det, in welchem das Opfer dem Täter zu dessen Schutz Drogen vorenthielt und 

in einen Tresor sperrte.
1397

 

Als auslösende Umstände einer heftigen Gemütslage sind auch Beziehungs-

probleme zu berücksichtigen.
1398

 Diesbezüglich ist die Praxis allerdings sehr 

zurückhaltend. Liegt eine Trennung schon längere Zeit zurück, kann sie einen 

Affekt nicht entschuldigen.
1399

 Wird die Ex-Partnerin einige Zeit nach der 

Trennung mit einem anderen Mann gesehen, vermag dies keine nach den Um-

    

1392  BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013, E. 3.3; OGer ZH, 

Urteil vom 19. Dezember 2012, SB120131, E. III. 2.5.5., i.c. schoss das Opfer auf den 

Täter, wodurch dieser einen oberflächlichen Halsdurchschuss erlitt. 
1393  BGer, Urteil vom 29. Juli 2016, 6B_1149/2015, E. 3.3, wo das Gericht ausführt es sei 

Fraglich, wie sich der Täter „infolge einer kurzen Auseinandersetzung mit der Privat-

klägerin zur fraglichen Tat hinreissen lassen konnte“; Urteil vom 19. Juni 2014, 

6B_748/2013, E. 2.3; Urteil vom 16. Juni 2011, 6B_66/2011, E. 4.4. 
1394  BGer, Urteil vom 27. April 2011, 6B_31/2011, E. 2.4.1. 
1395  OGer ZH, Urteil vom 14. Dezember 2011, SB110476, E. II. 5.; ähnlich Geschw-

Ger ZH, Urteil vom 13. Juni 1996, ZR 96/1997, 62. 
1396  BGer, Urteil vom 22. August 2013, 6B_305/2013, E. 4.5, i.c. erklärte die Tochter, sie 

habe es nicht nötig, zu Hause zu sein, da sie auf den Strich gehen werde; vgl. auch den 

Entscheid der Vorinstanz: OGer ZH, Urteil vom 26. November 2012, SB120260, 

E. Zum Vorwurf betreffend Mord 4.3.4.2. 
1397  OGer ZH, Urteil vom 14. Dezember 2011, SB110476, E. II. 2.1.3. 
1398  Dies erscheint nur folgerichtig, zeichnen sich Intimizide doch vermehrt durch ein im-

pulsives, ungeplantes Tatvorgehen aus; vgl. GREUEL, Eskalationsdynamik, 143. In der 

österreichischen Lehre führen FUCHS/REINDL-KRAUSKOPF, 12, aus, dass der Totschlag 

zumeist ein Beziehungsdelikt ist.  
1399  BGer, Urteil vom 21. Februar 2013, 6B_687/2012, E. 1.3; vgl. auch BGer, Urteil vom 

1. Februar 2007, 6P.252/2006, E. 8.2. 
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ständen entschuldbare heftige Gemütsbewegung hervorzurufen.
1400

 Herrscht 

zwischen den betreffenden Partnern schon länger eine Krise, ist ein Streit nicht 

überraschend und kann eine besonnene Person daher nicht in einen Affekt 

versetzen.
1401

 Gleiches gilt, wenn eine Frau seit geraumer Zeit weiss, dass ihr 

Partner eine andere Freundin hat. Dann kann die Aufforderung zur Rückgabe 

des Wohnungsschlüssels nicht so überraschend kommen, dass ein besonnener 

Mensch dadurch in einen Affekt geraten wäre.
1402

 Auch Handlungen eines 

Partners, die Hoffnungen auf einen Fortbestand der Beziehung machen, wel-

che dann doch nicht erfüllt werden, können die Entschuldbarkeit nicht begrün-

den.
1403

 Nichts anderes ist anzunehmen, wenn die ehemalige Partnerin die 

Bitte um eine letzte Möglichkeit der Wiederversöhnung ausschliesst.
1404

 Ent-

sprechendes gilt, wenn sich eine Person über mehrere Stunden weigert, aus der 

Wohnung ihrer Partnerin zu gehen.
1405

 Die Ankündigung der Partnerin, sie 

habe noch Gefühle für den Ex-Mann, ist ebenfalls ungeeignet, bei einer be-

sonnenen Person einen Affekt hervorzurufen.
1406

 Der „Eindringling“ in eine 

Ehe muss grundsätzlich davon ausgehen, dass sein Partner oder seine Partnerin 

weiterhin mit dem Ehepartner eine Beziehung führt. Etwas anderes kann nur 

gelten, wenn die feste aussereheliche Lebensgemeinschaft eine daneben bloss 

noch formell bestehende Ehe verdrängt.
1407

 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass Beziehungsprobleme und Trennungen 

einen normalen Teil des menschlichen Zusammenlebens darstellen. Daher 

gerät eine durchschnittlich besonnene Person der Rechtsgemeinschaft auf-

grund einer solchen Situation nicht leichthin in einen Affekt. Etwas anderes 

dürfte nur für Extremsituationen gelten. Zu denken ist etwa an den Fall, dass 

der Intimpartner in flagranti beim Fremdgehen erwischt wird.
1408

 Wird die 
    

1400  BGer, Urteil vom 21. Februar 2013, 6B_687/2012, E. 1.6; ähnlich BGer, Urteil vom 

1. November 2012, 6B_23/2012, 6B_46/2012, E. 6.2. 
1401  BGer, Urteil vom 26. August 2015, 6B_271/2015, E. 2.2.2; Urteil vom 21. Juli 2014, 

6B_547/2014, E. 2.2; vgl. auch KantGer JU, Urteil vom 28. November 2013, E. 6.1. 
1402  OGer ZH, Urteil vom 17. Februar 2014, SB130458, E. Sanktion 3.3. 
1403  BGE 82 IV 86; OGer ZH, Urteil vom 12. November 2014, SB140187, E. 4.2.2. 
1404  BGer, Urteil vom 21. Februar 2013, 6B_687/2012, E. 1.4. 
1405  BGer, Urteil vom 19. Juni 2014, 6B_748/2013, E. 2.3. 
1406  BGer, Urteil vom 2. September 2014, 6B_104/2014, E. 2.2, wobei die Ablehnung von 

Art. 113 StGB hauptsächlich darauf beruht, dass zwischen dieser Aussage und der Tat 

zwei Stunden vergangen sind.  
1407  So WK-MOOS, § 76 N 42, für das österreichische Recht. 
1408  So etwa OGer ZH, Urteil vom 30. April 2012, SB110690, E. Rechtliche Würdigung 

3.3.2.2., wo es jedoch um die Strafmilderung nach Art. 48 lit. c StGB ging; vgl. auch 

OGer LU, Urteil vom 27. Juni 1990, LGVE 1990 I, Nr. 51, E. b. Diese Konstellation ist 

wohl die prototypische Affekttat; vgl. BIRKLBAUER/HILF/TIPOLD, § 75 N 8, die dies je-
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Ehefrau jedoch angezogen bei einer anderen Person im Zimmer, in dem sich 

auch noch eine Drittperson aufhält, angetroffen, kann nicht darauf geschlossen 

werden, es sei zwischen der Ehefrau und der anderen Person zu sexuellen 

Handlungen gekommen. Daher wurden die daraus hervorgehende Wut und 

starke Eifersucht vom zuständigen Gericht als nicht entschuldbar erachtet.
1409

 

Überhaupt gilt starke Eifersucht zwar in der Regel als heftige Gemütsbewe-

gung im Sinne von Art. 113 StGB, die Entschuldbarkeit entfällt jedoch, wenn 

der Partner keinen ausreichenden Grund dafür liefert.
1410

 Ausserdem ist zu 

beachten, dass sich die gesellschaftliche Einstellung zur Sexualität verändert 

hat; dies muss bei der objektiven Beurteilung eines Affekts berücksichtigt 

werden. Demnach dürfte heute fraglich erscheinen, ob eine durchschnittlich 

besonnene Person durch das Fremdgehen des Partners in einen Affekt versetzt 

wird. Zu berücksichtigen sind allerdings die jeweiligen Umstände. 

Auch wenn eine Beziehung beendet wird und dies ausländerrechtliche Konse-

quenzen für eine der Parteien mit sich zieht, erscheint eine darauf beruhende 

heftige Gemütsbewegung nicht als entschuldbar.
1411

 Diesbezüglich ist jedoch 

darauf hinzuweisen, dass dies nicht als Pauschalschluss angenommen werden 

darf. Es genügt nicht, zu beurteilen, ob eine Durchschnittsperson aufgrund von 

ausländerrechtlichen Auswirkungen einer Trennung ebenfalls in einen Affekt 

geraten wäre. Vielmehr sind die genauen Folgen zu beachten. So wäre etwa zu 

prüfen, ob eine Person, bei welcher eine Trennung dazu führt, dass sie in ein 

Land ausreisen muss, in welchem sie seit langer Zeit nicht mehr gewesen ist 

und in dem sie keinerlei soziales Umfeld mehr hat, in eine heftige Gemütsbe-

wegung geraten würde. Aufgrund der relevanten gesetzlichen Regelungen im 

AuG
1412

 ist ein solcher Fall allerdings nur selten anzutreffen. Ein Affekt ist 

daher auch bei dieser Fallkonstellation höchstens in Extremfällen entschuld-

bar. 

    

doch hinterfragen; MAIER/MÖLLER, 184; siehe WK-MOOS, § 76 N 41, für die österrei-

chische Lehre. 
1409  OGer ZH, Urteil vom 21. April 2010, SE090045, E. II. 5.2.7. 
1410  OGer AG, Urteil vom 14. Mai 1981, AGVE 1981, S. 76, E. 3., in der wahnhaften 

Eifersucht könnte höchstens ein bloss bei der Schuldfähigkeit zu beachtendes abnormes 

Persönlichkeitsmerkmal liegen; vgl. dazu hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb) 

(6). 
1411  BGer, Urteil vom 21. Februar 2013, 6B_687/2012, E. 1.5. 
1412  Gemäss Art. 42 und 43 AuG hat eine Person, welche mit einem Schweizer Bürger oder 

einem Ausländer mit einer Niederlassungsbewilligung verheiratet ist, Anspruch auf die 

Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, welche nach 5 Jahren in eine Niederlassungs-

bewilligung umgewandelt wird. Letzere kann nicht ausschliesslich wegen der Tren-

nung widerrufen werden. 
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Wird ein Täter von seinem Opfer angegriffen, so kommt es auf die Intensität 

und die Ernsthaftigkeit des Angriffs an. Handelt es sich bloss um einen ver-

hältnismässig leichten Angriff, kann er nicht zur Entschuldbarkeit eines Af-

fekts führen.
1413

 So genügt der Angriff mit einem Molankegel und einer 

Baustellenlampe gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht, um eine 

besonnene Person derart in Angst zu versetzen, dass sie im Moment der Tö-

tungshandlung nur noch beschränkt fähig ist, ihr Verhalten zu steuern, und 

dem Angreifer darum mit einem Taschenmesser in die Brust sticht.
1414

 Eben-

falls unbeachtlich ist ein Angriff, wenn die Bedrohungssituation nicht mehr 

besteht;
1415

 etwa wenn der unbewaffnete Gegner bereits von der Polizei um-

ringt ist und daher keine Bedrohung mehr darstellt.
1416

 Wird eine Person je-

doch durch einen körperlich stark überlegenen Gegner mit Faustschlägen und 

Fusstritten angegriffen, ist ein daraus entstehender Affekt entschuldbar.
1417

 

Zu den massgebenden Umständen zählen auch Provokationen durch das späte-

re Opfer. Es ist dabei entscheidend, ob eine besonnene Person ebenfalls zu 

einer heftigen Gemütsbewegung provoziert worden wäre.
1418

 In verschiedenen 

Urteilen setzten sich Gerichte mit Provokationen auseinander. Dabei kommt es 

immer auf eine objektive Bewertung an; die subjektive Einschätzung des Tä-

ters ist nicht relevant. Selbst wenn sich jemand durch einen „schrägen“ Blick 

provoziert fühlt, kann dies unter Anwendung des Vergleichs mit der Durch-

schnittsperson nicht zur Entschuldbarkeit führen.
1419

 Die Praxis ist sehr zu-

rückhaltend mit der Annahme der Entschuldbarkeit gestützt auf Provokationen 

und Kränkungen. So verstehe „sich von selbst, dass der Täter ein gewisses 

Mass an Kränkung und Provokation zu vertragen hat.“
1420

 Handelt es sich 

jedoch um eine handgreifliche und verbale Provokation, kann dies einen Af-

fekt unter Umständen entschuldigen.
1421

 

    

1413  BGer, Urteil vom 13. Juli 2009, 6B_239/2009, E. 4.4. 
1414  BGer, Urteil vom 13. Juli 2009, 6B_239/2009, E. 3.4. 
1415  BGer, Urteil vom 20. Mai 2010, 6B_304/2010, E. 2.4; Urteil vom 13. April 2010, 

E. 2.2. 
1416  BGer, Urteil vom 13. April 2010, E. 2.2. 
1417  BGE 102 IV 228, E. 2. 
1418  BGer, Urteil vom 8. Dezember 2011, 6B_524/2010 und 6B_626/2011, E. 3.6; Urteil 

vom 16. Juni 2011, 6B_66/2011, E. 4.3.2. 
1419  BGer, Urteil vom 30. September 2010, 6B_527/2010. 
1420  OGer ZH, Urteil vom 26. November 2012, SB120260, E. Zum Vorwurf betreffend 

Mord 4.3.4.1. 
1421  OGer ZH, Urteil vom 17. Januar 2012, SB110524, E. Strafzumessung 1., im vorliegen-

den Fall geht es jedoch um die Entschuldbarkeit nach Art. 48 lit. c StGB. 
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Häufige Anwendungsfälle von provozierenden Umständen sind Beleidigun-

gen. Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass eine besonnene Person 

durch eine Beschimpfung nicht in eine heftige Gemütsbewegung versetzt 

wird, welche ihre Verhaltenskontrolle erschwert.
1422

 Dies gilt insbesondere 

dann, wenn der Täter sich an der verbalen Auseinandersetzung aktiv beteiligte 

und sein Opfer ebenfalls beleidigte.
1423

 Übliche Sticheleien und Hänseleien 

wegen der Korpulenz des Täters werden ebenfalls nicht als Grund für eine 

entschuldbare heftige Gemütsbewegung anerkannt.
1424

 Auch beleidigende 

Aussagen über Herkunft oder Hautfarbe sind grundsätzlich nicht geeignet, 

eine durchschnittlich besonnene Person in eine heftige Gemütsbewegung zu 

versetzen.
1425

 Umso mehr muss das Gleiche für unbedeutende und geringfügi-

ge Beleidigungen gelten.
1426

 Pflegen die Beteiligten ohnehin einen rauen Um-

gangston untereinander, so hindert dies die Annahme der Entschuldbarkeit 

ebenso bei schwerwiegenden und vulgären Beleidigungen.
1427

 Im Einzelfall 

hat das Bundesgericht die Entschuldbarkeit des Affekts aufgrund von Ehrver-

letzungen jedoch auch schon anerkannt. Führt eine Beleidigung dazu, dass der 

beschimpften Person gerade die Lage vorgeworfen wird, welche ihr die andere 

Person durch Gewaltanwendungen aufgezwungen hatte, so kann dies einen 

Affekt als entschuldbar erscheinen lassen.
1428

 Auch bei verbalen Beleidigun-

gen kommt es demnach darauf an, ob diese von so schwerwiegender Natur 

sind, dass eine besonnene Person in der gleichen Lage ebenfalls in eine heftige 

Gemütsbewegung geraten wäre.  

Eine ähnliche Zurückhaltung wie für Beleidigungen gilt für Drohungen. Auch 

Das Bundesgericht hält hier gleichermassen fest, dass Äusserungen, selbst 

wenn sie in einem drohenden Tonfall getätigt werden, eine besonnene Person 

    

1422  BGer, Urteil vom 22. August 2013, 6B_305/2013, E. 4.3.2: „Schwein und Arschloch“; 

Urteil vom 8. Dezember 2011, 6B_524/2010 und 6B_626/2011: „Ich bumse deine Fa-

milie“; Urteil vom 16. Juli 2009, 6B_337/2009 und 6B_422/2009, E. 4.3: „picka“ (kro-

atisch für Fotze); OGer ZH, Urteil vom 13. Juli 2012, SB110642, E. III.; Urteil vom 

5. Juli 2012, SB120026, E. 4.5: „kleiner Furz“ sowie die Aussage die Mutter des Ge-

genübers zu ficken; Urteil vom 14. Dezember 2011, SB110476, E. II. 5.: „Schlampe“, 

„Fuzze“.  
1423  BGer, Urteil vom 19. April 2011, 6B_876/2010, E. 2.2. 
1424  BGer, Urteil vom 16. Juli 2009, 6B_337/2009, 6B_422/2009, E. 4.3. 
1425  OGer ZH, Urteil vom 10. Oktober 2013, SB130154, E. Rechtliche Würdigung 2.3. 
1426  OGer ZH, Urteil vom 14. November 2011, SB110521, E. II. 2.2.2.: „verzell doch nöd 

so en Seich“, zusammen mit ungewolltem Duzen.  
1427  BGer, Urteil vom 16. Juli 2009, 6B_337/2009, 6B_422/2009, E. 4.3. 
1428  BGE 100 IV 150, E. 2d, die Täterin wurde von ihrem Schwager, welcher sie jahrelang 

mit massiver Gewalt zum Geschlechtsverkehr gezwungen hat, als Hure beschimpft. 
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in der Regel nicht in einen Affekt versetzen.
1429

 Etwas anderes muss allerdings 

gelten, wenn eine schwere Drohung so ausgesprochen wird, dass ihre Ernst-

haftigkeit anzunehmen ist. Dies kann eine besonnene Person in eine heftige 

Gemütsbewegung versetzen. 

Unerwünschte Avancen sexueller Natur vermögen einen daraus resultierenden 

heftigen Zorn nicht zu erklären. Eine besonnene Person würde die Annähe-

rungsversuche ablehnen und gegebenenfalls die Örtlichkeit verlassen.
1430

 

Die Zufügung eines Vermögensschadens ist kaum von Beachtung für die Ent-

schuldbarkeit.
1431

 Eine Ausnahme von diesem Grundsatz dürfte nur dann be-

stehen, wenn es sich um eine symbolisch schwere Verletzung handelt, indem 

etwa ein Gegenstand mit besonderem Affektionswert zerstört wird oder wenn 

dem Täter ein sehr grosser Schaden zugefügt wird, der ihn besonders schwer 

trifft.
1432

 

Alle der beschriebenen Ausgangssituationen können fast nur dann zur Beja-

hung der Entschuldbarkeit eines Affekts führen, wenn der Täter von der Situa-

tion überrascht wird.
1433

 Ist er sich der problematischen Ausgangssituation 

bewusst, kann nicht leichthin davon ausgegangen werden, dass eine besonnene 

Person ebenfalls in einen gefühlsmässigen Zustand geraten wäre, welcher ihre 

Selbstbeherrschung beeinträchtigt hätte.
1434

  

Die Entscheidung über die Entschuldbarkeit ist eine Gesamtbeurteilung. Der 

Nachweis, dass der Täter provoziert oder angegriffen wurde, genügt für sich 

alleine noch nicht zu ihrer Begründung.
1435

 Es müssen alle Umstände der Tat 

abgewogen und beurteilt werden. Dementsprechend ist es in der Regel nicht 

nur eine Provokation beziehungsweise eine Beleidigung, welche zu bewerten 

ist. Vielfach muss ein komplexes Handlungsgeschehen analysiert werden, um 

zu entscheiden, ob die Umstände auch eine andere Person der Rechtsgemein-

    

1429  BGer 6B_524/2010 und 6B_626/2011 vom 8. Dezember 2011, E. 3.6: „Ich werde 

wiederkommen, dann wirst du mich kennenlernen“. 
1430  BGer, Urteil vom 23. Januar 2015, 6B_600/2014, E. 3.2. 
1431  So etwa verneint in BGer, Urteil vom 27. April 2011, 6B_31/2011. 
1432  So SbgK-VELTEN, § 76 N 81, für das österreichische Recht. 
1433  Dies wird etwa auch beim Affekt nach Art. 16 Abs. 2 StGB angenommen; vgl. vorne 

Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. b) cc) (2). 
1434  Vgl. insbesondere für Beziehungsdelikte COTTER, ZStrR 2004, 381, der jedoch nicht 

speziell von der Entschuldbarkeit spricht, sondern lediglich die Annahme des Tot-

schlags befürwortet.  
1435  THORMANN/OVERBECK, Zweiter Band, Art. 113 N 5; ebenso SbgK-VELTEN, § 76 N 82, 

für das österreichische Recht. 
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schaft in eine heftige Gemütsbewegung versetzt hätten. Als Folge dessen las-

sen sich nur zurückhaltend allgemein gültige Aussagen treffen. Gerade bei 

Beziehungsschwierigkeiten kann man zwar erkennen, dass diese grundsätzlich 

kaum zur Entschuldbarkeit eines Affekts führen; um der Gesamtbeurteilung 

gerecht zu werden, müssen jedoch alle relevanten Umstände beachtet werden, 

weshalb eine heftige Gemütsbewegung im Extremfall entschuldbar sein kann.  

(3) Keine Beachtung eines selbstverschuldeten Affekts 

Eine schwierige Frage ist, ob ein Affekt, welcher auf einer Situation beruht, 

die vom Täter mitverursacht wurde, beachtet werden kann. Art. 113 StGB 

erfordert kein Fehlen jeglicher Schuld an der Entstehung der heftigen Gemüts-

bewegung auf Seiten des Täters.
1436

 Lehre und Rechtsprechung gehen jedoch 

davon aus, dass ein Affekt nur dann entschuldbar sein kann, wenn er oder die 

Umstände, durch welche er ausgelöst wurde, nicht ausschliesslich oder über-

wiegend auf der Schuld des Täters beruhen.
1437

 Dazu wird vielfach ausgeführt, 

dass vor allem Affekte entschuldbar seien, die durch Provokation, Kränkung, 

physische Misshandlung oder eine Notlage verursacht wurden, nicht jedoch 

solche, die vorwiegend egoistischen oder anderen niederen Trieben entsprin-

gen.
1438

 Auf welchen Impulsen ein Affekt genau beruht, kann indes kaum je 

    

1436  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 10; anders z.B. § 213 D-StGB, wo der 

Zustand „ohne eigene Schuld“ hervorgerufen sein muss.  
1437  BGE 108 IV 99, E. 3c; 107 IV 103, E. 2b/bb; BGer, Urteil vom 19. Juni 2014, 

6B_748/2013, E. 2.2; Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013, 

E. 3.1; Urteil vom 22. August 2013, 6B_305/2013, E. 4.3.2; Urteil vom 1. Novem-

ber 2012, 6B_23/2012 und 6B_46/2012, E. 6; Urteil vom 21. November 2011, 

6B_384/2011, E. 2.2; Urteil vom 27. April 2011, 6B_31/2011, E. 2.3.2; Urteil vom 

1. April 2010, 6B_158/2010, E. 3.1.1; Urteil vom 1. Mai 2009, 6B_158/2009, E. 2; Ur-

teil vom 17. Juli 2008, 6B_289/2008, 6B_290/2008/sst, E. 6.4; CORBOZ, Volume I, 

Art. 113 N 12; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 113 N 4; DONATSCH, SR III, 16; PI-

ETH, BT, 18; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 10; STRATENWERTH/WOHL-

ERS, Art. 113 N 5; WALDER, ZStrR 1979, 164; WALDER, ZStrR 1965, 38; zu weit geht 

das BGer, wenn es die Entschuldbarkeit schon in Frage stellt, wenn der Täter an der 

Ausgangssituation „zumindest mitverantwortlich“ war, so jedoch BGer, Urteil vom 

8. Dezember 2011, 6B_524/2010 und 6B_626/2011, E. 3.6. Ähnlich die österreichische 

Lehre; dazu WK-MOOS, § 76 N 47 ff.; SbgK-VELTEN, § 76 N 84 f.  
1438  BGE 107 IV 161, E. 2; 100 IV 150, E. 1; 82 IV 86, E. 1; BGer, Urteil vom 1. Juli 2016, 

6B_1197/2015, E. 2.5; Urteil vom 21. Februar 2013, 6B_687/2012, E. 1.2; OGer ZH, 

Urteil vom 14. Dezember 2011, SB110476, E. II. 2.1.3.; KantGer VS, Urteil vom 

27. Oktober 1972, ZWR 1973, S. 372; DONATSCH, SR III, 16; HURTADO POZO, Partie 

spéciale, 171; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 10; STRATENWERTH/WOHL-

ERS, Art. 113 N 5. Ähnlich das Verständnis in Österreich, wo oft von niedrigen Be-
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exakt belegt werden. Entscheidend kann nur sein, dass der Hauptgrund für die 

Konflikteskalation bei einem anderen Menschen oder unglücklichen Gege-

benheiten und nicht beim Täter liegt.
1439

 

Gerade bei der Beachtung der zuvor beschriebenen Ausgangssituation ist das 

Verhalten des Täters einschlägig. Trägt er die Haupt- oder zumindest eine ent-

scheidende Mitverantwortung an der Entstehung der Auseinandersetzung mit 

dem Opfer, kann der Konflikt den Affekt nicht entschuldigen. Dies ist anzu-

nehmen, wenn der Täter im Vorfeld der Konfrontation aggressiv und provoka-

tiv aufgetreten ist.
1440

 Wer mit Anspucken des Gegenübers zur Konfliktsituati-

on beiträgt, kann nicht geltend machen, er sei durch die Reaktion des Opfers in 

eine entschuldbare heftige Gemütsbewegung geraten.
1441

 Das Gleiche gilt, 

wenn eine Person an einer verbalen Auseinandersetzung aktiv teilnimmt und 

ihr Gegenüber beleidigt.
1442

 Auch wer sich bewusst auf eine Konfrontation mit 

einer bereits gereizten Person einlässt, bei welcher zu erwarten ist, dass sie 

unberechenbar reagiert, kann sich nicht auf einen entschuldbaren Affekt beru-

fen.
1443

 Hingegen gilt nicht als entschuldbarkeitsausschliessendes Verschulden, 

wenn der Täter sich auf eine pragmatische Diskussion mit dem späteren Opfer 

einlassen will und dieses unerwartet sogleich zu Faustschlägen und Fusstritten 

greift.
1444

 Wird einer Person aus sachlichen Gründen gekündigt und tötet diese 

dann ihren Arbeitgeber in einer darüber entstandenen Erzürnung, trägt sie die 

Hauptschuld an der emotionsauslösenden Situation, weshalb diese den Affekt 

nicht entschuldigen kann.
1445

 Konflikte, die auf narzisstischen Persönlichkeits-

zügen des Täters beruhen, gelten ebenfalls als überwiegend selbst verschul-

det.
1446

 

Bei Beziehungsproblemen ist das vorgängige Verhalten des Täters gleicher-

massen bedeutend. Hat er selbst mit Tätlichkeiten, Drohungen und Nötigungs-

    

weggründen gesprochen wird; vgl. WK-MOOS, § 76 N 37, der dies jedoch als nicht 

massgebend erachtet; MOOS, ZStW 1977, 832. 
1439  Vgl. auch BINDER, ZStrR 1952, 316. 
1440  OGer ZH, Urteil vom 23. Mai 2013, SB110725, E. IV. 3cb; so schon KantGer VS, 

Urteil vom 27. Oktober 1972, ZWR 1973, S. 372. 
1441  OGer ZH, Urteil vom 10. Oktober 2013, SB130154, E. Rechtliche Würdigung 2.3. 
1442  KantGer GR, Urteil vom 9. April 2010, SK1-10-1, E. 6cb, wo es jedoch um den Affekt 

nach Art. 48 lit. c StGB geht. 
1443  KantGer GR, Urteil vom 19. September 2009, AR GVP 21/2009, Nr. 3537, E. 2. 
1444  BGE 102 IV 228, E. 2. 
1445  BGer, Urteil vom 1. April 2010, 6B_158/2010, E. 3.1.2; Urteil vom 17. Juli 2008, 

6B_289/2008, 6B_290/2008/sst, E. 6.4. 
1446  BGE 119 IV 202, E. 2b; OGer ZH, Urteil vom 12. November 2014, SB140187, 

E. 4.2.2.  
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versuchen zur Auflösung der Beziehung entscheidend beigetragen, kann er 

sich nicht auf die durch die Trennung hervorgerufene heftige Gemütsbewe-

gung berufen.
1447

 Gleiches gilt, wenn der Täter durch seinen Lebenswandel 

und Alkoholmissbrauch zur Trennung Anlass gab.
1448

 In dieselbe Richtung 

ging das Bundesgericht in einem Fall, in welchem der Täter bei einer unbe-

rechtigten Durchsicht des Mobiltelefons seiner Partnerin Nachrichten eines 

Nebenbuhlers fand.
1449

 Geht ein Mann wegen eines Katers nicht zur Arbeit, so 

sind Vorwürfe seiner Partnerin berechtigt, sodass er sich nicht auf eine ent-

schuldbare heftige Gemütsbewegung berufen kann, wenn er über ihre Reakti-

on in Rage gerät.
1450

 

Die Frage, ob der Täter die Hauptschuld oder zumindest eine entscheidende 

Mitverantwortung an der tatauslösenden Situation trägt, ist aus dem Gesamt-

kontext des konkreten Falls zu beantworten. Verweigert eine Person einer 

anderen einen Kredit und besorgt sich zur Vorbeugung eines möglichen Kon-

flikts eine Waffe, so trägt sie noch keine entscheidende Mitverantwortung 

daran, dass der Kontrahent in ihr Lokal kommt, auf sie schiesst und sie da-

raufhin in eine heftige Gemütsbewegung gerät.
1451

 Behändigt sie sich nachdem 

sie angeschossen wurde ihrer Waffe und schiesst im Affekt auf ihr Gegenüber, 

so ist diese Gemütslage entschuldbar.
1452

 

(4) Miteinbezug von kulturellen Besonderheiten des Täters – die 

ethnisch-kulturell motivierte Tötung im Affekt 

Unklar ist, ob zur Beurteilung der Entschuldbarkeit eines Affekts kulturelle 

Eigenheiten des Täters betrachtet werden können. Kann es sein, dass eine 

Person aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds schneller in einen Affekt gerät; 

und wenn dem so ist, kann ihr dies zugutegehalten werden? Dahinter steht die 

Frage, ob der im Strafrecht immer wieder angerufene – aber nur selten wissen-

    

1447  OGer ZH, Urteil vom 25. Mai 2012, SB120029, E. 2.3.2.2.1.1.; vgl. auch BGer, Urteil 

vom 1. Februar 2007, 6P.252/2006, E. 8.1. 
1448  KantGer GR, Urteil vom 22. September 1971, PKG 1971, S. 72; vgl. auch BGer, Urteil 

vom 1. Februar 2007, 6P.252/2006, E. 8.1. 
1449  BGer, Urteil vom 21. November 2011, 6B_384/2011, E. 2.3, i.c. handelt es sich um 

einen Fall nach Art. 48 lit. c StGB; der Affekt wurde hauptsächlich abgelehnt, weil ein 

lang andauerndes Tatvorgehen vorlag. 
1450  KantGer GR, Urteil vom 22. September 1971, PKG 1971, S. 72. 
1451  BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013, E. 3.3, die Frage 

der Mitverantwortung an der Konfliktsituation wird vom Bundesgericht jedoch nicht 

explizit aufgeworfen. 
1452  BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013, E. 3.3. 



Zweiter Teil: Die Beurteilung eines Affektdelikts im Strafrecht 

 

236 

schaftlich aufgearbeitete
1453

 – Kulturkonflikt
1454

 bei der Abgrenzung der Tö-

tungsdelikte einzubeziehen ist.  

Da es sich bei der Entschuldbarkeit um eine objektive Betrachtungsweise nach 

ethischen Grundsätzen handelt, müsste dies gegen eine gesonderte Prüfung 

nach persönlichen Eigenschaften des Täters sprechen. Infolgedessen gibt es 

verschiedene Stimmen in der Lehre, welche eine völlig objektive Bewertung 

befürworten und fordern, dass kulturelle Besonderheiten keinen Platz in der 

Frage nach der Entschuldbarkeit der heftigen Gemütsbewegung haben.
1455

 

Ein anderer Teil der Lehre und auch das Bundesgericht folgen einer weniger 

strikten Objektivierung. Sie gehen zwar davon aus, dass eine vergleichende 

Betrachtung zu einer Durchschnittsperson der Rechtsgemeinschaft vorge-

nommen werden muss. Sie fingieren jedoch eine gedankliche Person, welche 

dem Täter nach Herkunft, Erziehung und täglicher Lebensführung ent-

spricht.
1456

 Der Täter kann nicht mit irgendeiner Person, sondern nur mit einer 

aus den gleichen Umweltverhältnissen verglichen werden.
1457

  

Der Hintergrund dieser Beachtung liegt darin, dass es sich bei der Entschuld-

barkeit zwar grundsätzlich um eine objektive, aber gleichzeitig auch um eine 

ethische Beurteilung des Affekts handelt. So ist auf eine sozialethische Bewer-

tung zurückzugreifen.
1458

 Es stellt sich die Frage, ob Personen aus verschiede-

nen Kulturkreisen der gleiche ethische Wertungsmassstab entgegengehalten 

werden kann. Dies ist umso wichtiger, wenn es darum geht, das Verschulden 

einer Person zu bestimmen. So kann ein Tatmotiv nach ihrer Wertvorstellung 

verständlich erscheinen, wohingegen es nach hiesigen Vorstellungen besonders 

    

1453  Ausnahmen bilden die Publikationen von EGETER, FRISCHKNECHT und ZIMMERLIN. 
1454  Zu diesem problematischen Begriff EGETER, 10 ff.  
1455  DISCH, 390 f.; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 113 N 11; für das 

österreichische Recht wurde dies in einem Erlass vom Bundesministerium für Justiz so 

festgehalten; vgl. BJ Ö, Erlass; andeutungsweise ebenso SbgK-VELTEN, § 76 N 83.  
1456  BGer, Urteil vom 22. August 2013, 6B_305/2013, E. 4.3.2; Urteil vom 8. Dezember 

2011, 6B_524/2010, 6B_626/2011, E. 3.5.1; Urteil vom 27. April 2011, 6B_31/2011, 

E. 2.4.2; Urteil vom 19. April 2011, 6B_876/2010, E. 2.1; EGETER, 164; FRISCH-

KNECHT, Diss., 313; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 11; STRATENWERTH/ 

JENNY/BOMMER, § 1 N 30; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 113 N 5; ZIMMERLIN, 283. 

Auch im österreichischen Strafrecht wird bloss eine relative Objektivierung vorge-

nommen; KIENAPFEL/SCHROLL, § 76 N 26; WK-MOOS, § 76 N 33. 
1457  BGE 107 IV 161, E. 2; BGE 100 IV 150, E. 1. 
1458  ZIMMERLIN, 264. 
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verwerflich anmutet.
1459

 Da es sich bei der entschuldbaren heftigen Gemüts-

bewegung um eine Strafzumessungsregel handelt
1460

 und damit das Verschul-

den des Täters relevant ist, sind auch dessen kulturelle Besonderheiten zu be-

rücksichtigen.
1461

 

Die Praxis des Bundesgerichts lässt allerdings unklar, wie genau dem eth-

nisch-kulturellen Hintergrund des Täters Rechnung zu tragen ist.
1462

 Möglich 

ist dies im Rahmen der vergleichenden Betrachtung mit der Durchschnittsper-

son, welche dem Täter nach Herkunft, Erziehung und täglicher Lebensführung 

entspricht.
1463

 Mit Blick darauf muss geprüft werden, „ob ein Ausländer mit 

gleicher Herkunft wie der Täter, der sich schon gleich viele Jahre wie dieser in 

der Schweiz aufhält, unter den gegebenen Umständen ebenfalls in eine solche 

Gemütsverfassung geraten wäre.“
1464

  

Da entscheidend ist, inwiefern der kulturelle Hintergrund die emotionale Kon-

trollfähigkeit des Täters beeinflusste, ist dem Assimilationsgrad grosse Bedeu-

tung zuzumessen.
1465

 So wurde entschieden, dass sich ein Täter, der sich zum 

Tatzeitpunkt seit 27 Jahren in der Schweiz aufhielt, nicht auf kulturelle Eigen-

schaften berufen kann.
1466

 Wenn eine Person schon mit jungen Jahren in die 

Schweiz kam und dann für eine geraume Zeit hier lebte, ist der kulturelle Hin-

tergrund ebenfalls unbeachtlich.
1467

 Das Obergericht Zürich entschied, „dass 

wer seit mehreren Jahren in der Schweiz lebt und hier gearbeitet hat, sich nicht 

mehr auf kulturelle Eigenheiten seines Heimatlandes berufen kann“
1468

. Eine 

    

1459  ZIMMERLIN, 264 f., welcher das Beispiel des Falls Kalojew aufführt; vgl für eine ver-

kürzten Sachverhalt und Verfahrensgeschichte dieses Falls BGer, Urteil vom 8. No-

vember 2007, 6B_401/2007, 6B_426/5007 und 6B_473/2007/bri. 
1460  Dazu hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. c) bb). 
1461  EGETER, 163; vgl. jedoch 167, wo er davon ausgeht, dass „innere Kulturkonflikte“ 

nicht bei der Frage nach der Entschuldbarkeit zu berücksichtigen sind, sondern ledig-

lich bei der Strafzumessung. Dies ist sonderbar, da er selber vorher aufzeigt, dass es 

sich bei der Einteilung der Tötungsdelikte eigentlich auch um eine Strafzumessungs-

frage handelt. Gleiches wird für § 76 Ö-StGB befürwortet; WK-MOOS, § 76 N 36. 
1462  EGETER, 165; FRISCHKNECHT, Diss., 312. 
1463  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 11. 
1464  ZIMMERLIN, 283; vgl. beispielsweise StrafGer VS, Urteil vom 1. Oktober 1991, ZWR 

1991, 451 ff., wo das Gericht einen Durchschnittsmenschen aus der Gruppe der in der 

Schweiz lebenden Türken heranzieht. 
1465  ZIMMERLIN, 283. 
1466  BGer, Urteil vom 27. April 2011, 6B_31/2011, E. 2. 
1467  OGer ZH, Urteil vom 5. Juli 2012, SB120026, E. 4.5., der Täter kam 13-jährig in die 

Schweiz und hielt sich zum Tatzeitpunkt seit 11 Jahren hier auf. 
1468  OGer ZH, Urteil vom 26. November 2012, SB120260, E. Zum Vorwurf betreffend 

Mord 4.3.1.2. 
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exakte Grenze, ab welcher Aufenthaltsdauer oder bei welchen Umständen ein 

kultureller Hintergrund des Täters bei der Entschuldbarkeit der heftigen Ge-

mütsbewegung zu beachten ist, lässt sich daraus jedoch nicht ziehen. Klarheit 

kann es erst geben, wenn die Praxis diesbezüglich eine klarere Linie entwi-

ckelt. Irritierend ist es allerdings, wenn das Bundesgericht die vorgebrachten 

kulturellen Eigenheiten einer Person, die erst knapp einen Monat vor der Tat 

aus dem Kosovo in die Schweiz gezogen war, völlig unbeachtet belässt.
1469

 

Unter Berücksichtigung der bisher sehr zurückhaltenden Praxis
1470

 ist anzu-

nehmen, dass kulturelle Besonderheiten nur in Extremfällen einen Einfluss auf 

die Frage der Entschuldbarkeit eines Affekts haben können. Ausserdem sind 

alle übrigen Faktoren des Einzelfalls zu beachten. Der ethnisch-kulturelle Hin-

tergrund des Täters führt dann zur Entschuldbarkeit, wenn er nur deswegen in 

einen Affekt geraten ist und dieser auch bei einer anderen Person aus dem 

gleichen Kulturkreis mit gleicher Integrationsgeschichte aufgetreten wäre. 

Nach bisherigen Indikatoren in der Rechtsprechung kann dies nur der Fall 

sein, wenn sich der Täter erst seit sehr kurzer Zeit in der Schweiz aufhält, 

schlecht bis gar nicht integriert ist und die mangelnde Affektbeherrschung auf 

einem wesentlichen Element seiner Kultur beruht. 

(5) Eingeschränkte Individualisierung 

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist bei der Beurteilung der Ent-

schuldbarkeit auf einen „Durchschnittsmenschen der Rechtsgemeinschaft, 

welcher der Täter nach Herkunft, Erziehung und täglicher Lebensführung 

angehört“
1471

 abzustellen. Das bedeutet, dass neben dem kulturellen Hinter-

grund auch bestimmte Faktoren der Erziehung, der Ausbildung und der Le-

bensweise des Täters zu berücksichtigen sind. Bei Jugendlichen ist ein anderer 

besonnener Jugendlicher von gleicher persönlicher Art, der unter entsprechen-

    

1469  BGer, Urteil vom 29. Juli 2016, 6B_1149/2015, E. 3.2 f. 
1470  Vgl. etwa BGer, Urteil vom 29. Juli 2016, 6B_1149/2015, E. 3.3; Urteil vom 

27. April 2011, 6B_31/2011, E. 2; Urteil vom 7. August 1996, 6S.790/1995, E. 1b; 

KrimGer TG, Urteil vom 8. April 1983, RBOG 1983, S. 98, E. 2. 
1471  BGer, Urteil vom 16. Juni 2011, 6B_66/2011, E. 4.4; vgl. auch BGer, Urteil vom 

21. Februar 2013, 6B_687/2012, E. 1.2; Urteil vom 1. November 2012, 6B_23/2012, 

6B_46/2012, E. 6; Urteil vom 1. Mai 2009, 6B_158/2009, E. 2; Urteil vom 1. Febru-

ar 2007, 6P.252/2006, E. 8.1; OGer AR, Urteil vom 28. Juni 1979, Rechenschaftsbe-

richt 1978, S. 37: „Bei der Beurteilung der Entschuldbarkeit ist auch der Persönlichkeit 

des Täters Rechnung zu tragen; es ist ihm daher nicht irgend ein Mensch zum Ver-

gleich gegenüberzustellen, sondern jemand aus gleichen Umweltverhältnissen, wobei 

auch Erziehung und Charaktereigenschaft einzubeziehen sind.“ 
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den Verhältnissen aufgewachsen ist, als Vergleichsperson beizuziehen.
1472

 

Denkbar ist etwa die Beachtung von Gewalterfahrungen in der Kindheit durch 

die Erziehungsberechtigten. So ist aus der Forschung anerkannt, dass solche 

Personen in Konfliktsituationen im späteren Leben häufiger selber zu Gewalt 

greifen
1473

 und bei ihnen die Gehirnregionen, welche für die Emotionskontrol-

le entscheidend sind, durch die Gewalterfahrung beeinträchtigt sein kön-

nen.
1474

 Dementsprechend werden nicht nur unmittelbar mit der Tat zusam-

menhängende, sondern allenfalls auch weit zurückliegende Umstände berück-

sichtigt, welche die Emotionalität des Täters ebenfalls beeinflussen.
1475

 

Interessant ist der Gedankengang von ROSCH, welcher vor allem in Bezug auf 

sogenannte Haustyrannentötungen fordert, dass man auch Geschlechterunter-

schiede berücksichtigt. In Fällen einer weiblichen Täterin solle statt von einer 

„vernünftigen – von männlichen Bildern geprägte – Person“ besser von einer 

„vernünftigen Frau“ ausgegangen werden.
1476

 Einerseits überzeugt diese Über-

legung im Vergleich mit dem ethnisch-kulturellen Hintergrund des Täters. So 

sind aus dem Geschlecht des Täters unterschiedliche sozialethische Wertungen 

abzuleiten. Andererseits zeigen die psychologische und die neurologische 

Literatur allerdings, dass es bezüglich Entstehung, Erleben und Kontrolle von 

Emotionen kaum relevante Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt; 

höchstens tendenziöse Verschiedenheiten konnten festgestellt werden.
1477

 

Dementsprechend dürfte der Geschlechterunterschied nur in Fällen eine Rolle 

spielen, in welchen das Geschlecht des Täters einen relevanten Einfluss auf die 

sozialethische Bewertung des Affekts hat. Dies dürfte kaum je der Fall sein. 

Gleiches gilt für das Alter des Täters.
1478

 Eine gewisse Beachtung finden die-

ses und das Geschlecht des Täters, wenn die Erziehung und die tägliche Le-

bensführung berücksichtigt werden. Diese können stark mit beidem zusam-

menhängen. 

Bei der Prüfung der Entschuldbarkeit des Affekts handelt es sich somit nicht 

um eine rein objektive Betrachtung. Es ist entscheidend, dass eine Person un-

    

1472  So im österreichischen Recht KIENAPFEL/SCHROLL, § 76 N 26; WK-MOOS, § 76 N 35. 
1473  Sog. „Cycle of violence“; vgl. dazu statt vieler BAIER/PFEIFFER, 66; EISNER/RIBEAUD/ 

LOCHER, 13 ff.; MANZONI, 25 ff. m.w.H. 
1474  Vgl. GLENN/RAINE, Nature Reviews Neuroscience 2014, 54; RAINE, 134 ff. 
1475  OGer AR, Urteil vom 28. Juni 1979, Rechenschaftsbericht 1978, S. 37. 
1476  ROSCH, 560 m.w.H. 
1477  Vgl. dazu vorne Erster Teil 2. Kap. A. IV. 2. c) und Erster Teil 2. Kap. B. II. 2. Solche 

Tendenzen wurden etwa für die Ärgerverarbeitung festgestellt; vgl. FICHTEN, 228 f.  
1478  Vgl. für die Altersunterschiede in der Emotionsverarbeitung vorne Erster Teil 2. Kap. 

A. IV. 2. c) und Erster Teil 2. Kap. B. II. 2.  
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ter den gleichen Umständen wie der Täter ebenfalls in eine heftige Gemütsbe-

wegung geraten wäre. Dies wiederum bedarf, dass den Gegebenheiten des 

Einzelfalls in gewissem Mass Rechnung getragen wird. Dies gilt insbesondere 

für den kulturellen Hintergrund, das Geschlecht, das Alter, die erlebte Erzie-

hung und die Lebensführung des Täters sowie seine Beziehung zum Opfer.
1479

  

(6) Keine Beachtung individueller Persönlichkeitsmerkmale  

Individuelle Persönlichkeitsmerkmale des Täters sind für die Entscheidung 

über die Entschuldbarkeit nicht relevant. Dazu gehören abnorme Elemente der 

Persönlichkeit wie besondere Erregbarkeit, krankhafte Eifersucht oder ein 

übertriebenes Ehrgefühl. Derartige persönliche Merkmale des Täters können 

die heftige Gemütsbewegung nicht entschuldigen.
1480

 Beispielsweise vermag 

eine übersteigerte Katzenliebe und die damit verbundene leichte Erregbarkeit 

bei einer Gefährdung der Katzen einen daraus resultierenden Affekt nicht zu 

entschuldigen.
1481

 Demnach können bei der Entschuldbarkeit zwar gewisse 

individuelle Besonderheiten berücksichtigt werden; es erfolgt allerdings keine 

darüber hinausgehende individualisierte Betrachtungsweise. Im Rahmen einer 

ethischen Bewertung nach objektiven Gesichtspunkten kann es „nicht ange-

hen, an jeden Täter einen allen seinen Besonderheiten Rechnung tragenden 

Massstab anzulegen.“
1482

 

    

1479  Die Täter-Opfer-Beziehung wird vor allem im Rahmen der Ausgangssituation berück-

sichtigt; dazu vorne Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb) (2). 
1480  BGer, Urteil vom 29. Juli 2016, 6B_1149/2015, E. 3.1; Urteil vom 26. August 2015, 

6B_271/2015, E. 2.2.2; Urteil vom 23. Januar 2015, 6B_600/2014, E. 3.1.2; Urteil vom 

19. Juni 2014, 6B_748/2013, E. 2.2; Urteil vom 21. Februar 2013, 6B_687/2012, 

E. 1.2; Urteil vom 1. November 2012, 6B_23/2012, 6B_46/2012, E. 6; Urteil vom 

16. Juni 2011, 6B_66/2011, E. 4.3.2; Urteil vom 19. April 2011, 6B_876/2010, E. 2.1; 

Urteil vom 1. April 2010, 6B_158/2010, E. 3.1.2; KrimGer TG, Urteil vom 8. Ap-

ril 1983, RBOG 1983, S. 98, E. 2.; CORBOZ, Volume I, Art. 113 N 14; BSK StGB II-

SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 11; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 30; StGB-

Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 113 N 14; WALDER, ZStrR 1965, 37; 

weiter wohl noch SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 113 N 19: „Eine Berücksich-

tigung der besonderen Eigenarten des einzelnen […] sollte […] nicht ausgeschlossen 

werden.“ Als Beispiel nennt er jedoch gerade den leichter reizbaren Südländer, was e-

her der Beachtung kultureller Hintergründe gleicht; missverständlich BGE 100 IV 150, 

E. 1, wo von Charaktereigenschaften gesprochen wird; BGer, Urteil vom 22. Au-

gust 2013, 6B_305/2013, E. 4.5, wo die unaggressive eher defensiv-submissive Persön-

lichkeit des Täters bei der Beurteilung der Entschuldbarkeit berücksichtigt wird. 
1481  KantGer GR, Urteil vom 25. April 1983, SF 7/83, E. 2b. 
1482  KrimGer TG, Urteil vom 8. April 1983, RBOG 1983, S. 98, E. 2. 
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Da es sich bei der Entschuldbarkeit um eine normative und nicht um eine psy-

chologische Beurteilung handelt, ist in diesem Zusammenhang unbeachtlich, 

ob der Täter vermindert schuldfähig war. Dies ist nur unter Art. 19 StGB zu 

berücksichtigen.
1483

 Aus einer verminderten Schuldfähigkeit kann nicht gefol-

gert werden, dass die Gemütsbewegung entschuldbar ist.
1484

 Es besteht keine 

gegenseitige Abhängigkeit der juristisch-normativen und der psychiatrischen 

Bewertung der Tat.
1485

 

Eine Persönlichkeitsstörung des Täters kann nicht zur Annahme der Ent-

schuldbarkeit des Affekts führen. Sie kann jedoch unter Umständen zu einer 

Schuldunfähigkeit oder einer verminderten Schuldfähigkeit führen.
1486

 Dies 

gilt insbesondere dann, wenn die Persönlichkeitsstörung dazu führt, dass seine 

Steuerungsfähigkeit eingeschränkt ist und er eine stärkere Reaktion auf eine 

Provokation zeigt, als eigentlich zu erwarten wäre.
1487

 Ist der Grad dafür nicht 

erreicht, so kann sie immerhin noch bei der Strafzumessung berücksichtigt 

werden.
1488

 Eine besondere Erregbarkeit des Täters beeinflusst seine Entschei-

dungsfreiheit, selbst wenn sie nicht zur Entschuldbarkeit des Affekts führt. 

Dementsprechend vermindert sie das Strafzumessungsverschulden und ist 

strafmindernd zu berücksichtigen.
1489

 Mit dieser Trennung von der Entschei-

dung über die Entschuldbarkeit und die Beurteilung der Schuldfähigkeit be-

ziehungsweise des Ausmasses des Täterverschuldens soll erreicht werden, 

„auch bei den Tötungsdelikten einen sauberen Trennstrich zwischen der recht-

lichen Würdigung und der Tat und ihrer schuldmässigen und psychiatrischen 

    

1483  Zum Zusammentreffen von Totschlag und verminderter Schuldfähigkeit hinten Zweiter 

Teil 2. Kap. A. II. 4. b). 
1484  BINDER, ZStrR 1952, 311, der zutreffend darlegt, dass es in einem solchen Fall zu einer 

unsachgemässen Vermischung von psychiatrischen Erwägungen und juristischer Quali-

fikation kommen würde. 
1485  BINDER, ZStrR 1952, 312. 
1486  BGer, Urteil vom 23. Januar 2015, 6B_600/2014, E. 3.1.2; Urteil vom 21. Febru-

ar 2013, 6B_687/2012, E. 1.2; Urteil vom 1. November 2012, 6B_23/2012, 

6B_46/2012, E. 6; vgl. zu den Voraussetzungen der Schuldfähigkeit ausführlich vorne 

Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 2. 
1487  OGer ZH, Urteil vom 5. Juli 2012, SB120026, E. 5.3.3.2. 
1488  BGE 108 IV 99, E. 3b; 107 IV 161, E. 2; 107 IV 103, E. 2b/bb; BGer, Urteil vom 

23. Januar 2015, 6B_600/2014, E. 3.1.2; Urteil vom 16. Juni 2011, 6B_66/2011, 

E. 4.3.2; Urteil vom 19. April 2011, 6B_876/2010, E. 2.1; Urteil vom 1. April 2010, 

6B_158/2010, E. 3.1.2; CORBOZ, Volume I, Art. 113 N 14; DONATSCH, SR III, 16; BSK 

StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 11; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 30; 

STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 113 N 5; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGER-

HUTH, Art. 113 N 14. 
1489  Ausführlich zur Strafzumessung vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. III. 
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Beurteilung zu ziehen.“
1490

 Die Unterscheidung ist indessen bloss eine Illusi-

on, da es sich auch beim Totschlag grundsätzlich um ein Schuldmerkmal han-

delt.
1491

 

Befindet sich ein Täter wegen einer Persönlichkeitsstörung in medikamentöser 

Behandlung und ist er deswegen in einem Zustand leichter Erregbarkeit, so ist 

dies nicht im Rahmen von Art. 113 StGB, sondern als Grund für eine entfalle-

ne oder verminderte Schuldfähigkeit zu betrachten.
1492

 

Insgesamt spielen individuelle Faktoren und der kulturelle Hintergrund des 

Täters nur eine sehr untergeordnete Rolle bei der Entscheidung über die Ent-

schuldbarkeit des Affekts. Klar zu widersprechen ist allerdings der Aussage 

des Obergerichts Zürich: „Bei der Prüfung der Frage, ob ein Gemütszustand 

entschuldbar sei, spielen kulturelle oder individuelle Besonderheiten keine 

Rolle.“
1493

 Die Entschuldbarkeit folgt hingegen richtigerweise keinem rein 

objektiven Beurteilungsmassstab, sondern erfährt hinsichtlich bestimmter 

Umstände durchaus eine gewisse Individualisierung. 

(7) Zeitliche Voraussetzung der Entschuldbarkeit 

Gelegentlich wird für die Prüfung der Entschuldbarkeit ein zeitliches Kriteri-

um eingeführt. So bedürfe es einer unmittelbaren Reaktion auf die Gemütsbe-

wegung.
1494

 Richtigerweise geht es dabei jedoch nicht um die Entschuldbar-

keit der Gemütsbewegung, sondern um die zeitliche Voraussetzung des rele-

vanten Affekts und um die Frage, wann ein Täter in einer heftigen Gemütsbe-

wegung handelt.
1495

  

Eine temporale Überlegung ist nur dort gegeben, wo ein Affekt nicht auf eine 

beachtliche Ausgangssituation, sondern erst mit einiger Verzögerung folgt. In 

diesem Fall fehlt ihm die Verknüpfung zu den Auslösungsfaktoren, welche ihn 

als entschuldbar erscheinen lassen.
1496

 Ein eigenständiges zeitliches Kriterium 

ist bei der Entschuldbarkeit daher unnötig.  

    

1490  Gesamtkantonsgericht SG, Urteil vom 28. Juni 1971, GVP 1971, Nr. 27. 
1491  Vgl. hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. c) bb). 
1492  BGer, Urteil vom 1. November 2012, 6B_23/2012, 6B_46/2012, E. 6.1. 
1493  OGer ZH, Urteil vom 30. April 2012, SB110690, E. Rechtliche Würdigung 3.3.2.2., 

allerdings zur Entschuldbarkeit des Affekts nach Art. 48 lit. c StGB. 
1494  BGE 119 IV 202, E. 2a; 118 IV 233, E. 2a; CORBOZ, Volume I, Art. 113 N 16. 
1495  Dazu vorne Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) aa) (3) und (4).  
1496  Zu diesen vorne Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb) (2). 
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(8) Das Motiv als Indikator für die Entschuldbarkeit 

Als Indikator der Entschuldbarkeit der heftigen Gemütsbewegung wird immer 

wieder auf die Motive des Täters zurückgegriffen. So zeichnen sich Tot-

schlagsdelikte häufig dadurch aus, dass sie aus gekränkter Liebe, Eifersucht 

oder verletzter Ehre ausgeführt werden.
1497

 Ältere Literatur verweist zuweilen 

noch darauf, dass sich der Totschläger durch eine gute, anständige Gesinnung 

auszeichnet.
1498

 Dies hängt aber vor allem mit der früher geltenden Fassung 

des Mordtatbestands zusammen. So wurde dieser durch eine „verwerfliche 

Gesinnung“ gekennzeichnet. Damit konnten die drei Tötungsformen folgen-

dermassen abgestuft werden: der Mörder handelt aus einer verwerflichen, 

schlechten Gesinnung; wer eine vorsätzliche Tötung begeht, zeigt eine ethisch 

beeinträchtigte Gesinnung; der Totschläger handelt aus guter Gesinnung.
1499

 

Dieses Element wurde beim Mord jedoch gestrichen, um klar darzustellen, 

dass es sich um eine Beurteilung der Tat und nicht um eine allgemeine Bewer-

tung der Tätereigenschaften handelt.
1500

 Dementsprechend ist beim Totschlag 

nicht entscheidend auf die Motivation des Täters abzustellen. 

Zudem geht es bei der Entschuldbarkeit um eine Bewertung des Affekts. Wenn 

an die Motive des Täters angeknüpft würde, käme es zu einer Bewertung der 

Tat und nicht der täterlichen Gefühlslage.  

(9) Entschuldbarkeit des Affekts und nicht der Tat 

Wie gerade angesprochen, ist abschliessend folgende Bemerkung von ent-

scheidender Bedeutung: Das Gesetz fordert die Entschuldbarkeit der heftigen 

Gemütsbewegung, nicht der Tat. Es ist nur der Affekt, welcher normativ als 

begreiflich erscheinen muss.
1501

 Eine Tötung kann auch durch die Begehung 

    

1497  BINDER, ZStrR 1952, 320, wobei er bei der Eifersucht davon ausgeht, dass dies eher ein 

typisches Motiv für eine Tötung nach Art. 111 StGB darstellt; HERREN, 53 f. 
1498  So z.B. BINDER, ZStrR 1952, 314; HERREN, 53; vgl. zum Begriff der Gesinnung AF-

FOLTER-EIJSTEN, 124 ff. 
1499  BINDER, ZStrR 1952, 314; HERREN, 53. 
1500  EGE, ZStrR 2012, 294; SCHWARZENEGGER, ZStrR 2000, 362 ff. m.w.H. 
1501  BGE 119 IV 202, E. 2a; 108 IV 99, E. 3a; 107 IV 103, E. 2b/bb; 81 IV 150, E. 3; BIN-

DER, ZStrR 1952, 338; GRAVEN, ZStrR 1946, 385; HERREN, 51; SCHWANDER, 510; 

StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 113 N 8; WALDER, ZStrR 1979, 

163; WALDER, ZStrR 1965, 36. Entsprechendes gilt auch für § 76 Ö-StGB; WK-MOOS, 

§ 76 N 27. 
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unter dem Einfluss von heftigen Emotionen nicht entschuldigt werden; sie 

bleibt ein schweres Verbrechen.
1502

  

Untersucht man jedoch die Gerichtspraxis zu Totschlagsdelikten, zeigt sich, 

dass es in diesem Zusammenhang zu problematischen Entscheiden kommt. Es 

ist eine feine Linie zu bestimmen, wann die Bewertung der Entschuldbarkeit 

nur auf die Gemütsbewegung gerichtet ist und wann sie die Tat miterfasst. 

Dies beginnt schon mit der problematischen Definition der Entschuldbarkeit. 

Wie gezeigt, wird gefordert, dass eine Durchschnittsperson in den gleichen 

Umständen auch in einen entsprechenden Affekt geraten wäre. Unklar ist, ob 

damit lediglich eine psychische Sondersituation oder aber ein seelischer Zu-

stand, welcher sich in einer Affekttat entladen kann, gemeint ist. Gerade in der 

Gerichtspraxis – aber auch bei gewissen Aussagen der Lehre – scheint oft die 

zweite Auffassung im Vordergrund zu stehen. Wird etwa ausgeführt, dass die 

Tötung als emotional bedingte Entgleisung eines ansonsten anständigen Men-

schen erscheinen muss,
1503

 so umfasst diese Entschuldbarkeit mehrheitlich die 

Tat und nicht den Affekt. Gleiches gilt, wenn festgestellt wird, dass eine ver-

nünftige Person in den gleichen Umständen nicht in denselben Affekt geraten 

und gleich reagiert hätte.
1504

 Nach dem klaren Gesetzeswortlaut ist es hinge-

gen nur die heftige Gemütsbewegung, die entschuldbar sein muss. Dabei ist es 

verfehlt, wenn gefordert wird, dass eine Durchschnittsperson in den gleichen 

Umständen in einen Affekt, welcher sich in einer Straftat entladen kann, gera-

ten wäre.
1505

 Entscheidend ist bloss, dass die Gegebenheiten des Einzelfalls die 

Affektentstehung menschlich begreiflich erscheinen lassen. Dass darin eine 

Straftat begangen werden kann, liegt in der affektiv bedingten Erschwerung 

der Steuerungskontrolle. Dies lässt die Tat in milderem Licht erscheinen; eine 

darüber hinaus milder erscheinende Tat – welche eine Tötung kaum darstellen 

kann – ist nicht zu fordern. 

Dennoch schwingt bei verschiedenen Tatbeurteilungen immer wieder folgende 

Überlegung mit: der Richtende hält es nicht für menschlich verständlich, dass 

es als Folge der äusseren Umstände zu einem Affekt kam und noch weniger, 

dass sich dieser in einer brutalen Tat entladen hatte. Diese Haltung zeigt sich 

in der Umschreibung der Entschuldbarkeit im Urteil. So wird etwa festgehal-

ten, dass eine plötzliche Wut aufgrund eines „banalen Streits“ die Tötung der 

    

1502  BGE 108 IV 99, E. 3a: „Totschlag ist nicht eine entschuldbare ... Tat“. 
1503  BINDER, ZStrR 1952, 318; ROSCH, 560; vgl. auch OGer LU, Urteil vom 27. Juni 1990, 

LGVE 1990 I, Nr. 51, E. c; OGer ZH, Urteil vom 23. Mai 2013, SB110725, E. IV. 3cb. 
1504  BGer, Urteil vom 29. Juli 2016, 6B_1149/2015, E. 3.1. 
1505  In der österreichischen Lehre ebenso KIENAPFEL/SCHROLL, § 76 N 27; ZERBES, 160. 
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Ehefrau nicht als verständlich und milder erscheinen lasse.
1506

 Das Bundesge-

richt hat auch schon entschieden, dass die Umstände nicht geeignet seien, 

einen vernünftigen Menschen zur Tötung zu veranlassen.
1507

 Teilweise wird 

ausdrücklich von einer entschuldbaren Affekttat gesprochen.
1508

 In diesen 

Fällen bezogen sich die Entschuldbarkeitsüberlegungen somit direkt auf die 

Tat und nicht auf den psychischen Zustand des Täters.  

Bei dieser Haltung der Gerichte und der Lehre spielen oft Proportionalitäts-

überlegungen eine Rolle. Das heisst, zur Beurteilung der Entschuldbarkeit 

wird zumindest implizit auf ein gewisses Verhältnis zwischen dem affektaus-

lösenden Ereignis und der im Affekt begangenen Handlung abgestellt.
1509

 

Richtigerweise ist dies nicht sachgerecht.
1510

 Wenn nur der Affekt entschuldbar 

sein muss, so geht es einzig darum, ob der auslösende Reiz bei einer Durch-

schnittsperson eine heftige Gemütsbewegung hätte begründen können. Ist das 

zu bejahen, führt die im Affekt begründete erschwerte Kontrollfähigkeit des 

Täters dazu, dass die Tat in einem milderen Licht erscheint und die Entschuld-

barkeit anzunehmen ist. Ein zusätzliches Kriterium, welches bei der Tötung im 

Affekt weitere begünstigende Umstände fordert, ist abzulehnen.  

Dass es nicht die Tat sein kann, welche gerechtfertigt oder entschuldigt sein 

muss, lässt sich auch aus systematischen Überlegungen ableiten. So handelt es 

sich bei der Entschuldbarkeit um ein Tatbestandselement von Art. 113 StGB; 

wird es bejaht, so führt es zur Anwendung dieses Artikels. Die Tat an sich wird 

jedoch nicht entschuldigt oder gerechtfertigt. Der Täter muss sich wegen eines 

    

1506  BGer, Urteil vom 27. April 2011, 6B_31/2011, E. 2.4. 
1507  BGer, Urteil vom 21. Februar 2013, 6B_687/2012, E. 1.6; ähnlich BGer, Urteil vom 

29. Juli 2016, 6B_1149/2015, E. 3.3, wo das Gericht ausführt es sei fraglich, wie sich 

der Täter „infolge einer kurzen Auseinandersetzung mit der Privatklägerin zur fragli-

chen Tat hinreissen lassen konnte“; vgl. auch OGer ZH, Urteil vom 25. Mai 2012, 

SB120029, E. 2.3.2.2.1.1., wo das Gericht ausführt, dass kein entschuldbarer Anlass 

für eine Rache bestand. 
1508  BGer, Urteil vom 16. Juni 2011, 6B_66/2011, E. 4.4: „Das versuchte Tötungsdelikt 

erscheint nach ethischen Gesichtspunkten nicht in einem wesentlich milderen Licht.“; 

OGer ZH, Urteil vom 23. Mai 2013, SB110725, E. IV. 3cb: „Entsprechend setzt die 

Privilegierung nach Art. 113 StGB in jedem Fall eine Affekttat voraus, welche ent-

schuldbar sein muss […].“ 
1509  Explizit KantGer GR, Urteil vom 22. September 1971, PKG 1971, S. 72, wo eine 

Adäquanz zwischen Handlung und Konfliktsituation gefordert wurde. 
1510  CR CP I-PELLET, Art. 48 N 34; in der österreichischen Lehre ebenso WK-MOOS, § 76 

N 28, 51; vgl. dazu beim entschuldbaren Notwehrexzess vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. 

III. 3. b) cc) (2). 
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Verbrechens verantworten und kann mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft 

werden.
1511

 

Gerade in Fällen, die sich durch besonders brutale Tatvorgänge abzeichnen, 

neigt die Praxis dazu, dass auch ein Affekt eine solche Tat nicht rechtfertigen 

könne. Dies hat allerdings nichts mit der Entschuldbarkeit der heftigen Ge-

mütsbewegung zu tun. Auch bei affektiven Tötungen können im Rahmen der 

konkreten Strafzumessung weitere Verschuldenskomponenten – insbesondere 

die Art der Tatausführung – berücksichtigt werden. Insgesamt ist daher festzu-

halten, dass die Art und Weise der Tatbegehung grundsätzlich keinen Einfluss 

darauf haben sollte, ob ein Affekt entschuldbar ist oder nicht.
1512

 Die gegentei-

ligen Bestrebungen können aus gerichtspsychologischer Perspektive erklärt 

werden. Es kann eine affektive Voreingenommenheit auf Seiten der urteilen-

den beziehungsweise untersuchenden Behörde bestehen. So ist es nachvoll-

ziehbar, dass nur das Alltägliche, Übliche und Gewohnte oder mit anderen 

Worten das gänzlich Unauffällige als einfühlbar wahrgenommen wird.
1513

 

Gerade Tötungen weichen allerdings klar vom Normalen ab, weshalb die Ver-

suchung besteht, nicht zwischen Entschuldbarkeit der Tat und jener des Af-

fekts zu unterscheiden. BINDER hielt dem unter Beachtung der menschlichen 

Geschichte entgegen: „Es sind zwar Ausnahmeerscheinungen, die aber noch 

im Rahmen des normalen Lebens liegen.“
1514

 Diese Erkenntnis muss auch für 

den Richter im Zentrum stehen. Er hat sich an die gesetzlichen Vorgaben zu 

halten und bei einer affektiven Tötung daher lediglich die Entschuldbarkeit des 

Affekts zu prüfen.  

Die Praxis zeigt allerdings nach wie vor oft das Gegenteil. Es findet eine Ver-

mischung der Entschuldbarkeit von Affekt und Tat statt.
1515

 So forderten Ge-

richte auch schon, dass die Tötung aus einer Konfliktsituation heraus entstan-

den sein müsse, welche sie als situationsadäquat erscheinen lasse. Diese Be-

wertung wurde vom Bundesgericht jedoch zutreffenderweise als falsch ge-

rügt.
1516

 

    

1511  Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 113 StGB. 
1512  Ebenso in der österreichischen Lehre MOOS, ZStW 1977, 834 f.; a.M. FABRIZY, § 76 

N 4. 
1513  So bereits BINDER, ZStrR 1952, 332. 
1514  BINDER, ZStrR 1952, 332 f. 
1515  So auch BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 19. 
1516  BGE 108 IV 99, E. 3a; vgl. auch StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, 

Art. 113 N 8. 
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Insgesamt lassen die vorangehenden Ausführungen erkennen, dass es bei af-

fektiv motivierten Tötungen in erster Linie entscheidend ist, ob die heftige 

Gemütsbewegung als entschuldbar klassifiziert wird oder nicht. Dies führt zur 

Einstufung der Tat als Totschlag. Nur selten ist die Hauptstreitfrage, ob über-

haupt ein Affekt vorgelegen hat oder nicht. In der älteren Lehre zog man dar-

aus den Schluss, den Art. 113 StGB nicht auf den Affekt zu beschränken. Alle 

Tötungen, „bei denen die Motivation bis zu einem gewissen Grade einfühlbar 

und damit entschuldbar erscheint“
1517

, sollten als Totschlag klassifiziert wer-

den. Diese Ausdehnung der Privilegierung ist allerdings im zeitlichen Kontext 

zu sehen. So wurde die Erweiterung des Totschlags auf die „grosse seelische 

Belastung“ erst später vorgenommen. Demnach wurde durch die ältere Lehre 

immer wieder versucht, Sachverhalte, welche nicht als eigentliche Affekttat zu 

verstehen sind, die jedoch irgendwie entschuldbar erschienen, ebenfalls als 

Totschlag zu klassifizieren.
1518

 Indem das Gesetz heute eindeutig zwei ver-

schiedene Formen des Totschlags unterscheidet, ist klar, dass sich an diesen 

Begriffen zu orientieren ist. Der Affekt und die grosse psychische Belastung 

sind die zentralen Begriffselemente des Totschlags, was heute nicht mehr in 

Frage gestellt wird. 

(10) Beispielfälle aus der Praxis 

Die bundesgerichtliche Praxis zur Entschuldbarkeit und damit zur Annahme 

oder Ablehnung des Totschlags soll anhand weniger ausgewählter Beispielfäl-

le kurz dargestellt werden. 

Entschuldbarkeit und damit Anwendung von Art. 113 StGB bejaht: 

 Zwischen X. und Y. ergab sich im Frühjahr 2009 eine Auseinanderset-

zung, weil X. dem Y. nur unter verschiedenen Auflagen Geld leihen woll-

te. Es kam zu einem Handgemenge, in welchem Y. eine leicht blutende 

Quetschwunde erlitt. Am 8. Juni 2009 erschien Y. mit einem Revolver im 

Lokal, in dem sich X. aufhielt. Er ging auf diesen los und schlug ihn mit 

der Waffe. Im folgenden Handgemenge zog Y. den Abzug seiner Waffe, 

wodurch X. einen oberflächlichen Halsdurchschuss erlitt. Daraufhin floh 

Y. aus dem Lokal. X. bemerkte seine blutende Halsverletzung, holte seine 

Waffe hinter der Bar hervor und folgte Y. auf die Strasse. Y. schoss auf 

seinen Verfolger und ebenso schoss X. gezielt auf seinen Kontrahenten. 

Beide Schüsse von X. verfehlten den Gegner. Nach dem Schusswechsel 

    

1517  SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 113 N 11 m.w.H. 
1518  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. b) aa). 
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rannte Y. davon. X. versteckte seine Waffe in einem Strauch und ging ins 

Lokal zurück. X. wurde vom Obergericht Zürich wegen versuchtem Tot-

schlag und Gefährdung des Lebens sowie mehrfacher Widerhandlung ge-

gen das Waffengesetz zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von drei Jah-

ren verurteilt. Dieses Urteil hielt auch vor Bundesgericht stand. Der Täter 

habe sich bei der Schussabgabe in einem Affekt befunden. Er wurde mehr 

oder weniger von einem neurobiologischen Programm gesteuert und 

konnte daher keine rationalen Überlegungen einschalten. Ein durch-

schnittlich besonnener Mensch wäre unter denselben Voraussetzungen 

ebenfalls leicht in einen solchen Affekt geraten. Daher handelte der Täter 

in einem entschuldbaren Affekt nach Art. 113 StGB.
1519

 

 Im Dezember 1980 brachte M. seinen Schwiegersohn R. um. Dieser hatte 

seine Frau und den gemeinsamen Sohn schwer misshandelt. M. wollte 

mit R. unter vier Augen über die Vorfälle und die Zukunft der Familie 

sprechen. Dabei wurde er vom Schwiegersohn – welcher der schuldige 

Verursacher der familiären Krise war – auf schwerste Weise gekränkt. 

R. warf ihm vor, er sei selbst der Vater des Kindes. Daraufhin wurde M. 

von Wut und heftiger Erregung gepackt und erschoss R. Das Bundesge-

richt ging davon aus, dass sich der Täter in einer heftigen Gemütslage be-

funden hat und diese auch menschlich verständlich und daher entschuld-

bar war. Demnach wurde ein Totschlag nach Art. 113 StGB angenom-

men.
1520

 An diesem Fall lässt sich zeigen, wie schwer die Abgrenzung der 

schweren seelischen Belastung und der heftigen Gemütsbewegung ist. So 

werden beide Totschlagsvarianten vermischt. Es wird von einer schwer-

wiegenden Konfliktsituation, einer familiären Krise, einem in den voran-

gegangenen Wochen aufgestauter Affekt sowie Wut und heftiger Erre-

gung zum Tatzeitpunkt gesprochen. 

 F. lebt mit ihrem Ehemann und ihren Kindern in gemeinsamem Haushalt. 

Gleichzeitig hatte sie während rund 10 Jahren ein intimes Verhältnis mit 

ihrem Schwager M. Als sie versuchte, sich von diesem zu lösen, wurde 

sie von ihm unter Anwendung von massiver Gewalt oft mehrmals täglich 

zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Am 20. Februar 1973 kam es beim 

Mittagessen zu einer Auseinandersetzung zwischen F. und M. Als M. sie 

als Hure bezeichnete, griff die Beschimpfte das auf dem Tisch liegende 

Fleischmesser und stiess es gegen die Brust von M., ohne dass dieser ver-

    

1519  BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013; vorinstanzlicher 

Entscheid OGer ZH, Urteil vom 19. Dezember 2012, SB120131, E. III. 2.5.5. 
1520  BGE 108 IV 99. 
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letzt wurde. In der Folge sprangen beide auf und F. stiess dem M. das 

Messer unterhalb des linken Schulterbeins in den Leib, wodurch er eine 

völlige Durchtrennung der grossen Armarterie erlitt und starb. Das Bun-

desgericht gab der Vorinstanz Recht, welche annahm, dass das stark pro-

vozierende Verhalten des Täters unmittelbar vor der Tat zu einem Wutan-

fall von F. führte. Es führte aus, dass die heftige Erregung angesichts der 

vorbestandenen äusserst gespannten Ausgangslage als entschuldbar er-

scheine. Dementsprechend wurde die Täterin wegen Totschlags nach 

Art. 113 StGB verurteilt.
1521

 

Entschuldbarkeit und damit Anwendung von Art. 113 StGB verneint: 

 X. und A. heirateten am 9. Juli 2013 im Kosovo. Am 31. Dezember 2013 

reiste X. im Rahmen des Familiennachzugs zu seiner Frau in die 

Schweiz, worauf es zwischen den beiden bald zu Spannungen kam. Am 

27. Januar 2014 suchte X. seine Ehefrau, welche sich zu dieser Zeit in der 

Wohnung ihrer Eltern aufhielt, auf. Dabei führte er in seiner Jacke ein 

Rüstmesser mit einer Klingenlänge von ca. 15 cm mit. Vorab kontaktierte 

er seine Gattin telefonisch, worauf sich diese aus der Wohnung begab. Im 

Eingangsbereich des Hauses trafen die beiden aufeinander. Nachdem A. 

ihm eine Mitteilung der Post wunschgemäss übersetzt hatte, fragte X. sie, 

wann er sie abholen könne. Seine Frau teilte ihm mit, sie würde sich 

diesbezüglich noch melden. Daraufhin eskalierte die Situation. Nach der 

Darstellung des Täters ist es zu einer zehnminütigen Auseinandersetzung 

zwischen ihm und seiner Ehefrau gekommen. Diese habe ihm unter ande-

rem gesagt, dass sie sein Leben in der Hand habe, dass sie ihn anlügen, 

betrügen und alles mit ihm machen könne, was sie wolle, und dass er in 

der Schweiz keine Rechte geniesse. Dies habe ihn zutiefst verletzt. 

X. packte seine Frau am Arm und stach mit dem mitgebrachten Messer 

auf sie ein. Der erste Stich zielte in Richtung Gesicht/Hals. Danach atta-

ckierte er sie völlig unkontrolliert, wobei sie an Kopf, Hals sowie Armen 

und Beinen getroffen wurde. Dann liess er plötzlich von ihr ab und ver-

liess den Tatort fluchtartig.
1522

 Der Täter führte vor Bundesgericht aus, es 

sei bei ihm zu beachten, dass er sein Heimatland extra für A. verlassen, 

sich erst knapp einen Monat in der Schweiz aufgehalten und kein Deutsch 

gesprochen habe. Dadurch sei er auf seine Frau angewiesen gewesen und 

habe sich ihr ausgeliefert gefühlt. Daher sei es für ihn schwierig gewesen, 

    

1521  BGE 100 IV 150. 
1522  BGer, Urteil vom 29. Juli 2016, 6B_1149/2015. 



Zweiter Teil: Die Beurteilung eines Affektdelikts im Strafrecht 

 

250 

den Zurückweisungen und Provokationen auszuweichen.
1523

 Das Bun-

desgericht erwiderte darauf, dass die Abhängigkeit nicht so dramatisch 

gewesen sei. So „lebte die Schwester des Beschwerdeführers ebenfalls in 

der Schweiz, und auch seine übrige Familie hätte er um Unterstützung 

bitten können, selbst wenn diese sich nicht in der Schweiz aufhielt. Aus-

serdem verfügte er über mindestens einen guten Kollegen (dessen Face-

bookprofil er offenbar benutzen durfte), an den er sich hätte wenden kön-

nen.“
1524

 Das Gericht lehnt die Entschuldbarkeit des Affekts ab, da es für 

unvorstellbar hält, „[d]ass ein besonnener Durchschnittsmensch mit einer 

vergleichbaren Herkunft, Erziehung und täglichen Lebensführung auf-

grund eines ähnlichen Beziehungsproblems in den gleichen Affekt gera-

ten wäre.“
1525

 

 Im Rahmen eines Treffens zum Zweck eines Haschischhandels begab 

sich X. am 13. Dezember 2008 zu Y. Da er aufgrund von vorhergehenden 

Streitigkeiten Schwierigkeiten erwartete, nahm er einen Dolch mit. Vor 

Ort kam es zu gegenseitigen Beschimpfungen, weshalb Y. das Geschäft 

abbrechen wollte. Als er daraufhin erneut verunglimpft wurde, versetzte 

er X. einen Faustschlag gegen den Kopf. Dieser setzte sich mit dem mit-

geführten Dolch zur Wehr und stach Y. mit drei Stichen in den Rücken 

und in die linke Flanke, wodurch dieser lebensgefährlich verletzt wurde. 

Der Täter wurde vom Zürcher Obergericht wegen versuchtem Totschlag 

verurteilt. Er habe sich durch das aggressive und beleidigende Verhalten 

von Y. erniedrigt gefühlt und sei wütend gewesen, weil er von diesem 

gegen den Kopf geschlagen worden sei. In diesem Zustand heftiger Erre-

gung habe er unmittelbar im Affekt zugestochen. Y. habe die Situation 

durch den Faustschlag grösstenteils selbst herbeigeführt, weshalb die 

Gemütsbewegung entschuldbar sei. Das Bundesgericht kehrte diese Ent-

scheidung. X. habe die Konfliktsituation selber verschuldet oder vorwie-

gend durch eigenes Verschulden herbeigeführt, indem er den Geschädig-

ten durch einen Telefonanruf frühmorgens geweckt und dadurch derart 

verärgert hatte, dass es bereits zu diesem Zeitpunkt zu einem ersten Streit 

gekommen war. Die Verunglimpfungen durch Y. seien angesichts der 

Umgangssprache in der Drogenszene nicht schwerwiegender Natur ge-

wesen. Die Messerstiche seien lediglich Kulminationspunkt des eskalie-

    

1523  BGer, Urteil vom 29. Juli 2016, 6B_1149/2015, E. 3.2. 
1524  BGer, Urteil vom 29. Juli 2016, 6B_1149/2015, E. 3.3. 
1525  BGer, Urteil vom 29. Juli 2016, 6B_1149/2015, E. 3.3. 
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renden Streits, können aber nicht als in einer entschuldbaren Gemütsbe-

wegung begangen betrachtet werden.
1526

 

 Zwischen den Eheleuten X. und A. herrschte ein mehrjähriger Konflikt. 

Am 8. März 2006 kam es zwischen dem damals 79-Jährigen und seiner 

Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung zu einem Streit. A. drohte, X. zu 

verlassen oder die Sozialbehörden einzuschalten, wenn er nicht endlich 

die Wohnung aufräume. Zudem warf sie mehrere persönliche Gegenstän-

de von X. auf den Boden. Daraufhin geriet X. in einen heftigen Wutanfall 

und schlug seiner Ehefrau mit einem Hammer mehrmals auf den Kopf. 

A. zog sich dabei nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Das Bundes-

gericht attestierte dem Täter zwar eine heftige Gemütsbewegung, ver-

neinte jedoch deren Entschuldbarkeit. Die versuchte Tötung erscheine 

durch den Affekt nicht in einem milderen Licht. Der fragliche Ehestreit 

sei nicht geeignet, bei einer besonnenen Person einen ähnlichen Affekt 

hervorzurufen.
1527

 

 Im November 1978 lernte S. die gleichaltrige R. kennen. In der Folge be-

gann eine beziehungsähnliche Situation zwischen den beiden. Obwohl sie 

teilweise gemeinsame Zukunftspläne schmiedeten, kehrte R. immer wie-

der zu ihrem damaligen Freund zurück. Am 29. Januar 1979 kam es zu 

einem weiteren Gespräch über die gemeinsame Zukunft. Im Laufe des 

Abends änderte R. ständig ihre Meinung, was zu einem Streit führte. Als 

sie schliesslich gegen 02.00 Uhr morgens die Nacht nicht mehr bei S. 

verbringen wollte und von ihm das nötige Geld für ein Taxi verlangte, 

verlor er die Beherrschung. Er packte R. am Hals, schüttelte sie und er-

würgte sie mit einer Maurerrichtschnur. Den genauen Verlauf des Ge-

schehens nahm S. nicht mehr wahr. Gestützt auf ein psychiatrisches Gut-

achten ging das Bundesgericht davon aus, dass der Täter in einem ausser-

ordentlichen Affekt gehandelt hatte. Die Tat sei jedoch auf eine teilweise 

krankhafte Persönlichkeitsentwicklung des Täters und als Reaktion auf 

eine weitgehend von ihm selbst herbeigeführte Konfliktsituation erfolgt. 

Es verneinte die Entschuldbarkeit, da es sich „um einen aus Veranlagung 

und Lebensgeschichte zu erklärenden, aussergewöhnlichen Affektaus-

bruch“ des Täters handelte.
1528

 

    

1526  BGer, Urteil vom 19. April 2011, 6B_876/2010. 
1527  BGer, Urteil vom 27. April 2011, 6B_31/2011. 
1528  BGE 107 IV 103. 
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 S. hatte zunehmend Auseinandersetzungen mit seiner Verlobten M. Auch 

nachdem sie ihm den Verlobungsring zurückgegeben hatte, brach ihre 

Beziehung nicht vollständig ab. So hatte S. weiterhin die Hoffnung, sie 

wieder zurückgewinnen zu können. Dies, obwohl er wusste, dass 

M. schon vor der Auflösung der Verlobung eine freundschaftliche Bezie-

hung zu T. unterhalten hatte. Als M. am 19. April 1955 eine Einladung zu 

einem Ausflug am darauffolgenden Sonntag unter einem offensichtlichen 

Vorwand ablehnte und sich am gleichen Abend mit T. traf, ging S. wütend 

und enttäuscht nach Hause. Dort holte er seine Ordonnanzwaffe, um sei-

nen Nebenbuhler zu töten. Er passte M. und T. ab und gab, als diese mit 

den Fahrrädern an ihm vorbeigefahren waren, einen Schuss auf T. ab, oh-

ne ihn jedoch zu treffen. Auch ein zweiter Schuss verfehlte sein Ziel, wo-

raufhin S. seinen Plan aufgab. Das Gericht ging davon aus, dass S. unter 

dem Einfluss starken Zorns handelte. Es hielt diese Gemütsbewegung je-

doch nicht für entschuldbar. So habe sie sich nicht gegen M., welche sei-

ne Einladung ausschlug, sondern gegen T. gerichtet. Dieser war am frag-

lichen Abend nicht beteiligt und hatte auch sonst nichts unternommen, 

was S. hätte reizen oder kränken können.
1529

 

Diese Gerichtsentscheide zeigen, dass das Bundesgericht bloss äusserst zu-

rückhaltend einen entschuldbaren Affekt annimmt. Nur ganz spezielle Kons-

tellationen führen zur Bejahung der Entschuldbarkeit. Auch wenn der heftigen 

Gemütsbewegung eine Konfliktsituation voranging, wird in der Praxis regel-

mässig angenommen, dass eine vernünftige Drittperson in den gleichen Um-

ständen nicht in einen Affekt geraten wäre. 

cc)  Erst im Verlauf der Tathandlung einsetzender Affekt 

Im Zusammenhang mit dem Totschlag wird immer wieder die Konstellation 

des sogenannten „Blutrausches“ aufgeworfen. Darunter sind Fälle zu verste-

hen, in denen der Täter zu einer Tat – in der Regel eine Tötung oder eine Kör-

perverletzung – ansetzt und dann bei der Ausführung der Handlung in einen 

eigentlichen emotionalen Rausch gerät und so nicht mehr von der Drangsalie-

rung des Opfers ablässt.
1530

 

Es stellt sich dabei die Frage, ob auch unter diesen Umständen von einem 

Totschlag auszugehen ist. Da der Täter bereits mit der Tatausführung begon-

nen hatte und der Affekt erst danach einsetzte, begann er die Tat nicht in einer 

    

1529  BGE 82 IV 86. 
1530  Vgl. dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) cc) (5). 
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heftigen Gemütsbewegung. Sie ist nicht entscheidend für die Tatbegehung. 

Daher handelt es sich bei diesen Fällen nicht um einen Totschlag, sondern um 

eine vorsätzliche Tötung oder gegebenenfalls um einen Mord.
1531

  

Der nachträglich einsetzende Affekt ist allerdings nicht bedeutungslos, son-

dern bei der Strafzumessung zu berücksichtigen.
1532

 So ist der Art und Weise 

der Tatbegehung bei der Strafzumessung nicht vollumfänglich Rechnung zu 

tragen, da die skrupellose Tatausführung erst unter dem Einfluss der vermin-

derten Kontrollfähigkeit einsetzte. 

dd)  Prozessuale Fragen bei der Feststellung einer entschuldbaren 

heftigen Gemütsbewegung 

(1) Beizug eines Gutachtens 

Liegen bestimmte Indikatoren
1533

 vor, kann ein Gericht unter Umständen di-

rekt darauf erkennen, dass eine Tötung im Affekt begangen wurde. Es emp-

fiehlt sich allerdings ein Expertengutachten beizuziehen.
1534

 Gerichte stützen 

sich regelmässig auf den gutachterlichen Schluss.
1535

 Nur selten wird einer 

Feststellung des Affekts widersprochen.
1536

 Bei Zweifeln über die Schuldfä-

higkeit des Täters ist gemäss Art. 20 StGB ein Gutachten zwingend beizuzie-

hen. Das Obergericht Zürich hat diesbezüglich ausgeführt, dass dieser Zwang 

nicht für die Anwendung von Art. 113 StGB gelte.
1537

 Dem kann allerdings 

nicht zugestimmt werden. Der Totschlag ist grundsätzlich ein Verschuldens-

merkmal, weshalb ein direkter Zusammenhang mit der Schuldfähigkeit be-

steht. Ausserdem ist auch beim Totschlag ein gleichzeitiges Vorliegen einer 

affektbedingten verminderten Schuldfähigkeit möglich.
1538

 Daher ist grund-

    

1531  Für Deutschland ähnlich GEILEN, FS-Maurach, 180. 
1532  Allgemein zur Berücksichtigung des Affekts bei der konkreten Strafzumessung vorne 

Zweiter Teil 1. Kap. B. III. 
1533  Vgl. dazu vorne Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) aa) (5). 
1534  Dazu ausführlich hinten Zweiter Teil 3. Kap. 
1535  BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013, E. 3.3; Urteil 

vom 15. Mai 2008, 6B_156/2008, E. 3.3; OGer ZH, Urteil vom 22. Juni 2012, 

SB110610, E. C. 2; Urteil vom 14. Dezember 2011, SB110476, E. II. 5; KantGer GR, 

Urteil vom 9. Oktober 2007, SF 06 21, E. 4b. 
1536  So jedoch OGer AG, Urteil vom 25. Mai 1984, AGVE 1984, S. 86, E. 1d; möglich ist 

dies aufgrund der freien Würdigung des Gutachtens; dazu hinten Zweiter Teil 3. Kap. 

D. II. 
1537  OGer ZH, Urteil vom 14. Dezember 2011, SB110476, E. II. 2.1.3., i.c. wurde jedoch 

dennoch ein Gutachten beigezogen. 
1538  Dazu hinten Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 4. b) aa). 
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sätzlich davon auszugehen, dass eine Begutachtung zwingend zu erfolgen 

hat.
1539

 Diese Verpflichtung umgehen Gerichte bei Tötungen regelmässig, 

indem bloss feststellt wird, dass die Entschuldbarkeit eines etwaigen Affekts 

nicht erfüllt sei und daher auf die genaue Bewertung der Emotionslage des 

Täters verzichtet wird.
1540

  

Nicht durch den Gutachter zu beurteilen, ist die Entschuldbarkeit des Af-

fekts.
1541

 Er kann sich höchstens über die psychologische Erklärbarkeit des 

Gemütszustands äussern, was jedoch für die Entschuldbarkeit nicht genügt. 

Die ethische Bewertung des Affektzustands ist eine Frage des Richters und 

nicht des Sachverständigen. Ein Gutachten hat nie über die Erfüllung eines 

bestimmten Tatbestands zu entscheiden.
1542

 

(2) Die heftige Gemütsbewegung als Tat- und Rechtsfrage 

Ein Verzicht auf die Feststellung des Affekts unter gleichzeitigem Ausschluss 

der Entschuldbarkeit sollte gerade von erstinstanzlichen Gerichten nicht vor-

genommen werden. Selbst wenn dem Affekt die Entschuldbarkeit fehlt, ist er 

bei der Strafzumessung zu beachten.
1543

  

Die Feststellung, ob ein Täter im Affekt gehandelt hat, ist eine Tatfrage und 

keine Frage rechtlicher Natur. Daher hat das Bundesgericht diesbezüglich 

keine Überprüfungsbefugnis;
1544

 die vorinstanzliche Feststellung oder Aus-

schliessung des Handelns im Affekt ist massgebend. Es hat sein Urteil gemäss 

Art. 105 Abs. 1 BGG auf die Sachverhaltserstellung der Vorinstanz abzustel-

len.
1545

 Hat diese entschieden, dass der Täter im Affekt gehandelt hatte oder 

nicht, so hat das Bundesgericht sich daran zu orientieren. 

Die Frage der Entschuldbarkeit der heftigen Gemütsbewegung ist demgegen-

über eine Rechtsfrage und kann vom Bundesgericht überprüft werden. Auch 

    

1539  Ausführlich dazu hinten Zweiter Teil 3. Kap. E. I. 
1540  Vgl. etwa BGer, Urteil vom 16. Juni 2011, 6B_66/2011, E. 4.4; Urteil vom 19. Ap-

ril 2011, 6B_876/2010, E. 2.2; Urteil vom 30. September 2010, 6B_527/2010, E. 5.3. 
1541  BGer, Urteil vom 16. Juni 2011, 6B_66/2011, E. 4.4; Urteil vom 7. März 2001, 

6P.194/2000, E. 1c; vgl. auch BGer, Urteil vom 22. August 2013, 6B_305/2013, E. 4.5; 

OGer ZH, Urteil vom 14. Dezember 2011, SB110476, E. II. 2.1.3.; FINK, ZStrR 1979, 

40. 
1542  FINK, ZStrR 1979, 40. 
1543  Dazu ausführlich vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. III. 
1544  BGE 98 IV 153, E. 3b. 
1545  Vgl. dazu BSK BGG-MEYER/DORMANN, Art. 105 N 1 ff.; BGG-Praxiskommentar-

SPÜHLER, Art. 105 N 1 ff. 
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diesbezüglich kann es allerdings einzig auf den von der Vorinstanz verbindlich 

festgestellten Sachverhalt zurückgreifen und hat die Entschuldbarkeit daraus 

zu begründen.
1546

 Die bundesgerichtliche Praxis ist in diesem Punkt jedoch 

häufig nicht sonderlich präzise. So wird teilweise festgehalten, dass die Frage, 

ob ein Täter in einer entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung gehandelt 

habe, eine Bewertung des Sachverhalts erfordere und darum eine Rechtsfrage 

darstelle.
1547

 Betrachtet man dann jedoch die betreffenden Fälle, so geht es in 

der Regel alleine um die Überprüfung der Entschuldbarkeit. 

Richtigerweise ist es nur die Entschuldbarkeit eine Rechtsfrage. Es erfolgt 

damit eine rechtliche Würdigung, also die Subsumtion eines Sachverhalts 

unter eine Rechtsnorm.
1548

 Die Frage nach dem psychischen Zustand des Tä-

ters zum Tatzeitpunkt bezieht sich demgegenüber auf die tatsächlichen Gege-

benheiten und stellt daher eine Tatfrage dar.
1549

 Die vorinstanzliche Feststel-

lung, ob ein Täter im Affekt gehandelt hat oder nicht, kann das Bundesgericht 

nur korrigieren, wenn sie offensichtlich unrichtig ist.
1550

 Dies ist dann der Fall, 

wenn die vorinstanzliche Sachverhaltsdarstellung willkürlich ist.
1551

 

(3) Beweismass 

Bestehen unüberwindbare Zweifel an der Erfüllung von tatsächlichen Voraus-

setzungen einer Tat, so hat das Gericht gemäss Art. 10 Abs. 3 StPO von dem 

für die beschuldigte Person günstigeren Sachverhalt auszugehen. Im Rahmen 

der Tötungsdelikte fragt sich dabei, ob die privilegierenden Momente, die den 

Totschlag auszeichnen, gleich wie die qualifizierenden Umstände des Mordes 

zur vollen Überzeugung des Richters gebracht werden müssen oder ob dieser 

bei Unsicherheit auf die mildere Tat zu bestimmen hat.  

    

1546  BGer, Urteil vom 27. April 2011, 6B_31/2011, E. 2.4.1. 
1547  BGE 119 IV 202, E. 2a; 118 IV 233, E. 2a; BGer, Urteil vom 23. Januar 2015, 

6B_600/2014, E. 3.1.2; Urteil vom 24. September 2004, 6S.180/2004/gnd, E. 1.3. 
1548  So ausdrücklich Commentaire LTF-CORBOZ, Art. 105 N 42; DONZALLAZ, 3428; 

vgl. allgemein zur Rechtsfrage auch Commentaire LTF-CORBOZ, Art. 105 N 37 ff.; 

CORBOZ, SJ 2006, 340; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, § 104 N 48 ff.; BSK BGG-

MEYER/DORMANN, Art. 105 N 32; BSK BGG-SCHOTT, Art. 95 N 28, Art. 97 N 4. 
1549  BSK BGG-MEYER/DORMANN, Art. 105 N 35d, welche ausdrücklich darauf hinweisen, 

dass der biologisch-psychologische Zustand des Täters eine Tatfrage darstellt; vgl. all-

gemein zur Sachverhaltsfrage (im Strafrecht Tatfrage genannt) Commentaire LTF-

CORBOZ, Art. 105 N 25 ff.; CORBOZ, SJ 2006, 340; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, 

§ 104 N 45 ff.; BSK BGG-SCHOTT, Art. 95 N 28, Art. 97 N 4. 
1550  Art. 97 Abs. 1 BGG sowie Art. 105 Abs. 2 BGG. 
1551  Statt vieler BGE 134 IV 36, E. 1.4.1; SCHMID, Handbuch, 1696; BSK BGG-SCHOTT, 

Art. 97 N 9 ff.; BGG-Praxiskommentar-SPÜHLER, Art. 97 N 1. 
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Für das Beweismass folgt aus dem Grundsatz in dubio pro reo, „dass sich das 

(Straf-)Gericht nicht von der Existenz eines für die beschuldigte Person un-

günstigen Sachverhalts überzeugt erklären darf, wenn bei objektiver Betrach-

tung erhebliche und nicht zu unterdrückende Zweifel bestehen, ob sich der 

Sachverhalt tatsächlich so verwirklicht hat. Der Grundsatz ist verletzt, wenn 

das Gericht an der Schuld hätte zweifeln müssen. Dabei sind bloss abstrakte 

und theoretische Zweifel nicht massgebend, weil solche immer möglich sind 

und absolute Gewissheit nicht verlangt werden kann.“
1552

 

Für eine Verurteilung wegen Totschlags bedeutet dies, dass die privilegieren-

den Umstände zumindest glaubhaft gemacht werden müssen, sodass eine 

grosse Wahrscheinlichkeit für deren Vorhandensein zur Tatzeit spricht. Das 

blosse Behaupten einer entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung bewirkt für 

sich alleine noch keine Glaubhaftmachung und bekundet keine reale Probabili-

tät. Sofern die Tötung eindeutig feststeht, ist nur, wenn bei einer objektiven 

Betrachtung erhebliche Zweifel an einer Bestrafung nach Art. 111 StGB ver-

bleiben, auf die mildere Variante des Totschlags zu entscheiden.  

Für das Beweismass des Totschlags gilt somit weiterhin folgende Feststellung 

des St. Galler Gesamtkantonsgericht aus dem Jahr 1979. Das Gericht hielt fest, 

dass „sich der Beweis sowohl für das Vorliegen der privilegierenden Momente 

wie auch für das Fehlen einer entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung nur 

schwer, wenn überhaupt, erbringen [lässt]. Umso mehr muss daher gefordert 

werden, dass die privilegierenden Tatumstände glaubhaft gemacht werden 

müssen, soll nicht die ganze Ordnung der Tötungsdelikte mit blossen Behaup-

tungen, die aus der Natur der Sache folgend nur ungenügend widerlegt werden 

können, zur Bedeutungslosigkeit herabgemindert werden. Wann Umstände, 

die eine entschuldbare heftige Gemütsbewegung glaubhaft erscheinen lassen, 

dargetan sind, lässt sich nur schwerlich abstrakt umschreiben. Immerhin kann 

gesagt werden, dass eine solche Behauptung dann glaubhaft erscheint, wenn 

ihre Annahme nach der ganzen Aktenlage naheliegt oder wenn ihre Vernei-

nung mit erheblichen Zweifeln verbunden wäre, Zweifel, die sich nach der 

objektiven Sachlage aufdrängen und sich jedem kritischen Menschen in einem 

solchen Mass stellen, dass – ginge es um die Frage eines Schuldnachweises – 

wegen unüberwindbarer Zweifel ein Freispruch erfolgen müsste.“
1553

 

    

1552  BGE 138 V 74, E. 7; vgl. auch BGE 127 I 38, E. 2a; 124 IV 86, E. 2a; 120 Ia 31, E. 2a; 

DONATSCH/SCHWARZENEGGER/WOHLERS, 60 f.; SCHMID, Handbuch, 233 ff.; BSK StPO 

II-TOPHINKE, Art. 10 N 82 ff.; CR CPP-VERNIORY, Art. 10 N 44 ff.; StPO Kommentar-

WOHLERS, Art. 10 N 11 ff. 
1553  Gesamtkantonsgericht SG, Urteil vom 27. März 1979, GVP 1979, Nr. 21. 
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b)  Handeln unter grosser seelischer Belastung 

aa)  Grosse seelische Belastung 

Als weitere Tatbestandsvariante des Totschlags nennt das Gesetz das Handeln 

unter grosser seelischer Belastung. Darunter ist ein chronischer, psychischer 

Druckzustand zu verstehen, welcher über einen längeren Zeitraum kontinuier-

lich herangewachsen ist und den Täter in einen andauernden Leidensprozess 

versetzt. Diese Situation führt zu dessen völliger Verzweiflung, in welcher er 

keinen anderen Ausweg mehr sieht als die Tötung.
1554

 Der Fokus liegt hier 

nicht auf dem psychischen Ausnahmezustand des Täters, sondern auf einer 

äusserlichen Drucksituation.
1555

 Dabei wird das Vorfeld der Tatausführung 

ausgedehnt betrachtet; es werden auch frühere Emotionen miteinbezogen.
1556

 

Die Konfliktsituation entwickelt sich über längere Zeit, sodass sich die Lage 

der betroffenen Person kontinuierlich erhärtet.
1557

 Es ist denkbar, dass sich der 

Täter zu verschiedenen Punkten der Konfliktentwicklung in einer Affektlage 

befand, diese sich jedoch nicht in einer Tötung niederschlug. Erst zu einem 

späteren Zeitpunkt nimmt die Gesamtsituation Übermass, was in einer Tötung 

gipfelt, ohne dass in diesem Augenblick eine heftige Gemütsbewegung vor-

liegt. Bei der Tatausführung handelt der Täter gerade nicht in einem Affekt.
1558

  

Bei der Erörterung der heftigen Gemütsbewegung wurde angetönt, dass die 

Gesetzesrevision von 1989
1559

 dazu führte, dass die Lehre nicht mehr auf eine 

exzessive Affektauslegung zurückgreifen muss. So schien es für viele Autoren 

dem Gerechtigkeitsempfinden entgegenzulaufen, dass Tötungen, bei welchen 

der Täter aus lange anhaltenden Konfliktsituationen heraus handelte, nicht von 

Art. 113 StGB erfasst sein sollten. Daher wurde der Affekt weit ausgelegt und 

lange bestehende Drucksituationen wurden unter diesen Begriff subsu-

miert.
1560

 Man ging teilweise so weit, dass eine Konzeption vom Totschlag 

    

1554  Botschaft StGB 1985, 1023; BGE 118 IV 233, E. 2a; BGer, Urteil vom 22. Au-

gust 2013, 6B_305/2013, E. 4.3.3; Urteil vom 8. Dezember 2011, 6B_524/2010 und 

6B_626/2011, E. 3.5.1; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 113 N 5; DONATSCH, 

SR III, 16 f.; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 15. 
1555  STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 31. 
1556  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 15. 
1557  BGE 119 IV 202, E. 2a. 
1558  So bereits Botschaft StGB 1985, 1023. 
1559  Vgl. zu dieser Revision ausführlich SCHULTZ, ZStrR 1991, 395 ff. 
1560  SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 113 N 9; vgl. auch HAFTER, BT I, 17, der dies 

nicht ausdrücklich so schrieb; er benutzte jedoch das Beispiel des Täters, der aus öko-

nomischer Not Frau und Kinder tötet und dem die anschliessend geplante Selbsttötung 
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vertreten wurde, welche sich komplett vom Erfordernis des Affekts löste. Jede 

einfühlbar motivierte Tötung sollte privilegiert werden.
1561

 Als Beispiele, wel-

che auch von Art. 113 StGB erfasst sein sollten, wurden die Fälle eines Täters, 

welcher eine Person aus Mitleid tötet, sowie ein gescheiterter Mitnahmeselbst-

mord benannt.
1562

 Dieses Verständnis lässt sich mit dem allgemeinen und 

rechtlichen Affektbegriff nicht vereinbaren. Damit wird gerade das zentrale 

Element des kurzfristigen Einflusses extremer Emotionen übergangen.
1563

 Zu 

Recht wurde diese Konzeption bereits unter Geltung des Wortlauts von 

Art. 113 StGB als zu weitgehend kritisiert.
1564

 Insgesamt wurde unter dem 

alten Regime also vieles zum Affekt gezählt, was eigentlich eine grosse seeli-

sche Belastung wäre.
1565

 Die ursprüngliche Fassung, welche die verminderte 

Kontroll- und Steuerungsfähigkeit lediglich bei affektivem Handeln anerkann-

te, konnte jedoch nicht befriedigen.
1566

 Auch eine länger andauernde, schwer-

wiegende Konflikt- oder Notlage kann zum gleichen Ergebnis wie ein Affekt 

führen.
1567

 Dies wurde schliesslich vom Gesetzgeber erkannt und er führte mit 

der Revision des Totschlags die zweite Tatbestandsvariante der grossen seeli-

schen Belastung ein. 

Obwohl es vom Gesetzestext so nicht vorgesehen ist, wird in der Praxis teil-

weise eine kombinierte Anwendung der beiden Totschlagsvarianten vorge-

nommen. So könne beim Täter eine grosse seelische Belastung vorgelegen 

haben, welche sich zum Tatzeitpunkt in einer Affekthandlung entlädt.
1568

 

bb)  Entschuldbarkeit der grossen seelischen Belastung 

Im Unterschied zur heftigen Gemütsbewegung scheint der Gesetzestext bei 

der grossen seelischen Belastung keine Entschuldbarkeit zu fordern. Dies ist 

jedoch ein Fehlschluss und die Rechtsprechung und die herrschende Lehre 
    

misslingt; auch WALDER, ZStrR 1965, 35 sowie ZStrR 1979, 160, bediente sich des 

Beispiels einer Mutter die in „schwere seelische Bedrängnis“ geraten ist und den erwei-

terten Selbstmord plant, welcher jedoch missglückt; vgl. für ein Beispiel aus der Praxis 

BGE 100 IV 150. 
1561  SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 113 N 7, 11. 
1562  SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 113 N 11. 
1563  Dass es genau dieser kurzfristige Einfluss ist, welcher die beiden Konzepte unterschei-

det, liegt der Gesetzesänderung zugrunde; vgl. Botschaft StGB 1985, 1023. Dies wurde 

auch vom Bundesgericht anerkannt; BGE 118 IV 233, E. 2a. 
1564  NOLL, BT I, 19. 
1565  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 15. 
1566  STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 31. 
1567  STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 31. 
1568  OGer ZH, Urteil vom 12. November 2014, SB140187, E. 4.2.2. 
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fordert eine entschuldbare grosse seelische Belastung.
1569

 Bereits die Botschaft 

machte dies klar, indem es darin heisst, dass der „Täter nicht im Affekt, ... 

sondern in Gemütslagen, die sich über längere Zeit hinweg entwickelt haben 

und die in ähnlicher Weise entschuldbar sind [handelte].“
1570

 Dabei sind die 

Kriterien der heftigen Gemütsbewegung sinngemäss anzuwenden,
1571

 wobei 

sie nicht notwendigerweise identisch sein müssen.
1572

 Die Entschuldbarkeit 

der grossen seelischen Belastung ist schwerer zu ermitteln als jene des Affekts. 

Dies hängt damit zusammen, dass Verhaltensweisen mehrerer Personen über 

längere Zeiträume hinweg gewürdigt werden müssen.
1573

 Wiederum genügt 

auch hier die blosse psychologische Erklärbarkeit der seelischen Belastung 

nicht. Sie muss vielmehr bei objektiver Betrachtung nach den auslösenden 

Umständen menschlich begreiflich beziehungsweise verständlich erschei-

nen.
1574

 Es muss angenommen werden, dass ein vernünftiger Mensch aus den-

selben sozialen Verhältnissen wie der Täter unter den gleichen Bedingungen 

ebenfalls in einen solchen Seelenzustand geraten wäre.
1575

 Mit dieser objekti-

vierten Betrachtungsweise gilt hier entsprechend zur Entschuldbarkeit der 

heftigen Gemütsbewegung, dass individuelle Besonderheiten des Täters nicht 

berücksichtigt werden. Dazu zählt eine ausgeprägte Erregbarkeit oder ein 

übertriebenes Ehrgefühl.
1576

 

Die Entschuldbarkeit der grossen seelischen Belastung ergibt sich oftmals aus 

dem Verhalten des Opfers, eines Dritten oder aus den objektiven äusseren 

Umständen.
1577

 Hat der Täter die konfliktauslösende Situation hingegen vor-

wiegend durch eigenes Verschulden herbeigeführt, so gilt die grosse seelische 

    

1569  BGE 119 IV 202, E. 2a; 118 IV 233, E. 2a; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 113 

N 6; DONATSCH, SR III, 17; PIETH, BT, 18; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 

N 16; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 32; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/ 

FINGERHUTH, Art. 113 N 13. 
1570  Botschaft StGB 1985, 1023. 
1571  DONATSCH, SR III, 17; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 16. 
1572  BGE 119 IV 202, E. 2a; 118 IV 233, E. 2a; BGer, Urteil vom 22. August 2013, 

6B_305/2013, E. 4.3.3; Urteil vom 16. Juni 2011, 6B_66/2011, E. 4.3.2; Urteil vom 

15. Juni 2001, 6S.132/2001/sch, E. 2a; OGer ZH, Urteil vom 26. November 2012, 

SB120260, E. Zum Vorwurf betreffend Mord 4.3.1.1.; BSK StGB II-SCHWARZEN-

EGGER, Art. 113 N 16; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 32. 
1573  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 16; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/ 

FINGERHUTH, Art. 113 N 13. 
1574  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 16. 
1575  BGer Urteil vom 16. Juni 2011, 6B_66/2011, E. 4.3.2; BSK StGB II-SCHWARZEN-

EGGER, Art. 113 N 18. 
1576  BGer, Urteil vom 28. Februar 2011, 6B_829/2010, E. 4.3.2. 
1577  BGE 118 IV 233, E. 2a; BGer, Urteil vom 28. Februar 2011, 6B_829/2010, E. 4.3.2. 
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Belastung als nicht entschuldbar.
1578

 Selbst wenn eine andere Person die Kon-

fliktlage verschuldet hat, kann die Entschuldbarkeit entfallen, wenn der Täter 

trotz mehrmaligem Anraten von anderen Personen keine Hilfe durch Dritte in 

Anspruch nahm oder sich nicht um einen anderen Ausweg als die Tötung be-

mühte.
1579

 

Lediglich der besondere seelische Belastungszustand, nicht die Tat, muss ent-

schuldbar sein.
1580

 Auch in diesem Kontext wird dies in der Praxis jedoch 

nicht klar befolgt.
1581

 

c)  Hintergrund und dogmatische Einordnung der Privilegierung 

aa)  Grund für die Anwendung der Privilegierung 

Der Hintergrund der Privilegierung des Totschlags liegt darin, dass dem Um-

stand Rechnung getragen wird, dass der Täter aufgrund seines emotionalen 

Erregungszustands beziehungsweise der grossen seelischen Belastung nur 

noch beschränkt in der Lage war, sein Verhalten zu kontrollieren.
1582

 Dement-

sprechend werden eigentlich eine eingeschränkte Steuerungs- und Kontrollfä-

higkeit und damit eine verminderte Schuldfähigkeit des Täters berücksich-

tigt.
1583

 MAIER/MÖLLER bemerken dazu: „Es ist offenbar auch für den Laien 

verständlich, dass diesen Handlungen bestimmte tatpsychologische Besonder-

    

1578  BGer Urteil vom 16. Juni 2011, 6B_66/2011, E. 4.3.2, wobei das Bundesgericht hier 

fälschlicherweise auch bezüglich der grossen seelischen Belastung von der Entschuld-

barkeit des Affekts spricht.  
1579  BGer, Urteil vom 15. Juni 2001, 6S.132/2001/sch, E. 1b; Urteil vom 22. August 2000, 

6S.94/2000/gnd, E. 2f. 
1580  BGE 119 IV 202, E. 2a; 118 IV 233, E2a; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 

N 19; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 113 N 7; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/ 

FINGERHUTH, Art. 113 N 13. 
1581  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 19. 
1582  BGE 119 IV 202, E. 2a; 118 IV 233, E. 2a; BGer, Urteil vom 19. Juni 2014, 

6B_748/2013, E. 2.2; Urteil vom 19. April 2011, 6B_876/2010, E. 2.1; Urteil vom 

28. Februar 2011, 6B_829/2010, E. 4.3.1; OGer ZH, Urteil vom 12. November 2014, 

SB140187, E. 4.2.1.; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 2; STRATENWERTH/ 

JENNY/BOMMER, § 1 N 29; vgl. auch SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 113 N 4; 

SCHWANDER, 510; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 113 N 1. 
1583  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 2; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/ 

FINGERHUTH, Art. 113 N 1. In der österreichischen Lehre ebenso FUCHS/REINDL-

KRAUSKOPF, 11; WK-MOOS, § 76 N 5; SbgK-VELTEN, § 76 N 41. 
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heiten zugrunde liegen dürften, die eine andere – mildere – Schuldbewertung 

verlangen.“
1584

 

Der schuldmindernde Charakter des emotionalen Ausnahmezustands des Tä-

ters deckt sich mit der Behandlung des Affekts in anderen Bereichen des Straf-

rechts.
1585

 Er wird damit berücksichtigt, dass für den Affekttäter der be-

schränkte Strafrahmen von Art. 113 StGB angewendet wird. Das Gesetz sieht 

eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren vor. Bei der vorsätzlichen Tötung 

ist demgegenüber eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren auszufällen. Mit 

der Anwendung des Totschlags verschieben sich sowohl die Mindest- als auch 

die Höchststrafe massiv nach unten. Die entschuldbare heftige Gemütsbewe-

gung im Sinne von Art. 113 StGB hat damit strafmildernde und -mindernde 

Wirkung.  

Die Berücksichtigung schuldmildernder Elemente ist grundsätzlich im Allge-

meinen Teil des Strafgesetzbuches geregelt. Die entsprechende Wirkung des 

entschuldbaren Affekts ist bereits aufgrund von Art. 48 lit. c StGB und dessen 

Beachtung innerhalb des Strafrahmens gewährleistet.
1586

 Demzufolge wäre die 

explizite Regelung in Art. 113 StGB nicht notwendig. Mit dieser Norm wurde 

ein Strafzumessungselement aus dem Allgemeinen in den Besonderen Teil 

verschoben und als obligatorischer Strafmilderungsgrund ausgestaltet.
1587

 

Die Verschiebung beruht auf historischen Gründen.
1588

 So wurde die besonde-

re Bedeutung von emotionalen Ausnahmesituationen für Tötungsdelikte
1589

 

schon früher anerkannt. Dies gilt insbesondere für Tötungen aus Zorn oder 

Wut. Dementsprechend war bereits im römischen Recht eine Herabsetzung der 

Strafe vorgesehen, wenn eine Gewalttat in einer dieser Emotionen begangen 

wurde.
1590

 Die mildere Behandlung des Totschlägers zieht sich weiter durch 

die Rechtsentwicklung und war etwa auch in der Constitutio Criminalis Caro-

lina von 1532 festgeschrieben. So wurde dem Mörder in Art. 137 CCC die 

Radstrafe auferlegt, während dem Totschläger, welcher in affektiver Aufwal-

    

1584  MAIER/MÖLLER, 184. 
1585  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 2; vgl. zur Schuldproblematik des Affekts 

vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. Zweiter TeilA. III. und zur Verringerung des Straf-

zumessungsverschuldens aufgrund eines Affekts Zweiter Teil 1. Kap. B. III. 2. 
1586  Vgl. vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. II. 3. 
1587  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 2; ebenso MÜLLER, Mord und Totschlag, 

64, der zum Handeln aus gerechtem Zorn ausführt: „Die Lehre gehört in den allgemei-

nen Teil, in die Strafzumessung.“ 
1588  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 2. 
1589  Vgl. die Hinweise vorne Zweiter Teil 2. Kap. A. I. 
1590  NEDOPIL/MÜLLER, 279.  
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lung – beispielsweise Zorn und Wut – handelte, die mildere Schwertstrafe 

drohte.
1591

 Ähnliche, im Besonderen Teil geregelte Unterscheidungen zwi-

schen Tötung und Totschlag wurden auch in den nachfolgenden Strafrechtsko-

difikationen getätigt.
1592

 

bb)  Dogmatische Einordnung der Privilegierungsmerkmale  

Der objektive und der subjektive Tatbestand von Art. 113 und 111 StGB sind 

grundsätzlich identisch. Es treten lediglich Privilegierungsmerkmale, welche 

nicht vom subjektiven Tatbestand erfasst sein müssen, hinzu. Damit handelt es 

sich beim Totschlag genau genommen um eine Strafzumessungsregel.  

In der Lehre werden diese Strafzumessungs- beziehungsweise Privilegie-

rungselemente unterschiedlich benannt. DUPUIS et al. betiteln das Handeln in 

entschuldbarer heftiger Gemütsbewegung oder grosser seelischer Belastung 

als spezifische subjektive Elemente («[e]léments subjectifs spécifiques»).
1593

 

CORBOZ bezeichnet sie als speziellen entschuldigenden Umstand («état parti-

culier excusable»), welchen er unter dem subjektivem Tatbestand einord-

net.
1594

 SCHUBARTH betitelt sie als „schuldmindernde Situation“
1595

 und aner-

kennt, dass es sich dogmatisch um Elemente der Schuld handelt.
1596

 WALDER 

geht von einem objektiven Merkmal aus, welches nicht vom Vorsatz erfasst 

werden muss.
1597

 In einem älteren Aufsatz vergleicht er das Privilegierungs-

merkmal mit der Figur der objektiven Strafbarkeitsbedingung und nennt es 

„eine objektive Bedingung der Privilegierung.“
1598

 

Die vorangehenden Ausführungen machen klar, dass es sich beim Affekt nach 

Art. 113 StGB grundsätzlich um ein Schuldelement handelt, welches in den 

Besonderen Teil verschoben wurde. Die spezielle Gefühlssituation des Täters 

führt dazu, dass der Schuldvorwurf ihm gegenüber geringer ist als bei einer 

„herkömmlichen“ Tötung.
1599

 Im Vergleich zu dieser bleibt beim Totschlag der 

    

1591  WK-MOOS, § 76 N 1; RÜPING/JEROUSCHEK, 102; vgl. auch MAIHOLD, ius.full 2006, 79, 

der darauf hinweist, dass sich aufgrund der Regelung in der CCC die psychologische 

Abgrenzung zwischen Mord und Totschlag durchgesetzt hat. 
1592  WK-MOOS, § 76 N 1; RÜPING/JEROUSCHEK, 229.  
1593  DUPUIS et al., Art. 113 N 7. 
1594  CORBOZ, Volume I, Art. 113 N 6. 
1595  SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 113 N 6. 
1596  SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 113 N 5. 
1597  WALDER, ZStrR 1979, 165. 
1598  WALDER, ZStrR 1965, 41. 
1599  SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 113 N 4; auch TRECHSEL/NOLL, 114, sprechen 

dementsprechend von einem „Schuldmerkmal“.  
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Unrechtsgehalt der Tat – welcher sich durch den Tod eines anderen Menschen 

auszeichnet – allerdings unverändert.
1600

 Ändert ein Element diesen nicht, ist 

es kein echtes Tatbestandsmerkmal, sondern ein Schuldmerkmal. Durch die 

besondere Gefühlslage des Täters wird der Gesinnungsunwert der Tat verän-

dert. Es handelt sich folglich um ein subjektives Schuldmerkmal.
1601

 Ein sol-

ches ist grundsätzlich lediglich als Elemente des Allgemeinen Teils bei der 

Strafzumessung zu beachten. Beim Handeln in entschuldbarem Affekt bezie-

hungsweise unter grosser seelischer Belastung handelt es sich, wie bereits 

benannt, um einen obligatorischen Strafmilderungsgrund.
1602

 Dem Täter wird 

zugutegehalten, dass er aufgrund des emotionalen Ausnahmezustands nicht 

mehr vollständig in der Lage war, sein Verhalten zu kontrollieren beziehungs-

weise zu steuern.
1603

 Historisch bedingt werden diese Elemente dogmatisch 

unsauber im Besonderen Teil verselbständigt.  

Dass es sich bei der entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung um ein 

„schuldbezogenes“ Element handelt, ist auch daran zu erkennen, dass sie ein 

besonderes persönliches Merkmal im Sinne von Art. 27 StGB darstellt.
1604

 

Dabei sind nur schuldbezogene Kriterien von dieser Bestimmung erfasst, nicht 

jedoch unrechtsbezogene Tatbestandselemente.
1605

 

Zusammenfassend handelt es sich bei einem Affekt nach Art. 113 StGB um 

ein obligatorisch strafmildernd und -mindernd zu betrachtendes subjektives 

Schuldmerkmal und folglich um ein in den Besonderen Teil des StGB ver-

schobenes Strafzumessungselement.  

Zum Schluss ist darauf hinzuweisen, dass man in weiten Teilen des Besonde-

ren Teils Abstufungen betreffend der Bestrafung einer Tat findet. Dementspre-

chend hat MEZGER ausgeführt, dass die strafrechtliche Ordnung im Grunde 

genommen „nichts anderes als ein einziger grosser Katalog von Strafzumes-

    

1600  SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 113 N 4; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, 

Art. 113 N 2; vgl. auch SCHWANDER, 510. In der österreichischen Lehre ebenso WK-

MOOS, § 76 N 5. 
1601  EGE, ZStrR 2012, 305, wo die subjektiven Schuldmerkmale von subjektiven Un-

rechtsmerkmalen abgegrenzt werden. Im österreichischen Recht ebenso MOOS, ZStW 

1977, 808. 
1602 BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 2; zumindest indirekt auch SCHMID, Diss., 

213 Fn. 383. 
1603  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 2. 
1604  BGE 105 IV 182, E. 2a; 87 IV 49, E. 2; BSK StGB I-FORSTER, Art. 27 N 10, 19; PIETH, 

BT, 19. Gleiches gilt im österreichischen Recht; WK-MOOS, § 76 N 57; MOOS, ZStW 

1977, 805; SbgK-VELTEN, § 76 N 121. 
1605  BSK StGB I-FORSTER, Art. 27 N 10 f.; TRECHSEL/NOLL, 230. 
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sungsgründen“
1606

 sei. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Nuancierung 

in der Strafhöhe regelmässig am Tatunrecht anknüpft und nur vereinzelt wie 

beim Totschlag am Täterverschulden. 

4.  Rechtswidrigkeit und Schuld 

a)  Rechtswidrigkeit  

Wie gewöhnlich ist zu prüfen, ob der Täter die Tat rechtswidrig begangen hat. 

Es gilt der Grundsatz, dass der Totschlag als rechtswidrige Handlung zu be-

trachten ist und daher nur nach Gründen gesucht werden muss, die die 

Rechtswidrigkeit allenfalls ausschliessen könnten. Es sind die allgemeinen 

Rechtfertigungsgründe zu prüfen.  

Wird eine Person angegriffen und ist die Tötung des Angreifers die einzige 

mögliche Abwehrhandlung, agiert sie in rechtfertigender Notwehr.
1607

 Dies gilt 

auch dann, wenn der Täter aufgrund des Angriffs in eine entschuldbare heftige 

Gemütsbewegung geraten ist. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass der Tot-

schlag zu bejahen, die Rechtswidrigkeit der Tötung jedoch wegen einer Not-

wehrlage zu verneinen ist.
1608

 Die Tat ist dann gerechtfertigt und der Täter ist 

freizusprechen. Da die Tötung des Angreifers die extremste Abwehrmassnah-

me darstellt, ist die Verhältnismässigkeit und damit die Rechtfertigung nur in 

Ausnahmesituationen anzunehmen. 

b)  Schuld 

aa)  Die Schuldfähigkeit des Totschlägers 

Die Schuld hat beim Totschlag eine besondere Stellung, was aus den bisheri-

gen Ausführungen ersichtlich ist. Art. 113 StGB stellt einen im Besonderen 

Teil geregelten Schuldmilderungsgrund dar.
1609

 In dem der Affekt und damit 

ein Schuldmerkmal vertatbestandlicht wurde, findet eine Art Zweiteilung der 

Schuldelemente statt. Andere psychische Störungen und weitere Gründe für 

eine ausgeschlossene oder verminderte Schuldfähigkeit sind bei der Schuld zu 

prüfen, während der Affekt beim Tatbestand berücksichtigt wird. In der Praxis 

    

1606  MEZGER, ZStW 1931, 855; vgl. auch STRATENWERTH, AT II, § 6 N 15. 
1607  Vgl. die Voraussetzungen vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. b) aa). 
1608  BGE 102 IV 228, E. 2; BGer, Urteil vom 26. November 2015, 6B_454/2015, E. 5.4; 

OGer ZH, Urteil vom 16. März 1993, ZR 281/1992, E. 3.2. 
1609  Dazu vorne Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. c) bb). 
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zeigt sich gar, dass Täter, welche wegen eines Totschlags verurteilt werden, 

häufiger auf andere Strafmilderungsgründe zurückgreifen können als jene, bei 

denen Art. 111 oder 112 StGB angewendet wird.
1610

 

Die Berücksichtigung des affektbedingten Einflusses auf die Schuldfähigkeit 

bedarf jedoch gewisser Klärung. Führt ein Affekt im Extremfall zur Exkulpa-

tion des Täters,
1611

 so ist er nach Art. 19 Abs. 1 StGB schuldunfähig.
1612

 Dies 

gilt auch für den Fall, dass die heftige Gemütsbewegung tatbestandsmässig zur 

Annahme des Totschlags führt. „Eine Schuldunfähigkeitsnorm kann nicht 

durch eine Schuldminderungsnorm verdrängt werden.“
1613

 

Ausserdem ist es auch beim Totschlag möglich, dass eine affektbedingte Ver-

minderung der Schuldfähigkeit vorliegt. Dabei ist grundsätzlich davon auszu-

gehen, dass die affektbedingte Einschränkung von Einsichts- oder Steuerungs-

fähigkeit mit der Anwendung des Totschlags abgegolten wird.
1614

 Etwas ande-

res ist nur möglich, wenn der Affekt zu einer in schwerem Grad verminderten 

Schuldfähigkeit führt. Dann wird ein namhafter Teil der Schuldverminderung 

im Rahmen der rechtlichen Qualifikation als Totschlag berücksichtigt, der Rest 

führt allerdings zu einer zusätzlichen Schuldmilderung.
1615

 In der deutschen 

Strafrechtswissenschaft wird demgegenüber teilweise davon ausgegangen, 

dass eine im Affekt begründete Privilegierung im Tötungstatbestand bei der 

Schuldfähigkeit nicht nochmals berücksichtigt werden könne.
1616

 Geht die 

Beeinträchtigung der Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit in ihrer Wirkung 

über das hinaus, was für die heftige Gemütsbewegung nach Art. 113 StGB 

verlangt wird, so ist Art. 19 Abs. 2 StGB richtigerweise zusätzlich anzuwen-

den.
1617

 Anderenfalls würde der Totschläger unter Umständen schlechter ge-

    

1610  MARKWALDER, 185. 
1611  Vgl. dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) dd). 
1612  Ebenso BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 82; gleich in der österreichischen 

Lehre WK-HÖPFEL, § 11 N 9; KIENAPFEL/SCHROLL, § 76 N 10; SbgK-VELTEN, § 76 

N 22; vgl. auch MOOS, ZStW 1977, 811 ff. 
1613  So für die deutsche Lehre BLAU, FS-Tröndle, 116. 
1614  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 82; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, 

Art. 113 N 24; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 113 N 17. 
1615  BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013, E. 5.2. 
1616  SALGER, FS-Tröndle, 216 f.; vgl. auch BLAU, FS-Tröndle, 119 f., der dies vor allem 

damit begründet, dass er den Hintergrund der Schuldreduktion beim Affekt in einer 

normativen Zuschreibung sieht. Eine solche Privilegierung könne es im Rahmen einer 

Güterabwägung bei Tötungsdelikten nicht geben. 
1617  BGer, Urteil vom 24. Oktober 2013, 6B_345/2013 und 6B_366/2013, E. 5.4; BSK 

StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 82; GRAVEN, ZStrR 1960, 146; vgl. auch STRA-

TENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 33; a.M. KantGer GR, Urteil vom 30. April 1976, 
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stellt als der Täter, welcher sich einer vorsätzlichen Tötung oder eines Mordes 

schuldig machte und dabei vermindert schuldfähig war.
1618

 

Für die Bestimmung der Auswirkungen des Affekts auf Einsichts- und Steue-

rungsfähigkeit ist auf ein fachmännisches Gutachten abzustellen.
1619

 Das Ge-

richt hat dann zu entscheiden, ob die festgestellten Konsequenzen über das für 

die Anwendung von Art. 113 StGB Notwendige hinausgehen und darum zu-

sätzlich eine verminderte Schuldfähigkeit anzuwenden ist.  

bb)  Das Verhältnis zur entschuldbaren Notwehr 

Wie zuvor bei der Rechtswidrigkeit ausgeführt, dürfte bei der Tötung nur sel-

ten ein Fall der gerechtfertigten Notwehr vorliegen. Es fehlt regelmässig die 

Verhältnismässigkeit der Abwehr. Es handelt sich folglich um einen Notwehr-

exzess. Dieser kann entschuldigt werden, wenn der Täter in entschuldbarer 

Aufregung und Bestürzung handelt.
1620

 Es stellt sich daher die Frage, ob auch 

der Totschlag in entschuldbarem Notwehrexzess begangen werden kann. 

In der Lehre wird dazu ausgeführt, dass vor der Privilegierung der Tötung 

zunächst die Anwendung von Art. 16 Abs. 2 StGB geprüft werden muss. An-

sonsten könne es zu unbilligen Ergebnissen kommen, wenn wegen der An-

nahme des Totschlags die Schuldlosigkeit des Notwehrexzesses im Affekt 

nicht mehr berücksichtigt werde.
1621

 Systematisch scheint auch ein anderes 

Vorgehen möglich. Zunächst könnte festgestellt werden, ob der Affekt zur 

Annahme des Totschlags führt. Egal ob dies bejaht wird oder nicht, muss im 

Falle eines Notwehrexzesses bei der Beurteilung der Schuld jeweils geprüft 

werden, ob dieser entschuldbar ist. „Auch wenn ein Affekt bereits bei der Fra-

ge der Tatbestandsmässigkeit berücksichtigt wurde, ist im Zusammenhang mit 

den Rechtfertigungsgründen und insbesondere der Schuld erneut zu prüfen, ob 

er allenfalls das Verhalten des Täters rechtfertige oder entschuldige.“
1622

 Dies 

    

SF 4/76, PKG 1976, S. 61, nach welchem die Anwendung der verminderten Schuldfä-

higkeit nur möglich sein soll, wenn „weitere Elemente wie etwa Geisteskrankheit oder 

Schwachsinn hinzutreten“. 
1618  Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe beim Totschlag und demgegenüber 1 

Tagessatz Geldstrafe bei Art. 111 oder Art. 112 i.V.m. Art. 19 Abs. 2 StGB; BSK 

StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 82, die jedoch auch darauf hinweisen, das die 

praktische Bedeutung dieser Frage gering bleiben dürfte.  
1619  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 3. Kap. 
1620  Art. 16 Abs. 2 StGB; vgl. dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. b). 
1621  StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, Art. 16 N 2; vgl. auch CORBOZ, Volume I, 

Art. 113 N 6; ebenso in der österreichischen Lehre KIENAPFEL/SCHROLL, § 76 N 9. 
1622  WALDER, ZStrR 1965, 65. 



 2. Kapitel: Affekt im Besonderen Teil des StGB 

  

 267 

ist eine direkte Folge der Verschiebung des Schuldelements in den Tatbestand 

der Tötung. Treffen ein Schuldmilderungs- und ein Schuldausschlussgrund 

zusammen, ist von der Schuldunfähigkeit des Täters auszugehen und dieser 

bleibt straflos.
1623

 Bereits zuvor wurde gezeigt, dass eine exkulpierende Wir-

kung des Affekts zu berücksichtigen ist.
1624

 Überschreitet der Totschläger die 

Grenzen der Notwehr im entschuldbaren Affekt, profitiert er von der Ent-

schuldigung nach Art. 16 Abs. 2 StGB.
1625

  

5.  Konkurrenz zu den übrigen Tötungsdelikten  

Wie einleitend erwähnt, ist nicht jede affektiv begründete Tötung automatisch 

ein Totschlag. Es stellt sich daher die Frage, ob es zu einer Konkurrenzsituati-

on mit anderen Tötungsdelikten kommen kann und wie diese zu lösen ist. 

Das Verhältnis zur vorsätzlichen Tötung im Sinne von Art. 111 StGB ist 

selbsterklärend. Wird eine Tötung in einem Affekt, welcher als entschuldbare 

heftige Gemütsbewegung im Sinne von Art. 113 StGB zu qualifizieren ist, 

begangen, beurteilt sich die Tat einzig nach dem milderen Tatbestand. 

Art 113 StGB ist lex specialis zu Art. 111 StGB.
1626

 

Problematischer ist die Abgrenzungsfrage zwischen Totschlag und Mord. Wie 

einleitend erwähnt, hat das Bundesgericht entschieden, dass die Annahme 

eines Affekts dem Mord nicht entgegenstehe.
1627

 Das Gericht geht in einem 

früheren Urteil gar davon aus, dass eine Tötung, selbst wenn sie im entschuld-

baren Affekt begangen wurde, als Mord im Sinne von Art. 112 StGB qualifi-

ziert werden muss, wenn sie gleichzeitig die Merkmale des Mordes aufweist. 

    

1623  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 24. 
1624  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 82. 
1625  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 24; DONATSCH, SR III, 18; im Ergebnis 

ebenso CORBOZ, Volume I, Art. 113 N 6; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/GETH, 

Art. 16 N 2; a.M. OGer ZH, Urteil vom 16. März 1993, ZR 91/1992, 281, E. 3.2; un-

klar BGer, Urteil vom 26. November 2015, 6B_454/2015, E. 5.4, wo die gleichzeitige 

Anwendung von Art. 113 und Art. 16 Abs. 1 StGB zugelassen wurde, was implizit auf 

eine Verneinung der Anwendung von Art. 16 Abs. 2 StGB auf den Totschlag hindeutet. 

Gleiches wird in Österreich für die Anwendung von § 3 Abs. 2 Ö-StGB auf den Tot-

schlag befürwortet; WK-MOOS, § 76 N 11; SbgK-VELTEN, § 76 N 69. 
1626  CORBOZ, Volume I, Art. 113 N 30; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 113 N 27.  
1627  BGE 101 IV 279, E. 5; 98 IV 153, E. 5; 81 IV 150, E. 3; BGer, Urteil vom 1. Juli 2016, 

6B_1197/2015, E. 2.5; Urteil vom 22. August 2013, 6B_305/2013, E. 4.6; OGer ZH, 

Urteil vom 12. November 2014, SB140187, E. 4.3.4.; Urteil vom 26. November 2012, 

SB120260, E. Zum Vorwurf betreffend Mord 4.4.6.; vgl. auch HAFTER, BT I, 17; 

SCHWANDER, 510; WALDER, ZstrR 1979, 157.  
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So könne es „nicht der Sinn des Gesetzes sein, dem privilegierenden Merkmal 

den Vorrang vor dem qualifizierenden zu geben.“
1628

 Der Umstand, dass der 

Täter unter Affekteinfluss handelte, sei ihm einzig bei der Strafzumessung als 

Strafmilderungsgrund zugutezuhalten.
1629

 Man ging also davon aus, dass sich 

die Merkmale von Totschlag und Mord nicht notwendigerweise gegenseitig 

ausschliessen.
1630

  

Es gibt allerdings Konstellationen, die an der alten Rechtsprechung des Bun-

desgerichts zweifeln lassen. Als gelegentlich vorkommendes Beispiel sei die 

Tötung des wehrlosen – beispielsweise schlafenden – Opfers bei Haustyran-

nentötungen genannt. Diese Vorgehensweise spricht grundsätzlich für die 

Skrupellosigkeit der Tat. Gerade solche Fälle zeigen, dass die zuvor erwähnte 

Haltung des Bundesgerichts nicht uneingeschränkt gilt. So werden sie in der 

Regel als Totschlag und gerade nicht als Mord qualifiziert.
1631

 SCHUBARTH 

ging dementsprechend vom umgekehrten Fall aus; das Vorliegen von Privile-

gierungsmerkmalen des Totschlags schliesse sowohl die Annahme von 

Art. 111 als auch Art. 112 StGB aus. Dies begründete er damit, dass der 

schuldmildernde Faktor des Affekts auch bei skrupellosen Tötungen zu tragen 

kommen müsse.
1632

 

Die mittlerweile herrschende Lehre und teilweise auch die Rechtsprechung 

gehen davon aus, dass eine Konkurrenzsituation zwischen Art. 112 und 

113 StGB gar nicht bestehen kann. Die Anwendungsbereiche der beiden Tat-

bestände schliessen sich gegenseitig aus; sie können nicht in Konkurrenz zu 

einander treten.
1633

 Dies ist im Resultat zweifelsfrei richtig. So handelt es sich 

bei Mord und Totschlag um sozialethisch entgegengesetzte Typen der Tö-

tung.
1634

 Beide Tatbestände sind im Besonderen Teil verselbständigte Strafzu-

messungsnormen. Sie tragen dem Verschulden des Täters Rechnung. Der Tot-

schlag zeichnet sich dadurch aus, dass diesem aufgrund des entschuldbaren 
    

1628  BGE 81 IV 150, E. 3; ebenso DOUGOUD, 74; PETRZILKA, 122; SCHWANDER, 510, der 

davon ausgeht, dass die heftige Gemütsbewegung in diesem Fall über die Strafmilde-

rung des Art. 64 aStGB [heute Art. 48 lit. c StGB] zu berücksichtigen ist. 
1629  SCHWANDER, 510. 
1630  SCHWANDER, 510. 
1631  Vgl. MARTIN, 194 ff.; ROSCH, 560 f. 
1632  SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 113 N 26. 
1633  OGer ZH, Urteil vom 4. April 2014, SB130474, E. III. 1.; CORBOZ, Volume I, Art. 113 

N 30; DISCH, 343; DONATSCH, SR III, 17; DUPUIS et al., Art. 112 N 12; HURTADO 

POZO, Partie spéciale, 153; NOLL, BT I, 18; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 112 

N 32; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 34; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 113 

N 2; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 112 N 28. 
1634  TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 112 N 28. 
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Affekts ein nur geringerer Schuldvorwurf gemacht werden kann. Der Mord ist 

demgegenüber gerade dadurch charakterisiert, dass dem Täter ein sehr schwe-

res Verschulden entgegengehalten wird. Stellt man sich das Verschulden des 

Täters bei Tötungsdelikten als Skala vor, so liegt Art. 113 StGB am unteren 

und Art. 112 StGB am oberen Ende; dazwischen liegt der Anwendungsbereich 

von Art. 111 StGB. Dies verdeutlicht, dass es grundsätzlich gar keinen Berüh-

rungspunkt zwischen den beiden anderen Tötungsformen gibt.  

In der Praxis führt dies dazu, dass Gerichte teilweise zunächst die Anwendung 

von Art. 112 StGB prüfen. Wird diese bejaht, sei dementsprechend die Prüfung 

des Totschlags nicht mehr notwendig.
1635

 DONATSCH pflichtet dem ansatzwei-

se bei, indem er ausführt, dass eine heftige Gemütsbewegung beziehungsweise 

die grosse seelische Belastung kaum entschuldbar sein könne, wenn sie 

gleichzeitig eine besondere Skrupellosigkeit des Täters zum Ausdruck brin-

ge.
1636

 Nach dem zuvor ausgeführten sind jedoch durchaus Fälle denkbar, in 

denen sich ein Täter grausamer Tötungsmittel bedient, er aber gleichzeitig in 

entschuldbarer heftiger Gemütsbewegung handelt.
1637

 Meines Erachtens sollte 

es daher genau umgekehrt sein: die besondere Skrupellosigkeit führt nicht 

dazu, dass eine heftige Gemütsbewegung nicht entschuldbar sein kann, son-

dern eine in entschuldbarer heftiger Gemütsbewegung begangene Tötung 

schliesst die Anwendung der Skrupellosigkeit aus. Die gegenteilige Betrach-

tungsweise würde dem Grundsatz, dass es der Affekt ist, welcher entschuldbar 

sein muss und nicht die Tat, entgegenstehen.
 1638

  

Die Skrupellosigkeit ist das Element, welches beim Mord den grösseren 

Schuldvorwurf gegenüber dem Täter bestimmt. Deren Vorliegen kann nur 

mittels einer Gesamtwürdigung angenommen werden. Die in Art. 112 StGB 

erwähnten Möglichkeiten – besonders verwerflicher Beweggrund, Tatausfüh-

rung oder Art der Ausführung – stellen Regelbeispiele für die besondere Skru-

pellosigkeit dar.
1639

 Das heisst, es muss im Einzelfall jeweils mittels einer 

Gesamtwürdigung aller äusseren und inneren Umstände entschieden werden, 

ob eine skrupellose Tötung vorliegt und damit auf Mord erkannt werden 

kann.
1640

 Ist eine Tötung in entschuldbarem Affekt auf besonders grausame 

    

1635  OGer ZH, Urteil vom 4. April 2014, SB130474, E. III. 1. 
1636  DONATSCH, SR III, 17. 
1637  Vgl. auch BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 112 N 32. 
1638  Vgl. dazu vorne Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb) (9). 
1639  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 112 N 32. 
1640  BGE 127 IV 10, E. 1a; 120 IV 265, E. 3a; 118 IV 122, E. 3d; CORBOZ, Volume I, 

Art. 112 N 20; DONATSCH, SR III, 13 f.; EGE, ZStrR 2012, 294; BSK StGB II-
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Weise begangen worden, so liegt zwar ein Regelbeispiel aus Art. 112 StGB 

vor, dies bindet die Gerichte jedoch nicht an die Anwendung dieses Tatbe-

stands. Der entschuldbare Affekt lässt das Verschulden des Täters milder er-

scheinen, was die Annahme der Skrupellosigkeit ausschliesst.
1641

 Diese Ab-

grenzungsfrage ist die Aufgabe des Richters; er muss aus den gesamten Um-

ständen des Einzelfalls entscheiden, ob ein Mord, ein Totschlag oder, sofern 

keines der beiden Varianten einschlägig ist, eine vorsätzliche Tötung vor-

liegt.
1642

 

Insgesamt kann gefolgert werden, dass die Annahme der entschuldbaren hefti-

gen Gemütsbewegung und damit die Anwendung von Art. 113 StGB die 

gleichzeitige Klassifizierung einer Tötung als skrupellos – und damit die An-

wendung von Art. 112 StGB – ausschliesst.
1643

  

Die übrigen Tötungsdelikte – insbesondere Art. 114 und 116 StGB – sind lex 

specialis zu Art. 113 StGB und gehen diesem vor.
1644

 

6.  Besonderheiten bei der Strafzumessung 

Bei der Strafzumessung ist das Doppelverwertungsverbot zu beachten. Führt 

ein Affekt zur Anwendung des Totschlags, so ist eine weitere Strafmilderung 

nach Art. 48 lit. c StGB nicht möglich.
1645

 Umstände, die zur Annahme des 

Totschlags führen, dürfen bei der Strafzumessung nicht ein zweites Mal straf-

mindernd oder strafmildernd berücksichtigt werden.
1646

 

Auch bei der konkreten Strafzumessung ist das Doppelverwertungsverbot zu 

beachten. Umstände, die einen tieferen Strafrahmen zur Anwendung bringen, 

dürfen innerhalb des Strafrahmens nicht nochmals verschuldensmindernd 

berücksichtigt werden. Beim Affekt darf bei der konkreten Strafzumessung 

    

SCHWARZENEGGER, Art. 112 N 8; SCHWARZENEGGER, ZStrR 2000, 365; STRATEN-

WERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 21. 
1641  Im Ergebnis ebenso BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 112 N 32; vgl. auch STRA-

TENWERTH/WOHLERS, Art. 113 N 2. 
1642  DISCH, 343. 
1643  So etwa OGer ZH, Urteil vom 26. November 2012, SB120260, E. Zum Vorwurf be-

treffend Mord 4.4.6.; vgl. auch STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 113 N 2. Für das öster-

reichische Recht ebenso SbgK-BIRKLBAUER/SCHMIDTHUBER, § 34 N 68. 
1644  DUPUIS et al., Art. 113 N 30; in der österreichischen Lehre ebenso KIENAPFEL/ 

SCHROLL, § 76 N 42. 
1645  Dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. II. 3. f). 
1646  BGer, Urteil vom 4. April 2001, 6S.825/2000, E. 2c/aa; CR CP I-PELLET, Art. 48 N 3; 

WALDER, ZStrR 1965, 65; BSK StGB I-WIPRÄCHTIGER/KELLER, Art. 47 N 102. 
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allerdings das Ausmass der affektbedingten Erschwerung der Selbstbeherr-

schung berücksichtigt werden.
1647

 Beim Totschlag ist dies jedoch zu relativie-

ren. So wird mit der Anwendung von Art. 113 StGB nicht nur die Mindeststra-

fe gesenkt, sondern auch die Höchststrafe im Vergleich zur vorsätzlichen Tö-

tung halbiert.
1648

 Dies führt im Ergebnis dazu, dass sich der Affekt im Einzel-

fall zwingend strafmindernd auswirkt und dass aufgrund der Qualifikation als 

Totschlag tatsächlich eine niedrige Strafe ausgefällt wird. Damit unterscheidet 

sich die Handhabung beim Totschlag von der allgemein strafmildernden Wir-

kung des Affekts im Allgemeinen Teil. Dort muss die Strafmilderung auch 

strafmindernd wirken, da sie sonst ohne Auswirkung bleiben würde.
1649

 Beim 

Totschlag wird die zwingende Strafminderung schon mit der Herabsetzung der 

Höchststrafe erreicht. Daraus folgt auch, dass ein Faktor, der entscheidend für 

die Bejahung der Entschuldbarkeit des Affekts war, nicht nochmals bei der 

Strafzumessung strafmindernd berücksichtigt werden kann.
1650

 Zu denken ist 

insbesondere an das Verhalten des Opfers bei einer Provokation.  

Von diesem Grundsatz kann nur aus zwei Gründen abgewichen werden. Geht 

der Affekt einerseits über die Anforderungen von Art. 113 StGB hinaus und ist 

daher gleichzeitig eine verminderte Schuldfähigkeit anzunehmen,
1651

 so hat 

sich diese bei der konkreten Strafzumessung den allgemeinen Regeln entspre-

chend strafmindernd auszuwirken.
1652

 Wird der Totschlag andererseits auf-

grund der grossen seelischen Belastung angenommen, so ist ein bei Tatzeit-

punkt vorliegender Affekt strafmindernd zu berücksichtigen.
1653

 

III.  Kindestötung (Art. 116 StGB) 

Ein spezieller Fall der Tötung wird in Art. 116 StGB geregelt. Dieser Artikel 

bestimmt, dass eine Mutter, welche ihr Kind während der Geburt, oder solange 

sie unter dem Einfluss des Geburtsvorgangs steht, tötet, mit Freiheitsstrafe bis 

    

1647  Dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. III. 1. c). 
1648  10 Jahre Freiheitsstrafe bei Art. 113 StGB und 20 Jahre bei Art. 111 i.V.m. 

Art. 40 StGB. 
1649  Vgl. vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. III. 1. c). 
1650  BGer, Urteil vom 20. Januar 2004, 6P.119/2003, E. 7.5. Für das österreichische Recht – 

welches sich durch eine höhere Mindesstrafe von 5 Jahren auszeichnet – differenzie-

rend WK-MOOS, § 76 N 59; SbgK-VELTEN, § 76 N 126. 
1651  Vgl. vorne Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 4. b) aa). 
1652  Vgl. vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. III. 2. a) aa). 
1653  BGer, Urteil vom 4. April 2001, 6S.825/2000, E. 2c/cc. 
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zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft wird. Es handelt sich damit lediglich 

um ein Vergehen.
1654

  

Auch die Kindestötung wird als privilegierte Form der vorsätzlichen Tötung 

betrachtet.
1655

 Eigentlich kann es sich hier ebenfalls nicht um eine „echte“ 

Privilegierung handeln, da das Tatunrecht identisch bleibt; es wird ein Mensch 

getötet. Es liegt bloss ein subjektives Verschuldensmerkmal vor, weshalb die 

Kindestötung auch eine in den Besonderen Teil verschobene Strafzumessungs-

regel ist.
1656

 Treffend sind die Ausführungen STRATENWERTHS: „[D]ie Aus-

nahmesituation der Täterin [ändert] am Unrecht der Kindestötung […] nicht 

das Geringste; das Leben des Kindes ist während der Geburt nicht etwa von 

minderem Rang.“
1657

 

1.  Objektiver Tatbestand 

In verschiedenen Elementen des Tatbestands ist die Kindestötung mit der vor-

sätzlichen Tötung nach Art. 111 StGB identisch. Die Tathandlung und der 

Todeserfolg sowie die Kausalitätsfragen entsprechen dem Grundtatbestand.
1658

 

Im Folgenden werden daher nur die besonderen Elemente von Art. 116 StGB 

behandelt. 

a)  Sonderdelikt 

Bei Art. 116 StGB handelt es sich um ein Sonderdelikt. Der mögliche Täter-

kreis ist durch die gesetzliche Umschreibung klar reduziert. Lediglich eine 

Mutter unter Einfluss des Geburtsvorgangs kann den Tatbestand erfüllen.  

Handelt die Mutter nicht selbst, sondern hilft nur zur Tötung oder stiftet eine 

andere Person zur Tötung ihres Neugeborenen an, ist sie lediglich wegen An-

stiftung beziehungsweise Gehilfenschaft zu Art. 116 StGB strafbar.
1659

 Verlei-

    

1654  Art. 10 Abs. 3 StGB. 
1655  DONATSCH, SR III, 29; SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 116 N 6; STRATEN-

WERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 64; THORMANN/OVERBECK, Zweiter Band, Art. 116 N 2. 
1656  NOLL, BT I, 23; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 116 N 2; STRATENWERTH, AT I, 

§ 8 N 21; für die diesbezüglichen Ausführungen zum Totschlag vorne Zweiter Teil 

2. Kap. A. II. 3. c). 
1657  STRATENWERTH, AT I, § 8 N 21. 
1658  CORBOZ, Volume I, Art. 116 N 1 ff.; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 116 N 5 f.; 

STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 66. 
1659  CORBOZ, Volume I, Art. 116 N 15; DONATSCH, SR III, 30; DOUGOUD, 115; NOLL, BT I, 

23; SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 116 N 17; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, 

Art. 116 N 2; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 75. 
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tet die Mutter eine Person jedoch dazu, das Kind vor der Geburt abzutreiben, 

so impliziert dies nicht gleichsam eine Anstiftung zur Kindestötung,
1660

 es 

handelt sich gegebenenfalls um eine Anstiftung zum strafbaren Schwanger-

schaftsabbruch. 

Gibt es andere Tatbeteiligte, so können diese nicht von der Privilegierung nach 

Art. 116 StGB profitieren. Sie sind nach Art. 111-113 StGB zu beurteilen, da 

der Einfluss des Geburtsvorgangs ein persönliches Merkmal im Sinne von 

Art. 27 StGB darstellt.
1661

 Sofern sich ein Beteiligter zum Tatzeitpunkt eben-

falls in einem gesonderten Gemütszustand befindet, macht er sich, vorausge-

setzt dessen Entschuldbarkeit, des Totschlags schuldig.
1662

  

b)  Angriffsobjekt 

Die Tat richtet sich gegen ein lebendes Neugeborenes.
1663

 Ob das Kind selber 

überlebensfähig ist oder ob es auch ohne Einwirkung der Mutter gestorben 

wäre, ist unerheblich.
1664

 Bemerkt die Mutter nicht, dass das Kind totgeboren 

wurde, und nimmt sie aus ihrer Sicht eine Tötungshandlung vor, so handelt es 

sich um einen untauglichen Versuch einer Kindestötung.
1665

 

Wird die Tötung vor dem Beginn der Geburtswehen begonnen, so ist die Tat 

als unrechtmässige Abtreibung im Sinne von Art. 118 StGB zu beurteilen.
1666

 

Kommt ein Kind infolge eines Schwangerschaftsabbruchs verfrüht, aber le-

    

1660  TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 116 N 5. 
1661  BGE 87 IV 49, E. 2; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 116 N 7; DONATSCH, SR III, 

30; DOUGOUD, 115 f.; BSK StGB I-FORSTER, Art. 27 N 19; HURTADO POZO, Partie 

spéciale, 268; NOLL, BT I, 23; SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 116 N 17; 

SCHWANDER, 512; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 116 N 3; STRATENWERTH/ 

JENNY/BOMMER, § 1 N 74; THORMANN/OVERBECK, Zweiter Band, Art. 116 N 3; WAL-

DER, ZStrR 1965, 43; falsch daher TSCHUOR-NAYDOWSKI, 347 f., die einen Arzt für 

nach Art 116 StGB strafbar hält, wenn bei einem missglückten Spätabbruch ein Kind 

lebend zur Welt kommt und er medizinische Massnahmen zur Betreuung des Neugebo-

renen unterlässt; vgl. ausführlich zur Strafbarkeit der Teilnehmer an Kindestötungen 

KRAUSKOPF, 100 ff. 
1662  Ebenso WALDER, ZStrR 1965, 43. 
1663  Zum Streit über den Beginn des menschlichen Lebens ausführlich und m.w.H. BSK 

StGB II-SCHWARZENEGGER, Vor Art. 111 N 26 ff. 
1664  HURTADO POZO, Partie spéciale, 249; KRAUSKOPF, 93; BSK StGB II-SCHWARZEN-

EGGER, Art. 116 N 4. 
1665  Art. 116 i.V.m. Art. 22 StGB; HURTADO POZO, Partie spéciale, 249; KRAUSKOPF, 96; 

THORMANN/OVERBECK, Zweiter Band, Art. 116 N 5. 
1666  StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 116 N 6; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 116 

N 4; THORMANN/OVERBECK, Zweiter Band, Art. 116 N 7. 
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bend auf die Welt und stirbt dann ohne weiteres Zutun der Täterin, sind eben-

falls alleine Art. 118 ff. StGB massgebend.
1667

 

c)  Besondere Gemütslage der Mutter während der Geburt 

Eine Tat wird nur unter Art. 116 StGB subsumiert, wenn die Mutter unter dem 

Einfluss des Geburtsvorgangs steht. Damit wird zum einen dem physischen 

Zustand der Gebärenden – wie etwa starke Schmerzen, Erschöpfung oder der-

gleichen –, zum anderen aber auch der psychischen Sondersituation bei der 

Geburt Rechnung getragen.
1668

 Hiermit wird bei diesem Tötungsdelikt eben-

falls der Gemütsregung der Täterin besondere Beachtung geschenkt.
1669

 So 

knüpft diese Bestimmung daran an, dass sich die meisten Gebärenden wäh-

rend und unmittelbar nach der Geburt in einer körperlichen Ausnahmeverfas-

sung und einem psychischen Erregungs- beziehungsweise Affektzustand be-

finden.
1670

 Zusätzlich wirkt ein weiterer Faktor auf die Gemütslage der Gebä-

renden. Sie habe noch keine persönliche Beziehung zum Neugeborenen ent-

wickelt,
1671

 weshalb keine ausgeprägte Tötungshemmung bestehe.
1672

  

Umstritten ist, wann der Geburtsvorgang als eingesetzt gilt und somit der An-

wendungsbereich der Norm eröffnet ist. Grundsätzlich ist dies anzunehmen, 

wenn die Geburtswehen beginnen.
1673

 Ein anderer Teil der Lehre nimmt je-

doch an, dass dies erst der Fall sei, wenn die Atmung des Kindes einsetzt.
1674

 

Schwierig ist ausserdem die Frage, wie lange der Geburtsvorgang und dessen 

Auswirkung auf die Gebärende andauern. Dies ist anzunehmen, solange die 

    

1667  HURTADO POZO, Partie spéciale, 250; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 116 N 4; 

unklar TSCHUOR-NAYDOWSKI, 347 f. 
1668  CORBOZ, Volume I, Art. 116 N 8; DONATSCH, SR III, 30; HURTADO POZO, Partie spéci-

ale, 252; SCHWANDER, 512; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 116 N 2; STRATEN-

WERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 68. Gleiches wird im österreichischen Recht betreffend 

§ 79 Ö-StGB vertreten; vgl. FABRIZY, § 79 N 1; KIENAPFEL/SCHROLL, § 79 N 3. 
1669  STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 68; WALDER, ZStrR 1965, 41; Gleiches galt für 

die Regelung in Deutschland (§ 217 aD-StGB); vgl. BLAU, FS-Tröndle, 112. 
1670  PETRZILKA, 126: „[A]uch bei der Kindestötung handelt es sich um eine Affekttötung.“; 

WALDER, ZStrR 1965, 42; vgl. auch DOUGOUD, 112. Dieselbe Einschätzung wird in 

Deutschland vorgenommen; vgl. BLAU, FS-Tröndle, 111. 
1671  DONATSCH, SR III, 30; PIETH, BT, 25; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 68; 

StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 116 N 1. 
1672  HURTADO POZO, Partie spéciale, 253; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 68; 

StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 116 N 1. 
1673  CORBOZ, Volume I, Art. 116 N 7; HURTADO POZO, Partie spéciale, 257 ff.; NOLL, BT I, 

23; vgl. zum Streit auch KRAUSKOPF, 92 f. m.w.H. 
1674  THORMANN/OVERBECK, Zweiter Band, Art. 116 N 7. 
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Mutter noch unter den körperlichen und seelischen Sonderbedingungen der 

Geburt steht. Dabei lässt sich jedoch keine genaue zeitliche Begrenzung zie-

hen.
1675

 Zur Anwendung von Art. 116 StGB muss die Mutter die Tathandlung 

in dieser Zeitspanne vornehmen. Unbeachtlich ist, ob der Todeserfolg erst 

nach dem Einfluss des Geburtsvorgangs eintritt.
1676

 Wenn die Mutter erst zur 

Tat schreitet, wenn sie nicht mehr unter den Effekten des Geburtsvorgangs 

steht, ist die Tötung nach Art. 111-113 StGB zu beurteilen.
1677

 

2.  Subjektiver Tatbestand 

In subjektiver Hinsicht fordert das Gesetz mindestens Eventualvorsatz.
1678

 In 

der alten Fassung der Norm wurde noch explizit verlangt, dass die Kindestö-

tung vorsätzlich erfolgen muss. Dieser unnötige Zusatz wurde in der letzten 

Revision im Hinblick auf das generell gültige Vorsatzerfordernis in Art. 12 

Abs. 1 StGB gestrichen.
1679

 

Der Vorsatz muss sich nicht auf die besondere Gemütslage während des Ge-

burtsvorgangs richten. Auch wenn eine zukünftige Mutter schon während der 

Schwangerschaft plant, ihr Kind später zu töten, wird sie nach Art. 116 StGB 

behandelt, wenn sie während beziehungsweise unter Einfluss des Geburtsvor-

gangs handelt.
1680

 Ein zuvor gefasster Vorsatz kann sich lediglich auf das Ver-

schulden der Täterin auswirken und ist im Rahmen der Strafzumessung zu 

berücksichtigen.
1681

 An der Einordnung als Kindestötung ändert auch die Mo-

tivlage nichts;
1682

 verwerfliche Motive können ebenfalls nur bei der Strafzu-

messung Berücksichtigung finden. 

    

1675  DONATSCH, SR III, 30; DOUGOUD, 111; HURTADO POZO, Partie spéciale, 251; KRAUS-

KOPF, 92; RYSER BÜSCHI, 159; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 116 N 2; STRA-

TENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 68; ebenso die österreichische Lehre; FABRIZY, § 79 

N 2. 
1676  KRAUSKOPF, 94. 
1677  CORBOZ, Volume I, Art. 116 N 9; HURTADO POZO, Partie spéciale, 251. 
1678  Art. 12 Abs. 1 StGB. 
1679  Botschaft StGB 1985, 1026; HURTADO POZO, Partie spéciale, 262; STRATENWERTH/ 

JENNY/BOMMER, § 1 N 70. Die alte Fassung führte zu speziellen Auslegungen; so war 

etwa SCHWANDER, 512a, der Auffassung, dass die Mutter bei fahrlässigem Handeln 

nicht bestraft werden kann. 
1680  StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 116 N 3; KRAUSKOPF, 94 f.; BSK StGB II-

SCHWARZENEGGER, Art. 116 N 7. 
1681  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 116 N 7. 
1682  KRAUSKOPF, 95. 
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Handelt die Täterin bloss fahrlässig, so ist sie nach Art. 117 StGB zu verurtei-

len.
1683

 Dabei ist jedoch nur eine Sorgfaltspflichtverletzung während oder un-

mittelbar nach der Geburt ins Auge zu fassen. Eine mangelnde Vorbereitung 

auf die Geburt kann der Mutter nicht vorgeworfen werden.
1684

 

3.  Rechtswidrigkeit 

Bei Kindestötungen können sich schwierige Fragen bezüglich möglicher 

Rechtfertigungsgründe stellen. Die Fälle der sogenannten Früheuthanasie sind 

jedoch nicht mit der Gemütslage der Täterin verknüpft und deren Aufarbeitung 

hat kein Raum in der vorliegenden Arbeit.
1685

 

4.  Schuld 

a)  Hintergrund der Schuldmilderung 

Bei der Privilegierung nach Art. 116 StGB handelt es sich, wie einleitend er-

wähnt, um eine in den Besonderen Teil verschobene Strafzumessungsnorm. 

Hatte der Gesetzgeber bei der Schaffung dieser Norm die besonderen Gemüts-

zustände der Gebärenden zwar im Auge,
1686

 so ist sie nach ihrem klaren Wort-

laut dennoch so ausgestaltet, dass kein effektiver Affekt der Täterin nachge-

wiesen werden muss.
1687

 Der Täterin wird in jedem Fall eine privilegierte Po-

sition zugestanden, sofern sie während oder unter Einfluss des Geburtsvor-

    

1683  CORBOZ, Volume I, Art. 116 N 13; DOUGOUD, 112; HURTADO POZO, Partie spéciale, 

265; KRAUSKOPF, 95; SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 116 N 11; BSK StGB II-

SCHWARZENEGGER, Art. 116 N 4; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 70; StGB-

Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 116 N 4. 
1684  HURTADO POZO, Partie spéciale, 266; BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 116 N 5; 

StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 116 4. 
1685  Vgl. für eine umfassende Aufarbeitung der Thematik BÄNZIGER, 1 ff. m.w.H. 
1686  Ebenso THORMANN/OVERBECK, Zweiter Band, Art. 116 N 9. 
1687  CORBOZ, Volume I, Art. 116 N 12; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 116 N 2; DO-

NATSCH, SR III, 30; HURTADO POZO, Partie spéciale, 254; KRAUSKOPF, 90: „es handelt 

sich um eine gesetzliche, unwiderlegbare Vermutung“; NOLL, BT I, 23; BSK StGB II-

SCHWARZENEGGER, Art. 116 N 2; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 69; StGB-

Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 116 N 3; WALDER, ZStrR 1965, 42. 
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gangs handelte.
1688

 Es liegt eine vermutete verminderte Schuldfähigkeit 

vor.
1689

 

Damit geht das Gesetz einen zweifelhaften Weg. Es knüpft an Affektzuständen 

an, schreibt diese jedoch generell jeder Gebärenden zu. Dies beruht auf histo-

rischen Tatsachen. So ist die mildere Handhabung der Kindestötung vor allem 

bei der Tötung von unehelichen Kindern eine geschichtlich gewachsene 

Rechtsanschauung.
1690

 Der Straftatbestand basiert auf ehemaligen und heute 

nicht mehr gleich geltenden Moralvorstellungen. Früher führten Sexualkontak-

te aufgrund der schlechteren Verhütungsmittel häufiger zu unerwünschten 

Schwangerschaften. Zusätzlich war der Schwangerschaftsabbruch nicht straf-

frei möglich. Dies konnte, gerade wenn es sich um eine ausser- oder voreheli-

che Beziehung handelte, zu immensen Drucksituationen für die Frau führen; 

ihr drohte im Extremfall die soziale Ächtung. Hinzu kam, dass es für eine Frau 

extrem schwer war, genügend Mittel aufzutreiben, um ein Kind alleine aufzu-

ziehen.
1691

 Um auf solche Situationen angemessen zu reagieren, wurde der 

Tatbestand der Kindestötung in das schweizerische Strafgesetzbuch aufge-

nommen. Nach dem Vorentwurf von 1894 sollte die Bestimmung auf ausser-

eheliche Kinder beschränkt werden.
1692

 Gleiches galt in verschiedenen damals 

geltenden kantonalen Strafgesetzbüchern.
1693

 Der Grund für die Ausweitung 

der Privilegierung lag wohl darin, dass angenommen wurde, dass der psychi-

sche Zustand von ehelichen und unehelichen Gebärenden immer der Gleiche 

sei.
1694

 

    

1688  DOUGOUD, 114; WALDER, ZStrR 1965, 42; unklar KRAUSKOPF, 94. 
1689  TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 116 N 1; vgl. auch PIETH, BT, 25; für das österreichische 

Recht ebenso KIENAPFEL/SCHROLL, § 79 N 20; ähnlich BIRKLBAUER/HILF/TIPOLD, § 79 

N 1; FUCHS/REINDL-KRAUSKOPF, 23. 
1690  Vgl. für die rechtshistorischen Grundlagen der Kindestötung HANDKE, 4 ff. 
1691  Bericht Harmonisierung, 13 f.; CORBOZ, Volume I, Art. 116 N 11; DOUGOUD, 114; 

HURTADO POZO, Partie spéciale, 253; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 69; 

THORMANN/OVERBECK, Zweiter Band, Art. 116 N 1; vgl. auch GRÜTTER, 106, welche 

Beispiele aus Basel um 1850 aufzeigt; LEMPP, 123 ff., welcher typische Fallkonstellati-

onen aus Deutschland aufzählt; RIEG, ZStrR 1956, 297 ff., welcher ausführt, dass die 

Täterinnen gerade früher auch diesem Bild entsprachen. Den gleichen Hintergrund hat 

auch die österreichische Regelung in § 79 Ö-StGB; vgl. FUCHS/REINDL-KRAUSKOPF, 

24. 
1692  Vgl. STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 69. 
1693  PETRZILKA, 127. 
1694  KRAUSKOPF, 90; THORMANN/OVERBECK, Zweiter Band, Art. 116 N 4. 
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b)  Abschaffung de lege ferenda 

Ob eine solche affektauslösende Notlage heute weiterhin bei vielen Gebären-

den vorkommt, darf aufgrund des gewandelten Zeitgeistes durchaus bezweifelt 

werden.
1695

 Es ist anzunehmen, dass eine Frau auch unter Einfluss des Ge-

burtsvorgangs klare Gedanken fassen kann und sie so ein grösseres Verschul-

den trifft als die idealtypische, sich in Überforderung und Verzweiflung befin-

dende Gebärende eines ausserehelichen Kindes, welche dem historischen Ge-

setzgeber vorschwebte.  

De lege ferenda sollte der Tatbestand der Kindestötung daher überdacht wer-

den. Es kann nicht gerechtfertigt sein, dass alleine aufgrund eines zeitlichen 

Kriteriums festgemacht wird, ob eine Tötung milder gehandhabt wird oder 

nicht.
1696

 Wie soeben gezeigt, vermögen die Gründe für die pauschale Privile-

gierung unter Beachtung der heute geltenden Vorstellungen nicht zu überzeu-

gen.
1697

 Bereits WALDER forderte den Tatbestand auf Affektzustände zu be-

schränken.
1698

 Wenn man bedenkt, dass die Kindestötung dem Totschlag sehr 

nahesteht, so könnten alle Fälle der Kindestötung, bei welchen die Mutter 

tatsächlich in einem Affektzustand oder in einer grossen seelischen Belastung 

agierte, unter Art. 113 StGB subsumiert werden.
1699

 Ausserdem ist die prakti-

sche Bedeutung der Kindestötung äusserst gering.
1700

 

Das Reformbedürfnis wurde von der Politik aufgenommen. Im Rahmen des 

Gesetzgebungsverfahrens zur Harmonisierung der Strafrahmen wird vorge-

schlagen, Art. 116 StGB ersatzlos zu streichen.
1701

 In den Erläuterungen zum 

Vorentwurf wird ausgeführt: „Heute stellt sich die gesellschaftliche und finan-

zielle Situation einer ledigen werdenden Mutter grundlegend anders dar und 

die [zuvor] aufgeführten Gründe für einen spezifischen Strafmilderungsgrund 

im Rahmen der Tötungsdelikte erscheinen zweifelhaft. Zudem ist störend, dass 

diese Strafbestimmung selbst dann zur Anwendung gelangt, wenn die Mutter 

den Tatentschluss bereits lange vor der Geburt gefasst hat.“
1702

 Die Kindestö-
    

1695  Vgl. jedoch PIETH, BT, 25: „oft mit einer Notlage verbunden“. 
1696  DOUGOUD, 114. 
1697  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 116 N 2. 
1698  WALDER, ZStrR 1965, 42. 
1699  DOUGOUD, 108; vgl. bereits PETRZILKA, 127, welcher bereits 1942 ausführte, dass sich 

die Täterin in einer ähnlichen Verfassung wie ein Totschläger befindet; kritisch zum 

Sonderdelikt der Kindestötung auch SCHMOLLER, FS- Gössel, 369 ff. 
1700  2015 wurde die erste Verurteilung nach Art. 116 StGB seit 2004 verzeichnet; siehe 

BFS, Strafurteilsstatistik (Stand 30. April 2016). 
1701  VE Harmonisierung. 
1702  Bericht Harmonisierung, 14; die Streichung befürwortend RYSER BÜSCHI, 159. 
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tung wäre demnach zu Recht unter den übrigen Tötungsdelikten zu beurteilen. 

Sofern die Tötung im Affekt erfolgt, kann eine Strafmilderung über Bestrafung 

nach Art. 113 StGB erreicht werden.
1703

 Eine grundsätzlich über den Totschlag 

hinausgehende Auswirkung des Geburtsvorgangs ist nicht sachgerecht. Im 

Einzelfall könnte dies über die zusätzliche Anwendung von Art. 19 

Abs. 2 StGB
1704

 oder im Extremfall sogar mit der Annahme der Schuldunfä-

higkeit erreicht werden.
1705

 Die Gesetzesänderung liegt momentan auf Eis, da 

zunächst die Revision des Allgemeinen Teils abgewartet wurde. Mit dem Ab-

schluss der Änderungen im Allgemeinen Teil, welche am 1. Januar 2018 in 

Kraft treten werden, dürfte die Harmonisierung der Strafrahmen bald in den 

Räten beraten werden. 

c)  Schuldproblematik de lege lata 

Aufgrund des Doppelverwertungsverbots darf die mit der Kindestötung fest-

gestellte Schuldverminderung nicht erneut berücksichtigt werden. Es kann 

nicht gleichzeitig eine verminderte Schuldfähigkeit aufgrund des Geburtsvor-

gangs oder eine Strafmilderung wegen heftiger Gemütsbewegung oder schwe-

rer Bedrängnis nach Art. 48 StGB angewendet werden.
1706

 Es sind allerdings 

Fälle denkbar, in denen sich eine Mutter aufgrund der speziellen Umstände 

einer Geburt in völliger Schuldunfähigkeit gemäss Art. 19 Abs. 1 StGB befin-

det. Diese Exkulpation ist zu beachten, da sie nicht von Art. 116 StGB abge-

deckt ist.
1707

 Im Hinblick auf die Strafzumessung ist ausserdem möglich, dass 

eine andere Variante von Art. 48 StGB nicht in Art. 116 StGB aufgeht und 

deshalb anzuwenden ist. Handelt die Mutter etwa, um dem Kind ein men-

schenunwürdiges Leben zu ersparen, so kann man davon ausgehen, dass ein 

Fall eines achtenswerten Beweggrunds im Sinne von Art. 48 lit. a Ziff. 1 StGB 

vorliegt.
1708

 

    

1703  Vgl. auch Bericht Harmonisierung, 14; RYSER BÜSCHI, 159. 
1704  Dazu vorne Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 4. b) aa). 
1705  Dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) dd). 
1706  CORBOZ, Volume I, Art. 116 N 16; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 116 N 5; DO-

NATSCH, SR III, 30; HURTADO POZO, Partie spéciale, 255; NOLL, BT I, 23; BSK StGB 

II-SCHWARZENEGGER, Art. 116 N 9; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 72 f.; 

StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 116 N 6. 
1707  CORBOZ, Volume I, Art. 116 N 16; SCHUBARTH, Kommentar, Band I, Art. 116 N 23; 

vgl. die Fallbeispiele von LEMPP, 123 ff. Zur Beachtung der Dekulpierung bei Art. 113 

StGB vorne Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 4. b) aa). 
1708  STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 73. 
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Nicht gefolgt werden kann der Ansicht von TRECHSEL/FINGERHUTH. Sie ge-

hen davon aus, dass ein tatsächlich vorliegender Affekt bei der Strafzumes-

sung berücksichtigt werden kann.
1709

 Da sie ausführen, dass der Einfluss des 

Geburtsvorgangs nicht nochmals bei Art. 19 oder Art. 48 StGB berücksichtigt 

werden darf,
1710

 kann nur eine Beachtung bei der konkreten Strafzumessung 

innerhalb des Strafrahmens gemeint sein. Wie jedoch zuvor dargelegt wurde, 

nimmt das Gesetz bei diesem Tatbestand eine Vermutung für einen solchen 

besonderen Gemütszustand der Gebärenden vor. Damit wird auch ein tatsäch-

lich vorliegender Affekt berücksichtigt. Gleich wie beim Totschlag, handelt es 

sich hier um ein Strafzumessungselement, welches aus historischen Gründen 

in den Besonderen Teil des Strafgesetzbuches verschoben wurde, weshalb ein 

kleineres Verschulden der Täterin berücksichtigt wird. Weil auch die konkrete 

Strafzumessung gemäss Art. 47 Abs. 1 Satz 1 StGB danach zu bemessen ist, 

untersagt das Doppelverwertungsverbot eine nochmalige Berücksichtigung der 

besonderen Umstände der Geburt. Gerade bei der Kindestötung, welche sich 

durch einen sehr tiefen Strafrahmen auszeichnet, ist dabei auch eine strafmin-

dernde Berücksichtigung des Affekts gewährleistet.
1711

 Die einzige denkbare 

Ausnahme gilt dann, wenn eine heftige Gemütsbewegung oder eine bedrän-

gende Lage vorliegt, welche über den vom Gesetzgeber bedachten Fall hin-

ausgeht. Bestehen aussergewöhnliche Not- oder Konfliktsituationen, etwa bei 

schwer behinderten Kindern oder bei Kindern, die aus einer Vergewaltigung 

herrühren, kann dieser Situation im Bereich der Strafzumessung Rechnung 

getragen werden.
1712

 Es ist selbstredend, dass auch Kindestötungen nach ihrer 

Schwere differenziert und dem Verschulden der Täterin angemessen bestraft 

werden. 

Es ist noch darauf hinzuweisen, dass eine Kindestötung oft als Reaktion auf 

ein Überforderungsgefühl, welches sich schon vor der Geburt – eventuell 

schon bei Erfahren der Schwangerschaft – einzustellen begann, geschieht. 

Dabei kann einer Frau nicht vorgeworfen werden, dass sie von der Möglich-

keit eines straflosen Schwangerschaftsabbruchs im Sinne von Art. 119 StGB 

keinen Gebrauch gemacht hatte. Ein solcher Verzicht darf sich bei der Straf-

zumessung nicht straferhöhend auswirken. Einzige Ausnahme gilt für den Fall, 

dass der Täterin zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, dass sie sich schon 

    

1709  TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 116 N 3. 
1710  TRECHSEL/FINGERHUTH, Art. 116 N 6. 
1711  Vgl. auch die diesbzüglichen Hinweise bei Art. 113 StGB, vorne Zweiter Teil 2. Kap. 

A. II. 6. 
1712  STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, § 1 N 69. 
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zum Zeitpunkt, als der straflose Schwangerschaftsabbruch noch möglich ge-

wesen wäre, zur späteren Tötung entschloss.
1713

 

5.  Abgrenzung und Konkurrenzfragen 

Die Kindestötung geht den Tötungsdelikten gemäss Art. 111-113 StGB als lex 

specialis vor.
1714

  

Wird ein Neugeborenes mit Tötungsabsicht ausgesetzt, so konsumiert 

Art. 116 StGB das Gefährdungsdelikt der Aussetzung nach Art. 127 StGB.
1715

 

B.  Beachtung des Affekts bei Beschimpfungen 

Eine Beschimpfung nach Art. 177 StGB kann straflos bleiben, wenn der Be-

schimpfte durch ungebührliches Verhalten dazu Anlass gegeben hat oder wenn 

sie unmittelbar erwidert wurde. Mit der Straflosigkeit wird – wie zu zeigen ist 

– einer besonderen Gemütslage des Täters Rechnung getragen. 

I.  Die Beschimpfung (Art. 177 Abs. 1 StGB) 

Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tät-

lichkeiten in seiner Ehre angreift, macht sich einer Beschimpfung im Sinne 

von Art. 177 Abs. 1 StGB strafbar. Schon die Formulierung – „in anderer Wei-

se“ – macht deutlich, dass es sich bei der Beschimpfung um den Auffangtatbe-

stand des Ehrverletzungsrechts handelt.
1716

 Von ihr werden sämtliche ehrver-

letzende Äusserungen erfasst, die keine Tatsachenbehauptungen gegenüber 

Dritten darstellen.
1717

 Obwohl es sich um das mildeste der Ehrverletzungsde-

likte handelt,
1718

 kommt ihm in der Praxis die grösste Bedeutung zu.
1719

 

    

1713  BSK StGB II-SCHWARZENEGGER, Art. 116 N 9. 
1714  CORBOZ, Volume I, Art. 116 N 17; HURTADO POZO, Partie spéciale, 246. 
1715  KRAUSKOPF, 97. 
1716  PIETH, BT, 105; vgl. auch CORBOZ, Volume I, Art. 177 N 1. 
1717  PIETH, BT, 105. 
1718  RIKLIN, ZStrR 1983, 42. 
1719  So stellten im Jahr 2015 88 Prozent aller Ehrverletzunsdelikte eine Verurteilung nach 

Art. 177 StGB dar (2‘680 von 3‘029 Fällen); siehe BFS, Strafurteilsstatistik (Stand 

30. April 2016); vgl. auch schon RIKLIN, ZStrR 1983, 32 ff.; SCHUBARTH, Kommentar, 

Band III, Art 177 N 4. 
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1.  Objektiver Tatbestand 

Nach seiner Konzeption als Auffangtatbestand bestimmt sich die Tathandlung 

der Beschimpfung in Abgrenzung von der üblen Nachrede gemäss 

Art. 173 StGB und der Verleumdung gemäss Art. 174 StGB. Von Art. 177 

Abs. 1 StGB sind demnach einerseits gegenüber dem Verletzten geäusserte 

ehrenrührige Tatsachenbehauptungen und Werturteile sowie andererseits die 

Kundgabe eines reinen oder gemischten Werturteils gegenüber Dritten er-

fasst.
1720

 Der Betroffene muss nicht namentlich genannt werden. Es genügt, 

wenn er aus der Aussage erkennbar ist.
1721

 Unerheblich ist die Art und Weise, 

wie die Missachtung ausgedrückt wird. Es können auch Gesten oder Bilder 

verwendet werden.
1722

 Ebenfalls möglich ist die Beleidigung durch eine Tät-

lichkeit,
1723

 sofern diese mit Beschimpfungsvorsatz getätigt wird.
1724

  

Als Tatsachen gelten „Ereignisse oder Zustände der Gegenwart oder Vergan-

genheit […], die äusserlich in Erscheinung treten und dadurch wahrnehmbar 

und dem Beweise zugänglich werden.“
1725

 Wird eine Tatsache so vorgebracht, 

dass sie gleichzeitig ein wertendes Element enthält, spricht man von einem 

gemischten Werturteil.
1726

 Ein solches ist als Beschimpfung strafbar, wenn die 

Tatsachenbehauptung nicht strafbar ist – entweder weil diese nicht ehrenrührig 

ist oder weil diesbezüglich der Entlastungsbeweis gelingt.
1727

 Ein reines Wert-

urteil ist demgegenüber die Kundgabe von Geringschätzung oder Missach-

    

1720  CORBOZ, Volume I, Art. 177 N 9 ff.; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 177 N 1; 

DONATSCH, SR III, 392 ff.; DUPUIS et al., Art. 177 N 9; MOSER, 48 f.; SCHUBARTH, 

Kommentar, Band III, Art 177 N 1; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 68; 

StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/LIEBER, Art. 177 N 2. 
1721  BGE 92 IV 94, E. 1; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 177 N 3; DONATSCH, SR III, 

392. 
1722  Zu denken ist etwa an den ausgestreckten Mittelfinger; PIETH, BT, 106, oder das Zeigen 

des nackten Hinterns; BGE 103 IV 167, E.2; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 177 

N 5; DONATSCH, SR III, 393. 
1723  Dazu ausführlich MOSER, 69 ff. 
1724  BGer, Urteil vom 25.09.2014, 6B_324/2014, E. 1.3.1; CORBOZ, Volume I, Art. 177 

N 6; DONATSCH, SR III, 393; HURTADO POZO, Partie spéciale, 2126.  
1725  BGE 118 IV 41, E. 4; vgl. auch MOSER, 54; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 173 N 8; 

StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/LIEBER, Art. 173 N 2. 
1726  SCHUBARTH, Kommentar, Band III, Art 177 N 11; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, 

AT I, § 11 N 72; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 173 N 8. 
1727  SCHUBARTH, Kommentar, Band III, Art 177 N 11; vgl. zum Entlastungsbeweis sogleich 

Zweiter Teil 2. Kap. B. I. 3. 
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tung, welche sich nicht auf eine Tatsache stützt.
1728

 Dabei kann dieses Urteil 

nicht nur durch eine Äusserung, sondern allgemein durch beleidigendes Ver-

halten – beispielsweise Gesten oder Tätlichkeiten – erfolgen.
1729

 Hauptanwen-

dungsfall von reinen Werturteilen sind Schimpf- und Schmähwörter sowie 

beleidigende Gesten.
1730

  

Die Äusserung muss die betroffene Person in ihrer Ehre verletzen. Der straf-

rechtliche Ehrbegriff ist umstritten. Man kann heute jedoch davon ausgehen, 

dass mit dem von der herrschenden Lehre befürworteten normativen Ehrbe-

griff der legitime Achtungsanspruch jedes Menschen gegenüber seinen Mit-

menschen geschützt wird.
1731

 

Die Literatur äussert sich kaum zum Erfolg der Beschimpfung. Entsprechend 

zu den anderen Ehrverletzungsdelikten handelt es sich nach dem Wortlaut der 

Bestimmung um einen Angriff auf die Ehre. Dies impliziert zumindest eine 

abstrakte Gefahr für die Ehre des Betroffenen. Um eine solche zu schaffen, ist 

notwendig, dass die Äusserung des Täters realisiert wird. Entsprechend zu 

Art. 173 und 174 StGB ist zur Vollendung der Beschimpfung demnach die 

Wahrnehmung durch den Dritten bei Werturteilen beziehungsweise den Be-

troffenen bei ehrenrührigen Tatsachenbehauptungen vorausgesetzt.
1732

 Not-

wendig ist dabei auch das Verständnis des Sinngehalts; das bloss akustische 

Hören genügt nicht.
1733

 Ob der ehrenrührige Charakter indes erkannt wird, ist 

unerheblich.
1734

 

    

1728  SCHUBARTH, Kommentar, Band III, Art 177 N 7; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, 

AT I, § 11 N 71; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 177 N 2; vgl. auch MOSER, 57 f. 
1729  STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 16. 
1730  SCHUBARTH, Kommentar, Band III, Art 177 N 8; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, 

AT I, § 11 N 72; vgl. auch HURTADO POZO, Partie spéciale, 2128. 
1731  So die Definition in der Lehre; vgl. etwa BÖSIGER, 1 ff.; CORBOZ, Volume I, Art. 173 

N 1 ff.; DONATSCH, SR III, 372 ff.; FIOLKA, Jusletter vom 24. Juli 2009, 30; BSK 

StGB II-RIKLIN, Vor Art. 173 N 5 ff.; RIKLIN, ZStrR 1983, 33 ff.; SCHUBARTH, Kom-

mentar, Band III, Art 177 N 11 ff.; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 2 ff.; 

anders demgegenüber die Auffassung des Bundesgerichts, welches eher von einem fak-

tischen Ehrbegriff ausgeht; vgl. BGE 117 IV 27, E. 2c; 105 IV 194, E. 2a; 105 IV 111, 

E. 1; 93 IV 20, E. 1. 
1732  Vgl. für Art. 173 und 174 StGB etwa BGE 102 IV 35, E. 2b; CORBOZ, Volume I, 

Art. 173 N 44; DONATSCH, SR III, 379; BSK StGB II-RIKLIN, Art. 173 N 8; STRATEN-

WERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 26; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/LIEBER, 

Art. 173 N 12; vgl. auch PIETH, BT, 99. 
1733  STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 26. 
1734  STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 26. 
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2.  Subjektiver Tatbestand 

In subjektiver Hinsicht muss der Täter mit Vorsatz handeln. Dieser muss sich 

insbesondere auf die Ehrenrührigkeit der Äusserung beziehen.
1735

 Unerheblich 

ist, ob der Täter weiss, dass seine Aussage ungerechtfertigt oder die von ihm 

behauptete ehrenrührige Tatsache unwahr ist.
1736

 

3.  Entlastungsbeweise 

a)  Analoge Anwendung von Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB 

Im Rahmen der üblen Nachrede nach Art. 173 StGB bleibt der Täter straflos, 

wenn er beweist, dass seine Äusserung der Wahrheit entspricht, oder wenn er 

nachweisen kann, dass er ernsthafte Gründe hatte, von deren Wahrheit auszu-

gehen.
1737

 Beschimpft der Täter auf Tatsachenbasis – äussert er also eine Tat-

sachenbehauptung gegenüber der betroffenen Person –, sind die Entlastungs-

beweise nach Art. 173 Ziff. 2 StGB analog anwendbar.
1738

 Das Bundesgericht 

hält dazu fest: „Wenn schon bei gegenüber Dritten geäusserten ehrenrührigen 

Behauptungen unter Umständen Straflosigkeit eintritt, so ist nicht einzusehen, 

warum dies anders sein soll, falls die Äusserungen gegenüber dem Verletzten 

selbst getan werden. Der Wahrheitsbeweis muss daher im Rahmen von Art. 

173 Ziff. 2 StGB auch bei der Beschimpfung zugelassen werden, sofern diese, 

wie hier, ein auf bestimmten Tatsachen beruhendes Werturteil darstellt.“
1739

 

Handelt der Täter demnach ohne Beleidigungsabsicht (sog. animus iniurandi) 

zur Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie mit begründeter Veranlas-

    

1735  CORBOZ, Volume I, Art. 177 N 24; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 177 N 6; DO-

NATSCH, SR III, 393; DUPUIS et al., Art. 177 N 19; HURTADO POZO, Partie spéciale, 

2130; MOSER, 98 f.; PIETH, BT, 106; SCHUBARTH, Kommentar, Band III, Art 177 N 15; 

STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 177 N 4. 
1736  CORBOZ, Volume I, Art. 177 N 25; DONATSCH, SR III, 393; DUPUIS et al., Art. 177 

N 20; HURTADO POZO, Partie spéciale, 2130; PIETH, BT, 106; SCHUBARTH, Kommentar, 

Band III, Art 177 N 16; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 74. 
1737  Art. 173 Ziff. 3 StGB. 
1738  BGE 74 IV 98, E. 2; CORBOZ, Volume I, Art. 177 N 26; StGB Kommentar-DONATSCH, 

Art. 177 N 8; DONATSCH, SR III, 394; DUPUIS et al., Art. 177 N 21 f.; HURTADO POZO, 

Partie spéciale, 2133; MOSER, 129 ff.; PIETH, BT, 106; RIKLIN, ZStrR 1983, 47; 

SCHUBARTH, Kommentar, Band III, Art 177 N 21; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, 

AT I, § 11 N 75 ff.; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/LIEBER, Art. 177 N 4. 
1739  BGE 74 IV 98, E. 2. 
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sung
1740

 und kann er beweisen, dass die von ihm geäusserte Tatsache der 

Wahrheit entspricht
1741

 oder er sie in guten Treuen für wahr halten durfte
1742

, 

bleibt er straflos.  

b)  Dogmatische Einordnung der Entlastungsbeweise 

Umstritten ist, wie die auf dem Entlastungsbeweis beruhende Straflosigkeit 

dogmatisch einzuordnen ist. Nach herrschender Lehre handelt es sich zumin-

dest nicht um einen Ausschluss der Tatbestandsmässigkeit.
1743

 Dies folgt schon 

daraus, dass die allgemeinen Rechtfertigungsgründe nach gefestigter Recht-

sprechung den Entlastungsbeweisen nach Art. 173 Ziff. 2 StGB vorgehen.
1744

 

Damit bestehen die Möglichkeiten, dass es sich um eine objektive Strafbar-

keitsbedingung, einen Rechtfertigungs-, einen Schuldausschluss- oder einen 

Strafbefreiungsgrund handelt.
1745

 

STRATENWERTH/JENNY/BOMMER halten allerdings fest, dass die Äusserung 

einer wahren Tatsache die Rechtswidrigkeit des Verhaltens ausschliesst. Die 

Unwahrheit sehen sie als konstitutives Element des Unrechts.
1746

 Demnach 

müsste die Unwahrheit ein objektives Tatbestandsmerkmal darstellen.
1747

 Dies 

wiederum würde bedeuten, dass ein Täter gestützt auf den Grundsatz „in dubio 

    

1740  Vgl. zur Zulassung zum Gutglaubensbeweis nach Art. 173 Ziff. 3 StGB ausführlich 

CORBOZ, Volume I, Art. 173 N 52 ff.; DONATSCH, SR III, 382 ff.; FREI, Entlastungsbe-

weis, 60 ff.; HURTADO POZO, Partie spéciale, 2053 ff.; MINELLI, ZStrR 1991, 452 ff.; 

PIETH, BT, 102 f.; SCHUBARTH, Kommentar, Band III, Art 173 N 66 ff.; STRATEN-

WERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 33 ff. 
1741  Vgl. zum Wahrheitsbeweis nach Art. 173 Ziff. 2 ausführlich CORBOZ, Volume I, 

Art. 173 N 64 ff.; DONATSCH, SR III, 385 f.; FREI, Entlastungsbeweis, 68; HURTADO 

POZO, Partie spéciale, 2059 ff.; PIETH, BT, 103; SCHUBARTH, Kommentar, Band III, 

Art 173 N 77 ff.; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 38 ff. 
1742  Vgl. zum Gutglaubensbeweis nach Art. 173 Ziff. 2 ausführlich CORBOZ, Volume I, 

Art. 173 N 74 ff.; DONATSCH, SR III, 396 ff.; FREI, Entlastungsbeweis, 69 ff.; HURTA-

DO POZO, Partie spéciale, 2069 ff.; PIETH, BT, 103 ff.; SCHUBARTH, Kommentar, 

Band III, Art 173 N 85 ff.; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 41 ff. 
1743  DONATSCH, SR III, 388 f.; BSK StGB II-RIKLIN, Art. 173 N 31; SCHUBARTH, Kom-

mentar, Band III, Art 173 N 56; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/LIEBER, Art. 173 

N 13. 
1744  BGE 131 IV 154, E. 1.3.1; 123 IV 97, E. 2c; 118 IV 248, E. 2c; 116 IV 211, E. 4a/bb; 

108 IV 94, E. 2; 106 IV 179, E. 3b; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 173 N 33; DO-

NATSCH, SR III, 389; PIETH, BT, 105; BSK StGB II-RIKLIN, Art. 173 N 12; STRATEN-

WERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 51 f.; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 173 N 16. 
1745  Vgl. auch die Aufzählung bei BSK StGB II-RIKLIN, Art. 173 N 31. 
1746  STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 28. 
1747  STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 29. 
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pro reo“ häufig freigesprochen werden müsste, wenn nicht klar bewiesen wer-

den kann, dass er von der Unwahrheit wusste. Dementsprechend wurde mit 

den Entlastungsbeweisen aus praktischen Gründen eine Beweislastumkehr 

geschaffen.
1748

 Der Täter muss beweisen, dass die Äusserung der Wahrheit 

entspricht oder er in guten Treuen davon ausgehen konnte.  

Die Beachtung von Praktikabilitätsgründen lässt eine gewisse Nähe zu einer 

objektiven Strafbarkeitsbedingung erkennen.
1749

 Dies sind ausserhalb des ob-

jektiven Tatbestands liegende Umstände, welche die Strafbarkeit aus Gründen 

der Zweckmässigkeit beschränken.
1750

 Es geht mithin darum, dass ein zusätz-

liches Merkmal, welches nicht vom Vorsatz des Täters erfasst sein muss, um 

die Strafwürdigkeit des Verhaltens zu begründen.
1751

 Dies gilt beispielsweise 

für die Körperverletzung beziehungsweise der Tod einer Person beim Angriff 

nach Art. 134 StGB. Dennoch passen die Entlastungsbeweise ihrer Beschaf-

fenheit nach nicht wirklich zu den objektiven Strafbarkeitsbedingungen, da es 

zweifellos nicht bloss darum geht, dass der Täter bei deren Erbringung aus 

kriminalpolitischen und prozessökonomischen Gründen straflos bleibt.
1752

  

Die Konzeption der beiden Beweise ist verschieden, sodass man sie für die 

dogmatische Einordnung unterscheiden muss: Beim Wahrheitsbeweis geht es 

vorwiegend darum, dass die Wahrheit der geäusserten ehrenrührigen Tatsache 

die Tathandlung rechtfertigt.
1753

 Da die Rechtwidrigkeit des Handelns und 

nicht das Unrecht der Tat in Frage steht, scheint es sich um einen speziellen 

Rechtfertigungsgrund zu handeln. Trotzdem passt er nicht vollständig in die 

Konzeption der Rechtfertigungsgründe. So ist bei diesen in der Regel notwen-

dig, dass der Täter sich zum Tatzeitpunkt des rechtfertigenden Faktors bewusst 

ist – bei der Notwehr muss beispielsweise Kenntnis über die Angriffssituation 

und den Abwehrwillen vorliegen. Beim Wahrheitsbeweis – anders als beim 

    

1748  PIETH, BT, 101; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 29; StGB-Praxiskom-

mentar-TRECHSEL/LIEBER, Art. 173 N 14; kritisch SCHUBARTH, Kommentar, Band III, 

Art 173 N 63 ff. 
1749  Die Entlastungsgründe als negative Strafbarkeitsbedingung auffassend etwa LOGOZ, 

Art 173 N 7d; NOLL, BT I, 114; SCHWANDER, 611; THORMANN/OVERBECK, Zweiter 

Band, Art. 173 N 11. 
1750  DONATSCH/TAG, AT I, 110 f. 
1751  FREI, Entlastungsbeweis, 78. 
1752  FREI, Entlastungsbeweis, 78; SCHAAD, 75; vgl. auch StGB-Praxiskommentar-TRECH-

SEL/LIEBER, Art. 173 N 13, welche die Behandlung des Wahrheitsbeweises als Straf-

barkeitsbedingung ausschliessen, weil damit ein unberechtigter Makel auf einer zuläs-

sigen Ausübung der Meinungsäusserungsfreiheit verbliebe. 
1753  STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 28; im Ergebnis ebenso StGB-Praxis-

kommentar-TRECHSEL/LIEBER, Art. 173 N 13. 
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Gutglaubensbeweis – kann sich der Täter jedoch auch auf Umstände stützen, 

die ihm erst nach der Äusserung bekannt wurden.
1754

 Damit fehlt ein subjekti-

ves Rechtfertigungsmerkmal. TRECHSEL/LIEBER folgern daraus, dass es sich 

um eine „objektive Rechtmässigkeitsbedingung“ handelt.
1755

 Da die Wahrheit 

der Aussage das entscheidende und strafausschliessende Element ist, kann 

man sich zumindest darin einig sein, dass die wahre Äusserung stets gerecht-

fertigt ist.
1756

 Als Folge davon ist der Täter freizusprechen, wenn ihm der 

Wahrheitsbeweis gelingt.
1757

 

RIKLIN schlägt eine weitere, auf dem Zivilrecht basierende Verfeinerung vor. 

Aus Sicht der Einheit der Rechtsordnung weist er darauf hin, dass eine wahre, 

ehrenrührige Tatsache, welche ohne überwiegende private oder öffentliche 

Interessen geäussert wird, zivilrechtlich nicht zulässig ist, strafrechtlich jedoch 

ohne Folge bleibt.
1758

 Daher folgert er, dass der Wahrheitsbeweis einen Recht-

fertigungsgrund darstellt, wenn eine Aussage wahr ist und sie mit begründeter 

Veranlassung getätigt wurde.
1759

 Erfolgt die ehrenrührige Tatsachenäusserung 

jedoch ohne begründeten Anstoss, entfalle die Strafbarkeit aufgrund der Wahr-

heit der Tatsache und dem fehlenden animus iniurandi. In diesem Fall handle 

es sich um einen Schuldausschlussgrund.
1760

  

Beim Gutglaubensbeweis fehlt das rechtfertigende Moment der Wahrheit. Der 

Täter äussert eine unwahre, ehrenrührige Tatsache. Er ging jedoch gestützt auf 

ernsthafte Gründe von der Wahrheit der Äusserung aus. Diese Situation ist mit 

dem schuldausschliessenden Sachverhaltsirrtum zu vergleichen. Aufgrund 

seiner Fehlvorstellung kann die Äusserung dem Täter nicht zum Vorwurf ge-

    

1754  BGE 124 IV 149, E. 3a; 122 IV 311, E. 2c; 106 IV 115, E. 2a; StGB Kommentar-

DONATSCH, Art. 173 N 28; DUPUIS et al., Art. 173 N 33; BSK StGB II-RIKLIN, Art. 173 

N 14. 
1755  StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/LIEBER, Art. 173 N 13. 
1756  STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 40; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/ 

LIEBER, Art. 173 N 13. 
1757  DUPUIS et al., Art. 173 N 34; vgl. auch CORBOZ, Volume I, Art. 173 N 72, der jedoch 

nicht genauer auf die dogmatischen Unklarheiten des Wahrheitsbeweises eingeht und 

die Freispruchsfolge aus praktischen Gründen fordert. 
1758  BSK StGB II-RIKLIN, Art. 173 N 31; RIKLIN, ZStrR 1983, 49. 
1759  BSK StGB II-RIKLIN, Art. 173 N 31; ebenso DONATSCH, SR III, 389; SCHUBARTH, 

Kommentar, Band III, Art 173 N 105; vgl. auch HURTADO POZO, Partie spéciale, 

2085 ff. 
1760  BSK StGB II-RIKLIN, Art. 173 N 31; ebenso DONATSCH, SR III, 389. 
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macht werden. Es handelt sich um einen Schuldausschlussgrund.
1761

 So hat 

auch das Bundesgericht festgestellt, dass dem Täter, dem der Gutglaubensbe-

weis gelingt, kein Schuldvorwurf entgegengehalten werden kann und er des-

halb freizusprechen ist.
1762

 

4.  Strafantrag 

Die Beschimpfung wird nur auf Antrag
1763

 hin verfolgt. Dabei genügt es, wenn 

das Opfer vorbringt, es sei vom Täter beschimpft worden; damit wird das Tat-

geschehen ausreichend umschrieben.
1764

 Der genaue Wortlaut muss nicht vor-

gebracht werden. Wird im Verfahren eine andere Formulierung festgestellt, als 

jene die im Strafantrag vorgebracht wurde, ist der Antrag nicht unzu-

reichend.
1765

 

II.  Möglichkeiten zur Strafbefreiung 

1.  Provokation (Art. 177 Abs. 2 StGB) 

a)  Beachtung des Affekts bei Art. 177 Abs. 2 StGB 

Mit der Regelung in Art. 177 Abs. 2 StGB wurde vom Gesetzgeber ein Spezi-

alfall der Provokation – generell geregelt in Art. 48 lit. b StGB – geschaffen, 

welcher dem Richter einen fakultativen Strafbefreiungsgrund gibt.
1766

 

Durch diese Bestimmung werden, ohne dass es der Gesetzeswortlaut klar zum 

Ausdruck bringt, klassische Affektzustände erfasst.
1767

 Der Täter wird durch 

    

1761  Ebenso BSK StGB II-RIKLIN, Art. 173 N 31; SCHUBARTH, Kommentar, Band III, 

Art 173 N 105; differenzierend STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 48; 

StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/LIEBER, Art. 173 N 17. 
1762  BGE 119 IV 44, E. 3; CORBOZ, Volume I, Art. 173 N 87; StGB Kommentar-

DONATSCH, Art. 173 N 32; DUPUIS et al., Art. 173 N 39. 
1763  Art. 30-33 StGB.  
1764  BGE 131 IV 97, E. 3.3, mit Verweis auf RIEDO, 400. 
1765  BGE 131 IV 97, E. 3.3; ebenso CORBOZ, Volume I, Art. 177 N 30; StGB Kommentar-

DONATSCH, Art. 177 N 15. 
1766  CORBOZ, Volume I, Art. 177 N 34; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 177 N 9; DO-

NATSCH, SR III, 394; BSK StGB II-RIKLIN, Art. 177 N 19; StGB-Praxiskommentar-

TRECHSEL/LIEBER, Art. 177 N 7, sprechen von einem „Strafausschliessungsgrund“. 
1767  WALDER, ZStrR 1965, 50. Auch andere Autoren sprechen in diesem Zusammenhang 

von einem Affekt; so etwa BSK StGB II-RIKLIN, Art. 177 N 24; SIX, 322; STRATEN-
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die Provokation in einen „Erregungszustand“ versetzt und tätigt die Beschimp-

fung in einer „erregten Gemütsbewegung“.
1768

 Die ratio legis der Strafbefrei-

ung liegt im durch die Provokation hervorgerufenen Affekt des Täters.
1769

 

Diesem fehlt aufgrund seiner Emotionalität „die Zeit zu ruhiger Überle-

gung.“
1770

 Auch in diesem Zusammenhang wird die schuldmindernde Wirkung 

des Affekts berücksichtigt. So hält das Bundesgericht fest, dass der Täter „für 

seine Tat nicht voll verantwortlich erscheint.“
1771

 Die Schuldbezogenheit war 

massgebend für die Einführung der Provokationsregel.
 1772

 

Insgesamt entspricht die Affektbeachtung bei der Beschimpfung der übrigen 

Berücksichtigung der heftigen Gemütsbewegung im Besonderen Teil. Mit der 

Strafbefreiungsmöglichkeit aufgrund der Provokation wird ein dogmatisch 

dem Allgemeinen Teil zugehöriges Merkmal in den Besonderen Teil verscho-

ben. Die Strafbefreiung aufgrund der Provokation stellt einen affektbedingten 

Entschuldigungsgrund dar.
1773

 Unter der geltenden Gesetzeslage wird er als 

fakultativen Strafbefreiungsgrund ausgestaltet.
1774

 

    

WERTH/WOHLERS, Art. 177 N 6; vgl. auch HURTADO POZO, Partie spéciale, 2135, „un 

sentiment de révolte“. 
1768  BGE 83 IV 151; vgl. auch BGer, Urteil vom 13. Mai 2013, 6B_87/2013, E. 4.4; WAL-

DER, ZStrR 1965, 50 f.; so bereits GEISER, 49. 
1769  OGer ZH, Beschluss vom 21. Oktober 2014, UE130254, E. II. 4b.; vgl. auch OGer ZH, 

Beschluss vom 17. September 2013, UE130149, E. 9.4b; MAUSBACH, Jusletter vom 

11. Juli 2016, 50; MOSER, 110; BSK StGB II-RIKLIN, Art. 177 N 24; STRATENWERTH/ 

WOHLERS, Art. 177 N 6. Gleiches wird in Deutschland für § 199 D-StGB angenom-

men; vgl. KLESCZEWSKI, 92 f. Kritisch StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/LIEBER, 

Art. 177 N 7, welche davon ausgehen, dass es wie bei der Retorsion nach 

Art. 173 StGB vor allem darum geht, dass im Bagatellbereich Selbstjustiz zugelassen 

wird; andeutungsweise ähnlich PIETH, BT, 106. 
1770  BGer, Urteil vom 13. Mai 2013, 6B_87/2013, E. 4.4; Urteil vom 07. November 2011, 

6B_33/2011, E. 3; Urteil vom 12. Februar 2009, 6B_640/2008, E. 2.1: „sans avoir eu le 

temps de réfléchir tranquillement“; OGer ZH, Urteil vom 17. September 2013, 

UE130149, E. 9.4b. 
1771  BGE 83 IV 151; vgl. zur Bedeutung der Schuld für die Strafeinstellung auch KILLIAS 

et al., 1007. 
1772  STOOSS, Vorentwurf mit Motiven, 206, hält die provozierte Beschimpfung für ent-

schuldbar; vgl. auch MOSER, 107. 
1773  So die österreichische Lehre ausdrücklich für § 115 Abs. 3 Ö-StGB; vgl. BIRKLBAUER/ 

HILF/TIPOLD, § 79 N 16; FABRIZY, § 115 N 5; WK-HÖPFEL, § 11 N 9; KIENAPFEL/ 

SCHROLL, § 115; SbgK-LAMBAUER, § 115 N 38; WK-RAMI, § 115 N 14; ZERBES, 155; 

ähnlich FUCHS/REINDL-KRAUSKOPF, 123. 
1774  Vgl. dazu hinten Zweiter Teil 2. Kap. B. II. 1. c). 
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b)  Voraussetzung der Strafbefreiung 

aa)  Provokation 

Das Opfer muss durch ungebührliches Verhalten Anlass zur Beschimpfung 

gegeben haben. Dies kann sich direkt gegen den Täter richten, indem dieser 

etwa verhöhnt oder verspottet wird.
1775

 Es kann aber auch in einer allgemeinen 

Verhaltensweise bestehen, etwa durch ein ungebührliches Auftreten gegenüber 

beliebigen Dritten
1776

 oder flegelhaftes Benehmen in der Öffentlichkeit.
1777

 

Das geringschätzige Handeln des Anderen muss den Täter zur Beschimpfung 

hingerissen haben.
1778

 

Die Ungebührlichkeit der Handlung ist dabei objektiv festzustellen. Es genügt 

nicht, dass der Täter das Verhalten des Gegenübers als ungebührlich empfin-

det. Wenn bei einer objektiven Betrachtung nicht von einem ungebührlichen 

Benehmen ausgegangen werden kann, kommt Art. 177 Abs. 2 StGB nicht zur 

Anwendung.
1779

 Zu nennen ist beispielsweise die Situation, in der jemand in 

sachlicher und korrekter Weise auf begangene Fehler oder Unzulänglichkeiten 

hingewiesen wird und der Betroffene dadurch gekränkt wird und zu beschimp-

fenden Äusserungen greift.
1780

  

Geht der Täter irrtümlicherweise davon aus, dass sich eine andere Person un-

gebührlich verhalten hat, kann Art. 177 Abs. 2 i.V.m. Art. 13 StGB angewen-

det werden.
1781

 Dies wurde angenommen, als eine Person fälschlicherweise 

meinte, dass die von ihr beschimpften Jäger zuvor ein Reh in einer Schutzzone 

geschossen hätten.
1782

 

In der Praxis finden sich verschiedene Beispiele für relevante Provokatio-

nen:
1783

 Jagen in einem Jagdreservat
1784

, Anschwärzung der früheren Geliebten 

    

1775  STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 78. 
1776  MOSER, 108. 
1777  HURTADO POZO, Partie spéciale, 2135; BSK StGB II-RIKLIN, Art. 177 N 23; SCHU-

BARTH, Kommentar, Band III, Art 177 N 26; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 

11 N 78; vgl. auch CORBOZ, Volume I, Art. 177 N 34; DUPUIS et al., Art. 177 N 26. 
1778  MOSER, 107. 
1779  MOSER, 108. 
1780  MOSER, 108. 
1781  BGE 117 IV 270, E. 2; CORBOZ, Volume I, Art. 177 N 34; StGB Kommentar-

DONATSCH, Art. 177 N 11; DONATSCH, SR III, 395; DUPUIS et al., Art. 177 N 28; STRA-

TENWERTH/WOHLERS, Art. 177 N 6. 
1782  BGE 117 IV 270. 
1783  Vgl. etwa die Nachweise bei StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/LIEBER, Art. 177 N 7. 
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unter dem Vorwand, die Interessen des Kindes zu wahren,
1785

 oder durch unbe-

rechtigte Vorwürfe.
1786

 Von Bedeutung sind auch Verhaltensweisen im Stras-

senverkehr.
1787

 Eine Provokation kann etwa in einer gefährlichen Fahrweise
1788

 

oder in störendem Parken
1789

 erblickt werden.  

Handelt es sich beim provozierenden Verhalten ebenfalls um eine Beschimp-

fung oder eine Tätlichkeit, ist die Spezialbestimmung der Retorsion nach 

Art. 177 Abs. 3 StGB anwendbar.
1790

 

bb)  Unmittelbarkeit der Provokation 

Entscheidend für die Annahme der Provokation ist eine temporale Vorausset-

zung. Das Gesetz verlangt, dass der Provozierte „unmittelbar“ mit einer Be-

schimpfung reagiert. Vor allem aus der Rechtsprechung stammt dabei die Aus-

legung, dass der Täter unverzüglich reagiert, wenn er unter dem Einfluss der 

durch das provozierende Verhalten hervorgerufenen Gemütsbewegung han-

delt, ohne Zeit für eine Reflektion der Situation gehabt zu haben.
1791

 Dement-

sprechend ist die Unmittelbarkeit einerseits eine auf den zeitlichen Aspekt 

fixierte Betrachtungsweise,
1792

 andererseits wird damit auch der erregte Ge-

mütszustand berücksichtigt. 

TRECHSEL/LIEBER lehnen diese Auslegung ab. Sie gehen davon aus, dass das 

Gesetz nicht zu einer solch engen Auffassung zwingen würde. Vielmehr er-

mögliche Art. 177 Abs. 2 StGB – entsprechend zur Regelung der Retorsion in 

Abs. 3 – ein gewisses Mass an Selbstjustiz im Bagatellbereich.
1793

 Sie lassen 

    

1784  BGE 117 IV 270. 
1785  BGE 74 IV 98. 
1786  OGer ZH, Urteil vom 28. April 1952, ZR 200/1952, 365. 
1787  So bereits SCHUBARTH, Kommentar, Band III, Art 177 N 26. 
1788  BSK StGB II-RIKLIN, Art. 177 N 23; so bereits WALDER, ZStrR 1965, 51. 
1789  BezGer ZH, Urteil vom 4. Oktober 1990, ZR 38/1991, 117. 
1790  MOSER, 109; vgl. zur Retorsion hinten Zweiter Teil 2. Kap. B. II. 2. 
1791  BGE 117 IV 270, E. 2c; 83 IV 151; DONATSCH, SR III, 395; DUPUIS et al., Art. 177 

N 25; HURTADO POZO, Partie spéciale, 2135; MOSER, 109; BSK StGB II-RIKLIN, 

Art. 177 N 19; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 78; WALDER, ZStrR 

1965, 51; so bereits GEISER, 53; MOSER, 109; kritisch StGB Kommentar-DONATSCH, 

Art. 177 N 9; SIX, 322 ff., der diese Auslegung vor allem für den Kontext im Internet 

für „unpassend“ hält; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/LIEBER, Art. 177 N 7.  
1792  SIX, 322 f. 
1793  StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/LIEBER, Art. 177 N 7; vgl. auch BSK StGB II-

RIKLIN, Art. 177 N 19. 
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es dabei jedoch offen, wann von einer unmittelbaren Reaktion auf eine Provo-

kation auszugehen ist. 

Sicherlich nicht als unmittelbare Veranlassung einer Beschimpfung gelten 

langandauernde Spannungen oder eine latent gereizte Stimmung zwischen den 

beteiligten Parteien.
1794

 

Im Hinblick darauf, dass die Rechtsprechung und ein grosser Teil der Lehre 

sich darin einig sind, dass es bei der Strafbefreiung einer provozierten Be-

schimpfung um die Beachtung eines Affekts des Täters geht, ist der bundesge-

richtlichen Auslegung zuzustimmen. So reagiert der Täter unmittelbar auf die 

Provokation, wenn er unter dem Einfluss des dadurch hervorgerufenen Erre-

gungszustands handelt. Dies kann entsprechend zur Beachtung des Affekts 

beim Totschlag nur bedeuten, dass der Täter bei der Äusserung der Beschimp-

fung noch unter dem Einfluss der emotionalen Erregung gestanden haben 

muss. Es erfolgt eine direkte Verbalisierung des gefühlsmässigen Zustands. 

Dies bedarf einer zeitlich praktisch unverzüglichen Reaktion auf die Provoka-

tion.
1795

 Eine solche Unmittelbarkeit ist beispielsweise abzulehnen, wenn die 

Äusserungen zeitlich deutlich auseinanderfallen. Dann kann es sich nicht um 

eine spontane Reaktion handeln. Es ist jedoch möglich, dass sich der Gemüts-

zustand über eine gewisse Zeit hinzieht und darum verschiedene Aussagen im 

gleichen Erregungszustand getätigt werden.
1796

 

Es ist nicht möglich, eine genaue zeitliche Grenze zu ziehen. Dies gilt insbe-

sondere, wenn es um Beschimpfungen geht, die nicht in einer direkten, münd-

lichen Kommunikation erfolgen. Wird etwa auf eine E-Mail oder eine SMS 

mit provozierendem Inhalt reagiert, kann zwischen der Reizung und der Be-

schimpfung einige Zeit vergehen.
1797

 Entscheidend ist, dass der Täter, wenn er 

    

1794  OGer ZH, Beschluss vom 21. Oktober 2014, UE130254, E. II. 4b; MOSER, 109; StGB-

Praxiskommentar-TRECHSEL/LIEBER, Art. 177 N 7. 
1795  Vgl. auch WALDER, ZStrR 1965, 51. Zum temporalen Aspekt des Affekts beim Tot-

schlag vorne Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) aa) (3). In § 199 D-StGB wird gefordert, 

dass der Provozierte „auf der Stelle“ reagiert; auch dieses Kriterium wird eher in einem 

psychologischen als einem räumlich-zeitlichen Sinne ausgelegt; siehe SSW StGB-

SINN, § 199 N 8 m.w.H. Wobei zu bemerken ist, dass bei der deutschen Retorsionsregel 

keine tatsächliche Erregung vorausgesetzt ist; FISCHER, § 199 N 6. 
1796  Vgl. KantGer GR, Urteil vom 18. Mai 2010, ZK2 10 19, E. I.1.d, wo die heftige Ge-

mütsbewegung über Mittag angehalten hatte, wobei es in dem Fall um eine zivilrechtli-

che Bewertung des Affekts ging.  
1797  SIX, 324. 
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den Inhalt der Nachricht zur Kenntnis nimmt, in einen erregten Gemütszu-

stand gerät und darin mit einer Beschimpfung antwortet.
1798

 

c)  Wirkung der Provokation 

aa)  Wirkung der Strafbefreiung und strafprozessuale Zuständigkeit 

Wie eingangs erwähnt, handelt es sich bei Art. 177 Abs. 2 StGB um einen 

fakultativen Strafbefreiungsgrund.
1799

 Der Richter kann nach eigenem Ermes-

sen auf die Bestrafung der betroffenen Person verzichten. Es handelt sich da-

mit nicht um einen Rechtfertigungsgrund.
1800

 Die bereits getätigten Ausfüh-

rungen legen nahe, dass es sich bei der Beachtung des Affekts erneut um ein 

Schuldmerkmal handelt.
1801

 Dennoch wurde in der gesetzgeberischen Umset-

zung darauf verzichtet, die Beschimpfung nach Provokation als entschuldigt 

festzustellen. Als Rechtsfolge wurde lediglich die Strafbefreiung festgeschrie-

ben. 

Dementsprechend relevant ist die Frage, wie verfahrenstechnisch mit dem 

Vorliegen einer Provokation umzugehen ist. In Art. 177 Abs. 2 StGB ist aus-

schliesslich festgehalten, dass der Richter den Täter von Strafe befreien kann. 

Es bestehen allerdings einige Unklarheiten, in welchem Verfahrensstadium die 

Strafbefreiung wie zu berücksichtigen ist. Da die Provokation dem Wesen 

nach eher ein Schuldmerkmal darstellt, ergeben sich besondere Probleme.  

(1) Verfahrenseinstellung durch die Staatsanwaltschaft 

Wurde nach früherer Gesetzesordnung teilweise davon ausgegangen, dass nur 

der urteilende Richter für den Entscheid über die Strafbefreiung zuständig ist, 

ermöglicht Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO der Staatsanwaltschaft heute die Verfah-

renseinstellung im Vorverfahren.
1802

 Demnach kann ein Verfahren eingestellt 

werden, wenn nach einer gesetzlichen Vorschrift auf Bestrafung verzichtet 

    

1798  Gleiches muss für Chat-Rooms gelten, SIX, 323 f. 
1799  StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 177 N 9; DONATSCH, SR III, 394; BSK StGB II-

RIKLIN, Art. 177 N 19; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/LIEBER, Art. 177 N 7, spre-

chen von einem „Strafausschliessungsgrund“. 
1800  BGE 109 IV 39, E. 4b; CORBOZ, Volume I, Art. 177 N 36; DONATSCH, SR III, 394; 

MOSER, 107; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 177 N 6. 
1801  Ebenso MOSER, 107, der von der „Zubilligung schuldmildernder Umstände“ spricht. 
1802  Botschaft StPO 2005, 1273; BSK StGB II-RIKLIN, Art. 177 N 22; vgl. auch BSK 

StPO I-FIOLKA/RIEDO, Art. 8 N 114; RIKLIN, StPO Kommentar, Art. 319 N 2; anders 

zum alten Recht noch FLÜCKIGER, 47. 
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werden kann. Da Art. 177 Abs. 2 StGB diese Möglichkeit vorsieht, kann die 

Staatsanwaltschaft das Verfahren bei Vorliegen einer Provokation mit einer 

Einstellungsverfügung nach Art. 320 StPO beenden. Eine Verfahrenseinstel-

lung durch die Polizei ist indes ausgeschlossen.
1803

 

Die absolute Formulierung der Vorschrift – „[d]ie Staatsanwaltschaft verfügt 

die […] Einstellung des Verfahrens, wenn“ – könnte darauf schliessen lassen, 

dass die Einstellung beim Vorliegen einer Provokation zwingend erfolgen 

muss. Richtigerweise war es nicht im Sinne des Gesetzgebers, durch die pro-

zessuale Norm materiell-strafrechtliche Bestimmungen zu derogieren.
1804

 Die 

materiellen Voraussetzungen der Einstellung ergeben sich darum weiterhin aus 

den einschlägigen Gesetzesbestimmungen und nicht aus Art. 319 StPO.
1805

 Die 

Staatsanwaltschaft verfügt über das in Art. 177 Abs. 2 StGB statuierte Ermes-

sen. Nur wenn sie eine Strafbefreiung für berechtigt hält, hat sie das Verfahren 

einzustellen.
1806

 Der diesbezügliche Entscheid enthält keine Bewertung der 

Schuldfrage,
1807

 ist nach Eintritt der Rechtskraft jedoch gleich zu bewerten wie 

ein freisprechendes Urteil.
1808

 

Wenn Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO im Fall der Provokation nicht zur Einstellung 

des Verfahrens zwingt, kann man sich fragen, ob die Staatsanwaltschaft die 

Strafbefreiung in einem Strafbefehl anordnen kann. DAPHINOFF geht davon 

aus, dass dies möglich sein muss.
1809

 Einzige diesbezüglich offenstehende 

Möglichkeit wäre, dass der Täter durch den Strafbefehl verurteilt wird, dann 

jedoch auf eine Bestrafung verzichtet wird.
1810

 Dem wird entgegengehalten, 

dass Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO explizit darauf verweist, dass das Verfahren bei 

Vorliegen eines Verfolgungsverzichts- beziehungsweise Strafbefreiungsgrunds 

    

1803  CORNU, ZStrR 2009, 415; BSK StPO I-FIOLKA/RIEDO, Art. 8 N 100; HENSLER, forum-

poenale 2013, 45 f.; JOSITSCH, SJZ 2004, 3; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 68; 

StPO Kommentar-WOHLERS, Art. 8 N 6. 
1804  DAPHINOFF, 469 f.; BSK StPO II-GRÄDEL/HEINIGER, Art. 319 N 18; a.M. WENT, 192. 
1805  BSK StPO II-GRÄDEL/HEINIGER, Art. 319 N 18; StPO Kommentar-LANDSHUT/BOSS-

HARD, Art. 319 N 30; SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 319 N 9; ebenfalls für ei-

nen nichtzwingenden Charakter von Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO DAPHINOFF, 469; a.A. 

WENT, 192. 
1806  Nach BSK StPO II-GRÄDEL/HEINIGER, Art. 319 N 19, bleibt es gänzlich im Ermessen 

der Staatsanwaltschaft, ob sie das Verfahren einstellen will oder nicht. 
1807  JOSITSCH, SJZ 2004, 9. 
1808  Art. 320 Abs. 4 StPO. 
1809  DAPHINOFF, 469 ff., der jedoch darauf hinweist, dass die Verfahrenseinstellung zu 

bevorzugen ist; ebenso BOMMER, forumpoenale 2008, 175 f.; vgl. auch CORNU, ZStrR 

2009, 417. 
1810  DAPHINOFF, 469 ff. 
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einzustellen ist. Die zuvor erwähnte absolute Formulierung derogiert zwar 

nicht die materiell-rechtlichen Voraussetzungen der Strafbefreiung, legt jedoch 

nahe, dass bei deren Anwendung durch die Staatsanwaltschaft nur die Verfah-

renseinstellung möglich ist.
1811

 Ein Freispruch mittels Strafbefehl ist in jedem 

Fall ausgeschlossen.
1812

  

(2) Strafbefreiung durch das Gericht 

Im Unterschied zum Vorgehen durch die Staatsanwaltschaft liefert die StPO 

keine Art. 319 Abs. 1 lit. e entsprechende Norm für die Verfahrenseinstellung 

durch das Gericht, wenn eine Strafbefreiung vorgesehen ist. Dies liegt grund-

sätzlich daran, dass die Kompetenz dazu bei der Staatsanwaltschaft und nicht 

beim Gericht liegen soll.
1813

 Es stellt sich jedoch die Frage, ob auch die fakul-

tative Strafbefreiung nach Art. 177 Abs. 2 StGB von Art. 8 StPO erfasst ist und 

diese Norm dem Gericht die Möglichkeit einer Verfahrenseinstellung ein-

räumt.  

Nach einer Lehrmeinung werden jegliche Strafbefreiungsmöglichkeiten straf-

prozessual vom Verzicht auf Strafverfolgung nach Art. 8 Abs. 1 StPO er-

fasst.
1814

 Dieser Artikel ist demnach auf Art. 177 Abs. 2 StGB anwendbar.
1815

 

Die Gegenmeinung weist darauf hin, dass Art. 8 StPO nur vom Absehen von 

Strafverfolgung spricht. Demnach seien Normen, in welchen nur der Verzicht 

auf Strafe geregelt ist, nicht von dieser Regelung erfasst.
1816

 Nach letzterer 

Meinung kann ein Gericht das Verfahren bei Vorliegen eines Strafbefreiungs-

grunds nicht einstellen. Es bleibt ihm bloss die Möglichkeit eines Schuld-

spruchs ohne Verhängung einer Strafe.
1817

  

Folgt man der ersten Meinung, stellt sich dennoch die Frage, ob das Gericht 

gestützt auf Art. 8 Abs. 4 StPO zur Verfahrenseinstellung berechtigt ist, sofern 

ein Fall von Abs. 1 vorliegt. So heisst es im Wortlaut „Sie [Staatsanwaltschaft 

und Gerichte] verfügen in diesen Fällen, dass kein Verfahren eröffnet oder das 

    

1811  StPO Kommentar-LANDSHUT/BOSSHARD, Art. 319 N 30: „Eine Strafbefreiung kann in 

jedem Fall nur in der Form der Einstellungsverfügung erfolgen.“; SCHMID, StPO Pra-

xiskommentar, Art. 319 N 9; WENT, 193. 
1812  Ein solcher Strafbefehl wäre nichtig; dazu DAPHINOFF, 471. 
1813  Botschaft StPO 2005, 1272; vgl. auch SUMMERS, ZStrR 2010, 2. 
1814  BSK StPO I-FIOLKA/RIEDO, Art. 8 N 6; andeutungsweise auch StPO Kommentar-

WOHLERS, Art. 8 N 9; vgl. auch CR CPP-ROTH, Art. 8 N 17. 
1815  BSK StPO I-FIOLKA/RIEDO, Art. 8 N 15. 
1816  RIKLIN, StPO Kommentar, Art. 8 N 6; WENT, 185. 
1817  KILLIAS et al., 1008; RIKLIN, StPO Kommentar, Art. 8 N 6. 
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laufende Verfahren eingestellt wird.“ Darin erblickt ein Teil der Lehre die Er-

mächtigung an das Gericht, das Verfahren einzustellen.
1818

 Dabei ist wiederum 

anzunehmen, dass der im materiellen Recht vorgesehene Ermessensspielraum 

erhalten bleibt.
1819

 Die gleiche Ansicht wird auch auf Art. 329 StPO gestützt. 

Ein Gericht hat nach Abs. 1 lit. c dieser Bestimmung insbesondere zu prüfen, 

ob Verfahrenshindernisse bestehen. Strafverzichtsgründe nach Art. 8 StPO 

werden als solche gesehen und ihr Vorliegen wirkt der Fortführung des Straf-

verfahrens entgegen.
1820

 Dementsprechend sei das Vorliegen eines Strafbefrei-

ungsgrunds ein unüberwindbares Verfahrenshindernis, aufgrund dessen defini-

tiv kein Urteil ergehen könne und das Verfahren einzustellen sei.
1821

 

Eine andere Auffassung vertritt demgegenüber das Bundesgericht und ein Teil 

der Lehre. So wird aufgrund einer wörtlichen Auslegung – in Art. 8 

Abs. 1 StPO wird nur vom Verzicht auf Strafverfolgung und nicht vom Ver-

zicht auf Strafe gesprochen – angenommen, dass das Gericht nicht zur Einstel-

lung berechtigt sei. Vielmehr habe ein Schuldspruch ohne Sanktionsfolge zu 

erfolgen.
1822

 Das Bundesgericht stellt dabei insbesondere darauf ab, dass die 

Einstellung des Verfahrens nach Art. 329 Abs. 4 StPO nicht möglich sei, da 

kein Fall vorliege, in welchem definitiv kein Urteil ergehen kann. Es sei ein 

Schuldspruch unter Verzicht auf Strafe möglich.
1823

 Mit der Nennung der Ge-

richte in Art. 8 Abs. 4 StPO seien nur gerichtliche Beschwerdeinstanzen ge-

    

1818  BSK StPO I-FIOLKA/RIEDO, Art. 8 N 105; CR CPP-ROTH, Art. 8 N 8; SCHMID, StPO 

Praxiskommentar, Art. 8 N 13; StPO Kommentar-WOHLERS, Art. 8 N 9; vgl. auch 

WENT, 174 ff., der jedoch ausführt, dass diese Ermächtigung nur in Kombination mit 

Art. 329 Abs. 4 StPO hergeleitet werden kann; zumindest andeutungsweise ebenso 

CORNU, ZStrR 2009, 418. 
1819  StPO Kommentar-WOHLERS, Art. 8 N 9; a.A. WENT, 192 f., der davon ausgeht, dass 

Art. 8 StPO die Strafbefreiungsgründe im materiellen Strafrecht soweit derogiert, dass 

die Einstellung zwingend erfolgen muss. 
1820  CR CPP-ROTH, Art. 8 N 8; SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 329 N 15; SCHMID, 

Handbuch, 319; BSK StPO II-STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, Art. 329 N 5; a.A. 

WENT, 186 f. 
1821  Zur Einstellung bei unüberwindbaren Verfahrenshindernissen BSK StPO II-STEPHEN-

SON/ZALUNARDO-WALSER, Art. 329 N 13. 
1822  BGE 139 IV 220, E. 3.4; damit wurde die bisherige, in BGE 135 IV 27, E. 2.3 festge-

legte Rechtsprechung bestätigt; vgl. RIKLIN, StPO Kommentar, Art. 8 N 6; BSK 

StGB I-RIKLIN, Vor Art. 52-55 N 26; andeutungsweise ebenso für einen Schuldspruch 

ohne Bestrafung im Strafbefehl DAPHINOFF, 453. 
1823  BGE 139 IV 220, E. 3.4.5. 
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meint, die im Vorverfahren über eine Verfahrenseinstellung entscheiden müs-

sen.
1824

  

Dieser Rechtsauffassung wurde schon vor der Einführung der StPO Kritik 

entgegengebracht. So kann ein gerichtlicher Schuldspruch nur ergehen, wenn 

eine ausführliche Hauptverhandlung durchgeführt wurde und die Schuldfrage 

restlos geklärt ist. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob es wirklich dem ge-

setzgeberischen Willen entsprechen kann, dass vor Gericht immer eine umfas-

sende Klärung erfolgen muss, während die Strafverfolgungsbehörden über die 

Kompetenz verfügen, das Verfahren einzustellen. Es kommt zu einer erhebli-

chen Ungleichbehandlung im Vergleich zu beschuldigten Personen, bei denen 

sich die Untersuchungsbehörden zur Anklageerhebung entscheiden. Sie müss-

ten in jedem Fall verurteilt werden, während das Verfahren bei anderen Perso-

nen im Vorverfahren eingestellt wird. Demnach sollte das Gericht die Mög-

lichkeit haben, den Angeklagten unter Anwendung eines Strafbefreiungs-

grunds bereits vor Durchführung eines Beweisverfahrens freizusprechen oder 

das Verfahren einzustellen.
1825

 Gleiches ist für die Anwendung von 

Art. 8 StPO anzunehmen. Mit diesem Artikel sollte dem Opportunitätsprinzip 

stärkere Beachtung geschenkt und die Verfahrenseinstellung aus prozessöko-

nomischen Gründen ermöglicht werden.
1826

 Warum diese Möglichkeit nur den 

Untersuchungsbehörden, nicht aber dem Gericht zustehen soll, erscheint nicht 

einleuchtend. Auch aus diesem Grund ist die gerichtliche Verfahrenseinstel-

lung zu befürworten. Schliesslich steht es dem Ziel der Entlastung der Gerich-

te entgegen, wenn sie jeweils eine zur Ausfällung des Schuldspruchs genüg-

same Klärung der Tatumstände vornehmen müssen.
1827

 Ausserdem ist die 

rechtskräftige Einstellungsverfügung gemäss Art. 320 Abs. 4 StPO einem frei-

sprechenden Endentscheid gleichgestellt. Demnach ist es angebracht, auch vor 

Gericht eine Einstellung oder einen Freispruch zu erlassen. Eine Verurteilung 

ohne Bestrafung entspricht der Einstellung nicht.
1828

 

Gerade bei der Strafbefreiung nach Art. 177 Abs. 2 StGB erscheint ein Schuld-

spruch ohne Sanktionsfolge ohnehin als nicht sachgerecht. Der dabei beachtete 

    

1824  BGE 139 IV 220, E. 3.4.1; BSK StGB I-RIKLIN, Vor Art. 52-55 N 27. 
1825  JOSITSCH, SJZ 2004, 9; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, 68; unklar SCHOENMAKERS, 

recht 2011, 30 f., welche die Schuldabklärung als „notwendige Bedingung“ sieht, aber 

dann dennoch eine Einstellung durch das Gericht als zulässig erachtet. 
1826  Botschaft StPO 2005, 1131; vgl. auch CORNU, ZStrR 2009, 394; SCHMID, Handbuch, 

183 ff.; vgl. zum Verhältnis der Strafbefreiung und dem Opportunitätsprinzip auch JO-

SITSCH, SJZ 2004, 3; WIPRÄCHTIGER, ZStrR 2003, 146 f. 
1827  BSK StPO I-FIOLKA/RIEDO, Art. 8 N 106 ff. 
1828  WIPRÄCHTIGER, ZStrR 2003, 169. 
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Affekt stellt ein Schuldmerkmal dar. Das Gericht stellt bei Erwiesenheit der 

Provokation grundsätzlich fest, dass dem Täter seine Tat aufgrund der Erre-

gung, in welche er versetzt wurde, „nicht vorgeworfen“ werden kann. Wenn 

der Täter wegen einem Schuldmerkmal gänzlich von der Bestrafung befreit 

werden soll, so leuchtet es nicht ein, inwiefern seine Schuld nicht gänzlich 

entfallen und daher eine Verurteilung ermöglichen soll. Für einen Schuld-

spruch mit gleichzeitigem Absehen von einer Strafe muss ein Gericht feststel-

len, dass alle Voraussetzungen der Strafbarkeit vorliegen.
1829

 Mit einer Verur-

teilung ohne Sanktion soll ein sozialethisches Werturteil manifestiert wer-

den.
1830

 Ein solches fehlt bei der Provokation gerade. Dementsprechend kann 

sie nicht in einem Schuldspruch resultieren und das Gericht hat das Verfahren 

in Anwendung von Art. 329 Abs. 4 StPO einzustellen oder aber den Täter frei-

zusprechen.
1831

 

Müsste im Hauptverfahren vor Gericht zwingend ein Schuldspruch ohne 

Sanktion erfolgen, würde der beachtete Affekt ein blosses Strafzumessungs-

merkmal darstellen.
1832

 Wobei es nicht einleuchtend ist, inwiefern die Gemüts-

bewegung des Täters hier zu einer gänzlichen Strafbefreiung führen soll und 

an anderer Stelle bloss die Strafmilderung beziehungsweise -minderung mög-

lich ist.
1833

 

bb)  Gründe für die tatsächliche Anwendung der Strafbefreiung 

Nach der Konzeption des Gesetzes liegt es im Ermessen des Richters – bezie-

hungsweise gegebenenfalls des Staatsanwalts –, wann er beim Vorliegen einer 

unmittelbar auf eine Provokation erfolgten Beschimpfung von einer Strafbe-

freiung Gebrauch macht. Dieser Spielraum wird durch die strafprozessualen 

Regelungen, wie gerade aufgezeigt, nicht derogiert und es bleibt weiterhin 

eine Entscheidung des Richters beziehungsweise der Staatsanwaltschaft, ob 

    

1829  BOMMER, forumpoenale 2008, 175. 
1830  BSK StPO I-FIOLKA/RIEDO, Art. 8 N 106; WIPRÄCHTIGER, ZStrR 2003, 169; vgl. dazu 

ausführlich FLÜCKIGER, 73 ff. 
1831  Man kann hier immerhin anfügen, dass sich der Schuldspruch mit Verzicht auf Bestra-

fung im Resultat nur unwesentlich vom Freispruch unterscheidet, da ersterer nicht im 

Vorstrafenregister eingetragen wird (Art. 9 lit. b VOSTRA); vgl. dazu BSK StPO II-

GRÄDEL/HEINIGER, Art. 319 N 18. An den dargelegten dogmatischen Vorbehalten und 

den Problemen in der Gleichbehandlung gegenüber Personen deren Verfahren einge-

stellt wird ändert dies allerdings nichts.  
1832  Vgl. SUMMERS, ZStrR 2010, 2. 
1833  Dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. 
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eine Strafbefreiung nach Art. 177 Abs. 2 StGB angewendet wird. Dabei gibt es 

verschiedene Gründe, welche deren Anwendung nahelegen. 

Unter Berücksichtigung der vorangehenden Ausführungen zur Beachtung des 

Affekts wird teilweise gefordert, dass insbesondere dann von einer Strafe ab-

gesehen wird, wenn der Täter sich tatsächlich in einem Erregungszustand be-

funden hat.
1834

 Zudem ist die Art der Provokation zu qualifizieren. Eine Straf-

befreiung hat dann zu erfolgen, wenn diese in einem solchen Ausmass statt-

fand, dass auch ein anderer in der gleichen Situation in einen Erregungszu-

stand geraten wäre.
1835

 Nicht von einer Strafbefreiung profitieren kann eine 

impulsive Person, welche eine Provokation bereits in einem Verhalten erblickt, 

in welchem ein durchschnittlich besonnener Mensch keine Ungebührlichkeit 

sieht.
1836

 Insgesamt hat der Richter sein Ermessen nach objektiven Kriterien 

anzuwenden.
1837

 

Diese Umschreibung zeigt, dass für die Ermessensausübung auf Überlegungen 

der Entschuldbarkeit, wie sie bei der Berücksichtigung des Affekts an anderer 

Stelle ebenfalls gebräuchlich sind, zurückgegriffen wird.
1838

 Die Anwendung 

dieser Kriterien erscheint sachgerecht, da der Affekt damit gleich behandelt 

wird wie in anderem Kontext. 

cc)  Strafmilderung statt Strafbefreiung 

Gestützt auf den Grundsatz ex maiore minus, kann die Provokation auch bloss 

als Strafmilderung angewendet werden, wenn sich ein Richter entscheidet, 

keine Strafbefreiung anzuordnen.
1839

 In diesem Fall hat die durch die Provoka-

    

1834  WALDER, ZStrR 1965, 51; z.B. verneint in OGer ZH, Beschluss vom 21.10.2014, 

UE130254, E. II. 4e. 
1835  WALDER, ZStrR 1965, 51; ähnlich CORBOZ, Volume I, Art. 177 N 34. Im österreichi-

schen Recht wird für die Strafbefreiung nach § 115 Abs. 3 Ö-StGB eine allgemein be-

greifliche Entrüstung gefordert. Dafür ist dabei entsprechend zu § 76 Ö-StGB zu über-

prüfen, ob eine Durchschnittsperson an der Stelle des Täters auch empört gewesen wä-

re; vgl. dazu BIRKLBAUER/HILF/TIPOLD, § 79 N 18 f.; FABRIZY, § 115 N 6; SbgK-LAM-

BAUER, § 115 N 40 ff.; WK-RAMI, § 115 N 16. 
1836  MOSER, 108. 
1837  MOSER, 108. 
1838  Vgl. insbesondere die ausführliche Aufarbeitung der Entschuldbarkeit nach 

Art. 113 StGB vorne Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) bb). 
1839  KILLIAS et al., 1008; BSK StGB II-RIKLIN, Art. 177 N 21; vgl. auch DUPUIS et al., 

Art. 177 N 24; a.A. WENT, 193, bei dem dies jedoch vorwiegend daraus folgt, dass er 

das Absehen von einer Strafe in jedem Fall für zwingend erachtet. Nicht möglich er-

scheint eine Strafmilderung hingegen in Fällen, wo die Voraussetzungen für die Straf-
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tion hervorgerufene Gemütsbewegung nicht schuldausschliessenden, sondern 

schuldmildernden Charakter. Unter Umständen kann sich dabei auch direkt auf 

den Strafmilderungsgrund nach Art. 48 lit. c StGB gestützt werden.
1840

 Zu 

beachten ist jedoch, dass die Voraussetzungen der Provokation weniger streng 

sind.
1841

 

d)  Gründe für die strafbefreiende Wirkung des Affekts bei der 

Beschimpfung 

Wie schon zuvor angesprochen, wird mit der Beachtung des Affekts im Rah-

men der Provokationsregelung von Art. 177 Abs. 2 StGB die schuldausschlies-

send beziehungsweise schuldmildernde Wirkung der heftigen Gemütsbewe-

gung aufgegriffen. Dieses dogmatisch grundsätzlich zum Allgemeinen Teil des 

Strafrechts gehörende Merkmal wurde aufgrund der grossen Bedeutung des 

Affekts bei Beschimpfungen in den Besonderen Teil verschoben.  

Auffallend ist, dass die Beachtung des Affekts im vorliegenden Kontext über 

die bisher aufgezeigten Möglichkeiten hinausgeht.
1842

 So fehlen einerseits 

direkt normierte, einschränkende Merkmale wie die Entschuldbarkeit bei 

Art. 113 StGB. Ähnliche Überlegungen kommen allerdings im Rahmen der 

Ermessensausübung trotzdem zu tragen.
1843

 Andererseits ist die Auswirkung 

weitergehend, indem ein Täter gänzlich von der Strafe befreit werden kann. 

Demgegenüber kommt der heftigen entschuldbaren Gemütsbewegung sonst 

bloss strafmildernde und -mindernde Wirkung zu. Einzig beim – praktisch nie 

anzunehmenden – Extremfall der affektbedingten Schuldunfähigkeit und beim 

Notwehrexzess im Affekt bleibt der Täter ebenfalls straflos.
1844

 

Die strafbefreiende Wirkung der Gemütslage des Täters bei der Beschimpfung 

dürfte sich zunächst aus dem geringfügigen Charakter des Delikts ergeben. So 

wird angenommen, dass sich ein durchschnittlich besonnener Mensch durch 

    

befreiung noch nicht erfüllt sind; so CORNU, ZStrR 2009, 413 ff.; JOSITSCH, SJZ 2004, 

9. 
1840  Vgl. dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. II. 3.  
1841  So MOSER, 107 f., zum Verhältnis der Provokation zu Art. 64 Abs. 3 aStGB.  
1842  Auch in Deutschland wird gegenüber der in § 199 StGB vorgesehenen Strafbefreiung 

Verwunderung geäussert; so etwa KLESCZEWSKI, 92 f. 
1843  Vgl. dazu vorne Zweiter Teil 2. Kap. B. II. 1. c) bb). Anders § 115 Abs. 3 Ö-StGB, 

welcher eine allgemein begreifliche Entrüstung fordert; vgl. dazu BIRKLBAUER/HILF/ 

TIPOLD, § 79 N 18 f.; FABRIZY, § 115 N 6; SbgK-LAMBAUER, § 115 N 40 ff.; WK-

RAMI, § 115 N 16.  
1844  Dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) dd) und Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. b) 

cc). 
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eine Provokation vielleicht zu einer vom Unrechtsgehalt her nicht so schwer-

wiegenden Beschimpfung hinreissen lassen kann, nicht jedoch zu einer ande-

ren, schwereren Tat.
1845

 Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass es sich le-

diglich um eine fakultative Strafbefreiung handelt. Es liegt also im Ermessen 

des Richters beziehungsweise der Staatsanwaltschaft, wann sie angewendet 

wird. Wie gezeigt wurde, ist nach objektiven Kriterien zu entscheiden, ob der 

Täter von einer Bestrafung befreit wird oder nicht. Dabei kommen insbeson-

dere Überlegungen zur Qualität der Provokation zur Beachtung. So ist der 

Täter nur von Strafe zu befreien, wenn sich auch ein besonnener Durch-

schnittsmensch in der gleichen Weise durch das in Frage stehende Verhalten 

hätte provozieren lassen.
1846

 Ähnlich ist auch die Auffassung, dass von einem 

Strafausschluss auszugehen ist, wenn eine verständliche Reaktion auf eine 

verwerfliche Provokation erfolgte.
1847

 

Soweit vor dem Hintergrund der strafbefreienden Wirkung teilweise eine zu-

rückhaltende Anwendung von Art. 177 Abs. 2 StGB postuliert wird,
1848

 ist zu 

erwidern, dass der Affekt bei der Beschimpfung zwar von der Konzeption her 

stärkere Beachtung finden kann, jedoch nicht muss. Die auf den ersten Blick 

fehlende Einschränkung der Affektbeachtung, wie sie bei der Strafmilderung 

sonst mit der Entschuldbarkeit angestrebt wird, kommt auch bei der Provoka-

tion zur Anwendung. 

2.  Retorsion (Art. 177 Abs. 3 StGB) 

a)  Voraussetzungen  

Art. 177 Abs. 3 StGB ermöglicht es einem Richter, auf die Bestrafung zu ver-

zichten, wenn die Beschimpfung unmittelbar mit einer ebensolchen oder einer 

Tätlichkeit erwidert wurde. Die Retorsion ist damit ein Spezialfall der Provo-

kation.
1849

  

Die Strafbefreiung ist nicht nur auf die Beschimpfung, sondern auch auf eine 

Tätlichkeit nach Art. 126 StGB anwendbar. Selbst wenn eine solche nach einer 

zuvor erlittenen Beschimpfung erfolgt, kann der Täter von einer Strafe befreit 

werden. Gleichermassen kann eine Tätlichkeit Anlass zu einer Retorsion ge-

    

1845  MOSER, 110; vgl. auch FLÜCKIGER, 51 f.; MAUSBACH, Jusletter vom 11. Juli 2016, 50. 
1846  Vgl. vorne Zweiter Teil 2. Kap. B. II. 1. c) aa). 
1847  CORBOZ, Volume I, Art. 177 N 34. 
1848  MOSER, 110. 
1849  MAUSBACH, Jusletter vom 11. Juli 2016, 51; BSK StGB II-RIKLIN, Art. 177 N 20; 

StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/LIEBER, Art. 177 N 8. 
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ben.
1850

 Notwendige Veranlassung für die Retorsion ist eine konkrete Tat. Ein 

allgemeines Verhalten des Gegenübers vermag kein Retorsionsrecht zu be-

gründen. Dass sich dieses etwa „laut und aggressiv“ gebärdet und zu einer sich 

zuspitzenden Situation beigetragen hat, genügt nicht für eine Strafbefreiung 

nach Art. 177 Abs. 3 StGB.
1851

 

Voraussetzung für die Anwendung der Retorsion ist ausserdem, dass beide 

Täter rechtswidrig und schuldhaft gehandelt haben.
1852

 Kann sich einer der 

beiden auf eine Notwehrsituation berufen, so muss dieser freigesprochen und 

der andere hingegen als alleiniger Angreifer verurteilt werden.
1853

 Dies kann 

im Einzelfall jedoch zu stossenden Ergebnissen führen. Dementsprechend 

fordert SCHUBARTH, dass die verständliche Reaktion des schuldhaft handeln-

den Täters auch in einem solchen Fall nicht von der Möglichkeit der Strafbe-

freiung ausgeschlossen sein sollte.
1854

 

Keine Rolle spielt es, ob ein Strafantrag für die Reiztat gestellt wurde.
1855

 Die 

Retorsion kann selbst dann zur Anwendung gelangen und der Täter von Strafe 

befreit werden, wenn ein solcher fehlt. 

b)  Berücksichtigung der Gemütslage des Täters 

Bei der Retorsion kommt es ebenfalls zur Berücksichtigung von Affekten. So 

wird eine Person, welche durch eine Beschimpfung in eine heftige Gemütsbe-

wegung versetzt wurde und den Beschimpfer daraufhin ohrfeigt, von einer 

Strafe befreit.
1856

 Der Retorquent wurde durch die Ersttat gereizt; es liegt also 

eine ähnliche Situation wie bei der Provokation vor.
1857

 

    

1850  BGE 72 IV 20, E. 2; BGer, Urteil vom 25. September 2014, 6B_324/2014, E. 1.3.2; 

CORBOZ, Volume I, Art. 177 N 35; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 177 N 13; DO-

NATSCH, SR III, 395; DUPUIS et al., Art. 177 N 30; HURTADO POZO, Partie spéciale, 

2136; BSK StGB II-RIKLIN, Art. 177 N 31; SCHUBARTH, Kommentar, Band III, Art 177 

N 27; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 79. 
1851  BGer, Urteil vom 25. September 2014, 6B_324/2014, E. 1.3.2. 
1852  MOSER, 115; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 80, mit Verweis auf HAF-

TER, BT I, 199 Fn. 5. 
1853  MOSER, 115 f.; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, AT I, § 11 N 80. 
1854  SCHUBARTH, Kommentar, Band III, Art 177 N 28. 
1855  OGer BE, Urteil vom 24. April 1945, ZBJV 1946, 308; BSK StGB II-RIKLIN, Art. 177 

N 32; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/LIEBER, Art. 177 N 8. 
1856  Vgl. auch RYSER BÜSCHI, 233. 
1857  MOSER, 114. 
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Im Unterschied zu Art. 177 Abs. 2 StGB liegt der Hauptgrund der Strafbefrei-

ung bei der Retorsion jedoch nicht bei der Gemütslage des Täters. Vielmehr 

geht es darum, dass sich die Streitenden schon an Ort und Stelle selbst Gerech-

tigkeit verschafft haben, sodass das öffentliche Interesse keine nochmalige 

Sühne verlangt.
1858

 Dem Charakter nach handelt es sich bei der Retorsion also 

um ein Institut der Privatrache.
1859

 Die Zulassung der Selbstjustiz in diesem 

Bereich ist historisch gewachsen. So hat sich die Retorsion als eigentliche 

Verteidigungshandlung entwickelt. Jemand der beschimpft wird, soll das Ge-

genüber auch der Lüge bezichtigen können. Später wurde die Unrechtmässig-

keit der Retorsionshandlung anerkannt, die Retorsion wurde in der Folge zu 

einem Strafmilderungs- oder Strafausschliessungsgrund.
1860

 

c)  Wirkung 

Nach klarem Gesetzeswortlaut kann der Richter einen oder beide Täter von 

Strafe befreien.
1861

 Es handelt sich, wie bei der Provokation, um einen fakulta-

tiven Strafbefreiungs-
1862

 und nicht um einen Rechtfertigungsgrund.
1863

 Im 

Unterschied dazu ist es indes keine Negierung der Schuldfrage.
1864

 So liegt der 

Grund für die Strafbefreiung gerade nicht hauptsächlich im schuldausschlies-

senden Erregungszustand, sondern in der durch Selbstjustiz erreichten Wie-

derherstellung der Gerechtigkeit. 

Bezüglich der strafprozessualen Behandlung gilt grundsätzlich das Gleiche, 

was zur Provokation ausgeführt wurde.
1865

 Die Staatsanwaltschaft kann das 

Verfahren nach Art. 319 Abs. 1 lit. e StPO einstellen. Strittig ist erneut, wie vor 

Gericht entschieden werden muss. Auch die Retorsion ist von Art. 8 

Abs. 1 StPO erfasst.
1866

 Daher sollte eine Verfahrenseinstellung durch das 

Gericht zulässig sein. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die über die Pro-

    

1858  BGE 72 IV 20 E. 2; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 177 N 12; DONATSCH, SR III, 

395; MOSER, 118; BSK StGB II-RIKLIN, Art. 177 N 29; vgl. auch TRECHSEL/NOLL, 6, 

die in der Möglichkeit der Retorsion ein Überbleibsel der berechtigten Rache sehen. 
1859  MOSER, 110. 
1860  Vgl. den historischen Überblick bei MOSER, 112 ff. 
1861  CORBOZ, Volume I, Art. 177 N 35; BSK StGB II-RIKLIN, Art. 177 N 28; StGB-Praxis-

kommentar-TRECHSEL/LIEBER, Art. 177 N 8. 
1862  StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 177 N 14. 
1863  BGE 109 IV 39, E. 4b; CORBOZ, Volume I, Art. 177 N 36; DONATSCH, SR III, 394; 

STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 177 N 6. 
1864  MOSER, 115. 
1865  Vgl. vorne Zweiter Teil 2. Kap. B. II. 1. c) aa). 
1866  So ausdrücklich BSK StPO II-GRÄDEL/HEINIGER, Art. 319 N 15. 
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zessökonomie und den Gleichbehandlungsgrundsatz hinausgehenden Gründe 

gegen den Schuldspruch ohne Sanktion bei der Retorsion nicht bestehen. So 

handelt es sich bei dieser gerade nicht um ein Schuldmerkmal. Vielmehr geht 

es hauptsächlich um eine Strafbefreiung aufgrund von prozessökonomischen 

Überlegungen: Ein unbedeutender Streit, bei dem sich die beteiligten Personen 

schon an Ort und Stelle Gerechtigkeit verschafft haben, soll die staatlichen 

Ressourcen nicht belasten. Dies spricht allerdings ebenfalls für die Zulassung 

einer gerichtlichen Verfahrenseinstellung, da ansonsten ein unter Umständen 

aufwändiges Verfahren durchgeführt werden muss, um die Verurteilung ohne 

Sanktionsfolge zu ermöglichen. 

Sofern die Retorsion vom Richter nicht als Strafbefreiung gewertet wird, kann 

sie wie bei der Provokation bloss als Strafmilderungsgrund im Sinne von 

Art. 48 lit. b StGB zur Anwendung gelangen.
1867

 

C.  Zwischenfazit zur Beachtung des Affekts im Be-

sonderen Teil des StGB 

Eine affektbedingte Einschränkung der Beherrschungsfähigkeit wird nicht nur 

im Allgemeinen Teil, sondern auch im Besonderen Teil des Strafgesetzbuches 

berücksichtigt. Aus historischer Tradition wurde sie bei bestimmten Delikten 

in die Tatbestandsumschreibung aufgenommen. Im Vordergrund stehen dabei 

der Totschlag, die Kindestötung sowie die Provokation bei der Beschimpfung. 

Die genaue Handhabung variiert dabei je nach Tatbestand.  

Die Affektberücksichtigung im Besonderen Teil nimmt die aus dem Allgemei-

nen Teil bekannte schuldmindernde Funktion einer heftigen Emotionalität auf. 

Der Hintergrund liegt in der Regel darin begründet, dass dem Täter die Ein-

sicht in die Wirkungen seines Tuns beziehungsweise die besondere Schwere 

des von ihm verwirklichten Unrechts oder die Fähigkeit zur Selbstkontrolle 

fehlt.
1868

 

    

1867  BSK StGB II-RIKLIN, Art. 177 N 21; vgl. dazu auch vorne Zweiter Teil 2. Kap. B. II. 1. 

c) cc). 
1868  So schon die Grundannahme für die Beachtung des Affekts im AT; vgl. dazu vorne 

Zweiter Teil 1. Kap. A. III. Auch in Deutschland wird der Affekt in verschiedenen Tei-

len des BT beachtet, dabei gilt die gleiche Grundthese. In einzelnen Fällen hat der Af-

fekt jedoch auch strafbegründende oder -erhöhende Wirkung; dazu KLESCZEWSKI, 

58 ff.; vgl. auch BERNSMANN, NStZ 1989, 160. 
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Entsprechend zur Entschuldbarkeit bei der Notwehrüberschreitung im Affekt 

beziehungsweise zur Anwendung der actio libera in causa auf die heftige Ge-

mütsbewegung bei der verminderten oder ausgeschlossenen Schuldfähigkeit 

wird auch im Rahmen des Besonderen Teils eine ethisch-normative Bewer-

tung des Affekts vorgenommen. Beim Totschlag wird ebenfalls die Entschuld-

barkeit der heftigen Gemütsbewegung gefordert und bei der Beschimpfung  

– wo eine solche Beurteilung auf den ersten Blick nicht stattzufinden scheint – 

entscheiden ähnliche Kriterien über die tatsächliche Anwendung der Strafbe-

freiung. Bei der Kindestötung wird hingegen an einen vermuteten Affekt an-

geknüpft, welcher auch nicht besonders bewertet werden muss. Diese Hand-

habung entspricht jedoch einer ratio legis, welche in der heutigen Zeit nicht 

mehr sachgemäss ist und der Tatbestand wird daher wohl in absehbarer Zeit zu 

Recht ersatzlos gestrichen.  

Unterschiedlich ist der Wirkungsgrad des Affekts. Beim Totschlag führt die 

entschuldigte heftige Gemütsbewegung zu einer entscheidenden Herabsetzung 

von Mindest- und Höchststrafe, bei der Kindestötung ist diese Reduktion noch 

grösser und bei der Provokation kann der Affekt gar zur Straflosigkeit des 

Täters führen.  

Seit der Einführung von Art. 48 lit. c StGB wäre die spezielle Handhabung des 

Affekts im Besonderen Teil grundsätzlich nicht mehr nötig, da die schuldmin-

dernde Wirkung einer heftigen Gemütsbewegung bei jeder Tat strafmildernd 

und -mindernd wirken kann.
1869

 In der Praxis findet der Gemütszustand des 

Täters allerdings fast ausschliesslich im Rahmen der besonderen Affekttatbe-

stände Berücksichtigung. Hier zeigt sich eine deutliche Unterscheidung in der 

Beachtung des Affekts über die Regeln des Allgemeinen Teils und jene Delik-

te, welche eine besondere Emotionalität des Täters im Tatbestand aufnehmen. 

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass auch diese Tatbestände nur sehr zu-

rückhaltend angewendet werden.
1870

 Wie bei der Berücksichtigung des Affekts 

    

1869  Zu Art. 48 lit. c StGB ausführlich vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. II. 3.Zweiter TeilB. II. 

3.  
1870  So wurden 2013, 2014 und 2015 jeweils bloss eine Verurteilung wegen Art. 113 StGB 

verzeichnet, während es 34, 19 und 18 Morde sowie 86, 108 und 75 vorsätzliche Tö-

tungen gab; in früheren Jahren war die Zurückhaltung noch etwas kleiner; siehe BFS, 

Strafurteilsstatistik (Stand 30. April 2016); auch in Österreich wird beispielsweise eine 

restriktive Handhabe des Totschlags beschrieben; vgl. WK-MOOS, § 76 N 2; SbgK-

VELTEN, § 76 N 57. 
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im Allgemeinen Teil dürften hier ebenfalls kriminalpolitische Überlegungen 

die starke Zurückhaltung bedingen.
1871

 

Selbst wenn der Affekt von einem Tatbestand des Besonderen Teils umschrie-

ben wird, ist entscheidend, wie festgestellt werden kann, ob der Täter bei der 

Tatbegehung unter dem Einfluss eines Affekts stand. Wenn nicht wie bei der 

Kindestötung ein vermuteter schuldmildernder Affekt vorliegt, so muss die 

Gemütslage des Delinquenten im Verfahren retroperspektiv festgestellt wer-

den. Dabei wird verschiedentlich auf Indikatoren abgestellt, welche auf ein 

affektives Tatgeschehen hindeuten. Entsprechend zum Allgemeinen Teil ist 

jedoch auch bei einer Affektberücksichtigung im Rahmen des Besonderen 

Teils davon auszugehen, dass dafür grundsätzlich ein Gutachten einzuholen 

ist.
1872

 

    

1871  Vgl. dazu auch vorne Zweiter Teil 1. Kap. C. 
1872  Dazu sogleich Zweiter Teil 3. Kap. 
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3. Kapitel: Gutachterliche Feststellung des Affekts  

A.  Begutachtung nach Art. 20 StGB 

I.  Verpflichtung zur Begutachtung bei erheblichen Zwei-

feln an der Schuldfähigkeit 

Bestehen ernsthafte Zweifel an der Schuldfähigkeit eines Täters
1873

, so hat die 

Untersuchungsbehörde oder das Gericht gemäss Art. 20 StGB eine sachver-

ständige Begutachtung anzuordnen.
1874

 Diese Bestimmung ist für Abklärungen 

zur Schuldfähigkeit massgebend. Andere Begutachtungen können nicht darauf 

abgestützt werden.
1875

 Sie erfasst dementsprechend nur einen Ausschnitt aus 

dem Kreis aller psychiatrischen Gutachten im Strafverfahren.
1876

 

Art. 20 StGB ist die prozessrechtliche Spiegelung der Bestimmungen über die 

ausgeschlossene und verminderte Schuldfähigkeit und manifestiert eine Ver-

pflichtung zur Anordnung eines Gutachtens.
1877

 Es handelt sich um eine im 

StGB belassene prozessuale Norm, mit der im Bereich der zweifelhaften 

Schuldfähigkeit vermutet wird, dass Gerichte und Untersuchungsbehörden 

nicht über die notwendigen Kenntnisse verfügen, um den Sachverhalt zu beur-

teilen.
1878

 Die Begutachtung ist unabhängig vom Willen des Täters anzuord-

nen.
1879

 

    

1873  Die Verwendung des Begriffs „Täter“ in Art. 20 StGB ist ungeschickt, da diese Norm 

auch durch die Untersuchungsbehörden anzuwenden ist, während es sich erst um eine 

beschuldigte Person handelt; vgl. auch BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 4. 
1874  Die Norm ist eine sprachliche Neufassung von Art. 13 Abs. 1 aStGB, welche ihr inhalt-

lich jedoch im Wesentlichen entspricht; vgl. Botschaft StGB 1998, 2007; BSK StGB I-

BOMMER, Art. 20 N 4. 
1875  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 1. 
1876  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 1. 
1877  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 2; vgl. auch StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-

RICHARD, Art. 20 N 1. 
1878  So die allgemeine Regelung der Begutachtung in Art. 182 StPO; BSK StGB I-

BOMMER, Art. 20 N 2; vgl. auch DUBS, ZStrR 1989, 339 f.; HELFENSTEIN, 37. 
1879  StPO 251 Abs. 2 lit. b; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 20 N 1; 

vgl. jedoch BERTSCHI, ZStrR 1980, 356, der darauf hinweist, dass die Begutachtung ei-

nes unwilligen Probanden nicht sehr aussagekräftig erscheint; MAUSBACH, Jusletter 

vom 27. April 2015, 4.  
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Ein Gutachten hat nur dann zu ergehen, wenn das Gericht oder die Untersu-

chungsbehörde erhebliche Zweifel an der Schuldfähigkeit der beschuldigten 

Person hat. Dazu müssen objektive Anhaltspunkte vorliegen, welche die 

Schuldfähigkeit der betroffenen Person in Ungewissheit ziehen. Nicht voraus-

gesetzt ist, dass das Gericht tatsächlich Zweifel an der Schuldfähigkeit hat; es 

genügt, wenn es solche nach den Umständen des Einzelfalls haben sollte.
1880

 

Wann genau Letzteres gilt, lässt sich kaum abstrakt bestimmen.
1881

 Die bun-

desgerichtliche Rechtsprechung lässt allerdings einige Sachverhaltselemente 

erkennen, welche Anlass zu Zweifel ergeben können.
1882

 Dazu zählen einer-

seits in der Tat liegende Gegebenheiten – beispielsweise auffällige Begleiter-

scheinungen; andererseits sind auch vor der Tat liegende Faktoren zu beachten 

– so etwa die Lebensumstände und die Vorgeschichte des Täters.
1883

  

Die Zweifel können immer nur den biologisch-psychischen Zustand des Täters 

oder die Tatumstände betreffen, nicht jedoch den rechtlichen Schluss auf die 

Schuldfähigkeit.
1884

 Die blosse Möglichkeit, dass eine Straftat psychische 

Ursachen haben könnte, genügt nicht um eine Begutachtungspflicht zu be-

gründen.
1885

 Die Tatsachen, welche die Zweifel an der Schuldfähigkeit hervor-

rufen, müssen nicht bewiesen werden. Es reicht aus, wenn wesentliche An-

haltspunkte für eine derartige Situation vorliegen.
1886

 

Das Bundesgericht fasst die massgebenden Umstände folgendermassen zu-

sammen: „Die Notwendigkeit, einen Sachverständigen zuzuziehen, ist […] 

    

1880  BGE 133 IV 145, E. 3.3; 132 IV 29, E. 5.1; 119 IV 120, E. 2a; 116 IV 273, E. 4a; 

106 IV 241, E. 1a; BGer, Urteil vom 21. April 2015, 6B_132/2015, E. 3.5.2; BSK 

StGB I-BOMMER, Art. 20 N 9; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 20 N 1; DONATSCH/ 

TAG, 278; DUPUIS et al., Art. 20 N 5; HELFENSTEIN, 38; KELLER, ZStrR 1980, 369; 

MAIER/MÖLLER, 95; SCHMID, Diss., 456; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 20 N 1; CR 

CP I-STRÄULI, Art. 20 N 8; WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 202. 
1881  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 10; SCHMID, Diss., 458; vgl. auch BERTSCHI, ZStrR 

1980, 354; DITTMANN/GRAF, Aspekte, 692; ERNST, ZStrR 1979, 58 f.; HARDER, SJZ 

1973, 374 f.; KELLER, ZStrR 1980, 370. 
1882  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 10; MAIER/MÖLLER, 96 ff.; SCHMID, Diss., 458; 

STRATENWERTH, AT I, § 11 N 29; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 20 N 1; CR CP I-

STRÄULI, Art. 20 N 11 ff.; vgl. zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung etwa BGE 133 

IV 145, E. 3.3; 132 IV 29, E. 5.1; 118 IV 6, E. 2; 116 IV 273, E. 4a; 106 IV 241, E. 2; 

98 IV 156; dazu auch KELLER, ZStrR 1980, 370 f. 
1883  BGE 116 IV 273, E. 4a; BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 11 ff. mit Hinweisen auf 

diverse Bundesgerichtsentscheide. 
1884  MAIER/MÖLLER, 93; SPIRIG, ZSR I/1990, 416. 
1885  DITTMANN/GRAF, Forensische Psychiatrie, 463; SCHMID, Diss., 456. 
1886  HELFENSTEIN, 39. 
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erst dann gegeben, wenn Anzeichen vorliegen, die geeignet sind, Zweifel hin-

sichtlich der vollen Schuldfähigkeit zu erwecken, wie etwa ein Widerspruch 

zwischen Tat und Täterpersönlichkeit oder völlig unübliches Verhalten; ein 

Sachverständiger ist ferner beizuziehen, wenn sich aus einem bei den Akten 

befindlichen Strafregisterauszug ergibt, dass ein Angeklagter in einem frühe-

ren Verfahren für vermindert schuldfähig erklärt wurde, wenn er in ärztlicher 

Behandlung stand oder steht, wenn die Schuldfähigkeit eines Epileptikers, 

eines geistig Zurückgebliebenen, eines Schwachsinnigen oder eines Hirnge-

schädigten zu beurteilen ist, bei altersbedingtem psychischen Abbau dann, 

wenn die Tatausführung auffällige Eigenheiten zeigt oder die Tat mit der bis-

herigen Lebensführung unvereinbar erscheint; Gleiches kann, je nach den 

Umständen, bei wiederholten Sittlichkeitsdelikten oder bei einer erstmals nach 

dem Klimakterium auftretenden Kriminalität gelten, wenn die Schuldfähigkeit 

durch Affektzustände beeinträchtigt sein kann oder wenn der Angeklagte seeli-

sche Abartigkeiten zeigt oder wenn in seiner bisherigen Lebensführung oder 

bei der seiner Angehörigen besondere Auffälligkeiten, etwa mehrere Selbst-

mordversuche, aufgetreten sind.“
1887

 

Da nicht jede geringfügige Herabsetzung der Beherrschungsfähigkeit zur An-

nahme der verminderten Schuldfähigkeit führt, ist auch nicht jegliche minima-

le Erschwerung der Selbstkontrolle geeignet, ernsthafte Zweifel im Sinne von 

Art. 20 StGB zu begründen. Es müssen vielmehr Umstände vorliegen, welche 

auf eine Geistesverfassung der betreffenden Person zum Tatzeitpunkt hinwei-

sen, die nach Art und Grad massgebend von einer Durchschnittsperson ab-

weicht.
1888

 In der Praxis wird allerdings häufig nicht dieser individuelle Ansatz 

verfolgt. Vielmehr hängt die Einholung eines Schuldfähigkeitsgutachtens ent-

scheidend von der Schwere des Anlassdelikts ab.
1889

 Dies entspricht nicht der 

geltenden Dogmatik; das Schuldprinzip verlangt eine schuldangemessene 

Bestrafung unabhängig vom Schweregrad des Delikts. Dementsprechend soll-

te sich die Notwendigkeit der Begutachtung richtigerweise aus einer psycho-

    

1887  BGE 116 IV 273, E. 4a; ähnlich BGE 133 IV 145, E. 3.3; BGer, Urteil vom 21. Ap-

ril 2015, 6B_132/2015, E. 3.5.2; Urteil vom 16. Juni 2011, 6B_66/2011, E. 3.3; Urteil 

vom 17. Juli 2008, 6B_289/2008, 6B_290/2008/sst, E. 8; vgl. auch BSK StGB I-

BOMMER, Art. 20 N 14; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 20 

N 2. 
1888  BGer, Urteil vom 21. April 2015, 6B_132/2015, E. 3.5.2; Urteil vom 16. Juni 2011, 

6B_66/2011, E. 3.3; Urteil vom 9. Oktober 2009, 6B_579/2009, E. 2.3; vgl. auch 

BGer, Urteil vom 17. Juli 2008, 6B_289/2008, 6B_290/2008/sst, E. 8; DITTMANN/ 

GRAF, Forensische Psychiatrie, 464; SCHMID, Diss., 456, 462 f.; WIPRÄCHTIGER, Psy-

chiatrie, 203.  
1889  DITTMANN/GRAF, Forensische Psychiatrie, 463; SCHMID, Diss., 462 f. m.w.H. 



Zweiter Teil: Die Beurteilung eines Affektdelikts im Strafrecht 

 

310 

pathologischen Auffälligkeit des Straftäters, der Art des Delikts sowie dem 

gesamten Tathergang ergeben.
1890

 

Liegen erhebliche Zweifel an der Schuldfähigkeit des Täters vor oder muss 

aufgrund der Umstände von solchen ausgegangen werden, ist das Gericht ver-

pflichtet, eine Begutachtung anzuordnen. Es darf sich insbesondere nicht ein-

fach selbständig über diese Zweifel hinwegsetzen oder eigenständig die ent-

sprechende Fachliteratur beiziehen.
1891

 Insoweit besteht ein bundesrechtlicher 

Anspruch auf Begutachtung.
1892

 

Nach BOMMER ist der Wortlaut von Art. 20 StGB zu weit gefasst. Er geht 

davon aus, dass es bei dieser Bestimmung nicht um die Frage der Abklärung 

der Schuldfähigkeit als solche, sondern nur um deren Ausschluss oder deren 

Verminderung „infolge einer schweren psychischen Störung“ geht.
1893

 Da die 

Schuldfähigkeit jedoch auch durch nicht krankhafte Elemente – insbesondere 

durch Affekte – beeinträchtigt sein kann, überzeugt diese Forderung im Hin-

blick auf den klaren Wortlaut von Art. 20 StGB nicht.
1894

  

II.  Ausnahmen der Begutachtungspflicht 

Ist von vornherein klar, dass die Berücksichtigung einer allfälligen Schuldun-

fähigkeit aufgrund einer actio libera in causa ausgeschlossen ist, so besteht 

keine Verpflichtung des Gerichts nach Art. 20 StGB.
1895

 

Aufgrund der bundesgerichtlichen Praxis sind überdies weitere Gründe aner-

kannt, bei denen auf eine Begutachtung verzichtet werden kann: 

 Das Gericht kann auf ein bereits vorhandenes Gutachten abstellen, so-

fern sich die Verhältnisse – insbesondere die psychische Verfassung 

    

1890  Vgl. auch SCHMID, Diss., 461. 
1891  BGE 119 IV 120, E. 2a; BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 8; DITTMANN/GRAF, Aspek-

te, 692; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 20 N 3; FORNI, ZStrR 2004, 221; SCHMID, 

Diss., 457; CR CP I-STRÄULI, Art. 20 N 26; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-

RICHARD, Art. 20 N 1; WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 203. 
1892  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 9. 
1893  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 4; vgl. auch DITTMANN/GRAF, Forensische Psychiat-

rie, 464; SCHMID, Diss., 436 ff. 
1894  Vgl. zur Streitigkeit über die Gründe für die Schuldunfähigkeit vorne Zweiter Teil 

1. Kap. A. III. 3. a) aa) sowie Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) cc) (2) für die Einord-

nung des Affekts. 
1895  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 15; DUPUIS et al., Art. 20 N 6; vgl. zur actio libera in 

causa vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 5. a). 
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der beschuldigten Person – seit dessen Erstellung nicht verändert ha-

ben.
1896

 Dabei ist zu beachten, dass sich die Schuldfähigkeit nur rela-

tiv zur Tat feststellen lässt. Dementsprechend muss sich das frühere 

Gutachten auf eine eindeutig vergleichbare Situation beziehen.
1897

 Je 

älter es ist, desto eher ist davon auszugehen, dass es nicht geeignet ist, 

die Zweifel an der Schuldfähigkeit des Täters zu beseitigen.
1898

 

 Es kann ein Privatgutachten oder ein anderes ausserstrafprozessuales 

Gutachten beigezogen werden, sofern sich dieses über die relevanten 

Fragen der Schuldfähigkeit äussert.
1899

 Die Entscheidung, ob ein Par-

teigutachten genügt, liegt im Ermessen des Gerichts.
1900

 

    

1896  BGE 128 IV 241, E. 3.4; BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 16 f.; StGB Kommentar-

DONATSCH, Art. 20 N 4; DUPUIS et al., Art. 20 N 7; MAIER/MÖLLER, 98; SCHMID, Diss., 

460; SPIRIG, ZSR I/1990, 416; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 29; STRATENWERTH/ 

WOHLERS, Art. 20 N 1; CR CP I-STRÄULI, Art. 20 N 18 ff.; kritisch gegen ältere Gut-

achten WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 218 f. 
1897  SCHMID, Diss., 460; vgl. auch WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 218. 
1898  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 17; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 29; CR CP I-

STRÄULI, Art. 20 N 22. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass kein allgemeines Ver-

fallsdatum anzunehmen ist; vgl. BGer, Urteil vom 19. Juni 2014, 6B_748/2013, 

E. 13.2; WEISSENBERGER, ZBJV 1998, 726 f.; WIPRÄCHTIGER, Gutachten, 321. 
1899  BGE 113 IV 1, E. 2; 72 IV 59, E. 3; BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 18 f.; StPO 

Kommentar-DONATSCH, Art. 182 N 15; DONATSCH, Jusletter vom 14. Mai 2007, 18; 

GARBIEC, Jusletter vom 10. August 2015, 10; MAIER/MÖLLER, 98; PEDRAZZI, Jusletter 

vom 25. August 2014, 40 ff. m.w.H.; SCHMID, Diss., 461; SPIRIG, ZSR I/1990, 416; CR 

CP I-STRÄULI, Art. 20 N 23.  

 Die Zulässigkeit der alleinigen Abstellung auf reine Privatgutachten ist jedoch kritisch 

zu beurteilen; das BGer scheint Privatgutachten solche als Grundlage der Schuldfähig-

keit auszuschliessen. Ein Privatgutachten könne nur darlegen, dass ein amtliches Gut-

achten nicht schlüssig oder mangelhaft ist; so BGer, Urteil vom 8. April 2015, 

6B_884/2014, E. 3.4.4; Urteil vom 4. November 2014, 6B_619/2014, E. 1.4; Urteil 

vom 6. Mai 2014, 6B_829/2013, E. 4.1; Urteil vom 27. Januar 2014, 6B_215/2013, 

E. 1.2. Bereits in BGer, Urteil vom 9. Februar 2007, 6P.223/2006, 6S.511/2006, 

E. 2.4.3, wurde angedeutet, dass das alleinige Abstellen auf Privatgutachten, welche als 

Parteivorbringen gelten, als willkürlich erachtet werden kann. Im konkreten Fall wurde 

die Frage jedoch offen gelassen; vgl. auch BGer, Urteil vom 11. Februar 1999, 

6P.158/1998, E. 3b; CR CP I-STRÄULI, Art. 20 N 24 f.; kritisch gegen diese Ausnahme-

regel BSK StPO I-HEER, Art. 182 N 10; ausführlich zu Privatgutachten GARBIEC, Jus-

letter vom 10. August 2015, 1 ff. 
1900  BGE 113 IV 1, E. 2; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 20 N 3; StGB-Praxiskom-

mentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 20 N 5. 
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 Hat das Gericht keine Zweifel, dass die Schuldfähigkeit ausgeschlos-

sen ist, kann es ebenfalls auf ein Gutachten verzichten.
1901

 Dies gilt 

gemäss einem Entscheid des Bundesgerichts selbst bei zweifelsfreier 

verminderter Schuldfähigkeit.
1902

 Dem ist allerdings nicht zu folgen. 

Eine verminderte Schuldfähigkeit begründet klarerweise ernsthafte 

Zweifel an der Schuldfähigkeit der beschuldigten Person.
1903

 So geht 

auch das Bundesgericht davon aus, dass nicht ohne Beizug eines Gut-

achtens auf eine eingeschränkte Schuldfähigkeit erkannt werden 

darf.
1904

 

 Eine Begutachtung muss nicht angeordnet werden, wenn sie den Er-

kenntnisstand über die Schuldfähigkeit des Beschuldigten nicht ver-

bessern kann. Dies gilt etwa für die Alkoholisierung. Wenn die Blutal-

koholkonzentration bereits feststeht und dem Sachverständigen keine 

weiteren Indizien zur Verfügung stehen, kann auf ein Gutachten ver-

zichtet werden.
1905

 Gleiches gilt, wenn es sich um eine bloss vorüber-

gehende Bewusstseinsstörung handelt und die Fachkenntnisse des Ex-

perten dem Richter offensichtlich keine zusätzlichen Erkenntnisse 

bringen können.
1906

 

 Aus Mangel an geeigneten Gutachtern beziehungsweise deren Über-

lastung wird in der Praxis teilweise bei Bagatellfällen auf eine Begut-

achtung verzichtet, selbst wenn eindeutige Zweifel an der Schuldfä-

    

1901  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 20; MAIER/MÖLLER, 98; SPIRIG, ZSR I/1990, 416; 

a.M. HARDER, SJZ 1973, 374; SCHMID, Diss., 457 Fn. 457, der dies damit begründet, 

dass Schuldfähigkeitsgutachten i.d.R. mit Gutachten zur Sanktionsindikation verbun-

den werden. 
1902  BGer, Urteil vom 7. Mai 2002, 6S.17/2002, E. 1c/cc. 
1903  Ebenso BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 20. 
1904  BGE 119 IV 120, E. 2d; mit diesem Entscheid werden die unklaren Hinweise in 

BGE 106 IV 241, E. 2b und BGE 117 IV 292, E. 2d klargestellt; vgl. auch BGE 106 IV 

241, E. 1b; BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 21; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/ 

JEAN-RICHARD, Art. 20 N 1. Unter Umständen kann indes die Beschwer fehlen, um ei-

ne Verletzung von Art. 20 StGB vorzubringen, nämlich dann, wenn Art. 19 StGB im 

von der Verteidigung beantragten Umfang berücksichtigt wurde; BGE 106 IV 241, 

E. 1b; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 20 N 1. 
1905  BGE 119 IV 120, E. 2b; BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 22; DONATSCH/TAG, 278; 

DUPUIS et al., Art. 20 N 8; MAIER/MÖLLER, 98; REHBERG, recht 1996, 85; SCHMID, 

Diss., 460 f.; CR CP I-STRÄULI, Art. 20 N 29 f. 
1906  DONATSCH/TAG, 278; MAIER/MÖLLER, 98. 
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higkeit bestehen.
1907

 Diese Auslegung hat indes keine Grundlage im 

Gesetz und ist abzulehnen, weil ein Gericht ohne sachverständige 

Feststellung nicht ohne Weiteres von einer verminderten Schuldfähig-

keit ausgehen darf.
1908

 Ansonsten müsste gefordert werden, dass bei 

Verzicht auf eine Begutachtung wegen der Zweifel konsequenterweise 

zugunsten des Täters von einer zumindest verminderten Schuldfähig-

keit auszugehen ist.
1909

 

B.  Begutachtung nach Art. 182 StPO 

I.  Voraussetzungen einer Begutachtung nach Art. 182 

StPO ff. 

Während Art. 20 StGB nur die Verpflichtung zur Erstellung eines Gutachtens 

bei ernsthaften Zweifeln über die Schuldfähigkeit des Täters betrifft, ist in 

Art. 182 StPO eine allgemeinere Verpflichtung enthalten. Das Gericht oder die 

Staatsanwaltschaft hat demnach eine sachverständige Person beizuziehen, 

wenn es respektive sie nicht über die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten 

verfügt, die zur Feststellung oder Beurteilung eines Sachverhalts erforderlich 

sind. Damit soll dem Richter beziehungsweise der Staatsanwaltschaft das nö-

tige Fachwissen zugeführt werden, um den massgebenden Sachverhalt abzu-

klären und eine sachgerechte Entscheidung zu ermöglichen.
1910

 

Für die Einholung eines Gutachtens ist entscheidend, ob der betreffende Fall 

nach objektiven Kriterien beurteilt besonderer Fachkenntnisse bedarf. Es 

kommt auch bei Art. 182 StPO indes nicht vorwiegend darauf an, ob die zu-

ständige Behörde tatsächlich nicht über das nötige Fachwissen verfügt. Ein 

Gutachten ist einzuholen, wenn ein solches aufgrund der Umstände angezeigt 

erscheint.
1911

 Unzulässig ist es, wenn sich die Staatsanwaltschaft oder das Ge-

    

1907  BERTSCHI, ZStrR 1980, 354 f.; BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 23; MAIER/MÖLLER, 

98; WIPRÄCHTIGER, Gutachten, 322 f.; vgl. auch SCHMID, Diss., 461. 
1908  BOMMER, Art. 20 N 23; vgl. auch BERTSCHI, ZStrR 1980, 355, welcher den Verzicht 

zwar für nicht gesetzeskonform hält, ihn aber dennoch unter gewissen Umständen be-

fürwortet. 
1909  SCHMID, Diss., 461; WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 219. 
1910  DONATSCH/ZUBERBÜHLER, FS-Riklin, 337 f. 
1911  StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 182 N 26; DONATSCH, Jusletter vom 14. Mai 2007, 

12; BSK StPO I-HEER, Art. 182 N 8; RIKLIN, StPO Kommentar, Art. 182 N 3; CR 

CPP-VUILLE, Art. 182 N 25. 
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richt Kenntnisse oder Fertigkeiten zutraut, die man nach allgemeiner Le-

benserfahrung nur durch eine spezielle Fachausbildung erwerben kann.
1912

 

Dementsprechend kann etwa nicht auf ein Gutachten verzichtet werden, wenn 

der Richter wegen Befunden in früheren Prozessen grundsätzlich nicht auf 

zusätzliches Fachwissen angewiesen wäre.
1913

 Ebenfalls unzulässig ist es, 

wenn auf den Beizug eines Sachverständigen verzichtet wird, weil sich die 

Strafbehörde die nötigen Spezialkenntnisse erst im Hinblick auf das konkrete 

Verfahren angeeignet hat.
1914

 Auch privates Fachwissen der beurteilenden 

Behörde ist für die Frage der Bestellungspflicht eines Gutachters nicht rele-

vant.
1915

 

Fehlt dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft das nötige Fachwissen, so 

ergibt sich eine Pflicht, dieses durch die Erteilung eines Gutachtenauftrags 

einzuholen.
1916

 Die zwingende Natur des Beizugs erfordert, dass dieser von 

Amtes wegen und nicht nur auf Antrag einer Partei erfolgt.
1917

 Die Ausnahmen 

von dieser Pflicht entsprechen sinngemäss denjenigen bei Art. 20 StGB.
1918

 

Sind die gesetzlichen Vorgaben für die notwendige Beauftragung eines Sach-

verständigen nicht gegeben, kann der Richter nicht trotzdem ein Gutachten 

veranlassen.
1919

 

    

1912  StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 182 N 26; BSK StPO I-HEER, Art. 182 N 8; vgl. 

auch DONATSCH, Jusletter vom 14. Mai 2007, 12; PITTELOUD, 412.  
1913  SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 182 N 4, für den Zivilprozess anders SPÜHLER, 

FS-Schmid, 714. 
1914  StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 182 N 26. Dies gilt entsprechend der Anforderung 

nach Art. 20 StGB, wonach der Richter nicht eigenständig die forensische Fachliteratur 

beiziehen soll.  
1915  BSK StPO I-HEER, Art. 182 N 9. 
1916  StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 182 N 28; DONATSCH, Jusletter vom 14. Mai 2007, 

13; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, 1323; SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 182 N 3; 

SCHMID, Handbuch, 934; vgl. auch DONATSCH/ZUBERBÜHLER, FS-Riklin, 338, welche 

darauf hinweisen, dass sich die Pflicht auch bereits aus dem Untersuchungsgrundsatz 

bzw. der Instruktionsmaxime ergibt; ebenso DONATSCH, Jusletter vom 14. Mai 2007, 5; 

HELFENSTEIN, 25 ff.; SPÜHLER, FS-Schmid, 720. 
1917  StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 182 N 29; DONATSCH/ZUBERBÜHLER, FS-Riklin, 

339. 
1918  StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 182 N 30; BSK StPO I-HEER, Art. 182 N 15 ff.; vgl. 

auch DONATSCH, Jusletter vom 14. Mai 2007, 15; CR CPP-VUILLE, Art. 182 N 28; sie-

he zu den Ausnahmen bei Art. 20 StGB vorne Zweiter Teil 3. Kap. A. II. 
1919  DONATSCH/ZUBERBÜHLER, FS-Riklin, 339. 
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II.  Anwendungsfälle 

Für den Sachverständigen geht es darum, sein besonderes Fachwissen zu ver-

mitteln. Er gibt sein Erfahrungswissen weiter; er macht beispielsweise Anga-

ben zur medizinisch korrekten ärztlichen Behandlung. Auch möglich ist die 

Aufforderung, Tatsachen festzustellen, beispielsweise ob die am Tatort festge-

stellten Wollfasern einem bestimmten Kleidungsstück des Beschuldigten ent-

springen.
1920

 Als Sachverständige können insbesondere Psychiater, Psycholo-

gen, Physiker, Experten der Buchhaltung, Techniker sowie Waffenexperten 

beigezogen werden.
1921

 Es können geistes- und naturwissenschaftliche Gut-

achten in Auftrag gegeben werden.
1922

 

Die häufigsten Gutachten im Strafprozess sind rechtsmedizinische
1923

 und 

kriminaltechnische
1924

.
1925

 In Wirtschaftsstraffällen werden häufig finanztech-

nische Untersuchungen in Auftrag gegeben.
1926

 

Das Sachverständigengutachten wird immer genau für den Bereich des Straf-

verfahrens beigezogen, für welches dem Richter das nötige Fachwissen fehlt. 

Eine Begutachtung kann etwa erfolgen, wenn bezüglich der Feststellung des 

Sachverhalts oder der Strafzumessungsschuld nach Art. 47 StGB
1927

 Unklar-

heiten bestehen und der Richter für deren Beseitigung auf fremde Kenntnisse 

zurückgreifen muss
1928

 – beispielsweise bei unklaren oder auffälligen Beweg-

gründen des Täters.
1929

 

Insgesamt kommen Gutachten in verschiedenen Bereichen – also nicht nur bei 

der Feststellung der Schuldfähigkeit – eine erhebliche Bedeutung zu, was ins-

besondere auf der Entwicklung in den wissenschaftlichen und technischen 

    

1920  Beispiele nach StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 182 N 3. 
1921  ARMBRUSTER/VERGÈRES, 279; RIKLIN, StPO Kommentar, Art. 182 N 1; RUCKSTUHL/ 

DITTMANN/ARNOLD, 518; Textausgabe StPO-SOLLBERGER, 175; CR CPP-VUILLE, 

Art. 182 N 2; vgl. auch HELFENSTEIN, 1; PIQUEREZ/MACALUSO, 1105; PITTELOUD, 412; 

SCHMID, Handbuch, 930. 
1922  RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, 521, 1466 ff. mit Fallbeispielen. 
1923  Todesursache, Gutachten über medizinische Behandlungsfehler, Erstellung von DNA-

Profilen usw. Auch die psychiatrischen Gutachten werden zu dieser Art gezählt; vgl. 

RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, 522, 1588 ff., für weitere Beispiele. 
1924  Fingerabdruck-Analysen, Schriftgutachten, ballistische Gutachten, Gutachten zu 

Brandursachen usw. 
1925  RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, 522; vgl. auch BSK StPO I-HEER, Art. 182 N 2. 
1926  RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, 522. 
1927  Vgl. dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. III. 1.  
1928  SCHMID, Diss., 458. 
1929  SCHMID, Diss., 459. 
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Disziplinen beruht. So werden die vom Gericht zu beurteilenden Sachverhalte 

immer komplexer und gleichzeitig wird verlangt, dass die nötige Sachkunde 

im Verfahren berücksichtigt wird.
1930

 Dies führt dazu, dass die Anzahl an ein-

geholten Gutachten in den letzten Jahren massiv gestiegen ist.
1931

 

III.  Privatgutachten 

Obwohl es in der StPO nicht ausdrücklich geregelt wird,
1932

 ist es für jede 

Partei grundsätzlich möglich, ein Privatgutachten zu den gleichen Umständen 

vorzulegen, wie sie vom Richter beantragt werden können.
1933

 Ein solches 

Gutachten liegt immer dann vor, wenn der Sachverständige nicht vom Gericht 

oder einer anderen hoheitlichen Behörde, sondern von einer Partei beauftragt 

und in der Regel auch bezahlt wird.
1934

 Umstritten ist, ob es als eigentliches 

Beweisstück
1935

 oder lediglich als Parteivorbringen zu beachten ist.
1936

 Da 

derartige Gutachten in der Regel nur eingereicht werden, wenn es für den Auf-

traggeber günstig lautet, werden sie in der Praxis im Vergleich zu den amtli-

chen Gutachten zurückhaltender gewürdigt.
1937

 Es darf ihm jedoch nicht schon 

    

1930  ANTOGNINI, Jusletter vom 6. Juni 2011, 1; StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 182 

N 11; DONATSCH, Jusletter vom 14. Mai 2007, 9; BSK StPO I-HEER, Art. 182 N 1; 

PIQUEREZ/MACALUSO, 1104; Textausgabe StPO-SOLLBERGER, 174; CR CPP-VUILLE, 

Art. 182 N 8; vgl. auch ARMBRUSTER/VERGÈRES, 280; PITTELOUD, 412. 
1931  BRUNNER, Verlässlichkeit, 303; SACHS, 294 f. 
1932  DONATSCH/SCHWARZENEGGER/WOHLERS, 164; GARBIEC, Jusletter vom 10. August 

2015, 8; PEDRAZZI, Jusletter vom 25. August 2014, 19; SCHMID, StPO Praxiskommen-

tar, Art. 182 N 7; CR CPP-VUILLE, Art. 182 N 18. 
1933  DONATSCH, FS-KassGer, 369; GARBIEC, Jusletter vom 10. August 2015, 8 ff.; PIETH, 

Strafprozessrecht, 214; SCHMID, Handbuch, 952. 
1934  BETTEX, 14; MAIER/MÖLLER, 50. 
1935  SCHMID, Praxiskomm, 182 N 12; vgl. auch PEDRAZZI, Jusletter vom 25. August 2014, 

15. 
1936  So die h.L. BGE 132 III 83; 97 I 320, E. 3; 95 II 364, E. 2; BGer, Urteil vom 12. Juli 

2012, 6B_715, E. 4.3.1; DONATSCH, Jusletter vom 14. Mai 2007, 16; StPO Kommen-

tar-DONATSCH, Art. 182 N 15; DONATSCH/SCHWARZENEGGER/WOHLERS, 164 f.; BSK 

StPO I-HEER, Art. 182 N 10, Art. 189 N 6; HELFENSTEIN, 257; MAIER/MÖLLER, 238; 

MARQUES LOPES, Jusletter vom 6. Januar 2014, 6; PIQUEREZ/MACALUSO, 1102; 

SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 182 N 7; CR CPP-VUILLE, Art. 182 N 18; 

WIPRÄCHTIGER, Gutachten, 322; WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 220; andeutungsweise 

ebenso BGE 127 I 73, E. 3f/bb; DONATSCH, FS-KassGer, 371; vgl. auch SPÜHLER, FS-

Schmid, 715. 
1937  StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 182 N 15; DONATSCH, FS-KassGer, 373. 
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alleine wegen dem Auftragsverhältnis jeglicher Beweiswert abgesprochen 

werden.
1938

  

Klar ist, dass das Gericht aufgrund des Anspruchs auf rechtliches Gehör
1939

 

vom Inhalt des Privatgutachtens Kenntnis nehmen und sich damit auseinan-

dersetzen muss. Es gilt allerdings wie bei den behördlich bestellten Expertisen 

der Grundsatz der freien Beweiswürdigung.
1940

 Ein Privatgutachten wird in 

der Regel erstellt, wenn die Strafverfolgungsbehörden oder das Gericht aus 

Sicht der betreffenden Person zu Unrecht keinen amtlichen Sachverständigen 

beauftragt haben oder um Zweifel an einem amtlichen Gutachten aufzuzei-

gen.
1941

 

In verfahrensmässiger Hinsicht sind Parteigutachter gleich zu behandeln wie 

amtliche Sachverständige. Andernfalls kann der Grundsatz der Waffengleich-

heit gemäss Art. 6 Ziff. 1 EMRK verletzt sein.
1942

  

C.  Form und Durchführung des Gutachtens 

Art. 20 StGB schreibt nicht vor, wie ein Gutachten zu ergehen hat. Seit dem 

Inkrafttreten der StPO sind die Einzelheiten in Art. 182 ff. StPO geregelt. Die-

se Regelungen sind für jegliche Begutachtung in Strafverfahren massge-

bend.
1943

 In diesen Bestimmungen werden indes nicht sämtliche Details er-

fasst, weshalb teilweise noch kantonale Verordnungen bestehen – beispiels-

weise bezüglich der Zulassung von Sachverständigen. Darüber hinaus ist die 

bundesgerichtliche Rechtsprechung für die Frage der Begutachtung beizuzie-

    

1938  BGE 122 V 157, E. 1c. 
1939  Art. 29 Abs. 2 BV. 
1940  BGer, Urteil vom 12. Juli 2012, 6B_715, E. 4.3.1; StPO Kommentar-DONATSCH, 

Art. 182 N 15; DONATSCH, Jusletter vom 14. Mai 2007, 16; DONATSCH, FS-KassGer, 

371 f.; DONATSCH/SCHWARZENEGGER/WOHLERS, 164 f.; PIETH, Strafprozessrecht, 214; 

PIQUEREZ/MACALUSO, 1102; SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 182 N 7; CR CPP-

VUILLE, Art. 182 N 18; WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 220. 
1941  DONATSCH, FS-KassGer, 363; BSK StPO I-HEER, Art. 189 N 7; CR CPP-VUILLE, 

Art. 182 N 20; WIPRÄCHTIGER, Gutachten, 322; vgl. auch PIQUEREZ/MACALUSO, 1102; 

SCHMID, Handbuch, 952. 
1942  EGMR, Urteil vom 28. August 1991, Brandstetter gegen Österreich, Serie A, Nr. 211, 

Ziff. 42; Urteil vom 6. Mai 1985, Bönisch gegen Österreich, Serie A, Nr. 92, 

Ziff. 32 ff.; StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 182 N 16; CR CPP-VUILLE, Art. 182 

N 21. 
1943  HEER, FS-Wiprächtiger, 183. 
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hen.
1944

 Die psychiatrische Begutachtung stellt zudem eine Untersuchung von 

Personen im Sinne von Art. 251 Abs. 1 StPO dar.
1945

 Sie gilt demnach als 

Zwangsmassnahme und hat den Anforderungen von Art. 196 StPO zu genü-

gen.
1946

 

I.  Anordnende Behörde 

In Art. 20 StGB sind für die Anordnung eines Gutachtens die Untersuchungs-

behörde oder das Gericht vorgesehen. In Art. 182 StPO sind demgegenüber die 

Staatsanwaltschaft und das Gericht erwähnt. Gemeint ist jeweils die Staatsan-

waltschaft im Sinne von Art. 12 lit. b und Art. 16 StPO und der Sachrichter im 

Hauptverfahren gemäss Art. 13 lit. b und Art. 19 StPO.
1947

  

Nicht befugt zur Anordnung der Begutachtung ist damit die Polizei.
1948

 Einzi-

ge Ausnahme davon ist die polizeiliche Kompetenz nach Art. 255 Abs. 2 

lit. b StPO, wonach die Polizei die Erstellung eines DNA-Profils in Auftrag 

geben kann.
1949

 

II.  Sachverständige Person 

Als Gutachter können nur natürliche Personen ernannt werden, die auf dem 

betreffenden Fachgebiet die erforderlichen besonderen Kenntnisse und Fähig-

keiten besitzen.
1950

 Damit sind Institutionen und Behörden ausgeschlossen, da 

andernfalls die persönliche Verantwortlichkeit, die Wahrheitspflicht sowie die 

    

1944  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 24; vgl. auch HEER, FS-Wiprächtiger, 183; HEER, FS-

Niggli, 114, die kritisiert, dass es bei der Schaffung der StPO verpasst wurde, tatsächli-

che Mindestanforderungen an ein Gutachten verbindlich festzulegen. 
1945  SANER, ZStrR 2014, 134 f.; vgl. auch HANSJAKOB, forumpoenale 2011, 304 Fn. 14. 
1946  SANER, ZStrR 2014, 134 f. Im Rahmen dieser Arbeit wird auf die Darlegung der An-

forderungen von Art. 196 StPO verzichtet.  
1947  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 26; vgl. auch CR CP I-STRÄULI, Art. 20 N 7. 
1948  ARMBRUSTER/VERGÈRES, 279; BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 26; BSK StPO I-HEER, 

Art. 184 N 1; SCHMID, Diss., 481; SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 182 N 6; 

Textausgabe StPO-SOLLBERGER, 174; CR CP I-STRÄULI, Art. 20 N 6; so bereits HEL-

FENSTEIN, 23. 
1949  ARMBRUSTER/VERGÈRES, 279; StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 184 N 1; BSK 

StPO I-HEER, Art. 184 N 1; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, 1322; RIKLIN, StPO Kommentar, 

Art. 182 N 2; SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 182 N 6; Textausgabe StPO-SOLL-

BERGER, 174; CR CPP-VUILLE, Art. 182 N 16. 
1950  Art. 183 Abs. 1 StPO. 
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Ausstands- und Ablehnungsgründe nur schwer durchsetzbar wären.
1951

 Ist der 

Sachverständige bei einer juristischen Person angestellt, bleibt dennoch nur er 

persönlich für das Gutachten verantwortlich.
1952

 

Nicht ausdrücklich geregelt ist, wann eine Person die besonderen Kenntnisse 

und Fähigkeiten auf dem betreffenden Fachgebiet besitzt. Sie muss jedenfalls 

für die in Frage stehende Begutachtung hinreichend qualifiziert sein.
1953

 Dem-

entsprechend bestimmt sich die Eignung des Gutachters nicht abstrakt, son-

dern diese muss für jeden Einzelfall und die dabei auftretenden Fragen einzeln 

beurteilt werden.
1954

 

Für Aussagen über den psychischen Zustand einer Person – insbesondere bei 

Fragen der Schuldfähigkeit – ist dazu in der Regel ein Facharzt für Psychiatrie 

beizuziehen.
1955

 So ist es beispielsweise in § 11 Abs. 1 lit. a PPGV vorgese-

hen.
1956

 Dieser Erlass wurde vom Bundesgericht als bundesrechtskonform 

beurteilt und eine von der Föderation der Schweizer Psychologinnen und 

Psychologen (FSP), dem Schweizerischen Berufsverband für angewandte 

    

1951  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 27; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, 1318; vgl. auch ANTOGNI-

NI, Jusletter vom 6. Juni 2011, 13; StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 183 N 1; BSK 

StPO I-HEER, Art. 182 N 8; SCHMID, Handbuch, 935; CR CPP-VUILLE, Art. 183 N 1 ff. 
1952  Art. 185 Abs. 1 StPO; ARMBRUSTER/VERGÈRES, 282; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, 1327; 

RIKLIN, StPO Kommentar, Art. 183 N 1; vgl. auch SCHMID, StPO Praxiskommentar, 

Art. 183 N 1. 
1953  StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 183 N 2; GARBIEC, Jusletter vom 10. August 2015, 

13 ff.; SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 183 N 2; StGB-Praxiskommentar-TRECH-

SEL/JEAN-RICHARD, Art. 20 N 2; vgl. auch SCHMID, Handbuch, 935. 
1954  BSK StPO I-HEER, Art. 183 N 13. 
1955  § 11 Abs. 1 lit. a PPGV; BGE 84 IV 137; AMBRUS et al., ZStrR 1983, 73; BSK StGB I-

BOMMER, Art. 20 N 27; StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 183 N 2; StGB Kommen-

tar-DONATSCH, Art. 20 N 6; DONATSCH/TAG, 278; DONATSCH/SCHWARZENEGGER/ 

WOHLERS, 164; DUPUIS et al., Art. 20 N 12; GARBIEC, Jusletter vom 10. August 2015, 

17; KELLER, ZStrR 1980, 373; MAIER/MÖLLER, 103; MAUSBACH, Jusletter vom 27. Ap-

ril 2015, 4; MICHOD, Jusletter 27. April 2015, 3; CR CP I-STRÄULI, Art. 20 N 27; 

StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 20 N 4; WEDER, ZStrR 2014, 

372; kritisch FRISCHKNECHT/SCHNEIDER/SCHMALBACH, Jusletter vom 21. Mai 2012, 

1 ff.; zu dieser Frage aus psychiatrischer Sicht KRÖBER, Begutachtung, 211 ff.; vgl. zu 

Schwierigkeiten in der Praxis geeignete Gutachter zu finden BERTSCHI, ZStrR 1980, 

357. 
1956  Nach einer seit dem 1. April 2015 in Kraft getretenen Fassung der PPGV können Be-

gutachtungen über die Glaubhaftigkeit von Aussagen auch von Psychologen vorge-

nommen werden (§ 12a Abs. 2 PPGV); vgl. zu solchen Gutachten COMPANY/CAPT, 

Jusletter vom 27. April 2015. 
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Psychologie (SBAP) und der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtspsycho-

logie (SGRP) dagegen erhobene Beschwerde wurde abgelehnt.
1957

 

Mit einem Grundsatzentscheid geht das Bundesgericht noch weiter und hat 

ausdrücklich festgehalten, dass eine Begutachtung nach Art. 20 StGB und 

Art. 56 Abs. 2 StGB – und auch alle anderen Fälle, „in denen klinische Diag-

nosen und eine Legalprognose zu stellen sind und somit regelmässig medizi-

nisch-psychiatrische Elemente ausschlaggebend sind“
1958

 – nur von einem 

Psychiater durchgeführt werden darf.
1959

 Es stützt dies darauf ab, dass nur so 

die hohen Anforderungen an die Qualifikation der sachverständigen Person 

gewährleistet werden können.
1960

 Bei nichtärztlichen Sachverständigen müsste 

demgegenüber in jedem Einzelfall überprüft werden, ob sie im konkreten Fall 

die Anforderungen an die Sachkunde erfüllen.
1961

 Das Bundesgericht belässt 

es jedoch dabei, dass die fachärztliche Begutachtung „in aller Regel“ voraus-

gesetzt sei. „Ausnahmen sind schwer vorstellbar. Sie müssen mit der fachli-

chen Ausgangslage gerechtfertigt werden und lassen sich nicht mit der Person 

des Sachverständigen begründen.“
1962

 Diese Ausnahmeregelung wird vom 

Gericht selber in Zweifel gezogen, wenn es in der nächsten Erwägung aus-

führt: „Das Bundesgericht hat einzig zu prüfen, ob das Bundesrecht einen 

ärztlichen Sachverständigen vorschreibt, was der Fall ist.“
1963

 THOMMEN be-

achtet diese apodiktische Ablehnung von nichtärztlichen Gutachtern kritisch 

    

1957  BGer, Urteil vom 9. August 2011, 2C_121/2011, E. 4; kritisch zum Entscheid FRISCH-

KNECHT/SCHNEIDER/SCHMALBACH, Jusletter vom 21. Mai 2012, 1 ff. 
1958  BGer, Urteil vom 30. März 2015, 5A_940/2014, E. 4.3. 
1959  BGE 140 IV 49, E. 2; bestätigt und präzisiert in BGer, Urteil vom 8. April 2015, 

6B_884/2014; Urteil vom 30. März 2015, 5A_940/2014; Urteil vom 24. April 2014, 

6B_850/2013; kritisch dazu aus psychiatrischer Sicht HABERMEYER et al., AJP 2016, 

127 ff. 
1960  BGE 140 IV 49, E. 2.4; vgl. indes FRISCHKNECHT/SCHNEIDER/SCHMALBACH, Jusletter 

vom 21. Mai 2012, 10 ff., welche eine Kompetenzgewährleistung etwa auch über das 

Psychologieberufegesetz für möglich halten; HABERMEYER et al., AJP 2016, 129, die 

darauf hinweisen, dass ein abgeschlossenes Medizinstudium ebenso wenig für eine Be-

gutachtung qualifiziert wie ein abgeschlossenes Psychologiestudium. 
1961  BGE 140 IV 49, E. 2.7. 
1962  BGE 140 IV 49, E. 2.7. 
1963  BGE 140 IV 49, E. 2.8; vgl. zu dieser Unklarheit auch THOMMEN, forumpoenale 2015, 

18, der darauf hinweist, dass die Zweideutigkeit insbesondere damit zusammenhängen 

dürfte, dass die Endredaktion des Entscheids beim unterliegenden Richter und dessen 

Gerichtschreiber lag. 
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und hält unter Hinweis auf die Materialien zur Entstehung von Art. 20 StGB 

fest, dass es weiterhin Ausnahmen von dieser Regel geben muss.
1964

  

Obwohl es das Bundesgericht lediglich ansatzweise und im Entscheid inkon-

sistent ausführt, kann diese Rechtsprechung nur bedeuten, dass ausschliesslich 

ein Facharzttitel für Psychiatrie und Psychotherapie den Anforderungen von 

Art. 20 StGB genügen kann; das Studium der Medizin alleine reicht nicht 

aus.
1965

 Die Kantone können bei komplexen Problemstellungen zudem foren-

sische Weiterbildungen des Psychiaters verlangen.
1966

 Solche sind aber nach 

dem Entscheid des Bundesgerichts zumindest nicht vorausgesetzt, damit die 

Qualifikation eines Gutachters bundesrechtskonform erscheint.
1967

 

Das Bundesgericht fordert hingegen nicht, dass ein Gutachten komplett durch 

den Psychiater erstellt werden muss. Es führt aus: „Angesichts der interdiszip-

linären Fragestellung ist es jedoch zulässig und erstrebenswert, dass psychiat-

rische Gutachter einzelne Fragen einem Psychologen (oder Psychotherapeu-

ten) stellen oder diesen mit (testpsychologischen) Untersuchungen beauftragen 

[…]. Dabei bleibt jedoch stets der Psychiater für die Gutachtenserstattung 

verantwortlich.“
1968

 In einem neueren Entscheid wurde dies dahingehend kon-

kretisiert, dass ein solcher Auftrag nur für einzelne Aspekte des Gutachtens 

erteilt werden kann. Der Gutachter „darf jedoch die psychologische Fachper-

son nicht mit der vollständigen Bearbeitung sowie Beantwortung der wesentli-

chen Gutachterfragen beauftragen, und letztlich mit seiner Unterschrift die 

Untersuchungsergebnisse lediglich übernehmen.“
1969

 Die vom beauftragten 

    

1964  THOMMEN, forumpoenale 2015, 18 m.w.H.; andeutungsweise ebenso DONATSCH/STOF-

FEL, SJZ 2014, 578; vgl. auch HABERMEYER et al., AJP 2016, 133 f.; SCHMID, Diss., 

472 ff. 
1965  DONATSCH/STOFFEL, SJZ 2014, 578; THOMMEN, forumpoenale 2015, 17; so das BGer 

erst andeutungsweise in BGE 140 IV 49, E. 2.7; präzisiert jedoch in BGer, Urteil vom 

8. April 2015, 6B_884/2014, E. 3.3; Urteil vom 24. April 2014, 6B_850/2013, E. 2.3.3. 
1966  FINGERHUTH, forumpoenale 2014, 362; MICHOD, Jusletter 27. April 2015, 8; THOM-

MEN, forumpoenale 2015, 17; solche zusätzliche Ansforderungen sind etwa in § 10 

Abs. 2 lit. a und § 12 PPGV zu finden. 
1967  BRÄGGER/GRAF, Jusletter vom 27. April 2015, 35, welche darauf hinweisen, dass eine 

solche Qualifikation zumindest bei Psychiatern, welche in Fachkommissionen einsit-

zen, zu fordern wäre; vgl. auch HABERMEYER et al., AJP 2016, 133 f. 
1968  BGE 140 IV 49, E. 2.7; vgl. dazu auch BRÄGGER/GRAF, Jusletter vom 27. April 2015, 

36 ff.; SCHMID, Diss., 479 f.  
1969  BGer, Urteil vom 8. April 2015, 6B_884/2014, E. 3.4.2; vgl. auch MICHOD, Jusletter 

27. April 2015, 24 f.; DELNON/RÜDY, FS-KassGer, 353; kritisch dazu HABERMEYER 

et al., AJP 2016, 130 ff.; ausführlich zum Beizug von Hilfspersonen MAIER/MÖLLER, 

109 ff. 
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Arzt abgegebenen Aspekte müssen klar umrissen sein, sodass er stets die Lei-

tung und Organisation der Begutachtung innehat und er muss für die Qualifi-

kation der beauftragten Personen die volle Verantwortung übernehmen.
1970

 

Das Gericht oder die Untersuchungsbehörde ist gemäss Art. 183 StPO in je-

dem Einzelfall verpflichtet, die Qualifikation des Gutachters zu überprüfen. 

Dies bleibt selbst unter der neuen Rechtsprechung geltend, da Art. 20 StGB 

nur die Gutachtensnotwendigkeit beschreibt, während in der StPO die Modali-

täten der Gutachtereinsetzung umschrieben sind. Daher werden diese Normen 

nicht einfach durch eine lex specialis verdrängt.
1971

 Auch bei einem Facharzt 

der Psychiatrie ist also zu prüfen, ob er allfällige weitere Anforderungen nach 

den kantonalen Bestimmungen erfüllt und ob sonstige Gründe gegen seine 

fachliche Qualifikation sprechen. 

Wird auf ein Privatgutachten abgestellt, so muss der Gutachter grundsätzlich 

den gleichen Anforderungen genügen und seine Expertise muss als hinrei-

chend zuverlässig erscheinen.
1972

 Dafür muss das Gutachten insbesondere auf 

weitgehend vollständige Informationen beruhen.
1973

 

Art. 20 StGB ist in dieser Hinsicht überdies offensichtlich fehlerhaft formu-

liert. Der Pleonasmus „sachverständige Begutachtung durch einen Sachver-

ständigen“ geht auf einen redaktionellen Fehler im Entstehungsprozess zurück, 

ohne dass daraus eine besondere Anforderung an die Begutachtung zu schlies-

sen wäre.
1974

 Dies folgt schon daraus, dass diese Doppelspurigkeit in den an-

deren Sprachfassungen nicht enthalten ist. 

Neben der fachlichen Qualifikation muss der Experte grundsätzlich unpartei-

isch, unabhängig und unbefangen sein.
1975

 Dies ergibt sich schon aus dem 

Fairnessgebot gemäss Art. 4 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK sowie der 

    

1970  BGer, Urteil vom 8. April 2015, 6B_884/2014, E. 3.4.2. 
1971  THOMMEN, forumpoenale 2015, 19; so jedoch das BGer in BGE 140 IV 49, E. 2.2; 

vgl. auch MICHOD, Jusletter 27. April 2015, 8. 
1972  BGE 113 IV 1, E. 2; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 29; STRATENWERTH/WOHLERS, 

Art. 20 N 1. 
1973  BGE 113 IV 1, E. 2. 
1974  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 4; DONATSCH/TAG, 278; StGB-Praxiskommentar-

TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 20 N 4; vgl. auch DUPUIS et al., Art. 20 N 11. 
1975  BÜHLER, AJP 1999, 567; DONATSCH/ZUBERBÜHLER, FS-Riklin, 344 ff.; HELFENSTEIN, 

152 ff.; MAIER/MÖLLER, 109 ff.; RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, 1303; SCHMID, 

Handbuch, 936; Textausgabe StPO-SOLLBERGER, 175; CR CPP-VUILLE, Art. 183 N 8; 

vgl. auch RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, 1319. 
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Garantie eines verfassungsmässigen Gerichts im Sinne von Art. 30 BV.
1976

 Für 

den Gutachter gelten dementsprechend die Ausstandsgründe nach 

Art. 56 StPO.
1977

 Darum können Sachverständige insbesondere dann ausge-

schlossen werden, wenn sie sich bereits vor dem fraglichen Verfahren in amtli-

cher Funktion mit dem Probanden befasst haben.
1978

 Dies gilt auch dann, wenn 

sie zuvor als Privatgutachter tätig waren, da in diesem Fall regelmässig von 

einer Befangenheit auszugehen ist.
1979

 Hingegen ist nicht ausgeschlossen, dass 

verschiedene im gleichen Verfahren angeklagte Personen von demselben 

Sachverständigen beurteilt werden.
1980

 Auch ein Psychiater, bei dem sich die 

fragliche Person bereits zu einem früheren Zeitpunkt in Behandlung befand, 

kann als Gutachter beigezogen werden, wobei dann insbesondere die Unpar-

teilichkeit zweifelhaft sein kann.
1981

 Bei reinen Parteigutachten sind Unabhän-

gigkeit, Unbefangenheit und Unparteilichkeit regelmässig fragwürdig.
1982

  

    

1976  EGMR, Urteil vom 28. August 1991, Brandstetter gegen Österreich, Serie A, Nr. 211, 

Ziff. 42; Urteil vom 6. Mai 1985, Bönisch gegen Österreich, Serie A, Nr. 92, Ziff. 29; 

BGE 120 V 357, E. 3a; 116 Ia 135, E. 2b; BERNARD/STUDER, ZStrR 2015, 80 ff.; BET-

TEX, 119 ff.; BÜHLER, AJP 1999, 568; DONATSCH, Jusletter vom 14. Mai 2007, 20; 

DONATSCH, FS-KassGer, 364; DONATSCH, FS-Castelberg, 39 ff.; BSK StPO I-HEER, 

Art. 183 N 20; RIKLIN, StPO Kommentar, Art. 183 N 4; VILLIGER, 483; CR CPP-

VUILLE, Art. 183 N 8. 
1977  Art. 183 Abs. 3 StPO. Ausführlicher zu den Ausstandsgründen von Gutachtern StPO 

Kommentar-DONATSCH, Art. 183 N 9 ff.; DONATSCH, Jusletter vom 14. Mai 2007, 

20 ff.; BSK StPO I-HEER, Art. 183 N 21 ff.; HELFENSTEIN, 106 ff.; MAIER/MÖLLER, 

119 ff.; MICHOD, Jusletter 27. April 2015, 12 ff.; RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, 

1280 ff.; vgl. auch DONATSCH, FS-KassGer, 364; DONATSCH, FS-Castelberg, 39 ff.; 

DONATSCH/ZUBERBÜHLER, FS-Riklin, 345; DONATSCH/SCHWARZENEGGER/WOHLERS, 

165; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, 1319; RIKLIN, StPO Kommentar, Art. 183 N 4; CR CPP-

VUILLE, Art. 183 N 9 ff.; zur richterlichen Unabhängigkeit ausführlich SPÜHLER, FS-

KassGer, 107 ff.; WIPRÄCHTIGER, FS-Niggli, 45 ff. 
1978  Art. 56 lit. b i.V.m. Art. 183 Abs. 3 StPO; StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 183 

N 14; a.M. SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 183 N 7; ausführlich zur Vorbefas-

sung BÜHLER, AJP 1999, 568 ff. m.w.H.; BSK StPO I-HEER, Art. 183 N 31 ff. 
1979  DONATSCH, FS-KassGer, 369; DONATSCH, FS-Castelberg, 44. 
1980  BGE 141 IV 34, E. 5. 
1981  StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 183 N 13; FURGER, ZStrR 1988, 391 f.; BSK StPO 

I-HEER, Art. 183 N 38; HELFENSTEIN, 99 f.; vgl. auch MAIER/MÖLLER, 122 f., 191 f.; 

a.M. ARMBRUSTER/VERGÈRES, 283; DITTMANN, 150; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, 1320; 

SCHMID, Handbuch, 936; URBANIOK, 274 f.; WIPRÄCHTIGER, Gutachten, 322; 

WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 224, welche alle den grundsätzlichen Ausschluss eines be-

handelnden Therapeuten/Arzts als Gutachter befürworten. 
1982  Vgl. dazu Fn. 1899. 
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Zu erwähnen bleibt, dass kaum je ein komplett wertneutrales Gutachten er-

stellt werden kann.
1983

 Gewisse Wertungen sind normal und teilweise auch 

notwendig und stellen den Sachverständigen nicht in Frage. 

III.  Durchführung und Form der Begutachtung 

1.  Der Begutachtungsauftrag  

Der Gutachter wird vom Gericht oder der Staatsanwaltschaft mit der Begut-

achtung beauftragt. Er erhält einen schriftlichen
1984

 Auftrag, welcher präzise 

formulierte Fragen enthält.
1985

 Diese haben sich auf die Punkte, welche durch 

den Gutachter zu beantworten sind, zu beschränken.
1986

 Es dürfen keine 

Rechtsfragen gestellt werden; nach dem Grundsatz iura novit curia wird da-

von ausgegangen, dass die Strafbehörden die Rechtsordnung – zumindest die 

schweizerische – kennen.
1987

 Werden Aufgaben gestellt, welche ausserhalb der 

Kompetenz des Gutachters liegen, hat dieser klar zu erklären, dass er für deren 

    

1983  AMBRUS et al., ZStrR 1983, 74 f.; DONATSCH, FS-KassGer, 365; DONATSCH/ZUBER-

BÜHLER, FS-Riklin, 340 f.; HEER, FS-Wiprächtiger, 178; HEER, FS-Niggli, 104; 

RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, 1303; dies folgt nach SPÜHLER, FS-KassGer, 109, nur 

schon daraus, dass jeder Mensch zwangsweise zu Gefühlen neigt und durch diese be-

einflusst wird; vgl. auch BRUNNER, plädoyer 3/2005, 36 f.; StPO Kommentar-

DONATSCH, Art. 182 N 4. 
1984  Die Schriftlichkeit des Auftrags ist eine reine Ordnungsvorschrift, d.h. ausnahmsweise 

kann ein mündlicher Auftrag erteilt werden, der dann jedoch entsprechend zu protokol-

lieren ist; vgl. Botschaft StPO 2005, 1212; ARMBRUSTER/VERGÈRES, 284; StPO Kom-

mentar-DONATSCH, Art. 184 N 8; BSK StPO I-HEER, Art. 184 N 7; RIKLIN, StPO 

Kommentar, Art. 183 N 2; SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 184 N 4; SCHMID, 

Handbuch, 940; SCHMID, AJP 2010, 825; CR CPP-VUILLE, Art. 184 N 4 f. 
1985  Art. 184 Abs. 2 lit. c StPO. Vgl. zur Wichtigkeit präziser Fragen DONATSCH/ZUBER-

BÜHLER, FS-Riklin, 347; BSK StPO I-HEER, Art. 184 N 12; KELLER, ZStrR 1980, 373; 

RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, 1438 ff.; SCHMID, Diss., 487 ff.; VOSSEN, ZStrR 

1980, 377 f.; CR CPP-VUILLE, Art. 184 N 7 ff.; vgl. auch BRANDENBERGER, 8; FINK, 

ZStrR 1979, 38 f.; HARDER, SJZ 1973, 377; HELFENSTEIN, 146; PIQUEREZ/MACALUSO, 

1117. 
1986  Zu dazu auch hinten Zweiter Teil 3. Kap. D. I. 
1987  BGE 130 I 337, E. 5.4.1; 113 II 429, E. 3a; StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 184 

N 20; DONATSCH, Jusletter vom 14. Mai 2007, 37; DONATSCH/SCHWARZENEGGER/ 

WOHLERS, 166; BSK StPO I-HEER, Art. 182 N 4; PITTELOUD, 413, 417; SCHMID, StPO 

Praxiskommentar, Art. 182 N 2; vgl. auch MAIER/MÖLLER, 130; PIQUEREZ/MACALUSO, 

1110. 



 3. Kapitel: Gutachterliche Feststellung des Affekts 

  

 325 

Beantwortung nicht zuständig ist.
1988

 Handelt es sich um eine Begutachtung 

im Sinne von Art. 20 StGB, so sind im Auftrag an den Gutachter die Zweifel, 

welche zur Anwendung der Norm führten, anzugeben. Nur so kann sicherge-

stellt werden, dass der Expertenbericht diese Zweifel aus dem Weg räumen 

kann.
1989

  

Zusammen mit dem Auftrag werden der sachverständigen Person alle notwen-

digen Akten und Gegenstände übergeben.
1990

 Kann der Gutachter auf der 

Grundlage der ihm überlassenen Dokumente die gestellten Fragen nicht be-

antworten, kann er einen Antrag auf Ergänzung der Akten stellen.
1991

 

Es empfiehlt sich, dass der Auftrag erst am Ende der Untersuchungsphase 

erteilt wird, da erst dann alle notwendigen Akten und Abklärungen vorhanden 

sind.
1992

 In der Regel wird der Auftrag noch durch die Staatsanwaltschaft er-

teilt, da das Gutachten Basis für die korrekte Anklageerhebung ist. Erst 

dadurch sind die zur Feststellung der Schuld relevanten Grundlagen vorhan-

den.
1993

 Ist jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass die be-

schuldigte Person nicht schuldfähig ist, kann die Begutachtung auch zu einem 

    

1988  BERTSCHI, ZStrR 1980, 358; MAIER/MÖLLER, 168; SCHMID, Diss., 492; vgl. auch 

ERNST, ZStrR 1979, 49; SPIRIG, ZSR I/1990, 435; VOSSEN, ZStrR 1980, 377; VOSSEN, 

Möglichkeiten und Grenzen, 15 f. 
1989  VOSSEN, ZStrR 1980, 378. 
1990  Art. 184 Abs. 4 StPO. Vgl. dazu BERTSCHI, ZStrR 1980, 358 f.; BRUNNER, Verlässlich-

keit, 307; DITTMANN, 151; StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 184 N 44 ff.; FURGER, 

ZStrR 1988, 393; BSK StPO I-HEER, Art. 184 N 28 ff.; SCHMID, Diss., 486 f.; SPIRIG, 

ZSR I/1990, 422; CR CPP-VUILLE, Art. 184 N 27 f.; WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 

220 f. 
1991  Art. 185 Abs. 3 StPO; StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 185 N 12 ff.; DONATSCH/ 

SCHWARZENEGGER/WOHLERS, 165; PIQUEREZ/MACALUSO, 1119; RIKLIN, StPO Kom-

mentar, Art. 185 N 3; SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 185 N 5; SCHMID, AJP 

2010, 827; Textausgabe StPO-SOLLBERGER, 177. 
1992  BERTSCHI, ZStrR 1980, 356; BRUNNER, Begutachtung, 192; MAIER/MÖLLER, 124 f.; 

SCHMID, Diss., 483; WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 217 f.; vgl. auch FURGER, AJP 1992, 

1123; HARDER, SJZ 1973, 377; BSK StPO I-HEER, Art. 184 N 27; SCHMID, Handbuch, 

934; SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 184 N 2; grundsätzlich für eine Begutach-

tung im früheren Verfahrensstadium KELLER, ZStrR 1980, 371 f. 
1993  BERNARD/STUDER, ZStrR 2015, 84 ff., welche jedoch aus Gründen der Parteilichkeit 

fordern, dass die Ernennung durch die Oberstaatsanwaltschaft erfolgt; BRUNNER, plä-

doyer 3/2005, 40; DONATSCH/ZUBERBÜHLER, FS-Riklin, 347; vgl. jedoch BRANDEN-

BERGER, 8, der darauf hinweist, dass Gericht und Staatsanwaltschaft teilweise zu ande-

ren Zwecken auf ein Gutachten zurückgreifen und dementsprechend auch andere Fra-

gen gestellt werden. 
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früheren Zeitpunkt geschehen, wodurch unter Umständen ein aufwendiges 

Verfahren erheblich abgekürzt werden kann.
1994

  

Bei der Auswahl des Gutachters wird der Beschuldigte beziehungsweise seine 

Verteidigung angehört,
1995

 womit das Prinzip des rechtlichen Gehörs gewahrt 

wird und Ausstandsgründe geltend gemacht werden können.
1996

 Ein solches 

bedingtes Mitspracherecht der beschuldigten Person ist unumgänglich, da die 

Auswahl des Sachverständigen prozessentscheidend sein kann.
1997

 Dennoch 

hat die Verteidigung weder das Recht auf die Bestellung eines bestimmten 

Sachverständigen, noch darauf, dass dem Sachverständigen im Begutach-

tungsauftrag bestimmte Fragen gestellt werden.
1998

 

Zwischen dem Gutachter und der Justizbehörde entsteht ein öffentlich-

rechtliches Vertragsverhältnis. In Ermangelung einer speziellen Regelung sind 

darauf mehrheitlich die Bestimmungen über den Auftrag oder gegebenenfalls 

auch über den Werkvertrag anzuwenden.
1999

 

Aufgrund des Beschleunigungsgebots nach Art. 5 und Art. 29 Abs. 1 BV ist 

von der sachverständigen Person die Zusicherung abzunehmen, das Gutachten 

innert nützlicher Frist auszuarbeiten.
2000

 Dementsprechend wird ihr im Auftrag 

zur Gutachtenerstellung eine Frist zu dessen Erstellung gesetzt.
2001

 Kommt der 

    

1994  BERTSCHI, ZStrR 1980, 356; SCHMID, Diss., 483 f.; vgl. auch KELLER, ZStrR 1980, 

371 f. 
1995  Art. 184 Abs. 3 StPO. Ausführlich zur Rolle der Verteidigung im Rahmen der Begut-

achtung BRUNNER, Begutachtung, 192 ff.; MARQUES LOPES, Jusletter vom 6. Janu-

ar 2014, 1 ff.; MICHOD, Jusletter 27. April 2015, 1 ff.; SANER, ZStrR 2014, 121 ff.; 

vgl. auch DONATSCH, FS-KassGer, 363; HEER, FS-Wiprächtiger, 199 ff. 
1996  BERNARD/STUDER, ZStrR 2015, 87; BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 29; BRUNNER, 

plädoyer 3/2005, 40; HEER, FS-Wiprächtiger, 196 f.; MICHOD, Jusletter 27. April 2015, 

17 f.; PIETH, Strafprozessrecht, 214; PIQUEREZ/MACALUSO, 1115; SCHMID, StPO Pra-

xiskommentar, Art. 184 N 13; SCHMID, AJP 2010, 825; vgl. ausführlich zur Wahl des 

richtigen Gutachters DITTMANN, 148 ff.; HELFENSTEIN, 69 ff.; RUCKSTUHL/DITTMANN/ 

ARNOLD, 1299 ff. 
1997  GREUEL, Schuldfähigkeitsbegutachtung, 109. 
1998  BERNARD/STUDER, ZStrR 2015, 87; StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 184 N 36; BSK 

StPO I-HEER, Art. 184 N 2; HEER, FS-Wiprächtiger, 197; MAIER/MÖLLER, 103; vgl. 

auch HELFENSTEIN, 65; PIQUEREZ/MACALUSO, 1113; CR CPP-VUILLE, Art. 184 N 17; 

kritisch BRUNNER, Verlässlichkeit, 306 f.; BRUNNER, Begutachtung, 192 f. 
1999  BGE 134 I 159, E. 3; StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 182 N 12, Art. 184 N 7; BSK 

StPO I-HEER, Art. 184 N 6; vgl. auch DONATSCH/SCHWARZENEGGER/WOHLERS, 164; 

PITTELOUD, 418; SANER, ZStrR 2014, 134. 
2000  StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 182 N 17. 
2001  Art. 184 Abs. 2 lit. d StPO. 
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Sachverständige dieser Verpflichtung nicht nach, kann ihm gemäss Art. 191 

lit. a StPO eine Ordnungsbusse auferlegt werden.
2002

 Ist der Experte trotz 

Mahnungen nicht in der Lage, das Gutachten innert vernünftiger Frist fertigzu-

stellen, muss ein neuer Sachverständiger ernannt werden.
2003

 Gerade bei den 

psychiatrischen Gutachten ist es aufgrund der an sie gestellten hohen Quali-

tätsanforderungen schwierig, passende Gutachter zu finden. Dies führt dazu, 

dass die geeigneten Personen oft stark ausgelastet sind und sich daher die Zeit 

für die Ablieferung des Gutachtens verlängert und eine Verletzung des Be-

schleunigungsgebots nur zurückhaltend anzunehmen ist.
2004

 

2.  Die Durchführung des Schuldfähigkeitsgutachtens 

Soweit die Begutachtung die Schuldfähigkeit betrifft, ist der Fragenkatalog, 

welcher dem Experten unterbreitet wird, von der Delegiertenversammlung der 

Konferenz der Strafverfolgungsbehörden folgendermassen festgesetzt wor-

den:
2005

 

1.  Zur Frage nach einer psychischen Störung: 

Hat die psychiatrische Untersuchung ergeben, dass die beschuldigte 

Person zur Zeit der Tat(en) an einer psychischen Störung gelitten hat? 

Wenn ja, an welcher und welchen Ausmasses? 

2.  Zur Frage der Schuldfähigkeit (Art. 19 Abs. 1 und 2 StGB): 

2.1. War die beschuldigte Person zur Zeit der Tat(en) wegen dieser psychi-

schen Störung nicht fähig zur Einsicht in das Unrecht der Tat(en) oder 

zum Handeln gemäss dieser Einsicht (Art. 19 Abs. 1 StGB)? 

    

2002  Ausführlich zur Ordnungsbusse bei Sachverständigen StPO Kommentar-DONATSCH, 

Art. 191 N 1 ff; Textausgabe StPO-SOLLBERGER, 181 f. 
2003  Art. 184 Abs. 5 StPO; BGE 128 I 149, E. 4.3; StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 182 

N 12; vgl. auch BSK StPO I-HEER, Art. 184 N 18; SCHMID, StPO Praxiskommentar, 

Art. 189 N 2; SCHMID, Handbuch, 940. 
2004  BGE 128 I 149, E. 4.3; vgl. zu den Problemen geeignete Gutachter zu finden auch 

BERTSCHI, ZStrR 1980, 357; THOMMEN, forumpoenale 2015, 19. 
2005  Fragebogen der Arbeitsgruppe Forensische Psychiatrie und Rechtsmedizin der Konfe-

renz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS) zusammen mit der Schweize-

rischen Gesellschaft für Forensische Psychiatrie (SGFP), Fassung vom 13. Dezem-

ber 2006, in Kraft seit dem 1. Januar 2007; vgl. auch BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 

N 29; kritisch gegenüber standardisierten und stereotypischen Fragenkatalogen FUR-

GER, ZStrR 1988, 394; SPIRIG, ZSR I/1990, 427. 
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2.2. War die beschuldigte Person zur Zeit der Tat(en) wegen dieser psychi-

schen Störung nur teilweise fähig 

–  zur Einsicht in das Unrecht der Tat(en) oder 

–  zum Handeln gemäss dieser Einsicht (Art. 19 Abs. 2 StGB)? 

Wenn ja, in welchem Grad (leicht, mittel, schwer) schätzen Sie die 

Verminderung der Schuldfähigkeit ein? 

Dieser Fragenkatalog stellt klarerweise auf die gemischte Methode zur Fest-

stellung der Schuldfähigkeit ab. Da eine Einschränkung oder ein Ausschluss 

von Einsichts- und/oder Steuerungsfähigkeit jedoch nicht zwingend auf einer 

psychischen Störung beruhen muss,
2006

 sollte die zweite Frage davon gelöst 

werden. Ausserdem ist darauf hinzuweisen, dass vollständig standardisierte 

Fragenkataloge nicht einfach als Ganzes übernommen werden sollten. Die 

zuständige Behörde hat ihn immer im Hinblick auf das konkrete Verfahren, die 

zu begutachtende Person und die übrigen Umstände anzupassen und zu ergän-

zen.
2007

  

Der Sachverständige beantwortet die Fragen im Rahmen des Gutachtens. Be-

züglich der dazu verwendeten Methodik ist er grundsätzlich frei.
2008

 Dement-

sprechend ist auch der Aufbau jedes Gutachtens unterschiedlich und es gibt 

keine vorgeschriebene Systematik.
2009

 Dennoch haben sich innerhalb der fo-

rensischen Psychiatrie Qualitätsstandards für Fachgutachten durchgesetzt,
2010

 

welche mittlerweile auch von juristischer Seite gefordert werden, damit ein 

    

2006  Dazu ausführlich vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) aa). 
2007  FURGER, AJP 1992, 1123; vgl. auch HARDER, SJZ 1973, 377; SPIRIG, ZSR I/1990, 420. 
2008  ANTOGNINI, Jusletter vom 6. Juni 2011, 9; DUPUIS et al., Art. 20 N 14; GARBIEC, Juslet-

ter vom 10. August 2015, 33; BSK StPO I-HEER, Art. 185 N 1; WIPRÄCHTIGER, Gut-

achten, 317; vgl. dazu auch SCHMID, Handbuch, 944; VOSSEN, ZStrR 1980, 379 ff.; 

HEER, FS-Wiprächtiger, 185, weist jedoch darauf hin, dass das Bundesgericht vermehrt 

in die Methodenfreiheit des psychiatrischen Sachverständigen eingreift.  
2009  BÜHLER, AJP 1999, 572 f., macht jedoch einen unverbindlichen Vorschlag für eine 

solche Systematik; so auch NEDOPIL/DITTMANN/KIESEWETTER, ZStrR 2005, 134 f.; 

vgl. zudem die Hinweise bei BERTSCHI, ZStrR 1980, 359; FURGER, ZStrR 1988, 394 ff. 
2010  Dazu ausführlich DITTMANN, 143 ff. m.w.H.; FOERSTER/WINCKLER, 17 ff.; GMÜR, 

plädoyer 4/1999, 28 ff.; MAIER/MÖLLER, 138 ff.; NEDOPIL/MÜLLER, 406 ff.; NEDOPIL/ 

DITTMANN/KIESEWETTER, ZStrR 2005, 127 ff. m.w.H.; RUCKSTUHL/DITTMANN/ 

ARNOLD, 1697 f.; vgl. auch SACHS, 291 f.; in Deutschland wurden ausserdem besonde-

re Vorgaben für Schuldfähigkeitsgutachten herausgearbeitet; vgl. BOETTICHER et al., 

NStZ 2005, 62 ff.; KRÖBER, Praxis, 164 ff.; KRÖBER, Qualitätsstandards, 26 ff. 
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Gutachten rechtsgenüglich ist.
2011

 Ausserdem müssen die vom Gutachter ver-

wendeten Methoden den Anforderungen von Art. 140 StPO entsprechen. Es 

dürfen keine Verfahren angewendet werden, welche die Willensfreiheit der 

betroffenen Person beeinträchtigen.
2012

 

Was grundsätzlich immer vorausgesetzt werden muss, ist die persönliche Un-

tersuchung des Probanden.
2013

 Diese kann grundsätzlich auch gegen seinen 

Willen durchgeführt werden. Stützt sich ein Gutachten jedoch einzig auf eine 

nicht eingewilligte Untersuchung, so erscheint es in der Regel wenig aussage-

kräftig;
2014

 was sich schon daraus ergibt, dass sich die beschuldigte Person 

auch vor dem Sachverständigen auf das Aussageverweigerungsrecht berufen 

kann.
2015

 

Bei der Begutachtung von Personen ist jeweils zu beachten, dass diese einen 

Grundrechtseingriff darstellt. Daraus folgt, dass der Grundsatz der Verhältnis-

mässigkeit zu beachten ist.
2016

 Vor allem wenn zur Begutachtung eine stationä-

re Unterbringung erfolgen soll, ist eine entsprechende Zurückhaltung ange-

    

2011  DITTMANN, 143; BSK StPO I-HEER, Art. 185 N 6 ff.; HEER, FS-Wiprächtiger, 

185 m.w.H.; HEER, FS-Niggli, 104, welche insbesondere darauf hinweist, dass es sich 

auch um inhaltliche Kriterien handelt und nicht bloss formale Anforderungen an das 

Gutachten zu stellen sind; gleichzeitig kritisiert sie, 108 f., dass die Auseinanderset-

zung der schweizerischen Rechtsprechung mit den Anforderungen an Schuldfähig-

keitsgutachten bisher zu eingeschränkt ausgefallen ist; SACHS, 291. 
2012  HEER, FS-Wiprächtiger, 181. 
2013  BGE 127 I 54, E. 2e m.w.H. auf die forensische Literatur; BSK StGB I-BOMMER, 

Art. 20 N 30; DUPUIS et al., Art. 20 N 14; ERNST, ZStrR 1979, 48 f.; FOERSTER/ 

WINCKLER, 20; FURGER, AJP 1992, 1124; GARBIEC, Jusletter vom 10. August 2015, 33; 

GMÜR, plädoyer 4/1999, 31 f.; HEER, FS-Niggli, 109; SCHMID, Diss., 495; WIPRÄCHTI-

GER, Psychiatrie, 220; vgl. dazu auch FURGER, ZStrR 1988, 387 ff.; MAIER/MÖLLER, 

138 f.; ausführlich zum Teilnahmerecht der Verteidigung bei der Exploration BER-

NARD/STUDER, ZStrR 2015, 92 ff.; BRUNNER, Verlässlichkeit, 308; BRUNNER, Begut-

achtung, 197; SANER, ZStrR 2014, 121 ff. Auch eine forensisch-neurologische Unter-

suchung kann Erkenntnisse für die Schuldfähigkeitsbegutachtung liefern; vgl. LITT-

MANN, 80. 
2014  BERTSCHI, ZStrR 1980, 356; HABERMEYER/SACHS, Jusletter vom 27. April 2015, 6; 

MAUSBACH, Jusletter vom 27. April 2015, 4; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-

RICHARD, Art. 20 N 1; vgl. auch SPIRIG, ZSR I/1990, 432. 
2015  Art. 185 Abs. 5 StPO; MAUSBACH, Jusletter vom 27. April 2015, 4; vgl. auch DITT-

MANN, 151; StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 185 N 33 ff.; ausführlich zu den Anfor-

derungen an eine rechtsstaatlich konforme Begutachtung BRUNNER, plädoyer 3/2005, 

40 ff. 
2016  BGE 124 I 40, E. 3c; HEER, FS-Wiprächtiger, 179; HELFENSTEIN, 203 f.; SPIRIG, 

ZSR I/1990, 432; WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 219 f.; vgl. auch BSK StPO I-HEER, 

Art. 185 N 3 f. 
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bracht.
2017

 Es muss zunächst geprüft werden, ob es sich tatsächlich um die 

eingriffsmildeste Variante handelt.
2018

 

Neben der persönlichen Untersuchung hat sich der Sachverständige mehrheit-

lich auf die ihm ausgehändigten Akten zu stützen. Er kann keine eigenen Er-

hebungen durchführen. Ausgenommen davon sind einfache Untersuchungen, 

die in engem Zusammenhang zum Auftrag stehen.
2019

 Es handelt sich dabei 

um fachspezifische Abklärungen.
2020

 Zu denken ist etwa an die Ermittlung der 

Lebensgeschichte der zu untersuchenden Person durch Informationsbeschaf-

fung in deren familiären Umfeld.
2021

 

Nur Ausnahmsweise kann ein reines Aktengutachten ergehen. Das ist bei-

spielsweise der Fall, wenn sich der Experte auf andere Gutachten neueren 

Datums beziehen kann, bei welchen der Proband persönlich untersucht wurde. 

Auch wenn die betroffene Person eine Begutachtung verweigert – wozu sie 

aus strafprozessualen Garantien berechtigt ist
2022

 –, kann unter Umständen ein 

Aktengutachten ergehen.
2023

 

Es ist noch darauf hinzuweisen, dass der medizinische Sachverständige für 

sein Gutachten auch auf zurückliegende Verurteilungen des Täters zurückgrei-

fen darf, welche bereits aus dem Strafregister gelöscht wurden.
2024

 Im Gegen-
    

2017  Die gesetzliche Grundlage dafür findet sich in Art. 186 StPO; vgl. dazu ausführlich 

StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 186 N 1 ff.; BSK StPO I-HEER, Art. 186 N 1 ff. 
2018  HEER, FS-Wiprächtiger, 179 f.; vgl. auch BGE 124 I 40, E. 3e. 
2019  Art. 185 Abs. 4 StPO. 
2020  Dazu ausführlich ANTOGNINI, Jusletter vom 6. Juni 2011, 9; StPO Kommentar-

DONATSCH, Art. 185 N 22 ff.; HEER, FS-Wiprächtiger, 186 ff. m.w.H.; SCHMID, 

AJP 2010, 827 ff.; vgl. auch Botschaft StPO 2005, 1212, wo erwähnt wird, dass darun-

ter vor allem die Exploration der beschuldigten Person fällt; DITTMANN, 152; Textaus-

gabe SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 185 N 7; Textausgabe StPO-SOLLBERGER, 

177 f. 
2021  Botschaft StPO 2005, 1212; ARMBRUSTER/VERGÈRES, 287; Textausgabe StPO-

SOLLBERGER, 177 f.; kritisch gegen weitere Erhebungen durch den Sachverständigen 

BSK StPO I-HEER, Art. 185 N 20 ff.; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, 1331; RIKLIN, StPO 

Kommentar, Art. 185 N 5. 
2022  Vgl. BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 31 m.w.H. Dabei ist jedoch darauf hinzuweisen, 

dass die psychiatrische Begutachtung nach den Regeln des psychiatrischen Handwerks 

erfolgt und keine strafprozessuale Einvernahme darstellt; vgl. HABERMEYER/SACHS, 

Jusletter vom 27. April 2015, 7. 
2023  BGE 127 I 54, E. 2f; vgl. auch BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 30; BSK StPO I-

HEER, Art. 185 N 5; MAUSBACH, Jusletter vom 27. April 2015, 11 f.; WIPRÄCHTIGER, 

Psychiatrie, 220 f. 
2024  BGE 135 IV 87, E. 2.5; 121 IV 3, E. 1c/dd; BGer, Urteil vom 26. Februar 2010, 

6B_899/2009, E. 4.3; WEISSENBERGER/HIRZEL, FS-Killias, 929. 
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satz zur Strafzumessung gilt hier kein Verwertungsverbot für entfernte Vorstra-

fen.
2025

 Ein Gutachter würde ein „kunstfehlerbehaftetes medizinisches Urteil“ 

fällen, wenn er bekannte und für die Begutachtung relevante Vorstrafen igno-

rieren würde.
2026

 Zu fordern ist allerdings, dass quantifiziert wird, inwiefern 

diese zurückliegenden Vorstrafen die aktuelle gutachterliche Einschätzung 

beeinflussten.
2027

 

3.  Form 

Gemäss Art. 187 Abs. 1 StPO ist das Gutachten in der Regel in schriftlicher 

Form erstattet. Nur ausnahmsweise kann die Verfahrensleitung anordnen, dass 

es mündlich eröffnet wird.
2028

 Im Falle des schriftlichen Berichts können im 

Rahmen der Hauptverhandlung zusätzliche mündliche Erläuterungen getätigt 

werden.
2029

 Für die Beurteilung der Schuldfähigkeit bedeutet dies, dass es 

ausnahmsweise möglich ist, einzig auf eine mündliche Darstellung des Be-

funds durch den Sachverständigen in der Hauptverhandlung abzustellen.
2030

 

Das schriftlich erstattete Gutachten wird den Parteien zur Kenntnis gebracht. 

Diese können dazu Stellung nehmen,
2031

 wodurch ihr Anspruch auf rechtliches 

Gehör gewahrt wird. 

4.  Vorgehen bei mangelhaften Gutachten 

Hält das Gericht ein Gutachten für unvollständig oder unklar, kommen mehre-

re Sachverständige zu abweichenden Ergebnissen oder hat es Zweifel an des-

sen Richtigkeit, so kann es das Gutachten von Amtes wegen oder auf Antrag 

einer Partei zur Verbesserung oder Ergänzung an die sachverständige Person 

zurückgeben oder eine neue Begutachtung in Auftrag geben.
2032

 Zweifel der 
    

2025  Vgl. dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. III. 1. a) bb). 
2026  BGE 135 IV 87, E. 2.5; BGer, Urteil vom 26. Februar 2010, 6B_899/2009, E. 4.3; 

WEISSENBERGER/HIRZEL, FS-Killias, 929. 
2027  BGE 135 IV 87, E. 2.5; WEISSENBERGER/HIRZEL, FS-Killias, 929. 
2028  Art. 187 Abs. 2 StPO. 
2029  ANTOGNINI, Jusletter vom 6. Juni 2011, 10; BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 25; StPO 

Kommentar-DONATSCH, Art. 187 N 4 ff.; BSK StPO I-HEER, Art. 187 N 1 ff.; RIEDO/ 

FIOLKA/NIGGLI, 1338 f.; RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, 1332 f.; SCHMID, Handbuch, 

948 f.; CR CPP-VUILLE, Art. 187 N 1 ff.; WIPRÄCHTIGER, Gutachten, 319; WIPRÄCHTI-

GER, Psychiatrie, 215; vgl. auch HELFENSTEIN, 210 ff. 
2030  BGE 113 IV 1, E. 2; BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 25. 
2031  Art. 188 StPO. 
2032  Art. 189 StPO. Dazu BERTSCHI, ZStrR 1980, 361 f.; StPO Kommentar-DONATSCH, 

Art. 189 N 15 ff.; DONATSCH/ZUBERBÜHLER, FS-Riklin, 344; BSK StPO I-HEER, 
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Partei können insbesondere mit einem Privatgutachten belegt werden.
2033

 Wird 

ein anderer Sachverständiger mit einer erneuten Begutachtung beauftragt, so 

darf er sich nicht damit begnügen, seine eigenen Erkenntnisse darzulegen, 

sondern hat sich mit den Feststellungen des Erstgutachters auseinanderzuset-

zen.
2034

  

Handelt es sich um eine Schuldfähigkeitsbegutachtung und wurden die Zwei-

fel, welche die Begutachtungspflicht nach Art. 20 StGB auslösten, durch das 

Gutachten nicht beseitigt, hat ebenfalls eine neuerliche Untersuchung oder 

eine Ergänzung des ersten Gutachtens zu ergehen.
2035

 

D.  Das Verhältnis zwischen Richter und Gutachter 

Das Verhältnis zwischen der sachverständigen Person und dem Richter – ins-

besondere im Hinblick auf psychiatrische Gutachten – ist schon seit jeher ein 

kontrovers diskutiertes Thema,
2036

 welches sich durch die wechselseitige Be-

ziehung verschärft.
2037

 Aus Sicht des Richters ist entscheidend, wie er mit dem 

Gutachter umzugehen hat, und auf der anderen Seite ist es für den Sachver-

ständigen wichtig, zu welchen Themen er sich tatsächlich äussern muss und 

darf. Dem Richter fehlt das nötige Fachwissen in einem bestimmten Punkt und 

er erwartet die Füllung dieser Lücke durch den Experten.
2038

 

Ein Grundproblem des Verhältnisses zwischen Richter und Gutachter liegt 

darin, dass sich die Fragestellungen und Denkweisen der jeweiligen Diszipli-

    

Art. 189 N 16 ff.; PITTELOUD, 420 ff.; RIKLIN, StPO Kommentar, Art. 185 N 1 f.; 

SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 189 N 1 ff.; vgl. ausführlich zur Frage, inwiefern 

technisch komplexe Gutachten vom Gericht überhaupt sachgemäss geprüft werden 

können, ANTOGNINI, Jusletter vom 6. Juni 2011, 48 ff. 
2033  StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 189 N 13; DONATSCH, FS-KassGer, 363; MARQUES 

LOPES, Jusletter vom 6. Januar 2014, 6; PEDRAZZI, Jusletter vom 25. August 2014, 

21 f.; WIPRÄCHTIGER, Gutachten, 322; vgl. auch BGer, Urteil vom 8. April 2015, 

6B_884/2014, E. 3.4.4; Urteil vom 4. November 2014, 6B_619/2014, E. 1.4; Urteil 

vom 6. Mai 2014, 6B_829/2013, E. 4.1; Urteil vom 27. Januar 2014, 6B_215/2013. 
2034  WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 212. 
2035  SCHMID, Diss., 457. 
2036  Vgl. z.B. DUBS, ZStrR 1989, 337; FINK, ZStrR 1979, 37 ff.; HARDER, SJZ 1973, 

373 ff.; WIPRÄCHTIGER, Gutachten, 316; bereits früher war dieses Zusammenspiel um-

stritten; vgl. etwa BLEUER, ZStrR 1944, 1 ff.; DUKOR, ZStrR 1951, 419 ff.; WYRSCH, 

ZStrR 1945, 1 ff. 
2037  Vgl. auch DUBS, ZStrR 1989, 337; FURGER, AJP 1992, 1121; HARDER, SJZ 1973, 373; 

LAEMMEL, SJZ 1994, 245; VOSSEN, Möglichkeiten und Grenzen, 13. 
2038  BÜHLER, AJP 1999, 567. 
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nen unterscheiden.
2039

 Hinzu kommt, dass es sich bei der psychiatrischen Be-

gutachtung nicht um eine in naturwissenschaftlichem Sinne klare Disziplin 

handelt; Gutachten sind in der Regel bloss Wahrscheinlichkeitsaussagen.
2040

 

Mit solchen stösst man „in Grenzgebiete menschlicher Erkenntnismöglichkei-

ten vor.“
2041

 Daher ist es entscheidend zu klären, was genau der Sachverstän-

dige in seinem Gutachten ausführen soll und wie sich der Richter mit den gut-

achterlichen Feststellungen auseinanderzusetzen hat. 

I.  Der Inhalt des Gutachtens 

Der Inhalt des Gutachtens ist eng mit dem Auftrag verknüpft. Der Experte 

beantwortet die an ihn gerichteten Fragen.
2042

 Der psychiatrische Sachverstän-

dige beurteilt den psychischen Zustand einer Person im Hinblick auf eine ju-

ristische Fragestellung.
2043

 Soweit die Begutachtung die Schuldfähigkeit be-

trifft, ist zu beantworten, ob zum Tatzeitpunkt eine psychische Störung vorlag 

sowie ob die Einsichts- und/oder die Steuerungsfähigkeit des Täters einge-

schränkt oder ausgeschlossen war.
2044

 Liegt bloss eine Einschränkung vor, so 

ist der Grad der Herabsetzung anzugeben.
2045

 Die Expertise soll die beim Ge-

richt bestehenden Zweifel über den „biologisch-psychischen Zustand“ der 

beschuldigten Person ausräumen.
2046

 Bleiben sie bestehen, ist das Gutachten 

mangelhaft.
2047

 

Befürwortet man betreffend der Feststellung der Schuldfähigkeit eine ge-

mischte Methode und ist man dementsprechend der Auffassung, dass die 

Schuldunfähigkeit immer aufgrund einer psychischen Störung bestehen muss, 

so ist zwingend darüber Auskunft zu geben. Stellt ein Gutachter keine psychi-

sche Störung fest, müsste von der Schuldfähigkeit des Täters ausgegangen 

    

2039  FINK, ZStrR 1979, 37 f.; HARDER, SJZ 1973, 373; LAEMMEL, SJZ 1994, 251; MAIER/ 

MÖLLER, 35, 45 ff.; SCHMID, Diss., 439; vgl. auch FURGER, AJP 1992, 1121. 
2040  FINK, ZStrR 1979, 38; SCHMID, Diss., 440. 
2041  BRUNNER, Verlässlichkeit, 304, der sich dabei insbesondere auf Legalprognosen be-

zieht. 
2042  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 33; DONATSCH, FS-KassGer, 374. 
2043  BRÄGGER/GRAF, Jusletter vom 27. April 2015, 33. 
2044  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 33. 
2045  StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 20 N 7; FURGER, ZStrR 1988, 400 f.; vgl. auch 

SCHMID, Diss., 444. 
2046  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 33. 
2047  StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 20 N 2. 
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werden.
2048

 So wird teilweise gefordert, dass als Grundlage der Begutachtung 

in einem ersten Schritt eine psychische Störung nach der Massgabe eines in-

ternationalen Diagnosekatalogs – ICD-10 oder DSM-V – festgestellt werden 

müsse.
2049

 Richtigerweise ist die Schuldunfähigkeit nicht ausschliesslich auf-

grund eines bestimmten biologisch-psychischen Zustands des Täters möglich. 

Auch nicht krankheitsbedingte Störungen – allen voran der Affekt – können 

die Schuldfähigkeit eines Täters ausschliessen oder zumindest beeinträchtigen. 

Entscheidend ist vorwiegend, ob die Einsicht- und die Steuerungsfähigkeiten 

zum Tatzeitpunkt erhalten oder ob und in welchem Mass sie gehemmt wa-

ren.
2050

 Bei der forensischen Begutachtung betreffend der Frage nach der Ein-

sichtsfähigkeit des Täters geht es für den Sachverständigen darum, festzustel-

len, wie stark dessen kognitiven Funktionen zum Tatzeitpunkt eingeschränkt 

waren. Dies kann aufgrund einer Verhaltensanalyse im Zeitpunkt der Tat und 

unter Berücksichtigung der Symptome einer etwaigen psychischen Störung 

herausgearbeitet werden.
2051

 Betreffend der Steuerungsfähigkeit hat sich der 

Experte dazu zu äussern, inwiefern der Täter sein Handeln kontrollierend be-

einflussen konnte. 

Der Experte hat sich im Gutachten an seinem Fachwissen zu orientieren und 

nur darauf fussende Erkenntnisse darzulegen. Das bedeutet, dass sich der 

Sachverständige an medizinischen und psychologischen Befunden orien-

tiert.
2052

 Der Regelung in der StPO entsprechend, kommt der Gutachter dem 

Richter genau bezüglich des ihm fehlenden Fachwissens zur Hilfe; er ist dies-

bezüglich „Gehilfe des Richters“.
2053

 In keinem Fall nimmt er hingegen die 

    

2048  Zur Methodik der Schuldfähigkeitsfeststellung vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) 

aa); vgl. auch HABERMEYER/SACHS, Jusletter vom 27. April 2015, 2; SCHMID, Diss., 

443. 
2049  DITTMANN, 154; FRISCHKNECHT/SCHNEIDER/SCHMALBACH, Jusletter vom 21. Mai 2012, 

13. 
2050  STRATENWERTH, AT I, § 11 N 30; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, 

Art. 20 N 7. 
2051  BSK StGB I-BOMMER/DITTMANN, Art. 19 N 37; SCHMID, Diss., 197. 
2052  BRÄGGER/GRAF, Jusletter vom 27. April 2015, 50; GRAF, Missbrauch, 149; SCHMID, 

Diss., 443; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 20 N 7; vgl. auch 

ANTOGNINI, Jusletter vom 6. Juni 2011, 39 f.; BÜHLER, AJP 1999, 573 f.; DUPUIS et al., 

Art. 20 N 14, welche ausführen, dass der Gutachter die Frage nach der Schuldfähigkeit 

nicht explizit beantworten muss; LAEMMEL, SJZ 1994, 246. 
2053  StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 182 N 2; DONATSCH, Jusletter vom 14. Mai 2007, 8; 

DONATSCH, FS-KassGer, 364 f.; DUBS, ZStrR 1989, 338; DUPUIS et al., Art. 20 N 13; 

HABERMEYER/SACHS, Jusletter vom 27. April 2015, 2; BSK StPO I-HEER, Art. 182 

N 1; PITTELOUD, 414; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, 1315; vgl. auch HELFENSTEIN, 7 ff.; MAI-
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rechtliche Würdigung des durch ihn festgestellten Sachverhalts vor; er äussert 

sich nur zu Sach-, nicht jedoch zu Rechtsfragen.
2054

 Für die Beurteilung der 

Schuldfähigkeit bedeutet dies, dass der Gutachter einzig feststellt, ob Ein-

sichts- und Steuerungsfähigkeit gegeben waren. Er hat sich darüber zu äus-

sern, ob und in welchem Grad die kognitiven und die intellektuellen Fähigkei-

ten des Täters zum Tatzeitpunkt eingeschränkt waren. Die Entscheidung, ob es 

dadurch zur Schuldunfähigkeit oder zur verminderten Schuldfähigkeit ge-

kommen ist, stellt eine Rechtsfrage dar und ist ausschliesslich durch den Rich-

ter zu beantworten.
2055

  

In der Praxis äussern sich viele Gutachter dennoch explizit zur Frage der 

Schuldfähigkeit.
2056

 Dies wird teilweise als zulässig erachtet, weil die Tren-

nung der psychologisch-psychiatrischen Begutachtung und der rechtlichen 

Würdigung oftmals sehr schwierig sei. Es könne darum dem Gutachter nicht 

verwehrt werden, seine Meinung zu äussern, zumal die Entscheidungsverant-

wortung letztlich beim Richter liege und nur dieser bestimmen könne, was 

Rechts- und was Tatfrage ist.
2057

 Diesbezüglich ist jedoch grösstmögliche Zu-

rückhaltung zu üben. Gerade bei öffentlichkeitswirksamen Fällen ist zu be-

fürchten, dass ein Richter unter Umständen gehemmt sein kann, seine Verant-

wortung wahrzunehmen und eine unkorrekte rechtliche Würdigung eines Gut-

    

ER/MÖLLER, 47; PIETH, Strafprozessrecht, 212; RIKLIN, StPO Kommentar, Art. 182 

N 1; SCHMID, Handbuch, 931; SCHMID, Diss., 443 ff.; CR CPP-VUILLE, Art. 182 N 4 ff. 
2054  Dies folgt schon aus dem Grundsatz „iura novit curia“; ANTOGNINI, Jusletter vom 

6. Juni 2011, 39; BRÄGGER/GRAF, Jusletter vom 27. April 2015, 50; PIETH, Strafpro-

zessrecht, 213; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, 1316; RIKLIN, StPO Kommentar, Art. 182 N 4; 

SCHMID, Handbuch, 931; Textausgabe StPO-SOLLBERGER, 174; vgl. auch ARMBRUS-

TER/VERGÈRES, 281; BSK StPO I-HEER, Art. 182 N 4; PIQUEREZ/MACALUSO, 1109; 

PITTELOUD, 413; CR CPP-VUILLE, Art. 182 N 2. 
2055  BGE 84 IV 137; AMBRUS et al., ZStrR 1983, 75; DUPUIS et al., Art. 20 N 13; GMÜR, 

plädoyer 4/1999, 30; KIESEWETTER, ZStrR 2010, 320; SCHMID, Diss., 444, 449; SPIRIG, 

ZSR I/1990, 421; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 30; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 20 

N 2; CR CP I-STRÄULI, Art. 20 N 35; StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-

RICHARD, Art. 20 N 7; andeutungsweise ebenso DONATSCH/TAG, 279; vgl. auch BÜH-

LER, AJP 1999, 574; FINK, ZStrR 1979, 44, der jegliche juristische Schlussfolgerungen 

im Gutachten für unangebracht hält; HEER, FS-Niggli, 108; PELLET, ZStrR 2004, 

230 f.; PITTELOUD, 413. 
2056  ERNST, ZStrR 1979, 47; SPIRIG, ZSR I/1990, 427; SCHMID, Diss., 448. 
2057  BÜHLER, AJP 1999, 574; DUBS, ZStrR 1989, 340 f.; ERNST, ZStrR 1979, 47 f.; StGB-

Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 20 N 7; andeutungsweise ebenso DU-

PUIS et al., Art. 20 N 14; FURGER, ZStrR 1988, 399; vgl. auch BRUNNER, Begutachtung, 

186, der darauf hinweist, dass fachärztlich begründete Feststellungen und normative 

Bewertung nur schwer auseinanderzuhalten sind.  
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achters zu korrigieren. Demnach sollte wo immer möglich eine klare Trennung 

erfolgen. Der Gutachter gibt sein Fachwissen wieder und der Richter nimmt 

seiner Stellung gerecht die daraus abzuleitende rechtliche Würdigung vor. 

Auch aus Sicht der Sachverständigen erscheint das Gegenteil problematisch. 

Gibt der Gutachter Vorschläge über die Rechtsfolge und halten sich Gerichte 

immer mehr daran, so erfolgt eine Verantwortungsabschiebung vom Richter 

hin zum Sachverständigen, was wiederum diesen daran hindern kann, fachlich 

korrekte Einschätzungen zu tätigen.
2058

 

Teilweise wird eine gutachterliche Aussage über die Schuldfähigkeit gar als 

zwingend betrachtet, da nur so ein eigentlicher Erkenntnisgewinn für den 

Richter gegeben sei.
2059

 DUBS geht etwa davon aus, dass sich der Sachverstän-

dige mit der rechtlichen Fragestellung vertraut machen müsse, um dem Ge-

richt mit dem Gutachten die nötige Entscheidungshilfe geben zu können.
2060

 

Er weist darauf hin, dass sich verschiedene Psychiater ausgiebig mit dem 

rechtlichen Problem der Schuldfähigkeit vertraut gemacht hätten.
2061

 Er spricht 

diesbezüglich von einem „interdisziplinären Dialog“ zwischen Gutachter und 

Richter.
2062

 Damit kommt es allerdings zu einer klaren Rollenvermischung. 

Denn genauso wie es dem Richter nicht gestattet sein kann, mit dem Beizug 

forensischer Literatur über psychische Zustände der beschuldigten Person zu 

befinden, so wenig ist es Aufgabe der psychiatrischen Sachverständigen, sich 

über die rechtliche Frage der Schuldfähigkeit zu äussern, selbst wenn sie sich 

mit der diesbezüglichen juristischen Literatur vertraut gemacht haben.  

DUBS weist ausserdem darauf hin, dass sich der Gutachter an der aktuellen 

Konzeption der Schuldfähigkeit zu orientieren habe.
2063

 Dies spricht gerade für 

die Trennung zwischen psychiatrisch-psychologischen Untersuchungen und 

strafrechtlichen Beurteilungen. So hat der Gutachter nach der fachlich aner-

kannten Methodik über Einsichts- und Steuerungsfähigkeit der betreffenden 

    

2058  Ähnlich SCHMID, Diss., 449 f. 
2059  KELLER, ZStrR 1980, 371; kritisch HABERMEYER/SACHS, Jusletter vom 27. April 2015, 

4. 
2060  DUBS, ZStrR 1989, 340; diese Meinung ebenfalls ablehnend SCHMID, Diss., 452 ff. 
2061  DUBS, ZStrR 1989, 341, mit Verweis auf verschiedene diesbezügliche Aufsätze; 

vgl. auch GEHRIG, ZStrR 1980, 369, der von einem „Vorverständnis“ spricht. 
2062  DUBS, ZStrR 1989, 341. 
2063  DUBS, ZStrR 1989, 341; vgl. auch BRANDENBERGER, 9; FINK, ZStrR 1979, 39, der 

darauf hinweist, dass der Gutachter den Auftrag anderenfalls ablehnen muss, da im 

Gutachten kein Raum für eine Auseinandersetzung mit derartigen Fragen besteht; 

FURGER, ZStrR 1988, 386 f.; MAIER/MÖLLER, 170 f. 
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Person Auskunft zu geben und der Richter schliesst daraus auf deren Schuld-

fähigkeit. Der Gutachter hat zu beurteilen, nicht zu verurteilen.
2064

 

Als inhaltliche Minimalvorgabe ist zu fordern, dass das Gutachten vollständig, 

nachvollziehbar und schlüssig ist.
2065

 Vollständig ist es, wenn alle gestellten 

Fragen unter Beizug aller relevanten Akten und Faktoren präzise beantwortet 

wurden.
2066

 Ausserdem darf die deskriptive Befunddarstellung nicht mit deren 

Interpretation vermischt werden.
2067

 Das Gutachten muss hinreichend begrün-

det sein; die Anforderungen an die Urteilsbegründung nach Art. 50 StGB gel-

ten analog.
2068

 Um der Nachvollziehbarkeit zu genügen, sollte sich der fach-

männische Experte einer einfachen Sprache bedienen und daher Fachbegriffe 

kurz erläutern, damit auch ein technischer Laie dem Gutachten folgen 

kann.
2069

 Die vom Sachverständigen gezogenen Schlüsse müssen sodann den 

Gesetzen der Logik folgen und anhand der Begründung überzeugend und wi-

derspruchsfrei erscheinen.
2070

 Zudem muss das Gutachten formal stimmig 

sein. Dazu sind in der forensischen Literatur verschiedene Mindeststandards 

entwickelt worden, welche gewährleisten sollen, dass die Systematik des Be-

richts dazu beiträgt, die inhaltlichen Mindestvorgaben zu erfüllen.
2071

 

Das Gutachten hat nach bestem Wissen und Gewissen des Sachverständigen 

der Wahrheit zu entsprechen.
2072

 Erstellt er vorsätzlich eine inhaltlich falsche 

    

2064  FINK, ZStrR 1979, 38. 
2065  BGE 141 IV 34, E. 5.2; BRUNNER, Verlässlichkeit, 309 ff.; BÜHLER, AJP 1999, 573; 

DITTMANN, 153; KELLER, ZStrR 1980, 376; KRÖBER, Qualitätsstandards, 28; WIPRÄCH-

TIGER, Psychiatrie, 209; vgl. auch die detaillierteren Mindestanforderungen bei NEDO-

PIL/DITTMANN/KIESEWETTER, ZStrR 2005, 140 f. 
2066  BÜHLER, AJP 1999, 573; CR CPP-VUILLE, Art. 189 N 8; vgl. auch DONATSCH, Jusletter 

vom 14. Mai 2007, 45; FINK, ZStrR 1979, 40; SPÜHLER, FS-Schmid, 725. 
2067  WIPRÄCHTIGER, Gutachten, 317; WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 209. 
2068  BSK StPO I-HEER, Art. 187 N 6; vgl. auch WIPRÄCHTIGER, Gutachten, 319; WIPRÄCH-

TIGER, forumpoenale 2010, 43 Fn. 17, wobei er sich dabei auf aussagepsychologische 

Gutachten bezieht. 
2069  BÜHLER, AJP 1999, 573; DITTMANN, 154; FINK, ZStrR 1979, 42; GMÜR, plädoyer 

4/1999, 36 f.; LAEMMEL, SJZ 1994, 253; MAIER/MÖLLER, 165; RUCKSTUHL/DITTMANN/ 

ARNOLD, 1332; SACHS, 293; SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 187 N 2; vgl. auch 

AMBRUS et al., ZStrR 1983, 74; BERTSCHI, ZStrR 1980, 359; FURGER, AJP 1992, 1122; 

RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, 1339; VOSSEN, Möglichkeiten und Grenzen, 13. 
2070  BÜHLER, AJP 1999, 573; vgl. auch GEHRIG, ZStrR 1980, 366; WIPRÄCHTIGER, Psychi-

atrie, 209 ff. 
2071  Vgl. zum typischen Aufbau eines Gutachtens etwa DITTMANN, 143 ff. m.w.H.; FOERS-

TER/DRESSING, 44 ff.; GMÜR, plädoyer 4/1999, 28 ff.; NEDOPIL/MÜLLER, 416 ff.; NE-

DOPIL/DITTMANN/KIESEWETTER, ZStrR 2005, 127 ff.; SCHMID, Diss., 507 ff. 
2072  DONATSCH/ZUBERBÜHLER, FS-Riklin, 341. 
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Expertise, macht er sich nach Art. 307 StGB strafbar.
2073

 Auf diese Rechtsfolge 

einer Falschbegutachtung ist im Begutachtungsauftrag hinzuweisen.
2074

 Zu 

beachten ist, dass der Umstand, dass ein anderer Experte zu abweichenden 

Schlüssen gelangt, für sich alleine noch nichts über ein unrechtmässiges Ver-

halten eines der Sachverständigen aussagt. Solche Divergenzen in gutachterli-

chen Schlüssen basieren vielmehr auf immer wieder vorkommenden, unter-

schiedlichen Wertungen, welche nicht als Verstoss gegen die Wahrheitspflicht 

aufzufassen sind.
2075

 Gemäss Art. 189 lit. b StPO hat bei inhaltlich abweichen-

den Gutachten eine Ergänzung oder Verbesserung zu erfolgen. 

II.  Die Würdigung durch das Gericht 

Das Gericht muss ein Gutachten beachten, ist in dessen Würdigung jedoch 

freiund dementsprechend nicht an die Schlussfolgerungen des Sachverständi-

gen gebunden.
2076

 Mit dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung ist klarge-

stellt, dass immer das Gericht die abschliessende Verantwortung für die recht-

    

2073  DITTMANN/GRAF, Aspekte, 693; DONATSCH, FS-KassGer, 373; DONATSCH/ZUBER-

BÜHLER, FS-Riklin, 341; DONATSCH/SCHWARZENEGGER/WOHLERS, 165; HELFENSTEIN, 

155; MAIER/MÖLLER, 125 f.; RIKLIN, StPO Kommentar, Art. 184 N 2; RUCKSTUHL/ 

DITTMANN/ARNOLD, 520; vgl. auch DITTMANN/GRAF, Forensische Psychiatrie, 463. 
2074  Art. 184 Abs. 2 lit. f StPO; ARMBRUSTER/VERGÈRES, 283; StPO Kommentar-

DONATSCH, Art. 184 N 31; DONATSCH, FS-KassGer, 373; DONATSCH/ZUBERBÜHLER, 

FS-Riklin, 341; BSK StPO I-HEER, Art. 184 N 19; PIQUEREZ/MACALUSO, 1117; RIK-

LIN, StPO Kommentar, Art. 184 N 2; RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, 527; CR CPP-

VUILLE, Art. 184 N 14. Bei diesem Hinweis handelt es sich um ein Gültigkeitserfor-

dernis; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, 1324; RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, 1311; SCHMID, 

Handbuch, 940; CR CPP-VUILLE, Art. 184 N 14. 
2075  DONATSCH/ZUBERBÜHLER, FS-Riklin, 342; vgl. auch DONATSCH, FS-KassGer, 365; 

RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, 525. 
2076  Art. 10 Abs. 2 StPO; BGE 136 IV 55, E. 5.6; 113 IV 1, E. 3; 102 IV 225, E. 7b; 101 IV 

129, E. 3a; BGer, Urteil vom 19. Juni 2014, 6B_748/2013, E. 13.2; BSK StGB I-

BOMMER, Art. 20 N 35; BRÄGGER/GRAF, Jusletter vom 27. April 2015, 54; StPO 

Kommentar-DONATSCH, Art. 189 N 21; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 20 N 8; 

DONATSCH, Jusletter vom 14. Mai 2007, 43; DONATSCH, FS-KassGer, 372; DONATSCH/ 

TAG, 279; DONATSCH/ZUBERBÜHLER, FS-Riklin, 343; DONATSCH/SCHWARZENEGGER/ 

WOHLERS, 166; DUPUIS et al., Art. 20 N 16; ERNST, ZStrR 1979, 48; FORNI, ZStrR 

2004, 223; GEHRIG, ZStrR 1980, 366; BSK StPO I-HEER, Art. 189 N 1; HEER, FS-

Wiprächtiger, 183 f.; HELFENSTEIN, 251; MAIER/MÖLLER, 239; PIQUEREZ/MACALUSO, 

1127; PITTELOUD, 414; SCHMID, Handbuch, 951; SCHMID, Diss., 446; SPIRIG, ZSR 

I/1990, 436; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 30; WIPRÄCHTIGER, Gutachten, 316 ff.; vgl. 

auch HARDER, SJZ 1973, 376; CR CP I-STRÄULI, Art. 20 N 34. 
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liche Würdigung des Sachverhalts trägt.
2077

 Prozessual ist das Gutachten als 

persönliches Beweismittel zu behandeln, dem kein höheres Gewicht als ande-

ren Beweismitteln zukommt.
2078

 

Für die Frage der Schuldfähigkeit bedeutet dies, dass der Richter auf eine 

bloss verminderte Schuldfähigkeit bestimmen darf, wenn der Gutachter von 

der Schuldunfähigkeit ausgeht und umgekehrt.
2079

 Gleiches gilt für den Grad, 

in welchem Einsichts- und Steuerungsfähigkeit und damit die Schuldfähigkeit 

vermindert sind. Dies folgt nur schon daraus, dass dieser ohnehin nicht erfah-

rungswissenschaftlich exakt bestimmt werden kann.
2080

 

Der gerichtlichen Abweichung von einem fachmännischen Gutachten werden 

durch das Willkürverbot gewisse Grenzen gesetzt. Sie ist ohne überzeugende, 

triftige und bewiesene Gründe nicht möglich, da sie dann als willkürlich er-

scheint.
2081

 Gerade wenn eine Begutachtung gesetzlich vorgeschrieben ist, 

„darf das Gericht nur dann von den Folgerungen des Experten abweichen, 

wenn wirklich gewichtige zuverlässig begründete Tatsachen oder Indizien 

deren Überzeugungskraft ernstlich erschüttern.“
2082

 Dies gilt umso mehr, wenn 

es sich um eine Divergenz in Fachfragen handelt.
2083

 Eine Abweichung ohne 

materielle Auseinandersetzung mit dem Gutachten ist in jedem Fall unstatt-

haft.
2084

 So darf der Richter bei einer formal korrekt diagnostizierten, nicht 

unerheblichen Beeinträchtigung der tatrelevanten intellektuellen oder volunta-

    

2077  BRÄGGER/GRAF, Jusletter vom 27. April 2015, 54; vgl. auch SCHMID, Diss., 446. 
2078  StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 182 N 2. 
2079  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 35. 
2080  SPIRIG, ZSR I/1990, 428; VOSSEN, ZStrR 1980, 383; VOSSEN, Möglichkeiten und 

Grenzen, 20; vgl. auch BRUNNER, plädoyer 3/2005, 36 f.; LAEMMEL, SJZ 1994, 246; 

WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 213. 
2081  BGE 102 IV 225, E. 7b; 101 IV 129, E. 3a; ANTOGNINI, Jusletter vom 6. Juni 2011, 

41 ff.; BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 35; BRÄGGER/GRAF, Jusletter vom 27. Ap-

ril 2015, 54; StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 189 N 24; StGB Kommentar-

DONATSCH, Art. 20 N 8; FORNI, ZStrR 2004, 223; BSK StPO I-HEER, Art. 189 N 2; 

SCHMID, Diss., 447; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 20 N 2; StGB-Praxiskommentar-

TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 20 N 8; WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 207; vgl. auch 

DONATSCH/TAG, 279; DONATSCH/ZUBERBÜHLER, FS-Riklin, 343; DONATSCH/SCHWAR-

ZENEGGER/WOHLERS, 166 f.; DUPUIS et al., Art. 20 N 16; CR CP I-STRÄULI, Art. 20 

N 36. 
2082  BGE 101 IV 129, E. 3a. 
2083  BGE 118 Ia 144, E. 1a; 110 Ib 56, E. 2; BGer, Urteil vom 19. Juni 2014, 6B_748/2013, 

E. 13.2; BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 35; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 20 

N 7; MAIER/MÖLLER, 239 ff.; PIQUEREZ/MACALUSO, 1128; WIPRÄCHTIGER, Gutachten, 

317; vgl. auch SCHMID, Diss., 447; STRATENWERTH, AT I, § 11 N 30. 
2084  StGB-Praxiskommentar-TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 20 N 8. 
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tiven Fähigkeiten des Täters nicht bloss aus kriminalpolitischen Gründen oder 

generalpräventiven Überlegungen von dessen vollen Schuldfähigkeit ausge-

hen.
2085

 Damit würde das Schuldprinzip in unbegründeter und nicht vorgese-

hener Weise verletzt. Möglich ist hingegen, dass der Richter einen gutachter-

lich festgestellten, psychischen Zustand als unzureichend ansieht, um eine 

rechtlich relevante Einschränkung der Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit zu 

begründen.
2086

 Für diese Entscheidung sind jedoch sachliche Gründe anzuge-

ben. 

Ein Antagonismus in Fachfragen ist nicht möglich, ohne dass das Gutachten 

zunächst wegen Zweifel an der Richtigkeit im Sinne von Art. 189 lit. c StPO 

an die sachverständige Person zurückgewiesen wurde. Andernfalls lassen sich 

kaum sachliche Gründe finden, welche das Gericht zur Abweichung von der 

Experteneinschätzung berechtigen würden; zumal mit Art. 20 StGB gerade 

gesetzgeberisch die Vermutung statuiert wurde, dass dem Richter das nötige 

Fachwissen für die Beurteilung von Einsichts- und Steuerungsfähigkeit fehlt. 

Er darf nicht selber auf forensische Erkenntnisse zurückgreifen und sich so 

faktisch an die Stelle der sachverständigen Person stellen.
2087

  

Die erhöhten Anforderungen an die Abweichung von Gutachten bedeuten 

keinesfalls, dass der Richter das Gutachten ungeprüft übernehmen soll. Dies 

besagt schon der Grundsatz, dass er es zu würdigen hat. Dementsprechend ist 

er verpflichtet, sich auch inhaltlich mit den Ergebnissen des Sachverständigen 

auseinanderzusetzen und diese zu prüfen. Nur so kann er bestimmen, ob das 

Gutachten sowohl den formalen als vor allem auch den inhaltlichen Anforde-

rungen standhält und die richterlichen Zweifel, die zur Begutachtung Anlass 

gaben, beseitigen konnte.
2088

 

Liegen verschiedene voneinander abweichende Gutachten vor, so kann der 

Richter sich frei für eines entscheiden, ohne dabei an die Schranken des Will-

    

2085  SCHMID, Diss., 447. 
2086  DITTMANN/GRAF, Forensische Psychiatrie, 463. 
2087  Vgl. auch HEER, FS-Wiprächtiger, 184 f. 
2088  Auch HEER, FS-Wiprächtiger, 183 f., weist darauf hin, dass die Zurückhaltung des 

Bundesgerichts bei der Abweichung von Gutachten nicht dahingehend missverstanden 

werden darf, dass dem Juristen die inhaltliche Überprüfung des fachfremden Gutach-

tens gänzlich abgesprochen wird; vgl. auch HARDER, SJZ 1973, 376; BSK StPO I-

HEER, Art. 182 N 6, Art. 189 N 3; HEER, FS-Niggli, 104; HELFENSTEIN, 251 ff.; MAIER/ 

MÖLLER, 229 ff.; PIQUEREZ/MACALUSO, 1126; SCHMID, Diss., 447, 534 f.; WIPRÄCHTI-

GER, Gutachten, 318 f.; WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 207 f. 
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kürgebots gebunden zu sein.
2089

 Auch hier sollte gestützt auf die klare Rege-

lung in Art. 189 lit. b StPO allerdings zuerst eine Verbesserung oder Erneue-

rung erfolgen. Ansonsten kann das alleinige Abstellen auf eines der Gutachten 

ebenfalls als willkürlich erscheinen.
2090

 Eine Ausnahme liegt nur dann vor, 

wenn nicht zu erwarten ist, dass sich der Widerspruch zwischen den verschie-

denen Expertisen durch eine Ergänzung oder eine erneute Begutachtung klären 

lässt. In diesem Fall kann sich der Richter in freier Beweiswürdigung für ein 

Gutachten entscheiden.
2091

 

Ist das Gericht oder eine Partei der Ansicht, dass das Gutachten unvollständig 

oder unschlüssig ist, hat eine Rückweisung nach Art. 189 lit. a StPO zu erfol-

gen. Würde dennoch auf eine nicht schlüssig dargelegte Expertise zurückge-

griffen, begründet dies eine Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV oder 

Art. 9 BV.
2092

 Demnach ist die richterliche Kontrolle des Gutachtens zu einem 

gewichtigen Teil auch Plausibilitätsprüfung. Der Richter untersucht, ob die 

gezogenen Schlüsse vollständig und logisch nachvollziehbar sind. 

In der Praxis kommt psychiatrischen Gutachten eine überaus grosse Bedeu-

tung zu.
2093

 Trotz des Grundsatzes der freien Würdigung ist zu erkennen, dass 

sie in der Regel verfahrensentscheidendes Gewicht haben.
2094

 Gerade aufgrund 

den bundesgerichtlichen Voraussetzungen für die Abweichung von gutachter-

lichen Schlüssen kommt es zu einer Verantwortungsverschiebung von der 

    

2089  BGE 107 IV 7, E. 5; StGB Kommentar-DONATSCH, Art. 20 N 8; SCHMID, Diss., 535 f.; 

STRATENWERTH, AT I, § 11 N 30; STRATENWERTH/WOHLERS, Art. 20 N 2; vgl. auch 

DITTMANN/GRAF, Forensische Psychiatrie, 463; DONATSCH/ZUBERBÜHLER, FS-Riklin, 

343; CR CP I-STRÄULI, Art. 20 N 39. 
2090  KassGer ZH, zitiert nach DELNON/RÜDY, FS-KassGer, 354; vgl. auch DONATSCH/ 

SCHWARZENEGGER/WOHLERS, 167; CR CPP-VUILLE, Art. 189 N 13 ff. 
2091  StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 189 N 26. 
2092  BGE 118 Ia 144, E. 1a; DONATSCH, Jusletter vom 14. Mai 2007, 47; DONATSCH, FS-

KassGer, 372; DONATSCH/SCHWARZENEGGER/WOHLERS, 167; BSK StPO I-HEER, 

Art. 189 N 18; HEER, FS-Wiprächtiger, 184; SCHMID, Handbuch, 952; WIPRÄCHTIGER, 

Gutachten, 317 f.; WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 207; vgl. auch SPÜHLER, FS-Schmid, 

725; WIPRÄCHTIGER, forumpoenale 2010, 41, wobei er sich dabei auf aussagepsycho-

logische Gutachten bezieht. 
2093  BRUNNER, plädoyer 3/2005, 36; DONATSCH, Jusletter vom 14. Mai 2007, 9; DONATSCH/ 

ZUBERBÜHLER, FS-Riklin, 338; GMÜR, plädoyer 4/1999, 28; PELLET, ZStrR 2004, 225; 

SANER, ZStrR 2014, 121: „Schlüsselrolle“; WIPRÄCHTIGER, Gutachten, 323; vgl. auch 

BGE 118 Ia 144, E. 1a; DONATSCH/SCHWARZENEGGER/WOHLERS, 164. 
2094  BRÄGGER/GRAF, Jusletter vom 27. April 2015, 61; BSK StPO I-HEER, Art. 182 N 1; 

SCHMID, Diss., 449 f.; vgl. auch FORNI, ZStrR 2004, 210, 214; HEER, FS-Niggli, 103; 

LEIBUNDGUT, ZStrR 1982, 160 ff., dessen Untersuchung zeigte, dass die meisten Gut-

achten vorbehaltslos übernommen wurden. 
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Justiz hin zur Psychiatrie.
2095

 Zuweilen wird gar von einer schleichenden Ent-

machtung der Justiz gesprochen.
2096

 Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, ist 

erneut die strikte Rollenteilung zwischen Richter und Sachverständigen zu 

betonen.  

Der Sachverständige soll der urteilenden Person einzig ihr fehlendes Fachwis-

sen liefern und diese hat den festgestellten Sachverhalt dann juristisch zu wür-

digen. Dies bedingt insbesondere, dass im Gutachten von rechtlichen Schluss-

folgerungen und Empfehlungen abgesehen wird. Die Frage der Schuldfähig-

keit soll dem Richter überlassen werden. Der Gutachter stellt einzig fest, ob 

zum Tatzeitpunkt eine psychische Störung vorlag und ob aufgrund dieser oder 

anderen Umständen die intellektuellen und/oder die kognitiven Fähigkeiten 

des Täters eingeschränkt oder ganz ausgeschlossen waren. Dies ist schon da-

her angebracht, weil es keine direkte Parallelität zwischen der medizinisch 

festgestellten Einschränkung der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit – bezie-

hungsweise eigentlich besser der intellektuellen und der kognitiven Fähigkei-

ten der begutachteten Person
2097

 – und der verminderten Schuldfähigkeit 

gibt.
2098

 Nur durch eine klare Rollenteilung ist gesichert, dass der Richter 

schliesslich die Verantwortung der rechtlichen Würdigung trägt und der Gut-

achter sich auf sein Fachgebiet konzentrieren kann.
2099

 Sieht der Sachverstän-

dige von der Verwendung juristischer Begriffe ab, muss sich der Richter ein 

    

2095  BERNARD/STUDER, ZStrR 2015, 77 f.; BRÄGGER/GRAF, Jusletter vom 27. April 2015, 

61; BRUNNER, Begutachtung, 186; BRUNNER, plädoyer 3/2005, 36; DONATSCH, Jusletter 

vom 14. Mai 2007, 9; HEER, FS-Niggli, 103, spricht vom „Verlust von Kompetenzen“; 

PIETH, Strafprozessrecht, 212 f.; vgl. auch StPO Kommentar-DONATSCH, Art. 182 

N 11; GRAF, Missbrauch, 141, der die Verantwortungsverschiebung der Verschiebung 

von einem Schuld- zu einem Präventionsstrafrecht zuschreibt; SANER, ZStrR 2014, 

121 f. Dabei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass diese Diskussion insbesondere für Ge-

fährlichkeits- und andere Prognosegutachten noch schärfer geführt wird; vgl. etwa 

BRUNNER, Verlässlichkeit, 304 f.; BRUNNER, Begutachtung, 186 ff. 
2096  BRÄGGER/GRAF, Jusletter vom 27. April 2015, 61; vgl. auch BRUNNER, Begutachtung, 

186, er spricht von „Richter in Weiss“; BRUNNER, plädoyer 3/2005, 36; BSK StPO I-

HEER, Art. 182 N 1. 
2097  Vgl. SCHMID, Diss., 450, der auch in der Einsichts- und der Steuerungsfähigkeit juristi-

sche Fachbegriffe sieht, von deren Verwendung der Gutachter absehen sollte.  
2098  HABERMEYER/SACHS, Jusletter vom 27. April 2015, 4; SCHMID, Diss., 451; überhaupt 

ist das psychiatrische und das juristische Schuldverständnis ein anderes; vgl. KIESE-

WETTER, ZStrR 2010, 318. 
2099  Es muss zwingend der Richter sein, der die Verantwortung für das Urteil trägt; vgl. 

DONATSCH/ZUBERBÜHLER, FS-Riklin, 339; SCHMID, Diss., 450 f. 
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eigenes Urteil über die Schuldfähigkeit des Täters bilden und die gutachterli-

chen Schlussfolgerungen gezwungenermassen juristisch würdigen.
2100

 

Um die Rollentrennung zu gewährleisten, ist es wichtig, dass sowohl der 

Sachverständige als auch der Richter ein gewisses Grundverständnis des ande-

ren Sachgebiets haben, da erster nur dann wissen kann, welche Aufgaben dem 

Richter zu überlassen sind und dieser im Gegenzug entscheiden kann, ob das 

Gutachten den forensischen Standards entspricht, inhaltlich schlüssig ist und 

nicht über die gutachterlichen Kompetenzen hinaus geht.
2101

 Die Trennung 

zwischen der Rolle der Richter und jener der Sachverständigen ist keine Absa-

ge an die Interdisziplinarität; sie ist gerade Voraussetzung für deren Gewähr-

leistung. 

E.  Die gutachterliche Feststellung des Affekts 

I.  Begutachtungspflicht bei Affekttaten 

Wie im ersten Kapitel dieses Teils gezeigt, kann ein Affekt insbesondere dazu 

führen, dass die Schuldfähigkeit des Täters vermindert wird und damit zumin-

dest zweifelhaft ist.
2102

 Dementsprechend gehen verschiedene Autoren und das 

Bundesgericht zu Recht davon aus, dass das Vorliegen eines Affekts zum Tat-

zeitpunkt ein Umstand ist, welcher eine Begutachtungspflicht nach 

Art. 20 StGB auslöst.
2103

 Dabei bedarf es jedoch ernsthafter Anhaltspunkte 

dafür, dass der Täter tatsächlich unter dem Einfluss einer heftigen Gemütsbe-

wegung gehandelt hat. Nur weil das Vorliegen einer Affekthandlung aus Sicht 

    

2100  Vgl. auch SCHMID, Diss., 450 ff. 
2101  Vgl. auch BRÄGGER/GRAF, Jusletter vom 27. April 2015, 62 ff.; FURGER, ZStrR 1988, 

385; HABERMEYER/SACHS, Jusletter vom 27. April 2015, 4 ff.; HEER, FS-Wiprächtiger, 

183 f.; HEER, FS-Niggli, 115 f.; KIESEWETTER, ZStrR 2010, 320 ff.; KRÖBER, Begut-

achtung, 204 f.; RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, 533 ff., welche darauf hinweisen, 

dass die korrekte Überprüfung durch Juristen oft kaum möglich ist; SCHMID, Diss., 477; 

VOSSEN, Möglichkeiten und Grenzen, 13 f.; WIPRÄCHTIGER, Psychiatrie, 207 f.; kri-

tisch gegen die Anforderung von juristischem Wissen an Gutachter SPIRIG, ZSR 

I/1990, 421. 
2102  Vgl. dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. a) cc) und Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 4. 

b) aa). 
2103  BGE 116 IV 273, E. 4a; CR CP I-STRÄULI, Art. 20 N 14; StGB-Praxiskommentar-

TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Art. 20 N 2; andeutungsweise ebenso BGE 133 IV 145, 

E. 3.6; OGer ZH, Urteil vom 14. Dezember 2011, SB110476, E. II. 2.1.3.; vgl. auch 

BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 12.  
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des Täters „in keiner Weise ausgeschlossen“ werden kann, ist noch kein Gut-

achten einzuholen.
2104

 Liegen hingegen wesentliche Anhaltspunkte für einen 

Affekt vor – etwa entsprechende Zeugenaussagen –, so ist eine Situation ge-

geben, welche Zweifel an der Schuldfähigkeit hervorruft. Entsprechend zur 

allgemeinen Feststellung gilt auch hier, dass sich das Gericht dieser Unsicher-

heit nicht einfach durch eigenständiges Beiziehen der Fachliteratur entledigen 

kann. Es ist nicht sachgerecht, wenn die Zweifel an der Schuldfähigkeit des 

Affekttäters damit widerlegt werden sollen, dass unter Beizug der forensischen 

Kriterienkataloge auf das Nichtvorliegen eines Affekts geschlossen wird.
2105

 

Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Täter im Umfeld der Tat tatsächlich 

unter dem Einfluss eines Affekts gestanden hat und dieser sich allerdings of-

fensichtlich nicht auf die Tathandlung auswirkte, so muss kein Gutachten ein-

geholt werden. Dies ist nach Bundesgericht etwa dann der Fall, wenn der Täter 

erst 15-20 Minuten nach der emotionalen Aufregung zur Tat schritt. Dann 

kann nicht mehr davon gesprochen werden, dass das Delikt in einer heftigen 

Gemütsbewegung begangen wurde. Dementsprechend muss trotz einer mög-

licherweise starken emotionalen Erregung des Täters kein Gutachten eingeholt 

werden.
2106

 

Selbst wenn der Affekt nicht als Schuldausschlussgrund im Sinne von 

Art. 20 StGB in Frage kommt, kann er wie gesehen dennoch für die Strafzu-

messung relevant sein – entweder bei der Bestimmung des anwendbaren De-

likts, im Rahmen von Art. 48 lit. c StGB oder bei der Festsetzung des konkre-

ten Strafmasses.
2107

 In diesem Kontext kann sich eine Begutachtung nach 

Art. 182 StPO aufdrängen. So kann auch bei einem Affekt, bei dem keine 

Zweifel an der Schuldfähigkeit vorhanden sind – was ohnehin nur schwer 

vorstellbar ist –, eine Pflicht zur Einholung eines Gutachtens bestehen. Ein 

solches ist beizuziehen, wenn zu erwarten ist, dass ein psychiatrischer oder ein 

psychologischer Sachverständiger in fundierter Weise eine Aussage über den 

emotionalen Zustand des Täters machen kann, welche dem Gericht mangels 

Fachwissen nicht möglich ist. Schliesslich ist die Berücksichtigung des Affekts 

in diesem Zusammenhang nur eine Verschiebung der Schuldproblematik. So 

wird er gegebenenfalls nicht bei der Schuld, sondern bei der Strafzumessung 

    

2104  BGer, Urteil vom 9. Oktober 2009, 6B_579/2009, E. 2.3; vgl. auch BGer, Urteil vom 

21. April 2015, 6B_132/2015, E. 3.5.1 f.; andeutungsweise ebenso BGer, Urteil vom 

23. Juni 2015, 6B_181/2015, E. 3.3.2. 
2105  In der deutschen Literatur ebenso SALGER, FS-Tröndle, 210 f. 
2106  BGer, Urteil vom 14. Dezember 2007, 6B_418/2007, E. 2.3; zur zeitlichen Vorausset-

zung eines Affekts vorne Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) aa) (3). 
2107  Vgl. vorne Zweiter Teil 1. Kap. B. III. 2. 
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berücksichtigt, womit aber immer noch das Verschulden berücksichtigt wird. 

Die Einschätzung des Sachverständigen ermöglicht es dann zu bestimmen, ob 

tatsächlich von einer heftigen Gemütsbewegung auszugehen ist und in wel-

chem Ausmass sich diese auf die Beherrschungsfähigkeit des Täters ausge-

wirkt hat. 

Dementsprechend ist anzunehmen, dass im Fall einer Affekttat grundsätzlich 

ein Gutachten einzuholen ist.
2108

 Es können jedoch unter Umständen Ausnah-

men von dieser generellen Verpflichtung bestehen,
2109

 so etwa wenn der Sach-

verständige dem Gericht keine weiteren Anhaltspunkte für die Beurteilung des 

Falls geben kann. Häufig kann zum Feststellen eines Affekts einzig und alleine 

auf die Aussagen des Beschuldigten, des Opfers und allfälliger Zeugen abge-

stellt werden. Fehlt der betroffenen Person dabei die Erinnerung an das Ge-

schehen und muss die Situationseinschätzung daher ausschliesslich auf Aussa-

gen von Drittpersonen gestützt werden, so ist eine psychiatrisch-psychologi-

sche Beurteilung des Gemütszustands des Täters zum Tatzeitpunkt nur schwer 

möglich. In einem solchen Fall kann unter Umständen auf ein Gutachten ver-

zichtet werden. Es gilt allerdings zu beachten, dass grundsätzlich davon aus-

zugehen ist, dass ein psychiatrischer oder ein psychologischer Sachverständi-

ger psychopathologisch beschreibende und motivationsaufhellende Anhalts-

punkte liefern kann.
2110

 Diese ermöglichen die sachkundige Beantwortung der 

Frage, ob und inwiefern sich der Affekt auf die Einsichts- beziehungsweise die 

Steuerungsfähigkeit des Täters ausgewirkt hat. 

Eine weitere Ausnahme ist dann gegeben, wenn das Gericht keinerlei Zweifel 

hat, dass der Täter in einem Affekt gehandelt und sich dieser auf die Schuldfä-

higkeit ausgewirkt hat. Dementsprechend wird in der Praxis bei der Feststel-

lung des Totschlags immer wieder auf ein Gutachten verzichtet.
2111

 Die Aus-

nahme von der Begutachtungspflicht aufgrund zweifelsfrei feststehender 

Schuldunfähigkeit oder verminderter Schuldfähigkeit vermag grundsätzlich 

nicht zu überzeugen;
2112

 dies gilt auch im Kontext der Affektbegutachtung. 

Selbst wenn das Gericht der Ansicht ist, dass eine heftige Gemütsbewegung 

zur verminderten Schuldfähigkeit oder zur Annahme eines Totschlags führt, 

    

2108  Ebenso SALGER, FS-Tröndle, 207, 210, für das deutssche Schrifttum. 
2109  Allgemein zu den Ausnahmen von der Begutachtungspflicht vorne Zweiter Teil 3. Kap. 

A. II. 
2110  NEDOPIL/MÜLLER, 280. 
2111  Vgl. zum Beizug eines Gutachters bei der Feststellung des Totschlags auch vorne 

Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) dd) (1). 
2112  BSK StGB I-BOMMER, Art. 20 N 20; vgl. auch die Ausführungen vorne Zweiter Teil 

3. Kap. A. II. 
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lässt sich das Ausmass deren Auswirkung auf die Einsichts- und die Steue-

rungsfähigkeit in der Regel nur unter Zuhilfenahme eines Gutachtens sachge-

mäss bestimmen. 

Schliesslich kann auf eine Begutachtung der Affekttat verzichtet werden, wenn 

eine etwaige verminderte Schuldfähigkeit aufgrund eines Vorverschuldens des 

Täters klarerweise nicht zu beachten ist.
2113

 

In der Praxis kommt es bei Affektdelikten nur in Ausnahmefällen zu Begut-

achtungen.
2114

 Höchstens bei schwerwiegenden Delikten – vor allem bei Tö-

tungen – werden Gutachten zur Beurteilung des emotionalen Zustands des 

Täters zum Tatzeitpunkt in Auftrag gegeben.
2115

 Dies ist aus praktischer Sicht 

aufgrund des grossen Mangels an geeigneten Experten zwar nachvollziehbar, 

genügt jedoch den gesetzlichen Anforderungen nicht. Wird eine Tat in einer 

emotionalen Ausnahmesituation begangen, so liegt klarerweise ein Umstand 

vor, welcher Zweifel an der Schuldfähigkeit des Täters hervorruft, weshalb 

eine Begutachtung zu erfolgen hat. Diese Pflicht folgt schon daraus, dass bei 

Affektdelikten gelegentlich eine verminderte Schuldfähigkeit angenommen 

wird und weil eine heftige Gemütsbewegung ansonsten zumindest für die 

Strafzumessung relevant ist.  

II.  Die Fragestellung beim Affektgutachten 

Bei der gutachterlichen Feststellung des Affekts ergeben sich häufig termino-

logische Schwierigkeiten. Das forensische Begriffsverständnis lässt sich oft 

nur schwierig mit dem juristischen in Einklang bringen.
2116

 Dementsprechend 

wurde bereits darauf hingewiesen, dass in der forensischen Psychiatrie ein 

anderes Verständnis des Affekts vorherrschend ist als jenes, das in dieser Ar-

beit verwendet wird.
2117

 

Um dieser Problematik entgegenzuwirken, kommt es entscheidend auf den 

richterlichen Gutachtensauftrag an. Darin sind, wie zuvor ausgeführt, die Um-

stände anzugeben, welche die Begutachtung veranlassen. Gerade für Affektde-

likte sind diese Gegebenheiten genau darzustellen. Der Richter hat exakt zu 

    

2113  Vgl. allgemein zur Ausnahme bei einer klaren actio libera in causa vorne Zweiter Teil 

3. Kap. A. II. 
2114  Vgl. auch NEDOPIL/MÜLLER, 279. 
2115  Vgl. zur gutachterlichen Feststellung eines Totschlags vorne Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 

3. a) dd). 
2116  FURGER, AJP 1992, 1122. 
2117  Vgl. dazu vorne Erster Teil 1. Kap. D. 
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beschreiben, welche Elemente des Einzelfalls auf einen Affekteinfluss hindeu-

ten und daher Zweifel an der Schuldfähigkeit hervorgerufen haben. Dabei hat 

er die Hintergründe dieser Situation – etwa durch Angaben entsprechender 

Aussagen des Beschuldigten oder anderer Zeugen, der Schilderung des Tat-

hergangs oder dergleichen – anzugeben und den für die Begutachtung mass-

geblichen Sachverhalt darzulegen. 

Um die begrifflichen Schwierigkeiten zu umgehen, ist genau zu bezeichnen, 

wie der Terminus Affekt gebraucht wird. Der Auftraggeber hat klarzustellen, 

dass es um die Beurteilung einer emotionalen Ausnahmesituation beziehungs-

weise einer heftigen Gemütsbewegung geht. Steht auch ein Vorliegen einer 

schweren psychischen Belastung in Frage, so ist dies separat zu bezeichnen. 

Nur so wird ermöglicht, dass der Gutachter klar zwischen diesen beiden Vari-

anten unterscheidet. 

III.  Methodik bei der Begutachtung des Affektdelikts 

Der forensischen Literatur sind verschiedene Methoden zu entnehmen, wie auf 

eine zum Tatzeitpunkt vorliegende heftige Gemütsbewegung geschlossen 

werden kann. Dabei kann sich an gewissen Merkmalen orientiert werden.
2118

 

Einige davon beziehen sich jedoch auf eine andere Affektkonzeption.
2119

 Diese 

Elemente sind durch den klar umrissenen Auftrag zur Beurteilung einer hefti-

gen Gemütsbewegung nicht zu beachten. Es kann zudem auf die Kriterien zur 

Annahme einer in einer heftigen Gemütsbewegung begangenen Tötung zu-

rückgegriffen werden.
2120

 Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die blosse 

Abarbeitung solcher Kriterienkataloge nicht genügen kann. Es ist nicht ausge-

schlossen, dass bei einer Affekttat einzelne Elemente nicht vorhanden und 

andere dafür stärker ausgeprägt sind. Die Beurteilung hat sich daher stark am 

Einzelfall zu orientieren.
2121

 

Der Sachverständige hat sich auf die ihm übergebenen und im Auftrag be-

zeichneten Akten zu stützen. Zusätzlich ist die beschuldigte Person durch den 

Gutachter persönlich zu untersuchen. Der Experte hat aus deren Aussagen 

beim Explorationsgespräch und aus Zeugenaussagen in den Akten Rück-

    

2118  MAIER/MÖLLER, 189; NEDOPIL/MÜLLER, 279; SbgK-VELTEN, § 76 N 13; vgl. dazu 

vorne Erster Teil 1. Kap. D. II. 
2119  Dazu vorne Erster Teil 1. Kap. D. III. 
2120  Vgl. dazu Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) aa) (5). 
2121  Vgl. dazu vorne Erster Teil 1. Kap. D. II. 3. und Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 3. a) aa) 

(5). 
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schlüsse auf einen durch eine heftige Gemütsbewegung verursachten Kon-

trollverlust des Täters zum Tatzeitpunkt zu ziehen. Er hat den Tatverlauf um-

fassend zu analysieren, um Hinweise auf den psychischen Zustand des Täters 

zu gewinnen.
2122

 Dabei hat er insbesondere dessen Persönlichkeit eingehend 

auszuwerten, um festzustellen, ob beim Täter eine darin begründete Dispositi-

on für einen solchen Kontrollverlust in emotionalen Ausnahmesituationen 

besteht.
2123

 Die genau abgegrenzte Affekthandlung muss schliesslich mit der 

Persönlichkeit der betreffenden Person in Bezug gesetzt werden, um die Aus-

wirkungen des Affekts beurteilen zu können.
2124

 Auch gegebenenfalls vorhan-

denen und für den Tathergang relevanten konstellativen Faktoren des Affekts 

muss im Gutachten Rechnung getragen werden.
2125

 Tatorientiert ist der Affekt 

auf seine körperlichen und psychischen Symptome zum Tatzeitpunkt zu unter-

suchen. Darüber hinaus sind gewisse dynamische Faktoren zu berücksichti-

gen; beachtet wird insbesondere die Affektgenese. Schliesslich sollten auch 

Coping-Strategien beziehungsweise Fähigkeiten zur Emotionskontrolle der 

betreffenden Person beurteilt werden.
2126

 

Bei der Begutachtung des Affekts sind damit – wenn auch nur eingeschränkt – 

das Vortatverhalten und insbesondere auch das Nachtatverhalten miteinzube-

ziehen. Dies kann entscheidende Antworten dazu liefern, ob tatsächlich von 

einem Affektdelikt auszugehen ist.
2127

 In der Praxis zeigt sich jedoch, dass sich 

Gutachten über Affekttaten häufig in der Betrachtung und Beurteilung der 

Deliktshandlung erübrigen.
2128

 Dementsprechend ist zu fordern, dass bei der 

Begutachtung eines Affekts ein umfassender Ansatz gewählt wird. Es sind 

insbesondere auch die Provokationssituation sowie die Umstände nach der Tat 

miteinzubeziehen.
2129

 Der Gutachter hat sich ausserdem mit einer allenfalls 

vom Täter vorgebrachten Erinnerungslücke auseinanderzusetzen, wobei er zu 

bestimmen hat, ob es sich lediglich um eine Schutzbehauptung handelt oder ob 

    

2122  RAUCH, 206 f. 
2123  KONRAD/RASCH, 373; vgl. auch BLAU, FS-Tröndle, 121; LAMBERTI, Zeitschrift für 

Neuropsychologie 2009, 222; MAATZ, Nervenarzt 2005, 1394; SALGER, FS-Tröndle, 

203; ZABEL, 43. 
2124  HORN, 163. 
2125  STELLER, 136; vgl. zu den konstellativen Faktoren vorne Erster Teil 1. Kap. D. II. 2. d). 
2126  SbgK-VELTEN, § 76 N 13 ff. m.w.H.; vgl. auch ZERBES, 91. 
2127  MAIER/MÖLLER, 189; vgl. auch SALGER, FS-Tröndle, 203. 
2128  MAIER/MÖLLER, 189. 
2129  Vgl. auch HORN, 163 f. 
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sie durch eine psychiatrisch-psychologische Einschätzung verifiziert werden 

kann.
2130

 

Entsprechend zum zuvor beschriebenen Gutachtensauftrag ist wichtig, dass 

sich der Gutachter auf die heftige Gemütsbewegung beschränkt oder sie zu-

mindest klar von einer anderen psychischen Belastung oder Störung trennt. 

Die Umstände der Tat müssen für die einzelnen Störungsbilder gesondert un-

tersucht werden. 

Bei der gutachterlichen Feststellung einer heftigen Gemütsbewegung und 

deren Auswirkungen ergeben sich methodische Probleme. So lässt sich der 

Affekt praktisch ausschliesslich auf der Grundlage der Aussagen des mutmass-

lichen Täters und anderer Beobachter feststellen. Gerade wenn der Tathergang 

nicht durch verschiedene Zeugenaussagen gut rekonstruiert werden kann, 

stützt sich der Gutachter häufig einzig auf die Angaben des Täters. Inwiefern 

diese eine genügende Basis für eine retroperspektive Begutachtung liefern 

können, darf durchaus bezweifelt werden.
2131

 So ist immer die Möglichkeit 

einer bewusst oder unbewusst erfolgten Falschaussage in Betracht zu zie-

hen.
2132

 

Insgesamt sind der Begutachtung eines Affekts durchaus gewisse Grenzen 

gesetzt. So kann die eigentliche Situation nur mittels Befragung rekonstruiert 

werden – was in der Regel jedoch für die psychiatrische Untersuchung aus-

reicht.
2133

 Nicht zulässig ist es, zu versuchen, die Person künstlich in einen 

emotionalen Zustand wie zum Tatzeitpunkt zu versetzen, um zu sehen, wie sie 

sich in einem solchen verhält. Ein derartiges Gutachten wäre unverwertbar, da 

eine Beeinträchtigung der Willensfreiheit bei der Beweiserhebung verboten 

ist.
2134

 Als zusätzliches Problem der Affektgutachten ist darauf hinzuweisen, 

dass sich keine wissenschaftlich eindeutigen Aussagen zum Ausmass einer 

psychischen Beeinträchtigung betreffend einem lange zurückliegenden Zeit-

punkt machen lassen.
2135

 Gerade weil die Begutachtung immer erst ergehen 

kann, wenn der Sachverhalt schon grösstenteils erstellt ist, vergeht zwischen 
    

2130  Ausführlich dazu HORN, 163 ff.; vgl. auch RAUCH, 204. 
2131  FOERSTER/VENZLAFF, 284 m.w.H.; vgl. auch BERNSMANN, NStZ 1989, 161; SALGER, 

FS-Tröndle, 207. 
2132  FOERSTER/VENZLAFF, 287; vgl. etwa BezGer Meilen, Urteil vom 4. Juli 2016, 

DG160002, zitiert nach FELBER, NZZ vom 9. Juli 2016, 19. 
2133  GMÜR, plädoyer 4/1999, 34. 
2134  Art. 140 Abs. 1 StPO; vgl. BGE 90 I 29, E. 5, wo abgelehnt wurde, dass eine Person 

hospitalisiert und dabei in den Zustand der Betrunkenheit versetzt wird; HEER, FS-

Wiprächtiger, 181; CR CPP-VUILLE, Art. 185 N 1; vgl. auch HELFENSTEIN, 206 ff. 
2135  HEER, FS-Niggli, 108; vgl. auch GMÜR, plädoyer 4/1999, 33; SCHMID, Diss., 440. 
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Tat und der Ausarbeitung eines Gutachtens regelmässig beträchtliche Zeit. 

Dies führt dazu, dass sich nur noch bedingt klare Aussagen zum psychischen 

Zustand des Täters zum Tatzeitpunkt machen lassen.  

Hinsichtlich der Methodik der Begutachtung und deren Zulässigkeit ist meines 

Erachtens Offenheit zu bewahren. Es ist unbestritten, dass Beweismittel, die 

unter Beeinträchtigung der Willensfreiheit des Betroffenen erstellt wurden, 

auch dann unverwertbar sind, wenn dieser dem Verfahren zugestimmt hat.
2136

 

Dieser Grundsatz ist elementar für das Strafprozessrecht und darf nicht einge-

schränkt werden. Dies bedeutet indes nicht, dass man bei der Methodik eines 

Gutachtens wissenschaftliche Weiterentwicklungen nicht berücksichtigen 

kann. Dementsprechend ist gerade für die Gutachten im Strafprozess zu erwar-

ten, dass in der Zukunft vermehrt auf neuropsychologische Erkenntnisse zu-

rückgegriffen wird.
2137

 Dabei können derartige Befunde auch für die Begut-

achtung des Affekts hilfreich sein.
2138

 So stellen Affektdelikte Erscheinungs-

formen der expressiven Kriminalität dar. Daher dürften verhaltensgenetische 

und neurophysiologische Ursachen eine entscheidende Rolle spielen und diese 

sollten beachtet und durch ein Gutachten festgestellt werden.
2139

 Neurologi-

sche Abklärungen können beispielsweise eine erschwerte Emotionskontrolle 

belegen.
2140

 Man kann auch Tests durchführen, welche die Aufmerksamkeit 

und die Denkfähigkeit der betroffenen Person unter emotionalen Reizen prü-

fen. Verfahren für Untersuchungen der emotionalen und motivationalen Ver-

haltenskontrollen existieren bereits.
2141

 Gleiches gilt für neurologische Ag-

grevations- und Simulationsdiagnostik.
2142

 Klarerweise ist bei der richterlichen 

Würdigung solcher neuen Methoden angezeigt, zu überprüfen, ob die Gutach-

ten verwertet werden dürfen und ob die Ergebnisse schlüssig und nachvoll-

ziehbar dargelegt werden. 

    

2136  Art. 140 Abs. 2 StPO.  
2137  Solche sind etwa in der USA im Gegensatz zu Kontinentaleuropa üblich; vgl. dazu 

LITTMANN, 61 ff.; vgl. auch KUHL, 121, der erwartet, dass sich bald „nicht mehr die 

»Psychologie aus dem Lehrstuhl«, sondern die empirische Psychologie und Neuropsy-

chologie“ mit der Beurteilung der Schuldfähigkeit beschäftigen wird; SCHWARZENEG-

GER, L’uomo delinquente, 128. 
2138  Dazu ausführlich LAMBERTI, Zeitschrift für Neuropsychologie 2009, 220 ff. 
2139  SCHWARZENEGGER, L’uomo delinquente, 125 f. 
2140  Vgl. dazu GLENN/RAINE, Nature Reviews Neuroscience 2014, 57. 
2141  LITTMANN, 74; vgl. auch PIEFKE/MARKOWITSCH, 121. 
2142  Dazu ausführlich LITTMANN, 82 ff. m.w.H. 
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IV.  Die Qualifikation des Gutachters 

Die Qualifikation des Sachverständigens ist bei der Begutachtung des Affekts 

umstritten. MARNEROS etwa lehnt die Untersuchung durch einen psychiatri-

schen Sachverständigen ab, da es dabei nicht um die Prüfung von psychopa-

thologischen Störungen gehe. Die Überprüfung sei daher alleine durch den 

Richter vorzunehmen.
2143

 Dies vermag aber nicht zu überzeugen, da die Un-

tersuchung eines Affektdelikts „in besonderem Maße eine weit verstandene 

psycho(patho)logische Analyse [erfordert], bei der die biographischen und 

lebenssituativen Aspekte eingehend Berücksichtigung finden, vor allem aber 

die spezifische soziale Konstellation, aus der die Tat erwuchs.“
2144

 

Wie zuvor aufgezeigt, hat ein Schuldfähigkeitsgutachten nach der aktuellen 

bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätzlich durch einen Facharzt für 

Psychiatrie zu ergehen. Er kann höchstens unter seiner Aufsicht einzelne Fra-

gen durch einen Psychologen beantworten lassen.
2145

 Gemäss Bundesgericht 

sind jedoch – wenn auch nur „schwer vorstellbar“ – fachliche Ausnahmen von 

diesem Grundsatz möglich.
2146

 Es müssen somit bestimmte Fallkonstellationen 

denkbar sein, in welchen eine psychologische Begutachtung genügt.
2147

 

Es stellt sich daher die Frage, ob eine solche Ausnahme für die Begutachtung 

eines Affektdelikts gegeben ist. Geht es nämlich um die Untersuchung einer 

affektiven Bewusstseinseinengung, so hat das Bundesgericht darauf hingewie-

sen, dass grundsätzlich auch ein klinisch-forensischer Psychologe sachkompe-

tent ist.
2148

 Demnach sollte die Begutachtungskompetenz auch klinisch-

forensischen Psychologen zukommen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, 

dass der Umgang der forensischen Psychiatrie mit dem normalpsychologi-

schen Affekt nur schon daher problematisch ist, weil es sich dabei um ein nicht 

krankhaftes Emotionserleben handelt.
2149

 Die Untersuchung von nicht krank-

haften Erscheinungen gehört vom wissenschaftlichen Selbstverständnis her 

    

2143  MARNEROS, Affekttaten, 125, der sich dabei auf §§ 20 und 21 D-StGB stützt. 
2144  SAß, Fortschritte der Neurologie Psychiatrie 1985, 60; ähnlich MK-STRENG, § 20 

N 172. 
2145  BGE 140 IV 49, E. 2.7. 
2146  BGE 140 IV 49, E. 2.7; vgl. auch THOMMEN, forumpoenale 2015, 18 f. 
2147  THOMMEN, forumpoenale 2015, 19. 
2148  BGE 140 IV 49, E. 2.4.3. mit Hinweis auf die forensische Literatur; ähnliches wird in 

der deutschen Rechtsprechung seit Längerem vertreten; vgl. dazu SALGER, FS-Tröndle, 

203 f. m.w.H.; a.M. RAUCH, 211 f. 
2149  Vgl. dazu vorne Erster Teil 1. Kap. D. III. 
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eher in die Psychologie als in die Psychiatrie.
2150

 Dementsprechend sind 

Psychologen zur gutachterlichen Bewertung eines Affektdelikts zuzulassen. 

Dies kann allerdings nur dann gelten, wenn die heftige Gemütsbewegung zum 

Tatzeitpunkt der einzige Faktor ist, der nach einem Gutachten verlangt. Sind 

weitere Gründe gegeben, welche die volle Schuldfähigkeit des Täters in Zwei-

fel ziehen, hat sich die Qualifikation des Sachverständigen nach der bundesge-

richtlichen Rechtsprechung zu richten und es ist ein forensisch geschulter 

Facharzt für Psychiatrie als Gutachter zu benennen. Dieser kann die Beurtei-

lung des Affekts dann an eine psychologisch geschulte Fachperson delegieren. 

V.  Der Inhalt des Affektgutachtens 

Bereits mehrfach wurde erwähnt, dass der Affekt grundsätzlich eine emotiona-

le Überreaktion eines sonst psychisch unauffälligen Täters ist. Dementspre-

chend geht es bei der gutachterlichen Feststellung des Affekts darum, zu be-

stimmen, „ob Menschen, die psychisch nicht erkennbar gestört sind, durch 

momentane Überforderungen oder Überlastungen zum Zeitpunkt der Tat in 

ihrer [Einsichts- und] Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt waren.“
2151

 Das Gut-

achten äussert sich also über die inneren und äusseren Einflüsse auf den Täter 

zum Tatzeitpunkt.
2152

 

Der Gutachter hat sich in seinem Bericht zuerst darüber zu äussern, welcher 

Methodik er sich zur Beurteilung des Affekts bedient hat und er hat den zu-

grunde liegenden Sachverhalt, die benutzten Akten sowie die eigenen Erhe-

bungen – insbesondere die persönliche Exploration des Beschuldigten – zu 

benennen. Unerlässlich für die Verwendbarkeit des Gutachtens ist, dass sich 

der Gutachter auch über die verwendeten Begrifflichkeiten äussert. Gerade 

aufgrund der sehr unterschiedlich gebrauchten Terminologie des Affekts
2153

 ist 

es zwingend erforderlich, dass genau bezeichnet wird, was darunter verstanden 

wird. Im Weiteren sind die Ergebnisse der eigentlichen Untersuchung wieder-

zugeben. Der Experte hat sich dazu zu äussern, ob der Täter zum Tatzeitpunkt 

unter dem Einfluss einer heftigen Gemütsbewegung stand und inwiefern diese 

seine Einsichts- und/oder Steuerungsfähigkeit beeinflusste. Wird eine Ein-

schränkung der voluntativen oder der intellektuellen Fähigkeiten des Täters 

festgestellt, hat der Sachverständige zusätzlich das Ausmass dieser Beeinträch-

    

2150  BERNSMANN, NStZ 1989, 161. 
2151  NEDOPIL/MÜLLER, 280. 
2152  HARDER, SJZ 1973, 376. 
2153  Vgl. ausführlich zum unterschiedlichen Begriffsverständnis vorne Erster Teil 1. Kap. 
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tigung zu quantifizieren. Nicht zu äussern hat er sich darüber, ob die Schuldfä-

higkeit des Täters aufgrund des Affekts vermindert oder ausgeschlossen war. 

Dies obliegt als Rechtsfrage dem Gericht.
2154

 Damit lässt sich auch der Be-

fürchtung entgegenwirken, dass sachverständige Begutachter zu häufig eine 

schuldvermindernde Wirkung des Affekts annehmen.
2155

 Mit einer klaren Rol-

lentrennung wird ausserdem ein weiterer Problembereich umgangen. So ist 

insbesondere von Seiten der forensischen Psychiatrie teilweise bezweifelt 

worden, dass sich der normalpsychologische Affekt exkulpierend auswirken 

kann. Wenn nun der Gutachter zu Vertretern dieser Meinung gehört, würde er 

grundsätzlich nicht von einer affektiven Wirkung auf die Schuldfähigkeit aus-

gehen.
2156

 Wenn sich der Gutachter indes nur über die psychologischen Aus-

wirkungen des Affekts äussert, kommt diese Problematik nicht zum Tragen. 

Der Gutachter sollte in seinen Ausführungen ausdrucksstarke Metaphern – 

beispielsweise Affektsturm, Affekttunnel, eruptive Entladung einer Lawine 

oder Affekt als letzter Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte –  

vermeiden, da sie keinen Mehrwert für die Beurteilung des Affekts bringen.
2157

 

Er hat sich auf eine sachliche Beschreibung des emotionalen und des psychi-

schen Befindens des Täters zum Tatzeitpunkt und dessen Auswirkungen auf 

dessen kognitiven und voluntativen Fähigkeiten zu beschränken. 

Wie bisher gesehen, ist bei der strafrechtlichen Behandlung des Affekts oft das 

Vorverschulden beziehungsweise die Entschuldbarkeit von entscheidender 

Bedeutung. Dies sind klarerweise Rechtsfragen. Sie dürfen damit von der 

auftraggebenden Behörde nicht an den Sachverständigen gestellt werden und 

dieser soll sich auch nicht dazu äussern.
2158

 Dies ergibt sich bereits aus der 

    

2154  A.M. SALGER, FS-Tröndle, 212; vgl. dazu auch vorne Zweiter Teil 3. Kap. D. I. 
2155  URBANIOK, 276. 
2156  Diese Problematik wurde insbesondere in Deutschland vorgebracht; vgl. SALGER, FS-

Tröndle, 202 f. m.w.H.; ausführlich zur Meinungsentwicklung in der forensischen Psy-

chiatrie BLAU, FS-Tröndle, 121 ff. m.w.H. 
2157  SALGER, FS-Tröndle, 214; vgl. etwa BGer, Urteil vom 26. August 2015, 6B_271/2015, 

E. 2.2.2, wo das Gutachten von „Affektüberflutung“ sprach. 
2158  BGer, Urteil vom 16. Juni 2011, 6B_66/2011, E. 4.4; Urteil vom 7. März 2001, 

6P.194/2000, E. 1c; vgl. auch BGer, Urteil vom 22. August 2013, 6B_305/2013, E. 4.5; 

OGer ZH, Urteil vom 14. Dezember 2011, SB110476, E. II. 2.1.3.; FINK, ZStrR 1979, 

44; MAIER/MÖLLER, 131. 
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Verwandtschaft zur actio libera in causa.
2159

 Ob eine solche vorliegt, ist eine 

Rechtsfrage und daher nicht durch den Gutachter festzustellen.
2160

 

Entsprechend zum Auftrag hat das Gutachten klar zwischen der heftigen Ge-

mütsbewegung und der schweren psychischen Belastung zu unterscheiden. 

Bei der Begutachtung des Affekts hat der Sachverständige das Vorliegen einer 

hochgradigen emotionalen Erregung zum Tatzeitpunkt und deren Einfluss auf 

die Einsichts- und die Steuerungsfähigkeit des Täters zu beurteilen. Liegen 

auch Anhaltspunkte zu einer daneben bestehenden schweren psychischen Be-

lastung vor, so sind diese separat darzulegen und zu bewerten.  

VI.  Die Würdigung des Gutachtens durch das Gericht 

Klarerweise unterliegt auch die gutachterliche Feststellung des Affektdelikts 

der freien Beweiswürdigung. Stellt der Experte eine durch einen Affekt verur-

sachte Einschränkung der Einsichts- oder der Steuerungsfähigkeit fest, kann 

das Gericht nicht unbegründet dennoch von der Schuldfähigkeit des Täters 

ausgehen. Umgekehrt ist in der Regel auf volle Schuldfähigkeit zu entschei-

den, wenn der Experte die Einsichts- und die Steuerungsfähigkeit trotz einer 

heftigen Gemütsbewegung nicht für eingeschränkt hält.
2161

 

Zur gerichtlichen Würdigung zählt die Überprüfung der gutachterlichen 

Schlüsse. Das Gericht hat zu prüfen, ob das Gutachten den formellen Kriterien 

genügt, die Fragen an den Experten vollständig und unter Beachtung sämtli-

cher relevanten Akten beantwortet wurden sowie ob die Schlussfolgerungen 

kohärent und nachvollziehbar erscheinen. Dabei genügt es nicht, wenn die 

entscheidende Behörde im Urteil einfach verschiedene Passagen des Sachver-

ständigengutachtens wiedergibt. Vielmehr hat es eigene Ausführungen zu des-

sen Berücksichtigung zu tätigen.
2162

 

Bei der Würdigung eines Affektgutachtens ist zu beachten, dass gerade in der 

Forensik kein gefestigtes Konzept vertreten wird.
2163

 Daher ist entscheidend, 

dass die gutachterlichen Schlüsse auch im Hinblick auf das verwendete Af-

    

2159  Vgl. dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 5. 
2160  BGer, Urteil vom 10. September 2012, 6B_58/2012, E. 5.4; Urteil vom 10. April 2012, 

6B_650/2011, E. 3.4; Urteil vom 8. November 2007, 6B_401/2007, 6B_426/2007, 

6B_473/2007, E. 7.1. 
2161  Vgl. etwa KantGer SG, Urteil vom 17. Januar 2013, GVP 2013, Nr. 39, E. IV. 

2c/dd/aaa. 
2162  Ähnlich SALGER, FS-Tröndle, 201; ZABEL, 42, beide für das deutsche Recht. 
2163  Dazu vorne Erster Teil 1. Kap. D. 
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fektverständnis beachtet werden; nur so kann ein sachgerechter Umgang mit 

der fachmännischen Einschätzung gewährleistet werden.
2164

 

F.  Zwischenfazit zur gutachterlichen Feststellung 

des Affekts 

Liegen ausdrückliche Hinweise dafür vor, dass der Täter bei der Tatausführung 

unter dem Einfluss einer heftigen Gemütsbewegung stand, so ist die Untersu-

chungsbehörde oder das Gericht verpflichtet, eine Begutachtung einzuholen. 

Der mögliche Affekteinfluss begründet ernsthafte Zweifel an der vollen 

Schuldfähigkeit des Täters nach Art. 20 StGB.  

Die sachverständige Person – welche bei der Begutachtung des Affekts auch 

ein forensisch-klinischer Psychologe sein kann – hat sich mit den Auswirkun-

gen des Affekts auf die kognitiven und voluntativen Fähigkeiten des Täters zu 

befassen. Die entsprechenden Feststellungen sind dem Gericht in einem 

schriftlichen Bericht zur Kenntnis zu bringen. 

Die urteilende Behörde hat die Ergebnisse zu berücksichtigen und darf nur bei 

Angabe von sachlichen Gründen von den Ergebnissen des Gutachtens abwei-

chen. Die Feststellung einer affektbedingten verminderten oder gar ausge-

schlossenen Schuldfähigkeit beziehungsweise die Berücksichtigung des Af-

fekts bei der Strafzumessung hat hingegen nicht durch den Sachverständigen, 

sondern den Richter zu erfolgen. Er trägt die abschliessende Verantwortung 

über die strafrechtliche Beurteilung des Affekts. 

Die sachverständige Begutachtung ermöglicht es dem Richter, das emotionale 

Befinden des Täters in sachgerechter Weise zu beachten. Sie ist die Grundlage 

für die Anwendung der gesetzlich vorgesehenen Berücksichtigung des Affekts 

im Rahmen des Allgemeinen oder des Besonderen Teils des StGB. 

 

    

2164  So auch SbgK-VELTEN, § 76 N 12, für die österreichische Lehre. 
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Zusammenfassung und Ausblick 

Das Phänomen des Affekts ist von Begriffsunklarheiten geprägt. In unter-

schiedlichen Disziplinen wird der Terminus verschieden gebraucht. Im Hin-

blick auf die gesetzliche Umschreibung als heftige Gemütsbewegung ist der 

Affekt als Zustand starker Emotionalität zu verstehen. Die Intensität führt zu 

einem ausgeprägten Erlebnisaspekt und kann unter Umständen Entscheidungs- 

und Steuerungsprozesse einer Person beeinträchtigen. Im Strafrecht steht das 

Affektdelikt im Zentrum der Betrachtung. Dieses zeichnet sich dadurch aus, 

dass heftige Emotionen entscheidend auf den Tatbeschluss und/oder den Tat-

vorgang wirkten. 

Aus der psychologischen und der neurologischen Forschung ist bekannt, dass 

starke Emotionen kognitive Prozesse beeinflussen können und stark hand-

lungsmotivierende Tendenzen mit sich bringen. Nur in Extremsituationen und 

bei ganz einfachen Verhaltensmustern kann die Gefühlsregung eine direkte 

Reaktion ohne kognitive Steuerung hervorrufen. Im Regelfall ist es den be-

troffenen Personen möglich, das eigene Emotionserleben kontrollierend zu 

beeinflussen. Dabei stehen unterschiedliche Regulationsstrategien zur Verfü-

gung.  

Eine affektbedingte Einengung der Beherrschungsfähigkeit eines Straftäters 

wird in der strafrechtlichen Bewertung des Delikts berücksichtigt. Der Affekt 

ist dabei vorwiegend eine Schuldproblematik. Er betrifft nicht die Handlungs-

qualität oder die Vorsätzlichkeit der Tat, sondern in der Regel die Steuerungs-

fähigkeit des Täters. Im Extremfall kann er zur Schuldunfähigkeit führen. Eher 

denkbar, aber in der Praxis auch nur selten anzutreffen, ist eine blosse Vermin-

derung der Schuld des Täters. Der affektbedingte Ausschluss oder die Vermin-

derung der Schuldfähigkeit ist indes unbeachtlich, wenn die Affektentstehung 

entscheidend durch den Täter verursacht wurde. In diesem Fall sind die Re-

geln der actio libera in causa anzuwenden. Wird ein Täter angegriffen und 

überschreitet er die Grenzen der Notwehr in einer entschuldbaren Aufregung, 

so führt der Affekt zur Entschuldigung des Notwehrexzesses nach Art. 16 

Abs. 2 StGB und der Täter ist nicht zu bestrafen. 

Der Schuldbezug der heftigen Gemütsbewegung zeigt sich auch in ihrer Aus-

wirkung auf das Strafzumessungsverschulden. Handelt ein Täter im Affekt, so 

ist ihm gegenüber ein geringerer Vorwurf zu erheben, weshalb er mit einer 

niedrigeren Strafe zu belegen ist. Führt der Affekt zu Anwendung einer ver-

minderten Schuldfähigkeit, so hat sich diese strafmildernd und -mindernd 

auszuwirken. Gleiches gilt für die Strafmilderung im Sinne von Art. 48 
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lit. c StGB. Mit dieser Bestimmung wurde der Affekt zum universellen Straf-

milderungsgrund erhoben. Selbst wenn keine Strafmilderungsvorschriften 

einschlägig sind, ist der Affekt zumindest im Rahmen der konkreten Strafzu-

messung schuldmildernd zu berücksichtigen. 

Dogmatisch unsauber, aber durch historische Entwicklungen bedingt, wird der 

Affekt für bestimmte Fälle direkt im Besonderen Teil des StGB berücksichtigt. 

Damit wird ein Strafzumessungskriterium in den Tatbestand eines Delikts 

aufgenommen. Der entschuldbare Affekt führt dazu, dass eine Tötung als Tot-

schlag klassifiziert wird. Der vermutungsweise schulmildernd wirkende Ge-

mütszustand einer Gebärenden führt zur Anwendung der Kindestötung, wenn 

sie ihr Kind während dem Geburtsvorgang tötet. Im Rahmen der Ehrverlet-

zungsdelikte kann die provozierte oder die direkt erwiderte Beschimpfung 

straflos bleiben, wenn der Beschimpfer in einem Affekt handelte. Ganz ver-

einzelt können gewisse Gefühlszustände auch strafschärfend beziehungsweise 

strafbegründend wirken; so können etwa Tötungen aus Hass oder Eifersucht 

als Hinweis auf eine besondere Skrupellosigkeit im Sinne von Art. 112 StGB 

beigezogen werden.
2165

 Die Berücksichtigung des Affekts im Besonderen Teil 

ist an sich unnötig. Durch die klaren Regelungen im Allgemeinen Teil könnte 

der Affekt bei allen Delikten angemessen berücksichtigt werden. Dennoch 

wird aus historischer Tradition an den einzelnen Delikten festgehalten. 

Die strafrechtliche Berücksichtigung des Affekts steht vor dem Problem der 

Feststellbarkeit.
2166

 Die Gemütslage des Täters zum Tatzeitpunkt muss retro-

perspektiv bewertet werden. Dabei fehlt dem Gericht in der Regel die nötige 

Fachkompetenz, um die notwendige psychopathologische Analyse durchzu-

führen. Deswegen hat grundsätzlich eine Begutachtung durch eine Fachperson 

zu ergehen. Wenn ausschliesslich Aussagen über den Affekt getätigt werden 

müssen, erfüllt auch eine psychologisch geschulte Fachperson die Anforde-

rungen an die Qualifizierung des Gutachters; es bedarf nicht zwingend eines 

Facharzts für Psychiatrie. Im Gutachten ist darüber Auskunft zu geben, wie 

sich das emotionale Befinden des Täters auf seine Einsichts- und Steuerungs-

fähigkeit ausgewirkt hat. Die rechtliche Würdigung hat indes nur durch das 

Gericht zu erfolgen; der Gutachter soll sich nicht dazu äussern. 

Eine Problematik der strafrechtlichen Behandlung von Affektdelikten liegt in 

deren Uneinheitlichkeit. Es wurde gezeigt, dass zwar immer der Grundannah-

me gefolgt wird, dass die heftige Gemütsbewegung die Beherrschungsfähig-

    

2165  So BERNSMANN, NStZ 1989, 160, für das deutsche Recht. 
2166  Statt vieler RYSER BÜSCHI, 230; SALGER, FS-Tröndle, 206. 
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keit des Täters beeinträchtigen kann. Der Kontrollverlust wird jedoch mit un-

terschiedlicher Begrifflichkeiten, verschiedenen Massstäben und daher im 

Endeffekt auch mit divergenten Ergebnissen berücksichtigt. Es kommt im 

Einzelfall vor allem darauf an, was für ein Delikt in welcher Art und Weise im 

Affekt begangen wurde. Handelt es sich um eine Tötung oder eine Beschimp-

fung, so ist bereits im Besonderen Teil eine klare Berücksichtigung des Affekts 

vorgesehen. Bei anderen Taten ist auf die Regeln des Allgemeinen Teils zu-

rückzugreifen. Dabei hängt es wiederum von der Fallkonstellation ab, ob der 

Affekt als verminderte Schuldfähigkeit, im Rahmen der entschuldbaren Not-

wehr oder erst bei der Strafzumessung berücksichtigt wird. Richtigerweise ist 

ein etwaiger Kontrollverlust aufgrund eines Zustands heftiger Emotionalität 

allerdings mehr personen- und umstandsabhängig, denn durch das in diesem 

Zustand begangene Delikt beeinflusst. Die Tat wurde dadurch ermöglicht, 

kann eine Einschränkung der Beherrschungsfähigkeit jedoch nicht begründen. 

Dementsprechend wäre der Affekt für jegliches Delikt in gleicher Weise zu 

beachten. Diese Möglichkeiten finden sich im Allgemeinen Teil mit der ver-

minderten Schuldfähigkeit und der Strafmilderung und -minderung bei Vorlie-

gen einer entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung. Diese beiden Rechtsin-

stitute entsprechen dem Charakter des Affekts, der eine Schuldproblematik 

darstellt und daher grundsätzlich dem Allgemeinen Teil zuzurechnen ist. Kon-

sequenterweise wäre daher die Streichung von Art. 113 und Art. 177 Abs. 2 

StGB zu fordern. Da eine solche Änderung des Gesetzes in absehbarer Zu-

kunft kaum realistisch erscheint, ist zumindest anzustreben, dass die Anwen-

dung und Auslegung der verschiedenen Institute harmonisiert wird. Es sollte 

jeweils vom gleichen Affektbegriff ausgegangen werden und die Vorausset-

zungen für dessen Berücksichtigung sollten sich entsprechen. In diesem Sinne 

wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit versucht, die einzelnen Anforde-

rungen aufeinander abzustimmen. Ausserdem ist eine einheitliche Behandlung 

von Affektdelikten nur dann möglich, wenn auch für weniger schwere Delikte 

ein Affekt geprüft wird, wenn entsprechende Anzeichen erkennbar sind. Dies 

lässt die Praxis momentan vermissen. Allerdings zeigt gerade die Schaffung 

von Art. 48 lit. c StGB als allgemeinen Strafmilderungsgrund für Affektdelikte 

den diesbezüglichen Willen des Gesetzgebers.  

In seinem Aufsatz von 1965 forderte WALDER die Einführung eines neuen 

Tatbestands, welcher die Probleme der Affekte im Zusammenhang mit der 

Frage der Schuldfähigkeit lösen sollte.
2167

 Meines Erachtens ist diese Forde-

rung nicht mehr notwendig. Der Affekt ist klarerweise als Schuldproblematik 

    

2167  WALDER, ZStrR 1965, 57. 
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anerkannt und entsprechend berücksichtigt. Allerdings kommt es an verschie-

denen Stellen zu Divergenzen in der Affektbeachtung. Diese nicht sachgerech-

te Differenzierung sollte vermieden werden oder zumindest die jeweiligen 

Rechtsfolgen sollten aufeinander abgestimmt werden. 

Auch wenn die affektiven Auswirkungen auf die Beherrschungsfähigkeit des 

Täters dem Grundsatz nach anerkannt sind, ist die strafrechtliche Berücksich-

tigung des Affekts von einer entscheidenden Einschränkung geprägt. Die hef-

tige Gemütsbewegung wird nur beachtet, wenn sie im Rahmen einer normati-

ven Betrachtung nachvollziehbar erscheint. Dafür verwendet das Gesetz 

mehrheitlich den Terminus der Entschuldbarkeit. Nur wenn angenommen 

werden kann, dass auch eine durchschnittliche Drittperson, welche dem Täter 

nach Herkunft, Erziehung und täglicher Lebensführung entspricht, unter den 

gleichen Umständen ebenfalls in eine heftige Gemütsbewegung geraten wäre, 

ist der Affekt einschlägig. Ansonsten wird der Täter behandelt, als ob er zum 

Tatzeitpunkt nicht in einer heftigen Gemütsbewegung gestanden hätte.  

Die normative Einschränkung der Affektberücksichtigung beruht wohl haupt-

sächlich auf kriminalpolitischen Überlegungen. Es besteht die Befürchtung 

einer zu grossen exkulpierenden Wirkung des Affekts, wenn keine normative 

Korrektur vorgenommen würde. Diese Einschränkungsbestrebungen führen 

ebenfalls zu einer uneinheitlichen Beachtung von heftigen Gemütsbewegun-

gen, da die normative Nachvollziehbarkeit je nach Fallkonstellation unter-

schiedlich bewertet wird. So beschreibt BLAU für Deutschland, dass der Affekt 

dort praktisch nur in Situationen berücksichtigt wird, in denen der affektiv 

aufgeladene Täter seine Aggressionen gegen die Person, welche ihn provoziert 

hat, und nicht gegen unbeteiligte Dritte oder Sachen richtet. Ansonsten wird 

auch ein Affekttäter von der ganzen Härte des Gesetzes betroffen, „obwohl 

sich Qualität und Intensität des Affekts in beiden Fällen nicht unterschei-

den.“
2168

 Die Berücksichtigung der heftigen Gemütsbewegung hat dement-

sprechend oft mit den tatsächlichen Ausprägungen des Sachverhalts zu tun. Je 

nach Umständen und Tatausführung kann ein Fall ein enormes Unverständnis 

hervorrufen, obwohl er sich von der Qualität des Affekts her nicht von anderen 

Konstellationen unterscheidet.
2169

 Dieser intuitive Wertungsunterschied fliesst 

durch Elemente wie die Entschuldbarkeit in die juristische Beurteilung ein. 

Dementsprechend wird etwa bei einem „bemitleidenswerten Täter“ häufiger 

    

2168  BLAU, FS-Tröndle, 113. 
2169  Vgl. dazu auch PRITTWITZ, GA 1994, 460 f., der diesen Umstand mit drei unterschied-

lichen Fällen gut illustriert. 
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auf die Beachtlichkeit des Affekts geschlossen.
2170

 NEDOPIL/MÜLLER führen 

dazu aus: „In der Praxis zeigt sich, dass ein Gericht weitaus eher bereit ist, 

eine tief greifende Bewusstseinsstörung zu akzeptieren, wenn das Tatopfer 

durch chronisches Fehlverhalten, z.B. durch Quälerei oder Tyrannei, eine 

"laien-psychologisch" verständliche Wut und Verzweiflung auf sich gezogen 

hat, als wenn ein Täter durch besondere persönliche, lebensgeschichtlich be-

gründete Betroffenheit in einen Affektsturm gerät.“
2171

 Ausserdem kann der 

Affekt im Bagatellbereich zur Straflosigkeit führen, während diese Rechtsfol-

ge bei anderen Taten nicht vorgesehen ist.
2172

 Bei der entschuldigenden Wir-

kung des Notwehrexzesses im Affekt kommt es aufgrund der Befürchtungen 

vor zu vielen Freisprüchen zu einer sehr restriktiven Anwendung der Norm.
2173

 

Die Affektbeurteilung zeichnet sich daher durch eine grosse Subjektivität 

aus.
2174

 Teilweise wird sogar von problematischen Gesetzesanwendungsten-

denzen gesprochen.
2175

  

Um die unterschiedliche Handhabung des Affekts zu vereinheitlichen, stehen 

verschiedene Konzepte zur Verfügung. Es könnte einerseits der früher oft an-

gerufenen These gefolgt werden: Der Mensch muss seine Triebe und Gefühle 

beherrschen können.
2176

 Der Affekt kann dann nur im Extremfall für die straf-

rechtliche Beurteilung eines Delikts beigezogen werden, da eine heftige Ge-

mütsbewegung die Tatbewertung in der Regel nicht beeinflusst. Auf der ande-

ren Seite könnte man davon ausgehen, dass der Affekt die Beherrschungsfä-

higkeit des Täters beeinflusst und daher im Schuldstrafrecht zu berücksichti-

gen ist. Demnach wäre insbesondere die Entschuldbarkeit zurückhaltend zu 

verneinen und dem Affekt müsste regelmässig exkulpierende Wirkung zu-

kommen. Im geltenden Strafrecht wird eine Mischform angewendet.
2177

 Mit 

    

2170  Dies gilt auch in Deutschland; dort führen solche Konstellationen häufiger zur Annah-

me eines schuldausschliessenden Affekts; vgl. BERNSMANN, NStZ 1989, 163 f., der 

dies mit Hinweisen auf verschiedene Urteile belegt. 
2171  NEDOPIL/MÜLLER, 280 f. 
2172  Vgl. dazu vorne Zweiter Teil 2. Kap. B. II. 1. d). 
2173  Dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. b) cc). 
2174  Für Deutschland ebenso BERNSMANN, NStZ 1989, 165. 
2175  So in GREUEL, Schuldfähigkeitsbegutachtung, 109 f., für die deutsche Lehre. 
2176  Vgl. KÖHLER, 10; dies wird bis heute vertreten, v.a. in der deutschen Literatur; 

vgl. BLAU, FS-Tröndle, 118 f.; SSW StGB-KASPAR, § 20 N 59. 
2177  Eine nochmals andere Konzeption wird in der österreichischen Lehre von SbgK-

VELTEN, § 76 N 26, vorgeschlagen. Demnach führe die Entschuldbarkeit des Affekts 

zur Unbeachtlichkeit der schuldmindernden Wirkung. Dies könne nicht hingenommen 

werden, weshalb die Kriterien unterschieden und kumulativ angewendet werden müs-

sen. So könne „ein Weniger an Gefühlsbewegung durch gesteigerte Unzumutbarkeit 
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der Einführung von Art. 48 lit. c StGB wurde die heftige Gemütsbewegung 

zum universellen Strafmilderungsgrund. Der Affekt muss jedoch entschuldbar 

sein, was in der Praxis nur sehr zurückhaltend angenommen wird. Soweit im 

Rahmen einer normativen Bewertung nicht davon ausgegangen werden kann, 

dass auch eine andere Person in einen Affekt geraten wäre, wird vom Täter 

also weiterhin verlangt, seine Gefühle kontrollieren zu können.
2178

  

Unter Berücksichtigung der empirisch belegten Wirkungen einer heftigen 

Emotionalität auf die Beherrschungsfähigkeit einer Person kann man durchaus 

Zweifel an der Angemessenheit der Entschuldbarkeitsprüfung erheben. Ist es 

sachgerecht, den Affekt einem Vergleich mit einer durchschnittlichen Drittper-

son zu unterziehen? Wie die Praxis zeigt, ist die heutige Konzeption der Ent-

schuldbarkeit sehr wertungsanfällig. Es kommt häufig zu einer Vermischung 

der Bewertung der heftigen Gemütsbewegung und derjenigen der Tat. So un-

terliegt ein psychologischer Laie oft der Versuchung, den Affekt aus dem eige-

nen Erfahrungswissen heraus zu interpretieren. Richtigerweise lässt sich dieser 

ausschliesslich mit psychologich-psychiatrischer Kenntnis der Täterpersön-

lichkeit beurteilen.
2179

 Die Wertung der Entschuldbarkeit ist eine rein normati-

ve. Einzig durch ein sachverständiges Gutachten kann hingegen festgestellt 

werden, ob der Affekt im betreffenden Fall in Anbetracht des Persönlichkeits-

bilds des Täters und in Übereinstimmung mit dem psychopathologischen Wis-

sen über akute Belastungsstörungen zu Einbussen der Einsichts- und/oder der 

Steuerungsfähigkeit geführt hat.
2180

 Wird dies bejaht, fragt sich, ob der Ver-

gleich mit einer Durchschnittsperson angebracht ist. Das Hauptproblem dabei 

ist, dass für den Vergleich mit der Durchschnittsperson kaum klare Vorausset-

zungen umrissen werden. Dies führt im Ergebnis dazu, dass den Gerichten für 

die Bewertung der Entschuldbarkeit ein zu grosser Ermessenspielraum ver-

bleibt, was eine uneinheitliche Handhabung begünstigt. 

Sachgerechter erscheint es, wenn der Affekt nach den allgemeinen Prinzipien 

des Verschuldensstrafrechts und der psychologischen Erkenntnisse beurteilt 

würde. Dementsprechend ist die Entschuldbarkeit an den Grundsätzen der 

actio libera in causa und dem Wissen über die Emotionsregulation auszurich-

ten. So ist zu untersuchen, ob die betreffende Person die Affektentstehung zu 

verschulden hat. Dies ist regelmässig zu bejahen, wenn der Täter den affekt-

    

ausgeglichen werden (bewegliches System).“ Bei einem starken Affekt sei die Ent-

schuldbarkeit also weniger stark zu beachten. 
2178  Vgl. auch SSW StGB-KASPAR, § 20 N 59, für das deutsche Recht. 
2179  NEDOPIL/MÜLLER, 280. 
2180  Ebenso NEDOPIL/MÜLLER, 281. 
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auslösenden Konflikt selber hauptsächlich mitverursachte. Daneben sind die 

verschiedenen Strategien der Emotionsregulation zu überprüfen: Es ist zu 

untersuchen, ob der Täter eine Situationswahl treffen konnte, ihm die Modifi-

kation der Situation möglich gewesen wäre, er seine Aufmerksamkeit auf an-

dere, als die affektauslösenden Ereignisse hätte fokussieren können, er die 

Umstände hätte neubewerten können oder er seine emotional bedingte Reakti-

on hätte steuern können. Stand keine dieser Möglichkeiten offen, wäre auch 

einer Drittperson die Kontrolle des eigenen Emotionserlebens nicht möglich 

gewesen. Ausserdem ist zu untersuchen, ob bestimmte Einflussfaktoren vorla-

gen, welche die Emotionskontrolle vereinfacht oder erschwert hätten. Bereits 

heute werden verschiedene dieser Regulationsstrategien im Rahmen der Ent-

schuldbarkeitsprüfung berücksichtigt. So ist für die Entschuldbarkeit vielfach 

entscheidend, ob der Täter von der Ausgangssituation überrascht worden 

ist.
2181

 In diesem Fall sind ihm die Wahl und die Modifikation der Umstände 

regelmässig nicht möglich. Ausserdem hat das Bundesgericht etwa darauf 

verwiesen, dass der Täter die Örtlichkeit hätte verlassen können.
2182

 Auch dies 

entspricht der Wahl der Situation. Indem die Prüfung der Entschuldbarkeit 

vermehrt an den Anforderungen der actio libera in causa und den Erkenntnis-

sen über die Emotionskontrolle ausgerichtet wird, kann eine einheitliche Be-

rücksichtigung des Affekts sichergestellt werden, da die unterschiedlichen 

Begrifflichkeiten und Konzepte an den gleichen Voraussetzungen orientiert 

werden.  

Schliesslich ist anzuregen, die wissenschaftliche Entwicklung in den Berei-

chen der Psychologie und der Psychiatrie weithin genau zu beobachten, um 

daraus gegebenenfalls Möglichkeiten für die Strafrechtswissenschaften zu 

erkennen. Sollte es – beispielsweise durch neue Methoden in der neurologi-

schen Begutachtung – in Zukunft möglich sein, nachzuweisen, dass ein Täter 

zum Tatzeitpunkt in einem Affekt, der seine Einsichts- und/oder Steuerungsfä-

higkeit ausgeschlossen hat, gehandelt hat, so sollte dies für die strafrechtliche 

Bewertung massgeblich sein. Dem Täter kann kein Schuldvorwurf gemacht 

werden. In diesem Sinne müsste sich dann von generellen Massstäben – etwa 

bei der Beurteilung von Einsichts- und Steuerungsfähigkeit – gelöst werden 

und man könnte eine dem Schuldprinzip am besten entsprechende individuelle 

Beurteilung vornehmen. Dies wiederum würde gewisse Fragen für die heute 

oft vertretene soziale Schuldkonzeption mit sich bringen. Lediglich über die 

    

2181  Vgl. dazu vorne Zweiter Teil 1. Kap. A. III. 3. b) cc) (2) und Zweiter Teil 2. Kap. A. II. 

3. a) bb) (2). 
2182  BGer, Urteil vom 23. Januar 2015, 6B_600/2014, E. 3.2. 
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Voraussetzungen der actio libera in causa könnte eine normative Einschrän-

kung der Affektberücksichtigung ergehen. 

Bis die wissenschaftliche Entwicklung zu einer Überdenkung der geltenden 

Konzepte drängt, sind weiter die heutigen Regeln massgebend. Für Affektde-

likte bedeutet dies, dass die Bestimmungen, welche eine Berücksichtigung der 

heftigen Emotionalität ermöglichen, konsequenter als zurzeit angewendet 

werden, um eine dem Schuldprinzip angemessene Beurteilung zu gewährleis-

ten. Wie in der vorliegenden Arbeit aufgezeigt, werden an die Berücksichti-

gung des Affekts im Rahmen von Art. 19 Abs. 2, Art. 48 lit. c StGB, bei der 

konkreten Strafzumessung oder den besonderen Tatbeständen hohe Anforde-

rungen gestellt. Daher muss in keinem Fall befürchtet werden, dass eine kon-

sequente Anwendung der aufgezeigten Möglichkeiten auf jegliche Affektdelik-

te zu überaus vielen, milderen Urteilen führen würde. Ein emotionaler Zustand 

bei der Tatbegehung, der als strafrechtlich beachtlicher Affekt gilt, wird wei-

terhin die Ausnahme sein. Soweit ist der Einschätzung von SAß zuzustimmen: 

„Affektdelikte stellen ein Ausnahmegeschehen in menschlichen Extremsitua-

tionen dar.“
2183

 

 

 

    

2183  SAß, Tiefgreifende Bewusstseinsstörung, 367. 
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